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Aufgaben der Bundesanstalt f(ir Materialforschung und -prüfung (SAM)
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist als Bundesoberbehörde im
Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft das technisch-wissenschaftliche
Staatsinstitut der BundesreputJllk Deutschland für Werkstoffwissenschaften, Material
prüfung und Chemische Sicherneitstechnil<. Dieser Komplex stellt in allen Industrieländern
einen technologischen Schlüsselbereich dar, da Materialien als Konstruktions- und Funk
tlonswerkstoffe die Grundlage der gesamten Technik bilden. Die Materialforschung, die
zuverlässige, normgerechte und neutrale Prüfung sowie die sicherheitstechnische Beurtei
lung von Werkstoffen, SauteUen und Konstruktionen sind wesentliche Voraussetzungen
für eine leistungs.. und wettbewerbsfällige Wirtschaft im Hinblick auf die Anforderungen an
Qualität und Zuverlässiglteit technischer Produkte, Umweltschutzerfordernisse und die
Notwendigkeit der sparsamen Verwendung von Rohstoffen und Energie.

Die Ursprünge der SAM reichen bis in das Jahr 1870 zurücl<, in dem durch Erlaß des
damaligen Preußischen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die
Gründung einer Mechanisch-Technischen Versuchsanstalt bei der Gewerbeakademie
beschlossen wurde. 1895 ertolgte die Angliederung der im Jahre 1875 eingerichteten
Prütungsstatlon tüi· Baumaterialien als neue Abteilung der Versuchsanstalt Im Jahre 1904
kam es darüber hinaus zur Zusammenlegung mit der 1877 errichteten Chemisch-Techni
schen Versuchsanstalt zum Königlichen Materialprüfungsamt. Dessen erster Direktor,
Adolf Martens (1850-1914), trat u. 8. als Entdecker des nach Ihm benannten Martenslt
Gefüges von Stahl und als MItbegründer sowie Vorsitzender (1896-1913) des "Deutschen
Verbandes für die Materialprüfungen der Technik" hervor. Das Königliche Materialprü
fungsamt, das im Jahre 1907 eine selbständige Behörde geworden war, wurde nach dem
Ersten Weltl<rleg dem Preußischen Mmisterium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
unterstellt. Es bestand als Staatliches Materialprüfungsamt (MPA) - bei ständiger Erweite
rung seiner AUfgabenbereiche uncJ Angliederung anderer Ins~itutionen, wie z. B. der
Reicns-Röntgenstelle - bis 1945. '

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem MPA die im Jahre 1889 errichtete Chemisch
Technische Reichsanstalt (eTR) angeschlossen. Diese vereinigten Institutionen erhielten
Im Jahre 1954 den Status einer Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundf3sministers
tür Wirtschaft, die seit 1956 den Namen "Bundesanstalt tür Materialprüfung (SAMt trägt
und ab 1. 1. '1987 ..Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM)" heißt.

Die Aufgaben der SAM wurden durch einen Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft vom
'I. September 1964 letztmalig festgelegt. Danach hat die 8undesanstaltdie Aufgabe, Werk
stoff- und Materialforschung entsprechend ihrer Zweclcbestlmmung zu betreiben und die
ivlaterialprüfung sowie die Chemische Sicherheitstechnik stetig weiter zu entwickeln. Die
Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftl~cherArbeiten hat die Bundesanstalt zu sam
meln. zu ordnen und der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen. Für das Land
Barlin hat die Bundesanstalt die Aufgeben eines staatlichen Materialprüfungsamtes. Auf
Antrag steht die SAM lndustrierirmen, Wirtschaftsverbänden, Verbrauchereinrichtungen
sowie privaten Antragstellern zur Verfügung. Außerdem berät sie Bundesministerien und
unterstützt Verwaltungsbehörden sowie Gerichte. Mit Institutionen ähnlicher Zielsetzung
des In- und Auslandes, insbesondere den nationalen Schwesterinstituten. arbeitet die BAM
eng zusammen. Daneben ist sie in die technische Zusammenarbeit mit verschiedenen

ehen Fachgremien, gesetzgebenden Körperschaften und normensetzenden Institutionen
an der Aufstellung von technischen Regeln und Sicherheitsbestimmungen mit und vertre
ten die BundesrepublIk Deutschland in internationalen und supranationalen Einrichtun
gen.

Aufgrund des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe, des Gesetzes über die interna
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, des Waffengesetzes sowie einer
Reihe weiterer gesetzlicher Regelungen und Verordnungen hat die Bundesanstalt den
Status einer Bundesoberbehörde. Damit erhalten die in diesem Zusammenhang erteilten
Zulassungen. Richtlinien und AUflagen bundesweit gesetzlichen Charakter. Im Rahmen
der genannten Gesetze obliegen der SAM u. a. die Prüfung von Stoffen und Konstruktionen
für die Zulassung explosionsgefährlicher Stoffe und Sprengzubehör. die ZUlassung der
Bauart von Verpackungen und die Genehmigung der Beförderung von gefährlichen Gü
tern ohne Schutzbehälter. Ferner läßt die Bundesanstalt Raketenmunition und Geschosse
mit pyrotechnischer Wirkung im zivilen Bereich zu und prüft die Vielzahl weiterer Produkte
und Gegenstände im öffentlichen Interesse.

Mit nahezu 1.200 Mitarbeitern, darunter etwa 300 Wissenschaftlern unterschiedlicher
naturwissenschaftlicher und technischer Fachrichtungen, befaßt sich die SAM in mehr als
100 laboratorien damit, die chemischen, physikalischen und technologischen Eigenschaf
ten von Werkstoffen zu bestimmen und Zusammenhänge 'zwischen Stoffkennwerten und
Materialverhalten beim praktischen Einsatz aufzuklären. Dadurch werden Rohstoffe und
Werte erhalten, Schäden vermindert und Unfälle verhütet. Das Arbeitsgebiet schließt alle
technischen Materialien ein: Metalle, anol'.ganische nichtmetallische Stoffe, insbesondere
Baustoffe und keramische Werkstoffe. org~nischeStoffe wie Kautschuk, Kunststoffe, Texti
lien, Leder. Papier, Holz, aber auch Verbundwerkstoffe, technische Fluide und Gase sowie
feste, flüssige und gasförmige explosionsfähige Stoffe. Für die Untersuchung von Materia
lien unter den verschiedensten Beanspruchungen, z. B. mechanischer, thermischer. trlbo
logischer, chemischer, korrosiver oder biologischer Art, werden unterschiedlichste Meß-,
Prüf· und Analysentechniken einschließlich zerstörungsfreier Prüfverfahren und Compu
tertechniken eingesetzt. Durch Forschung und Entwicldung, Prüfung und Untersuchung
sowie Beratung und Information dient die SAM dem Ziel. die Leistungsfähigkeit der Wirt
schaft zu fördern, die technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erweitern sowie die
Lebensbedingungen zu sichern und zu verbessern.

Die Arbeitsresultate der SAM werden - soweit sie nicht vertraulicher Natur sind - in
eigenen Publikationsreihen veröffentlicht:

- den nSAM -ZULASSUNGEN, die jährlich mit 4 Ausgaben erscheinen und in denen die
amtlichen Zulassungen der BAM veröffentlicht werden;

- dem Jahresbericht, der die Arbeitsschwerpunkte und die wichtigsten Erträge des je
weils voraufgegangenen Jahres ausführlich dokumentiert;

- den Forschungsberichten, die In unregelmäßiger Folge die Resultate wichtiger SAM
Forschungsvorhaben präsentieren.

Für weitere Information steht gerne SAM - 7.1 "Information und Öffentlichkeitsarbeit", Tel.:
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NacI1 Charakterisierung der .Explosivstoffe wird ·deren Gefährlichkeit auf der Grundlage

ihrer El11pfindlichkeiten und Wirkungen dargestellt und daraus das Sicherl1eitskonzept

der Sprengstoifindustrie abgeleitet. Durch Darstellung der Methoden der Herstellung ünd

Lagerung gewerblicher Sprengstoffe und der diese Umgangsformen' regelnden Vorschrif

ten uQ.d deren Vergleich mit den unfallstatistischen ErkenntnIssen der letzten zehn Jahre,

\vird der Stand der Sicherheitstechnik in der Explosivstoffindustrie der Bundesrepublik

Deutschland abgeleitet. Die Prinzipien für eine Sicherheitsanalyse nach §7 der Störfall-

verordnung werden alTI Beispiel einer Mustersprengstoffabrik aufgezeigt. Das eptwickelte

Verfahren führt zu einer sicherheitstechnisch abgesicherten und den aufwendigen Prozeß

der sicherheitsanalytischen Betrachtung einer Sprengstoffabrik beträchtlich vereinfachen

den Vorgehensweise.
I
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! verordnung
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The safety concept for the explosives industry is described on the basis of the sensitivity

and effectiveness resp. on their hazard characteristics. The Inetllods cf manufacture and

storage of blasting explosives aIld detonating cord and the national regulatioIls regarding

this are described and compared with the accident statistics für tl1e last ten years. On the

basis of this cOlnparison the safety standard of the German explosives industry is

derived. The principals for making a safety analysis regarding §7 of Störfallverordnung

are shown using the example of an artificial plant for lnanufacturing ex·plosives. The

developed method for ll1aking a safety analysis silnplifies the extensive procedure of the

safety analytical examination of an explosives plant.
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Zusammenfassung

1n1 Auftrag des Utnweltbundesalntes sollte der Stand der Sicherheitstechnik in Anla

gen zur Herstellung und Lagerung von Sprengstoffen erlnittelt und in FarIn einer

Mustersicherheitsa11alyse nach §7 der Störfallverordnung dargelegt werden.

Im ersten Teil des Berichts wird eine Charakterisierun.g der Explosivstoffe aufgezeigt

und die Einteilung der Explosivstoffe nach Eigenschaften, Zusammensetzung und

Verwendungsweise mitgeteilt. Die Methoden zur industriellen Herstellung, Be- und

Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung von Sprengstoffen werden zusammenfas

send dargestellt. Nach Erläuterung der Grundprinzipien der sicherheitstechnischen Be

urteilung vOlf Anlagen zur Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung und \'ernich

tung VOll explosiven Stoffen wird abgeleitet, daß die Sicherheit von Sprengstoffen

sowohl von ihrer Elnpfindlichkeit gegenüber mechanischer, therlnischer und deto11ati

ver Beanspruchung als auch von ihrer UlTISetzungsart, d.h. ihrer Wirkung bestilTIlnt

·wird. Die verschiedenen Arten der Ernpfindlichkeiten der Sprengstoffe werden,

ebenso wie die Methoden zu ihrer Bestilnmung, detailliert dargestellt.

Unter Zugrundelegullg der Erkenntnisse über die Elnpfindlichkeiten und Wirkungs

weisen der Spiengstoffe und deren sicherhei~stechnische Verknüpfung wird das Si

cherheitskonzept der Sprengstoffindustrie dargestellt. Dieses basiert auf der ·Einsicht,

daß die Sicherheit in dieseln Industriezweig durch folgende. Fakten bestilTIlnt ist:

1. Die Einhaltung der bestehenden Vorschriften gewährleistet die Minil11ierung

der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Explosionsunfalls.

2. Die Beachtung der Inassenbezogenen Schutzabstände zwischen Anlagen der

Sprengstoffindustrie und Einrichtungen der Öffentlichkeit garantiert den aus

reichenden Schutz der außerbetrieblichen Anlagen und Einrichtungen sowie der

Personen außerhalb von Werken der Sprengstoffindustrie.

3. Die Beachtung der Inassenbezogenen, von der jeweiligen Bauweise der Einzel

anlagen abhängigen Sicherheitsabstände zwischen den Anlagen der Spreng

stoffindustrie untereinander gewährleistet den ausreichenden Schutz der inner-

'betrieblichen Anlagen und der in ihnen beschäftigten Personen.

D.ie Analyse des Sicherheitskonzepts führt zu der überzeugenden .Einsicht, daß der

Bereich der industriellen Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung ~nd Vernich

tung von Sprengstoffen durch einen lükenlosen Bestand gesetzlicher Vorschriften ge

regelt ist, ·der das akzeptierte Schadensrisiko für die Öffentlichkeit und die Beschäftig

ten charakterisiert. Wegen der außerordentlichen Regelungsbreite und -tiefe der Vor

sc11riften verbleibt deIn Betreiber von Anlagen der Sprengstoffindustrie nur eil1 sehr

geringer SpielraulTI in bezug auf die zu ergreifenden 1\1aßnahmen der Sicherheitstech

nik. Dieser Sachverhalt führt zu der Ve.rlTIutung, daß bei strikter Einhaltung aller be-



111

stehenden Vorschriften ein sehr hoh~r Stand der Sicherheitstechnik in der Sprengstoff

industrie gewährleistet sein müßte. Diese VerlTIutung wird durch die Auswertung um

fangreicher unfallstatistischer Unt.erlagen in vollen1 Ulnfang bestätigt. Diese, die ver

gangenen zehn Jahre berücksichtigenden Statistiken beweisen in auffälliger Weise, daß

der Bereich der Sprengstoffindustrie in stoffspezifischer Hinsicht keinerlei Besonder

heiten inl Unfallgeschehen aufweist, sondern sich in Bezug auf die tödlich verlaufenen

bzw. schweren Arbeitsunfalle ilTI langjährigen Mittel der gesalnten chelnischen Indu

strie bewegt. Beeinträchtigungen der Sicherheit der Öffentlichkeit und der Un1welt

illfolge von Unfällen in der Sprengstoffindustrie waren in dieseln Zeitrauln überllaupt

nicht feststellbar. Diese grundlegenden Erkenntnisse legen den Schluß nahe, daß die

Einführung weiterer gesetzlicher Vorschriften, wie z.B. der Stötfallverordnung, kaUl11

geeignet ist, den Sicherheitsstandard in der Sprengstoffindustrie weiter anzuheben.

Vielmehr bedarf es neben der Gewährleistung der Einhaltung der bestehenden

Vorschriften eines erheblich verbesserten SystelTIS der Salnmlu·ng und Al1alyse der

auftretenden Unfälle, das die Sachverständigen in die Lage versetzen würde, eventuell

bestehende Schwachstellen in bestehenden Vorschriften aufzuspüren und ab·zustellen.

Die als Rechtsverordnung ZUlTI BundesilTIlnissionsschutzgesetz erlassene Störfallver

ordnung findet auf Anlagen zur Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung und

Vernichtung explosionsgefährlicher Stoffe der Lagergtuppe 1.1 Anwendung, sofern in

einer derartigen Alllage Inehr als lOOOkg dieser Stoffe vorliegen. Der §7 dieser Ver

ordllung verpflichtet den Betreiber derartiger Anlagen zur Erstellung einer Sicher

l1eitsanalyse, in der u.a. der Nachweis geführt werden lTIUß, durch welche Maßnah

me11 die von der Anlage ausgehenden Gefahren für die Öffentlichkeit und Beschäf

tigte, d.h. Störfälle vern1ieden und eventuelle Störfallauswirkungen Ininilniert werden.

Die Verordnung stellt in überwiegender Weise auf die von Anlagen der chelnischen

Industrie ausgehenden Gefahren ab. Diese unterscheiden sich jedoch grundlegend

ebenso wie die Maßnahmen zu ihrer Minilnierung von denen der Sprengstoffindustrie.

Deinentsprechend sind auch die in der 2. Störfall-Verwaltungsvorschrift enthaltenen

BestilTIlTIUngen hinsichtlich der Anfertigung von Sicherheitsanalysen nur in abgeänder

ten1 Maße auf die Anlagen der Sprengstoffindustrie an\\'endbar.

Durch das Vorhaben sollte in Fornl einer Mustersicherheitsanalyse eine allgelnein ak

zeptierte Vorgehensweise bei der Erstellung und Überprüfung von Sicherheitsanalysen

für Anlagen in Sprengstoffabriken aufgezeigt werden. UITI dieses zu erlnöglichen,

mußte zunächst eine fiktive, aber an der Realität orientierte Sprengstoffabrik konzi

piert, technologisch und sicherheitstechnisch fundiert geplant und hinsichtlich der

räulnlichen Gestaltung entworfen werden.

Diese Fabrik, für die die Mustersicherheitsanalyse durchgeführt wird, ist inl z~/eiten

Teil des \'orliegenden Berichts ausführlich beschrieben. Kernstück dieser Sicherheits-
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analyse ist die Überprüfung der gesetzlich vorgeschriebenen Einhaltung der Schutz

und Sicherheitsabstände. UlTI das überaus aufwendige Verfahren der Abstandsermitt

lung und des Vergleichs der Ist- lnit den Sollabständen zu rationalisieren, wurde auf

der Grundlage einer von der Industrie erarbei teten Vorgehensweise .. ein von der Blln

desanstalt für Materialforschung und -prüfung weiterentwickeltes und perfektioniertes

recllnergestütztes Verfahren angewandt.

Dieses, als sog. "Screening-Prozeßn bezeichnete Verfahren dient dazu, diejeI1igen

Teilanlagen in der Gesalntanlage der Sprengstoffabrik aufzufinden, für die die vorge

schriebenen Inassenbezogenen Schutz- bzw. Sicherheitsabstände nicht einge11alten

werden. Die itn Screening-Prozeß ausgewiesenen Donator/Akzeptor-Kombinationen

werden iI11 l<ahlnen des sog. "erweiterten Screening-Verfahrens" hinsichtlich der

"Richtigkeit" der iln Screening-Prozeß verwendeten Eingabedaten unter Einbeziehung

der wissenschaftlichen Kenntnisse über die Wirkung von Sprengstoffdetonationen u·nd

deren Beeinflussung durch bauliche Maßnahmen an den betrachteten Teilanlagen

überprüft.

Die ilTI erweiterten Screening-Verfahren herausgefilterten potentiell gefährlichen Do

nator/Akzeptor-Kolnbinationen, für die die Sollabstände auch nach Berücksichtigung

der wisse11schaftlichen Erkenntnisse über die Wirkung von Sprengstoffdetonationen

ilTIlner noch größer sind als die in der Realität vorliegenden Istabstände, sind schließ

lich Sicherheitsanalysen nach den Prinzipien der 2. Störfall-Verwaltungsvorschrift zu

unterwerfen.

Eine derartige Sicherheitsanalyse \vird ilTI zweiten Teil des vorliegenden Berichts für

eine ausgevlählte Teilanlage der Mustersprengstoffabrik beispielhaft durchgeführt.

Als Absch.1uß des Berichts wird ein Ablaufschema für die Vorgehensweise bei der

Erstellung einer vollständigen Sicherheitsanalyse für eine Anlage in der Explosivstoff

industrie entwickelt.

Die iln Rahmen der Mustersicherheitsanalyse benötigten Unterlagen sind iln separaten

dritten Teil des vorliegenden Berichts zusamlnengefaßt.

Es steht Zll hoffen, daß Init der Vorlage des Forschungsberichts ein probates Mittel für

die Industrie und die Überwachungsb.ehörden zur Verfügung gestellt wird, Init deIn

die Sicherheitsanalysen für den .Bereich der Sprengstoffindustrie sachgerecht erstellt

und überprüft werden können.

AußerdelTI sollten die Ergebnisse des Vorhabens geeignet sein, den Gesetzgeber und

die interessierte und betroffene Öffentlichkeit über den derzeit erreicht.en Stand der

Sicherheitstechnik in der Explosivstoffindustrie der Bundesrepublik Deutschland zu

unterrichten, U111 so zu helfen, die öffentliche D"iskussion über Sicherheitsfragen in

dieseln Teilbereich auf eine sachlich fundierte Grundlage zu stellen.
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Sum·ma·r·y

On behalf cf the UlnweltbundesaInt the safety standard of plants for production and

storage of explosives should be detern1ined and explained in the fralnework of a re

search plan in farIn of an archetype of a safety analysis in line with §7 of tlle Störfall

verordnung.

The characterization cf explosives is given and the organization cf explosives depen

ding on their properties, cOlnposition and types of use is shown in the first part. The

methods of production, handling, processing, storage, and destruction of explosives

are described. After explaining the principles of safety-technical assesnlent of plants

for production, handling, processing, storage, and destruction of explosive substances
it is deduced that the safety of explosives is deterlnined by their sensititvity against

mechanical, therlnal or detonative influence as weIl as by their type of reaction, that

lneans by their effects. The different types of sensitivity of explosives are described in

detail as weIl as the 111ethods of their deter111ination.

On tl~e realization of the sensitivities and effects of explosives and their combination

the safety concept of the explosives industry is derived. 1t is based on the understan

ding that safety in this industrial area is determined by the following facts:

(i) The keeping of existing regulations ensures the minilnization cf the probabi

lity of an explosive accident.

(ii) The observance cf nlass-depending inhabited building cr public route distan

ces bet\veen the plants in the explosives industry and the public ensures ..', a

sufficient protection cf property and people outside the area of explosives

factories.

(iii) The observance of Inass-depending intraline cr interlnagazine distances,

which are governed by the type of the different buildings in the plant ensures

a sufficient protection of installations and ernployees in the plant.

The analysis of the safety concept leads to the insight that the industrial production,

handling, processing, storage, and destruction of explosives is regulated by a cOlnplete

set of regulations, which characterize the acceptable risk for the public and the em

ployees. Because of the extraordinary vlidth and depth of regulation there is only a

very s111all gap to take actions of safety technique for the operator of explosives

plants. This' situation leads to the assulnption that a very high safety standard should

be reached in the explosives industty, if all existing regulations are observed. This as

sUlnption is' fully confirlned by the analysis of extensive statistics of accidents. These

statistics, which take into account the last 10 years, prove in convincing manner that

the explosives industry does not show any exceptional quality in the events of ac

cidents but is about the average of the whole chetnical industry regarding lethal or
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heavy accidents. Disturbances of public safety or of the environlnent in this period

could not be ascertained at all.

This fundalnental insight leads to the conclusion that the creation of further legal regu

lations as the Störfallverordnung is barely suited to raise the safety standard in the

explosives industry. Beside the guarantee to observe the existing regulations it rather

needs an iinproved systenl of collection and analysis of accidents, so that thc experts

are able to find and to bring to an end the weak points in th·e existing works cf regu

lation.

The Störfallverordnung, which is issued as a legal regulation of the Bundesilnmissi

onsschutzgesetz will be applied to plants for production, handling, processing,

storage, and destruction of I. I-explosives, if more than 1,OOOkg of these substances

exist in such a plant. §7 of the Störfallverordnung binds the owners cf these plants to

dra\v up a safety analysis in which the proof has to be furnished by which measures

the hazards to the public and the employees, being inherent to the plant are announced

and by Wllich Ineasures the effects of an eventually accident are minilnized. The regu

lation is to be geared to hazards inherent to plants of chemical industry. These hazards

however differ fundamentally from those which are typical of the explosives industry

as weIl as froin the lnethods for their Ininimization. Therefore the rules for drawing

up a safety allalysis \vhich are cOl1tained in the 2. Störfall-Ver~'altungsvorschrift can

only be used fcr plants in e.xplosives industry in a revised fOfln.

1t was the intention of the study to show a generally acceptable way of drawing up

and i11spection of safety analyses for plants in the explosives industry in farIn of a ar

chetype of a safety analysis. Far this reason it was necessary to construct a fictive

explosives plant which is orientated to reality in respect of its spatial shape and plaI1

ned carrectly in a technological manner and under aspects of safety.

This plant, for which the archetype of a safety analysis is drawn up, is described in

the second part of the report. The Inain iteITI of the safety analysis is the inspection cf

the external and internal distances between the diffrent objects and which are laid

down legally. Ta rationalize the trelnendous alTIOunt of work involving the deterlnina

tion and cOlTI.parison of existing and desired distances a cOlnputerized Inethod, develo

ped by t11e B'undesanstalt für Materialforschung und -prüfung on the base of aprecast

Inade by the gerInan explosives industry, has been used.

The so called "screening process" is used to find those installations in the \vhole plant,

\vhich da not fit the desired mass-depending distances. The donor/acceptor-COlnbina

tions which are selected by the screening process are examined in respect to the

ttcorrec-tness" of their used input data. T11is is done by including the scientific la10W

ledge of the effects of detonations and of tl1e influence of constructive lneasures at the
~

different installations on these effects.
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In tl1e so called "enlarged screening process" thos~ donor/acceptor-combinations are

selected for which, even under inclusion of the scientific knowledge of detonation ef

feets, the desired distances are still not obeyed. These cOlnbinations I11Ust be subjected

to a safety analysis using the principles of the 2. Störfall-VerwaltungsvorscI1rift.

Such a safety analysis is carried out exelnplary for aselected installation of the typical

explosives plant in the second part of the report.

At the elose cf the report a scheme cf procedure is developed for drawing up and

inspection of a safety analysis for a plant in the explosives industry.

The third part of the report contains the papers necessary to carry out the archetype of

the safety analysis.

It is to be hoped that the available study has created a proved Ineasure for 'industry

and inspecting authorities to draw up resp. to inspect safety analyses für plants in the

explosives industry.

In addition, the results of the study should be able to inforlTI the legislator and the in

terested public of the reached safety standard in the explosives industry of the Federal

Republic of Germany. This s.hould help to keep the public discussion on safety in this

industrjal area on an unelTIotional basis.
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1. Einleitung

1.1. Geschichtliches

Der derzeitige Stand der Sicherheitstechnjk in der Sprengstoffindustrie der Bundesre

publik Deutschland ist das Ergebnis einer etwa einhundertjährigen Entwicklung.

Die Herstellung und Verwendung von Sprengstoffen - oder allgemeiner von Explo

sivstoffen - nahm iln letzten Quartal des vorigen Jahrhunderts parallel zur Steigerung

der industriellen Tätigkeit sowie der stürlnischen Entwicklun~ der Montanindustrie

sprunghaft zu. Aus diesem Grunde ·wurden zu dieser Zeit auf dem Gebiet des damali

gen Deutschen Reiches zahlreiche Sprengstoffabriken gegründet, die den Bedarf des

Bergbaus und der Steine- und Erdenindustrie zu decken suchten. Gleichzeitig stieg

auch der Bedarf an militärisch zu verwendenden Sprengstoffen.

Der' damalige Stand der Sicherheitstechnik in der Explosivstoffindustrie lTIUß VOITI

heutigen Standpunkt aus rückblic~end nur als schwach entwickelt angesellen werden.

Dies lag zum einen am Fehlen entsprechender Erfahrungen und aln Mangel an wis

senschaftli~hen Grundkenntnissen, und zum anderen aber auch an einer im Vergleich

zu heute anderen Einstellung gegenüber den berechtigten Bedürfnissen der Öffentlich

keit und der Arbeitneh.nler nach Schutz vor den Gefahren industrieller Tätigkeiten.

Zahlreiche Unfalle lnit einer z.T. großen Zahl getöteter und verletzter Personen waren

die Folge des niedrigen Sicherheitsstandards der Explosivstoffindustrie. Diese Unfälle

bewirkten andererseits jedoch sehr rasch ein allgemeines Umdenken in Richtung auf

eine \/erbesserung der Sicherheit.

An dieser Entwicklung sind sowohl die Sprengstoff herstellende als auch die Spreng

stoff verbrauchende Industrie, die Institutionen der gesetzlichen Unfallversicherung,

der Bereich der Forschung und letztlich der Gesetzgeber und die staatlichen Auf

sichtsorgane gleichermaßen beteiligt gewesen.

Die Sprengstoff herstellende Industrie war daran interessiert, die Herstellung sowie

die Be- und Verarbeitung der Explosivstoffe sowohl in stofflicher als auch in verfah

renstechnischer Hinsicht in Richtung auf die Entwicklung "sicherer" Explosivstoffe zu

verbessern, UITI so Unfälle und damit Verluste an Personen und Kapital zu vermeiden.

Die Spengstoff verbrauchende Industrie stellte die Forderung nach Verfügbarkeit

"handhabungssicherer" Sprengstoffe in den Vordergrund. Diese Sprenglnittel sollten

helfen Unfälle bei der Ver\vendung unter den dabei üblicherweise herrschenden rau

hen Bedingungen zu verhindern. Besondere Wichtigkeit hatte ·in dieseln Zusamlnen

hang die Entwicklung der sog. Wetter-Sprengstoffe für den Steinko11lenbergbau, bei
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denen der Schlagwetter- und Kohlenstaub-Explosionssicherheit eine entscheidende Be

deutung ZUkOlTIITIt. Die Forderungen der Sprengstoff verbrauchenden Industrie iIlitiier

ten bei der Sprengstoff herstellenden Industrie die Entwicklung ilnmer tl sichererer"

Sprengstoffe, die bis heute, trotz weitreichender und grundlegender Erfolge, noch

immer nicht abgeschlossen ist.

Die in der Reichsversicherungsordnung verankerten Institutionen der gesetzlichen Un

fallversicherung haben u.a. den Auftrag Arbeitsunfalle verhindern zu helfen und die

Arbeitrtelln1er .gegen die Folgen von Arbeitsunfällen zu versichern. Dieser Aufgabe

kamen die Berufsgenossenschaften im Bereich der Explosivstoffindustrie bereits sehr

frühzeitig durch Abfassung sog. Unfallverhütungsvorschriften (1)-(6) nach. Diese

teilweise sehr detaillierten Vorscllrift.en verpflichteten die 1\1itgliedsbetriebe zur Ein

haltung von Arbeitsbedingungen, die die Unfallwahrscheinlichkeit und -folgen lnini

mieren. Die Vorschriften sind im Verlauf der letzten 80 bis 90 Jahre Inehrfach er

weitert und geändert, d.h. den neueren technischen Entvlicklungen und Möglichkeiten

sowie dem jeweiligen sicherheitstechnischen Erkenntnisstand angepaßt worden.

Der Beitrag, den der Bereich der Forschung zur Verbesserung des Standes der Sicher

heitstechnik in der Explosivstoffindustrie geleistet hat, ist beträchtlich und in der Zwi

schenzeit auf vielen Teilgebieten wirksan1 geworden. Die Forschung wurde dabei glei

cherInaßen von der Industrie, dem Staat und anderen Institutionen, wie Universitäten,

privaten Forschungseinrichtungen usw. betrieben. Zum einen führten systelnatische

Untersucllungen zur Entwicklung li·nd Produktion von zunehmend "sic.hereren tf Explo

sivstoffeI1, ZUlTI anderen wurden Neuentwicklut1gen der Technik, des 11aschinenbaus,

der Elektrotechnik und der Elektronik auf die Verhältnisse der Explosivstoffindustrie

übertragen. Beiträge der Grundlagenforschung förderten zunehmend das Verständnis

der P11ysik und Chelnie explosiver Vorgänge und der Wirkungen von Explosionen auf

Menschen und UInwelt. Die systelnatische Untersuchung der' WirkungSl11echanis111en

von Explosionen \\'ar stets auch ein Hauptarbeitsgebiet der militärisch begründeten

Forschullg, deren Ergebnisse zahlreiche Ilnpulse zur Weiterentwicklung der Sicher

heitstechnik in der Explosivstoffindustrie gaben. So ist z.B. der heutige Kenntnisstand

über die Schutzwirkung baulicher Einrichtungen gegenüber Explosionswirkungen ganz

entscheidend in der Analyse von Kriegswaffene.insätzen begründet. Gleiches gilt auch

für die Untersuchung der Zusamlnenhänge zwischen der Abnahme der Wirkungen von

Explosionen mit zunehlnendelTI räulnlichen Abstand VOln Explosionsherd.

Der Gesetzgeber, verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit der Öffentlichkeit

und für den Arbeitsschutz, hat schon sehr früh entsprechend seiner Zuständigkeit Ge

setze und Verordnungen zur Kontrolle der Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lage

rung, Beförderung~ Verwendung und Vernichtung von Explosivstoffen erlasseI1, deren

Einhaltung durch die zuständigen staatlichen Organe überwacht wird. Die gesetzlichen
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Vorschriften basieren in ihreIn sachlichen Inhalt sowohl auf den in der Industrie und

in der Forscllung gelnachten Erfahrungen beim Umgang mit Explosivstoffen als auch

auf den erarbeiteten Erkenntnissen über die sicherheitsrelevanten ZUSalTIlnenhänge

zwischen der Explosionswahrscheinlichkeit, der Explösionswirkung und der Schadens

wirkung.

Der Stand der Sicherheitstechnik in der Explosivstoffindustrie ist also das Ergebnis

des langjährigen ZUSalTIlnenwirkens von Industrie, Staat und Forschung. Der Erfolg

dieser Zusammenarbeit sollte iln Idealfall aus einer ständigen Abnahme der Unfallzah

len und -schwere abzulesen sein. Leider gibt es bis heute in der Bundesrepublik

Deutschland' im Gegensatz zu vielen anderen Industriestaaten keine zentrale Erfassung

der Unfälle mit Explosivstoffen, so daß es nicht möglich ist, die erwartete Abnahn1e

durch entsprechende Zahlenangaben zu belegen. Vergleicht man jedoch die Häufig

keit, mit der in früheren Zeiten über Unfälle in der Explosivstoffindustrie berichtet

werden mußte, mit der Zahl der heutigen Berichte, so ist ganz eindeutig eine gravie

rende Verringerung der Zahl der Schadensereignisse zu konstatieren. Ein weiteres

Indiz für den- relativ hohen Standard, den die Sicherheitstechnik heute in der Explo

sivstoffindustrie der Bundesrepublik Deutschland erreicht hat, ist die Tatsache, daß

die auf der Unfallhäufigkeit und -schwere basierenden industriezweigspezifischen

Beitrage zur ge~etzlichen Unfallversicherung für den Bereich der Explosivstoffindu

strie derzeit auf etwa der gleichen Höhe liegen wie die für. den. Bereich der Kunststoff

verarbeitenden Industrie (7).

Trotz der eindeutigen Erfolge der gelneinsamen Bem'ühungen um eine Verbesserung

des Standes der Sicherheitstechnik in der Explosivstoffindustrie muß dieser, nach all

·gemeiner Auffassung, durch weitere Anstrengungen zur Verhütung von Unfällen und

zur Minderung der Unfallfolgen auch über das bisher erreichte 1v1aß hinaus wei

terel1twikelt werden.

1.2. Anlaß, Ziel und Durchführung des Vorhabens.

In den 70er und 80er Jahren ereigneten sich in der chemischen Industrie des europäi

schen und außereuropäischen Auslands einige äußerst spektakuläre Unfalle, welche

der Öffentlichkeit die Gefahren dieses Industriez\\/eigs für Mensch und Umwelt ins

Bewußtsein riefen.

Der Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland reagierte auf diese Unfälle lnit einer

deutlichen Verschärfung der sicherheitsrelevanten gesetzlichen Vorschriften. Zu die

sen Vorschriften gehört u.a. auch die 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes

Imlnissionsschutzgesetzes, die sog. Störfall-Verordnung (8). Ziel dieser erstmals 1980
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in Kraft getretenen Verordnung ist es, Mensch und Umwelt vor Störfällen in Teilbe

reichen der herstellenden und der verarbeitenden Industrie, die mit großen Mengen

gefährlicher Stoffe oder mit extreln gefahrlichen Stoffen ulngeht, und vor möglichen

Störfallfolgen zu bewahren. Durch die 198-8 erfolgte Änderung der Störfall-Verord

nung (9) wurde der Bereich des Arbeitsschutzes in diese Verordnung eingebunden und

inzwisc11en iln Rahn1en der, Europäischen Gelneinschaft erlassene Richtlinien (10,11)

in nationales Recht umgesetzt (12).

Um das vorgenannte Ziel der Verordllung zu erreichen, sieht diese vor, daß die Be

treiber von b~stimlnten, nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbe

dürftigen Anlagen die nach Art und Ausmaß der von den Anlagen ausgehenden mög

lichen Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen und Störfälle zu verhindern

haben. Als Maßnahme zur Erfüllung dieser Verpflichtungen haben die Betreiber .der

betreffenden Anlagen u.a. Sicherheitsanalysen anzufertigen, aus denen hervorzugehen

hat, wie die Sicherheit der Anlagen gewährleistet wird und welche Maßnahmen zur

Störfallverhinderung und zur Mipimierung der Störfallauswirkungen getroffen sind.

Die Anlagen, auf die die Störfall-Verordnung volle Anwendung findet, sind in ihrem

Anhang I aufgeführt. Dies gilt jedoch nur, wenn in diesen Anlagen bestimmte Stoffe,

die iln Allhang TI zur Verordnung aufgelistet sind, im bestilnmungsgemäßen Betrieb

der Anlagen vorhanden sind oder bei einer Störung des bestimlTIUngsgemäßen Betriebs

entstehen können und außerdem in einer solch~n Menge in der Anlage vorhanden sind

oder entstehen können, daß eine Gemeingefahr infolge einer Störung des bestim

lTIungsgemäßen Betriebs nicht offensichtlich ausgeschlossen werden kann.

Unter Nr. 11 des Anhangs I zur Störfall-Verordnung sind folgende Anlagen aufge

führt:

.. 11. Anlagen zur Herstellung, Be- und Verarbeitung, Wiedergewinnung oder

Vernichtung von explosionsgefahrlichen Stoffen im Sinne des Sprengstoffgeset

zes, die zur Verwendung als Sprengstoffe, Zündstoffe, Treibstoffe, pyrotechni

sche Sätze oder zur Herstellung dieser Stoffe bestilntnt sind; hierzu gehören auch

die Anlagen ZUITI Laden und Entladen oder Delaborieren von Munition oder son

stigen Sprengkörpern, ausgenolnmen Anlagen zur Herstellung von Zündhölzern ...

Der stoffliche Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung ergibt sich aus der Anlage

11 zur Verordnung, in der unter Nr.4

..4. explosionsgefährliche Stoffe iln Sinne des Sprengstoffgesetzes, soweit sie zur

Venvendung als Sprengstoffe, Treibstoffe, Zündstoffe, pyrotechnische Sätze oder

zu deren Herstellung bestimmt und der Lagergruppe 1.1 zugeordnet sind...
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aufgelistet sind.

Die Mengenschwelle, unterhalb der von einer Gellleingefahr in der Regel nicht auszu

gel1en ist, liegt entsprechend den Angaben in der Ersten Allgelneinen Verwaltungsvor

schrift zur Störfall-Verordnung (13) für die o.g. Anlagen und Stoffe bei 1.000 kg.

Liegen in einer Anlage mehrere Stoffe in 1\1engen unterhalb der vorgenannten Men

genschwelle vor, befinden sich ab.er insgesamt mehr als 10.000 kg dieser Stoffe in

eitler Anlage, so finden die Vorschriften der Störfall-Verordnung auch auf diese An

lage Anwendung. Dies bedeutet, daß die Störfall-Verordnung - vorbehaltlich

bestimmter, später zu erläuternder Ausnahnlen - auf Betriebe zur Herstellung, Be- und

Verarbeitung, Wiedergewinnung und Vernichtung von bestilTIlnten Explosivstoffen

anzuwenden ist.

Die Grundsätze, nach denen eine Sicherheitsanalyse durchzuführen ist, sind in der

Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Störfall-Verordnung (14) niederge

legt. Diese Grundsätze sind auf Anlagen zur Herstellung, ·Be- und VerarbeituI!g, Wie

dergewinnung und Vernichtung von explosionsgefährlichen Stoffen nur eingeschräIlkt

anzuwenden, weil diese Grundsätze sich zwar auf die Gefährdungsaspekte VOll A·nla

gen der chelnischen Industrie, nicht aber auf diejenigen~ die für Anlagen in der Ex

plosivstoffindustrie charakteristisch sind, beziehen.

Das Ziel des Vorhabens ist es

- die Gefahren, die b~i der Herstellung, Be- und Verarbeitung, Wiedergewin

nung, Vernichtung und Lagerung von Sprengstoffen und Gegenständen mit

Explosivstoff auftret~n können, unter Berücksichtigung der Einflußfaktoren

systematisch zusammenzustellen;

- die Methoden der Gefahrenabwehr zu analysieren

- die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Schadwirkungen infolge von

Sprengstoffexplosionen übersichtlich darzustellen

- den Stand der Sicherheitstechnik aus den Ergebnissen der Teiluntersuchungen

abzuleiten

- die Ergebnisse in Forln einer Muster-Sicherheitsanalyse auf eine repräsentati

ve Sprengstoffabrik anzuwenden

- ein Ablaufschelna für die Erstellung und Prüfung von Sicherheitsanalysen für

Sprengstoffabriken aufzustellen und

- vorhandene Wissenslücken und Lücken im Vorschriftenwerk aufzuzeigen.

Mit deIn vorgelegten Bericht sollen sowohl die betroffene Industrie als auch die zur

Überwachung eingesetzten staatlichen Organe. lnit dem notwendigen Rüstzeug zur An

fertigung bzw. Prüfung von Sicherheitsanalysen nach §7 der Störfall-Verordnung ver

sehen werden. Außerdem soll der interessierten Öffentlichkeit der erreichte Stand der
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Sicherheitstechnik in der Explosivstoffi.ndustrie der Bundesrepublik Deutschland dar

gelegt werden, um so zu helfen, die öffentliche Diskussion über Sicherheitsfragen in

dieseln Teilbereich auf eine sachliche Basis zu stellen.

Der Bereich der Explosivstoffe ist sehr breit; er umfaßt Sprengstoffe, Treibstoffe,

Zündstoffe, pyrotechnische Sätze aber auch die Gegenstände mit Explosivstoff, wie

Zünd- und Anzündmittel, Munition, Sprengkörper und pyrotechnische Gegenstände.

Für alle diese Stoffe und. Gegenstände gelten im allgemeinen die gleichen Grundsätze

bei der sicherheitstechnischen Beurteilung. Dln den Bericht aber nicht über ein ver

tretbares Maß hinaus ausufern zu lassen, war eine inhaltliche Beschränkung unbedingt

erforderlich, ohne dabei die sicherheitlich relevanten Faktoren außer A.cht zu lassen.

Aus dieseln Grunde wird der Bericht, soweit erforderlich, auf die Belange der Her

stellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung von Sprengstoffen be

schränkt.

Der Bericht wird aus Gründen der Übersichtlichkeit und zur Förderung der Verständ

lichkeit in drei Teilberichte gegliedert.

1) Im ersten Teilbericht werden die charakteristischen Eigenschaften von .Explosiv

stoffen," "ihr~ ....·phänomenologische Einteilung und ihre Gefahrklassifizierung erläutert.

Ausser der>'f.1iflhellung der Prinzipien der Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lage

rung und"~~icbtung von Sprengstoffen werden die für die verschiedenen Umgangs

formen relevanten Vorschriften hinsichtlich ihrer sicherheitstechnischen Inhalte und

Aussagen dis·kutiert. Im Anschluß daran werden die Grundsätze der sicherheitstech

nischen Beurt.eilung "der Explosivstoffe und tier Anlagen zu deren Herstellung, Be

und Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung durch Darstellung der Zusammenhänge

zwischen der Ernpfindlichkeit und· Wirkung der Sprengstoffe einerseits und der Wi

derstandsfähigkeit von Menschen und baulichen Einrichtungen gegenüber Explosi

onswirkungen andererseits ausführlich erörtert. Aus diesen Darstellungen wird die für

die Explosivstoffindustrie geltende Sicherheitsphilosophie abgeleitet und Init derjeni

gen, die für "üblichetl Anlagen in der chemischen Industrie gilt, verglichen. Die Er

mittlung und Bewertung des derzeitigen Standes der Sicherheitstechnik in Anlagen der

Explosivstoffindustrie dient schließlich der Aufdeckung von Kenntnislücken und von

etwaig'eh Mängeln irri"·:'YÖrschriftenwerk.

2) Im z\\'eiten Teilbericht. werden zunächst die sich aus der Störfall-Verordnung erge

benden Anforderungen an eine Sicherheitsanalyse für eine Sprengstoffabrik dargelegt.

Dabei wird insbesondere auf die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach §'iO der

Storfall-Verordnung eingegangen. Anschließend wird eine an den realen Gegebenhei

ten orientierte, fiktive Sprengstoffabrik in ihren wesentlichen Teilen beschrieben und

" :~...
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diese der Sicherheitsanalyse nach §7 der Störfall-Verordnung unterworfen. Dabei

werden jedoch nur die sich aus der Explosivstoffnatur der Stoffe ergebenden Gefahren

berücksichtigt. Für alle ",'eiteren Aspekte, wie den Gefahren, die allen anderen chelni

schen ProzesseIl oder z.B. den Giftstoffen gleicherinaßen eigen sind, gelten die in der

2. Störfall-VwV festgelegten Grundsätze für die Durchführung einer Sicherheitsana

lyse. Den Abschluß des zweiten Teilberichtes bildet die Entwicklung eines Ablauf

schelnas für die Erstellung und die Prüfung einer Sicherheitsanalyse für Anlagen der

Explosivstoffindustrie.

3) Der dritte Teilbericht enthält dann die für die Durchführung d.er Muster-Sicher

11eitsanalyse erforderlichen Unterlagen.

1.3. Begriffsbestimmungen

Iln nachfolgenden Abschnitt werden einige wenige jedoch mehrfach im vorliegenden

Bericht verwendete Begriffe, die in den Normen und Vorschriften entweder nicht oder

aber unterschiedlich definiert bzw. verwendet werden., ausfüllrlicher beschrieben.

EXPLOSIONSFÄHIGER STOFF ist ein fester oder flüssiger Stoff, der aufgrund seiner

Konstitution oder seiner Zusalnmensetzung einen Energievorrat gespeichert enthält

und in der Lage ist, die Energie durch Zuführung einer vergleichsweise geringen En

ergiemenge in Form hochgespannter Gase extrem schnell in einer chenlischen Reak

tion, an der keine zusätzlichen Stoffe, wie z.B. Luftsauerstoff, beteiligt sind, freizu

setzen. Die UlTIsetzungsprodukte und die entwickelte Energie wirken üblicherweise in

zerstörender Form auf die Ulngebung ein. Der Begriff explosionsfähiger Stoff wird

auch auf bestilnmte Stoffgelnische angewendet, deren Komponenten selbst nicht ex

plosionsfähig zu sein brauchen, die aber in der vorbeschriebenen charakteristischen

Weise n1iteinander reagieren können. Beispiele für explosionsfähige Stoffe bzw.

Stoffgelnische sind: A.mmoniurnnitrat, Dinitrobenzol, Benzoylperoxid, Nitroglycerin

sowie Mischuqgen aus KaliulTIchl.orat und Zucker oder aus Kohlenwasserstoffen und

kOl1zentrierter Salpetersäure in bestiIntnten Mischungsverhältnissen.

EXPLOSIONSGEFÄHRLICHER STOFF ist ein fester oder flüssiger explosionsfähiger

Stoff, der bereits durch nicht außergewöhnliche Beanspruchungen wie Schlag, Rei

bung und/oder durch Wärmezufuhr zur Explosion gebracht we.rden kann. Explosions

gefährliche Stoffe werden deshalb auch als leicht explosionsfähige Stoffe bezeichnet.

Hil1Sichtlich der Stoffgelnische gilt das für die explosionsfähigen Stoffgelnische ge

sagte entsprechend. Die Gruppe der explosiongefährlichen Stoffe unterliegt den Vor-
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scllriften des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe - deIn Sprengstoffgesetz. Zu

ihr zählen neben den Explosivstoffen die söge sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe

(der chemischen Industrie). Beispiele für explosionsgefährliche Stoffe sind: Bleiazid,

Trinitrotoluol, Nitromethan, Xylolnloschus, aber auch Gelnische aus Alnmoniul11nitrat

und Dieselöl oder aus Kaliulnnitrat, Schwefel und Holzkohle (Schwarzpulver).

EXPLOSIVSTOFFE sind explosionsgefährliche Stoffe, die ZUlU Zwecke der Erzielung

eitler explosi~len oder pyrotechnischen Wirkung hergestellt werden. Sie dienen

dementsprechend ausschließlich oder überwiegend als Zünd- oder Anzündstoffe,

Sprengstoffe, Treibladungspulver, Festtreibstoffe oder pyrotechnische Sätze. Der Be

griff der Explosivstoffe ist also an,den Verwendungszweck, nicht aber an den unnlit

telbaren Gefahrstoffcharakter geknüpft. Aus diesem Grunde zählen adch bestilnmte,

nicht explosio·nsgefährliche, wohl aber explosionsfähige Stoffe zur, Gruppe 'der Explo

sivstoffe, sofern sie zur Herbeiführung einer Explosion oder eines pyrotechnischen

Effektes verwendet werden - z.B. bestimmte Elnulsions- oder Slurry-Sprengstoffe.

EXPLOSIVSTOFFINDUSTRIE. Dieser Begriff umschreibt den gesamten Bereic11 der In

dustrie, der 111it der Herstellung, Be- oder Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung

von Explosivstoffen befaßt ist. Der Begriff \vird häufig auch in zusamlnengesetzten

Formulierungen - wie z.B. Sicherheitskonzept der Explosivstoffindustrie -' verwendet.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß es sich dabei nicht UIll ein Konzept handelt,

das von der Explosivstoffindustrie entwickelt worden ist, sondern UITI ein Konzept,

d~s von der GesalTItheit der Sachverständigen, der Industrie und denl Gesetzgeber für

den Bereich der Explosivstoffindustrie geschaffen worden ist.

GEG'ENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF sind Gegenstände, die aus Explosivstoffen be

stehen (Guß- oder Preßkörper) oder die derartige Stoffe in einer formgebenden Un1

hüllung e11thalten. Zu diesen Gegenständen zählen einerseits die Gesalntheit der Mu

nition, wie Patronen, Geschosse, Bon1ben USW., und andererseits die Zünd- und An

zündlnittel, \vie Sprengzünder, Detonatoren, Sprengschnur, Verstätkungsladungen,

Anzündhii tchen, Treibladungsanzünder, usw. , sowie die pyrotecllnischen Gegen

stände, \V·je Feuerwerksartikel oder pyrotechnische Gegenstän4e für technische

Z\vecke, z.B. Gasgeneratoren, Schnellau.slösevorrichtungen oder bestilnmte Signalmit

tel. Eine wesentliche Ausnahlne von der Regel stellen die patronierten Sprengstoffe 

Sprengstoffpatronen - dar; diese zählen nicht zu den Gegenständen. In rechtlicher

Hinsicht besonders zu beachten ist, daß eine große Zahl von Gegenständen lnit Ex

plosivstoff nicht von den Regelunge.n des Sprengstoffgesetzes erfaßt wird. H.ierzu

zählt die gesalnte lnilitärisch oder polizeilich verwendete Munition, die den1 Kriegs-
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\vaffen-KontrolIgesetz unterliegt, sowie die zivil verwendete Munition, die durch das

Waffengesetz geregelt wird.

M;\SSENEXPLOSION. Unter einer Massenexplosion wird eine explosive Reaktion ver

standen, die bei lokaler Auslösung nahezu die gesalnte an eineITI Ort befindliche

Masse an explosiven Stoffen annähernd gleichzeitig erfaßt. Diese etwas verschwom

mene Definition soll dem Ulnstand Rechnung tragen, daß eine beliebig kleine Masse

explosiver Stoffe wegen der"' endlichen Ulnsetzungsgeschwindigkeit nien1als

"gleichzeitig tl explodieren kann. AußerdelTI berücksichtigt die vorstehende Definition

die Tatsache, daß die entfernt vom Ort der Auslösung befindlichen Teile einer endlich

ausgedehnten Explosivstofflnasse infolge der gerichteten Explosionswirkung häufig

VOITI Explosionsort fortgeschleudert werden ohne selbst zu explodieren. Obwohl es

bisher keine allgelnein verbindliche Festlegung darüber gibt, welcher Anteil einer an

einem Ort befindlichen, aus Teillnengen ZUSalTIlnengesetzten Masse explosiver Stoffe

"gleichzeitig" explodieren muß, um von einer Massenexplosioll zu sprechen, besteht

unter den meisten Sachverständigen weitgehend Einigkeit darüber, daß dieser Anteil

bei etwa 30 - 50 % der Gesamtlnasse liegen sollte. Hinsichtlich der "Gleichzeitigkeit"

der Umsetzung bei einer Massenexplosion is't zu bemerken, daß immer dann von einer

Massenexplosion auszugehen ist, wenn sich die explosiven Wirkungen, z.B. die der

Stoßwellen, der Teilmengen am Beobachtungsort addieren, so daß die beobachtete

Gesamtwirkung der Sumlne der "in Masse" explodierten Teilmengen entspricht. Dies

bedeutet, daß die Zeit zur Übertragung der Explosion von Teilmenge auf Teilnlenge

deutlich kürzer sein lTIUß als die am Beobachtungsort festgestellte Wirkungsdauer der

Explosion jeder Teillnenge. Diese Überlegungen spielen eine wesentliche Rolle bei

der Sicherheitsbetrachtung von Herstellungs-, Be- und Verarbeitungsprozessen explo

siver Stoffe in Anlagen, die sich in unlnittelbarer Nachbarschaft zueinander betinden.

SPRENGl\1ITTEL sind alle zur Ausführung einer Sprengung benötigten Explosivstoffe,

wie Sprengstoffe, Gegenstände mit Explosivstoffen, wie Zündmittel, Verstärkungsla

dungen, Sprengschnur, und die nicht explosiven Hilfslnittel, wie Zündmaschinen ,

Verlängerungsdrähte, Ladehil fSlni ttel.

SPRENGSTOFFE sind Explosivstoffe, die zur Ausführung einer Sprengung benötigt

werden oder deren explosive Wirkung zur Erzielung einer zerstörenden Wjrkung in

ihrer unlnittelbaren Umgebung dienen'. Dieser Begriff wird häufig 'umgangssprachlich

lnit delTI Begriff "Expl~ivstoffe1t gleichgesetzt.
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SPRENGSTOFFAB.RIK ist der räulnlich abgeschlossene Geländebereich, auf deIn

Sprengstoffe gewerbsll1äßig hergestellt, bzw. be- oder verarbeitet werden. Die

Sprengstoffabrik umfaßt neben SälTItlichen Anlagen, die der eigentlichen Herstellung,

Be- und Verarbeitung, Prüfung, Untersuchung, Vernichtung usw. der Sprengstoffe

dienen, auch alle weiteren Einrichtungen und Nebenanlagen, die zum Betrieb der vor

genannten Anlagen erforderlich sind. Zu den letzteren Anlagen gehören nebell den

Lagern und Autbereitungsanlagen für die Rohstoffe, Einrichtungen der Energ.iever

sorgung, Versandanlagen und Lager für die hergestellten Endprodukte sowie auch die

Sozialclnrichtungen und die Adlninistration der Fabrik.

SPRENG·STOFFINDlJSTRIE. Dieser Begriff ulTIschreibt den gesalnten Industriezweig,

der sicll ll1it der Herstellung, Be- und Verarbeitung sowie Vernichtung von Spreng

stoffen befaßt. Wegen der besonderen Verwendung des Begriffs in zusammengesetz

ten Formulierungen gilt das für die Explosivstoffindustrie Gesagte entsprechend.
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2. Charakterisierung der Explosivstoffe

2.1. Allgemeines

Die Explosivstoffe Sil1d ein Teilbereich der festen un'd flüssigen explosionsfähigen

Stoffe.

Explosionsfähige Stoffe sind, allgemein betrachtet, feste, flüssige oder gasförmige

Stoffe oder Stoffgelnische, die sich in einem thermodynamisch metastabilen Zustand

befinden und die ohne Hinzutreten weiterer Reaktionspartner, wie z.B. Luft-Sauer

~toff, zu einer sehr schnell verlaufenden Reaktion fahig sind. Diese Reaktion verläuft

in der Regel sehr stark exotherm und im Falle der festen und flüssigen Stoffe oder

Stoffgemische unter Bildung großer Gasmengen. Die als Explosion bezeichnete \Vir

kung der Reaktion explosionsfähiger Stoffe tritt nach außen als Folge des Ausdell

nungsbe~trebens der unter hohem Druck stehenden, durch die Reaktion gebildeten

Gase in Erscheinung. Sie wirkt auf ihre Umgebung zerstörend ein.

Explosionsfähige Stoffe, die infolge ihrer chemischen Konstitution oder ihrer chelni

sehen Zusalnmensetzung einen Energievorrat enthalten, lassen sich durch:

thermische

Einwirkung; z.B.: Flalnmen oder Wärmezufuhr

rnechanische

Beanspruchung z.B.: Schlag oder Reibung

detonatiye

Einwirkung z.B .. : Detonationsstoß einer Sprengkapsel oder eines Detona-

tors

zur explosiven Umsetzung bringen.

Die festen und flüssigen explosionsfahigen. Stoffe lassen sich entsprechend ihres Ver

wendungszweckes, wie folgt einteilen:

1 Explosivstoffe

1.1 Sprengstoffe

1.2 Zündstoffe

1.3 Anzündstoffe

1.4 Treibstoffe

1.5 pyrotechnische Sätze
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2 Sonstige explosionsfähige Stoffe

2.1 Erzeugnisse der chelnischen Industrie

2.1.1 Amn10nsalpeter für Düngezwecke

2.1.2 'anorganische Nitrat- oder Chloratlnischungen für den Pflanzenschutz

2.1.3 stickstoffreiche organische Verbindungen in Blähmitteln für die

Kunststoff- und Gummiindustrie

2.1.4 organische Peroxide in Polylnerisationskatalysatoren für die Kunst

stoffindustrie

2.1.5. Nitroverbindungen und Salpetersäureester für die pharmazeutische In

dustrie

2.1.6 Nitrocellulose für die Lack- und Druckfarbenindustrie

2.2 Präparate in Laboratorien

Explosivstoffe werden auch in großer Zalll und "Menge zu Gegenständen verarbeitet.

Diese Gegenstände werden entsprechend ihrer Wirkungsweise und ihres Verwen

dungszwecks wie folgt eingeteilt:

1. Anzündmittel, wie z.B.: Anzünder, Anzündschnur, Anzündhütchen, Stop

pinen;

2. Zündnlittel, wie z.B.: Sprengkapseln, Detonatoren, elektrische Sprengzün

der, militärische Zünder, Sprengschnur;

3..Munition, \vie z.B.: Patronen, Geschosse, Bomben, Minen, Torpedos, Ra

keten;

4. Treibmittel, wie ZuB.: Kartuschen, Treibladungen, Raketenmotore;

5. Gegenstände, wie z.B.: Feuerwerksgegenstände, (pyrotechnische) Gasge

neratoren, Signallnittel, Schnellauslöseeinrichtungen;

6. Gegenstände, wie z.B.: Perforations- und Schneidladungen für die Erdöl

und Erdgasgewinnung, seismische Sprengkörper, Abstichladungen für

H·ochöfen.

Die Gegenstände mit Explosivstoff werden iln allgemeinen Sprachgebrauch häufig lnit

den eigentlichen Explosivstoffen unter deIn Oberbegriff "Explosivstoff" ZUSalTIlnenge

faßt.

Die Besonderheit der explosionsfähigeI'!..,....~nd damit natürlich auch der Explosivstoffe

ist es, daß sie bei olnechanischer, thermischer und 'detonativer Beanspruchung in FarIn

einer Explosion reagieren können.
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Die Leichtigkeit mit der diese Reaktion ausgelöst werden kann, \vird üblicherweise als

Sensibilität oder Empfindlichkeit der Stoffe bezeichnet; sie ist ein Maß für die Wahr

sc11einlichkeit der Auslösung der Explosion.

Die festen und flüssigen explosionsfähigen Stoffe werden entsprechend ihrer Auslöse

wahrscheinlichkeit in leicht oder schwer explosionsfahige Stoffe unterschieden. Für

die leicht-explosionsfahigen Stoffe wird auch der Begriff "explosionsgefährlich" ver

wendet (18), weil die leichte Auslösbarkeit der explosiven Reaktion auch eine hohe

Gefährlichkeit der Stoffe bewirkt. Die schwer-explosionsfähigen Stoffe haben keine

eigene Bezeichnung und werden somit nur unter dem San1melbegriff "explosions

fähig" geführt.

Die Explosivstoffe gehören in aller Regel zu den explosionsgefäl1rlichen Stoffen. Es

gibt jedoch auch neuere Entwicklungen von Explosivstoffen, die wegen illrer sehr

geringen Auslösewahrscheinlichkeit der Explosion nicht mehr als explosionsgefährlich

bezeichnet werden können. Wegen ihrer Verwendung zum Sprengen und Treiben

werden diese Stoffe jedoch nach wie vor zu den Explosivstoffen gerechnet.

Das zweite CharakteristikulTI der explosionsfähigen- Stoffe ist ihre explosive Wirkung,

wegen der die Explosivstoffe überhaupt im industriellen Maßstab hergestellt werden.

Die explosive Ulnsetzung der explosionsfähigen Stoffe kann entweder langsam als Ab

brand, etwas schneller als Deflagration oder sehr schnell als Detonation ablaufen. Im

Falle der Detonation erfolgt eine fast vollständige Umsetzung- der Stoffe, während die

Endprodukte eines Abbrandes oder einer Deflagration meist noch reaktionsfähige Be

standteile enthalten. Die freiwerdende Energie der Un1setzung ist daher bei einer De

tonation erhebliGh größer als bei einer Deflagration oder beim Abbrand. Je nach Stoff

art und Reaktionsbedingungen kann sich ein explosionsfähiger Stoff in der einen oder

der anderen Reaktionsforrn UITISetzen. Auf die Besonderheiten und Unterschiede zwi

schen diesen Reaktionsfoflnen wird später ausführlich zur~ckzukommen sein.

Sowohl die Auslösewahrscheinlichkeit als auch die Wirkung von Explosivstoffen ist

von einer großen zahl von Parametern abhängig. Dazu gehöre-n einerseits die stoffli

chen Parameter, wie Konstitution, Zusalnmensetzung, physikalische Eigenschaften,

Erscheinungsform usw. und andererseits die Paralneter, die die unmittelbare Ulnge

bung der Stoffe (Einschluß) charakterisieren.

Weder die Empfindlichkeit noch die Wirkung von Explosivstoffen lassen sich durch

einfache Zahlenangaben eindeutig beschreiben. Aus dieseln Grunde wird die Elnpfind

~ichkeit der Explosivstoffe gegenüber den einzelnen Beanspruchungen mechanischer,

therlnischer oder detonativer Art, lnittels verschiedener Prüfverfahren untersucht.

Diese Prüfverfahren liefern in der Regel eine für das jeweilige Prüfverfahren cha

rakteristische Reihung der Explosivstoffe. Aus dieser lassen sich dann die relativen
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EIl1pfindlichkeiten der verschiedenen Explosivstoffe lnit Beziehung auf einen

bestilTIlnten, als Referenz dienenden Explosivstoff, ableiten.

Ä·hnlich liegen die Verhältnisse bei der Wirkung. Hierbei werden wirkungsspezifisc11e

pllysikalische Größen der Explosivstoffe, wie Detonations- oder Abbrandgesc11windig

keit, Brisanz, Sprengkraft usw. nach festgelegten Verfahren ermittelt. Die dabei für

die verschiedenen Explosivstoffe erhaltenen Daten dienen dann der vergleichenden

Beurteilung der Wirkung dieser Stoffe.

Die Gefährlichkeit der E~plosivstoffe ergibt sich aus deIn Zusanllnenspiel von Elnp

findlichkeit und Wirkung; d.h. die Explosivstoffe sind UITI so gefährlicher je größer

ihre Elnpfindlichkeit und/oder ihre Vlirkllng ist. Es ist aber bereits an dieser Stelle

ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß sich die Gefällrlichkeit der Explosivstoffe nicht

in einer Zahlengröße darstelle:1 läßt, weil sie das Produkt der nicht quar:tifizierbaren

Größen Empfindiichkeit und Wirkung ist (15 - 17).

2.2. Klassifizierung der Explosivstoffe

\Vie bereits iln vorhergehenden Abschnitt angedeutet, können sich Explosivstoffe und

Gegenstände l11it Explosivstoff je nach Art der Beanspruchung und der herrschenden

Umgebungsbedingungen in unterschiedlicher Weise umsetzen. Dies gilt natürlicll auch

für unterschiedliche Explosivstoffe und Gegenstände mit Explosivstoff unter gleichen

Umgebungsbedingungen. Um nun nicht für jeden einzelnen Explosivstoff oder Gegel1

stand Init Explosivstoff spezielle Sicherheitsregelungen treffen zu Inüssen, bestand das

Bedürfnis nach einer Klassifizierung der Stoffe und Gegenstände. Diese Klassifizie

rung ,sollte auf die den Stoffen und Gegenständen eigentülnliche Gefährlichkeit abge

stellt sein.

Weil die jeweiligen Reaktionsformen der Stoffe und Gegenstände unter den verschie

denen Ulngebungsbedingungen bei Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung, Be

förderung und Vernichtung unterschiedlich sein können, kann ejne allgemein ver

wendbare Gefahrklassifizierung nur dann erhalten \verden', wenn diese auf die Reakti

onSfOrlTI (V\Tirkung) bei 111Öglichst InaxiInaler Beanspruchung bezogen wird. Dies be

deutet, daß die Explosivstoffe und Gegenstände mit Explosivstoff in den entsprechen

den Prüfungen den verschiedenen, Inöglichst starken Beanspruchungen ausgesetzt

werden lnüssen und die jeweils ungünstigste Reaktionswirkung zur Gefahrklassifizie

rung heranzuziehen ist. Die Wahrscheinlichkeit der Auslösung der explosiven Reak

tion spiel t somit bei der Festlegung der Gefahrklassifizierung keine Rolle.

Die.ses Klassifizierungskonzept wurde zuerst von den zuständigen Gremien der NATO

für die Lagerung von Explosivstoffen und Munition erarbeitet (19). Sehr bald danach
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übernahlTI der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen ECOSOC dieses

Konzept zur Klassifizierung der Explosivstoffe und Gegenstände mit Explosivstoff für

den Teilbereich der Beförderung dieser Güter (20). Zwischenzeitlich ist dieses Kon

zept ilTI internationalen See- und Luftverkehr zur Anwendung gebracht worden

(21,22). Für den europäischen Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr steht

das Konzept unmittelbar vor seiner Einführung (23 - 25). Im Teilbereich der Lage

rung wurde das Klassifizierungskonzept zunächst von den Streitkräften der Bundes

Weil! (26) und schließlich auch für den gewerblichen Bereich (27) übernoffilnen. Auch

die Herstellung, Be- und Verarbeitung sowie Vernichtung von Explosivstoffen und

Gegenständen mit Explosivstoff regelnden Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge

nossenschaften (28) teilen die Stoffe und Geg~nstände nach dem gleichen Prinzip in

verschiedene Gefahrg~ppen ein.

·Obwohl sich die Beschreibungen der Gefahr- bzw. Lagergruppen in den verschie

denell Vorschriften im Wortlaut geringfügig voneinander unterscheideIl, sind sie in

den wesentlichen Aussagen identisch.

Weil die Störfall-Verordnung im Falle der explosionsgefährlichen Stoffe auf die im

Sprengstoffrecht verankerten Lagergruppen abhebt, werden nachfolgend die Beschrei

bungen der Lagergru.ppen 1.1 bis 1.4 aus dem Anhang zu 2 der Zweiten Verordnung

ZUlU Sprengstoffgesetz (29) wiedergegeben:

Lagergruppe 1.1

Die Explosivstoffe dieser Gruppe können in der Mass.e explodieren. Die Umgebung

ist durch Druckwirkung (Stoß\vellen), durch Flammen und durch Spreng- und \Vurf

stücke gefährdet. Bei starkmanteligen Gegenständen oder Gegenständen über 60 lun1

Durchn1esser (großkalibrige Gegenstände) tritt eine zusätzliche Gefährdung durch

schwere Sprengstücke ein.

Lagergruppe 1.2

Die Explosivstoffe dieser ,Gruppe explodieren nicht in der Masse. Gegenstände ex

plodieren bei einelTI Brand zunächst einzeln. Im Verlaufe des Brandes nimn1t die Zahl

der gleichzeitig explodierenden Gegenstände zu. Die Druckwirkung (Stoß\vellen) der

Explosionen ist.auf die unmittelbare Ulngebung beschränkt; an Bauwerken der Umge

bung entstehen keine oder nur geringe Schäden. Die weitere Umgebung ist durch

leicl1te Sprengstücke und durch Flugfeuer gefährdet. Fortgeschleuderte Gegenstände

könI1en beill1 Aufschlag explodieren und so Brände und Explosionen übertragen. Bei

starkmanteligen Gegenständen oder Gegenständen über 60mm Durchmesser (großkali

brige Gegenstände) tritt eine zusätzliche Gefährdung durch schwere Sprengstücke ein.
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Lagergruppe.,1.3

Die Explosivstoffe dieser Gruppe explodieren njcht in der Masse. Sie brennen sehr

heftig und unter starker Wärmeentwicklufig ab, der Brand breitet sich rasch aus. Die

Umgebung ist hauptsächlich durch Flalnnlen, Wärmestrahlung und Flugfeuer gefähr

det. Gegenstände können vereinzelt explodieren, einzelne brennenden Packstücke und

Gegenstände können fortgeschleudert werden. Die Gefährdung der Un1gebung durch

Sprengstücke ist gering. Die Bauten in der Ulngebung sind im allgelneinen durcll

Druckwirkung (Stoß\:vellen) nicht gefährdet.

Lagergrllppe 1.4 .

Die Explosivstoffe dieser Gruppe stellen keine bedeutsame Gefahr dar. Sie brennen

ab, einzelne Gegenstände können auch explodieren. Die Auswirkungen sind ~leitge

hend auf das Packstück beschränkt. Sprengstücke gefährlicher Größe und Flugweite

entstehen nicht. Ein Brand fuft keine Explosion des gesamten Inhalts eines Packstüc

kes hervor.

Beispiele für die Lagergruppenzuordnung von Explosivstoffen lInd Gegenständen mit

Explosivstoff sind in Anlage 2 zur Unfallverhütungsvorschrift tI·Explosivstoffe und

Gegenstände mit Explosivstoff - Allgemeine Vorschrift" (28) enthalten und auszugs

weise in der Tabelle 2.2-1 aufgeführt.
~

Die Prüfverfahren zur Ern1ittlung der Lagergruppen sind in der VOln Bundesminister

für Arbeit und Sozialordnung (BMA) erlassenen Sprengstoff-Lagerrichtlinie SprengLR

010 (29) beschrieben. Diese Verfahren sind in ihrer Grundidee den Vorschriften der

Vereinten Nationen über die Zuordnung der Unterklassen der Klasse 1 (30) sehr ähn

lich. Entsprecllend eines Beschlusses auf der 49. Sitzung des Arbeitskreises "Lagerung

explosionsgefährlicher Stoffe lt bebn BMA sollen die Vorschriften der SprengLR 010

.spätestens 1992 an die Elnpfehlungen der Vereinten Nationen angepaßt werden.

Die Prüfungen zur Erl11ittlung der Lagergruppen werden mit den in den Handel gelan

genden Versandeinheiten durchgeführt. Sie werden mit jeweils mehreren Versand

stücken in gestapelter Forln ausgeführt, uni so den Einfluß großer Massen und die

Bedingungen der Lagerung und der Beförderung zu simulieren.

Die Prüfungen ulnfassen die Beanspruchung der Stoffe und Gegenstände durch Innen

zündung (detonative Beanspruchung) bzw. Innenanzündung (deflagrative Beanspru

chung) und durch eine Anzündung von Außen (E.inwirkung eines Brandes). Auf eine

Prüfung des Verhaltens der Stoffe und Gegenstände bei Inechanischer Beanspruchung

\vird verzichtet, weil zum einen die Art und Stärke der Inöglichen Inaxilnalen mecha

nischen Beanspruchung nicht vorhersehbar ist, und zum anderen davon ausgegangen

wird, daß die detonative Beanspruchung durch Innenzündung eine derlnaßen starke
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Beanspruchung darstellt, daß sie auch extrelTI starke Inechanische Beanspruchungen

Init abdeckt.

Durch die vorstehend erläuterten Aktivitäten wird aufgezeigt, daß ein großer Bereich

des Umgangs mit Explosivstoffen und Gegenständen lnit Explosivstoff (Herstellung,

Be- und Verarbeitung, Lagerung und Beförderung) hinsichtlich einer Gefahrlichkeits

klassifizierung z.T. auch iln internationalen Rahmen harmonisiert ist.

Tabelle 2.2-1 Beispiele für Lagergruppenzuordnungen

Lager- Explosivstoffe Gegenstände nlit Explosivstoff

gruppe

1.1 militärische und gewerbliche bestimmte Munition wie z.B.

Sprengstoffe; Schwarzpuiver; . Gescllosse, Bomben, Minen,

Zündstoffe; einbasige poröse Torpedos, Raketen; Hohlladun-

Treibladungspulver; bestimmte gen;. Verstärkungsladungen;

pyrotechnische Sätze wie z.B Sprengschnur; bestimmte Groß-

Blitz-, Leucht- oder Sternsätze feuerwerkskörper; Sprengkap-

seln; bestimmte Sprengzünder.

1.2 bestimmte Munition wie z.B.--
Bomben, Minen, Geschosse,

Torpedos, Raketen; Hohlladun- ':i~

gen; bestilnmte Zündeinrichtun-

gen.

1.3 nicht poröse, mehrbasige Treibla- BrandlTIUnition; größere Feuer-

dungspulver; bestimlnte pyro- werkskörper; Leucht- und Si-

technische Sätze wie z.B. gnalmunition; Treibladungen;

Rauch- oder Verzögerungssätze Kartuschen; RaketentTIotore.

1.4 -- Anzünder, Anzündschnur; An-

zündhütchen; HandfeuerlTIUni-

tion; Signalnlittel; Feuerwerks-

artikel; bestilTIlnte elektrische

Sprengzünder; Sprengniete.

In dieseln ZUSalTIlnenhang ist jedoch auch darauf hinzuweisen, daß die Vereinten Na

tionen inzwischen zwei weitere Gefahr-Unterklassen der Klasse 1 eingeführt haben.
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Diese neuen Unterklassen 1.5 und 1.6 umfassen sehr unempfindliche Explosivstoffe

und Gegenstände mit derartigen Explosivstoffe.n.

Diese bisher nur für die Beförderung geschaffenen neuen Gefahr-Unter-Klassen, ha

ben jedoch keinen Eingang in das nationale Vorschriftenwerk gefunden, zumal die

von diesen Stoffen und Gegenständen ausgehenden Wirkungen denen der Lagergrup

pen 1.1 bzw. 1.3 gleich bzw. sehr ähnlich sind. Für die Bereiche der Herstellung, Be

und Verarbeitung bzw. Lagerung wird sOlnit keine Notwendigkeit für eine Schaffung

der neuen Lagergruppen 1.5 und 1.6 gesehen.

Die Einführung der neuen Unterklassen stellt den Versuch dar, den Aspekt der Auslö

sewahrscheinlichkeit einer explosiven Reaktion mit in den aus der Gefahrklassifizie

rung hervorgehenden Gefährlichkeits.grad der Stoffe und Gegenstände einzubeziehen.

Die Sacllverständigen in der Bundesrepublik Deutschland konnten sicll bisher jedoch

nicht dazu entschließen, dieses, die ursprünglichen Überlegungen in wesentlichen

Teilen verändernde Konzept der Gefahrklassifizierung in die national anzuwendenden

Vorschriften zu übernehmen.

Der Hauptgrund für diese Entscheidung besteht darin, daß bis jetzt noch unbekannt

ist, wie die geringere Gefährlichkeit 'der Stoffe und Gegenstände der tJnterklassen 1.5

und 1.6 in sicherheitsrelevante Erleichterungen von den für die Güter der Unterklas

sen 1.1 bis 1.3 geltenden restriktiven Vorschriften umgesetzt werden können. Die in

ternational den Unterklassen 1.5 und 1.6 zugeordneten Stoffe und Gegenstände ~er

den daher im nationalen Rahlnen noch einer der anderen vier Unterklassen zugeord

net.

2.3. Einteilung der Sprengstoffe

Der vorliegende Bericht beschränkt sich aus Gründen der ·Übersichtlichkeit und Ver

ständlichkeit auf die Diskussion des Standes der Sicherheitstechnik in der Explosiv

stoffindustrie auf die Herstellung, Be- und Verarbeitung sowie Lagerung und Vernich

tung von Sprengstoffen. Die Sprengstoffe iln Sinne der Sprengstoff-LagerverordnuI1g

gehören ausnahmslos zur Lagergruppe 1.1, so daß Anlagen zur Herstellung, Be- UI1d

Verarbeitung und Vernichtung von Sprengstoffen, sofern sie in ausreichend großen

Mengen in den Anlagen vorliegen~ den .BestiInmungen der Störfal1-Verordnung unter

liegen.

Sprengstoffe sind Explosivstoffe, die dazu bestimInt sind eine Sprengwirkung zu er

zeugen (31)
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Für die Einteilung der Sprengstoffe können sehr unterschiedliche Aspekte, wie z. B.

der Verwendungszweck, die Zusalnlnensetzung, die Konsistenz, die Empfindlichkeit

oder die Wirksamkeit herangezogen werden.

2.3.1. Einheitliche Sprengstoffe

Unter einheitlichen Sprengstoffen werden definierte chemische Verbindungen verstan

den, die die Eigenschaften eines Sprengstoffs aufweisen, d.h. die ausreichend elnp

findlich sind und die zur Herbeiführung einer Sprengwirkung fähig sind.

Entsprechend 'ihrer Verwendungsweise lassen sich die einheitlichen Sprengstoffe in

Initialsprengstoffe und Sekundärsprengstoffe einteilen.

2.3.1.1. Initialsprengstoffe

Initialsprengstoffe sind in der Lage, bei Einwirkung geringer thermischer oder me

chanischer Energie unter Energieabgabe in einer chemischen Kettenreaktio11 mit Über

schallgeschwindigkeit zu zerfallen.

Die Zerfallsenergie der Initialsprengstoffe kann, die schwerer zum chemischen Zerfall

anregbaren Sprengstoffe (sog. Sekundärsprengstoffe) zu einem gleichartigen .·:Zerfall

veranlassen, d.h.' sie zünden.

Von den technisch verwendbaren Initialsprengstoffen wird eine hohe Brisanz und eine

h.ohe Auslösegeschwindigkeit gefordert. Sie kommen ausschließlich in Fornl von

Zündmitteln, das sind Initialsprengstoff enthaltende ,Gegenstände (Sprengkapseln,

Detonatoren, elektrische Sprengzünder), die zur Auslösung einer Sprengung verwen

det werden, in den Handel.

Initialsprengstoffe müssen wegen ihrer extrem leichten Auslösbarkeit einer Explosion

als besonders gefahrlich angesehen werden. Für die Zündmittel gilt diese Aussage nur

eingeschränkt, weil in ihnen die Initialsprengstoffe durch deren Anordnung sowie die

Gegenstandshülle vor einer direkten Einwirkung von außen geschützt sind.

Beispiele für Initialsprengstoffe sind in der Tabelle 2.3-1 aufgeführt.

2.3.1.2. Sekundärsprengstoffe

Eillheitliche Sekundärsprengstoffe sind Sprengstoffe, die zur sicheren Auslösung einer

Explosion (Detonation) der Zündung durch einen Initialsprengstoff (Zündlnittel) be-
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dürfen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber äußerer

Beanspruchung sehr stark und decken nahezu den gesamten zur Verfügung stehenden

Elnpfindlichkeitsbereich ab .

Vom Stal1dpunkt der chemischen Konstitution aus, werden Salpetersäureester, ar0111a

tische Nitroverbindungen und Nitroalnine unterschieden.

Die einheitlichen Sekundärsprengstoffe werden in reiner ForIn hauptsächlich iln lnili

tärischen Bereich in sprengkräftiger Munition (Bolnben., Geschosse, Minen, Torpedos,

Raketen usw.) verwendet. Zum gleichen Zweck w.erden aber auch Mischu:lgen der

cinheitlic11en .Sprengstoffe miteinander oder 111.it bestimlnten Kunststoffen eiIlgesetzt.

AußerdetTI dienen die einheitlichen Sekundärsprengstoffe auch der Steigerung der

Empfindlichkeit und der Sprengwirkung von gewerblich ver\vendeten Sprengstoff

nli.schungen.

Beispiele für die einheitlichen Sekundärsprengstoffe sind in der Tabelle 2.3-1 aufgeli

stet.

Tabelle 2.3-1 Beispiele für einheitliche Sprengstoffe

SpreIlgst.offtyp Beispiel

Initialsprengstoffe Quecksilberfulminat (Knallquecksilber); Bleiazid; Di-

azodinitrophe.nol; Bleipikrat (Bleisalz des Trinitrophe-

nols); Bleitrizinat (Bleisalz des Trinitroresorcins); Te-

trazen (Guanylnitrosaminogyanylidentetrazen)

Sekilndärsprengstoffe

Salpetersäureester Glycerintrinitrat (Nitroglycerin); Ethylenglykoldinitrat

(NitToglykol); Diethylenglykoldinitrat; Pentaerythritte-

tranitrat (Nitropenta, PETN); Cellulosenitrate

(Nitrocellulose)

aromatische Nitrover- 2,4,6-Trinitrot<.)Iuol (TNT); 2,4,6-Trinitrophenol

bindungen (Pikrinsäure); 2,4,6,2' ,4' ,6'-Hexanitrodiphenylalnin

(Hexyl); 2,4,6,2' ,4' ,6'-Hexanitrostilben (HNS); 1,3,5-

Trialnino-2,4,6-trinitrobenzol (TATB)

Nitroall1ine 1,3,5-Trinitro-l ,3,5-triaza-cyclohexan (Hexogen,

RDX); 1,3,5,7-Tetranitro-l~3,5,7-tetraazacyclooctan

(Octogen, HMX); N-Methyl-N,2,4;6-tetral1itroanilin

(Tetryl)
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Die Sprengstofflnischungen können entsprechend ihrer Anwendungsbereiche in lnili

tärische und gewerbliche Sprengstofflnischungen unterschieden werden.

2.3.2.1. Militärische Sprengstofflnischungen

Die militärisch verwendeten Sprengstoffmischungen sind entweder physIkalische Ge

menge oder. Cokristallisate einheitlicher Sprengstoffe, die durch Verpressen oder Gie

ßen in Munition verarbeitet werden, oder es handelt sich um kunststoffgebundene ein

heitlich·e Sprengstoffe, die durch Verpressen, Gießen oder Extrudieren in Munition

verarbeitet werden. Diese Sprengstofflnischungen zeichnen sich in der Regel durch

eine etwas verringerte Empfindlichkeit bei gleichbleibend hoher Sprengwirkung aus.

Beispiele für militärische Sprengstofflnischungen sind aus Tab. 2.3-2 zu entnehlnen.

2.3.2.2. Gewerbliche Sprengstoffmischungen

Den weitaus größten Teil der Sprengstoffmischungen nehmen die gewerblichen

Sprengstoffe ein. Sie finden bei Gewinnungssprengungen im Bergbau und in der

Steine- und Erdenindustrie, bei Bauwerksprengungen, beiln Tunnelbau·, bei der Her

stellung unterirdischer Hohlräume, bei Sprengungen in heißen Massen so\vie bei Eis

und Schneefeldsprengungen Verwendung.

Bei den gewerblichen Sprengstoffmischungen h~ndelt es sich UITI physikalische Ge

lnenge, die in der Hauptsache aus Sauerstoff liefernden anorganischen Salzen (Nitrate,

Chlorat.e) und verbrennlichen Stoffen (organischen Verbindungen, Naturstoffen, Me

tallpulvern) bestehen. Ihnen können außerdem zur Steigerung der Empfindlichkeit und

Wirk.samkeit einheitliche Sprengstoffe, wie Nitroglycerin, Nitroglykol oder TNT bei- .

gelnischt sein. Die Ineisten gewerblichen Sprengstoffe enthalten außerdenl noch stabi

lisierende und farbende Zusätze. Allen gewerblichen Sprengstoffen gemein ist, daß sie

hinsichtlich ihrer Sauerstoffbilanz angenähert ausgeglichen zusamlnengesetzt sind,

d.l1. daß die vollständige Un1setzung aller Sauerstoff liefernden und verbrennlichen

Bestandteile zur Bildung von Wasser, Kohlendioxid und Stickstoff führt. Die Entste

hung anorganischer Chloride, Sulfate und Oxide bleibt dabei unberücksichtigt.

Voraussetzung für eine ausreichende Zündbarkeit und Wirksalnkeit der Sprengstoffe

ist, daß die Mischungskolnponenten Inöglichst feinverteilt sind und die Mischung

selbst weitgehend hOITIogen ist.
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Die gewerblichen Sprengstofflnischungen werden in die beiden Hauptgruppen Ge

steinsprengstoffe und Wetter-Sprengstoffe unterteilt. Die Wetter-Sprengstoffe sind für

den Einsatz im Kohlenbergbau bestimmt und als solche durch ihre chelnische Zusam

mensetzung oder durch ~peziel1e Zusätze so gestaltet, daß sie bei ihrer Umsetzung

sog. Schlagwetter - das sind zündfahige 1\1ethati/Luft-Gemische - und Kohlen

staub/Luft-Gemische nicht zünden. Die Wetter-Sprengstoffe. unterliegen hinsichtlich

ihrer Zusalnmensetzung und sicherheitsrelevanten Eigenschaften sehr scharfen laufen

den Kontrollen. Gesteinsprengst.offe dagegen sind alle gewerblichen Sprengstoffmi

sc11ungen, die den hohen Anforderungen an Wetter-Sprengstoffe nicht zu genügen

brauchen.

Die Gesteinsprengstoffe werden in Pulversprengstoffe, Nitrat- und Chlorat-Spreng

stoffe eingeteilt.

Zu den Pulversprengstoffen gehören u.a. das Schwarzpulver bzw. das Sprengpulver

und der Gurdyna111it. Schwarzpulver stellt ein inniges Genlisch aus Kaliumnitrat,

Sch\vefel und Holzkohle dar. IITI Sprengpulver ist das KaliulTInltrat des Schwarzpul

vers gegen Natriumnitrat ausgetauscht. Den beiden Sprengstoffen komint heute nur

noch eine geringe Bedeutung in1 Rahmen von Sprengarbeiten zu. Der Gurdyriamit be

steht aus sehr oberflächenreicher Kieselsäure (Kieselgur) in der große Mengen Nitro

glycerin aufgesaugt sind. Auch diesem Sprengstoff kommt heute keine technische Be

deutung Inehr zu.

Die Nitratsprengstoffe enthalten als Sauerstoff liefernden Bestandteil Alnmoniumnitrat

und/oder Alkali- und/oder Erdalkalinitrate. Als verbrennliche KOlnponenten diellen

Mineral- oder Pflanzenöle, Holz- oder Pflanzenlnehl oder Metallpulver sowie organi

sche Verbindun.gen, wie z.B. DinitrotoluoI. Sie können zusätzlich ~inheitliche Spreng

stoffe wie .Nitro·glyc~rinund/oder Nitroglykol sowie TNT enthalten.

Je nach Konsistenz unterscheidet man gelatinöse und pulverförmige Nitratspreng

stoffe. Die gelatinösen Sprengstoffe zeicllnen sich durch einen relativ hohen Nitrogl)'

cerin- und/oder Nitroglykolgehalt aus. Die gelatinöse Struktur dieser Sprengstoffe

ergibt sich aus der Tatsache, daß die flüssigen Salpetersäureester mit Nitrocellulose

gelatiniert sind. In die Gelatine sinq die übrigen Mischungsbestandteile homogen

eingearbei tet.

Bei den pulverförlnigen Nitratsprengstoffen wird z\vischen sprengölhaltigen und

sprengölfreien Sprengstoffen unterschieden. Die pulverförlnigen sprengölhaltigen Ni

tratsprengstoffe enthalten An11TIOniulnnitrat und verbrennliche Bestandteile so\vie rela

tiv geringe Mengen flüssiger Salpetersäureester. Die pulverförlnigen sprengölfreien

Nitratsprengstoffe können entweder neben anorganischen Nitraten und verbrennlichen

Komponenten zusätzlich einheitliche Sprengstoffe \vie TNT enthalten oder nur aus

AmlTIOniull1nitrat und festen und/oder t1üssigen verbrennlichen Bestandteilen bestehen.
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Bei den letzteren kann das AlTI"lTIoniulnnitrat entweder in gen1ahlener Form oder in

Forin kleiner oberflächenreicher Kügelchen (Prills) vorliegen.

Als neueste Entwicklung der Nitratsprengstoffe sind die Suspensions- und die EITIulsi

onssprengstoffe zu nennen. Beiden Sprengstofftypen gelnein ist ein relativ hoher Was

sergehalt. Sie enthalten neben den teilweise_ iIn Wasser gelösten anorganischen Nitra

ten feste und/oder flüssige verbrennliehe Stoffe sowie die Suspension oder EITIulsion

stabilisierende Stoffe und sensibilisierende Zusätze (32).

In den pulverförmigen Chloratsprengstoffen sind die Sauerstoff liefernden Komponen

ten Alkali- und/oder Erdalkalichlorate. Ihre Sprengleistung ist geringer als die der

vergleichbaren pulverförmigen Ammoniulnnitrat-Sprengstoffe. Wegen des hohen Prei

ses der Chlorate und der verhältnislnäßig großen Empfindlichkeit werden die Chlorat

sprengstoffe in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr hergestellt oder ver

wendet.

Die Wetter-Sprengstoffe werden je nach Einsatzbereich (Betriebspunkt) im Kohlen

bergbau in drei Klassen eingeteilt, die mit römischen Za11len bezeichnet werden. Die

Wetter-Sprengstoffe der Klassen I und 11 bestehen aus Ainmoniumnitrat, Nitroglycerin

und verbrennlichen sowie FlalTIlnen löschenden oder die Flalnmentelnperatur herab-

'setzenden Stoffen; sie enthalten außerdem geringe Mengen von Zusätzen zur Ge\\,ähr

leistung einer ausreichenden Wasserfestigkeit. Die Wetter-Sprengstoffe der Klasse I1I

basieren hinsichtlich ihrer Zusammensetzung auf deIn Prinzip des "selekti\'en Ionen

austausches" , d.h. sie enthalten als Sauerstoff-liefernde Komponente kein Ammoni

umnitrat, sondern ein sehr fein gelnahlenes hOlTIogenes Gernisch aus Kaliumnitrat und

AmlTIOniumchlorid.

Die gewerblichen Sprengstoffe kominen entweder in patronierter FarIn oder aber in

sog. loser Forln in den Handel. Unter Sprengstoffpatronen werden zylindrisch ge

formte, in Papier- oder Kunststoffuüllen abgepackte Sprengstoffe unterschiedlichen

Durchtnessers und unterschiedlicher Län'ge verstanden. Die Formstabilität der Patro

nen ergibt sich ent~'eder aus der Konsistenz der Sprengstoffe selbst oder aus der Ge

stalt und Festigkeit der Umhüllung. Die Patronenforlnen und -abmessung-en sind den

Bo11rlochdinlensionen der Praxis angepaßt. Gewerbliche Sprengstoffe, die Init sog.

Ladehilfslnitteln (Einblasgeräten oder PUlnpen) in die vorbereiteten Laderäulne d'er

Sprengobjekte eingebracht werden können, k0I11Inen in loser Farn1 ZUITI Einsatz.

Diese Sprengstoffe sind grundsätzlich explosivstofffrei und müssen gegenüber den

Beanspruchungen, die durch das lnechanische Einbringen in die Laderäulne entstehen

können, unelnpfindlich sein.

Beispiele für die verschiedenen gewerblichen Sprengstofflnischungen sind aus der Ta

belle 2.3-2 zu entnehlnen. Die angeführten Beispiele bezeichnen eine \villleürliche

Auswahl verschiedener Handelsprodukte.



-24-

l'1abelle 2.3~2 Beispiele für Sprengstoffmischungen

Sprellgstofftyp Beispiel

Milit.ärische Sprengst offnlischullgen

. Inilitärisch verwendete Spreng- Pentolit (PETN/TNT); Hexolit

stofflnischungen; Mischungen (Hexogen/TNT); Octolit (Octogen/TNT)

einheitlicher Sprengstoffe

Mischungen einheitlicher Spreng

stoffe n1i.t Kunststoff

PBX- oder AFX-Sprengstoffe ( kunststoff

gebundenes Hexo~en )

Gewerbliche Sprengstoffmischungen

GesteiI1Sprengstoffe

Pulvel·sprengstoffe

Nitrat-Sprengstoffe:

gelatinöse Sprengstoffe

pulverförmige Sprengstoffe

Suspensions-Sprengstoffe

Ell1ulsions-Sprengstoffe

CIIlorat-8prellgstoffe

Schwarzpulver; Sprengpulver; G"urdynamit

AmlTIOn-Gelite; SeislTIo-Gelite; Sprenggela

tine; Gelatine-Dynan1ite

Donarite (sprengölhaltig);

Ammonite (sprengölfrei, TNT-haltig );

Alnmonexe (sprengölfrei, TNT-frei, A.N

kristallin ); Andex (sprengölfrei, TNT-frei,

AN in Prillfofl11 )

Hablastite; Dynagele; \\'asagele

Nobelite; Emulgite; Wasagite

Chloratite

Klasse I

Klasse II

Klasse III

Wetter-Sprellgstoffe

Wetter-Westfalite; Wetter-Perlnite

Wetter-Energite; Wetter-Roburite

Wetter Carbonite; Wetter Securite
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3. Empfindlichkeit von Sprengstoffen

3.1. Allgemeines

Sprengstoffe sind wie alle explosionsfahigen Stoffe thermodynamisch metastabile

Stoffe, bei denen durch Energiezufuhr die Stabilitätsschwelle überschritten werden

kaull, und die dann in einer selbständig fortschreitenden Un1setzung unter Energiefrei

gabe reagieren. Diese Reaktion verläuft inter- oder intralTIolekular ohne Beteiligung

anderer Stoffe der Unlgebung, wie z.B. Luft.

Die Fähigkeit der explosiven Stoffe, sich bei Energiezufuhr durch äußere Beanspru

chung explosionsartig ulnzusetzen, wird gemeinhin als Empfindlichkeit der Stoffe be

zeichnet. Als seb.r empfindlich oder explosionsgefährlich werden solche explosionsfä

higen Stoffe eingestuft, in denen bereits durch nicht außergewöhnliche Beanspruc.hun

gen eine explosive Reaktion ausgelöst werden kann.

Welche äußeren Beanspruchungen sind nun geeignet, die Sprengstoffe zu einer ge

wollten. oder ungewollten explosiven Reaktion zu veranlassen?

Bei der Beantwortung dieser Frage ist zunächst zu perücksichtigen, daß na11ezu alle

Sprengstoffe brennbar sind oder verbrennliehe Komponenten· enthalten. Dies bedeutet,

daß die Sprengstoffe durch Anzündquellen entzündet werden können und dann mehr

oder minder heftig abbrennen. Diesem Verhalten kOlnmt eine besondere sicherheits

tecllnische Bedeutung zu, weil ein Brand der Sprengstoffe unter bestimnlten Bedin

gungen (Einschluß oder schlechte Wärmeabfuhr) in eine Explosion (Deflagration oder

Detonation) übergehen kann. Als Maß der Empfindlichkeit wird in dieseln SiI1ne die

Entzündlichkeit der Sprengstoffe gegenüber verschiedenen I definierten AnzündquelleIl

wie Funken, Flalnn1en oder glühenden Gegenständen herangezogen.

Eng verbunden lnit der Eigenschaft der Entzündlichkeit der Sprengstoffe ist illre

therlnische Empfindlichkeit~ Unter dieser wird die Fähigkeit der Stoffe verstanden,

beinl Erhitzen über eine bestünmte, für jeden Stoff charakteristische Temperatur hin

aus, in eine chetnische Zersetzungsreaktion überzugehen. Da diese Zersetzungsreak

tion in aller Regel exotherlTI verläuft, steigert sie sich iln Verlauf des Erhitzens iInmer

mehr und führt schließlich zur Explosion. Die Kinetik der Zersetzungsreaktion ist in

de11 meisten Fällen druckabhängig, d.h. die Reaktionsgeschwindigkeit nilnlnt Init zu

nehmenden Druck zu. Iin konkreten Einzelfall, bei dem das freie Abströmen der gas

förmigen Zersetzungsprodukte be- oder verhindert ist, kann die Zersetzung in einer

Explosion unter Zerlegung des Einschlusses enden. Als Maß der thermischen Emp

findlichkeit wird häufig die niedrigste Zersetzungstemperatur des Stoffes unter defi

nierten Aufu.eizungsbedingungen verwendet. Die Verfahren zur Erlnittlung des ther-
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Iniscl1en Zersetzungsverhaltens der Sprengstoffe sind 'sehr unterschiedlich (adiabati

sche oder isotherlne Telnperaturführung, Erhitzen lnit konstanter Autbeizgeschwindig

keit, An.wendung eines Einschlusses usw.) und liefern delnentsprecllend sehr ver

schiedene Ergebnisse für ein und denselben Stoff.

Neben der Entzündlichkeit und der thermischen Empfindlichkeit spielt bei der Beurtei

lung der Sprengstoffe deren mechanische EInpfindlichkeit eine hervorragende sicher

heitstechn.ische Rolle. Als lnech.anische Beanspruchungsarten kOlnlnen vor allem der

Schlag und die Reibung aber auch der Stoß in Frage. Schlag- und Reibbeanspruchun

gen sind die Sprengstoffe während ihrer Herstellung, Be- und Verarbeitung, aber auch

während illrer Beförderung häufig ausgesetzt.

Zur Ermittlung der Schlagelnpfindlichkeit eines Sprengstoffes wird dieser durch fal

lende Gewichtsstücke beansprucht. Als Maß der Schlagernpfindlichkeit dient dann der

·kleinste erhalt.ene Wert für das Produkt aus Fallhöhe und Masse des Gewichtsstückes

bei dessen Einwirkung in deIn geprüften Stoff eine explosionsartige Reaktion ausge

löst werden kann.

Die Schlagempfindlichkeit von besonders wenig en1pfindlichen Stoffen kann auch

durcli sog. Beschußprüfungen erlnittelt werden, hierbei \verden Projektile defillierter

Massen mit variabler Geschwindigkeit in den zu prüfenden Stoff geschossen. Bei die

sen· Prüfungen ist die auftretende Beanspruchung aber auch noch zusätzlich von der

geometri~chen FarIn der Projektile abhängig: Spitze Projektile dringen in den Stoff

ein und verursachen in diesem zusätzliche Reibbeanspruchungen, während stumpfe

Projektile nur flach auf die Oberfläche der zu prüfenden Stoffe aufschlagen. Als M.aß

der Elnpfindlichkeit dient bei diesen Beschußprüfungen der kleinste Wert des Produk

tes aus Masse und Geschwindigkeit des· Projektils, bei dem in deIn zu prüfenden Stoff

eine Explosion ausgelöst \vird.

Zur Ermittlung der Reibelnpfindlichkeit \vird der zu prüfende Sprengstoff zwischen

Flächen definierter Rauhigkeit einer Reibbeanspruch'ung ausgesetzt. Die ReiblJean

spruchung wird durch Variation des Anpreßdrucks der Reibflächen verändert. Als

Maß der Reibempfindlichkeit dient die kleinste, dem Anpreßdruck proportionale

Kraft, bei deren Einwirkung der untersuchte Stoff zu einer Reaktion kommt, die einer

Explosion gleichgestellt ist.

1.1it einer Sto.ßbeanspruchung der Sprengstoffe ist ilTIlner dann zu rechnen, wel1n er

sic11 in der unmittelbaren Nähe eines Explosionsortes befindet und dort der Einwir

kung von Detonationsstoß\vellen ausgesetzt ist. Die Stoßwellenelnpfindlichkeit spielt

zwar insbesondere ilTI ZUSalTIlnenhang mit der gewollten Zündung der Sprengstoffe

eine Rolle, hat aber auch ihre sicherheitstechnische Bedeutung im Hinblick auf die

Möglichkeit einer Explosionsübertragung zwischen. Teillnengen der )prengstoffe iln

Betrieb.
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Die Stoßenlpfindlichkeit \vird in der Weise erlnittelt, daß der zu untersuchende

Sprengstoff der Einwirkung von Detonationsstoßwellen definierter Stärke, bei den

sog. "GAP-TESTS", ausgesetzt \vird. Die Stärke der Stoßwellen eines kon~~tanten

Stoßwellengenerators kann durch die Zwischenschaltung einer Schicht inerten Mate

rials zwischen den Generator und den als Elnpfänger dienenden Sprengstoff gezielt

geschwächt werden. Diese Schwächung ist in einem weiten Bereich proportional der

Dicke der Zwischenschicht. Als Maß der Stoßwelienen1pfindlichkeit wird dann die

größte Dicke der inerten Zwischenschicht verwendet, bei der im Empfänger gerade

noch eine Explosion hervorgerufen werden kann.

Die Empfindlichkeitsdaten der Sprengstoffe werden üblicherweise mit in Vorschriften

festgelegten oder ilTI Rahmen internationaler Übereinkoffilnen vereinbarter Prüfverfah

ren unter Benutzung· definierter Apparaturen und Anwendung standardisierter Prüfbe

dingungen ermittelt (30, 97, 140). Obwöhl mit diesen Prüfverfahren häufig physika

lisch eindeutige Meßdaten erzeugt werden, zeigt ein Vergleich der Ergebnisse bei

Anwendung unterschiedlicher Prüflnethoden, daß die Ergebnisse für eine bestilnmte

Empfindlichkeitsart eines Sprengstoffs deutlich voneinander abweichen. Diese Unter

sclliede sind darauf zurückzuführen, daß bei den verschiedenen Prüfmethoden stets

etwas andere Beanspruchungen auf den zu untersuchenden Stoff ein·wirken, der dann

naturgemäß auch etwas anders reagiert. Es ist in diesem Zusamlnenhang also zu be

rücksichtigen, daß bei der Benutzung der Empfindlichkeitsdaten. der Sprengstoffe zu

deren Beurteilung nur solche Werte herangezogen werden dürfen, die nach den· glei

chell Prüfverfahren ermittelt wurden.

Außerdem ist zu bemerken, daß die Ergebnisse der verschiedenen Elnpfindlichkeitsda

ten für ein und denselben Stoff nicht unlnittelbar Initeinander verglichen werden kön

nen, so kann z.B. ein bestimlnter Stoff therlnisch sehr elnpfindlich sein, während er

sich gegenüber mecl1anischer Beanspruchung relativ unen1pfindlich verhält; den ein

zelnen Empfindlichkeitswerten kornn1t also kein Absolutcharakter zu. Die Empfind

lic11keitsprüfungen liefern für die verschiedenen Sprengstoffe ausschließlich Relativda

ten, die sich für die jeweilige Prüflnethode zu· einer Empfindlichkeitsabfolge zusaln

tnenstellen lassen. Aus diesen Abfolgen kann dann entnOlTIlnen werden, daß sich z.B.

ein Stoff A bei der Prüfung der Schlagen1pfindlichkeit nach der Prüflnethode X ~!e

sentlich empfindlicher verhält als ein Stoff B, der seinerseits etwa gleich elnpfindlich

ist wie ein Stoff C - imn1er -unter der Voraussetzung der Anwendung des gleichen

Prüfverfallrens.

Wie bereits früher angedeutet, können die Elnpfindlichkeitsdaten der Sprengstoffe

nicht direkt TIlit den beiln Umgang zu erwartenden Beanspruchungen korreliert wer

d·~n, weil diese lnit den in den Prüfungen wirksam werdenden Beanspruchungen nicht

InaI ilTI Entferntesten identisch sind. Es bedarf deshalb eines großen Erfahrungsschat-
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zes, UITI die En1.pfindlichkeitswerte für einen bestilnmten Stoff lnit den in der .:Praxis

auftretenden Beanspruchungen in das "richtige Verhältnis" setzen zu können.

Zur näheren Erläuterung der vorstehenden allgelneinen Ausführungen werden in den

nachfolgenden Unterabschnitten di.e wichtigsten Prüflnethoden zur Ermittlung der ver

schiedenen Empfindlichkeiten der Sprengstoffe kurz beschrieben und die Elnpfindlich

keitswerte für einige ausgewählte Sprengstoffe mitgeteilt.

3.2. Entzündlichkeit

Zur BestirnITIUng der Entzündlichkeit werden kleine Mengen (ca. I1nl) der Spreng

stoffe freiliegend der kurzzeitigen Einwirkung verschiedener Anzündquellen ausge

setzt. Dabei' wird festgestellt, ob sich der Stoff entzündet oder nicht und ob der Brand

bei Entzug der Anzündquelle von allein wieder erlischt.

Als Anzül1dquel1en werden solche unterschiedlicher Beanspruchungsstärke verwendet.

Die geril1gste Energiemenge wird bei der Beanspruchung durch Cereisenfunken auf

den zu prüfendell Stoff übertragen. Sprengstoffe, die bereits bei dieser Beanspruchung

entzündet werden, müssen als extrem leicht entzündlich angesehen werden. Eine grö

ßere Energien1enge wird bei der Beanspruchung durch eine kleine Gasflamn1e oder

durch eiI1 brenl1endes Zündholz übertragen. Die Einwirkungsdauer der Gasflarnlne ist

auf lOs begrenzt. Die stärl(ste Beanspruchung des Sprengstoffs tritt 'ein, wenn ein auf

helle Rotglut erhitzter Stahlstab (ca. BOOC) für ca. lOs in die zu prüfende Substanz

gedrückt'wird. In der nachfolgenden Tabelle 3.2-1 sind die Entzündlichkeiten für ei

nige ausgewählte einheitliche Se.kundärsprengstoffe und gewerbliche Sprengstoffnli

schungen aufgeführt. Außerdein sind auch die Daten für einige phlegn1atisierte

Sprengstoffe in die Tabelle aufgenolnmen worden (17,97-101).

3.3. Zersetzungstemperatur

Für die Bestilnmung der niedrigsten Zersetzungstelnperatur stehen eine ganze Reihe

verschiedener Prüfmethoden (DTA, TG, DSC, Wärlnestauversuche usw.) zur Verfü

gung. Die M.ethoden basieren hinsichtlich der F~ststellung einer Zersetzung auf der

Tatsache, daß diese itTI Falle der Sprengstoffe stets mit thermischen Effekten verbun

den ist, die sich leicht diagnostizieren lassen.
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Tabelle 3.2-1 Entzündlichkeit von Sprengstoffen

St.off

Entzündlichkeit bei Beallspru

chung durch

Cerei- kleine Gas- glühen-

s~n- flamme den

funken Stahlstab

Nitrog1ycerin

Pentaerythrittetranitrat

(PETN)

Hexogen

Oktogen

Tetryl

Trinitrotoluol (TNT)

Pikrinsäure

Hexyl

Hexanitrostilben

Hexogen/Wasser 85: 15

Hexogen/TNT 85: 15

Oktogen/TNT 70:30

Ammongelit 2

Donarit 1

Porrit2

Wetter-Permit B

Wetter-Energit B

Wetter-Securit C

Andex 1

Nobelit 100

Schwarzpulver (Mehlpul-

ver)
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

(+)

+
'+
+
+
+.
+
+

+
+
+

(+)

(+)

+

+ = Stoff wird entzündet und brennt selbständig

(+) = Stoff wird entzündet,Brand erlischt bei Entzug der

Anzündquelle

- = Stoff wird nicht entzündet

·Die Prüfmethoden lassen sich entsprechend der Art der Telnperaturführung während

der Versuche in zwei Gruppen einteilen.
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Bei den Methoden der ersten Gruppe werden die Stoffe isotherm und/oder nahezu

adiabatisch bei erhöhter Temperatur gelagert. Die Dauer bis zun1 Eintritt der tllerlni

schen Zersetzung ist ein 11aß für die Stabilität des untersuchten Stoffes bei der Lager

telnperatur. Diese Methoden dienen in aller Regel zur Feststellung der chemischen

Stabilität der Sprengstoffe bei höheren Temperaturen, wie sie u. U. im Rahmen der

Beurteilung von Herstellungs-, Schmelz- oder Gießverfahren von besonderer Bedeu

tung sind. Nachteilig bei diesen Prüfungen ist der erhebliche Zeitbedarf.

Bei den Methoden der zweiten Gruppe werden die Stoffe nlit konstanter Aufheizge

schwindigkeit bis zum Eintritt der Zersetzungsreaktion erhitzt. Die Verfahren dieser

Gruppe sind sehr rasch durchführbar und unterscheiden sich im wesentlichen nur in

der ange\vendeten Aufueizgeschwindigkeit, die üblicherweise zwischen 0,lK/11 und

20K/11in liegt. Der H·auptnachteil dieser Methoden liegt darin, daß mit ihnen stets

deutlich zu hohe Zersetzungstelnperaturen der Stoffe bestimlnt werden. Die Abwei

chung von der "wallren Zersetzungstemperatur" ist um so größer, je höher die ~~uf

heizgeschwindigkeit geVv'ählt wird. Systematisch.e Untersuchungen haben gezeigt, daß

die nacll Methoden der zweiten Gruppe erlnittelten Zersetzungstemperaturen bis zu

lOOK höher lagen~ als die mit Methoden der ersten Gruppe ermittelten Vlerte (102).

Aus den vorstehend dargelegten Gründen sollten die nlit konstanter Autbeizge

schwindigkeit bestin1lnten Zersetzungstemperaturen nur zur Relativierung des Verhal

tens der verschiedenen S.prengstoffe herangezogen werden, nienla1s jedoch zur Festle

gung einer sicherheitsrelevanten Verfahrenstemperatur.

Eine sehr einfache und schon sehr lange im Gebrauch befinrlliche Methode zur Be

stimITIUng der Entzündungstemperatur von Sprengstoffen arbeitet Init einer sehr

großen Aufheizgeschwindigkeit und gehört deshalb zu den Methoden der zweiten

Gruppe.

Bei dieseln Verfahren ",'erden ca. O,5g des zu untersuchenden Stoffes in einenl Rea

genzglas, das in ein Wood' sches Metallbad eingetaucht ist, mit 20K/Min aufgeheizt.

Beobachtet \vird das Verhalten des Stoffes während des .Aufheizens. Als Entzündungs

temperatur gilt diejenige Badtelnperatur, bei der Zersetzungsdämpfe oder -gase auftre

ten; der Stoff flarn1l1enlos abraucht, sich entzündet oder explodiert.

Dje mit dieser Methode bestilTIlnten Entzündungstelnperaturen eInIger Sprengstoffe

sind in der Tabelle 3.3-1 zusamlnengestellt (98-101).
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Tabelle·3.3-1 Entzündungstetnperaturen von Sprengstoffen

Stoff Entzündungstenl-

peratur in Grad

C

NitrogIycerin 223

Pentaerythrittetranitrat 202
(PETN)

Hexogen 222
Oktogen 287

t

Tetryl 198

Trinitrotoluol (TNT) 322

Pikrinsäure 313

Hexyl 246
Hexanitrostilben 358

PETN/Wasser 75:25 200

Hexogen/Wasser 85: 15 228

Hexogen/TNT 85: 15 207

Oktogen/TNT 70:30 230

Amlnongelit 2 215

Donarit 1 220

Porrit 2 270

Wetter-Permit B 345

Wetter-Energit B >360

Wetter-Securit C >360

Andex 1 280

Nobelit 100 260
Schwarzpulver (Mehlpulver) 304

3.4. Thermische Empfindlichkeit

Zur Bestin1mung der thertnischen Ernpfindlichkeit von Sprengstoffen wird in der Re

gel auf Methoden zurückgegriffen, bei denen die Stoffe, die in einen1 Behältnis Inehr

oder weniger fest eingeschlossen sind, einer intensiven Beanspruchung durch Wärlne

ausgesetzt werden. Mit diesen Verfahren soll ermittelt werden, wie sich die Spreng-
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stoffe bei Wärmezufuhr, wie z.B. ilTI Falle der Einwirkung eines Brartdes, verhalten,

d.h., ob sie abbrennen, deflagrieren oder gar detonieren.

Das Verhalten der Sprengstoffe bei Beanspruchung durch Wärnle hängt, wie bereits

früher erwähnt, in wesentlichem Maße von den Einschlußbedingungen der Spreng

stoffe ab, d.h. die Wahrscheinlichkeit, daß eine thern1ische Zersetzung in eine Defla

gration oder gar Detonation übergeht, nimmt Init zunehlnendeITI Einschluß zu. Dies

bedeutet andererseits, daß ein Sprengstoff, der bei Wärlnezufuhr bereits ohne Ein

schluß explodiert, gefährlicher ist, als ein anderer Sprengstoff, der bei gleicher Bean

spruchung erst dal1n zur Explosion kOffilnt, wenn er unter festenl Einschluß steI1!.

Auf der Grundlage dieser Überlegungen haben KOENEN und IDE (103) das Stal11hü!

senverfahren als Methode 'zur Ermittlung der thermischen Elnpfindlichkeit explosiver

Stoffe entwicl~elt. Dieses Verfahren, das auch unter dem Namen "KOENEN-TEST"

bekannt ist, findet inzwischen weltweit Anwendung (30).

Bei dieser Methode wird der zu prüfende Stoff, der sich in einer zylindriscl1en Hülse

aus O,51TIlTI dicken1 Tiefziehblech befindet, den Flamlnen von vier starken Gasbren

nern ausgesetzt. Die Hülsen sind ll1it Stahlplatten fest verschlossen, die e~ne zentrale

Bohrung (Düse) definierten Durchmessers enthalten. Die Größe dieser Bohrung be

stimmt den Grad des Einschlus~es des zu prüfenden Stoffes während des Versuches.

Der Durcl11nesser der Düse wird von Versuch zu Versuch solange variiert, bis der

kleinste DurchInesser gefunden ist, bei dem der Stoff gerade noch zur Ex.plosion

kamInt, d.h. die Hülse in mindestens drei Teile zerlegt \vird. Dieser sog.

"Grenzdurehlnesser der Explosion" stellt für den jeweiligen Stoff das Maß seiner

thermischen Empfindlichkeit dar. Beiln Vergleich verschiedener Stoffe ist derjenige

der thermisch elnpfindlichere, der deI) größeren Grenzdurchmesser der Explosion

aufweist.

In der Tabelle 3.4-1 sind die Grenzdurchn1esser der Explosion für verschiedene ausge

wählte Sprengstoffe aufgeführt (98-101).

3.5. Schlagempfindlichkeit

Die Schlagelnpfindlichkeit explosiver Stoffe wird Init sog. Fallhanlmerapparaten be

stinlmt. Diese be.stehen allgemein aus einelTI senkrecht stehenden Gerüst zur Auf

nahnle der Fallgevlichte und eineIn Schlaganlboß am unteren Ende (30). Die \'erschie

denen Geräte zur Bestilnmung der Schlagempfindlichkeit unterscheiden sich iln we

sentlichen nur in der Art, wie die zu untersuchenden Stoffe auf deIn Sc111aganlboß

angeordnet werden. Bei einigen Methoden wird der zu prüfende Stoff direkt der Be.

anspruchung durch das Fallgewic'ht ausgesetzt, während er bei der Anwendung ande-
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rer Geräte in Inehr oder Ininder kOlnplizierten Einrichtungen zur Schlagübertragung

untergebracht ist.

Tabelle 3.4-1 Grenzdurchmesser von Sprengstoffen.

St.off Grenzdurchmesser

für Explosion in

film

Nitroglycerin 24

Pentaerythrittetranitrat (PE"fN) 6

Hexogen 8

Oktogen 8

Tetryl 6

Trinitrotoluol (TNT) 8

Pikrinsäure 4

Hexyl 4

Hexanitrostilben 6

PETN/Wasser 75:25 6

Hexogen/Wasser 85: 15 6

Hexogen/TNT 85: 15 8

Oktogen/TNT 70:30 6

Ammongelit 2 12

Donarit 1 2,5

Porrit 2 1,5

Wetter-Permit B 1,0

Wetter-Energit B 1,0

Wetter-Securit C < 1,0

Andex 1 < 1,5

Nobelit 100 1,5

Schwarzpulver (I\1ehlpulver) 16

Bei delTI in der Bundesrepublik Deutschland verwendeten Fal1halTIlner der BAM (104)

befiI1det sich die Stoffprobe in einer speziellen Sten1pelvorrichtung aus Stahl. Sie be

stellt aus' zwei koaxial aufeinanderstehenden Zylindern oder Stempeln 111it polierten

Oberflächen, die nahezu saugend in einen Hohlzylinder als Führungsring eingepaßt

sind. Die zu untersuchende Stoffprobe (40 mm3) wird für die Prüfung zwischen die
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beiden Stahlstempel plaziert. Die Stempeleinrichtung wird mittig auf gen1 Schlagaln

boß fixiert. Die als Fallgewichte dienenden Gewichtsstücke haben eine Masse von 1,

5 bzw 10kg. Sie lassen sich iln Gerüst des Fallhalnmers bei vorbestimmter Höhe ar

retieren und durch eine entsprechende mechanische Einrichtung auslösen. Sie fallen

dann, durch die Führungsschienen des Fallhalnmers geleitet, genau Inittig auf den

Oberstempel der Stempelvorrichtung und bewirken ~o die Schlagbeanspruchung des

zu prüfenden Stoffes.

"Tabelle 3.5-1 Schlagempfindlichkeit von Sprengstoffen

Stoff Schlagemp-

findlichkeit in

J
Nitrogiycerin 0,2

Pentaerythrittetranitrat 3

(PETN)

Hexogen 7,5
Oktogen 7,5
Tetryl 4

Trinitrotoluol (TNT) 20

Pikrinsäure 7,5

Hexyl 7,5
Hexanitrostilben 5

PETN/Wasser 75:25 5

Hexogen/Wasser 85: 15 35.

Hexogen/TNT 85: 15 5

Oktogen/TNT 70:30 5

Anlmongelit 2 3

Donarit 1 10

Porrit 2 30

Wetter-Perlnit B 15

Wetter-Energit B >40

Wetter-Securit C 20

Andex 1 40

Nobelit 100 >40

Sch\varzpulver (Mehlpulver) 10
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Als Maß der Sc~lagempfind1ichkeit wird die sog. Schlagenergie herangezogen, die

sich als Produkt aus der Masse des verwend'eten Fallgewichts und seiner angewende

ten Fallhöhe ergibt. Für jeden Stoff wird die kleinste Schlagenergie ermittelt, bei de

ren Einwirkung der Stoff gerade noch explodiert, was iln Falle der Sprengstoffe alTI

Auftreten eines deutlich hörbaren Knallgeräusches zu erkennen ist. Diese kleinste

Schlagenergie ist dann der Wert der Schlagelnpfindlichkeit des untersuchten Stoffes.

Bei de.r Beurteilung der Werte für die Schlagenergie ist zu berücksichtigen, daß es

sich dabei nicht um die während des Schlages auf den Stoff übertragene Energie han

delt, weil die Energieverluste z.B. durch Reibung der Gewichtsstücke iIn Gerüst des

FallhalTIlnerS oder durch elastische Verfornlung der Bestandteile der Stelnpelvorrich

tung oder durch Schwingungsvorgänge, unbe~ücksichtigt bleiben. Die, Schlagelnpfind

lichkeitswerte sind deInnach wie die Enlpfindlichkeitsdaten anderer Prüfungen aus

schließlich relative Maßzahlen, die dem Vergleich verschiedener Stoffe Initeinander

dienen.

In der ~I Tabelle 3.5-1 sind die Schlagempfindlichkeitswerte einiger ausgewählter

Sprengstoffe zu Vergleichszwecken zusan11nengestellt (98-101).

3.6. Reibempfindlichkeit

Bei der BestimlTIUng der Reiben1pfindlichkeit explosiver Stoffe werden diese einer

reibenden Beanspruchung z\vischen gegeneinander bewegten raul1en Flächen ausge

setzt. Die Prüfungen erfolgen 111it Geräten, die eine Ineßbare und reproduzierbare

Reibbeanspruchung der Stoffe gewährleisten (30).

Die auf die Stoffe einwirkende Beanspruchung läßt sich von Versuch zu Versuch

durch Änderung des Anpreßdrucks der Reibflächen variieren. Die Kraft zur Auf

rechterhaltung des jeweiligen Anpreßdrucks dient dann als Maß für die Reibempfind

lichkeit. Die Werte hängen außerdelTI von der Gestalt und dem Material sowie der

Rauhigkeit der Reibflächen ab.

Bel den1 von KOENEN und IDE entwickelten Reibapparat der BAM (105,106) wird der

zu untersuchende Stoff zwischen einer Platte und einenl Stift 111it gerundeter Oberflä

che geprüft. °B'eide Reibflächen bestehen aus Porzellan, U111 das Abfließen der bei der

Reibung entstehenden Wärlne Inöglichst klein zu halten. Die Rauhigkeit der unter deIn

Stift nlittels eines Elektromotors einlnal je Versuch hindurchgezogenen Porzellanplatte

liegt zwischen 9*10-6 und 32*10-6m. Die Belastung des Reibstiftes erfolgt über eine

Hebeleinrichtung durch Gewichtsstücke unterschiedlicher Masse. Als M2:ßzahl für die

Reibelnpfindlichkeit wird die VOll1 Reibstift durch dessen Belastung erzeugte Kraft au~

die Reibfläche der Unterplatte verwendet. Diese Kraft wird von Versuch zu Versuch



-36-

solange verändert, bis für den je\\leiligen Stoff die geringst.e Stiftbelastung gefunden

ist, die in ihm noch eine explosionsartige Reaktion (Knall, Knistern, Funken) hervor

fuft.

In der Tabelle 3.6-1 sind die Reibe~pfilldlichkeitswerte, die Init deIn Reibapparat der

BAM erhalten wurden, für .einige Sprengstoffe wiedergegeben (98-101).

Tabelle 3.6-1 Reibelnpfindlichkeit von Sprengstoffen

Stoff Reibstiftbela-

stung ill N

'Nitroglycerin >360'

Pentaerythrittetranitrat 40
(PETN)

Hexogen 120

Oktogen 120

Tetryl 360

TrinitrotoluGl (TNT) >360

Pikrinsäure >360

Hex)·'} 360

Hexanitrostilben 240
PETN/Wasser 75:25 120

Hexogen/Wasser 85: 15 240

Hexogen/TNT 85: 15 160

Oktogen/TNT" 70:30 240
AmlTIOngelit 2 >360

Donarit 1 >360

Porrit 2 >360

Wetter-Permit B >360

\Vetter-Energit B >360

Wetter-Securit C >360

Andex 1 >360

Nobelit 100 >360

Schwarzpulver (Mehlpulver) >360
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3.7. Stoßdruckempfindlichkeit

Die Stoßdruckempfindlichkeit der Sprengstoffe ist auf das Engste mit ihrer Zündbar-

.keit verknüpft. Sie spielt bei der sicherheitstechnischen Beurteilung der H~ellungs-, 1..1"

Be- und Verarbeitungsprozesse eine besondere Rolle, da sie einen Faktor darstellt, der

die Möglichkeit einer Deto'nationsübertragung zwischen räumlich getrennten Spreng

stoff-Teilmengen mitbestinlrnt.

Die En1pfindlichkeit der Sprengstoffe gegenüber der Einwirkung von Detonations

stoßwellen kann .grundsätzlich auf zwei verschiedenen Wegen bestimmt werden . .
Bei den Methoden der ersten Art wird der zu untersuchende Sprengstoff

(Empfängerladung) direkt mit Geberladungen eines bekannten Sprengstoffs, z.B. Pi

krinsäure, unterschiedlicher Masse (Stärke) in Berührung gebracht. Nach Zündung der

Geberladung wird festgestellt, ob die Empfängerladung detoniert ist oder nicht. Be

still1lnt wird die kleinste Masse der Geberladung, die gerade noch· in der Lage ist, eine

Detonation in der Empfängerladung hervorzurufen. Diese kleinste Gebern1asse ist

dal1n das Maß der Stoßdruckelnpfindlichkeit des untersuchten Sprengstoffes. D-ie Me

thoden dieser Art haben den Nachteil, daß sie sich nur auf die Prüfung relativ ähnlich

elnpfindlicher Sprengstoffe anwenden lassen, weil die GeoJnetrie det Geberladungen,

zumindest hinsichtlich der Größe der Einwirkungsfläche, bei den Yersucl1en nur ge

ringfügig geändert werden darf.

Einen wesentlich breiteren Anwendungsbereich besitzen hingegen die Prüflnethoden

der zweiten Art, die sog. "GAP-TESTS". Bei diesen Verfahren werden Geberladungen

ein und desselben Sprengstoffs, z.B. Hexogen oder Pentolit, mit konstanter Masse

und Geon1etrie verwendet. Die Stärke der von der Geberladung ausgehenden und auf

die Elnpfangerladungen einwirkenden Stoßwellen wird durch Zwischenschichten aus

inertelTI Material - deIn sog. "Gap" - gezielt geschwächt. Die Schwächung der Stoß

wellenstärke steht bei gleichblei~ender Versuchsanordnung mit der Dicke der Z""i

schenschicht in Beziehung, d.h. je dicker die Zwischenschicht ist, UITI so schwächer

sind die auf die Empfäng.erladungen einwirkenden Stoßwellen. Dies bedeutet weiter

hin, daß ein Sprengstoff, der schon bei Anwendung einer großen Zwischenschicht

dicke sicher zur Detonation gebracht werden kann, gegenüber Detonationsstoßwellen

elnpfindlicher ist als ein anderer Sprengstoff, der erst bel Anwendung kleinerer Zwi

schenschichtdicken sicher detoniert. Die Dicke der Zwischenschicht dient denlentspre

chend als Maß für die Stoßdruckelnpfindlichkeit des untersuchten Sprengstoffs.

Die verschiedenen Gap Tests unterscheiden sich im wesentlichen in drei Punkten:

a) Art, Masse und Geolnetrie der Geberladungen; b) Art und Aufbau der Zwischen

schicht und c) Dilnension und Einschluß der Empfängerladungen (30).
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Als Beispiel wird nachfolgend der von TRIMBORN entwickelte Gap Test des BIeT

(107) näher erläutert. Als Geberladungen \v~rden dabei Preßkörper von lOg Masse,

die aus Hexogen/Wachs 95:5 gefertigt sind, verwendet; als Zwischenschichtmaterial

dient destilliertes Wasser. Geberladung, Zwischenschicht und Elnpfängerladung sind

unmittelbar aufeinanderfolgend in eineIn Plexiglasrohr unterge.bracht. Bei der Unter

suchung körniger oder wasserlöslicher Sprengstoffe muß zwischen die Elnpfängerla

dung und die Zwischenschicht eine sehr dünne Kunststoffolie eingebracllt werden ..

Tabelle 3.7-1 Gap-Test-Werte von Sprengstoffen

Dicke der Wasserschicht ill ll1ß1

Stoff Dicllt.e in g/cn13 für ~egelmässige für regelnlässige

Detonation Nichtdetonatioll

PentaerythrittetraI1i-

trat (PETN) 1,53 27 30
0.50 36 38

Hexogen 1,63 23 24

0,80 38 42
Oktogen 1,78 18 20

Tetryl 1,63 21 23

0,90 27 32

Trinitrotoluol (TNT) 1,60 19 21

0,80 28 30

Pilcrinsäure 1,58 15 1'7

Rexyl 1,50 19 20

Hexanitrostilben 1,60 20 22

Hexogen/Wasser

85: 15 1,10 19 21

Hexogen/TNT 85: 15 1,77 15 17 I
Hexogen/TNT 70:30 1,67 12 13

Hexogen/TNT 60:40 1,68 16 17

Alnmongelit 2 1,52 50 60

Donarit 1 1,00 35 40
Ammonit 1 0,95 30 35

Wetter-Carbonit C 1,19 0 20

Alnmonex 1 0,65 18 20

Hablastit 85 1,01 26 30

.l~ndex 1 0~64 8 16
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BestimInt wird für jeden zu untersuchenden Sprengstoff die Ininimale Dicke der Was

serschicht, bei der in drei Versuchen regelmäßig eine Detonation der Elnpfängerla

dung festgestellt werden kann. AußerdelTI wird die rnaxinlale Dicke der Wasserschicht

erlnittelt, bei der die Empfängerladung in drei Versuchen gerade nicht Inehr detoniert.

In der Tabelle 3.7-1 sind die Ergebnisse für einige Sprengstoffe aufgeführt, die nach

deIn BIeT-Gap Test erhalten wurden (108,109). In einigen Fällen sind die En1pfind

lichkeitsdaten für Sprengstoffe unterschiedlicher Dichte angegeben, die zeigen sollen,

daß die Stoßdruckelnpfindlichkeit der Sprengstoffe ganz entscheidend von illrer Dichte

111itbestimlnt wird.

3.8. Beeinflussung der Empfindli.chkeit, Pillegmatisierung

Für die sicherheitstechnische Beurteilung der Verfahren zur Herstellung, Be- und

Verarbeitung von Sprengstoffen ist es wichtig zu wissen, daß deren Elnpfindlicllkei

ten, zumindest im begrenzten Rahmen, veränderbar sind. bie Beeinflussu11g der

Empfl.ndlichkeiten, d.h. iIn v.orliegenden Falle deren Herabsetzung, kann entweder

durch Verlnischen der Sprengstoffe mit inerten Stoffen oder dureIl Änderung der

physikalischen Beschaffenheit der Sprengstoffe erreicht werden.

IIn ersteren Falle werden die einzelnen Sprengstoffpartikel durch dickere Schichten

inerter Materialien voneinander getrennt, so daß eine Weiterleitung der explosiven

Umsetzung von Sprengstoffpartikel auf Sprengstoffpartikel durch Aufnahme der lne

chanischen und thermischen Energie seitens der Inertstoffe verhindert wird. Typische

Beispiele für diese Art der Phlegfnatisierung sind das Befeuchten fester Sprengstoffe

tnit Wasser oder die

Herstellung von sog. SprengölelTIulsionen im Rahlnen der Beförderung flüssiger Sal

petersäureester durch Rohrleitungen.

Die Wirksalnkeit dieser Art der Phleglnatisierung hängt in entscheidender Weise von

der Menge des zugesetzten Phlegmatisierungsmittels und seinen1 Verteilungsgrad im

Sprengstoff ab. Sie ist insbesondere ilTI Falle der Entzündlichkeit sowie bei der Bean

spruchung durch Schlag, Reibung und Stoß evident. Die thermische Elnpfindlichkeit

der Sprengstoffe kann auf diesen1 Wege nur dann wirksam herabgesetzt werden, wenn

das Phlegn1atisierungslnittel während der gesalnten Dauer der Beanspruchung iln

Sprengstoff verbleibt und seine phleglnatisierende Wirkung behält.

Die zweite Art der Empfindlichkeitsbeeinflussung zielt auf die Verlninderung der Zahl

der sog. "hot spots" in den Sprengstoffen ab. U'nter tthot spots" werden Störungen iITI

Gefüge der Sprengstoffe, wie Risse, Spalten, Poren oder Blasen verstanden, in denen
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entsprechend der Theorie von BOWDEN und YOFFE (110) die UlTISetzung der Spreng

stoffe bei deren BeaI1spruchung ihren Ausgang nilnmt.

Die Verringerung der Zahl der "hot spots" in Sprengstoffen kann grundsätzlich auf

zwei verschiedenen Wegen erfolgen:

durch Erhöhung der Sprengstoffdichte durch Schmelzen, Pressen oder Gießen,

oder

durch "Einarbeiten n von Phleglnatisierungslnitte]n in das Sprengstoffgefüge.

In1 ersten Falle werden die "hot spots" entweder' thermisch "ausgeheilt" oder durch

den Schlnelz- bzw. Verdichtungsprozeß beseitigt. Bei der "Einarbeitung" der Phleg

matisierul1gsn1ittel besetzen diese die Gefügestörungen in und an den Sprengstoffparti

keln und setzen so die Empfindlichkeiten herab.

Als Phlegmatisierungsll1ittel kOlnmen bei dieser Verfahrensart entweder relativ ge

ringe Mengen inerter Stoffe, wie Wachs oder bestimmte Kunststoffe, oder aber

Sprengstoffe, deren En1pfindlichkeit geringer sein muß als die des zu phlegmatisie

renden Sprengstoffs, zum Einsatz. Die Phlegmattsierungsmittel werden iln geschmol

zenen oder gelösten Zustand in den zu phlegmatisierenden Sprengstoff eingearbeitet,

in dem sie nach deIn Erstarren oder nach deIn Entfernen des Lösemittels die Gefüge

störunge.n zllinindest teilweise ·ausfüllen.

Beispiele für diese il1sbeso11dere die Schlag- und Reibenlpfindlichkeit beeir~flussende

Phleglnatisierungsart sind die PETN/Wachs- oder H.exogen/Wachs-Gemische, die

Hexolite und Oktolite sowie die kunststoffgebundenen Sprengstoffe.
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4. Unlsetzungsarten der Sprengstoffe

Die Sprengstoffe können sich wie bereits lnehrfach angedeutet je nach ZUSalTIlnenset

zung und der Art der übrigen Rahlnenbedingungen auf unterschiedliche Weise che

misch umsetzen. Als Umsetzungsarten der Sprengstoffe sind insbesondere der Ab

brand, die Deflagration und die Detonation zu nennen. Sie unterscheiden sich, abge

sehen von den völlig unterschiedlichen Chelnismen, in den Umsetzungsgeschwindig

keiten und ihren Wirkungen auf die Umgebung.

In den nachfolgenden Unterabschnitten werden die Charakteristika der Reaktionen,

soweit dies im Rahmen der vorliegenden Arbeit zum besseren Verständnis erforderlich

ist, näher beschrieben.

4.1. Abbrand

Der Abbrand der Sprengstoffe ähnelt, trotz des in ihnen enthaltenen reaktionsfähigen

Sauerstoffs, grundsätzlich der Verbrennung entzündlicher Stoffe. Weil der Abbrand

der Mitwirkung zusätzlichen Luftsauerstoffs bedarf, handelt es sich bei ihln nicht Uln

eitle explosive Reaktion der Sprengstoffe; explosive Umsetzungen sind nälnlich da

durch gekennzeichnet, daß sie ohne Beteiligung anderer Stoffe ablaufen.

Der Abbrand der Sprengstoffe verläuft. in aller Regel ungleichlnäßi,g und unvollstän
dig, d.h. daß neben den Verbrennungsprodukten C02,. H20, N2 bzw. NOx erhebli-

che· Mengen .CO und Ruß entstehen. Wie alle Verbrennungen ist auch der Abbrand

der Sprengstoffe mit deIn Auftreten von Flalnmen verbunden.

Beim Abbrand der Sprengstoffe handelt es sich UI11 eine relativ langsalne Reaktion,

deren lineare Un1setzungsgescl1windigkeit generell kleiner alsO,l!nLs..l~!' (111). Die

Abbrandgeschwindigkeit ist von der Größe und Beschaffenheit der Oberfläche des

Sprengstoffs, sowie von der Möglichkeit des Zutritts von Luftsauerstoff abhängig.

Die Gefährdung der Umgebung durch einen Sprengstoff-Abbrand besteht zum einen

in der direkten Flalnn1enwirkung und ZUITI anderen in der vorn Abbrand ausgehenden

Wärmestrahlung. Letztere gehorcht in ihren Abhängigkeiten den allgemeinen Geset

zen der thermischen Strahlung.

Die Wirkung explosiver Stoffe wird in entscheidender Weise VOITI Massendurchsatz nl

bestilnmt, der von der Umset,zungsgeschwindigkeit r, der Dichte p und der Größe der

reagierenden Oberfläche A abhängig ist:
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m = r * p * A (1) I

Da die Größe der reagierenden Oberfläche normalerweise nicht bekannt ist, und diese

je nach i11rer Beschaffenheit u.U. um Größenordnungen schwanken kann, wird zu

Vergleichszwecken der flächenbezogene Massendurchsatz als charakteristische Größe

herangezogen. Dieser ist ilTI Falle des Sprengstoff-Abbrandes stets kleiner als

~111).

Die besondere Gefährlichkeit des Abbrandes von Sprengstoffen für die Umgebung

besteht aber nicht so sehr in seiner unlnittelbaren, d.h. thermischen Wirkung, sondern

viellnehr in der Möglichkeit, unter un·günstigen Umgebungsbedingungen, wie vermin

derte '~'ärmeabfuhr oder fester Einschluß, in eine Deflagration oder gar Deto11ation

überzuge11en.

4.2. Deflagrn.tioll

Die Deflagration ist ~ine explosive Reaktion von Sprengstoffen, bei der die Beteili

gung von Luftsauerstoff ausgeschlossen ist. Die ungerichtete Reaktion pflanzt sich

durch den Sprengstoff mit nicht konstanter Geschwindigkeit in einer oder mehreren

breiten Flammenzonen fort. Zur Aufrechterhaltung der Reaktion ist der Wärlneüber

gang von der Reaktionszone in den Sprengstoff Voraussetzung. Die Un1setzungsge

scllwindigkeit kann dabei beträchtliche Werte annehn1en, ist aber stets kleiner als die

Schallausbreitungsgeschwindigkeit iln Sprengstoff. Die Werte für die Deflagrationsge

scllwindigkeiten liegen für die verschiedenen Sprengstoffe zwischen 0,1 und 1000 ln/s

(111).

Die Urnsetzungsprodukte der Deflagration strÖJnen entgegen ihrer Ausbreitungsricll

tung ab, wobei die Strömungsgeschwindigkeit deutlich größer ist als die Deflagrati

onsgeschwindigkeit selbst. Dadurch ergibt sich, daß die Dichte in der UlTISetzungs

zone geringer ist als die Dichte iln Sprengstoff.

Die Heftigkeit der deflagrativen Ulnsetzung der Sprengstoffe hängt in entscheidender

Weise von den U"mgebungsbedingungen ab. So bewirken eine ho11e Umgebungstelnpe

ratur und ein hoher Ulngebungsdruck eine beträchtliche Zunahme der Deflagrations

geschwind1gkeit.

Da aber die UlTISetzung der Sprengstoffe in einer Deflagration nicht vollständig ver

läuft, ist ihre Wirkung geringer als die einer Detonation. Der flächenbezogene Mas

sendurchsatz liegt für eine Deflagration zwischen 102 und 106 kg/s~.!!lf (111)."'" ._.~...-....__..._------~.-._~_.y. ......",



-43-

Die UIngebung ist bei' einer Deflagration der Spreng·stoffe iln wesentlichen durcl1

Flamlnen und Wärmestrahlung aber auch in geringelTI Maße durch. den Druck der ex

pandierenden Gase gefährdet. Druckstoßwellen geringer Stärke treten aber nur im

Falle plötzlicher Druckentlastung des Einschlusses auf.

Die besondere Gefährlichkeit der Deflagration besteht jedoch in der Hauptsache darin,

daß sie relativ leicht und unvermittelt in eine Detonation übergehen kann.

4.3. Detonation

Die Detonation der Sprengstoffe ist deren vollständige Ulnsetzung in einer explosiven

Reaktion, die stets mit Überschallgeschwindigkeit unter Freisetzung sehr großer En

ergiemengen in extrem kurzen Zeiträumen ablällft. Der flächellbezogene Massen

durchsatz ist bei einer Detonation immer größer als 106kg/s*ln2 (111) .
•_.-...... - ....~ ........"....,-w'~""...,,'....... oN·...~..._X.o;~......

Die Detonation spielt sich in einer eng begrenzten Reaktionszone ab, in der große

Gas- und Wärmemengen entwickelt werden, die wegen der sehr hohen Fortpflan

zungsgeschwinQigkeit nicht an die Umgebung abgeführt werden können. Dadufcll

entstehen in der Detonationszone Drücke von rn,ehr als 200 kb·ar (20 GPa) Ulld Tem

peraturen von mehreren Tausend Kelvin. Durch den steilen Drllckanstieg in der Re

aktionszone werden sich selbst fortpflanzende Druckstöße, sog. Stoßwellen erzeugt,

die nlit der ablaufenden chelnischen Ulnsetzung gekoppelt sind und so für die Auf

-rechterhaltung der Detonation verantwortlich sind (111).

Der Ablauf der Detonation wird durch die Strömungsgesetze der Verdichtungsstöße

iln Überschallbereich bestimmt. Die Energie in der Detonationszone ist durch dieje

nige Energie, die durch die Verdichtungsstöße aufgebracht wird, gegenüber der En

ergie, die aus der chelnischen Ulnsetzung stalnmt, vergrößert. In der Reaktionszone

herrscht eine hohe Konzentration an aktiven Teilchen, wie Elektronen, Ionen, Atomen

und aktivierten Molekülen. Durch das mit Überschallgeschwindigkeit erfolgende Ein

dringen der Stoßwellen in den noch nicht umgesetzten Sprengstoff werden in dieseln

~'iederuln aktive Teilchen gebildet, die in 10-5 bis 10-7 s abreagieren. Auf diese

Weise werden also durch die Verdichtungsstöße Bedingungen geschaffen, die die de

tonative UlTISetzung ermöglichen und deren Energielieferung der Stabilisierung der

Verdichtungsstöße dient (16).

Aufgrund der vorstehenden Erläuterungen des Detonationsvorganges wird auch ein

sichtig, daß die Endprodukte der detonativen Umsetz\Ing in Fortpflanzungsrichtung

strörnen; die Strönlungsgesch\vindigkeit ist dabei nur geringfügig kleiner als die Un1

setzungsgeschwindigkeit selbst.
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Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Reaktionszone in den Sprengstoffen wird als

Detonationsgeschwindigkeit bezeichnet. Sie ist in jedem Falle größer als 1000In/s und

eine für jeden Sprengstoff charakteristische Kenngröße. Sie ist praktisch nur von der

Dicl1te des Sprengstoffes in der Weise abhängig, daß sie 111it zunehtnender Dichte

größer wird.

In der Tabelle 4.3-1 sind die Detonationsgeschwindigl<eiten für einige ausgewählte

Sprengstoffe gegenübergestellt (16, 17,101 ,109).

Für die Fortpflanzung einer Detonation durch eine Sprengstoffsäule ist eine bestilnlnte

Mindest-IJadungsgröße erforderlich. Der sog. kritische Durchnlesser eines Spreng

stoffs ist derjenige DurchInesser der Ladesäule, bei desse"n Unterschreitung die Deto

nation nicht bz\\'. nicht mehr zuverlässig \veitergeleitet wird.

Tabelle 4.3-1 Detonationsgeschwindigkeiten von Sprengstoffen

Stoff Dichte in Deto.nati-onsge-

g/cn13 sch\Villdigkeit

in ßl/S

Nitroglycerin 1.60 7.600

Pentaerythrittetranitrat 1,77 8.400

(PETN)

Hexogen 1,80 8.500

Oktogen 1,89 9.100

Tetryl 1,67 7.250

Trinitrotoluol (TNT) 1,64 6.900

Pikrinsäure'" I,?7 7.350

Hexyl 1,64 7.200

Hexogen/Wasser 85: 15 1,10 6.400

Hexogen/TNT 85: 15 1,77 7.650

AmlTIOngelit 2 1,44 5.800

Donarit 1 1,00 4.500

Porrit 2 1,02 4.150

\\Tetter-Perlnit B 1,15 2.500

~letter-EnergitB 1,20 1.700

Wetter-Securit C 1,18 1.500

Andex 1 0,70 4.700

Nobelit 100 1,23 5.700
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Die Wirkung einer Detonation beruht in der Hauptsache auf der Ausbildung der :durch

die Druckstöße in der Detonationszone induzierten Stoßwellen in der umgebenden

Luft. Die durch die expandierenden Gase hervorgerufene Drucksteigerung in der Un1

setzung ist, daran getnessen, gering.

Als Maß für die Wirkung detonierender Sprengstoffe kann das Arbeitsvermögen ihrer

Detonationsgase herangezogen werden. Eine Methode zur Bestilnmung dieses Ar

beitsvermögens stellt das sog. Bleiblockverfahren nach Trauzl dar.

Tabelle 4.3-2 Bleiblockausbauchungen von Sprengstoffen

Stoff BleibIockausbau

chung in nll/l0g

Spre"ngstoff

Nitroglycerin 520

Pentaerythriftetranitrat 520

(PETN)

Hexogen 480
Oktogen 480
Tetryl ", 410

Trinitrotoluol (TNT) 300

Pikrinsäure 315

Hexyl 315

Hexanitrostilben 300

PETN/Wachs 85:15 380

Hexogen/Wasser 85: 15 320
Hexogen/TNT 85': 15 390

Oktogen/TNT 70:30 485
Ammongelit 2 390
Donarit 1 370

,Porrit 2 380

Wetter-Perlnit B 190

Wetter-Energit B 130

Wetter-Securit C " 110

Andex 1 320
Nobelit 100 1151)

Schwarzpulver (Mehlpulver) 110

1) Nobelit 100 ist ein Emulsions-Sprengstoff, der durch eine Sprengkapsel nicht zuverlässig zur

Detonation gebracht werden kann; deshalb ist der angegebene Wert erheblich zu klein.
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Dazu wird aus dem zu untersuchenden Sprengstoff ein kleiner Zylinder von 1lcln3

geforlut, der in die zentrale Bohrung eines größeren Bleiblocks eingeführt wird. Der

Sprengstoff verursacht nach seiner Zündung durch eine Sprengkapsel infolge seiner

Detonation eine seinenl Arbeitsvermögen proportionale Ausbauchung im Innern des

Bleiblocks. Das auf lOg Sprengstoff bezogene YolUlnen der erzielten Ausbauchung

dient dann als Maß der Wirkung des Sprengstoffs (97).

In der Tabelle 4.3-2 sind die Bleiblockausbauchungen für einige ausgewählte Spreng

stoffe wiedergegeben (98-101, 109).

4.3.1. Detollations\virkungen

Die Detonation ist wegen der dalnit verbundenen kurzzeitigen Freisetzung extrem

großer Ellergiemengen die gefährlichste Reaktionsart der Sprengstoffe. Sie ist, sofenl

gewollt ausgelöst, ein probates lv1ittel zur Arbeitsleistung und als solches seit vieleIl

Jahren erfolgreich in Anwendung. Andererseits ist aber n1it deIn Ulngang mit

Sprengstoffen auch imlner die Gefahr verbunden, daß die Detonation durch nicht aus

sergevlöhll1iche Beanspruchungen ausgelöst wird und dann zu erheblichen Schäden iI1

der Umgebung des Explosionsortes führt.

Aus dieseln Grunde müssen die Vorsichtslnaßnahlnen für den Un1gang n1it Spre.ng

stoffe.n darauf ausgerichtet. sein, die Möglichkeiten zur Auslösung einer ungewollten

Detonation sO'",'eit wie möglich einzuschränken und außerdelTI die Wirkungen einer

Detonation derlnaßen zu verringern, daß sich der zu erwartende Schaden im vertret

baren Ral1men hält. Damit sind aber auch gleichzeitig alle erforderlichen Maßnahmen

gegen das Entste.hen von Sprengstoffbränden und -deflagrationen sowie zur Begren

zung der damit verbundenen Schäden ergriffen.

Die Maßnahmen des prin1ären und sekundären Explosionsschutzes (vgl. Abschnitt

5.1.1), die der Verringerung der Auslösewahrscheinlichkeit einer Detonation dienen,

betreffen die Empfindlichkeiten der Sprengstoffe gegenüber äußeren Beanspruchungen

und die Auslegung der Verfahren und Verfahrenseinrichtungen zum Umgang Init den

Sprengstoffen in Hinblick auf eine Minimierung der Beanspruchungen.

Die MaßI1ahlnen des tertiären und quartären Explosionsschutzes zielen auf eine Wir

kungsreduzierung der Sprengstoffe durch Einhalten bestilTIlnter Bauvorschriften für

die Betriebsgebäude sowie durch Beachten von Schutz- und Sicherheitsabständen, ab.

Zu dieseln KOlnplex werden in den nachfolgenden Abschnitten ulnfangreiche Ausfüh

rungen zu machen sein. Dazu ist es zunächst erforderlich die versc11iedenen Wir

kungsarten getrennt zu betrachten, UIll so die Möglichkeiten zu ihrer Beeinflussung

kennenzulernen.
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'Folgende Wirkungsarten einer Detonation sind zu unterscheiden:

- Luftstoßwirkung,

- Bodenstoßwirkung,

- Wirkung durch Sprengstücke,

- Wirkung durch Wurfstücke,

- thermische Wirkung durch Flammen und Wärmestrahlung und

- Wirkung der Detonationsschwaden.

4.3.1.1. Luftstoßwirkung

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Charakteristika der Luftstoß.wellen, ihre Ge

setzlnäßigkeiten bei Oberflächendetonationen und bei Detonationen in Räulnell sowie

die Belastung von Gebäuden durch innere und äuß·ere Stoßdruckbeanspruchung be

handelt. Der Gesamtkomplex ist außerordentlich ulnfatlgreich, so daß im Rah111en der

vorliegenden Arbeit nur auf die grundlegenden .Zusammenhänge eingegangen werden

kann. Hinsichtlich der Einzelheiten muß auf die Spezialliteratur (112-115) verwiesen

werden.

4.3.1.1.1. Charakteristika der Luftstoßwellen

In der D·etonationszone eines Sprengstoffs herrscht wie bereits erwähnt ein extrem

hoher Druck. Trifft dieser auf die ulngebende Luft, so tritt an der Grenzschicht ein

plötzlicher Druckabfall VOln Detonationsdruck auf den norlnalen Luftdruck ein. Die

ser Drucksprung führt nach den Gesetzen der Hydrodynamik zur Ausbildung einer

Kompressionsstoßwelle, der sog. Luftstoßwelle, die sich mit sehr hoher Anfangsge

schwindigkeit vom Detonationsort \\leg in die ,umgebende Luft ausbreitet. Der Über

druck in der Stoßwellenfront, der sog. InaxiInale Stoßdruck, ninl1nt lnit zunehlnender

Entfern.ung VOITI Detonationsort ab; gleichzeitig nimlnt die Stoßdauer zu.

Die funktionalen Zusamlnenhänge zwischen den Stoßwellenparalnetern und deIn Ab

stand V0111 Ort der Detonation ergeben sich aus denl Skalierungsgesetz von Hop

KINSON und CRANZ (116,117). Danach verhalten sich die Entfernungen VOlTI Detona

tionsort, in denen der gleiche Stoßdruck herrscht, wie die dritten Wurzeln aus den

Massen der detonierenden Sprengstoffladungen, vorausgesetzt, daß sich die Ladungen

ausschließlich in ihren Massen unterscheiden,
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~ _SJM}
d -
2~

(2)

dl,d2 = Entfernungen der Sprengstoffladungen 1 bzw. 2 vom Detonationsort, bei

gleicher Stoßwellenstärke,
Ml,M2 = Masse der Sprengstoffladungen 1 bz\v. 2.

Durch Verallgemeinerung der obigen Gleichung 2 ergibt sich das generell gültige

Skalierungsgesetz für die Paralneter der Luftstoßwelle einer Detonation:

'}r;:;
d=k*\fM oder k = _d_ (3)

W
d = Abstand vom Ort der Detonation, k=Proportionalitätsfaktor=skalierter Abstand,

M = Masse der detonierenden Sprengstoffladung.

Alle Stoß\vellenparameter, wie Stoßdruck, Stoßilnpuls, Stoßdauer und Geschwindig

keit der Wellenfront, sind Funktionen des skalierten Abstandes k.

Diese Funktionen sind in der Vergangenheit mehrfach experinlentell bestiITIlTI t und

überprüft worden. Dabei wurden in aller Regel kugelförnlige Sprengstoffladungen aus

Trinitrotoluol verwendet. Uln das allgemeingültige Ska.lierungsgesetz (3). auch auf an

dere Sprengstoffe unterschiedlich·er Stärke anwenden zu können, ITIUß ein Äquivalenz

faktor, das sog. trTNT-Äquivalellt", eingeführt werden. Dieses ist eine dimensions

lose Zahl, mit der die jeweilige Masse einer det~onierenden Sprengstoffladung zu mul

tiplizieren ist. Die dadurch entstehende Masse ist dann die äquivalente Masse an TNT,

die die gleichen .Stoßwellenwirkungen verursacht wie die jeweilige Masse der in Rede

stehenden Sprengstoffladung. Das TNT-Äquivalent wird aus dem Verhältnis der De

tonationsV\'ärlnen de~ betrachteten Sprengstoffs und des Trinitrotoluols gebildet:

M = Äquivalenzmasse des TNT, ME = Masse des betrachteten Sprengstoffs,

HE = Detonationswärme des betrachteten Sprengstoffs,

HTNT = Detonationswärnle des TNT (5,9 MJ/kg).
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Die TNT-Äquivalente einiger Sprengstoffe sind in der Tabelle 4.3-3 aufgelistet. Da

die Detonationswärlnen nicht für alle Sprengstoffe verfügbar sind, \verden in der Ta

belle auch diejenigen TNT-Äquivalente aufgenolnmen, die unter Verwendung der

thernlochemisch berechneten Explosionswärmen erlnittelt wurden. Für das Trinitroto

luol wurde dabei eine Explosionswärlne von 4,4 MJ/kg zugrundegelegt.

Das Druck/Zeit-Profil einer Stoßwelle ist in der Abbildung 4.3-1 dargestellt.

Die Druck/Zeit-Kurve veranschaulicht den zeitlichen Dtuckverlauf an einen1 beliebi

gen Punkt in der Nähe eines Detonationsortes. Nach Ablauf einer vom skalierten Ab
stand des Beobachtungspunktes abhängigen Zeitdauer tA steigt der Ulngebungsdruck

Po schlagartig auf den Spitzendruck der einfallenden Stoßwelle Pso an. Dieser Druck

fällt iln Verlauf einer relativ kurzen Zeitdauer, der sog. positiven Druckphase to wie

der auf den Ulngebungsdruck Po ab. Danach schließt sich die negative Druckphase

(Sogwirkung der Stoßwelle) an. Diese dauert wesentlich länger (to-) als die positive

Druckphase und erreicht mit Pso- den Maxilnal\vert des negativen einfallenden Stoß~

drucks, der deutlich kleiner ist als der Spitzenwert der positiven Druckpl1ase. Nach

dem Durchgang der gesan1ten Stoßwelle herrscht aln Beobachtungspunkt wieder der
Ulngebu,~gsdruck Po. Die Flächen unter der DruckJZeit-Kurve charakterisieren die

durch die Stoßwelle in der positiven bZVt'. der negativen Druckphase erzeugten IlTI

pulse is bzw. is-. Der Druck in der einfallenden Stoß\velle Pso ist derjenige Druck,

der senkrecht zur Wellenfront, d.h. parallel zur Wellenausbreitungsriclltung, herrscht.

Trifft die Stoßwelle auf ein festes Hindernis, das senkrecht zur Ausbreitungsrichtung

der Welle, d.h. parallel zur Wellenfront, steht, so wird die Welle am Hilldernis re

flektiert und dadurch verstärkt. Dieser Druck wird als reflektierter Stoßwellendruck
Pr bezeichnet.Trifft die.Stoßwelle unter einem Winkel.ungleich 90 auf das Hindernis,

so entstel1t dabei ein Druck der zwischen Pr und Pso liegt. Zwischen Pso und Pr

besteht eine gegenseitige Abhängigkeit, die sich für den interessierenden Druckbereich

(d.h. bis etwa 500 kPa) d..urch die elnpirisch erlnittelte BRODE-Formel (5) beschreiben

läßt.

17 + 4 * psol
pr = 2 * Pso * I I7 + Pso

(5)

Pr = l11axin1aler Spit~endruck in der norn1al reflektierten Stoßwelle in 100 kPa,

Pso = maximaler Spitzendruck' in der einfallenden Stoßwelle in 100 kPa.
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Tabelle 4.3-3 TNT-Äquivalente von Sprengstoffen

TNT-Äquivalent berechnet

aus der

Stoff Explosions- DetonatiollS-

wärme wärme

Nitrog1ycerin 1,44 1,14

Pentaerythrittetranitrat 1,35 1,17

(PETN)

Hexogen 1,23 1,15

Oktogen 1,22 1,15

Tetryl 1,06 1,07

Trinitrotoluol (TNT) 1,00 1,00

Pikrinsäure 1,00 --
Hexyl 0,96 --
Hexanitrostilben 0,94 1,01

Hexogen/TNT 75:25 -- 1,12

Okt.ogen/TNT 70:30 1,02 1,12

i\mlTIOngelit 2 1,08 --
Donarit 1 0,94 --
Wetter-Permit B 0,58 --
Wetter-Energit B 0,44 --
Wetter-Securit. C 0,37 --
Andex 1 0,86 --
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Abb. 4.3-1 Druck/Zeit-Profil einer Stoßwelle ausgehend von der Detonation einer

TNT-Kugel in Luft.

Druck

I~

Po ......._-....
I 1

Ps~ --1-----1----
I I

o tA tA+to
positive

Druc.kphase
negative

Druckphase

Zeit"

Die Größe und Verteilung des Stoßdrucks hängt beim Auftreffen der Stoßwelle auf

ein Objekt von den Eigenschaften des det()nierenden 'Sprengstoffs (Art und Masse),

der Entfernung des Objektes vom Ort der Detonation sowie von der Größe und Ver

stärklIng des Druckes infolge der Wechselwirkung zwischen Stoßwelle und Objekt ab.

Die Art und Intensität der Druckbelastung des Objektes läßt sich je nach dem, ob die

detonierende Sprengstoffladung unter festem Einschluß steht oder nicht, in zwei

Gruppen einteilen.

Im Falle der ersten Gruppe, bei der der Sprengstoff ohne jeglichen Einschluß deto

niert, sind die Abhängigkeiten der Stoßwellenwirkungen danach zu unterscheiden, ob

die Detonation in gro.ßer oder geringer Entfernung zur Erdoberfläche erfolgt. Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit wird nur die Detonation in unmittelbar.er Nähe der

Erdoberfläche behandelt, weil nur diese Konstellation in Betrieben der Sprengstoff

industrie auftreten kann. Bei dieser sog. 11 Oberflächendetonation n wird die vom Deto-



-52-

nationsort ausgehende Stoßwelle an der Erdoberfläche reflektiert und d.adurch ver

stärkt.

Bei der Detonation von Sprengstoffen, die sicll unter Einschluß, z.B. in einem Ge

bäude, befinden, unterscheiden sich die Stoßwe]]en\virkungen danach, ob der Ein

schluß durch die Detonation vollständig, teilweise oder garnicht aufgehoben, d.h.

druckentlastet wird. Weil die Gebäude in Betrieben der Sprengstoffindustrie in aller

Regel in Ausblasebauart) d.h. mit Druckentlastung, errichtet sind, wird in der vorlie

genden Arbeit nur der Fall der vollständigen Druckentlastung des Einschlusses be

rücksic11tigt. Wegen der Gesetzlnäßigkeiten, die in den anderen Fällen zu berücksich

tigen sind, lTIUß auf die Spezialliteratur (113,114) verwiesen werden.

Bei der Detonation der Sprengstoffe in völlig druckentlasteten Räumen vlerden die

vom Ort der Detonation ausgehenden Stoßwellen an den widerstandsfähige:! Raume

lementen reflektiert und verstärkt. Die Detonationsprodukte sowie die Stoßwellen tre

ten danach als sog. nEntlastungsstoßwellen" aus den Entlastungsöffnungen in die Um

gebung aus.

4.3.1. 1.2. Oberflächendetonation

Die von einen1 Detonationsort auf oder unmittelbar über der Erdoberfläche ausge

hende Stoßwelle einer detonierenden halbkugelförmigen Sprengstoffladung wird wie

vorstehend erwähnt an der Erdoberfläche reflektiert und verstärkt. Die entstehende

reflek.1:ierte Stoßwelle bewegt sich Init der gleichen Geschwindigkeit wie die Ur

sprungs\velle vom Detonationsort weg. Sie ist ihrer Natur nach eine Mach-Welle

11albkugelförlniger Gestalt. Ihre Stoß\vellenparameter Pso, Pso-, Pr, Pr-, is/Mlf3, is-

/Ml/3, ir /Ml/3, ir-1Ml/3, tA/Ml/3, t o/Ml/3 und t.o-/Ml/3 sind für die Oberflä-

chendetonation einer halbkugelförlnigen TNT-Ladung in Abhängigkeit vom skalierten

Abstand in den Abbildungen 4.3-2 bis 4.3-4 graphisch dargestel.lt. Der Gültigkeitsbe

reich der wiedergegebenen KUI\'en ergibt sich aus der Tatsac11e, daß der untere

Grenzv.lert des k-Wertes der Oberfläche der Sprengstoffladung entspricht und der

obere Grenzwert einen skalierten Abstand repräsentiert, oberhalb dessen die einzelnen

Stoßwelle.nparalneter durch die atITIospärischen Bedingungen der umgebenden Luft so

stark beeinflußt werden, daß sie nicht Inehr den dargestellten Funktionen folgen. Die

Stoßwellenparameter sind weiterhin von der Geolnetrie der Sprengstoffladungen und

der Art des Sprengstoffs in erheblicher Weise abhängig. In der Abbildung 4.3-5 SiI1d

die Stoßdrücke der einfallenden Stoßwelle in Abhängigkeit vom skalierten Abs~nd für

verschiedene Sprengstoffe und Ladungsfoflnen gegenübergestellt.
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Abb. 4.3-2 Abhängigkeiten der positiven und negative.n einfallenden und normal

reflektierten Stoßdrücke vom skalierten Abstand für eine Oberfl.ä

chendetonation einer TNT-Halbkugel
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Abb. 4.3-3 Abhängigkeiten der positiven und negativen einfallenden und normal

reflektierten Stoßinlpulse vom skalierten Abstand für eine Oberflä

chendetonation einer TNT-Halbk'Ugel
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Abb.4.3-4 Abhängigkeiten der Dauer der Ankunftszeit sowie der Dauer der

positiven und negativen Druckphasen vom skalierten Abstand für eine

Oberflächendetonation einer TNT-Halbkugel
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Abb. 4.3-5 Abhängigkeit des maximalen Stoßdrucks in der einfallenden Stoßwelle

vom skalierten Abstand für verschiedene Sprengstoffe und La

dungsforn1en
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4.'3.1.1.3. Detonation in einem völlig druckentlasteten RaUITI

Erfolgt die Detonation einer Sprengstoffladung in einenl abgeschlossenen RaUlTI, so

wird der extreln hohe Stoßdruck der Stoßwelle durch die Reflektion an den Raumbe

grenzungen zusätzlich verstärkt. Durch die gleichzeitig herrschende hohe Tetnperatur

und die Ansammlung gasförmiger Detonationsprodukte entsteht außerdem ein Gas

druck, der die Belastung der Raumbegrenzungen zusätzlich vermehrt. Enth,ält der

Raum jedoch Einrichtungen zur Druckentlastung, so bewirken diese eine drastische

Reduzierung der Druckwerte und eine Verkürzung der Belastungszeiten. Für voll

ständig druckentlastete Räume ist die ,Reduzierung so groß, daß die Wirkung des Gas

drucks auf die Begrenzungen praktisch vernachlässigt werden kann.

Die Wirksamkeit der Entlastungseinrichtungen hängt in ganz entscheidendem Maße

von deren Widerstandsfähigkeit gegenüber der Druckstoßbelastung ab. Es ist selbst

verständlich, daß nur solche Materialien zum Verschl~ß von, Entlastungsöffnungen

geeignet sind, die bereits bei endlich kleiner Belastung die Öffnungen freigeben. Ob

wohl durch Versuche nachgewiesen wurde, daß selbst dünnes Glas die vorstehende

Idealforderung an das Verschlußmaterial nicht erfüllt, kann davon ausgegangen wer

den, daß ein Verschluß der Entlastungsöffnungen dann als· hin.reichend "leicht" anzu

sehen ist, wenn er seiner Beseitigung einen Widerstand von weniger als 120 kg/n12

entgegensetzt. In diesem Falle ist die Zeit, die der Verschluß zu seil1er Zerstörung

benötigt, nahezu Null, wodurch sich sein Widerstand zu der Größe eines "Flächenge

wichtes" reduziert.

Bei einer Detonation einer Sprengstoffladung iln Innern ein'es in Ausblasebauart er

richteten Gebäudes ist die Stoßbelastung der widerstandsfähigen Wände und ggf. auch

der Decke sehr ungleichförmig.

Aufgrund der Mehrfachreflektionen der Ursprungs- und der reflektierten Stoßwellen

und aufgrund der Pbasenunterscbiede ergeben sich in den Gebäudeelementen Scherbe

lastungen sehr hoher Intensität. Trotz der Komplexizität der ablaufenden Vorgänge

kann die Belastung der Widerstandsflächen des Gebäudes angenähert berechnet wer

den (114). Die Berechnungsmethode geht dabei von einer gleichförlnigen Verteilung

des maximalen Stoßdrucks und des GesalTItiJnpulses über die einzelnen Begrenzungs

flächen des Gebäudes aus. Diese Annahlne ist insofern berechtigt, als davon auszuge

hen ist, daß die lokalen Belastungen hober Intensität auch in der Praxis .in die Bereiche

niedrigerer Belastung "abfließen" können.

Die zur Erlnittlung der Stoßbelastungen .der einzelnen Gebäudeelelnente benötigten

Parameter sind die Abmessungen und der Typ des Gebäudes, die Zahl seiner Entla

stungsflächen, die Explosivstoffmasse und die Lage des Detonationsortes im Gebäud'e.

Bei Kenntnis dieser Paran1eter lassen sich der mittlere reflektierte Spitzendruck Pr
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und der mittlere skalierte Inlpuls ir/Ml/3 bestin11nen. Bei Anwendung dieser Methode

wird davon ausgegangen, daß der detonierende Sprengstoff nicht in direktem "Kontakt

mit den Gebäudewänden steht und die Druckentlastungsflächen entweder völlig offen

oder nur t'leicht" verschlossen sind. Besitzt das die Entlastungsflächen verschließende

Material einen höheren Widerstandswert als 120 kg/m2, so muß dessen Einfluß auf

die Belastungswerte rechnerisch berücksichtigt werden.

Bei der Beurteilung der Auslegung der Gebäude ist weiter zu berücksichtigen, daß die

Gebäude.elemente nur dann einer Druckstoßbelastung ausgesetzt sind, wenn die Zeit

bis zum Erreicllen der maximalen Auslenkung aus der Ruhelage für das jeweilige

Elelnent gleich oder kleiner ist als der dreifache Wert der Belastungsdauer. Ist die

Belastungsdauer jedoch klein gegenüber der Ansprechzeit des jeweiligen Elementes,

so erfolgt statt der Druckb~lastung eine Impulsbelastung.

Für die DruckJZeit-Charakteristik der Belastung wird von einelTI fiktiven dreieckigeIl

Stoßimpuls ausgegangen, der die Ermittlung der fiktiven Belastungsdauer lnit Hilfe

der Gleichung 6 erlnöglicht:

(6)

Bei Kenntnis der Belastungsdaten Pr, ir und 1.0 sind alle notwendigen Werte verfüg

bar, die die Beurteilung der Auslegung eines widerstandsfähigen Gebäudes in Ausbla

sebauart gegenüber Druckstoßbeanspruchung von Innen erlauben.

4.3.1.1.4. Druck'Verhältnisse außerhalb druckentlasteter Gebäude

Unn1ittelbar nach der Detonation einer in einelTI in Ausblasebauart errichteten Ge

bäude befindlichen Sprengstoffladung tritt außerhalb des Gebäudes eine sog. Entla

stungsstoßwelle auf. Durch den Austritt der Stoßwellen aus den Entlastungsöffnungen

bilden sich in der U111nittelbaren Nähe des Gebäudes stark turbulente Wirbel, die ihre

Wirksamkeit jedoch Init zunehmender Entfernung vom Gebäude sehr rasch verlieren.

TrotzdeIn ist die Druckwirkung außerhalb des Gebäudes sehr stark durch das Gebäude

selbst beeinflußt

Die DruckJAbstands- ~nd Impuls/A~stands-Beziehungen außerhalb der Gebäude wur

den für einige Gebäudetypen experinlenteIl bestilnmt. Die Untersuchungsergebnisse

lassen allgemeine Rückschlüsse auf die Einflußfaktoren zu. Für die Versuche wurden
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Gebäude Init einer Druckentlastungswand sowie nlit und ohne Dach verwendet; es

wurden sowohl Gebäude mit quadratischein als auch solche Init rechteckigen1 Grund

riß einbezogen. Folgende Einflüsse auf die Druck- und Impulsverteilung wurden fest

gestellt:

Richtun~: Der Stoßdruck in Richtung der Druckentlastung ist in allen Fällen anl

"größten. Der Stoßdruck in Richtung der Seitenwände ist zwar deutlich gerillger als der

sicl1 in Richtung der Druckentlastung ausbreitende, er ist aber andererseits größer als

der in Richtung der Rückwand auftretende. Die Unterschiede der Stoßdrücke werden

Init zunehlnender Entfernung VOlTI Gebäude geringer.

GelJäudegeometrie: Stoßdruck und Impuls sind fÜr die Gebäude mit quadratischelTI

bzw. rechteckigelTI Grundriß in Richtung der Seitenwände und der Rückwand unter

schiedlich. In Richtung der Druckentlastung hat die Gebäudegeometrie nvar auf den

Impuls, nicht aber auf den Stoßdruck einen meßbaren Einfluß. Der Einfluß der Ge.

bäudegeolnetrie auf die StoGdruckverteilung nimmt Init zunehmender Entfernung vom

Gebäude rasch ab.

Ladun~smasse: Das Verhältnis der Ladungsmasse M des Spre.n·gstoffs zum Gebäu

devolumen V hat für alle Gebäudetypen nur in Richtung d'er Seitenwände und der

Rüc·kwand einen Einfluß auf die Stoßdruckverteilung. Dieser Einfluß ist jedoch nur in

der Nähe der Gebäude wirksam, wobei ·die Abnahme des Einflußes zusätzlich auch

noch von der Gebäudegeolnetrie abhängig ist. Der Einfluß des M/V-Verhältnisses auf

die Ilnpulsverteilung ist zwar meßbar, aber relativ gering.

Widerstandsdecke: Das Vorhandensein einer widerstandsfähigen Decke hat sowohl

auf die Stoßdruck- als auch auf die Impulsverteilung in der Ulngeb"ung des Gebäudes

einen deutlichen Einfluß. Dieser Einfluß ist zusätzlich von der Gebäudegeolnetrie und

vom "M/V-Verhältnis abhängig.

In den Abbildungen 4.3-6 und 4.3-7 sind zur Veranschaulichung einiger Einflußgrö
ßen die Stoßdrücke Pso in Abhängigkeit vom skalierten Abstand für Gebäude Init

quadratischelTI Grundriß, Init und ohne Widerstandsdecke und für die verschiedenen

Richtungen in Bezug auf die Ausblaseseite dargestellt.
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4.3.1.1.5. Stoßwellenbeanspruchung der Gebäude von Außen

Die Stoßbelastung ein.es Gebäudes durch die Stoßwelle einer außerhalb des Gebäudes

befindlichen Stoßquelle ist von der Stärke der Quelle, der Lage des Detonationsortes

in Bezug auf das betrachtete Gebäude, dessen Ausrichtung zur Wellenfront und der

Geolnetrie des Gebäudes abhängig.

Die Kräfte, die bei der Einwirkung einer Stoß\velle tnit ebener Wellenfront auf ein

Gebäude einwirken, werden sowohl vom Spitzendruck und Ilnpuls der einfallenden

Stoß\velle als auch vom dynalnischen Druck in der ulngebenden Luft bestitnmt. Für

jeden Druckbereich gibt
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Abb. 4.3-6 Abhängigkeit des Stoßdruckes vom skalierten Abstand für Gebäude mit

quadratischem Grundriß ohne widerstandsfähiges Dach. Druch.'Verteilung

in Abh-ängigkeit von der Richtung
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Abb. 4.3-7 Abllängigkeit des Stoßdruckes VOITI skalierten Abstand für Gebäude mit

quadratischem Grundriß nlit widerstandsfähigem Dach. Druckverteilung

in Abhängigkeit von der Rjchtung
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es eitle tnit der Stoßwelle verbundene Teilchen- oder Windgeschwindigkeit, die beiIn

Durchgang der Stoßwelle durch ein Gebäude den auf das Gebäude einwirkenden dy

nanlischen Druck verursacht.

Für die Beurteilung der Auslegung eines Gebäudes ist die Kel1ntnis des zeitlichen

Verlaufs der Belastung durch die einfallende Stoßwelle und den dynalnischen Druck

von wesentlicher Bedeutung. Das Abklingen des einfallenden Stoßdrucks und des dy

namischen Drucks nach Durchgang der Stoßwelle ist eine Funktion des Spitzendrucks

und des Ausn1aßes der Detonation. Das zeitliche Abklingen des Drucks entspricht in

der Praxis angenähert dem Verlauf, der bereits in der Abbild'ung 4.3-1 dargestellt

wurde. Für die Beurteilung von Gebäudeauslegungen wird der P/t-Verlauf durch

einen fiktiven äquivalenten dreiecksförmigen Druckstoß angenähert symbolisiert, wo

bei die tatsächliche Dauer der positiven bzw. der negativen Druckphase durch die fik

tive Dauer tor bzw. tof- ersetzt wird. Diese fiktive 'Dauer läßt sich nach Gleichung 7

aus dem Ges~lntimpuls i und deIn jeweiligen Spitzendruck P berechnen:

2 * itof = -p- (7)

Diese Funktion gilt sowohl für die einfallende als auch für die reflektierte Stoßwelle.

Die Vlirkungsdauer des dynan1ischen Drucks wird der des Stoßdrucks gleichgesetzt.

Mit Hilfe der vorbeschrieb~nen Methode lassen sich alle für die Beurteilung der Wi

derstandsfähigkeit der Gebäude erforderlichen Daten mit hinreichender Genauigkeit

erlnitteln. Als Ausgangsdaten werden nur die Masse des detonierenden Sprengstoffs

und die Entfernung des betrachteten Gebäudes VOln Ort der Detonation benötigt. In

dieseln Zusamlnenhang muß aber-noch erwähnt werden, daß die Methode nur für Ge

bäude ohlle größere Öffnungen anzuwenden ist. Enthalten die Gebäude Fenster, nicllt

druckdicht verschlossene Türen oder andere Öffnungen, so kann die Stoßwell~ durch

diese in das Gebäude eindringen und dort zusätzliche Belastungen hervorrufen. Wegen

der Gesetzmäßigkeiten dieser Belastungsarten lTIUß auf die Spezialliteratur (114) ver

wiesen werden.

Auf ein spezielles ProblelTI bei der Beurteilung der Druckstoßbeanspruchu11g von Ge

bäuden soll hier aber noch kurz eingegangen werden. Viele Gebäude in der Spreng

stoffindustrie sind vollständig oder teil~'eise von Erdschutz\\,'ällen oder anderen Tra

versen ulngeben. In der Praxis herrscht häufig die 1\1einung, daß diese Tra\'ersen zu

einer drastischen Reduzierung der Stoßbeanspruchung von hinter den Traversen be

fin'dlichen Gebäuden führen. Diese Auffassung ist, wie zahlreiche praktische Erfah

rungen und theoretische Untersuchungen gezeigt haben, falsch. Die Ausbreitung der
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Stoßv.'ellen \vird zwar von den Traversen beeinflußt, ihr~ Wirkungsparalneter bleiben

aber nal1ezu unverändert. Dies bedeutet, daß den Traversen bei der Beurteilung der

Druckstoßbeanspruchungen praktisch keine Bedeutung zugeInessen werden kann.

4.3.1.2. Bodenstoßwirkung

Detoniert eine Sprengstoffladung direkt auf oder dicht über der Erdoberfläc11e, so

wird ein Teil der bei der Detonation freigesetzten Energie in den Erdboden abgeführt

und verursacht so eine Bodenstoßwelle. Der in den ·Boden eingekoppelte Stoß bewirkt

horizontale und vertjkale Bewe.gungen im Erdreich, die auf die in der Nähe des Deto

nationsortes befindlichen Gebäude übertragen werden. Während den Vertikalbewe

gungen der Gebäude nur eine geringe sicherheitstechnische Bedeutung zukommt, kön

nen die Horjzontalbewegungen zu erheblichen Beschädigungen an und in den Gebäu

den führen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich zwischen eineITI Gebäude und sei

neIn Untergrund eine Relativbewegung ergibt.

Die Funktionen zur vollständigen Beschreibung der zeitlichen Abhängigkeit der Be

\vegungsparameter sind nicht bekannt. Dies ist aber in sicherheitstechnischer Hinsicht

auch nicht not\vendig, ""eil zur Beurteilung der, Auslegung von Gebäuden, im Hin

blick auf deren \Viderstandsfähigkeit gegenüber einwirkenden Bodenstoßbeanspruch

ungen, nur die Kenntnis der ermittelbaren Maximalwerte für die Geschwindigkeit, die

Beschlellnigung und die \lerschiebu'ng erforderlich sind.

Der Bodenstoß setzt sich gemeinhin aus zwei verschiedenen Stoßarten zusalnmeIl. Die

vom Ort der Detonation auf oder dicht über der Erdoberfläche ausgehe:lde Luftstoß

welle ruft bein1 Auftreffen auf deIn 'Erdboden in diesem einen KOlnpressionsstoß aus,

dessen Intensität und Dauer vom Charakter der Luftstoßwelle und den Eigensc11aften

des Bodens abhäng.ig sind. Mit zunehmender Tiefe nehlnen Stärke und Dauer des

luftstoßinduzierten 'Bodenstoßes ab, wobei die Abschv,:ächung durch Schichtungen iITI

Untergrulld erheblich beeinflußt werden kann.

Der direkt in den Boden eingekoppelte Anteil der Detonationsenergje bewirkt den sog.

direkt induzierten Bodenst0ß. Die von ihm verursachten Bodenbewegungen ulnfassen

sowohl die "wahren" direkt induzierten Bewegungen als auch die durch den Kraterbil

dungsprozeß hervorge.rufenen. Der direkt induzierte Bodenstoß zeichnet sich gegen

über deIn luftstoßinduzierten Stoß durch eine längere Wirkungsdauer und dureIl eine

angenähert sinusförmige Wellellgestalt aus.

Der gesalnte wirksalne Bodenstoß ergibt sich aus der KOlnbination des luftstoßindu

zierten und des direkt induzierten Bodenstoßes. Die relativen Größen und die Phasen

verschiebungen der heiden Wellenarten hängen einerseits von den Eigenschaften d-er
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Medien, durch die sich die Stöße ausbreiten (Luft und Erdboden), und andererseits

von der Entfernung des Beobachtungspunktes vom Ort der Detonation ab.

In der Nähe des Detonationsortes bedingt die durch die Luftstoßwelle hervorgerufene

Kompression der Luft eine große Ausbreitungsgeschwindigkeit der Stoßwelle, die ih

rerseits zu einer Ausbreitungsgeschwindigkeit der luftstoßinduzierten Bodenstoßwelle

führt, die größer ist als die seisll1ische Geschwindigkeit des Erdbodens. Aus diesem

Grunde erreicht der luftstoßinduzierte Bodenstoß in dieseln sog. superseisInischen Be

reich einen beliebigen Punkt auf der Erdoberfläche eher als der direkt induzierte Bo

del1stoß. Mit zunehlnender Entfernung VOITI Ort der Detonation nimlnt die Geschwin

digkeit der luftstoßinduzierten Bodenstoßwelle ab, so daß die Welle schließlich von

der direkt induzierten Bodenstoßwelle eingeholt wird. In diesem' sog. "Überflutungs

bereic.h" wird die Gesalntbodenstoßwelle durch die Überlagerung der ungleichartigen

Stoßwellen charakterisiert und in ihrer FarIn und Intensität sehr unübersichtlich.

Die kombinierten Bewegungen des Erdbodens können durch eine getrennte Betrach

tungder Ankunftszeiten der beiden Stoßwellen alTI Beobachtungspunkt ermittelt wer

den. Die Ankunftszeit der luftstoßinduzierten Bodenstoßwelle ergibt sich aus den je

weiligen Daten einer norlnalen Oberflächendetonation, während sich die Ankunftszeit

der direkt induzierten Bodenstoßwelle aus der ermittelbaren seismischen Geschwin

digkeit des jeweiligen Bodenlnaterials berechnen läßt.

Die Bewegungsparameter Gescllwindigkeit, Beschleunigung und Verschiebung können

für den luftstoßinduzierten Bodenstoß nach der Theorie der eind-imensionalen Wellen

ausbreitung "ermittelt werden. Für die direkt i!1duzierte Bodenstoßwelle lassen sich die

entsprechenden Daten Init Hilfe enlpirischer Forlneln, in denen nur die Masse der

detonierenden Sprengstoffladung und die Entfernung des Beobachtungspunktes VOln

Ort der Detonation als Variable vorkommen, berechnen.

Wegen der Einzelheiten der Berechnung. der Bodenstoßparaln.eter und der Beurteilung

der Wirkung der Bodenstoßwellen auf ober- und unterirdische bauliche Einrichtungen

muß auf die ausführlichen Ausführungen in der Spezialliteratur (113,114) ver\\,iesen

werden.

4.3~ 1.3. Wirkung von Sprengst.ücken

Sprengstücke sind Teile der Ulnhül1ungen von Gegenständen lnit Explosivstoff, die

bei der Detonation des in den Gegenständen enthaltenen Sprengstoffs VOIl1 Ort der

Detonation fortgeschleudert werden. Zu den Sprengstücken gehören aber auch alle

Teile von Behältnissen oder Maschinen und Anlagen, die bei der Detonation einer

Sprengstoffladung mit dieser in direkter Berührung stehen.
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Die Sprengstücke oder Splitter sind meist relativ klein und zeichnen sich durcl1 eine

sehr große Fluggeschwindigkeit aus, lnit der sie vom Detonationsort weggeschleudert

werden. Ihre Abgangsgeschwindigkeit und -winkel sowie Größe, d.h. Masse, sind

u.a. eine Funktion der Abmessungen und Gestalt sowie der lnetallographischen Eigen

schaften der Sprengstoffulnhüllung und der FarIn der detonierenden Sprengstoffla

dung; sie ist in weiten Bereichen unabhängig von der Masse des detonierenden

Sprengstoffs.

Das Schädigungspotential der Sprengstücke ist von ihrer Gestalt, dem Material, dem

Be\vegungslnoment und der Verteilung der kinetischen Energie abhängig. D,a bei einer

Detonati<?n einer Sprengstoffladung Splitter sehr unterschiedlicher Größe und Ener

giegehalts gebildet werden, muß für die sicherheitstechnische Betrachtung der Ausle

gung \'on Betriebsgebäuden in der Sprengstoffindustrie der sog. ttgefahrlichste Split

ter" mit den ungünstigsten Schädigungsparametern ermittelt werden. Dafür sind in der

Spezialliteratur (113,114) Formeln, Diagralnme und Rechenlnethoden enthalten, auf

die hier nur verwiesen werden kann.

Trifft ein Sprengstück auf ein Hindernis, z.B. eine Betonwand, so tritt eine Wech

selwirk1.1ng zwischen Splitter und Hindernis auf. Der entstehende Schaden am Hin

dernis ist eine Funktion der Auftreffgeschwindigkeit, des Auftreffwinkels und der

lv1asse und Form des Splitters sowie der Widerstandsfähigkeit des Hindernisses.

Mit dem i\ufschlag des Splitters auf der Oberfläc.he einer Wand ist zunächst die Bil

dung eines Kraters um den Aufschlagpunkt herum verbundeIl. Ist die Auftreffge

schwindigkeit groß genug, so dringt der Splitter in die Wand ein. 'Übersteigt die kine

tjsche Energie des Sprengstücks die Widerstandsfähigkeit der Wand beträchtlich, so

wird die Wand durchschlagen, wobei auf .ihrer Rückseite ebenfalls ein flacher Krater

ausgebjldet wird. Der Splitter tritt dann mit einer wesentlich reduzierten Austrittsge

schwindigkeit aus der Wand aus.

Der' Aufschlag des Splitters auf der Wand verursacht in der Nähe des Auftreffpunktes

die Bildung einer KOlnpressionswelle, die sich vom· Auftreffpunkt kugelförlnig durch

die Wand hindurch fortpflanzt. Erreicht die Welle die Rückseite der Wand, so wird

sie dort reflektiert. Übersteigt die Energie der Welle die Zugfestigkeit des Wandnla

terials, so kOlnlnt es zu einer sog. Abplatzung auf der Rückseite der Wand. Die Größe

des Abplatzeffektes ist von der Eindringtiefe des Splitters in die Wand abhängig. Die

Geschvlindigkeit, tnit der die Abplatzungen von der Rückseite der Wand abspringen,

ist üblicherweise gering; sie kann aber durch Beschleunigungseffekte der Wand er

heblich beeinflußt werden.

Durchschläge und Abplatzungen infolge Splittereinschlags können nur vern1ieden

werden, ~'enn die Wände entweder ausreichend dick sind oder wenn sie aus eineIn

Material bestehen, das deIn "gefährlichsten Splitter" eine ausreichende \\'iderstands-
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fähigkeit entgegensetzt. Die Spezialliteratur (113) enthält Angaben zur Berechnung

der. Mindestdicken von Widerstandswänden in Abhängigkeit von der Auftreffge

schwindigkeit, deIn Material, der Gestalt sowie deIn Auftreffwinkel der Splitter und

den die Widerstandsfähigkeit der Wände charakterisierenden Größen.

Sind die Wände von Betriebsgebäuden nicht ausreichend dick oder widerstandsfähig

bemessen, so können spezielle Schutzeinrichtungen die Gefährdung der Gebäude ver

ringern. Zu diesen Schutzeinrichtungen zählen insbesondere Erdüberdeckungen, oder

Schutzwälle oder -wän4e, die die Splitter' mit hoher Geschwindigkeit und kleinem

Flugwinkel vor deIn Aufschlag auf dem gefährdeten Objekt abfangen.

4.3.1.4. Wirkung von Wurfstücken

Wurfstücke sind Teile von Gebäuden und Anlagen, die infolge der von einer Detona

tion ausgehenden Luftstoßwelle aus ihrem Verbund gelöst und von ihrem Ursprungs

ort fortgeschleudert werden. Sie können bei ihrem Aufschlag 'entsprechend ihrer kille

tischen Energie Schäden an Gebäuden oder Personen verursachen.

Der Vorgang der Wurfstückbildung ist überaus kompliziert und VOll einer Vielzahl

verschiedener Parameter abhängig, so daß er sich mathematisch nur sehr angenähert

und unter Annahme bestimlnter Voraussetzungen beschreiben läßt.

Der erste Schritt zu einer Abschätzung des Schadenpotentials der Wurfstücke besteht

in einer möglichst genauen Analyse des jeweiligen Einzelfalls. Ziel dieser Analyse ist

es, die Parameter wie Masse und Gestalt der bei einer Detonation möglicherweise

gebildeten Wurfstüke zu finden, wobei die jeweiligen Bedingungen des Einzelfalls,......--
d.h~ die Lage des Detonationsortes in Bezug auf die Lage des potentiellen Wurfstücks,

die Gestalt und der Typ des betrachteten Gebäudes oder der Anlage, zugrundezuleg.en

sind. Sind die Parameter festgelegt, kann die Anfangsgeschwindigkeit der Wurfstücke

mit Hilfe der in der Literatur (114) aufgeführten Forlneln, Graphiken und Berech

nungsmethoden näherungsweise ermittelt werden.

Mit der so bestilTIlnten Anfangsgeschwindigkeit der Wurfstücke lassen sich deren

Flug\\'eiten ermitteln. Die Flugweite eines Wurfstücks ist außer von seiner Anfangs

geschwindigkeit im wesentlichen von den während des Fluges einwirkenden fluid-dy

nalnischen Kräften abhängig. Auch hierbei ist eine genaue Inath.en1atische Berechnung

nicht oder nur sehr angenähert lnöglich, weil das Flugverhalten der Wurfstücke in

ganz entscheidender Weise von deren Gestalt und der räulnlichen Ausrichtung wäh

rend des Fluges abhängig ist. Lösungsansätze für diese Probleme sind in der Literatur

(114) zwar enthalten; diese gelten aber nur für bestilnmte, relativ einfache Wurfstück-
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formen, bei denen z.B. ein "Segeleffekt tt ausgeschlossen ist. Für diese ~jnfachen Fälle

enthält die Literatur .elnpirische Forlneln zur Bestin1mung der Inaxilnalen Flugweiten.

Iln Hinblick auf die sicherheitstechnische Beurteilung der Gefährdung durch Wurf

stücke ist generell festzustellen, daß Wurfstücke ein geringeres Gefahrdungspotential

aufweise11 als Sprengstüc.ke. Dieses durch die Erfahrung gestützte FaktulTI ist in der

Hauptsache auf die wesentlich geringere Anfangsgeschwindigkeit der Wurfstücke zu

rückzufü11ren.. AußerqelTI ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, daß alle Maß

nallmen zur Abwehr einer Gefährdung durch Sprengstücke, wie z.B. die Errichtung

von Schutzwällen oder -wänden, auch ilTI Hinblick auf eine Minilnierung der 5c11äden

durch V\lllrfstücke wirksam sind.

4.3.1.5. Thermische Wirkung und Wirkung der Schwaden

Neben .der Ausbildung von Luft- und Bodenstoß\vellen sowie der Bildung von Spreng

u.nd Wurfstücken ist jede Sprengstoffdetonation auch noch von der Ausbildung eines

Feuerballs und der .EntsteJ~ung gasförmiger Detonationsprodukte begl~itet.

Die beideIl letzteren Effekte haben sicherheitstechnisch nur eine untergeordnete Be

deutung, weil sie nur in der unmittelbaren Umgebung des Detonationsortes wirksam

sind. Dieser Bereich \vird aber durch die anderen Detonatioflswirkungen in weit grö

ßerem Maße gefahrdet, als dies durch die thermische Beanspruchung oder die Wir

kung der to~ischen Schwaden möglich ist.

Der bei einer Detonation einer S.prengstoftladung entstehende .Feuerbal I ist in seinen

AbmessungeIl ebenso wie hinsichtlich seiner Wirkungsdauer von d~r Masse der

Sprengstoffladung abhängig. Diese Abhängigkeit läßt sich durch zwei elnpirisch· abge

leitete Forlneln 8,9 \'eranschaulichen (118).

d = 3,7675 * ~10,325
(8)

und

t = 0,2583 * MO,349
(9)

d = Durcll1nesser des Feuerballs iln nl, t = Wirkungsdauer des Feuerballs in s,

M = Masse der detonierer.den Sprengstoffladung in kg.
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Die vorstehenden Forlueln gelten für eine Detonation in freier Umgebung, d.h. in

freier Luft.

Die bei einer Sprengstoffdetonation entstehenden Schwaden enthalten einige toxisch
wirkende gasförlnige Produkte "vie CO und NOx in erheblichen Konzentrationen. Die

Wirkung dieser Produkte auf die Umgebung ist aber vernachlässigbar klein, \\'eil die

gasförmigen Schwaden durch die Init der Detonation verbundenen Stoßwellen sofort

nach ihrer Entstehung lnit riesigen Mengen Luft verlnischt und so auf ungefahrliche

Konzentrationen verdünnt werden.
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5. Sicherheitsl<onzept für die Sprellgstoffindustrie im Vergleich zur
chenlischen Industrie

Seit Bestehen der industriellen Sprengstoffertigung hat sich kontinuierlich ein Sicher

heitskonzept .für diesen Industriezweig entwikelt, das sich an den gefährlichen Eigen

schaften der Sprengstoffe orientiert und de.ssen oberstes Leitmotiv die Vermeidung

von Unfällen sowie die Minimierung und Lokalisierung der Unfallwirkungen 'ist.

( Grundidee dieses Sicherheitskonzepts ist es, daß es nicht ausreicht, nur Maßnahmen

zur Verhinderung von Unfällen zu ergreifen, sondern es müssen, weil sich U11fälle

nicht mit ausreichender Sicherheit venneiden lassen, zusätzliche Maßnahmen vorgese

hen werden, die iln Falle einer Schadensexplosion die nähere und ~leitere Un1gebung

eines Explosionsortes vor unakzeptablen Schäden bewahren. Diesen zusätzlichen Maß

nahlnen kOlnmt auch deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil die Schadensexplo

sionen in aller Regel mit dem "Verlust von Menschenleben und Sachwerten \'erbunden

sind.

Die Beeinflussung der Unfallhäufigkeit kann nur an den herzustellenden bzw. zu be

oder verarbeitenden Stoffen, sowie den dabei zur Anwendung gelangenden Arbeits

weisen ansetzen. DeIngegenüber kann die Schwere der Schäden infolge einer Spreng

stoffexplosion nur durch Verringerung der Masse der gleichzeitig detonierenden

Sprengstoffe, durcll Einhaltung ausreichender Abstände zwischen dem potentiellen

Explosionsort und deIn Ort des zu schützenden Objekts sowie durch An~lendllng be

stirnInter Bauweisen für d.ie Gebäude und Anlagen einer Sprengstoffabrik lninilniert

werden.

Die Wirk:salnkeit der zuerst genannten Maßnahmen ist ein.erseits von der Zuverlässig

keit ihres Funktionierens und andererseits in wesentlichelTI Maße VOln bestimITIUngs

gemäßen Zusamluenwirken des Systen1S "'Stoff-Verfahrell-Maschine-MellSch It ab

hängig. DeIngegenüber ist die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Schadensbegre11zung

unter alleI1 Umständen und unabhängig votn Faktor "Mensch" gegel)en. Aus diesem

Grunde k0111111t diesen Maßnahmen die entscheidende sicherheitstechIlische Bedeutung

zu.
Obwohl sich das Sicherheitskonzept der Sprengstoffindustrie im 'Grundsatz und ill der

Zielvorstellung kaum von deIn der chelnischen Industrie unterscheidet, sind doch ej

nige gravierende Unterschiede feststellbar. So liegt z.B. das Hauptaugenlnerk der Si

cherl1eitstechpik der ch~lnischen Industrie auf dem Aspekt der Unfallverlneidung

durch Sicherstellung des ordnungsgelnäßen Betriebs der Anlagen. Die Maßnahmen

zur Schadensbegrenzung sind in der Hauptsache apparativer und organisatorischer Art

und nicht grundsätzlicher Natur. Dies ist auch verständlich, weil die Gefahren für die
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Umwelt, die von der chemischen Industrie ausgehen, Ineist anderer Art sind, als die

von der Sprengstoffindustrie ausgehenden.

Das Sicherheitskonzept der Sprengstoffindustrie berücksichtigt folgende Teilaspekte:

Auswahl und Gestaltung des Betriebsgeländes, Auslegung und Anordnung der Be

triebsgebäude und -anlagen, Elnpfindlicllkeit und Wirkung der Explosivstoffe sowie

ihrer Rohstoffe und Zwischenprodukte, Verfahrenstechnik und organisatorische Maß

nahmen zur Regelung des Betriebsablaufs.

Der Aspekt der Störfallnachsorge, dem in der chemischen Industrie wegen der mögli

chen Entstehung und Ausbreitung toxischer, entzündbarer oder explosiver Gase und

Dämpfe eine besondere sicherheitstechnische Bedeutung zukolnmt, spielt in der

Sprengstoffindustrie praktisch keine Rolle. Es ist ein Charakteristikum dieses Indu

striezweiges, daß ein Störfall, d.h. eine Explosion des Sprengstoffs, im MOlllent sei

nes Eintretens auch hinsichtlich seiner Schadwirkung als abgeschlossen gelten kann.

Spätwirkungen von Explosionen in Betrieben der Sprengstoffindustrie sind grundsätz

licll ausgeschlossen.

Nach den Grundsätzen des Sicherheitskonzeptes werden Betriebe der Sprengstoffin

dustrie nach Möglichkeit in Gebieten mit nur dünner Besiedlung angelegt, um so die

Zalll der zu schützenden Objekte in der Umgebung der Betriebe von vornherein klein

zu halten. Besonders günstig erweisen sich Gelände Init geringen Niveauunterschieden

und starkem natürlichen Baum- und Buschwerkbestand. Dieser ·Bewuchs, der für

Sprengstoffabriken typisch ist, wirkt im Falle einer Explosion quasi als Filter und

verringert die Schadenswirkungen von Explosionen beträchtlich. Vorteilhaft haben

sich in diesem Zusammenhang kupierte Gelände erwiesen, weil natürliche Wälle und

Gräben dem Schutz von Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung potentieller

Explosionsorte dienen können.

Die Betriebsgelände der Sprengstoffabriken sind generell in einen ungefährlichen und

einen gefährlichen Betriebsteil unterteilt. Im ungefährlichen Betriebsteil werden alle

Arbeiten, die nicht direkt der Herstellung, Be- oder Verarbeitung, Lagerung oder

Vernichtung von Sprengstoffen dienen, wie z.B. Verwaltung, Energieerzeugung,

Holz- oder Metallbearbeitung usw., zusamlnengefaßt. Dadurch wird die Zahl der Per

sonen, die im Falle einer Explosion von deren Wirkung betroffen sein können, deut

lich verringert.

Ein Vt'eiteres Prinzip des Sicherheitskonzepts der Sprengstoffindustrie beruht auf der.

Tatsache, daß nahezu alle Explosionswirkungen Funktionen der Masse der sympathe

tisch detonierenden Sprengstoffe sind. Aus diesem Grunde werden die Arbeitsgänge

zur Herstellung sowie Be- und Verarbeitung von Sprengstoffen in lTIöglichst viele

Teilschritte unterteilt, die jeweils in Einzelgebäuden des Betriebs durchgeführt wer
den. Durch diese die Masse an Sprengstoff je Gebäude deutlich reduzierende ·Maß-
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nahlne wird gleichzeitig auch die Persunenzahl, die unmittelbar durch eine Störung

bzw. einen St.örfall betroffen sein kann, verkleinert

Da die Wirkul1gen von Detonationen auch sehr stark von der Bauweise der Betriebs

gebäude abhängig sind, geht das Sicherheitskonzept der Sprengstoffindustrie auch a~f

diesen Jt\spekt ein. Zunächst besteht die Forderung, daß alle Betriebsgebäude nur

ebenerdig und eingeschossig zu errichten sind. Hinsichtlich der Bauart der Gebäude

besteht jedoch ein grundsätzliches Dilemma, weil zwei gegeneinander gericlltete Ef

fekte Einfluß auf die Bau.art haben, da jedes Gebäude sowohl als gefährdendes als

auch als gefährdetes Objekt zu betrachten ist. Dies bedeutet, daß die Gebäude sowohl

durch Explosionen iln Innern als auch durch Explosionswirkungen von außen bean

sprucht werden können. Die an sich günstigste Bauweise wäre danach diejenige, die

beiden Beanspruchun'gs~rten gleicherinaßen standhalten würde. Diese .Bauweise der

vollständigen Einkapselung ist jedoch außerordentlich aufwendig und in der Praxis nur

dann realisierbar, wenn die Sprengstoffmasse im Gebäude relativ klein ist. Gebäude i11

leichter Bauart werden sowohl durch die Beanspruchungen von innen als auch von

auße11 zerstört und bieten keinen Schutz. Als Komprolniß hat sich deshalb im Verlaufe

der Zeit die sog. n Ausblasebauart" der Betriebsgebäude entwickelt. Bei diesen Gebäu

den werden mindestens eine Wand 'und/oder die Decke in leichter und alle anderen

Elelnente in schwerer Bauart errichtet. Iln Fall~ einer Explosion im Gebäude wird

dessen Ausblasefläche zerstört, während die übrigen Baucleinente der Beanspruchung

relati\' Ullzerstört widerstehen. Nachteilig bei dieser Bauart ist, daß die Explosions

\virkungen in Richtung der Druckentlastung größer als bei einer sog. Oberflächenex

plosion SiI1d. Auch in allen übrigen Richtungen ist noch, mit einer zwar verminderten,

aber immer noch l)eträchtlichen Wirkung zu rechnen. ZU1TI Schutz der Umgebung vor

der Wirkung von Spreng- und Wurfstücken müssen die Gebäude zUlnindest in Rich

tung der Druckentlastung Init Erdwällen oder Schutzwänden versehen werden. Gegen

Einwirkungen von außen sind die Bauelemente in schwerer Bauart in aller Regel wi

derstandsfähig. Dicke Erdeindeckungen der Gebäude haben sich als besonders 'wirk

same Schutzeinrichtungen gegen Einwirkungen von außen bewährt. Sie bewirken au

ßerdelTI eine deutliche Reduzierung der Explosionswirkungen in die Richtungen der

erdüberdeckten Wände. Um auch die Druckentlastungsflächen vor Einwirkungen von

außen zu schützen, dürfen Gebäude mit Explosivstoffen nicht unn1ittelbar vor diesen

Flächen errichtet sein, es sei denn, daß von diesen Gebäuden keine Gefährdung zu er

warten ist. Auf jeden Fall ist die Errichtung von Gebäuden, deren Druckentlastungs

öffnungen einander gegenüberliegen, zu verlneiden ..

Durch die EntVv·icklung der Sprengstofftechnologie in Richtung auf die Einführung

kontinuierlicher oder autolnatisierter Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren hat sich

in einigen Fällen die Notwendigkeit zur räulnlichen Zusamlnenfassung einzelner Ver-
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fallrensschritte ergeben. Um der damit verbundenen Vergrösserung der Sprengstoff

masse an einigen Orten entgegenzuwirken, müssen die verschiedenen Verfahrens

schritte in getrennten Räulnen eines Gebäudes durchgeführt werden, wobei die Ab

trennung der Räulne voneinander dergestalt sein nluß, daß die Brand- und/oder Ex

plosionswirkungen auf den jeweils betroffenen Raum beschränkt bleiben. Das gleiche

Sicherheitsprinzip gilt im übrigen auch für gleichartige Verfahrensschritte, die in ei

neIn Gebäude zusamlnengefaßt werden.

Der Einsatz kontinuierlicher und insbesondere autolnatisierter Arbeitsverfahren bietet

den großen Vorteil, daß die Zahl der mit der Durchführung der Arbeite11 befaßten

Personen verringert werden kann und diese Personen während des bestimmungsgemä

ßen Betriebs der Anlagen aus der unmittelbaren Umgebung der Sprengstoffe heraus

genommen und in besonders geschützte Bedienungsräume umgesetzt werden können.

Dies bedeutet andererseits aber auch, daß sich das Bedienungspersonal im Falle einer

Störung des bestilnlTIUngsgemäßen Arbeitsablaufs in die Anlage hinein und dalnit in

die u·nlnittelbare Nähe des Sprengstoffs begeben muß. Dort sind die Personen vor den

Wirkungen einer explosiven Umsetzung der Sprengstoffe nicht zu schützen. Insofern

kann der Forderung des §6a der Störfall-Verordnung iln Falle der Sprengstoffindustrie

grundsätzlich nicht nachgekomlnen werden.

Oberstes Ziel des Sicherheitskonzepts der Sprengstoffindustrie ist der Schutz der Öf

fentlichkeit und der Beschäftigten vor den Wirkungen von Sprengstoffexplosionen. In1

Falle der Öffentlichkeit ist dieser Schutz nur durch die Einhaltung ausreichender

Schutzabstände zwischen den potentiellen Explosionsorten im Betrieb und den auße.r

betrieblichen zu schützenden Objekten zu erreichen. Die innerbetrieblich zu beachten

den Sicherheitsabstände dienen sowohl direkt dem Schutz der Beschäftigten als auch

indirekt, durch die Begrenzung eines Störfalls auf den gestörten Betriebsteil. Die Ab

solutwerte der Schutz- und Sicherheitsabstände sind nach der Größe der zu erwarten

den und von der detonierenden Sprengstoffmasse sowie der Bauweise der jeweiligen

Betriebsgebäude abhängigen Explosionswirkungen, als auch nach dem Grad der

"Schutzwürdigkeit" der zu schützenden Objekte zu beInessen.

Das Sicherheitskonzept der Sprengstoffindustrie ist aber, wie bereits eingangs betont,

nicht nur auf den direkten oder indirekten Schutz von Personen und Sachwerten aus

gerichtet, sondern gleicherInaßen auch auf die Verkleinerung der Schadeneintritts

wahrscheinlichkeit. Iln Hinblick auf diesen Aspekt kOlTIlnt den :t\1aßnahlnen zur Ver

ringerung der Empfindlichkeit der Stoffe, mit denen in der Sprengstoffindustrie ulnge

gangen wird, sowie der Auswahl der geeigneten Herstellungs-, Be- und Verarbei

tungsverfahren eine besondere Bedeutung zu.

Hinsichtlich der Stoffe wird angestrebt, die Empfindlichkeit der verarbeiteten Roh

stoffe, Zwischen- und Endprodukte ge.ge~über mechanischer und/oder thermischer
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Beanspruchung so klein wie nlöglich zu halten. Dies kann im begrenzten Rahlnen

durch Pll1egmatisierung oder Verdünnen empfindlicher Stoffe oder aber durch Ent

wicklung möglichst wenig elnpfindlicher Sprengstoffe erreicht werden. Beispiele hier

für sind die Phleglnatisierung flüssiger Salpetersäureester nlit Wasser in FarIn der

sog. "Sprengölemulsionen" bzw. die Herstellung der ANC- und Emulsionsspreng

stoffe, die ausschließlich aus unelnpfindlichen Rohstoffen hergestellt werden.

Ein sicherheitstechnisch besonders wichtiger Punkt genereller Bedeutung ist die Tatsa

che, öaß alle Explosivstoffe entsprechend ihrer Wirkungsart und ihres Schädigungspo

tentials einer von vier Stoffgruppen zugeordnet sind. Die für den Umgang mit den

Stoffen der einzelnen Gruppen festgelegten Schutz- und Sicherheitsmaßnahlnen sind

auf deren Wirkungsart und Schädigungspotential abgestellt. Dies bedeutet, daß der

Schädigungsgrad für ein beliebiges zu schützendes Objekt, bei Beachtung der jevleili

gen, für die einzelnen Stoffgruppen charakteristischen Schutz- und Sicherheitsmaß

nahmen für alle Stoffe, unabhängig von deren Wirkungsart und Schädigungspotential,

in etwa gleich groß ist.

Hinsichtlich der Verfahren zur Herstellung, sowie Be- und Verarbeitung von Spreng

stoffen sieht das Sicherheitskonzept der Sprengstoffindustrie vor, daß möglichst einfa

che und übersichtliche Verfahren ZUITI Einsatz gelangen, die sich relativ leicht steuern

~nd über\\'ache'n lassen. Allen diesen Verfahren gemein ist, d·aß bei ihrer Anwendung

Inöglic.hst geringe therlnische und/od·er mechanische Belastungen auf die beteiligten

Stoffe einwirken. Beim Einsatz von Maschinen zur rn.echanischen Herstellung sowie

Be- und Verarbeitung von Sprengstoffen, z.B. Mischmaschinen, Pressen, Mühlen,

Zentrifugen oder Patroniermaschinen usw., wird grundsätzlich darauf geachtet, daß

nur solche Maschinentypen verwendet werden, die die in ihnen enthaltenen Stoffe

möglichst wenig beanspruchen. Diese Eigenschaft müssen die Maschinen entweder in

ausgedehnten Testserien, die unter speziellen Sicherheitsbedingungen durchgeführt

werden, oder durch langjährigen praktischen Einsatz nachgewiesen haben. Dabei hilft,

d.aß aus der Erfahrung geschlossen werden kann, daß Maschinen, die zum Herstellen,

Be- oder Verarbeiten empfindlicher Stoffe geeignet sind, diese Eignung auch bei der

Herstellu11g, Be- und Verarbeitung unelnpfindlicherer Stoffe beibehalten.

Ein weiterer wichtiger Punkt zur Verhinderung ungewollter Sprengstoffexplosionen ist

die Verlneidung des unerkannten "Verschleppens lt von Sprengstoffen im Verlaufe der

Herstel1ungs- oder Bearbeitungsprozesse. Die in der Abluft und itn Ab\vasser enthal

tenen Sprengstoffreste sind durch Filter oder Abscneider abzutrennen. Aus spreng

stoffhaltigen Lösungen, wie z.B. den Abfallsäuren der Sprengstoffl1erstel1ung, lnüssen

die Sprengstoffe in separaten Verfahrenseinrichtungen entweder abgetrennt oder durch

chemische Umsetzungen unschädlich gemacht werden. Sprengstoffreste oder -abfalle

dürfen das Betriebsgelände nicht verlassen, weil mit deren Beförderung eine für die
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Öffentlichkeit unzulässige Gefährdung verbunden wäre. Die Reste und Abfalle werden

des11alb, sofern sie sich nicht wieder in die Produktionsprozesse zurückführen lassen,

unter Beachtung spezieller Sicherheitsvorschriften auf dem Betriebsgelände der

Sprengstoffabriken schadlos entsorgt.

Die stofflichen und verfahrenstechnischen Maßnahmen zur Verllinderung von

Sprengstoffexplosionen werden durch organisatorische Maßnahnlen ergänzt. Zu diesen

zählen einerseits die Aufstellung von genauen Betriebsanweisungen für alle Verfah

rensschritte in denen die sicherheitsrelevanten Faktoren des jeweiligen Arbeitsganges

sowie die Verhaltensvorschriften bei Störungen und Störfällen übersichtlich und

leichtverständlich zusalnlnengefaßt sind, und andererseits die laufende Überwachung

und Unterweisung der Beschäftigten durch speziell verantwortliche Aufsic11tspersonen.

Zu diesem Gesamtkolnplex gehört auch, daß an die fachliche und charakterliche Qua

lifikation der in der Sprengstoffindustrie beschäftigten Personen besondere Anforde

rungen gestellt werden.

Alle vorgenannten Maßnahmen des Sicherheitskonzepts der Sprengstoffmdustrie ha

ben ihren verbindlichen Niederschlag in den diesen Industriezweig regelnden Vor

schriften, wie Unfallverhütungsvorschriften, Sprengstoffgesetz und Sprengstoff-La

gerverordnung, gefunden. Diese Vorschriften, die den Stand der Technik und insbe

sondere der Sicherheitstechnik umfassend und vollständig repräsentieren, zeichnen

sich durch eine extreme Regelungstiefe aus und lassen dem Anwender nur einen sehr

begrenzten Ermessensspielraum. In diesem Punkte unterscheidet sich der Bereich der

Sprengstoffindustrie grundsätzlich von dem der chemischen Industrie. Abweichungen

von den detaillierten Vorschriften sind in der Sprengstoffindustrie nur zulässig, wenn

für diese eine sicherheitstechnische Gleichwertigkeit im Sinne des Sicherheitskonzepts

der Sprengstoffindustrie nachvollziehbar nachgewiesen ist.

5.1. Grundsätze der sicherheitstechnischen Beurteilu~g von Anlagen
zur Herstellung, Be- und Verarbeitung und Lagerung von
SpreIlgstoffen

5.1.1. Allgenleines

Die Beurteilung der Sicherheit von industriellen Anlagen hat grundsätzlich alle denk

baren Gefahrenquellen dieser Anlagen für die Menschen und die Umwelt zu berück

sichtigen. Im Rahlnen der vorliegenden Arbeit sollen jedoch nur die Gefahren

betrachtet werden, die für den behandelten Industriezweig - nämlich die Sprengstoff-
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industrie - spezifisch sind, d.h. die sich aus den explosiven Eigenschaften der Spreng

stoffe herleiten. Alle' anderen Gefahren, wie z.B. die Brandgefahr durch leichtent

zündliehe Stoffe, die Verätzungsgefahr durch Säuren oder Laugen, die Vergiftungsge

fahr durc11 toxische Stoffe oder die Explosionsgefahr durch zündfähige Dalnpf/Lllft

Gemische sind für den Bereich der Sprengstoffindustrie nicht anders zu bewerten, als

dies auch in den übrigen Bereichen der chemischen Indu"strie geschieht.

Die Größe des Risikos eines Schadens ergibt sich ganz allgelnein aus der Schadenein

trittswahrscheinlichkeit und dem Schadensauslnaß. Die Schadeneintrittswahrschein

lichkeit hängt einerseits von stoffspezifischen Größen und andererseits von den be

trieblichen Bedingungen in der je\\Teils betrachteten Anlage ab. Das Schadensausmaß

\vird zum einen durch die Mass.e des den Schaden verursachenden Stoffes und zum

anderen durch die Widerstandsfähigkeit der betroffenen Objekte gegenüber den zu

betrachtenden Einwirkungen bestimmt.Für den Bereich der Sprengstoffindustrie be

deutet dies, daß sich die Explosionseintrittswahrscheinlichkeit aus der Empfindlichkeit

der Sprengstoffe gegenüber äußeren Beanspruchungen und aus der Stärke der durch

die Verfahrensbedingt:tngen und die verwendeten Apparate, Maschinen und Geräte

charakterisierten Beanspruchung ergibt. Es ist in dieseln Zusalnlnenhang selbstver

ständlich, daß die Explosionseintrittswahrscheinlichkeit Uln so geringer ist, je unemp

findlicher die Sprengstoffe sind und je kleiner deren Beanspruchung ist. Andererseits

ist. das Schade11sausmaß um so größer, je Inehr Sprengstoff in die Explosion verwic

kelt ist und je \veniger widerstandsfähig die betrachteten Objekte in der Um.gebung

des Explosionsortes gegenüber den Einwirkungen einer Explosion sind. Dabei ist aber

noch zu berücksichtigen, daß die Schadenswirkungen von Explosionen entsprechend

ihrer naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten räumlich begrenzt -sind, d.h. da.ß die

Explosionswirkungen mit zunehlnendelTI Abstand vom Explosionsort bis auf eitlen

Wert Null abnehmen. Dies bedeutet, daß das Schadensausmaß von Explosionen nicht

nur von der Masse der explodierenden Stoffe und der Widerstandsfähigkeit der be

trachteten Objekte, sondern auch noch von deren Abstand vom Explosionsort be

stiITIlnt wird. Keiner zusätzlichen Erläuterung bedarf die Schlußfolgerung, daß das

Schadensrisiko für ein Objekt in der Nähe eines potentiellen Exp]osionsortes um so

kleiner ist, je kleiner die Explosionseintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensa"us

maß sind.

Das wichtigste Grunclprinzip bei der sicherheitstechnischen Beurteilung von Anlagen

der Sprengstoffindustrie besteht darin, daß grundsätzlich von der Erkenntnis ausge

gangen wird, daß sich Explosionsunfälle, selbst bei Beachtung aller diesbezüglicher

Vorschriften zur Verhinderung von Unfalleil, nicht Init letzter Sich·erl1eit ausschließen

lassen, d.h. daß sich die Explosionseintrittswahrscheinlichkeit nicht auf den Wert Null

absenken läßt. Da aber andererseits das Schadensausmaß im Falle von Explosionen
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zumindest in der unmittelbaren Umgebung des Explosionsortes unvertretbar groß ist,

werden in der Sprengstoffindustrie schon seit jeher die Maßnahmen zur Unfallverhü

tung durch die Maßnallmen zur Begrenzung der Unfallfolgen ergänzt.

Diesem Grundprinzip folgen auch die die Herstellung, Be- und Verarbeitung, Wieder

gewinnung, Vernichtung und Lagerung von Sprengstoffen regelnden Vorschriften,

wie das Sprengstoffgesetz, die Sprengstoff-Lagerverordnung und -richtlinien und die

Unfallverhütungsvorschriften. Die Explosio-nseintrittswahrscheinlichkeit wird durch

die BestimITIUngen, die definierte Mindestanforderungen an die verwendeten Verfah

rensapparaturen und Maschinen und die Qualität des Bedienungspersonals stellen so

wie durch die Festlegung von Verhaltensregeln beim Betrieb der Anlagen minimiert.

Die Vorsch,riften über die Bauweisen der Anlagen und Betriebsgebäude sowie die Ein

haltung von Schutz- und Sicherheitsabständen dienen deIn Bestreben, das SeIladens

ausmaß so klein wie nötig zu halten.

Das Prinzip der doppelten Sicherheitsmaßnahmen bewirkt, daß einerseits der Eintritt

von Explosionsunfällen in Anlagen der Sprengstoffindustrie möglichst unwahrschein

lich gemacht wird, und d·aß andererseits, wenn es trotz dieser Maßnahmen doch zu

einer Explosion in den Anlagen kommt, der Schaden in der Umgebung räumlich be

grenzt und auf ein vertretbares Maß reduziert bleibt. Danlit erfüllen die Anlagen der

Sprengstoffindustrie, bei Beachtung der Bestilnmungell des Sprengstoffgesetzes, der

Sprengstoff-Lagerverordnung und der Unfallverhütungsvorschriften, zUlnindest iln

Hinblick auf die Explosionssicherheit, grundsätzlich die Forderung des §3 der Stör

fall-Verordnung.

Die Maßnahmen des die Verringerung des Schadensrisikos dienenden Explosions

schutzes lassen sich für die Betriebe der Sprengstoffindustrie in vier Gruppen einteilen

(91).

a) Primärer Explosionsschutz:

Unter prilTIärenl Explosionsschutz werden alle Maßnahmen zusammengefaßt, die am

Sprengstoff direkt angreifen und dessen Enlpfindlichkeit gegenüber äußeren Beanspru

chungen sowie seine Wirkung verringern oder gar ausschließen. Als solche Maßnah

lnen sind die Verdünnung, lnertisierung oder Phlegrnatisierung seit langein bekannt

und in GebrauGh. Es liegt aber in der Sache selbst begründet, daß diese Schutzlnaß

nahmen, zUlnindest iln Falle der gebrauchsfertigen Sprengstoffe, nur eine sehr einge

schränkte Bedeutung -haben können, denn Sprengstoffe werden schließlich nur wegen

ihrer explosiven Eigenschaften hergestellt. Hierbei ist aber auch zu berücksichtigen,

daß eine unlnittelbare. Wechselbeziehung zwischen der Elnpfindlichkeit de.r Spreng

stoffe und ihrer Wirkung nicht besteht. Die Entwicklung relativ unempfindlicher ge-
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werblicher Sprengstoffe, V\de der sog. ANC- und Emulsions-Sprengstoffe hat diese

Tatsache eindeutig unter Beweis gestellt.

Für de.n Ber~ich der Herstellung und Bearbeitung ·der einheitlichen Sekundärspreng

stoffe können die Maßnahn1en des prin1ären Explosionsschutzes eine wesentlich grö

ßere Bedeutung haben. So kann durch entsprechende Auswahl der Verfahrensbedin

gUI1gen die Empfindlichkeit der jeweils vorliegenden Stoffe oder Stoffgemisc}1e ge

genüber den auftretenden Beanspruchungen durch Verdünnen oder Phleglnatisiere11

u.U. gravierend herabgesetzt werden.

Auf die Empfindlichkeit der Sprengstoffe und ihre Beeinflussung wurde im Abschnitt

3 ausführlicher eingegangen.

b) SekUJldärer Explosionsschutz:

Zum sekundären Explosionssc11utz zählen alle Maßnahn1en, die auf eine Verringerung

der Beanspruchung der Sprengstoffe abzielen. Die sicherheitstechnische BeVlertung

dieser Maßnahm.en kann nur im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung der

Empfindlichkeit des d::bei vorliegenden Sprengstoffes erfolgen.

Leider sind die möglichen Beanspruchungen der Sprengstoffe während des Umg.angs

nur in den seltensten Fällen nach Art und Stärke genau bekannt. Außerdem sind die

für die Sprengstoffe nach speziellen Prüfverfahren ermittelten Elnpfindlichkeitsdaten

nicht geeignet, um sie mit den Vlerten der möglichen Beanspruchungen in direkte Be

ziehung zu setzen. Aus djesen Gründen ist man bei der Beurteilung der Wirksamkeit

von Maßnahmen des sekundären Explbsionsschutzes gezwungen, einen indirekten

Vergleich des Ver11altens des fraglichen Stoffes mit demjenigen eines bekannten Stof

fes unte.r gleichen oder doch sehr ähnlichen Verfahrensbedingungen anzustellen, oder

es muß das Verhalten des Stoffes unter möglichst ähnlichen Verfahrensbedingungen

bekannt sein und zum Vergleich herangezogen vverden.

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß sich die sicherheitstechnische Beurteilung

von Maß11ahmen des sekundären Explosionsschutzes objektiven Gesetzmäßigkeiten

entzieht. Sie ist viellnehr nur im konkreten Einzelfall auf der Grundlage ausgedehnter

Erfahrungen auf dem Gebiet der Sprengstoffe und der Sprengstofftechnologie - wie

sie. in der Sprengstoffindustrie vorhanden sind - möglich.

cl Tertiärer Explosionsschutz:

Die Maßnahmen des tertiären Explosionsschutzes betreffen die nähere Umgebung der

Sprengstoffe, d.h. die Bauweise der Gebäude und Anlagen in denen bestimmungsge

Inäß SpreI1gstoffe vorliegen. Theoretisch ist es denkbar, nur solche Bauweisen für die

Gebäude und Anlagen der Sprengstoffindustrie zu verwenden, die eine Explosion in

ihrem Innern unbeschadet überstehen. In diesen1 Falle würde der Schaden einer Ex-
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plosion ausschließlich auf das Gebäude oder die Anlage selbst beschränkt bleiben.

Eine überschlägige Abschätzung der Explosionswirkungen in der unmittelb'aren Um

gebung eines Explosionsortes zeigt jedoch, daß eine derartige "Einkapselung" der Ge

bäude und Anlagen nur dann technisch realisierbar ist, wenn die explodierende

Sprengstoffmasse relativ klein ist, d.h. im kg-Maßstab liegt. Ährllich liegen die Ver

hältnisse im Falle der "Einkapselung" von Maschinen oder Apparaten. In der jüngeren

Vergangenheit sind in den USA sog. "suppressive shields" entwickelt worden, die

das Auftreten gefährlicher Explosionswirkungen außerhalb der Einrichtungen sicher

ver11indern (92-96). Die Konstruktion derartiger Einrichtungen ist jedoch so aufwen

dig, daß ihr Einsatz nur in sehr speziellen Fällen der Sprengstoffproduktion sinnvoll

erscheint.

Im allgelneinen werden die Betriebsgebäude in der Sprengstoffindustrie' in sog.

"schwerer Bauweise" errichtet. Das bedeutet, daß die Gebäude entweder erd'überdeckt

sind oder aber in "Skelettbauweise" mit schwerer Decke ausgeführt und vollständig

umwallt werden. Diese Bauweise hat sich in der Vergangenheit in zahlreichen Fällen

bewährt. Bei einer Explosion im Innem dieser Ge1?äude v/erden diese weitestgehend

zerstört. Diese Zerstörung bewirkt einerseits eine Verringerung der außerhalb des Ge

bäudes auftretenden Druckstoßwirkung, wobei andererseits jedoch mit einer gleich

zeitigen Zunahme der Gefährdung durch Wurfstücke zu rechnen ist. Dieser Gefähr

dung wird aber durch die UlTIwallung entgegengewirkt.

Die schwere Bauweise der Betriebsgebäude hat sich aber auch im Hinblick auf ihre

Schutzfunktion gegenüber der Einwirkung von Explosionen in benachbarten Gebäuden

oder Anlagen bevlährt, sofern die Beanspruchungen im zulässigen Rahmen lagen.

Eine !\1ittelstellung zwischen der schweren und der sog. "Überlebensbauweise"

nimmt die Ausblasebauweise Init Widerstandswänden ein. Tritt in einem Gebäude sol

cher Bauart eine Explosion ein, so werden die Explosionswirkungen in die Ausblase

richtung abgelenkt, während hinter den Widerstandswänden keine oder nur sehr ge

ringe Schadenswirkungen zu verzeichnen sind. Durch die Fok'Ussierung der Explosi

onswirkungen in Ausblaserichtung, kommt es vor den Ausblaseflächen der Gebäude

zu einer beträchtlich gesteigerten Schadenswirkung. Die hier angesprochene Bauweise

ist durch die Vorschriften für alle Gebäude der Sprengstoffindustrie verbindlich vor

geschrieben, in denen Arbeitsgänge ablaufen, in deren Verlauf eine Explosion nicht

mit der notwendigen Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wie z.B. beim Mahlen

oder Pressen einheitUcher Sekundärsprengstoffe. Ihre Anwendung wird überall dort

empfo11len, wo das Bedienungspersonal einer Anlage vor lnöglichen Explosionsgefah

ren in der Anlage geschützt werden muß.

Die Widerstandsfähigkeit von Gebäuden gegenüber inneren oder äußeren Beanspru

chungen durch Explosionen ist in vielen Fällen zumindest näherungsweise berechen-
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bar. Die Gesetzmäßigkeiten, die den Berechnungen zugrundezulegen sind, sind iln

ZUSalTIlnenhang mit der Besprechung der Widerstandsfähigkeit baulicher Einrichtun

gen iIn Abschnitt 4.3.1.1 der vorliegenden Arbeit näher erläutert worden.

dl Ollartärer ExplosionsschlItZ:

Das Prinzip des quartären Explosionsschutzes beruht auf der Einhaltung von vorge

schriebenen Abständen zwischen den Orten Inöglicher Explosionen und Objekten in

deren Ulngebung. Dieses rein defensive Schutzprinzip hat auf die Eintrittswahr

scheinlic11keit einer Explosion keinerlei Einfluß, sondern dient ausschließlich der Be

grenzung der auf die zu schützenden Objekte einwirkenden Beanspruchungen.

Die Absolutgröße der einzuhaltenden Abstände richtet sich nach deIn Grad der

Schutzbedürftigkeit der betroffenen Objekte (Akzeptoren). Sie ist von der Stärke der

explosiven Beanspruchungen, d.h. von der Masse der gleichzeitig explodierenden

Stoffe und von der durch die Bauweise charakterisierten Widerstandsfähigkeit der

Akzeptoren abhängig. Weil aber die Stärke der von einem.. Explosionsort (Dqnator)

ausgehenden Wirkungen auch durch die Schutzeinrichtungen am Don'ator selbst ab

hängig ist, beeinflussen diese zusätzlich die auftretenden Beanspruchungen.

Da außerbetriebliche Wohngebäude eine deutlich geringere Widerstandsfähigkeit auf

weisen als innerbetriebliche l\rbeitsgebäude, deren Bauweise den zu erwartenden Be

anspruchungen entsprechend ausgelegt ist, sind die zu Wohnbereichen einZllhaltenden

Schutzabstände grundsätzlich erheblich größer als die innerbetrieblich zu beachtenden

Sicherheitsabstände. Die größeren Sc.hutzabstände tragen ilTI übrigen auch deIn höhe

ren Grad an Schutzbedürftigkeit der \\lohngebäude Rechnung.

Die in der Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a (UVV 46a) festgelegten Sicherheits

abstände berücksichtigen nur bestimmte Bauweisen für die Donator- und Akzeptorge

bäude. Wei.ehen im konkreten Einzelfall die Bauweisen des Donators oder des Akz~p

tors von den in der Unfallverhütungsvorschrift beschriebenen ab, muß durch entspre

chende Berechnungen die zu erwartende Beanspruchung des Akzeptors mit seiner er

forderlicllen Widerstandsfähigkeit in Relation gesetzt werden.

5.1.2. Akzeptiertes SchadelIsrisiko

Das Risiko für ein beliebiges Objekt, einen bestiITIlnten Schaden zu erleiden, ist eine

Funktion der Wahrscheinlichkeit des Eintritts des den Schaden verursac"henden Vor

gangs (Unfall), der Wahrscheinlichkeit, daß der Unfallvorgang die vorgese11ene

Schadwirkung alTI betrachteten Objekt auch wirk1ich erzielt und schließlich des Zeit

raums, in deIn für das Objekt das Risiko im Verhältnis zur GesalTItdauer besteht. Der



-81-

phänomenologische A.usdruck für die Wahrscheinlichkeitsfunktion, die sog. allge

meine Risikofunktion lautet dementsprechend:

Rx = Wu * Ws * t (10)

Rx = Risiko für die Schadensstufe X (z.B. Trommelfellriß oder Zerstörung von

Fensterglas),
Wu = Unfallwah.rscheinlichkeit,

Ws = Schadenswahrscheinlichkeit,

t = relative Risikodauer.

Die allgemeine Risikofunktion vereinfacht sich für den Fall, daß das Risiko praktisch

dauernd besteht, zu:

Bx = Wu * Ws (11)

weil dann die relative Risikodauer den Wert 1 oder nahezu 1 annimmt. Dieser Fall ist

immer dann gegeben, wenn das betrachtete Objekt immobil und das für den Unfall

verantwortliche Geschehen örtlich fixiert ist.
Die Unfallwahrscheinlichkeit Wu ist für den Bereich der Sprengstoffindustrie eine

Funktion der Empfindlichkeit der Sprengstoffe gegenüber unfallauslösenden Bean

spruchungen von au.ßen und der den jeweiligen Arbeitsgang charakterisierenden Ver

fallrensbedingungen ..

Die Empfindlichkeit der Sprengstoffe setzt sich, wie die Ausführungen im Abschnitt 3

der vorliegenden Arbeit gezeigt haben, aus den Teilempfindlichkeiten der Stoffe ge

genüber Flammen, therlnischer, nlechanischer, detonativer und auch anderer Bean

spruchungen zusammen. Leider ist es bisher nicht möglich, die verschiedenen Teil

empfindlichkeiten zu einem die Gesamtempfindlichkeit charakterisierenden Wert zu

sammenzufassen (120). Dies ist auch nicht verwunderlich, weil es sich bei den expe

rilnentell erlnittelten Ernpfindlichkeiten in aller Regel nicht Uln naturwissenschaftliche

Stoffkonstanten, sondern nur Uln Relativgrößen handelt, die von der Art der ange

wandten Prüfverfahren und der Erscheinungsform der geprüften Stoffe abhängig sind.

Damit nun ein Explosionsunfall überhaupt ausgelöst werden kann, müssen die Spreng-
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stoffe derart beansprucht werden, daß ihre Grenzempfindlichkeit überschritten wird.

Dies kan.n während der Herstellung, Be- oder Verarbeitu.ng. der Sprengstoffe

üblicherweise nur geschehen, wenn der bestilTIlTIUngsgelnäße Betrieb der Herstellung,

Be- oder Verarbeitung in irgendeiner Weise gestört wird, wobei aber die Störung auch

gleichzeitig mit einer die Grenzempfindlichkeit der beteiligten Sprengstoffe überstei

genden Beanspruchung verbunden sein lTIUß. Die Eintrittswahrscheill1ichkeit einer

derartigen Störung ist von einer Vielzahl unterschiedlichster Faktoren abhängig, die

sich nur in einigen TeiIaspekten, z.B. bei Ausfall einzelner Meß- Steuer- oder Regel

eleinente oder bei Maschinenschäden größenordnungslnäßig quantifizieren lassen.

Eine exakte oder auch nur ahgenähert~ Ermittlung der Unfallwahrscheinlichkeit im

Rahlnen eines komplexen Arbeitsvorganges ist wegen des Fehlens eines vollständigen

Satzes Inathematisch definierter Teilwahrscheinlichkeiten schlechterdings unlnöglich.

Versuche, die in der Vergangenheit in dieser Richtung unternOlnmen wurden (121)

waren deshalb auch nur auf verfahrenslnäßig' eng begrenzte Arbeitsvorgänge anwend

bar.

Ili diesenl Zusanmlellhang muß davor gewarnt werden, derartige "\Vahrscheln

Iichkeitsberechnllngen" zur allgemeinen Grundlage sicherheitstechnischer Ent

scileidullgell zu machen, \\?eil sie zu verhängnisvollen Fehlschlüssen hillSichtlich

der Sicherheit von Betrieben der Sprengstoffindllstrie füllren könllen.

Der einzige derzeit gangbare Weg zur angestrebten Minimierung der Unfallwahr

scheinlicllkeit besteht in der strikten Beachtung der den Betrieb regelnden Vorschriften

und des diesen Vorschriften zugrundeliegenden Sicherheitskonzepts für die Spreng

stoffindustrie. Alle Verfahrensschritte, an denen explosionsfähige Stoffe beteiligt sind,

ll1üssen sowohl in verfahrenstechnischer wie auch in apparativer und g,erätemäßiger

, Hinsicht auf lnögliche Beanspruchungen analysiert und mit den Forderungen des Si

cherheitskonzepts in Beziehung gesetzt werden. Derartige, in jedelTI Einzelfall durch

zuführende Analysen ergeben schließlich eine Unfal1wahrscneinlichkeit, die als hinrei

chend klein allgelnein zu akzeptieren ist.

Der zweit.e Faktor der Risikofunktion, die Schadenswahrscheinlichkeit, hängt sowohl

von der Wirkung des Unfallvorgangs selbst als auch vqn der Widerstandsfahigkeit des

betroffenen zu sc11ützenden Objekts gegenüber der je\veiligen Wirkung ab.

Die Unfallwirkungen sind, wie in1 Abschnitt 4 der vorliegenden Arbeit ausgeführt,

von der Umsetzungsart der explosiven Stoffe abhängig. Aufgrund der Erfahrungen

muß der Schluß gezogen werden, daß die Detonation die weitaus "wirksalTIste" UlTI

setzungsform der Sprengstoffe ist. Deshalb Vt'erden alle Sicllerheitsüberlegungen beilTI

Umgang mit Sprengstoffen auf deren mögliche Detonationswirkung abgestellt. Mit
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dieser Vorgehensweise sind dann auch in aller Regel die Wirkungen der anderen Urn

setzungsformen mit abgedeckt. In besonderen Fällen müssen jedoch die Wirkungen

von Deflagrationen oder Bränden einer gesonderten Analyse unterzogen werden.

Im Abschnitt 4.3 der vorliegenden Arbeit wurde dargestellt, daß sich die Gesatntwir

kung einer Detonation von Sprengstoffen als KOInbination verschiedenartiger Wir

kungsformen beschreiben läßt. Diese gleichzeitig- und voneinander unabhängig auftre

tenden Wirkungsforlnen sind Funktionen verschiedenartigster Parameter, die von den

jeweiligen Gegebenheiten des Einzelfalls abhängig sind. G-rundsätzlich gilt aber, daß

das Wirkungsausmaß aller Wirkungsformen mit der Entfernung vom Explosionsort

abnimmt. Da die Schadenswahrsch.einlichkeit für ein bestimmtes Objekt auch im we

sentlichen Umfang von dessen Widerstandsfähigkeit bestimmt wird, ist es leicht ein

sehbar,_ daß es für jedes Objekt einen -auf die Wirkungsform und das Wirkungsausmaß

bezogenen Abstand geben muß, bei dessen Überschreitung die Detonationswirkung

keinen Schaden am Objekt mehr verursachen kann. Dieser Abstand ist für nicht be

sonders geschützte ObJekte jedoch so groß, das er, zumindest innerhalb der Betriebe

der Sprengstoffindustrie ~egen des dann notwendig werdenden- Platzbedarfs und der

mit den großen Ab~tänden yerbundenen imlnens langen Produktionswege nicht einge

halten werden kann. Aus dieseln Grunde ist man gezwungen, eine gewisse Schadens

wahrscheinlichkeit für die Objekte in der Umgebung von Sprengstoftbetrieben in Kauf

zu nehmen, deren Ausmaß durch zusätzliche Schutzmaßnahlnen, wie z.B. Anwendung

widerstandsfähiger Bauweisen, Erdüberdeckung oder Umwallung, so klein wie lnög

lich gehalten wird.

Das Wirkungsauslnaß ist in den meisten Fällen in entscheidender Weise von der

Masse der an einen1 potentiellen Explosionsort gleichzeitig detonierenden Sprengstoffe

abhängig. Sprengstoffmasse und Abstand zwischen Explosionsort und zu schützendem

Objekt sind für ein definiertes Schadensausmaß im Skalierungsgesetz von HOPKINSON

und CRANZ (116, 117) miteinander verknüpft. Dies bedeutet, daß für fast alle Wir

kungsformen eine direkte Abhängigkeit zwischen dem skalierten Abstand k und dem

am betrachteten Objekt -verursachten , durch den Schaden charakterisierten Wirkungs

auslnaß ein direkter Zusammenhang besteht.

In der Literatur sind für die einzelnen Wirkungsformen Schadensdaten tnitgeteilt wor

den, die sich bei Kenntnis der iAbhängigkeiten der Wirkungen vom skalierten Abstand

in sog. "Schaden/k-Faktor-RelationenU überführen lassen. Die dabei verwendeten

Einzeldaten sind aus Unfallanalysen und speziellen experilnentellen Untersuc11ungen

abgeleitet worden.

In der Tabelle 5.1-1 sind derartige Schaden/k-Faktor-Relationen für die Wirkungs

farIn "Luftstoßwelle" zusamlnengestellt. Dabei wurden den in der Literatur angegebe

nen Relationen zwischen Schadensausmaß und -art und den Werten für die Stoßwel-
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lendrücke unter Verwendung der Abbildung 4.3-2 die zugehörigen k-Faktoren für

Oberflächendetonationen von TNT-Halbkugeln zug~ordnet. Die k-Faktoren vlurden

außerdem zu Gruppen zusammengefaßt, um so der durch die phänomenologischen

Schadensbeschreibungen verursachten Unschärfe etwas entgegenzuwirken.

Bei der sicherlleitstechnischen Bewertung der sich auf die Luftstoßwirkung beziehen

den Relationen zwischen Schadensbild und k-Faktor sind noch zwei wesentliche Fak

toren zu berücksichtigen.

1. Die in der Tabelle 5.1-1 angegebenen Werte gelten streng genommen nur für

die Detonation von halbkugelförmigen TNT-Ladungen, die frei auf der Er

doberfläche detonieren und deren Luftstoßwelle ungestört auf das jeweilige Ob

jekt einwirken kann. Alle die Luftstoßwellenwirkungen beeinflussenden Fakto-

ren, wie Stoffart (TNT-Äquivalent), Ladungsform, Einschluß der Ladu.ng in ei

nem Gebäude bestilnmter Bauart, räumliche Ausrichtung der Gebäude in Bezug

auf das zu schützende Objekt, Geländebeschaffenheit zwischen Explosionsort

und zu schützendem Objekt usw., sind im Einzelfall zusätzlich zu berücksichti

gen und führen in der Mehrzahl der Fälle bei gleichem Schadensbild zu kleine

ren k-Faktoren.

Tabelle 5.1-1 Druck/Schadens-Relationen von Detonationen

k- Pr Schadensbild Literatur

Faktor kpa
ßl/ko1/3e

0,2 - 0,6 geringfügige Zerstörungen an Glasscheiben (115)

0,3 unangenehme Knallwirkung niedriger Frequenz (122)

0,4 gelegentlicher Bruch großer Glasscheiben -unter Spannung (122)

0,6 sehr lauter Knall, G'Iasbruch durch Schallwellen (122)

:>40 1,0 Schäden an Fensterrahmen, Türen und Dächern (123)

Bruch kleiner Glasscheiben unter Spannung (122)

2,0 Fensterscheiben zerstört (124)

typischer Wert für Glasbruch (122)

2-3 typischer Wert rur Glasbruch (115)

2,5 ZerstörunQ: von 50% aller Glasscheiben (125)
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k- Prkpa Schadensbild Literftt.ur

Faktor
m/kgl /3

3-5 druckbezogener Grenzwert für Schäden durch

Spreng- und Wurfstücke (115)

4 95 % Wahrscheinlichkeit, daß jenseits dieses Grenzwertes

keine ernsten Schäden zu befürchten sind (122)

Druck-Grenzwert für Schäden durch Wurfstücke (122)

geringe Schäden an Dächern (122)

>40 Zerstörung von 90 % aller. Glasscheiben (122)

S leichte Schäden an Dächern (124)

Zerstörung von 75 % aller Glasscheiben (125)

6 begrenzte kleine' Gebäudeschäden (122)

Fensterscheiben eingedrückt (126)
C'"

6 - 14 Fensterscheiben zerstört, Fensterrahmen beschädigt (127)

7 1% Schaden an Meßwarten mit Stahl- oder Betondecke sowie

35 - 15,5 an Kühltürmen (128)

7 - 14 Glasscheiben zerstört, gelegentliche Beschädigung

on Fensterrahmen (122)

7 - 1S Glasscheiben zerstört, Risse im Mauerputz, geringe

Schäden an Gebäuden (115)

10 Zerstörung v. 100 % aller Fensterscheiben,

22 Schäden an Fensterrahmen (125)

kleinere Gebäudeschäden (122)

10 - 17 Zerstörung von Dächern (124)

12 Zerstörung von Dächern und Wänden von Holzhäusem (125)

14 1% Schaden an Tanks nut konischem Dach (128)

22 - 14,5 teilweise Zerstörung von Häusern, die daöurch

unbewohnbar 'werden (122)

14 - 20 Personen werden unlgestossen (115)

14 - 30 Wellashestplatten zerstört, Wellblechverkl. abgerissen (122, 127)

Holzverkleidungen abgerissen (122)

15 - 26 Stahlblechplatten verbeul t (115)

15 - 31 Seitenwandverkleidungen von Gebäuden werden zerstört (115)

16,5 - 10 17 Beschädigung des Außenputzes von Gebäuden (124)

19 Stahlrahmen von Skelett1!ebäuden leicht verformt (122)
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k-Faktor Prkpa Schadensbild Literatur
onl/kg1/3

20 Zerstörung gemauerter Wände (125)

ernste Schäden an Gebäuden (126)

22 1% Schaden an Instrumentenbunkem (128)

26 - 43 Zerstürung von Wänden aus Ziegel- oder Schlackensteinen (115)

28 mehrgeschossige Gebäude beschädigt (124)

29 teilweiser Einsturz von Hauswänden und Dächern (122)

1% Schaden an Feuerungsanlagen, chemischen

Reaktoren und Filtern (128)

29 - 45 Zerstörung nichtarrnierter Beton- und Schlackensteinwände(122)

30 Beschädigung des menschlichen Trommelfel.ls -(125)

11 - 8 Beschädigung von Stahlskelettkonstruktionen (124)

30 - 46 Zerstörung von 20-30cm dicken ZiegeIsteinausfachungen (127)

34 untere Grenze für ernste Gebäudeschäden (122)

35 untere Grenze für Trommelfellschäden (127,129,130)

36 mittlere Schäden an Fachwerkgebäuden (127)

37 50 % des Ziegelmauerwerks von Gebäuden zerstört (122)

40 mittlere Schäden an Holzfachwerkgebäuden (123)

schwere S.chäden an Gebäuden (126)

43, - 66 Einsturz von freitragenden Rahmengebäuden (115)

Öltanks aufgerissen (115)

45 geringe Schäden an schweren Maschinen in Industriebauten,

\'erformung V0n Stahlrahmengerüsten (122)

1% Schaden an Regeneratoren u~d Tanks nlit Schwimmd. (128)

45 - 61 rahmenlose Gebäude zerstör,t;· Tanks aufgerissen \ (122)
-,'

50 Zerstörung mehrgeschossiger Gebäude (125)

8-6 Zerstörung von Gebäuden nut 24er Mauerwerk (124)

mittlere Schäden an Wohnhäusern bis zu drei Etagen

aus Ziegelmauerwerk (127)

53 1% Schaden an Rohrleitungsständern, 1% Reaktorbruch,

99 % Schaden an Meßwarten mit Stahldach sqwie an Kühltürnlen (128)

60 Zerstörung von Stahlskelettbauten und leichten Betongebäuden(124)

61 Zerstörung von Verkleidungen leichter Industriebauten (122)

62 schwere Schäden an Fachwerkgebäuden (127)

66 - 120 ernste Schäden an Stahlrahmen~ebäuden (115)
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k-Faktor Prkpa SchadeilSbild Literatur

m/kg1/3

8-6 70 Zerstörung von Stahlbetonwänden (125)

1% Schaden an Transformatoren (128)

78 - 270 Trommelfellrill (115)

79 1% Schaden an Elektromotoren und Kompressoren,

99 % Schaden an Feuerungsanlagen (128)

hölzerne Telefonmastengeknickt (122)

hydraulische Pr~ssen in Gebäuden leicht beschädigt (122)

79 - 120 nahezu völlige Zerstörung üblicher Gebäude (122)

88 1% Schaden an Destillationskolonnen (128)

92 - 145 armierte Betonwände schwer beschädigt,

Eisenbahnwagen ulngeworfen (115)

97 1% Sc.haden an Gasreglem und horizontal gelagerten Druckkesseln~

99 % Schaden an Instrumentenbunkern und Rohrleitungsständem (128)

100 Lungenschäden beim Menschen (125)

Zerstörung von 50er Mauerwerk (124)

50%-Grenze für Trommelfellschäden (130)

110 mittlere Schäden an mehrgeschossigen Gebäuden (127)

1% Schaden an Extraktionssäulen,

99 % Schaden an Tanks mit konischem D.ach (128)

110 - 140 50%-Grenze für Trolnrnelfellschäden (129)

120 schwere Schäden an Wolmhäusern (127)

1% Schaden an ·Dampfturbinen und Wärnletauschem,

99 % Schaden an .Regeneratoren und Destillationskolonnen (128)

6-4
[

beladene Gütef\vagen umgestürzt (122)

120 - 130 20-30cnl dicke Ziegelsteinverkleidungen durch Scher- und Biege-

beanspruchung zerstört (122)

120 - 140 Zerstörung von 20-30cnl dicken Ziegelsteinnlauem (127)

130 1% Schaden an Kugeltanks (128)

150 beladene Gütelwagen zerstört (122)

Zerstörung von Wellashestplatten und 24er MaUef\\lerk,

schwere Schä.den an Holzfachwerkgebäuden (123)

99 %. Schaden an horizontal gelagerten Druckkesseln, chemischen

6-4 Reaktoren un.d "lärrnetauschern (128)



Tabelle 5.1-1 Fortsetzung

-88-

k-Fakt.or Prkpa Schadensllild Literatur

m/kg1/3

170 völlige Zerstörung von Gebäuden, schwere Maschinenteile

weggeschleudert und schwer bescrädigt (122)

99 % Schaden an Meßwarten mit Betondecke, Transformatoren,

Kompressoren und Gasreglern (128)

170 - 220 untere Grenze für Lungenschäden (129)

180 mittlere Schäden an armierten Betongeb~:udenmit kleinen

Öffnungen (127)

180-210 .völlige Zerstörung aller Gebiiude (115)

4-3 mittlere Schäden an Freileitungen bei paralleler

Beanspruchung (127)

210 - 280 untere Grenze für Lungenschäden (130)

220 mittlere Schäden an Ziegelsteinwänden (123)

1% Schaden an vertikal gelagerten Druckkesseln und Pumpen t

99..% Schaden an Extraktionssäulen,

99 % Reaktorbruch (128)

240 99 % Schaden an Filtern (128)

250 Zerstörung von Stahlskelettkonstroktionen (125)

mittlere Schäden an leichten eingeschossigen Industriebauten in Stahl-

rahmenkonstruktion mit 5t Tragkraft (127)

Letalitätsgrenze für Hunde (124)

4-3 260 99 % Schaden an vertikal gelagerten Druckkesseln (128)

310 schwere Schäden an Freileitungen bei paralleler Beanspruchung, n1ittlere

Schäden bei vertikaler Beanspruchung (127)

99 % Schadtl1 an Pumpen und Kugeltanks (128)

350 mittlere Schäden an schweren eingeschossigen Industriebauten in

Stahlrahmenkonstruktion mit 20 bis 50t Tragkraft (127)

360 schwere Schäden an Ziegelsteinbauten (123)

370 untere Grenze für ernste Lungenschäden (129)

380 schwere Schäden an Freileitungen bei senkrechter

3 - 2,5 Beanspruchung (127)

410 99 % Schaden an Tanks mit Schwimmdach (12.8)

410 - 530 untere Letalitätsgrenze für den Menschen (129)

430 99 % Schaden an Elektromotoren und Dampfturbinen (128)
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k-Faktor Prkpa Schadensbild Literatur
Dl/kg1/3

460 mittlere Schäden an Betongegebäuden (123)

mittlere Schäden an schwersten eingeschossigen

Industriebauten mit 60-100t Tragkraft (127)

mittlere Schäden an Eisenbahnbrücken mit 40-80m

Spannweite bei seitlicher Beanspruchung (127)

mittlere Schäden an Straßenfahrzeugen und Gütef\Vagen

bei seitlich.er Beanspruchung (127)

500 mittlere Schäden an Gütenvagen bei frontaler Bean-

3 - 2,5 spruchung (127)

schwere Schäden an armierten Betongebäuden mit kleinen

Öffnungen (127)

530 - 690 50 % Letalität Von Menschen (129)

560 ernste Lungenschäden (130)

580 mittlere Schäden an Straßenbrücken mit

45-80m Spannweite (127)

mittlere Schäden an rnehrgeschossigen erdbebenfesten

2,5 - 2 Bürogebäuden

640-2200 Lungenschäden (115)

650 mittlere Schäden an Industriebauten in

Stahlskelettbauweise (123)

Zerstörung von Wellblechgewölben (123)

660 - 900 99 % Letalität von Menschen (129)

700 - 840 untere LetaIitätsgrenze für Menschen (130)

750 mittlere Schäden an nlehrgeschossigen nicht erdbebenfesten

Bürogebäuden in Stahl- oder Betonrahmenbauweise (127)

750 mittlere Schäden an Straßen und Eisenbahnbrücken

mit 80-120m Spannweite (127)

schwere Schäden an Güterwagen bei frontaler

Beanspruchung (127)

mittlere Schäden an druckresistenten Gebäuden aus Beton

2,5 - 2 ohne Öffnungen (127)

910 - 50 % Letalität beim Menschen (130)

1300
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k-Faktor Prkpa Schadensbild Literatur

ßl/kg1/3

1000 nlittlere Schäden an mehrgeschossigen erdbebenfesten Bürogebäuden in

Stahlrahxnenkonstruktion (127)

schwere Schäden an leichten eingeschossigen

Industriebauten mit 5t Tragkraft (127)

schwere Schäden an Güten.vagen bei seitlicher Beanspruchung (127)

1100 schwere Schäden an schweren eingcschossigen Industriebauten in

Stahlrahmenkonstruktion mit 25-50t Tragkraft (127)

1200 rDittlere Schäden an Lokomotiven bei frontaler Beanspr. (127)
~

1400 mittlere Schäden an Lokomotiven bei seitlicher Beanspr.. (127)

2 - 0,8 1400 - 99% Letalität des Menschen (130)

1600

1500 schwere Schäden an Stahlskeletten von Industriebauten und

Betongebäuden (123)

1600 sch\vere Schäden an schwersten eingeschosRigen Industriebauten in

Stahlrahmenkonstruktion mit 60-100t Tragkraft (127)

schwere Schäden an Eisenbahnbr. mit 45-80m Spannweite (127)

2600 Letalität von Menschen (127)

2900 schwere Schäden an mehrgeschossigen nicht

erdbebenfesten Bürogebäuden in Rahmenkonstruktion (127)

schwere Schäden an Straßen-. und Eisenbahnbrücken mit SO-120m

Spannweite (127)

3200 sch\vere Schäden an druckresistenten Gebäuden aus armiertenl Beton ohne

Öffnungen (127)

3200 schw. Schäden an Straßenbrück. mit 45-80m Spannweitc;~. (127)

nuttlere Schäden an druckresistenten Gebäuden aus

arnliertem Beton (123)

3400 - Letalität von Menschen (115)

9300

3500 schw. Schäden an Lokonlotiven bei frontaler Beanspr. (127)

2 - 0,8 4000 sch\vere Schäden an Stahlskelettbauten (123)

4200 schwere Schäden an rnehrgeschossigen erdbebenfesten Bürogebäuden in

Rahmenkonstruktion (127)

5000 schwere Schäden an stoßresistenten Gebäuden aus

arn1ierteJn Beton (123)
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Tabelle 5.1-1 Fortsetzung

k-Faktor Prkpa Schadensbild Literatur

m/kg1/3

6000 schwere Schäden an Lokomotiven bei seitlicher Beanspr. (127)

13600 Kraterbildung im umgebenden Erdreich infolge

- Druckbeanspruchung (115)
22000

< 0.8 > 60000 Detonationsübertragun2 durch Luftstoßwellen (111)

2. Bei der Beurteilung der Sicherheit von Personen in der Umgebung von Ex

plosionsorten sind nicht nur die auf direkte Personenschäden bezogenen Scha

densrelationen der Tabelle 5. }-1 heranzuziehen. Befinden sich die Personen in

Gebäuden oder Anlagen, die bereits durch relativ niedrige Luftstoßdrücke - ent

sprechend großen k-Faktoren - schwer beschädigt oder zerstört werden können,

so wird für diese Personen die Schadenswirkung am Gebäude zum risikobe

stimmenden Faktor.

Im Unterabschnitt 4.3.1.2 der vorliegenden Arbeit wurden die Abhängigkeiten der

Bodenstoßwellen zusammenfassend dargestellt. Die Schadenswirkung der von einer .

Detonation über den Erdboden auf Objekte in der Umgebung des Explosionsortes

übertragene Bodenstoßwelle ist von der Masse des detonierenden Sprengstoffs, deIn

Abstand zwischen dem Detonationsort und deIn Standort des Objekts, der Beschaf

fenheit des Bodens und von der Widerstandsfähigkeit des Objekts gegenüber den Bo

denstoßwirkungen· abhängig. Obwohl diese Abhängigkeiten bekannt sind und sOlnit

das Schadensauslnaß infolge Bodenstoßwirkung für die Objekte im Einzelfall relativ

genau berechnet werden kann, ist es bisher nicht gelungen, eine einfache allgelnein

gültige Funk1:ion zwischen deIn Wirkungsausmaß und deIn skalierten Abstand aufzu

stellen.

In der Literatur (131) sind jedoch skalierte Abstände mitgeteilt worden, bei deren

Überschreiten bestimlnte Schadensstufen an ausgewählten Objekten zu erwarten sind.

Die für bestimmte Bodentypen geltenden Schaden/k-Faktor-Relationen sind für das

Objekt "Wohnhaus" in der Tabelle 5.1-2 zusammengestellt.

Ein besonderes Problem bei der Beurteilung der Schadenswahrscheinlichkeit ergibt

sich iln Zusalnlnenhang Init der Spreng- und Wurfstückwirkung. In den Unterab

schnitten 4.3.1.3 und 4.3.1.4 der vorliegenden Arbeit wurde bereits er\>lähnt, daß

zwar die kinetische Energie der Spreng- und Wurfstücke sowie deren Flugweite von

der Masse der detonierenden Sprengstoffladungen abhängig sind.
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Tabelle 5.1-2 Schaden/k-Faktor-Relationen für die Bodenstoßwirkungen von Detona

tionen

Schadensalls- skalierter Abstand .(k-Faktor)

ßlaß

:alle" Bodentypen norIl:laler

abdeckender Erdbo- Felsbo-

Grenzwert den den

großer Schaden < 3,0 < 2,5 < 0,8

geringer Scha- < 3,3 < 3,4 < 1,0

den

kein Schaden > 7,0 > 5,5 .> 1,5

Einen Einfluß aber haben auch andere Faktoren, wie Form und Lage der

Sprengstoffladung, Masse und Form der Spreng- und Wurfstücke, ihre flächenmäßige

Verteilung ·sowie die Splitterfestigkeit der zu schütz~n.den Objekte. Entweder der

Donator oder der Akzeptor, dort wo die Anwesenheit der gegen Splitter wirksamen

Schutzeinrichtungen wirken, sind weitere Faktoren, dje das Schadensausmaß iln

Wesentlichen mitbestimlnen.

Die praktischen Unfallerfahrungen in der Sprengstoffindustrie haben aber andererseits

gezeigt, daß Spreng- und Wurfstücke nur relativ selten zu Schadwirkungen bei Perso

nen gefü11rt haben und S0111it nur ein relativ geringes Schadensrisiko für die Betriebs

gebäude und die in ihnen befindlichen Personen darstellen. Für im Freien befindliche

Personen stellen Spreng- und Wurfstücke .hingegen auch in größerer Entfernung vom

Explosionsort ein erhebliches Schadenspotential dar.

Als Schadenskriterium für Personen wird üblicherweise die Splitterwirkung von einenl

gefährlichen Splitter je 56 m2 Geländefläche herangezog.en, wobei als gefährlicher

Splitter ein solches Spreng- oder Wurfstück gilt, dessen kinetische Energie anl Auf

treffort 80 J oder mehr beträgt. Dieses Kriteriuln geht auf ROHNE (132) zurück und

wurde aus der phänolnenologischen Wirkung von Munitionssplittern auf dem

Schlachtfeld abgeleitet. Neuere Autoren (133) zieh·en die Richtigkeit dieses Kriteriums

jedoch in Zweifel, weil es die Wirksamkeit von Splittern viel .zu undifferenziert ein-

stuft. Eine klare Aussage bzgl. der Schadens\virkung von Spreng- und Wurfstücken ist

deshalb derzeit über das nachfolgende Maß hinaus nicht ll1öglich.

Das vorgenannte SchadenskriteriulTI der Spreng- und Wurfstücke führt in. aller Regel

bei der Beachtung eines skalierten Abstandes von mehr als' 15 zu einer vemachlässig

bar kleinen Schadenswahrscheinlichkeit. Für kleinere k-Faktoren kann die Schadens-
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wahrscheinlichkeit nur durch eine sicherheitstechnische Analyse des jeweiligen Einzel

falls ermittelt werden.

Die Schadenswirkung der lnit einer Detonation verbundenen Feuer- und Schwadenef

fekte ist, wie bereits iln Unterabschnitt 4.3.1.5 angegeben, nur auf die unlnittelbare

Unlgebung eines Detonationsortes beschränkt und kann deshalb in der vorliegenden

Betrachtung des akzeptierten Risikos unberücksichtigt bleiben. Dies gilt auch desllalb,

weil die unlnittelbare Umgebung eines Detonationsortes bereits durch das Schadel1

sauslnaß der anderen Wirkungsforlnen so stark gefährdet ist,. daß eine zllsätzliche Ge

fährdung durch die Wirkung eines Feuerballs. und der toxischen Schwaden nur noch

zu einer unerheblichen Erhöhung des Gesamtschadens führt.

Werden die vorstehend erläuterten Relationen zwischen Schadensausmaß und skalier

tem Abstand für die verschiedenen Wirkungsformen zusammengefaßt, so ergeben sich

Schadensbilder, die es erlauben, den iln Falle eines Explosionsunfalles zu erwartenden

maxilnalen Schaden an einem bestimmten Objekt unter Zugrundelegung einer

definierten Sprengstoffladung und eines definierten Abstands zwischen den1 Detonati

ansort und deIn Standort des Objekts abzuschätzen.

Tabelle 5.1-3 Relationen zwischen deIn k-Faktor und d·em zu er\\Tartenden Inaxilnalen

Gesamtschaden

k-Faktot zu er,"7artender maximaler Gesamtschaden

55,5 1. Die in diesem Abstand zu envartenden Überdrücke werden keinen oder nur einen

geringen Schaden an unverstärkten Gebäuden verursachen.

2. Bei Gebäuden in Skelettbauweise oder solchen mit großen Glasflächen, insbesondere

wenn diese zum Gefahrenherd hin liegen, kann es zu Glasbruch oder zu Verschiebun-

gen der Verkleidungen kommen.

3. Menschen wird sehr hober Schutz vor Tod oder Verletzung geboten. Die

hauptsächliche Gefährdung liegt darin, daß Glas und Verkleidungen brechen und aus

!2roßer Höhe und TIlit 1!roßer Geschwindigkeit auf f\1enschen herabfallen.

44,4 1. Unverstärkte Gebäude werden voraussichtlich nur bis obert1ächliche Schäden

davontragen.

33,3 2. Große Glasscheiben in Richtung zum Gefahrenherd werden mit mindestens 50%iger

Wahrscheinlichkeit zerbrechen.

3. Menschen wird hoher Schutz vor Tod oder schwerer Verletzung geboten. Die

auftretenden Verletzun2'en erfoh~en in erster Linie durch z~rbrochenes Glas.
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k-Faktor zu erwartender nlaximaler Gesanltschaden

22,2 1. Unverstärkte Gebäude werden geringfügige Schäden, insbesondere an Teilen wie

Fenstern, Türrahmen und Schornsteinen davontragen. Im allgemeinen werden die Schii-

den nicht mehr als 5 % der Neubaukosten betragen; einzelne Gebäude können jedoch

ernsthafte Beschädigungen davontragen.

2. Menschen wird ein hoher Schutz vor den direkten Auswirkungen einer Explosion

geboten; sie werden aber u.U. Verletzungen durch Glasbruch und durch herumfliegen-

de und herunterfallende Trünmler davontragen.

14,8 1. Unverstärkte Gebäude werden durchschnittliche Schäden davontragen, für deren

B~seitigung. etwa 10% der Neubaukosten aufzubringen sind.

2. Menschen in geschützten Räumen wird ein hoher Grad des Schutzes vor Tod oder

Verletzung geboten. Dennoch vorkommende Verletzungen werden in der Hauptsache

durch zerbrochenes Glas und Gebäudetmnuner hervorgerufen.

3. Menschen im Freien werden wahrscheinlich durch den Dru~k nicht ernstlich ver-

letzt; es kommen jedoch, je nach Struktur des Gefahrenherdes ~nd Art der Spreng- und

Wurfstückbildun2, wahrscheinlich Verletzunuen durch SprenQ- und Wurfstücke vor.

9,6 1. Es ist zu eIWarten, daß. unverstärkte Gebäude Schäden an wichtigen Teilen davon-

tragen, die instandgesetzt werden müssen. Die Kosten d~für können mehr als 20% der

Neubaukosten betragen.

2. Menschen verlieren zeitweise das Hörvermög~n; ein Dauerschaden ist jedoch nicht

zu erwarten. Andere Verletzungen infolge der direkten Auswirkungen von Über-

drücken sind unwahrscheinlich.

3. Es werd0.n Verletzungen durch Spreng- und Wurfstücke oder durch Umstoßen

vorkommen.

4. Landfahrzeug-e können durch den Druck Beschädigungen an den Metallteilen des

Daches und der Karosserie davontragen. Windschutzscheiben in der Richtung des

Druckes können brechen; dabei dürfte das Glas die Insassen jedoch nicht ernsthaft

verletzen.

8,0 1. Es ist zu e'f\\Iarten, daß unverstärkte Gebäude enlsthafte Be~chädigungen davontra-

gen, für deren Beseitigung wahrscheinlich mehr als 30% der Neubaukosten aufzubrin-

gen sind.

2. Es werden wahrscheinlich ernstliche Verletzungen, u. U. mit Todesfolge infolge

Spreng- und Wurfstückwirkung vorkommen.

3. Es besteht die Möglichkeit einer verzögerten Explosionsübertragung infolge von

Bränden oder des Ausfalls von Geräten in dem zu schützenden Objekt. Eine direkte

Explosionsübertra!!un~ ist nicht wahrscheinlich.
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Tabelle 5.1-3 Fortsetzung

k-Faktor zu erwartender nlaxinlaler Gesanltschaden

7 t 2 1. H.oher Schutz vor unnuttelbarer Explosionsüb~rtragung.

2. Möglichkeit einer verzögerten Explosionsübertragung durch Brände oder AusfalJ von

Geräten in ,dem zu schützenden Objekt.

'3. Schäden ernsterer Natur an unverstärkten Gebäuden. Die Kosten für die Instandset-

zung betragen wahrscheinlich 50% der Neubaukosten oder mehr.

4. Die Gefahr von Schäden am Trommelfell von Personen liegt bei 1%. 5. Ernste, mög-

licherweise tödliche Verletzungen durch Spreng- und Wurfstücke sind wahrscheinlich.

3,6 1. Haher Schutz vor unmit~elbarerExplosionsübertragung, wenn sich zwischen zwei

Orten mit Sprengstoffen Schutzwälle befinden.

2. Folgeexplosionen in benachbarten Gebäuden oder Anlagen sind infolge von Brän-

den, Wurfstücken usw. möglich.

3. Unverstärkte Gebäude werden ernste Beschädigungen davontragen, die einer völligen

Zerstörung nahekomrnen.

4. Ernste oder tödli'che Verletzungen sind bei Beschäftigten im zu schützenden Objekt

durch Stoßwelleneinwirkung, Gebäudeeinsturz oder andere EinwirlnlnS!en zu envarten.

Werden die vorstehend erläuterten Relationen zwischen Schadensauslnaß und skalier

teIn Abstand für die verschiedenen Wirkungsformen zusalnmengefaßt, so ergeben sich

Schadensbilder, die es erlauben, den im Falle eines Explosionsunfalles zu erwartenden

maxilnalen Schaden an einem bestimmten Objek1: unter Zugrundelegung einer

definierten Sprengstoffladung und eines definierten Abstands zwischen dem Detonati

onsort und deIn Standort des Objekts abzuschätzen.

Eine derartige Gegenüberstellung von zu erwartenden Gesamtschäden und skalierten

Abständen ist z.B. in (19) enthalten, die auszugsweise in nachstehender Tabelle 5.1-3

wiedergegeben ist.

Eine vergleichbare Gegenüberstellung von k-Faktoren und zu erwartenden Schäden ist

auch in der Literatur (19-Part I) enthalten.

In der Literatur sind auch für bestilTIlnte Schadensarten "echte" Wahrscheinlichkeits

funktionen mitgeteilt worden (134,135), mit deren Hilfe die jeweils in Abhängigkeit

vom skalierten Abstand zu erwartenden Schadenswahrscheinlichkeiten ermittelt wer

den können. In der Abbildung 5.1-1 sind die Wahrscheinlichkeitskurven für die Scha

densarten "Gebäudeschäden" (Reparaturkosten ilTI Verhältnis zu den Neubaukosten für

Einfatnilienhäuser alnerikanischer Bauart), tt Gehörschaden " (TroITIlnelfellriß) und

"tödliche Lungenverletzungen lt wiedergegeben. Die Kurven der Abbildung 5.1-1 gel-
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Abb. 5.1-1 Wahrscheinlichkeitskurven für die Schadensarten Gebäudeschaden, Ge

hörschaden und tödliche Lungenverletzungen bei TNT-Oberflächenexplo

sionen.
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ten für Oberlächenexplosionen von TNT-Halbkugeln, berücksichtigen also nicht den

Einfluß von Schutzeinrichtungen alTI Detonationsort.

Wird nun davon ausgegangen, daß ein Explosionsunfall in einem Betrieb der Spreng

stoffindustrie in jedeln Falle zu dem ihm gelnäßen maxilnalen Schadensausmaß führt 

und dies entspricht dem Grundprizip des Sicherheitskonzepts - so ist dieses zu er

wartende SchadensausInaß der bestimtnende Faktor der Schadenswahrscheinlichkeit.

Wird weiterhin angenommen, daß die Unfallwahrscheinlichkeit in den Betrieben der

Sprengstoffindustrie durch die Beachtung aller Sicherheitsvorschriften minilniert ist,

so bestitnlnt das jeweils zu erwartende Schadensausmaß auch das Schadensrisiko für

die verschiedenen zu schützenden Objekte in der Umgebung der potentiellen Explosi

onsorte.

Weil aber das lnaximal zu erwartende Schadensausmaß entsprechend den Angaben in

der Tabelle 5.1-3 mit deIn skalierten Abstand unlnittelbar verknüpft ist, kann in

grober A.nn·äherung das Schadensrisiko als Funktion des skalierten Abstandes .aufge

faßt \\Terden.

Auf dieseln grundsätzlichen Gang der Überlegungen basiert die in den Unfallverhü

tungsvorschriften und der Sprengstoff-Lagerverordnung getroffene Festlegung der

skalierten Abstän.de für die Gebäude und Anlagen in Betrieben der Sprengstoffindu

strie.

In der Tabelle 5.1-4· sind die für die verschiedenen zu schützenden Objekte zu be

achtenden k-Faktoren der Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a (77) bzw. der

Sprengstoff-Lagerverordnung (90) zusammengestellt. Sie charakterisieren in Verfol

gung der vorstehend erläuterten Gedankengänge" das von den Sachverständigen und

deIn Gesetzgeber akzeptierte Schadensrisiko für die Objekte in und in der Nähe von

.Betrieben der Spreng.stoffindustrie.

Ein Vergleich der Angaben der Tabellen 5.1-3 und 5.1-4 zeigt, daß das akzeptierte

Schadensrisiko für die außerbetrieblichen Objekte, wie Wohnhäuser und öffentliche

Verkehrswege relativ klein ist. Delngegenüber erscheint das akzeptierte Schadensri

siko für die Gebäude und Anlagen in der Sprengstoffindustrie sowie für die in ihnen

beschäftigten Personen verhältnistnäßig hoch. Bei dieser S'chlußfolgerung ist jedoch zu

berücksichtigen, daß bei der Ableitung der deIn Vergleich zugrundeliegenden Abhän

gigkeiten eine ganze Reihe von Annahlnen gelnacht wurden, die zu einer Verschär

fung des Risikos führen. Eine genaue Bewertung des akzeptierten Schadensrisikos

kann erst nach Betrachtung des realen Unfallgeschehens der Vergangenheit erfolgen.
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Tabelle 5.1-4 k-Faktoren der VBG 55a

einzullalt.ender skalier-

zu scllützendes Objekt t.er Abst.and ( k-Faktor

)

Wollnbereich >22

äffentliche Verkehrswege > 15

Betriebsgebäude mit ständigen Arbeitsplätzen, die direkt

der Sp'Itengstoffproduktion dienen > 2,5 - 8,0 Ge nach Bau-

weise)

Betriebsgebäude lnit ständigen Arbeitsplätzen , die nicht

direkt der Sprengstoffproduktion dienen >4,0 - 8,0 Ge nach Bau-

weise)

Betriebsgebäude ohne ständige Arbeitsplätze und Lager >0,8 - 8,0 Ge nach Bau-

weise)

5.1.3. Statist.ische Betrachtung des Unfallgeschehens

Die Betrachtung des akzeptierten Risikos für die Objekte in der näheren u.nd weiteren

Umgebung von Betrieben der Sprengstoffindustrie, die im vorangegangenen Abschnitt

der vorliegenden Arbeit angestellt wurde, hat zu der Annahme geführt, daß das Risiko

für die außerbetrieblichen Obje}:te, durch einen Explosionsunfall innerhalb der Be

triebe in Mitleidenschaft gezogen zu werden, relativ klein sein müßte. Diese Annahme

ist dtlfCh das Unfallgeschehen in der Vergangenheit voll und ganz bestätigt worden.

Obwohl sich in den letzten 40 Jahren einige z.T. spektakuläre Explosionsunfälle in

der Sprengstoffindustrie ereigneten, sind iln außerbetrieblichen Bereich in keineITI

Falle Personen durch d'ie Unfälle zu Schaden gekommen. Geringfügige Sachschäden,

wie Glasbruch, waren allerdings iIn Zusammenhang mit den Unfällen gelegentlich

auch außerhalb der Werksgrenzen zu beobachten ..

Dieses Sc11adensbild stilTIlnt in überzeugender \\leise Init der ilTI Rahnlen der Betrach

tung qes akzeptierten Risikos abgeleiteten Schadenswahrscheinlichkeit für außerbe

triebliche Objekte überein und läßt den Schluß zu, daß die -in den für die Spreng

stoffindustrie geltenden Vorschriften festgelegten Sicherheitslnaßnahtnen - und hierbei

insbesol1dere die einzuhaltenden Schutzabstände - in vollem Umfang ausreichend sind,

Uln PerSOI1en und Einrichtungen außerhalb von Betrieben der Sprengstoffindustrie vor



-99-

Die Nummer 26.2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Sprengstoffgesetz

(89) stellt klar, daß sich die Anzeigepflicht nach §26 des Sprengstoffgesetzes nicht nur

auf die Fälle beziellt, in denen durch den Unfall der Tod oder die Körperverletzung

eines Menschen verursacht worden ist, sondern auch auf andere Unfälle, bei denen

·nQr Sachschaden entstanden ist.

Ähnlich bestilnmt die StörfalI-Verordnung (8,9) in ihrelTI §11, daß der Betreiber einer

der Verordnung unterliegenden Anlage den Eintritt eines Störfalls sowie unter be

stimmten Voral:lssetzungen auch Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs der

Anlage der zuständigen Behörde mitzuteilen hat.

Weiterhin enthält auch die Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a (28,77) in §68 die

Bestimmung, daß der Unternehmer jeden Brand, jede unbeabsi~htigte Explosion und

jede11 ~rkannten Blitzeinschlag in Gebäude oder Einrichtungen, der Berufsgenossen

schaft und der zuständigen Behörde unverzüglicll anzuzeigen hat.

Diese dreifache Verpflichtung zur Meldung von Unfällen in der Sprengstoffindustrie

sollte eigentlich .ausreichen, das für statistische Auswertungen unerläßliche Informati

onsmaterial zur Verfügung zu stellen. Leider ist das in der Praxis nicht der Fall. Der

Hauptgrund dafür dürfte darin liegen, daß die Unfallmeldungen nur dezentral gesarn~

lnelt und ausgew~rtet werden. Dieser die Weiterentwicklung der Sicherheitstechnik in

entscheidender Weise behindernde Umstand verllindert die Erkennung von Inöglichen

Unfallschwerpunkten ( durch den dringend ,notwendigen Informationsfluß ·zwischen

den Init Sicherheitsfragen beschäftigten Stellen) und somit die Entwicklung neuer und

verbesserter Sicherheitsstrategien zur präventiven Unfallvorsorge. Der Gesetzgeber ist

in diesem Punkte dringend gefordert, durch entsprechende Modifizierung der gesetzli

chen Vorschriften für eine verbesserte Möglichkeit der statistischen Auswertung von

Unfällen und damit zur Erkenn~ng von Sicherheitsschwachpunkten zu sorgen.

Die derzeit einzige öffentlich zugängliche allgemeine Statistik über Unfälle in der

Explosivstoffindustrie ist die in den Jahresberichten der Berufsgenossenschaft der

chemischen Industrie (136) enthaltene.

Diese Jahresstatistiken sind bezüglich ihrer Auswertung hinsichtlich sicherheitsrele.

vanter Fakten mit einigen wesentlichen Mängeln behaftet, die jedoch nicht der Be

rufsgenossenschaft angelastet werden können, weil die Statistiken bevorzugt den1 Re

chenschaftsbericht über die Versicherungsleistungen dienen sollen.

Zu den wesentl~chsten Mängeln gehören: ·

1. Die Statistiken erfassen naturgemäß nur Unfälle, die sich in den Mitgliedsbe

trieben der Berufsgenossenschaft der chelnisch.en Industrie ereignet haben. Im

Bereich der Explosivstoffindustrie gibt es jedoch einige Unternehmen, die ande-
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ren Berufsgenossenschaften angeschlossen sind. Unfälle in diesen Betrieben ent

ziehen sich deInentsprechend der gelneinsamen statistischen Erfassung.

2. Die Statistiken erfassen ausschließlich Unfalle bei denen Personen in ir

gen'deiner Weise zu Schaden gekolnlnen sind. Unfälle bei denen ausschließlich

Sac11schäden entstanden sind, sind nicht berücksichtigt, obwohl die Tatsache,

daß mit eineITI Explosionsunfall keine Personenschäden verbunden sind, gele

gentlich nur vom Zufall abhängig ist.

3. Die in den Statistiken aufgeführten Unfallzahlen unterscheiden nur Arbeits

und \\Tegeunfälle und differenzieren diese nu~ nach geIneIdeten und erstlnals ent

schädigten Unfällen. Diese Art der Differenzierung läßt aber keinerlei Rück

schlüsse über die Art und Ursache sowie Schwere der Unfälle zu.

Trotz der vorstehend genannten Mängel liefert die Auswertung der Iahresstatistiken

der Berufsgenossenschaft der chen1ischen Industrie einige interessante Informationen

über den allgemeinen Sicherheitsstandard im Bereich der Explosivstoffindustrie im

Vergleich zu den anderen Gewerbezweigen der chemischen Industrie.

Für die vergleichende Auswertung der Unfallstatistiken wurden die Daten für den

Zeitraum 1984 bis 1987 herangezogen. Die Einbeziehung eines größeren Zeitraums

war leider llicht möglich, weil die Zuordnung einzelner Betriebe zu den verschiedeneI1

Gewerbezweigen der che111ischen Industrie Ende 1983 von oer Berufsgenossenschaft

geändert ,"'orden ist, so daß die Zahlen der früh~ren Iahresstatistiken nicht in jedem

Falle lnit den Statistiken für die späteren Jahre in Beziehung gesetzt werden konnten.

In der Tabelle 5.1-5 sind für die einzelnen Gewerbezweige der chemischen Industrie

die Zahl der Beschäftigten, die Zahl der gemeldeten und die Zahl der erstmals ent

schädigten Arbeitsunfälle in FarIn von Prozentzahlen der GesalTIt-Beschäftigtenzahl,

der Gesalntzahl der gelneIdeten bzw. der erstnlals entschädigten Arbeitsunfälle gegen

über.gestellt. Die Zahlenwerte der Tabelle 5.1-5 sind Jahresdurchschnittszahlen .für den

ZeitraU111 1984 - 1987.

ZUITI besseren Verständnis der Bedeutung der Zahlenangaben sei darauf hingewiesen,

daß unter gelneIdeten Arbeitsunfällen solche zu verstehen sind, die zu einer Arbeits

unfähjgkeit der Betroffenen von mindestens drei Tagen Dauer geführt haben. Die

erstlnals entschädigten Arbeitsunfalle sind dagegen solche, die zu einelll teilweisen

oder vollständigen Verlust der Erwerbsfähigkeit oder zum Tod des Yersic11erten ge

führt haben. Insoweit stellt die Zahl der erstn1als entschädigten Arbeitsunfälle ein

Synollym für die Zahl schwerer Unfalle dar.
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Die in der Tabelle 5.1-5 aufgeführten Prozentzahlen beziehen sich auf folgende Jah

resdurchnittszahlen für:

- die Gesalnt-Beschäftigtenzahl in der chemischen Industrie: 902.802,

- die Gesamtzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle jn der chemischen Industrie:

33.302 -> 100% der Unfälle,

- die Gesamtzahl der erstmals entschädigten Arbeitsunfälle in der chemischen In

dustrie: 1.084 -> 3,25% schwere Unfälle.

Werden die für die einzelnen Gewerbezweige gültigen prozentualen Unfallzahlen auf

die in den Gewerbezweigen prozentualen Beschäftigtenzahlen umgerechnet, so erge

ben sich Wertzahlen, die das Risiko, der in den einzelnen Bereichen Beschäftigten

veransch·aulichen, in einen meldepflichtigen oder in einen zu entschädigenden Ar

beitsunfall verwickelt zu werden. Diese Wertzahl beträgt für d·en Gesamtbereich der

chemischen Industrie naturgelnäß 1, weil 100% der jeweiligen Arbeitsunfalle auf

100% der Beschäftigten un1zurechnen sind. Wertzahlen > 1 bedeuten, daß 'für jeden

in diesem Gewerbezweig Beschäftigten das Risiko, einen Ineldepflichtigen oder zu

Tabelle 5.1-5 Prozentuale Unfallhäufigkeit In der chemischen Industrie, aufgeteilt

nach Produktbereichen für die Jahre 1984 - 1987

erstnlalig

·entschä-

Gewerbezweig Beschäf- genleldete digte Un-

tigte Unfälle fälle

% % %

Kombinierte Werke der chemischen Großindustrie nach

Teil 11. Nr.5 des Gefahrtarifs 22,90 12,81 17,66

Herstellen und Gewinnen von anorganischen Chemikalien

(z.B. Mineralsäuren und ihren Salzen, Tonerde,

WasserQlas, Alkalien, anorQanische Düngemittel) 2,71 3,30 4,84

Herstellen von elektrochemisch oder elektrothern1isch er-

zeugten Produkten (z.B. Calcium-, Siliziumcarbid, Korund,

Metallen und ihren Legierun1!en) 1,22 1,54 2,89

Herstellen und Verarbeiten von radioaktiven Stoffen 0,40 0,15 0,18
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erstmalig

entschä-

Ge,verbezweig Beschäf- gemeldete digte Un-

tigte Unfälle fälle

% % %

Herstellen von Schmelzfarben Glühstrümpfen und Stempeln 0,46 0,21 0,33

Herstellen von organisch-chemischen Produkten

(z.B. Kunststoffen, synthetischen Waschrohstoffen.

pharmazeutischen Grundstoffen, organischen

Düngemitteln), soweit nicht andenveiti2 ~enannt 6,04 4,51 5,65

Destillieren von Teer und festen Brennstoffen; Verarbeiten

von Teer oder Bitumen; Herstellen von \'ergußmasse und

Dachbahnen; Imprägnieren von Masten, Schwellen und

anderen Hölzern 0,76 1,22 1,70

Verarbeiten von Erdöl und Erdgas; Herstellen von techni-

schen Ölen, Fetten und ähnlichen Produkten, ausgenommen

synthetischen Produkten 3,06 1,70 2,42

Her~telIen von Ruß, von Kohlen und Graphiten für physi-

kalische und chenusche Zwecke, sowie von Gießereihilfs-

mitteIn, soweit nicht andeIV/eitig genannt 0,53 0,66 1,04

Herstellen 'von Mineral- und Bleifarben, von technischen

Schleifmitteln und Schleifscheiben mit chemischer

Bindung; Mahlen von Mineralien 0.. 78 0,81 1,27

Herstellen 'lon Bleistiftminen, Druckfarben, Farbbändern,

Durchschreibpapieren, Künstlerfarben, Nahrungsmittelfar-

ben, Pastellstiften, Schreibkreiden, Siegellack, Stoffarben,

Tinten und ähnlichen Produkten 1,07 1,07 0,69

Herstellen 'von Lacken, Farben, sonstigen Anstrichnutteln,

Kitt und ähnlichen Produkten, von Mitteln zum Behandeln

von Oberflächen (z.B. zum Reinigen, Schützen und

Pflegen), soweit nicht anderweitig genannt, sowie von

Klebenütteln, aUSQenommen Knochen- und Lederleim 5,96 6,49 6,08

Herstellen von kosmetischen Erzeugnissen, Parfümen, äthe-

rischischen Ölen, Essenzen und Backhilfsmitteln,

ausgenommen synthetischen Riechstoffen 3,09 2,67 2,20

Herstellen von Seifen und Waschmitteln 1,53 1,61 1,86



Tabelle 5.1-5 Fortsetzung

-103-

erstmalig

entschä-

Ge\verbezweig Beschäf- gemeldete digte Un-

tigte Unfälle fälle

% % %

Herstellen von Kerzen und Wachswaren 0,33 0,46 0,38

. Herstellen von Textil- und Lederhilfsmitteln 0,42 0,47 0,63

Gewinnen von Harzen, Wachsen, Schwefel, Ölen, Fetten

und ähnlichen Produkten durch Extraktion; Hydrieren von

Fetten; Gewinnen und Verarbeiten von Naturharz,

ausgenommen Extrahieren von tierischen Abfallprodukten;

Schmelzen von TaIQ 0,22 0,35 0,42

Herstellen von pharmazeutischen Präparaten 10,25 6,39 5,76

Herstellen von Verbandstoffen, chirurgischen Nähfäden,

medizinischen Pflastern und ähnlichen Produkten, Gelatine-

waren; Verarbeiten von Latex, aUS2enommen Verschäumen 0,80 0,54 0,51

Verwerten von Tierkörpem und tierischen Abfallprodukten 0,27 0,70 0,66

Chemisch-technisches Verarbeiten von Abfällen 0,07 0,17 0,09

Herstellen von Gummimischungen, Gummi-, Guttapercha-

und Balatawaren; Gunlmieren von Metallteilen;

Vulkanisieren mit Runderneuern, Vulkanisieren von 8,70 12,03 11,63

Transportbändern

Vulkanisieren ohne Herstellen von Gummimischungen und

ohne Runderneuern 0,76 1,10 0,65

Herstellen von Form- und Stanzteilen aus Gummi, Kunst-

stoffund ähnlichen Materialien ohne Warnlverformen und

ohne Vulkanisieren 1,32 2,00 1,41

Herstellen von lichtenlpfindlichen Filmen, photografischen

Papieren, Trockenplatten, photochernischen Präparaten;
I

Entwickeln und Kopi~ren belichteter Filme; Regenerieren i

I

und Waschen von Filmen; Herstellen von Zellhornwaren 1,00 0~57 0,41

Herstellen von Datenträgern (z.B. Magnetbändern und -

platten) und von Materialien für Halbleiter 1,27 0,67 0,40

Herstellen von Chemiefasern 2,91 1,76 2,43

"Herstellen von Folien einschließlich Kunstdarm 1,49 2,90 2,41



-104-

Tabelle 5.1-5 Fortsetzung

Gewerbezweig

erst.nlalig

elltschä

Beschäf- genleldete digte Un-

tigte Unfälle .fälle

% % 0/0

Beschäftigte gemeldete

Unfälle

Herstellen von Kunststofferzeugnissen aus Reaktions

konlponenten (z.B. Duroplasten); Verarbeiten von

Thermoplasten zu Kunststofferzeugnissen; Verschäumen

von Latex unJ ähnlichen Stoffen

Verarbeiten von Kunsfstoffweichfolien

Herstellen von Asbesterzeugnissen, Asbestzement,

anderen asbesthaitigen Waren und ähnlichen Produkten,

aus!!enommen Stanzteile und Bremsbele!!e

Herstellen von· Bremsbeläuen

Herstellen von Wärn1e-, Kälte.. und Schallschutz

materialien , sofenl nicht ausschließlich aus Kunststoffen

Herstellen von chemisch-technischen Erzeugnissen, soweit

nicht andenveitig !!enannt

Zubereiten von Schädlingsbekämpfungs.. und Pflanzen

schutzmitteln

Hersttllen, Verdichten, Verflüssigen sowie Abfüllen von

Gasen; Herstellen von Trockeneis

Chenusch-technische Planungs- und Beratungsbüros sowie

chemische Laboratorien, wissenschaftliche. Untersuchungs

anstalten als selbständige Untemehnlen oder Nebenunter

nehmen außer Spren~stofflaboratorjen

11erstellen und Verarbeiten von Explosivstoffen; Herstellen

von Sprengkapseln und pyrotechnischen Gegenständen,

Herstellen von Nitrocellulose und Erzeugnissen aus ·Nitro

cellulose; Herstellen von Patronen, Geschossen aller Art,

Zündhütchen, Zündhölzern, Zünd~'aren; Herstellen von

el~ktrischen Zündern

Gesamtsumme + 100 % (bedinQt durch Kürzungfehler)

13 t 23

0,93

0,53

0,64

0,22

0,49

0,29

0,88

1,38

1,08

%

99,90

22,90

1,74

1,04

1,20

0,53

0,68

0,35

0,75

0,67

1,33

%

100,05

17,06

1.75

1,17

0,98

0,50

0,74

0,27

0,96

0,68

1,03

erstmalig

entschädigte

Unfälle

%

101,14
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entscllädigenden Arbeitsunfall zu erleiden, gelnessen alTI Durchschnitt der gesalnten

chen1ischen Industrie, zumindest in den Jahren 1984 - 1987 überdurchschnittlich groß

war. Je mehr die Wertzahlen nach oben bzw. nach unten vOln Durchschnittswert 1

abweichen, um so größer bzw. kleiner war das jeweilige Risiko. In den Tabellen

5.1-6 und 5.1-7 sind die Gewerbezweige der chemischen Industrie nach abnehmender

Wertzahl geordnet. Die Tabelle 5.1-6 enthält die Angaben für die gelneIdeten, die

Tabelle 5.1-7 die Daten für die erstlnals entschädigten Arbeitsunfälle.

Bezogen auf den Gewerbezweig der Explosivstoffindustrie zeigen die Angaben der

( Tabellen 5.1-5 bis 5.1-7, daß sich die Betriebe zur' Herstellung und Be- bzw. Verar

beitung von Sprengstoffen, Zündlnitteln, Treibladungspulvern, pyrotechnischen Ge

genständen und von Munition hinsichtlich der Unfalle mit Personenschäden in keiner

Weise auffällig aus dem GesalTItunfallgeschehen der chelnischen Industrie heraushe

ben. Die Risiko-Wertzahlen für die zu meldenden un·d die zu entsch·ädigenden Ar

beitsunfälle liegen für die Explosivstoffindustrie etwas über bzw. geringfügig unter

dem Gesamtdurchschnitt.

Die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie veröffentlichten Jahres

statistiken für das Unfallgeschehen in der chelnischen Industrie bieten keinen Ansatz

punk1 für die Annahme, daß der Sicherheitsstandard in der Explosivstoffindustrie ir

gendwelche gravierenden Mängel aufweist. Wird bei dieser Aussage noch berücksich

tigt, daß das Unfallgeschehen in der chelnischen Industrie, verglichen 111it anderen In

dustriezweigen, als relativ günstig anzusehen ist, so kann die Schlußfolgerung hin

siclltlich der Unauffälligkeit der Unfallhäufigkeit und -schwere in der Explosiystoffin

dustrie ·ohne Einschränkungen auf den Gesamtbereich der industriellen Wirtschaft

übertragen werden.

Diese generelle Erkenntnis erscheint besonders bedeutsalTI, weil in der Öffentlichkeit

häufig die Meinung anzutreffen ist, daß die Herstellung, Be- und Verarbeitu11g, Lage

rung und Vernichtung von Explosivstoffen mit einem weit überproportionalen Risiko

für die Beschäftigten und die Öffentlichkeit verbunden ist. Dieser, durch entspre

chende Presseveröffentlichungen geförderte, Eindruck ist, zumindest soweit es die·

Unfallstatistik ausweist, ungerechtfertigt.

Die Jahresstatistiken der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie enthalten nur

undifferenzierte Daten für den Gesamtbereich der Explosivstoffindustrie, die eine Zu

ordnung der Unfälle zu den einzelnen Produktionssparten nicht zulassen. Die Berufs

genossenschaft wurde deshalb von den Verfassern um zusätzliche Informationen gebe

ten. bieser· Bitte entsprach die Hauptverwaltung der Berufsgenossenschaft iln Rahlnen

ihrer Möglichkeiten (137), wofür ihr an dieser Stelle ausdrücklich gedankt werden

soll.



-106-

Tabelle 5.1-6 Risikowertzahlen für gelneidete Unfälle in der chemischen Industrie für

die Jahre 1984 - 1987 (wegen der vollständigen Beschreibung der

Gewerbezweige wird auf die Angaben der Tabelle 5.1-5 verwiese11)

Gewerbezweig Risiko\vertzahl

für genleldet.e

Unfälle
VelWerten von Tierkörpem... 2,59
Chem.-techn. Verwerten von Abfällen... 2,43
Herst. von Wärme-, Kälte- lind Schallschutzmaterialien.. 2,41
Herstellen von Asbesterzeugnissen... 1,96
Herstellen von Folien... 1,95
Herstellen von Bremsbelägen... 1,88
Verarbeiten von Kunststoffweichfolien... 1,87
Herstellen von Kunststofferzeugnissen... 1,73
Destillieren von Teer... 1,61
Gewinnen von Harzen, Wachsen, Schwefel, Ölen, Fetten... 1,59
Herstellen von Form- und Stanzteilen... 1,52
Vulkanisieren ohne Herstellen von Gummimischungen... 1,44
Herstellen von Kerzen und Wachswaren... 1,39
He:stellen von chemisch-technischen Erzeugnissen... 1,39
Herstellen von Gummimischungen... 1?38
Herst. von elektrochem. oder ...therm. erzeugten Produkten 1,26
Herstellen von Ruß, von Kohlen und Graphiten.... 1,25-
Herstellen und Verarbeiten von Explosivstoffen... 1,23
Herst. u. Gew. von anorg. Grundchemikalien... 1,22
Zubereiten von Schädlingsbekämpfungsmitteln... 1,21
Herstellen von Textil- und Lederhilfsmitteln 1,12
Herstellen von Lacken, Farben... 1,09
Herstellen von Seifen und Waschmitteln... 1,05
n.erstellen von MineraI- und Bleifarben... 1,04
Herstellen von Bleistiftminen... 1,00
Ht:.rstellen von kosm~tischenErzeugnissen.... 0,86
Herst., Verdichten, Verflüssigen, Abfüllen von Gasen... 0,85
Herstellen von organisch-synthetischen Produkten... 0,75
Herstellen von Verbandsstoffen... 0,68
Herstellen von pharmazeutischen Pr:'iparaten 0,62
Herstellen von Chenliefasern... 0,60
Herstellen von lichtempfindlichen Filmen... 0,57
Verarbeiten von Erdöl und Erdgas... 0,56
Kombinierte Werke der chern. Großindustrie... 0,56
Herstellen von Datenträgern... 0,53
Chemisch-technische Planungsbüros... 0,48
Herstellen von Schmelzfarben... 0,46
Herst. und Verarb\,;iten von radioaktiven Stoffen... 0,38
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Tabelle 5.1-7 Risikowertzahlen für erstlnals entschädigte Unfälle in der chelnischen

Industrie für die Jahre 1984 - 1987 (wegen der vollständigen Beschrei

bung der Gewerbezweige wird auf die Angaben in Tabelle 5.1-5

verwiesen)

Risiko~Tertzahl

Gewerbezweig für erstmals

entschädigte

Unfälle
Verwerten von Tierkörpern... 2,44
Herst.. von elektrochem. oder -thermo erzeugten Produkten 2,37
Herst. von Wärme-, Kälte und Schallschutzmaterialien... 2,27
Destillieren von Teer... 2,25
Hestellen von Asbesterzeugnissen... 2,21
Herstellen von Ruß, von Kohlen und Graphiten... 1,96
Gewinnen von Harzen, Wachsen, Schwefel, Ölen, Fetten... 1,91
Verarbeiten von Kunststoffweichfolie 1,88
Herst. u. Gew. von anorg. Grundchenukalien... 1,79
Herstellen von Mineral- und Bleifarben... 1,63
Herstellen von Folien... 1,62
Herstellen von Bremsbelägen... 1,53
Herstellen von chemisch-technischen Erzeugnissen... 1,51'
Herstellen von Textil- und Lederhilfsrnitteln... 1,50
Herstellen von Gummimischungen... 1,34
ehern.-techn. Verwerten von Abfällen... 1,29
Herstellen von Kunststofferzeugnissen... 1,29
Herstellen von Seifen und Waschmitteln... 1,22
Herstellen von Kerzen und Wachswaren... 1,15
Herst., Verdichten, Verflüssigen, Abfüllen von Gasen... 1,09
Herstellen von Form- und Stanzteilen... 1,07
Herstellen von Lacken, Farben... 1,02
Herstellen und Verarbeiten von Explosivstoffen... 0,95
Herstellen von organisch-synthetischen Produkten... 0,.94
Zubereiten von Schädlingsbekämpfungsmitteln ... 0,93
Vulkanisieren ohne Herstellen von Gumrninuschungen... 0,86
Herstellen von Chen1iefasern... 0,84
Verarbeiten von Erdöl und Erdgas... 0,79
Kombinierte Werke der chemischen Großindustrie... 0,77
Herstellen von Schmelzfarben... 0,72
Herstellen von kosmetischen Erzeugnissen... 0,71
Her~t~llen von Verbandsstoffen... 0,64
Herstellen von Bleistiftminen... 0,64
Herstellen von phamazeutischen Präparaten... 0,56
Chemisch-technische Planungsbüros... 0,49
Herst. und Verarbeiten von radioaktiven Stoffen... 0,45
Herstellen von lichtenlpfindlichen Filmen... 0,41
Herstellen von Datenträgern... 0,31
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Ausgewertet wurden speziell erstellte Unfallstatistiken für die Produktionssparten

"Sprengstoffindustrie" , ttPulverindustrie und verwandte Gewerbezweige" ,

"Pyrotechnische Industrie inklusive Feuerwerk- und Zündwarenherstellung" sowie

"Munitionsherstellung und -laborierung". Die Statistiken umfaßten den Zeitraum 1979

bis 1988.

In den Tabellen S.1-8a bis 5.I-8e sind die für den genannten Zeitraum geltenden Ab

solutzahlen der gelneIdeten und der erstmals entschädigten Arbeitsunfälle, sowie der

durch Unfälle getötet~n Personen in der Explosivstoffindustrie und in den einzelnen

Produktionssparten zusamlnengestellt. In den Klamlnern sind die jeweiligen Prozent

zahlen, bezogen auf den gesamten.Gewerbezweig, angegeb~n.

Tabelle 5.1-8a Zahl der gemeldeten und der erstmals entschädigten Arbeitsunfalle

sowie die Zahl der getöteten Personen in der Explosivstoffindustrie

in den Jallren 1979 - 1988

Jahr gemeldete Ar- erstmals eot- getötete Personen
beitsunfälIe schädigte Ar-

beitsunfälle
Anzahl (Prozent) An7..ahl (Prozent) Anzahl (Prozent)

1979 574 (100) 21 (100) 6 (100)
1980 536 (100) 13 (100) 2 (100)
1981 528 (100) 17 (100) 3 (100)
1982 415 (100) 12 (100) 1 (100)
1983 413 (100) 14 (100) 1 (100)
1984 356 (100) '6 (100) 1 (100)
1985 484 (100) 12 (100) 1 (100)
1986 477 (100) 11 (100) o(100)
1987 454 (100) 9 (100) 2 (100)
1988 ·390 (100) 12 (100) 1 (100)

Dllrch-
sehn. pro 462,7(100) 10,6(100) 1,9(100)

Jallr
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Tabelle 5.1-8b Zahl der gemeldeten und erstmals entschädigten Arbeitsunfalle sowie

die Zahl der getöteten Personen in der Sprengstoffilldustrie in den

Jahren 1979 - 1988
Jahr gemeldete Ar- erstnlals ent- getötete Personen

beitsunfälle schädigte Ar-
beitsunfälle

Anzahl (Prozent) Anznhl (Prozent) Anzahl (Prozent)

1979 108 (19) 1 (5) 0 (0)
1980 83 (16) 2 (15) 1 (50)

1981 90 (17) 2 (12) 1 (33)

1982 76 (18) o (0) 0 (0)

1983 80 (19) 4 (29) 1 (100)

1984 79 (22) 2 (33) 0 (0)
1985 75 (16) 2 (17) 0 (0)
1986 76 (16) 1 (9) 0 (0)

1987 68 (15) 2 (22) 1 (50)

1988 55 (14) 2 (17) 0 (0)
Durchsehn.

pro Jahr 79,0(17) 1,4(13) 0,4 (21)

Tabelle 5.I-Sc Zall1 der gemeldeten und erstmals entschädigten Arbeitsunfalle sowie

die Zahl der getöteten Personen in der Pulverindustrie in den Jahren

1979 - 1988
Jahr gemeldete Ar- erstmals ent- getötete Person'en

beitsunfälle schädigte Ar-
beitsunfälle

Anzahl (Prozent) Anzahl (Prozent) Anzahl (Prozent)

1979 91 (16) 5 (24) 0 (0)
1980 80 (15) 3 (23) 0 (0)
1981 94 (18) 5 (29) 1 (33)

1982 58 (14) 4 (33) 1 (100)

1983 66 (16) 3 (21) 0 (0)
1984 44 (13) 1 (17) 1 (100)

1985 68 (14) 4 (33) 0 (0)
1986 73 (15) 2 (18) 0 (0)
1987 73 (16) 1 (11) 0 (0)
1988 4'8 (12) 2 (17) 0 (0)

Durchsehn.
pro Jahr 69,5(15) 2,0(25) 0,4 (21)
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Tabelle S.I-8d Zahl der gemeldeten 'und erstmals entschädigten Arbeitsunfalle sowie

die Zahl der getöteten Personen in der pyrotechnischen Industrie,

inklusive der Herstellung von Feuerwerk und Zündwaren, in den

Jahren 1979 - 1988
Jahr gemeldete Ar- ersunaIs ent- getötete Personen

beitsunfälle schädigte Ar-
beitsunfälle

Anzahl (Prozent) An7..ahl (Prozent) Anzahl (Prozent)

1979 148 (26) 9 (43) 6 (100)

1980 145 (27) 4 (31) 1 (50)

1981 152 (29) 4 (25) 0 (0)
1982 107 (26) 2 (17) 0 (0)
1983 103 (25) 5 (36) 0 (0)

1984 lOO (28) 1 (16) 0 (0)

1985 137 (28) .' 3 (25) 1 (100)

1986 123 (26) 1 (9) 0 (0)
1987 113 (25) I 2 (22) 0 (0)
1988 108 (28) 4 (33) 1 (100)

Durchsehn.
pro Jahr 123,6(2'7) 2,6(25) 0,9 (47)

a orlerung In en· aren -
Jahr gemeldete Ar- erstmals ent- getütete Personen

beitsunfälle schädigte Ar-
beitsunfälle

. Ani..ahl (Prozent) Anzahl (Prozent) Anzahl (Prozent)

1979 227 (39) 6 (28) 0 (0)

1980 228.(42) 4 (31) 0 (0)

1981 192 (36) 4 (24) 1 (33)

1982 174(42) 5 (42) 0 (0)

1983 164 (40) 2 (14) 0 (0)
1984 133 (37) 3 (50) 0 (0)

1985 204 (42) 3 (25) 0 (0)
1986 205 (43) 7 (64) 0 (0)

1987 200 (44) 4 (45) 1 (50)

1988 179 (46) 4 (33) 0 (0)
Durchsehn.

pro Jahr 190,6(41) 4,0(38) 0,2 (11)

Tabelle 5.I-Se Zahl der gemeldeten und erstlnals entschädigten Arbeitsunfälle 'sowie

die Zahl der getöteten Personen bei der Munit.ionsherstellung u.nd -

I b· · d J h 1979 1988
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In der Tabelle 5.1-9 sind die auf den betrachteten ZeitraUlTI ,bezogenen Jahresdurch

schnittszahlen für die verschiedenen Arbeitsunfalle in den betrachteten Produktions

sparten gegenübergestellt.

Tabelle 5.1-9 Jahresdurchschnittzahlen für die verschiedenen Arbeitsunfalle in den

verschiedenen Produktionssparten der Explosivstoffindustrie für die

Jahre 1979 - 1988

genleldete Ar- erstmals ent- getötete Per-

Produktionssparte beitsunfälle schädigte Ar- sonen

beitsunfälle

Anzahl Anzahl Anzahl

(Prozent) (Prozent) (Prozent)

Explosivstoffindu-

strie (Gesamt) 462,7 (100) 10,6 (100) 1,9 (100)

Sprengstoffindustrie 79,0 (17) 1,4 (13) 0,4 (21)

Pulverindustrie 69,5 (15) 2,6 (25) 0,4 (21)

Pyrotechnische In- 123,6 (27) 2,6 (25) 0,9 (41)*

dustrie

Munitionsherstellun 190,6 (41) 4,0 (38)**" 0,2 (11)

g

Die Statistiken der Tabellen 5.1-8 und 5.1-9 verdeutlichen, daß iln Bereich der ge

samten Explosivstoffindustrie die weitaus größte Zahl aller gelneIdeten und der erst

mals entschädigten Arbeitsunfälle ** auf die Produktionssparte "Munitionsherstellung

und Laborierung" entfällt. Die Zahl der tödlich verletzten Personen * ist in der Pro

duktionssparte "pyrotechnische Industrie inklusive Feuerwerk- und Zündwarenherstel

lung" überproportional groß. Die Produktionssparte "Sprengstoffindustrie" ist in allen

Fällen u"nterdurchschnittlich repräsentiert. Bei diesen Aussagen ist jedoch zu berück

sichtigen, daß sie keine unmittelbaren Schlüsse auf das Schadensrisiko in del1 einzel

nen Produktionssparten zulassen, weil die Unfallzahlen nicht auf die Beschäftigtenzah

len ulngerechnet werden können, da die .Zahlen der in den Produktionssparten Be

schäftigten "nicht verfügbar sind. Alle bisher ausgewerteten Unfallstatistiken sind mit

dem gravierenden Nachteil behaftet, daß sie die berücksichtigten Arbeitsunfälle nicht

nach Art und Ursache differenzieren. Das bedeutet, daß in den ausgewerteten Unfall-



-112-

zahlen sowohl nnorlnale", d.h. in keiner Weise für den Gewerbezweig typische, als

auch solche Arbeitsunfalle enthalten sind, die für den betrachteten Produktionsbereich

als stoff- und/oder verfahrensspezifisch angesehen werden InÜssen.

Um diesem Nacllteil zumindest teilweise abhelfen zu können, stellte die Berufsgenos

senschaft der chemischen Industrie spezielle Unfallstatistiken für den Bereich der Ex

plosivstoffindustrie sowie deren vorerwähn~e Produktionssparten zur Verfügung

(137), in denen die Arbeitsunfalle der Jahre 1979 bis 1988 nach "Arbeitsbereich" ,

"unfallauslösender Gegenstand", "Bewegung des Gegenstandes", "Tätigkeit des Ver

letzten If und "Bewegung des Verletzten n gegliedert waren. Jeder dieser Gliederungs

begriffe war in lOTeilaspekte unterteilt.

Die dureIl ·diese Differenzierung entstehende große· Zahl von Einzeldaten wurde der

Übersicl1tlichkeit halber zu prozentualen Jahresdurchschnittszahlen zusammengefaßt,

d.h. die für jeden Teilaspekt in den einzelnen Jahren angegebenen Unfallzahlen wur

den in Prozentzahlen der jährlichen Gesalntunfallzahl umgerechnet. Diese für die ein

zelnen Jahre geltenden Prozentanteile wurden anschließend über den betrachteten 10

Jahreszeitraum gemittelt. Die so erhaltenen Ergebnisse sind in den Tabellen 5.1-10 bis

5. 1-14 enthaIten .

Die vergleichende Auswertung der Durchschnittsdaten der Tabellen 5.1-10 bis 5.1-14

füllrt zu folgenden, die gesalnte Explosivstoffindustrie und den Spezialbereieil der

Sprengstoffindustrle betreffenden sicherheitsrelevanten Erkenntnissen:

Etwa 15 bis 25 % aller in diesen Bereichen auftretenden Arbeitsunfalle lnit Personen

scl1aden stehen mit Explosionsvorgängen im Zusammenhang, sind also n1it hoher

Wahrscheinlichkeit für diesen Gewerbezweig typisch.

Auffällig ist, daß der Anteil der Arbeitsunfalle, die dem Arbeitsbereich "VerkeIlr und

Transport" zugerechnet werden können, außerordentlich hoch ist und bei 40 bis 55 %

aller Arbeitsunfalle liegt. Hierin scheint sich die Besonderheit der Explosivstoffindu

strie und insbesondere der Sprengstoffindustrie, mit ihren nornlalerweise unverhältnis

mäßig langen, auf die Einhaltung der Sicherheitsabstände zurückzuführend'en Produk

tionswegen, widerzusplegeln.

Nur etwa 50% aller Arbeitsunfalle ereignen sich in der Explosivstoffindustrie iln Zu

satnnlenhang lni t Herstellungs-, Be- und Verarbeitungsprozessen ; in der Sprengstoff

industrie ist dieser Anteil noch deutlich geringer. Dies zeigt, daß der Anteil der Ar

beitsunfälle, die nichts Init den Explosivstoff- bzw. Sprengstoff-typischen Gefahren

quellen zu tun haben, d.h. die GevJerbezweig-untypisch sind, überraschend hoch ist.

Circa 60-70% aller Arbeitsunfälle ereignen sich während des normalen Arbeitsab

laufes, sind also nicht auf Störungen des bestilTIlTIUngsgelnäßen Betriebs zurückzufü11-
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ren. Völlig anders liegen die Verhältnisse bei den Arbeitsunfällen, in deren Verlauf

beschäftigte Personen tödlich verletzt werden. Hier sind praktisch 100% aller Unfälle

auf Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs zurückzuführen. Bei 75-85 % aller

Arbeitsunfalle Init Todesfolge handelt es sich um Explosionsunfälle, die sich zu 75 %

während der Herstellungs-, Be- und Verarbeitungsvorgänge ereignen.

Werden die vorstehend aufgeführten Prozentanteile unter Zuhilfenahme der Werte der

Tabelle 5.1-9 in absolute Unfallzahlen ulngerechnet, so ergibt sich, daß in der

Sprengstoffindustrie im Zeitraum 1979 bis 1988 jährlich ca. 15 Personen leicht, 0,3

Personen schwer und 0,4 Personen tödlich durch für diesen Gewerbezweig typische

Unfallquellen verletzt worden sind. Alle anderen ArbeitsunfaJle mit Personenschaden

sind auf Unfallgeschehnisse zurückzuführen, die nicht typisch für die Sprengstoffin

dustrie sind, sondern ,die sich auch bei anderen industriellen Tätigkeiten hätten ereig

nen können.

Zusammenfassend ist aus den verfügbaren unfallstatistischen Unterlagen abzuleiten,

daß das Risiko für Personen außerhalb von Betrieben der Sprengstoffindustrie durch

die Wirkungen von Explosionsunfällen zu Schaden zu kommen, vernachlässigbar

klein ist.

Das Risiko für die in der Sprengstoffindustrie beschäftigten Personen, in die Folgen

von Explosionsunfallen verwickelt zu werden, ist dagegen ungleich größer. Die Abso

lutzahlen der auf diese Weise g,efahrdeten Personen sind aber, gemessen an der ·ge

schätzten Gesalntzahl der in diesem Industriezweig Beschäftigten und der Gesamtzahl

der Arbeitsunfälle ,überhaupt, relativ gering.

Verglichen lnit dem Unfallgesch.ehen in der gesamten chemischen Industrie zeigen die

Unfallstatistiken für die Sprengstoffindustrie keinerlei auffällige Besonderheiten, die

auf gravierende Sicherheits111ängel in dieseln Gewerbezweig hindeuten. Diese Schluß

folgerung bestäti,gt den erwartet hohen Sicherheitsstandard in der Sprengstoffindustrie

der Bundesrepublik Deutschland.
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Tabelle 5.1-10a Gemeldete Arbeitsunfalle in Abhängigkeit vom Arbeitsbereich

geoleldete Arbeitsunfälle

Ar- Explosiv- Sprengstoff- Pulverilldu- Pyrotechn. Munitions-

beits- stoff- industrie strie Illdustrie herstellung

bereich industrie

% % -" % % %

1 1,53 10,30 1,01 0,97 2,26

2 1,34 3,20 1,29 1,46 0,37

3 46,03 25,63 49,50 48,62 50,42

4 2,10 0,34 1,58 1,78 3,20.

5 1,15 2,29 1,58 0,49 0,84

6 1,92 3,89 3,02 0,65 1,47

7 4,73 4,35 2,01 5,66 5,09

8 8,06 10,07 4,03 6,31 9,39

9 31,25 34,21 34,82 32,77 26,23

10 1,88 5,72 1,15 1,29 0,73

Erläuterungen für den Arbeitsbereich:

1 - Gelände, Gewässer, Luftraum, Land- und Forstwirtschaft

2 - Mineral- und Rohstoffgewinnung, Aufbereitung

3 = Herstellung von Roh-, Werk-, Baustoffen, Produkten

4 = Bereiche der industriellen Be-/Verarbeitung von Roh- und Werkstoffen

5 - Hoch-/Tiefbaustellen, Maschinen-, Fahrzeugbau, Gerüste

6 = Anlagen der Energieversorgung, Heizung, Klimatisierung, Verbrennung,

Laboratorien

7 = Bereiche der öffentlichen und gewerblichen Dienstleistung/Verwaltung,

Handel, Haushalt

8 = Räume handwerklicher Arbeit, Werkstätten, Reinigungs- und Reparaturbe-

triebe, Prüfstände

9 = Verkehr, Transport, Förderung, Lagerung

10 = Arbeitsbereiche auf und in Fahrzeugen
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Tabelle S.I-IOb Erstmals entschädigte Arbeitsnnfalle in Abhängigkeit VOln Arbeits

bereich

erstmals entschädigte Arbeitsunfälle

Ar- Explosiv- Sprellgstoff- Pulverindu- Pyrotechn. Munitions-

beits- stoff- industrie strie Indllstrie herstellung

bereich industrie

% % % % %

1 1,82 0,00 0,00 4,17 2,50

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 37,27 21,43 38,46 50,00 35,00

4 4,55 0,00 7,69 0,00 2,50

5 0,91 0,00 0,00 4,17 0,00

6 .- 2,73 14,29 0,00 0,00 2,50-

7 3,64 7,14 0,00 4,17 5,00

8 2,73 0,00 3,85 0,00 5,00

9 46,36 57,14 50,00 37,50 47,50

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen für den Arbeitsbereich s. Tabelle 5..1-1Oa.

Tabelle S.I-IOc Getötete Personen in Abhängigkeit vom Arbeitsbereich

getötete Personen

Ar- Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- : Pytotechn. - Munitions-

beits- stoff- industrie strie Industrie herstellung

b,ereich industrie

% % % % %

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 10,53 25,00 0,00 0,00 0,.00

3 73,68 75,00 75,00 88,89 50,00

4 0,00 0,00 0,00 0,.00 0,00
., 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0.,00

6 0,00 0.,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 15,79 0,00 25,0.0 11,10 50,00

Erläuterungen für den Arbeitsbereich s. Tabelle 5.1-1Oa.
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Tabelle 5.1-11a Gelneldete Arbeitsunfälle in Abhängigkeit vom unfallauslösenden

Gegenstand

genleldete Arbeit.sunfälle

unfall- Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechll. Munitions-

auslös. stoff- industrie strie Industrie herstellung

Gegen- industrie

stand % % % % %

1 12,38 8,73 9,35 13,51 14,27

2 5,55 11,27 9,35 3,16 3,36

3 1,45 2,53 2,73 0,73 1,00

4 26,35 29,87 30,65 28,48 21,93

5 6,09 5,44- 3,60 5,58 7,61

6 2,77 4,43 5,47 1,70 1,94

7 12,99 6,84 10,36 14,56 15,47

8 15,32 13,42 15,97 15,61 15,69

9 11,21 11,65 8,20 10,19 12,80

10 5,88 5,82 4,32 5,66 6.09

1 =
2 -

3 =
4 =
5 -

6 -

7 =

8 -

9 =
10 =

Eläuterungell für den unfallauslösenden Gegenstand:

Bodenschätze, Roh-, Werkstoffe, Staub, Abgase, Arbeits-/ Betriebsstoffe

Wasser, Luft, technische Gase, Kunststoffe, -harze, chemische Stoffe,

biologische Stoffe

Einrichtungen z. Umsetzung, Speicherung, Verteilung v. Energie

Einrichtungen des Verkehrs, Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge

Geräte zur Gewinl1ung und Erzeugung von Roh- und Werkstoffen

Geräte zur Reinigung, Trocknung, Klimatechnik, Labor- und Büroeinrich

tungen

Maschinen, Geräte der Formgebungs-/Verbindungstechnik, Oberflächen

behandlung

Maschinen, Einrichtungen ZUITI Heben, Fördern, Lagern, Abfüllen und

Verpacken

Handwerkzeuge, Gebäudeteile, Möbel, .Bekleidung, Sport u. Spiel

Maschinen, Geräte zur Tierhaltung, Pflanzen, Tiere, Menschen Naturer

eignisse
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a aus osen en egens n
erstnlals elItschädigte Arbeitsunfälle

unfall- Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechl1. Munitions-
auslös. stoff- industrie strie Industrie herstellung
Gegen- industrie
stand

% % % % %

1 21,30 14,29 7,69 30,77 22,50

2 3,70 14,29 0,00 0,00 2,50

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 41,67 42,86 50,00 34,62 37,50

5 1,83 0,00 3,85 0,00 2,50

6 3,70 0,00 7,69 7,69 2,50"

7 12,04 0,00 26,92 7,69 12,50

'8 1,85 7,14 3,85 0,00 0,00

9 5,56 14,29 0,00 7,69 5,00

10 8,26 7,14 0,00 7',69 15,00

rrabelle 5.1-11b Erstlnals entschädigte Arbeitsunfalle in Abhängigkeit vom un-

i: 11 I" d G ta d

Erläuterungen für den unfallauslösenden Gegenstand s. Tabelle 5.1-11a.

Tabelle 5.1-11c Getötete Personen in Abhängigkeit VOITI unfallauslösenden Gegen

stand
getötete Personen ..\~.

unfall- Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechn. Munitions...
auslös. stoff- industrie strie Industrie herstellung
Gegen- industrie
stand

% 0/0 % % %

i
1 73,68 50,00 50,00 100,00 50,00

I 2 5,26 25,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 5,26 0,00 25,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 5,26 0,00 25,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00'

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 5,26 25,00 0,00 0,00 0,00

10 5,26 0,00 O~OO 0,00 50,00

Erläuterungen für den unfallauslösenden Gegenstand s. Tabelle 5.1-11a.
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Tabelle 5.1-12a GelneIdete Arbeitsunfa.1]e in Abhängigkeit von der Bewegung des

Gegenstandes

genleldete Arbeitsunfälle

Bewegung Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechll. l\1unitions-

des stoff- indllstrie strie Industrie hersteIlun.g

Gegen- illdustrie

stands

% % % % %

1 30,11 29,24 33,38 31,47 28,38

2 41,41 .35,06 34,82 43,28 45,23

3 9,21 11,90 8,20 9,39 8,34

4 8,39 5,82 8,49 6,88 10,39

5 5,86 10,89 5,61 5,74 3,93

6 2,79 3,67 7,77 0,89 1,84

7 0,30 0,38 0,00 0,40 0,31

8 1,21 2,28 0,86 0,97 1,05

9 0,02 0,00 0,14 0,00 0.,00

10 0,71 0,76 . 0,72 0,97 0,52

Erläuterungen für die Bewegung des G'egenstands:

1 = ohne Bewegung, in Ruhe

2 = funktionsgerechte Bewegung, normaler vorgesehener Bewegungsablauf

3 = explosionsartige, schlagartige Bewegung.en, Zerknallen, Bersten

·4 = Fall-, Sink-, Kippbewegungen

5 = Roll- und Gleitbewegungen, Rutschen, Schleudern, Schlingern

6 = Fließbewegungen, Lecken, Tropfen, Rinnen, Ausströlnen, Brennen, Glühen

usw.

7 = Schwingbewegung, Pendeln, Schwanken, Taumeln, Federn, Vibrieren,

Beben US\v.

8 = Bewegungen mit bleibend·er mechanischer FOflnänderung, Biegen, Knicken,

Reißen, Brechen

9 = Gegenstand durch Fehler unter elektrischer Spannung stehend

10 = keine Angabe
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Tabelle 5.1-12b Erstmals ent.schädigte Arbeitsunfälle in Abhängigkeit von der

Bewegung des Gegenstandes

erstmals entschädigte Arbeitsunfälle -

Bewegung Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechn. Munitions-
des stoff- iIldustrie strie Industrie herstellung

Gegen- industrie
stands % % % % %

1 40,74 28,57 46,15 26,92 52,50

2 25,00 21,43 38,46 26,92 17,50

3 24,07 21,43 7,69 34,61 25,00

4 2,78 0,00 7,69 3,85 0,00

5 6,48 21,43 0,00 7,69 5,00

6 0,93 7,14 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen für die Bewegung des Gegenstands s. Tabelle 5.1-12a.

Tabelle 5.1-12c Getötete Personen in Abhängigkeit von der Bewegung des Ge

genstandes

getötete Personen

Be\\:'cgung Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechn. Munitions-
des stoff- industrie strie Industrie herstellung

Gegen- industrie
stands % % % % %

0,00 0,00 0,00 0,00
I

0,001

2 5,26 0,00 0,00 11,11 0,00

3 84~21 75,00 75,00 88,89 100,00

4 5,26 0,00 25,00 0,00 0,00

5 5,26 25,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen für die Bewegung des Gegenstands s. Tabelle 5.1-12a.
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Tabelle 5.1-13a Gemeldete Arbeitsunfalle in Abhängigkeit von der Tätigkeit des Ver

letzten

geIllcldete ArbeitslIlIfälle

Tätigl{eit Explosi.v- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechn. ~1111iti()IUS-

des Ver- stoff- industrie strie Industrie herstellung

letzteIl industrie

% % % % %

1 20,86 21,2'7 16,55 18,93 23,50

2 15,41 14,30 14,39 11,57 18,73

3 13,57 12,28 18,56 14,16 11,91

4 24,42 22,78 23,60 28,64 22,67

5 13,62 11,65 13,81 16,02 12,80

6 6,79 10,00 9,.06 5,34 5,56

7 3,07 4,94 2,01 2~67 2,94

8 0,50 0,63 0,58 0,32 0,52

9 0,93 0,76 0,72 1,13 0,94

10 0,84 1,39 0,72 1,21 0,42

Erläuterllngen für die Tätigkeit des Verletzten:

1 = Bedienen, Einrichten, Steuern, Führen von Fahrzeugen usw.

2 = Handhaben von Werkzeugen und maschinellen Geräten

3 = Handhaben von sonstigen Geräten und Hilfsmitteln, Meßgeräte, Trichter,

Besteck

4 = Gehen, Laufen, Steigen, Klettern, Springen

5 = Heben, Tragen, Ablegen~ Abnehlnen, Stapeln, Sortieren

6 = Scllieben, Ziehen, Bewegen, Festhalten, Zurückhalten

7 = Auseinandernehlnen, Zerlegen, Zusammenfügen, Kuppeln

8 = Überwachen, Beaufsichtigen, Beobachten

9 = Nebentätigkeiten wie Ausruhen, Her.umstehen, Umkleiden, Waschen., Spielen

I usw.
~_ne_A_n....ga_b_e _
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Tabelle 5.1-13b Erstlnals entschädigte Arbeitsunfälle in Abhängigkeit von der

Tätigkeit des Verletzten

erstnl~ls entschädigte Arbeitsullfälle

Tätigkeit 'Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechn. MU.nitions-

des Ver- stoff- industrie strie Industrie herstellung

letzten . industrie

% % % % %

1 17,59 7,14 23,08 19,23 15,00

2 7,41 7,14 3,85 11,54 7,50

3 19,44 14,29 15,38 26,92 22,50

4 40,74 50,00 38,46 30,'77 45,00

5 7,41 7,14 15,38 3,85 5,00

6 1,85 0,00 3,85 0,00 2,50

7 2,78 7,14 0,00 3,85 0,00

8 0,93 0,00 0,00 0,00 2,50,

9 1,85 7,14 0,00 3,85 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen für die Tätigkeit des Verletzten s. Tabelle 5.1-13a.

Tabelle 5.1-13c Getötete Personen in Abhängigkeit von der Tätigkeit des Verletzten

getötete Personen

Tätigkeit Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechn. MU.nitio.ns-

des Ver- stoff- industrie strie Industrie herstellung

letzteil industrie

% % % .% %

1 57,89 25,00 75,00 55,56 100,00

2 21,05 25,00 0,00 33,33 0,00

3 10,53 0,00 25,00 11,11 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 5,26 25,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 5,26 25,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00- Ü,'O()" 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen für die Tätigkeit des Verletzten s. Tabelle 5.1-13a.
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Tabelle 5.1-14a Gelneldete Arbeitsunfälle in Abhängigkeit von der Bewegung des

Verletzten

genleldete Arbeitsunfälle

Be\\'egung Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechn. Munitions-

des Ver- stoff- illdustrie strie Industrie herstellling

letzten industrie

% % % % %

1 41,04 43,80 40,14 35,76 43,65

2 1,75 1,39 1,73
I

3,32 0,89

3 0,73 1,01 2,16 0,49 0,26

4 6,09 5,82 2,88 7,85 6,19

5 21,61 17,72 21,44 22,65 22,61

6 25,09 26,46 27,19 26,70 22,72

7 0,89 1,01 1,44 0,57 0,84

8 1,17 0,63 1,15 1,21 1,47

9 0,93 1,39 1,01 0,73 0,84

10 0,69 0,76 0,86 0,97 0,42

Erläuterullgen für die Be\\'egung des Verletzten:

1 = in Ruhe, getroffen, gebissen, getreten, erfaßt werden

2 = angefahren, überrollt, eingequetscht we~den

3 = einatlnen, schlucken·

4 = hineingreifen, hinein-/vorbeizwängen, unzulässig annähern

5 = anstoßen, sich stoßen

6 = umknicken, stolpern, ausgleiten, abrutschen, hinfallen

7 = abstürzen, abrutschen ~

8 = berühren, anfassen, hineintreten

9 = sich überlasten, übernehmen, überfordern

10 = keine Angabe
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Tabelle 5.1-14b Erstmals entschädigte Arbeitsunfälle in Abhängigkeit von der

Bewegung des Verletzten

erstmals entschä.digt.e Arbeitsunfälle

Bewegung Explosiv- Sprengstoff- Pulverindu- Pyrotechrt. Munitions-

des Ver- stoff- industrie st.rie Industrie herstellung

letzten industrie

% % % % %

1 40,74 42,86 34,62 53,85 37,50

2 0,93 7,14 0,00 0,00 0,00

3 0,93 0,00 0,00 0,00 2,50

4 3,70 0,00 11,54 0,00 2,50

5 3,70 7,14 0,0·0 7,69 0,00

6 44,44 28,57 46,15 30,77 55,00

7 3,70 7,14 3,85 7,69 0,00

8 0,93 0,00 3,85 0,00 0,00

9 0,93 7,14 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen für die Bewegung des Verletzten s. Tabelle 5.1-14a.

Tabelle 5.1-14c Getötete Personen in Abhängigkeit von der Bewegung des Verletzten

getötete Personen

Bewegung Explosiv- Spr~ngstoff- Ptllverindu- Pyrotechn. MUllitions-

des Ver- stoff- indust.rie strie Industrie herstellung

letzteIl industrie

0/0 % % % %

1 88,47 75,00 75,00 100,00 100,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,·00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 11,52 25,00 25,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen für die Bewegung des Verletzten s. Tabelle 5.1-14a.
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5.2. Vorschriften für die Herstellung Ulld den Umgang mit Spreng
stoffen

Wie in den vorhergehenden Abschnitten bereits Inehrfach angedeutet, wird die Her

stellung von und 'der Ul11gang mit Explosivstoffen in der Bundesrepublik Deutschland

durch ei11e ganze Reihe gesetzlicher Vorschriften reglelnentiert.

Werden alle diese Vorschriften zusalnmengenolnmen, so ergibt sich, daß es praktisch

keinen Bereich im Zusam"menhang n1it der Herstellung und dem Umg.ang einschließ

lic11 der Verwendung der Explosivstoffe gibt, der nicht durch gesetzliche, verord

nungsmäßige oder anderweitige technische Vorschriften geregelt ist. Kein anderer In

dustriezweig ist derart umfassend und detailliert durch Vorschriften reglementiert wie

die Explosivstoffi.ndustrie.

Neben den allgelnein industrielle Tätigkeiten regelnden Vorschriften, wie z.B. die

Arbeitsstättenverordnullg (56), die Gefahrstoffverordnung (57) oder das Mutterschutz

gesetz (58) gibt es eine Vielzahl von Vorschriften, die sich n1ehr oder weniger speziell

mit der Herstellung von und mit dem Umgang mit Explosivstoffen befassen. Zu

diesen Vorschriften gehören u.a. das Bundes-Immissionsschutzgesetz (59) mit einigen

seiner Rechtsverordnungen, zu denen auch die Störfallverordnung (8,9) zählt und das

Sprengstoffgesetz (18). Für die Lagerung der Explosivstoffe sind die Vorschriften der

Sprengstoff-Lagerverordnung (27) und der Sprengstoff-Lagerrichtlinien (29, 42, 43,

84) zu beachten. Die Beför,derung der explosiven Stoffe und der Gegenstände mit

E.xplosivstoff inl öffentlichen Verkehr ist durch das Gesetz über die Beförderung

gefährlicher Güter (60) und seine Verkehrsträger-spezifischen Rechtsverordnungen

(21-~5, 61-64) umfassend geregelt.

Eine ganz besondere Stellung unter den technischen Vorschriften nehmen die von der

Berufsgenossenschaft der chelnischen Industrie erlassenen Unfallverhütungsvorschrif

ten ein. Diese, den gesamten Bereich der Herstellung, Be- und Verarbeitung sowie

Vernichtung aller Explosivstoffe abdeckenden Vorschriften gliedern sich in eine all

gemeine (28) und neun spezielle Vorschriften (65-73), die durch eine Reihe weiterer

Richtlinien (38, 47, 74-76) ergänzt werden. Die meisten dieser Unfallverhütungsvor

schriften befindell sich derzeit gerade in einer grundlegenden Überarbeitung (77-83,

139), um die z. T. sehr detaillierten technischen Vorschriften dem neuesten Stand der

Technik anzupassen.

Eine vollständige Betrachtung aller Vorschriften würde den Rahlnen der vorliegenden

Arbeit bei weiteITI sprengen, so daß im Nachfolgenden nur die wesentlichen Regelun

gen, wie das Bundes-Imlnissionsschutzgesetz, die Störfall-Verordnung, das Spreng

stoffgesetz, die Sprengstoff-Lagerverordnung und insbesondere die Unfallverhütungs

vorschriften einer detaillierten Diskussion unterzogen werden.
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BUlldes-Inlnlissionsschutzgesetz (BInlSchG)

Das heutige Bundes-Imlnissionsschutzgesetz basiert auf der Reichsgewerbeordnung

von 1900 (85), der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes von 1869 (86) und

letztlich auf der Preußischen Gewerbeordnung V011 1845 (87), die ihrerseits auf einer

entsprechenden gesetzlichen Regelung Frankreichs von 1810 fußt.

Zweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist es ( §1 BlmSchG ),

Menschen sowie Tiere, Pflanzen und andere Sachen vor schädlichen Um

welteinwirkungen/und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen han

delt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen,

die auf andere Weise herbeigeführt werden, zu schützen und dem Entstehen

schädlic11er UlTIwelteinwirkungen vorzubeugen.

Eines der Kernstücke des Bundes-Immissionssc11utzgesetzes ist sein §4, der im Absatz

1 Satz 1 folgendes bestilnmt:

Die Errichtung und' der Betrieb von Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit

oder ihres Betrieb~ in b~sonderem Maße geeignet sind, schädliche Umweltein

wirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Aligeineinheit oder die

Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belä

stigen, bedürfen der Genehmigung.

Diese Besti~mung war bereits in der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes mit

etwa sinngleichern Inhalt enthalten. §16 dieser Vorschrift lautete:

Zur Errichtung' von Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder die Beschaf

fenheit der Betriebsstätte für den Besitzer oder Bewohner der bel1achbarten

Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche ,Nachteile, Gefahren

oder Belästigungen herbeiführen können, ist die Genehlnigung der nach Landes

gesetzen zuständigen Behörde erforderlich.

Es steht nun außer jedem Zweifel, daß Anlagen zur Herstellung, Be- und Verarbei

tung sowie Verniclltung von Explosivstoffen, entsprechend der ihnen innewohnenden

Gefahren die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft gefährden, erheblich belästigen

oder erheblich benachteiligen können.
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Aus diesem Grund sind im Anhang zur Verordnung über genehmigungsbedürftige

Anlagen unter NUITIlner 10.1

Anlagen zur Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung, Wiedergewinn·ung oder

Vernichtung von explosionsgefährlichen Stoffen iIp Sinne des Sprengstoffgeset

zes, die zur Verwendung als Sprengstoffe, Zündstoffe, Treibstoffe, pyrotechni

sche Sätze oder zur Herstellung dieser Stoffe bestimlnt sind, so\vie Anlagen zum

Laden, Entladen oder Delaborieren von Munition oder sonstigen Sprengkörpern

aufgeführt, deren Errichtung und Betrieb einer Genehlnigung im Sinne des 4 des Bun

des-Immissionsschutzgcsetzes bedarf.

Ähnliches galt auch schon im Norddeutschen Bund, nur daß die Art der Anlagen, ent

sprechend dem dalnaligen technischen Entwicklungsstand auf Schießpulver-Fabriken,

Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündstoffen aller Art beschränkt

war.

Dieser hIrze historische Rückblick zeigt, daß die Betriebe der Explosivstoffindustrie

schon seit mindestens 130 Jahren für ihre Errichtung und ihren Betrieb einer behördli

chen Genehmigung bedürfen.

Der §5 des Bunde~-Immissionsschutzgesetzes bestimmt, daß genehmigungsbedürftige

Anlagen· so zu errichten und zu b"etreiben sind,

daß schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nach

teile und erhebliche Belästigungen für die AllgeIneinheit und die Nachbarschaft

nicht hervorgerufen werden können, daß Vorsorge gegen schädliche Um

welteinwirkungen getroffen wird, insbesondere <;lurch die deI11 Stand der Tech

nik entsprechenden Maßnahlnen zur Emissionsbegrenzung,

und

daß Reststoffe vermieden werden, es sei denn, sie werden ordnungsgemäß, lInd

schadlos verwertet oder, soweit Vermeidung und Verwertung technisch nicht

lnöglich oder unzulTIutbar sind, als ~A.bfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der

Allgelneinheit beseitigt werden.

Der Unternehlner, der eine Genehlnigung nach §4 des Bundes-IITIlnissionsschutzgeset

zes für eine Anlage zur Herstellung, Be- und Verarbeitung, Wiederverwendung oder

Vernichtullg von Explosivstoffen beantragt, hat den nachvollziehbaren Nachweis zu

führen, daß die beantragte Anlage die vorstehenden .Kriterien erfüllt. Die zuständige

Be11örde hat die Antragsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität u. U. unter

Einschaltung von Sachverständigen zu prüfen und, sofern sie, nach Anhörung von
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B~troffenen, zu der Entscheidung gelangt, daß die beantragte Anlage den Kriterien

genügt, eine entsprechende Genehnligung zu erteilen.

Die Genehmigung nach §4 des Bundes-Ilnlnissionsschutzgesetzes ist eine Sachgeneh

Inigung, weil das Genehmigungserfordernis anlagenbezogen ist, in dem es an die Be

schaffenheit und die 'Betriebsweise der Anlage anknüpft (88). Mit der Genehlnigung

wird zwar die Unbedenklichkeit der Anlage selbst festgestellt, nicht aber die Zuver

lässigkeit desjenigen, der sie errichtet oder betreibt (88) .. Dieser Nachweis ist im Falle

der Explosivstoffe, zUlnindest hinsichtlich des Betriebs, dem Sprengstoffgesetz vorbe

halten.

Durch das Bundes-Immissionsschutz-gesetzliche Genehmigungsverfahren wird also

sichergestellt, daß die Anlagen zur He'rstellung~ Be- und Verarbeitung, Wiedergewin

nung und Vernichtung von Explosivstoffen in solcher Weise errichtet und betrieben

werden, daß schädliche UlTIwelteinwirkungen dadurch nicht hervorgerufen werden

und die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft durch diese Anlagen nicht gefährdet,

erheblich. benachteiligt oder erheblich belästigt wird.

5.2.2. StörfaII-Verordnung ( 12.BImSchV )

Das jüngste Kind in der Familie der die Explosivstoffindustrie reglelnentierenden

Vorschriften ist die Störfall- Verordnung (8,9).

Über den Zweck und den Anwendungsbereich dieser Verordnung ist bereits im Ab

schnitt 1.2 der vorliegenden Arbeit kurz berichtet w'orden. Danach sind die Vorschrif~

ten der Störfall-Verordnung; die im wesentlich~n der Störfallverhinderung und der

Minimierung der Störfallauswirkungen dienen, auf Anlagen zur Herstellung, Be- und

Verarbeitung, Wiederverwendung und Vernichtung von Explosivstoffen anzuwenden,

sofern die Explosivstoffe ,der Lagergruppe 1.1 zugeord'net sind und ihre in den An

lagen auftretenden Mengen 1.000kg - bzw. beim Vorliegen verschiedener Stoffe

IO.OOOkg überschreiten kann.

Zu den Sicherheitspflichten der Betreiber derartiger Anlagen gehört nach §3 der Stör

fall-Verordnung, daß sie die nach Art und Auslnaß der Inöglichen Gefahren erforder

lichen Vorkehrungen zur Störfallverhinderung zu treffen haben, wobei betriebliche

und umgebungsbedingte Gefahrenquellen sowie auch der Eingriff Ullbefugter zu be

rücksichtigen ist. Außerdem ist dafür Vorsorge zu treffen, daß die Störfallauswirkun

gen auf ein Mindestlnaß beschränkt bleiben. Alle technischen Vorkehrungen zur Er

füllung der vorgenannten Sicherheitspflichten haben deIn aktuellen Stand der Sicher

heitstechnik zu entsprechen.
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Die Anforderungen, die zwecks Verhinderung des Eintritts von Störfä.11en bzw.

zwecks Begrenzung der Störfallauswirkungen an die Anlagen zu stellen sind, sind in

den §§4-6 der Störfall-Verordnung aufgeführt. Danach haben die Betreiber der Anla-

gen

diese so anzulegen, daß sie auch bei einer Störung des bestimmungsgemäßen

Betriebs den zu erwartenden Beanspruchul~gen genügen,

Maßnahlnen zu treffen, damit Brände und Explosionen innerhalb der Alllagen

vermieden werden und nicht in einer die Sicherheit der Anlagen beeinträchti

genden Weise von außen auf sie ein\virken können,

die Anlagen mit Warn-, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen auszurüsten,

die Anlagen mit ausreichend zuverlässigen Meß-, Steuer- und Regeleinrichtun

gen auszustatten, die ggf. redundant auszuleg~n sind,

die Anlagen gegen Eingriffe Unbefugter zu· schützen,

siC}lerzustellen, daß durch die Beschaffenheit. der baulichen Einrichtungen bei

Störfällen keine zusätzlichen Gefahren hervorgerufen werden,

die Anlagen mit den erforderlichen sicherheitstechnischen Einrichtungen auszu

rüsten und die erforderlichen technischen und organisatorischen Schutzvorkeh

rungen zu treffen,

Alarm- und Gefahrenab\vehrpläne zu erstellen,

die Einrichtungen un.d den Betrieb der Anlagen ständig zu überwachen und die

Einrichtungen regelmäßig zu warten,

die Wartungs- und Reparaturarbeiten nach den allgelnein anerkannten Regeln

der Technik durchzuführen,

die erforderlichen sicllerheitstechnischen Vorkehrungen zur Verhinderung von

Fehlbedienungen zu treffen,
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durch Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen sowie Schulung des Personals

einem Fehlverhalten vorzubeugen

und
die betroffenen Arbeitnehmer ,über die für sie in den betrieblichen Alarm- und

Gefahrenabwehrplänen für den Störfall enthaltenen Verhaltensregeln tu unter

richten.

Neuerdings haben die Betreiber der Anlagen auch noch die nach Art und Ausmaß der

möglichen Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, die verhindern, daß bei

einer Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs, durch die eine 'Gemeingefallr nicht

hervorgerufen werden kann, die zum· Bedienungspersonal des gestörten Anlagenteils

gehörenden Arbeitnehmer einer Lebensgefahr oder der Gefahr einer schwerwiegenden

Gesundheitsbeeinträchtigung ausgesetzt werden.

Außerdem sind die Betreiber der Anlagen - also auch schon bestehender Anlagen 

dazu verpflichtet, eine Sicherheitsanalyse der Anlagen anzufertigen, diese stets auf

dem neuesten Stand zu halten und sie der zuständigen Behörde zur Prüfung vorzule

gen.
In der Sicherheitsanalys,e nach §7 der Störfall-Verordnung sind

die Anlage und das Verfahren einschließlich der Verfahrensbedingungen im

bestimmungsgemäßen.- Betrieb zu beschreiben,

die sicherheitstechnisch bedeutsamen Anlagenteile und die Voraussetzungen, die

zu einem Störfall führen können, zu benennen,

die gefährlichen Stoffe iln Sinne der Verordnung, die beim bestimlnungsgemä

ßen Betrieb in der Anlage vorliegen oder die im Falle einer Störung entstehen

können, sowie diejenigen Stoffe, die bei einer Störung entstehen und zur Bil

dung der gefährlichen Stoffe führen ,können, aufzulisten

die Maßnahmen, die zur Erfüllung der Anforderungen nach §3 bis §6 erforder

lich sind, zu nennen

und

die Auswirkungen, die sich aus eineITI Störfall ergeben können, anzugeben.

Ist in einer Anlage ein Störfall eingetreten oder sind infolge einer Störun'g d~s be

stimmungsgemäßen Betriebs durch gefährliche Stoffe im Sinne der Verordnung Schä

den außerhalb der Anlage eingetreten oder Gefahren für die Allgemeinheit nicht mit
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Sicherheit auszuschließen, so ist die zuständige Behörde -unverzüglich von dem Vor

kOlnmnis zu unterrichten.

Die Störfall-Verordnung sieht in ihrelTI §10 vor, daß die zuständige Behörde im Ein-

.' zelfall Ausnahlnen von den Vorschriften der Verordnung zulassen kann, soweit wegen

günstiger Umgebungsbedingungen der Anlage und der geringen Mengen gefährlicher

Stoffe in der .Anlage eine Gemeingefahr nicht zu besorgen ist.

Die Ausnahlnemöglichkeiten sind selbstverständlich an bestimmte Voraussetzungen

geknüpft, die verhältnismäßig restriktiv sind. Eine der Ausnahmelnöglichkeiten richtet

sich direkt an die Anlagen der Explosivstoffindustrie. Nach NUffilner 3.2.3.1 Absatz 2

der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Störfall-Verordnung (13) sind diese

Anlagen bei der Entscheidung über eine zu erteilende Ausnahme vom Erfordernis der

Erstellung einer Sicherheitsanalyse danach zu beurteilen, welche Stoffmengen in die

sen Anlagen gleichzeitig detonieren können. Der gleiche Absatz legt fest, daß räUIn

lieh getrennte Mengen von Explosivstoffen dann nicht gleichzeitig detonieren können,

wenn die Sicherheitsabstände zwischen den Mengen den Tabellenwerten der Spreng

stofflagerverordnung entsprechen. Diese Regelung ist aber in:soweit eingeschränkt als

in NUlTItner 3.2.1.3 der o.g. Verwaltungsvorschrift festgelegt ist, daß eine Ausnahme

von den "\Iorschriften der Störfall-Verordnung grundsätzlich ausgeschlossen ist, wenn

die Stofflnenge in der Teilanlage einen Wert von lO.OOOkg überschreitet.

In Anbetracht der Tatsache, daß die Lager in der Explosivstoffindustrie in aller Regel

für die Au·fbewahrung von mehr als lO.OOOkg zugelassen sind, muß der vorbezeichne

ten Ausnahmelnöglichkeit eine völlig untergeordnete Bedeutung zugemessen werden.

Im Abschnitt 7 der vorliegenden Arbeit werden die Votschriften der Störfall-Verord

nung und ihrer Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift im Hinblick auf die An

lagen zur Herstellung, Be- und Verarbeitung, Wiedergewinnung und Vernichtung von

Explosivstoffen im Lichte der Zusammenhänge zwischen Störfalleintrittswahrschein

li:hkeit und Störfallauswirkung sowie Gelneingefahr kritisch diskutiert.

Sprengstoffgesetz

Iln Rahlnen der hier vorgelegten Arbeit sind nur einige wenige, dafür aber s~hr wich

tige Vorschriften des Sprengstoffgesetzes (18) von Belang. Sie betreffen einerseits die

personenbezogene Erlaubnis ZUlTI Ulngang lnit Explosivstoffen und andererseits die

Qualifizierung ~nd die Aufgaben der verantwortlichen Personen.

§7 des Sprengstoffgesetzes bestilnmt, daß derjenige der gewerbsmäßig, selbständig im

Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung oder bei der Beschäftigung von Arbeit

nehlnern mit Explosivstoffen umgehen will, der Erlaubnis bedarf. Der Ulngang um-
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faßt in dieseln ZUSalTIlnenhang nicht nur das Herstellen, Be- und Verarbeiten, Wie

dergewinnen und Vernichten der Explosivstoffe sondern auch deren Autbewallrung,

Verwendung und Beförderung innerhalb der 'Betriebsstätte.

Um eine Erlaubnis nach §7 erlangen zu können, dürfen keine Tatsachen bekannt sein,

die die Annahme rechtfertigen, daß der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit

nicht besitzt. Nach Nr. 8.3 der Allgelneinen Verwaltungsvorschrift zum Sprengstoff

gesetz (89) besitzt ein Antragsteller in der Regel die erforderliche Zuverlässigkeit

nicht, wenn" er

wegen Friedensverrats, Hochverrats, Gefährdung des demokratischen Rechts

staates, Landesverrats, Gefährdung der äußeren Sicherheit oder Bildung einer

terroristischen Vereinigung,

wegen vorsätzlichen Angriffs auf das Leben oder die Gesundheit, Vergewalti

gung, Zuhälterei, Land- oder Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen die

Staatsgewalt, einer gefährlichen Straftat oder einer Straftat gegen das Eigentum

oder das Vermögen,

mindestens zweimal wegen einer iIn Zustand der Trunkenheit begangenen

Straftat,

wegen einer fahrlässig begangenen Straftat im Zusammenhang lnit deIn 'Umgang

mit ~laffen, Munition oder explosionsgefährlichen Stoffen,

oder

wegen einer Straftat gegen die Sprengstoffgesetze, die Waffengesetze, das Ge

setz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder das Bundesjagdgesetz

rechtskräftig verurteilt worden ist und seit der letzten rechtskräftigen Verurteilung

noch keine fünf Jahre vergangen sind. Die Zuverlässigkeit ist auch nicht gewährlei

stet, wenn der Antragsteller wiederholt oder gröblich gegen eines der vorstehend ge

nannten Gesetze, gegen ,Arbeitsschutzvorschriften oder gegen Vorschriften des Sicher

heitsrechts verstoßen hat. Ist der Antragsteller geschäftsunfähig oder in seiner Ge

schäftsfähigkeit beschränkt, trunksüchtig, rauschlnittelsüchtig, geisteskrank oder gei

stesschwach, so ist seine Zuverlässigkeit ebenfalls nicht gegeben.

Der Erlaubnisinhaber muß außerdeIn die körperliche Eignung besitzen, mindestens

das 21. Lebensjahr vollendet haben und d·je erford'erlich'e Fachkunde nachweisen kön-

nen.
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"""'""
Zur körperlichen Eignung gehört nach Nr. 8.7 der Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift ZUITI Sprengstoffgesetz die ausreichende Seh- und Hörfähigkeit, Farbtüchtig

keit, volle Gebrauchsfähigkeit der Hände, ggf. unter Verwendung von Hilfsgeräten

·sowie eine ausreichende Bew.eglichkeit im Gelände und das Fehlen schwerer Sprach

fehler.

Der Nachweis der Fachkunde ist entweder

durch eine erfolgreiche Teilnahme an einem staatlichen oder staatlich anerkann

ten Lehrgang für die beabsichtigte Tätigkeit mit einem Zeugnis, oder durch eine

bestandene Prüfung vor der zuständigen Behörde,

oder

durch eine mindestens dreijährige praktische Tätigkeit, oder durch eine abge

schlossene Ausbildung an einer Hochschule, einer Fachhochschule oder einer

Technikerschule und eine anschließende mindestens einjährige praktische Tätig

keit, die geeignet war, die.erforderliche Fachkunde zu vermitteln,

zu erbringen.

Der Unternehmer hat für den Betrieb verantwortliche Personen in der Anzahl zu be

stellen, die nach Umfang des Betriebs und der Art der Tätigkeit für einen sicheren

Umgang mit den Explosivstoffen erforderlich ist. Durch innerbetriebliche Anordnun

gen ist sicherzustellen, daß die bestellten verantwortlichen Personen die ihnen oblie

genden Pflichten erfüllen können.

Verantwortliche Personen sind Erlaubnisinhaber, die Leiter von Betrieben sowie Auf

sichtspersonen, wie die unselbständig tätigen mittleren und unteren Führungskräfte im

Betrieb.

Die verantwortlichen Personen müssen für ihre Tätigkeit einen behördlichen Befahi

gungsschein besitzen. Die personenbezogenen Vo~aussetzungen für die Erlangung

eines Befähigungsscheines sind im Prinzip die gleichen wie die für die Erlangung ei

ner Erlaubnis nach §7, d.h. die Antragsteller müssen zuverlässig sein, die körperliche

Eignu·ng besitzen, das 21. Lebensjahr vollendet haben und die erforderliche Fach

kunde nachweisen können.

Die verantwortlichen Personen haben Beschäftigte und Dritte vor G.efahren für Leben

und Gesu11dheit und Sachgütern zu schützen, soweit die Art des Ulngangs dies zuläßt.

Bei dieser Aufgabe haben sie die allgelnein anerkannten .Regeln der Sicherheitstechnik

anzuwenden.
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Zu den Aufgaben der verantwortlichen Personen gehört insbesondere, daß sie

die Betriebsanlagen und -einrichtungen den vorgenannten Anforderungen ent

sprechend einrichten und unterhalten und insbesondere für die Einhaltung der er

forderlichen Schutzabstände der Betriebsanlagen untereinander und zu den be

triebsfremden Gebäuden, Anlagen und öffentlichen Verkehrswegen zu sorgen

haben,

Vorsorge- und Überwacl1ungslnaßnahlnen ilTI Betrieb zu treffen und insbeson

dere den Arbeitsablauf zu regeln haben,

den Beschäftigten oder Dritten im Betrieb ein den Anforderungen entsprechen

des Verhalten vorzuschreiben haben,

die erforderlichen Maßnahmen zu treffen haben, dalnit Explosivstoffe nicht. ab

handen kommen oder Beschäftigte oder Dritte diese Stoffe nicht unbefugt an

sich nehmen können,

und
die Beschäftigten vor Beginn der Beschäftigung in angemessenen Zeitabständen

wiederholend über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Be

schäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur

Abwendung dieser Gefahren zu belehren haben.

Durch die sprengstoffrechtlichen Vorschriften wird gewährleistet, daß für die Einhal

tung der sicherheitstechnisch wichtigen Belange der Herstellung, Be- und Verarbei

tung, Wiedergewinnung und Vernichtung von Explosivstoffen in Betrieben der

Sprengstoffindustrie verantwortliche Personen vorhanden sind. Diese personenbezo

genen Vorschriften begründen für den betroffenen Personenkreis eine Verantwortlich

keit sowohl in verwaltungsrechtlicher als auch in strafrechtlicher Hinsicht. Sie stellen

im Zusan1menhang Init den sachbezogenen \'orsc"hriften des Bundes-Immissions

schutzgesetzes das rechtliche Grundgerüst aller Explosivstoftbetriebe dar, das, durch

die übrigen technischen und sicherheitstechnischen Vorschriften ausgefüllt, den hohen

Sicllerheitsstandard dieses Industriezweiges in der Bundesrepublik Deutschland garan

tiert.
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Sprengstoff-Lagerv~rordnllng

Die Aufbewahrung explosionsgefährlicher Stoffe und Gegenstände mit Exp1osivstoff

wird durch das Sprengstoffgesetz und insbesondere d~rch die Zweite Verordnung zum

Sprengstoffgesetz, die sog. Sprengstoff-Lagerverordnung geregelt.(27,90)

Das Sprengstoffgesetz enthält bzgl. der Aufbewahrung nur einen Genehmigungsvor

behalt für die Lager. So bestitTIlnt der §17, daß die Errichtung und der Betrieb von

Lagern, in denen explosionsgefährliche Stoffe zu gewerblichen Zwecken im Rahmen

einer wirtschaftlichen UnternehlTIUng oder bei Beschäftigung von Arbeitnehmern auf

bewal1rt werden sollen, der Genehlnigung bedürfen. Diese Genehlnigung schließt im

übrigen allch andere, das Lager betreffende behördliche Entscheidungen wie z.B. sol

che auf Grund baurechtlicher Vorschriften, mit ein. Für Lager, die ein Bestandteil

einer nach §4 des B·undes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen .Anlage

sind - und dies trifft in aller Regel für alle Lager, die in Betrieben der Explosivstoffin

dustrie errichtet sind, zu -, gilt die Genehmigung nach §4 des Bundes-Immissions

schutzgesetzes gleichzeitig als Genehmigung im Sinne des §17 des Sprengstoffgeset

zes.

Die auf dem Sprengstoffgesetz basierende Sprengstoff-Lagerverordnung enthält im

Grunde nur zwei wesentliche Vorschriften, die für die Explosivstoffindustrie von be

sonderer Bedeuturlg sind. Die erste bestimmt, daß die explosionsgefährlichen Stoffe

nach den Vorschriften des Anhangs zur Verordnung .und im übrigen nach den allge

mein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik aufzubewahren sind, während die

zweite Vorschrift verlangt, daß alle aufzubewahrenden explosionsgefäl1rlichen Stoffe

in ihrer jeweiligen Verpackung einer von vier Lagergruppen ( Klassen 1.1 bis 1.4 )

zugeordnet ",'erden InÜssen.

Die Lagergruppen, die die Explosivstoffe und Gegenstände mit Explosivstoff in ihrer

Verpackung, entsprechend den von ihnen ausgehenden Gefahren, unterscheiden, sind

bereits im Abschnitt 2.2 der vorliegenden Arbeit aufgeführt ·worden. Die Lagergrup

penzuordnung erfolgt auf Antrag durch die dafür zuständig'e Behörde nach einem Ver

fahren, das in der Sprengstoff-Lagerrichtlinie SprengLR 010 (29) festgelegt ist.

Die Einbeziehung der Verpackung in die Lagergruppenzuordnung ergibt sich ZUITI

einen aus der Tatsache, daß die explosiven Stoffe nur iIn verpackten Zustand gelagert

\\lerden dürfen und andererseits aus der Kenntnis, daß die Verpackung u.U. das Ver

halten der verpackten Güter im Falle einer Explosion wesentlich beeinflussen ka11n.

Im Anhang ZU~ Sprengstoff-Lagerverordnung sind die technischen Erfordernisse für

die Lager und die organisatorischen BestilTIITIUngen für den Betrieb der Lager enthal

ten, die durch zusätzliche Lagerrichtlinien (42,43) ergänzt bzw. näher erläutert wer

den. Die Vorschriften regeln die Bauweise und Einrichtung der Lager, den Schutz vor
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elektrischer Energie und dem Zutritt von Wasser, den Brandschutz, den Schutz vor

Diebstahl und unbefugteIn Zutritt, sowie die mit dem Vorgang der Aufbewahr.ung

verbundenen Tätigkeiten.

Eine weitere Vorschrift ist aber bisher praktisch überhaupt. noch nicht angesprochen

worden. Gelneint ist hier die Bestilnmung der Numlner 2.2.2 des Anhangs zur

Sprengstoff-Lagerverordnung, die vorschreibt, daß zwischen Lagern mit explosions

gefährlichen Stoffen und Wohnbereichen sowie öffentlichen Verkehrswegen Schutz

abstände und zwischen Lagern und anderen schutzbe.dürftigen Betriebsgebäuden und 

anlagen sowie anderen Lagern nlit explosionsgefährlichen Stoffen Sicllerheitsabstände

einzuhal ten sind.

Diese Vorschrift, auf die letztlich auf die Forderungen des §4 des Bundes-Imlnissions

schutzgesetzes und §6a der Störfall-Verordnung zurückzuführen sind, wonach die

Allgemeinheit, die Nachbarschaft sowie Arbeitnehmer vor Gefahren der genehmi

'gungsbedürftigen Anlagen zu schützen sind, beinhaltet die neben den Maßnahmen zur

Verhinderung von StörfaIlen wichtigste sicherheitstechnisclle Maßnahlne zur Be

schränkung der Störfallauswirkungen in der Explosivstoffindustrie. Sie gilt im Zu

sammenhang mit der Sprengstoff-Lagerverordnung zwar nur für die Lager mit explo

siven Gütern, findet aber hinsichtlich der Betriebsgebäude und -anlagen im Falle der

Sicherheitsabstände ihre Entsprechung in den Bestimlnungen der Unfallverhütungsvor

schrift "Explosivstoffe und Gegenstände mit Explosivstoff - Allgelneine Vorschrift"
~ .

VBG 55 a (28,77).

Die einzuhaltenden Schutz- und Sicherheitsabstände unterscheiden sicll für die ·explo

siven G'üter der verschiedenen Lagergruppen. Sie sind außerdem von der Masse der

gelagerten Stoffe - im Falle der Gegenstände zählt nur die Masse der in den Gegen

stäi1den enthaltenen Stoffe, die sog. "Nettoexplosivstoffmasse ll
- abhängig. Die Si

cherheitsabstände werden zusätzlich noch von der Bauweise der Lager und der zu

schützenden Betriebsgebäude und -anlagen mitbestimmt.

Die Gesetzmäßigkeiten, nach denen die einzuhaltenden Schutz- und Sicherheitsab

stände zu berechnen sind, sind in den Anlagen 1 und 2 ZUlTI Anhang der Sprengstoff

Lagerverordnung enthalten. Sie basieren einerseits auf grundlegenden Erkenntnissen

über die Wirkungen von Explosionen, Detonationen und Bränden und andererseits auf

deIn Wissen über das Verhalten von baulichen Einrichtungen und Personen gegenüber

den Einwirkungen von Explosionen.

Weil die Sicherheitsabstände, die von Lagern und Betriebsgebäuden oder -anlagen zu

anderen zu schützenden Objekten einzuhalten sind, den gleichen Gesetzen unterliegen

und diese für die Betriebsgebäude und Betriebsanlagen ilTI Zusamnlenhang mit der

Diskussion der Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a besprochen werden, wird hier
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auf eine ins Einzelne gehende Darstellung verzichtet und nur die Regelungen für die

Schutzabstände einer genaueren Betrachtung unterworfen.

Die Schutzabstände zwischen Lagern für explosionsgefährliche Güter der Lagergruppe

1.1 und Wohnb·ereichen sind nach der Formel

E = 22 * M1/3 (12)

mit E = Schutzabstand in mund M = gelagerte Nettoexplosivstoffmasse in kg zu

berechnen. Werden in den Lagern Gegenstände aufbewahrt, bei denen im Falle einer

Explosion Init der Bildung sch~'erer Sprengstücke zu rechnen ist, "berechnen sich die

Schutzabstände nach der gleichen Formel, wobei jedoch 'die Einhaltung eines Min

destabstandes von 2751n zu berücksichtigen ist. Zu öffentlichen Verkehrswegen be

rechnen sich die einzuhaltenden Schutzabstände für diese Lager nach der Forlnel

E = 15 * Ml/3 (13)

Der Mindestabstand, der bei der Lagerung von Gegenständen, deren Explosion die

Bildung schwerer Sprengstücke befürchten läßt, zu berücksichtigen ist, beträgt 1801TI.

Die analogen Beziehungen für die Schutzabstände der Lager mit Gütern der anderen

Lagergruppen lauten:

für die La~ergruppe1.2:

-Schutzabstand zu Wohnbereichen:

- bei der Aufbewahrung von Gegenständen ohne Gefahr der schweren

Sprengstückbildung
~-----------

E = 58 * M1/6 (14)

mit einelTI Mindestabstand von 901n;

- bei der Aufbewahrung von Gegenständen mit Gefahr der schweren Spreng

stückbildung

E = 76 * M1/6 (15)

lnit einem Mindestabstand von 135m.
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-Schutzabstand zu Verkehrswegen:

- bei der A'"utbewahrung von Gegenständen ohne Gefahr der schweren

Sprengstückbildung
~-------------

E = 39 * Ml/6 (16)

mit einem Mindestabstand von 60m;

- bei der Aufbewahrung von Gegenständen mit Gefahr der schweren Spreng

stückbildung

E = 51 * Ml/6 (17)

mit einelTI Mindestabstand von 90m.

für die Lagergruppe 1.3:

-Schutzabstand zu Wöhnbereichen:

E = 6,4 * Ml/3 (I8)

mit eineIn Mindestabstand von 60m;

-Schutzabstand zu Verkehrswegen:
----~-------

E = 4,3 * Ml/3 (19)

mit einem Mindestabstand von 401TI.

für die Lagergruppe 1.4:

-Schutzabstand zu Wohnbereichen und Verkehrswegen:

Mindestabstand, unabhängig von der Masse der gelagerten Güter: 25m.

Alle vorstehenden Bezieh~ngen sind derart gestaltet, daß die Gefahrdung der zu

schützenden Objekte (Wohnbereich oder Verkehrswege) in jedelTI Falle etwa gleich

groß ist. Dies bedeutet, daß das Gefahrdungsausl11aß von der Art der Gefahren

(Druckstoß, Spreng- und ·Wurfstücke oder Feuer) sowie von der Masse der gelagerten

explosiven Güter unabhängig ist.

Die Schutzabstände zu Wohnbereichen werden weltweit als ausreichend angesehen,

um normale Wohngebäude, die z.B. aus 23cm dickem Ziegelmauerwerk errichtet
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sind, vor ernsten aus den Explosionswirkungen stalnmenden Gef'lhren zu schützen.

Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Objekte in den vorgesehenen Schutzabständen ab

solut sicher sind. Die Schutzabstände zu Verkehrswegen werden in gleicher Weise als

ausreicl1end angesehen, um Beförderungsmittel und ihre Insassen vor den direkten

Explosionswirkungen zu schützen. Handelt es sich bei den Verkehrswegen um solche

hoher Bellutzungsfrequenz, so Inüssen zu diesen die Schutzabstände zu Wohnberei

ehen eingehalten werden, Uln die Fahrzeugführer iln Falle des Auftretens von Explo

sionswirkungen vor einer den Verkehr beeinträchtigenden Fehlreaktion zu bewahren

(19).

Die Sprengstoff-Lagerverordnung sieht außerdem vor, daß die Schutzabstände verrin

gert werden dürfen, wenn dies wegen der Bauart der Lager und der günstigen Umge

bUllgsbedingungen gerechtfertigt ist. Die Abstände müssen aber andererseits entspre

chend vergrößert werden, wenn in der betrachteten Richtung mit einer erhöhten Ex

plosionswirkung zu rechnen ist oder die zu schützenden Objekte einen besonderen

Schutz verlangen.

5.2.5. Ullfallverhütungsvorschriften

Die Berufsgenossenschaft der chelnischen Industrie hat für den Bereich der Herstel

lung, Be- und Verarbeitung, Wiedergewinnung und Vernichtung von Explosivstoffen

und Gegenständen mit Explosivstoff eine ganze Reihe von Vorschriften und Richtli

nien erarbeitet und in Kraft gesetzt, die der Unfallverhütung und der Begrenzung

eventueller lTnfallfolgen dienen. Diese Vorschriften, deren Entstehung bis auf den

Beginn dieses Jahrhunderts zurückgeht (1-6), regeln praktisch den gesamten Bereich

der Explosivstoffindustrie in technischer und sicherheitstechnischer H.insicht. In die

sem ZUSalTIlnenhang ist es erwähnenswert, daß es keinen anderen Industriezweig gibt,

dessen betriebliche Einrichtungen und Tätigkeiten so lückenlos und detailliert durch

technische Regeln und Vorschjiften abgedeckt sind, wie den der Explosivstoffindu-
t •S..rle.

Die Unfallverhütungsvorschriften der Reihe YBG 55 (28,65-73) und der dazugehöri

gen Richtlinien (47,50,74-76) sind entweder erst in jüngster Zeit deIn technischen

Entwicklungsstand angepaßt worden, oder sie befinden sich derzeit in1 Zustand der

Anpassung (77-83, 139). An der Erarbeitung der Neufassungen sind neben den Ver

tretern der Berufsgenossenschaft und der betroffenen Industrie, Sachverständige der

wissenschaftlichen Sicherheitsbehörden beteiligt. Insofern stellen die Unfallverhü

tungsvorschriften und Richtlinien kodifizierte Regeln der Technik bzw. Sicherheits

technik dar, die, weil sie durch ihre derzeitige Überarbeitung dem neuesten Erkennt-
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nisstand der Explosivstofftechnologie und Sicherheitstechnik Rechnung tragen, den

Stand der Technik iITI Sinne des Bundes-IlTIlnissionsschutzgesetzes repräsentieren.

Die Unfallverhütungsvorschriften der Reihe VBG 55 ulnfassen, wie bereits erwähnt,

eine allgemeine .und neun spezielle Vorschriften. Die allgemeine Vorschrift enthält die

Regelungen, die in gleicher Weise für alle verschiedenen Betriebe der Explosivstoff

industrie Gültigkeit haben. Diese Vorschriften werden durch die speziellen Unfallver

hütungsvorschriften, die für die Herstellung, Be- und Verarbeitung .bestimmter Pro

dukte der Explosivstoffindustrie gelten, präzisiert und ergänzt.

Die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften sind in allen Fällen in zwei

Hauptgruppen unterteilt, die sich einerseits mit dem Bau und der Ausrüstung der be

treffenden Anlagen befassen und andererseits deren Betrieb betreffen. Die Vorschrif

ten des ersten Teils richten sich an den Unternehmer, während sich die Bestimmungen

des zweiten Teils sowohl an den Unternehmer als auch 'an die Beschäftigten wenden.

Die Vorschriftentexte werden, soweit erforderlich, durch sog. Durchführun·gsanwei

sungen, die selbst ·keinen BestimlTIUngscharakter besitzen, näher erläutert oder inter

pretiert.

Im Nachfolgenden wird ausführlich auf die Regelungen der allgemeinen und beispiel

haft auf eine ausgewählte spezielle Unfallverhütungsvorschrift eingegangen.

5.2.5·.1. Unfallverhütungsvorschrift "Explosivstoffe und Gegenstände mit Explo

sivstoff - Allgemeine Vorschrift" VBG 55 a

Die Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a hat für die Betriebsteile von Betrieben in

denen Explosivstoffe hergestellt, be- und verarbeitet oder wiedergewonnen werden

und ill1 Zusanl1nenhang lnit den genannten Tätigkeiten untersucht, erprobt, vernichtet,

befördert oder ·aufbewahrt werden, Gültigkeit (28,77).

Die Bestimlnungen der Unfallverhütungsvorschrift lassen sich entsprec11end ihrer

Zweckbestimmung jeweils einer von drei Hauptgruppen zuordnen.

Die erste Hauptgruppe ·umfaßt die BestilTIlTIUngen, die der Vermeidung bzw~ Verhin

derung von Unfällen dienen. Dazu gehören u.a. die Vorschriften, die sich mit der

baulichen Ausgestaltung der Arbeitsgebäude, der Einrichtung von betriebsnotvlendi

gen Nebenanlagen, sowie der Bau- und Betriebsweise von betrieblichen Einrichtungen

wie Verfahrensanlagen, Maschinen und Geräten befassen. Hinzu kommen die Vor

schriften, die das Verhalten der Arbeitnehlner iln Betrieb regeln sowie der Gesamt

kOlnplex, der sich auf die Arbeitsanweisungen, die Schulung des Personals und auf

die Alarn1- und Brandschutzübungen bezieht.
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Die zweite der drei Hauptgruppen ulnfaßt die Vorschriften, die sich mit der Begren

zun.g d·er Unfallfolgen befassen. Zu diesen Vorschriften ·zählen insbesondere diejeni

gen, die die Bauweise der Arbeitsgebäude und deren Abstände untereinander betref-

I fen. Außerdem gehören zu dieser Hauptgruppe die Bestimmungen, die die zahl der

Beschäftigten und die Masse der erlaubten Explosivstoffe in den einzelnen Betriebsge

bäuden regeln.

Neben diesen zwei Hauptgruppen von BestilTIlTIUngen enthält die Unfallverhütungsvor

schrift VBG 55a noch eine Reihe weitere.r Regelungen allgemeiner Art, die den siche

ren und ordnungsgemäß"en Ablauf der Arbeiten im Betrieb gewährleisten sollen.

Sicherlich ist im Rahmen der vorliegenden Arb.eit nicht der Raum, un1 die Einzelbe

stimlnungen der Unfallverhütungsvorschrift in aller Ausführlichkei~ darzustellen.

Dennoch sollen einige wenige, aber sehr wichtige Bestimmun·gen eingehender geschil

dert werden, um dalnit einerseits die Regelungstiefe der Vorschrift und andererseits

besonders sicherheitsrelevante Grundkonzepte der Explosivstoffindustrie aufzuzeigen.

Nach den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift ist das gesalnte für einen Be

trieb der Explosivstoffindustrie zur Verfügung stehende Gelände in einen gefährlichen

und eine11 ungefährlichen Betriebsteil zu unterteilen. Alle Betriebsstätten , in denen

bestilTIlTIUngsgemäß Explosivstoffe vorliegen können (gefährliche Gebäude), sind ilTI

g,efährlichen Betriebsteil zusalnmenzufassen. Ungefährliche Gebäude, wie z.B. Werk

stätten, Aufenthaltsräume usw., sollen nur in einer solchen Zahl im gefährlichen Be

triebsteil eingerichtet werden, als das für den reibungslosen Betrieb der gesamten An

lage unbedingt nötig ist.

Die Bauweisen der gefährlichen Gebäude sind, entsprechend den Gefahren, die für

diese Gebäude bestehen bzw. die von ihnen ausgehen, auszuwählen. Alle Gebäude

dürfen nur eingeschossig errichtet werden. Sie sind, sofern es die in ihnen auszufüh

renden Arbeiten verlangen, oder eine Gefährdung von außen durch schwere Spreng

od~r Wurfstücke zu befürchten ist, lnit Erdreich zu überdecken oder lnit einer schwe

ren Decke zu versehen und ggf. zu ulnwallen. Soweit möglich, sind die Gebäude in

Ausblasebauart zu errichten. Dies bedeutet, daß mindestens eine Wand oder die Decke

des Gebäudes eine wesentlich geringere mechanische Festigkeit aufweisen lTIUß, als

die übrigen Ulnfassungsflächen des Gebäudes. Die Ausblasewand oder -decke soll bei

einer Explosion oder einelTI ausgedehnten Brand im Gebäude zerstört werden und so

zu einer sehr raschen Druckentlastung der übrigen Bauteile führen, UITI diese vor einer

Zerstörung zu bewahren. Die Explosions\\lirkungen werden auf diese Weise in eine

vorherbestilTIlnte Richtung umgeleitet.

Die. Bauteile der Gebäude im gefährlichen Betriebsteil sollen, soweit irgend möglich,

unbrennbar oder doch mindeste.ns schwer entflammbar sein und ilTI Falle einer Explo

sion möglichst keine oder doch nur kleine, ungefährliche Wurfstücke bilden. Diese
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Vorschrift steht jedoch in Konkurrenz zu der Forderung, daß die. gleichen Bauteile bei

einer Beanspruchung von außen durch die Explosion eines benachbarten Gebäudes

ausreichend stabil sein müssen. Bei der Auswahl der "richtigen" Bauweise sind heide

Sicherheitsaspekte gleichgewichtig -zu berücksichtigen. Die Vorschriften über die er

laubtert Bauweisen der Gebäude und ihrer Bauteile sind in einem besonderen Anhang

zur Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a zusammengefaßt.

Alle Anlagen und Gebäude eines Betriebes der Explosivstoffindustrie tnüssen unter

einander sog. Sicherheitsabstände aufweisen. Diese Abstände richten sich wie die

Schutzabstände (vgl. Unterabschnitt 5.2.4 der vorliegenden Arbe~t) nach der im ge

fährdenden Objekt (Donator) vorliegenden Masse und Art ( Gefah.rgruppe ) der Ex

plosivstoffe sowie der Bauart des Donators. Außerdem werden die Sicherheitsabstände

durch die Zweckbestimmung und die Bauweise des ge.fährdeten Objekts (..t\kzeptor)

bestimmt. Jedes Gebäude ist bei der Abstandserlnittlung sowohl als Donator als auch

als Akzeptor zu betrachten. Der einzuhaltende Sicherheitsabstand zwischen zwei Ge

bäuden ist dann der sich bei der wechselseitigen Berechnung ergebende größere Ab

stand.

Die Gesetzmäßigkeiten, nach denen die Sicherheitsabstände berechnet werden und die

in der Anlage 2 zur Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a zusammengestellt sin'd, be

ruhen auf den Ergebnissen zahlreicher Unfallanalysen und spezieller Untersuchungen

zur Ermittlung von Explosionswirkllngen. Sie garantieren, daß im Falle der Explo

sion der Explosivstoffe in einem Bet.riebsgebäude die Explosivstoffe in einem: be

nachbarten Gebäude nicht gleichzeitig mitexplodieren. Auf diese Weise vvird die

Übertragung' einer Explosiqn od'er eines Brandes von einem Gebäude auf ein anderes

benachbartes Gebäude verhindert, was gleichzeitig zu einer räulnlichen Begrenzung

der Explosionswirkungen führt. Die Sicherheitsabstände gewährleisten allerdings nicht

die völlige Unversehrtheit der benachbarten Gebäude und der in ihnen befindlichen

Personen. Sie sind aber immerhin so bemessen, daß die in den benachbarten Gebäu

den befindlichen Personen ausreichend vor den direkten Einwirkungen der Explosion

geschützt sind. Die Unfallerfahrungen der Vergangenheit haben den eindeutigen

Nachweis erbracht, daß die Personen, die sich in einem Gebäude befanden, das zu

einem durch eine Explosion betroffenen Gebäude benachbart, aber von diesem durch

den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand entfernt \var, stets n1it delTI Leben davonka

ln.en und nur relativ leichte Gesundheitsschäden zu gewärtigen' hatten.

Die Sicherheitsabstände werden, sofern nicht die Einhaltung Inasseunabhängiger Fest

oder Mindestabstände vorgeschrieben ist, nach der allgemeinen Formel
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ennittelt. In dieser Forlnel bedeuten E den Sicherheitsabstand in m, k eine Konstante,

deren Zahlenwert von der Gefahrgruppe des Explosivstoffs sowie der Bauart und der

eventuellen Schutzeinrichtungen des Donators und der Bauart des Akzeptors abhängig

ist, und M die Nettornasse der inl Donator vorliegenden Explosivstoffe in kg. Die

Zahlenwerte der Konstanten k liegen in allen Fällen zwischen 0,8 und 8,0 und be

rücksichtigen sowohl die Art der Gefährdung als auch den Grad der Schutzwürdigkeit

des Akzeptors.

Auf die Einzelheiten der verschiedenen Abstandsbeziehungen kann wegen der Fülle

der möglichen Donator/Akzeptor-Konfigurationen hier nicht näher eingegangen wer

den; es muß vielmehr in diesem Zusammenhang ',auf die Regelungen des Anhangs 2

zur Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a verwiesen werden. Auf, einzelne Men
gen/Abstands-Beziehungen wurde aber im Rahmen der Diskussioll des in der Explo

,sivstoffindustrie zu akzeptierenden Risikos iln Abschnitt 5.1.2 der vorliegenden Arbeit

bereits hingewiesen.

Das in einer Anlage befindljche Bedienungspersonal kann in aller Regel nicht vor den

Auswirkungen einer Explosion in der Anlage geschützt werden. Aus, diesem Grunde

werden die Arbeitsgänge in der Explosi\Tstoffindustrie, soweit irgend möglich, auto

matisiert und die Personen in besonders geschlitzte Räume umgesetzt. Diese Arbeits

oder Bedienungsräume müssen von den gefährlichen Räulnen, in denen die Explosiv

stoffe vorliegen, durch sog. Widerstandswänd_e und ggf. -decken abgetrennt sein, die

eine Gefährdung des Personals weitestgehend ausschließen. Die Widerstandswände

sind untereinander, mit den Widerstandsdecken und den Gebäudefundalnenten fest zu

verankern. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den erwarteten Explosionseinwirkun

gen ist durch entsprechende Berechnungen sicherzustellen.

Hinsichtlich der in den gefährlichen Gebäuden installierten Verfahrenseinrichtungen

und Arbeitsmaschinen schreibt die Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a vor, daß sie

so beschaffen und aufgestellt sein müssen, daß die Explosivstoffe weder durch

Wärlne, Reibung, Schlag bzw. Druckerhöhung gezündet oder entzündet werden kön

nen. Die verwendeten Werkstoffe lnüssen lnit den Stoffen, mit denen sie in Berüllrung

koml11en, verträglich sein. Alle Verschluß- und Befestigungslnittcl, wie Schrauben,

Muttern oder Keile, an inneren oder äußeren beweglichen Teilen sind gegen Lockern

zu sichern. Die Maschinen sind so einzurichten, daß sie bei erhöhtem'Widerstand oder

bei Hemmungen durch selbsttätig wirkende Einrichtun,gen stillgesetzt werden. Knet

und 1vIischmaschinen so\\'ie Zentrifugen sind so zu gestalten, daß bei einer Entzün-
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dung der in ihnen enthaltenen Explosivstoffe eine Druckentlastung schon bei mög

lichst niedrigem Druck eintritt. Die Temperatur von Wärlneträgern, die zum Beheizen

von explosivstoffenthaltenden Apparaturen, Leitungen pder Absperrorganen dienen,

darf die festgelegte Höchsttemperatur nicht überschreiten. Die Einhaltung der zu über

wachenden Temperatur ist durch mindestens zwei voneinander unabhängigen techni

schen Einrichtungen sicherzustellen.

Hinsichtlich des Betriebs der Verfahrenseinrichtungen bestimlnt die Unfallverhütungs

vorschrift, daß diese, sofern bei Über- oder Unterschreiten stoff- und verfahrensab

hängiger Grenz~erte gefährliche Zustände eintreten können, die Einrichtungen meß

technisch überwacht werden müssen. Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte muß die

Einrichtung selbsttätig abschalten oder eine Warnanlage auslösen. Die Betriebstempe

raturen von Verfahrenseinrichtungen sind, soweit erforderlich, zu Inessen und an si

cherer Stelle aufzuzeichnen.

Die wenigen, beispielhaft genannten Bestimmungen mögen ausreichend sein, den In

halt der Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a zu charakterisieren.

5.2.5.2. Unfallverhütungsvorschrift "Feste einheitliche Sprengstoffe" VBG 55e

Für die Herstellung, Be- und Verarbeitung bestimmter Produkte der Explosivstoffin

dustrie, wie z.B. Schwarzpulver, Nitratsprengstoffe, Sprengschnur oder Munition,

gelten neben den BestimlTI.ungen der allgelneinen Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a

noch die der speziellen Unfallverhütungsvorschriften. Diese speziellen Unfallverhü

tungsvorschriften enth'alten Abweichungen von und Ergänzungen zu den allgelneinen

Vorschriften.

Im nachfolgenden Abschnitt soll eine beispielhaft ausgewählte Unfallverhütungsvor

schrift einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Dazu wird der Fachaus

schußentwurf der Unfallverhütungsvorschrift tl'Peste einheitliche Sprengstoffe" VBG

55e (80) heran·gezogen, weil diese Vorschrift in ihrer Grundkonzeption gerade.völlig

neu entwickelt worden ist. Sie basiert auf den derzeit noch gültigen aber leicht

veralteten Unfallverhütungsvorschriften VBG 55d (67) und VBG 55e (68), die die

Herstellung und Verarbeitung von Pikrinsäure bzw. Trinitrotoluol regeln. Die neue

Vorschrift wird hingegen für die Betriebsteile von Betrieben gelten, in denen feste

einheitliche. Sprengstoffe - das sind feste Sekundärsprengstoffe und ihre Mischungen

miteinander - mittels Nitrierverfahren hergestellt, verarbeitet, 'bearbeitet und im Zu

salnmenhang mit den genannten Tätigkeiten untersucht, erprobt, vernichtet, befördert,

aufbewahrt oder wiedergewonnen \\'erden. Unter "Nitrieren" wird im Rahmen der



-144-

Vorschrift nicht nur das Nit(ieren im chemisch korrekten Sinne verstanden, sondern

auch die Umsetzungen zur Bildung von Salpetersällreestern und Nitroaminen.

Die Vorschrift bestin11TIt zunächst, daß für die einzelnen Arbeitsgänge der Herstel

lung, Be- und Verarbeitung

- Nitrieren, Isolieren und Waschen, Aufarbeiten der Abfallsäure,

- Ulnkristallisieren, Wiedergewinnen der Löselnittel,

- Trocknen,

- Mahlen,

- Sieben,

- Schmelzen, Mischen, Gießen,

.- Pressen,

- Zerkleinern z.wecks Weiterverarbeiten,

- Verpacken

und

- Abstellen

räumlich getrenIlte Einzelgebäude vorhanden sein müssen. Bestimmte Arbeitsgänge

dürfen auch in getrennten Arbeitsräumen eines Gebäudes gleichzeitig ausgefü}lrt wer

den, weIln die Räume durch Wände so. abgetrennt sind, daß eine Übertragung einer

Explosion oder eines Brandes von Raum zu RaUln sicher verhindert ist.

Neben .eil1~gen aJ]gelneinen, die Gestaltung und Beschaffenheit der Verfahrenseinrich

tungen so\vie Apparate und Geräte betreffenden Bestilnmungen enthält die Unfallver

hütungsvorschrift detaillierte Regelungen für die einzelnen Arbeitsvorgänge, wie

- Nitrieren,

- Isolieren und Waschen,

- Aufarbeiten der Abfallsäure,

- Ulnkristallisieren und Wiedergewinnen der Lösemittel,

- Trocknen,

- Mahlen,

- Schlnelzen, Mischen und Gießen,

- Pressen,

- Zerkleinern zwecks Weiterverarbeiten,

- Sieben,

- EiIlarbeiten von Zuschlagstoffen,

- Abstellen,

und
- Befördern.
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Um die Regelungstiefe der Einzelvorschriften zu dokumentieren, soll nachfolgend bei

spielhaft der Vorgang der Nitrierung hinsichtlich der zu beachtenden Vorschriften

einer genaueren Betrachtung unterworfen werden.

Die Vorschrift verlangt, daß, sofern beilTI Nitrieren gefahrliehe Zustände auftreten

können, ausreichend dimensionierte Einrichtungen vorhanden sind, durch die das Ni

triergelnisch in einen ungefährlichen Zustand überführt werden kann. Derartige Ein

richtungen können Behälter lnit einer ausreichenden Menge Verdünnungsmittel sein,

das im Falle einer Störung dem Nitriergelnisch zugesetzt oder in das das Nitrierge

misch abgelassen werden kann.

Die Nitrierapparate müssen mit Rühreinrichtungen ausgerüstet sein, deren Drehbewe

gung erkennbar sein muß. Diese Einrichtungen dienen der notwendigen Durchlni

schung des Nitriergelnisches und der Sicherstellung der Wärmeab- bzw. -zufuhr.

Kann durch Ausfall der Rühreinrichtung ein gefährlicher Zustand eintreten, z.B.

durch lokale Überhitzung. oder Phasentrennung, so muß der Nitrierapparat über eine

weitere Einrichtung zur Sicherstellung einer ausreichenden Durchmischung verfügen.

Die Nitrierapparate müssen einerseits mit Überfüllsicherungen ausgerüstet sein und

andererseits Entlüftungsrohre besitzen~ durch die die entstehenden Dälnpfe und Gase

gefahrlos abgeführt werden können.

Apparate für diskontinuierlich geführte Nitrierverfahren, bei denen Salpetersäure detn

zu nitrierenden Stoff zugeführt wird, müssen über Einrichtungen zur sofortigen Un

terbrechung der Säurezugabe verfügen. Bei /kontinuierlich geführten Nitrierverfahren

sind die Zugangsströme der Rohstoffe verfahrensmäßig zwangszukoppeln. D,tlrch
diese Maßnahmen soll ein gefährliches Verändern der Sollzusammensetzung des Ni

triergemisches verhindert werden.

Hinsichtlich des Betriebs der Nitrierapparate bestimlnt die Unfallverhütungsvorschrift,

daß alle Nitrierverfcihren grundsätzlich drucklos durchzuführen sind.

Die in die Nitrierapparate eingebauten Heiz- und Kühleinrichtungen sind vor Beginn

der Nitrierung auf Dichtheit zu prüfen, dalnit ein unkontrolliertes gefallrträchtiges

Eindringen von Heiz- oder Kühhnittel in das Reaktionsgemisch verlnied~n wird.

Die Verfahrensbedingungen lnüssen vor Beginn der Arbeiten 'vom Unternehlner fest

gelegt werden. Zu diesen Bedingungen gehören insbesondere

- die zulässige Telnperatur der Wärlneträger und des Nitriergemisches,

- die einzuhaltende Reihenfolge der Dosierung,

- die einzuhaltenden Konzentrationsprofile,

- der zulässige Füllstand

und

- die zulässige Verweilzeit.
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Diese \/erfahrens1Jedingungen sind den mit den Arbeiten beauftragten Beschäftigten,

gemäß den BestimlTIUngen der allgemeinen Unfallverhütungsvorschrift VBG 55a, vor

Aufnahme der Arbeit bekanntzugeben. Die Einhaltung der Bedingungen ist durch VOln

Unternehmer beauftragte Personen zu überwachen.

Während des Nitrierens ist für eine ständige intensive Durchmischung des Reaktions

ansatzes Sorge zu tragen. Bei Ausfall oder Störung der Durchmischung lTIUß selbsttä

tig ein Warnsignal ausgelöst werden. Fällt bei gleichzeitiger Dosierung der Reaktions

partner die Nitriersäureförderung aus, so Inuß ebenfalls ein Warnsignal selbsttätig

ausgelöst werden, woraufl1in die Zugabe des zu nitrierenden Stoffes sofort zu unter

brechen ist. Das gleiche gilt auch, wenn eine unzureichende Durchlnischung des Ni

triergemisches angezeigt ist.

Die Temperaturen des Wärlneträgers und des Nitriergemisches sind laufend durch

mindestens je eine Einrichtung zu messen. Weicht die Telnperatur des Nitriergemi

sches vom Sollwert ab und läßt sich der Sollwert verfallrenstechnisch nicht wieder

einregeln, so muß das Nitriergemisch in den Notbehälter abgelassen werden oder

durch Zugabe. von Verdünnungsmittel in einen ungefährlichen Zustand überführt wer

den. Durch diese Vorschrift soll erreicht werden, daß Nitriergemische, die sich dau

erllaft außerhaJb der Sollbedingungen befinden, möglichst rasch, auf jeden Fall aber

vor Beginn einer möglic?erweise nicht mehr beherrschbaren Situation, in einen unge

fahrlichen Zustand überführt werden.

Ausnitrierte Reaktionsmischungen müssen zur Vermeidung von Zersetzungen sofort

nach Fertigstellung aufgearbeitet werden.

Die vorstehend ac.fgeführten Vorschriften veranschaulichen deutlich, daß alle sicher

heitstechnischen Notwendigkeiten, die bei Nitrierungen beachtet werden m·üssen,

v-ollständig und utnfassend berücksichtigt sind. Sie definieren indirekt die sicherheits

technischen Zieivorstellungen, lassen aber delil Betreiber der Anlagen ausreichend

~pielraum in Hinblick auf deren technische Realisierung.
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6. Herstellung, Bearbeitung, Lagerung und Vernichten von Spreng
stoffen

6.1. Herstellung der Sprengstoffe

Die Herstellung von Sprengstoffen unterscheidet sich im Prinzip nicht von der Her

stellung anderer chemischer Produkte. So werden die einheitlichen Sprengstoffe nach

mehr oder weniger den gleichen chemischen Verfahren hergestellt, wie die analogen

nicht explosiven chemischen Verbindungen; die Sprengstoffmischungen werden durch

mechanisches Vermischen der Ausgangskomponenten gebildet.

Die Besonderheiten, die bei der Sprengstoffberstellung zu beachten sind, resultieren

ausschließlich .aus der Tatsache, daß nahezu alle Sprengstoffe und z.T. auch die bei

ihrer H"erstellung anfallenden "Zwischen-, Neben- und Abfallprodukte gegenüber me

chanischer und/oder thermischer Beanspruchung enipfindlich sind. Bei den Herstel

lungsverfahren muß also insbesondere auf die Vermeidung derartiger Beanspruchun

gen ge.achtet werden.

Wegen der großen 'Zahl und Unterschiedlichkeit der Sprengstoffe ist es im Rahlnen

dieses Berichtes nicht möglich~ die Herstellungsverfahren auch nur der wichtigsten

technisch verwendeten Sprengstoffe in Einzelheiten zu beschreiben. In diesem Zu

sammenhang muß auf die spezielle Fachliteratur (16, 33 - 38) "'erwiesen werden. So

weit dies iln Rahmen des gesamten Vorhabens erforderlich ist, werden die Herstel

lungsverfahren einiger einheitlicher Sprengstoffe und Sprengstoffmischungen im Zu

sammenhang mit der Beschreibung der "Muster-Sprengstoffabrik" im 2. Teilbericht

genauer dargestellt.

Iln vorliegenden Abschnitt wird nur auf die Prinzipien der Herstellung der Spreng

stoffe und auf die damit verbundenen sieherheitstechnisch relevanten Besonderheiten

der Sprengstoff-Verfahrenstechnik und die bei d,er Herstellung verwendeten Apparatu

ren eingegangen.

Zum Herstellungsprozeß zählen im Falle der einheitlichen Sprengstoffe die Auswahl

und Vorbereitung der Ausgangsstoffe, die zur Bildung der Sprengstoffe führende

chemische Reaktion, die Abtrennung der Roh-Sprengstoffe aus den Reaktionsgelni

sehen, das Reinigen, Trocknen und Klassieren der Sprengstoffe, sowie die Aufarbei

tung der verbrauchten Reaktionslösungen und der Waschflüssigkeiten.

Bei den Sprengstoffmischungen zählen nur das Vorbereiten der Rohstoffe und deren

Verlnischen ZUITI I-Ierstellungsprozeß.
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Einheitliche Sprengstoffe

Zu den einheitlichen Sprengstoffen gehören ausweislieh der Tab.2.3-2 die Initial- und

die Sek'Undärsprengstoffe.

Die Initialsprengstoffe stellen in der Mehrzahl Schwerlnetallsalze dar, die in der Regel

durch einfache Fällungsreaktionen gewonnen werden. Mit der Herstellung der Initial- ..

sprengstoffe sind eine ganze Reihe von Besonderheiten verbunden, :die auf die extreme

Empfindlichkeit dieser Stoffgruppe gegenüber äußerer Beanspruchung zurückzuführen

ist. So werden die Initialsprengstoffe normalerweise nur in relativ kleinen Mengen

gehandhabt. Während des gesamten Herstellungsprozesses wird darauf geachtet, daß

die Stoffe ausreichend feucht gehalten werden und nicht austrocknen können. Außer

deIn wird auf die Verhinderung elektrostatischer Aufladungen großen Wert gelegt,

weil bereits Entladungsfunken zur Zündung der Initialsprengstoffe führen ,könnel1. Da

die Herstellung der Initialsprengstoffe ein sehr spezielles Arbeitsgebiet darstellt, kann

im Rahmen des vorliegenden Berichtes nicht weiter darauf eingegangen werden.

Die t.echIlisch verwendeten einheitlichen Se.kundärsprengstoffe sind S~petersäureester,

aromatische Nitroverbindungen und Nitroamine.

Die Salpetersäureester sind feste oder flüssige chelnische Verbindungen, die durch

Veresterung der entsprechenden in der Regel n1ehrwertigen Alkohole mit Salpeter

säure entstehen. Weil die Veresterungsreaktion sehr rasch abläuft und mit einer er

heblichell positiven W.ärmeentwicklung verbunden ist (z.B. für die Bildung von Ni

troglycerin 500 - 710 kJ/kg Glycerin), wird die Veresterung nicht l11it reiner Salpeter

säure sondern mit sog. Mischsäure - das ist ein Gemisch aus Salpeter- und Schwefel

säure - durchgeführt. Die Schwefelsäure, die üblicherweise noch einen bestimmten

Gehalt an freieIn Schwefeltrioxid aufweist, dient dabei nicht nur der Verdünnung des

Reaktionsgemisches, sondern auch deIn' Entzug des bei der in Farn1 einer Gleichge

wichtsreaktion verlaufenden Esterbildung entstehenden Wassers. Wegen der großen

Reaktionswärlne der Ver~sterung und der relativ geringen therlnischen Stabilität der

Salpetersäureester Inuß das Reaktionsgelnisch während der Veresterungsreaktion in

tensiv gekühlt ~'erden~ Die festen und flüssigen Salpetersäureester sind in wässrigen

Medien und sOlnit auch in der Reaktionssäure relativ wenig löslich, so daß sie sich

sehr leicht aus den Reaktionsmischungen abtrennen lassen. Gegenüber Säuren sind die

Ester wenig stabil; sie zerfallen in UInkehrung der Bildungsreaktion. Aus diesem

Grunde Inüssen die aus den Reaktionsgemischen abgetrennten Salpetersäureester mög

lichst rasch säurefrei gewaschen werden. Die reinen Ester sind dann verhältnislnäßig

stabil.

Die als Sprengstoffe verwendeten aromatischen Nitroverbindungen sind in der Regel

hochnitriert. Als Ausgangsprodukte der Nitrierung werden sowohl die arolnatischen
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Grundkörper, wie z.B. Toluol oder Phenol, als auch ihre niedrig nitrierten nicht ex- .

plosionsgefährlichen Derivate, wie z.B. Mono- oder Dinitrotoluol bzw. Mononitro

phenol verwendet. Während die. Einführung der ersten beiden Nitrogruppen in den

arolnatischen Kern verhältnisInäßig leicht geschieht, verlangt die Einführung weiterer

Nitrogruppen spezielle Maßnahtnen. Dazu gehört u.a. die Einhaltung einer erhöhten

Nitriertemperatur und eine relativ lange Reaktionszeit. Zur Nitrierung werden hoch

konzentrierte Salpetersäure oder Mischsäuren eingesetzt. Die in den Mischsäuren ent

haltene Schwefelsäure dient hierbei nicht nur dem Entzug des Reaktionswassers aus

dem Reaktionsgemisch, sondern auch der die Nitrierung erleichternden zwischenzeit

lichen Sulfonatbildung. Wegen der relativ hohen Reaktionstemperaturen, der langen

Reaktionszeit und der hohen Säurekonzentrationen der Nitriersäuren unterliegen die

Reaktionsmischungen Abbaureaktionen, die z.T. als Ringspaltungs- und Oxydations

reaktionen ablaufen. Die bei der Nitrierung entstehenden Roh-Sprengstoffe sind des

halb meist mehr oder weniger durch Abbauprodukte verunreinigt. Außerdem bestehen

die Roh-Sprengstoffe meist aus Isomerengemischen, deren Zusa·mmensetzung von der

Art der Ausgangsstoffe und den Reaktionsbedingungen abhängig ist. Da technisch und

insbe~ondere iln militärischen Bereich nur genau definierte chemische Verbindungen

als Sprengstoffe eingesetzt werden dürfen, ist eine Reinigung der in den Nitrierreak

tionen gebildeten Roh-Sprengstoffe unerläßlich. Dies geschieht einerseits durch Wa

schen und Umfallen und/oder durch Unlkristallisieren.

Die Nitroamine werden ebenfalls durch Nitrierreaktionen gewonnen. Als Aus

gangsprodukte dienen dabei Amine. Als Nitrierungslnittel wird Salpetersäure Verv.'el1

det. Zur Entfernung des Wassers aus deIn Reaktionsgemisch 'W'ird sehr häufig Essig

säureanhydrid verwendet. Die UlTISetzungen verlaufen üblicherweise sehr stark eXQ

therlTI, so daß die Reaktionsmischungen zur Vermeidung von Zersetzungen intensiv zu

kühlen sind. Die in kristalliner Form anfallenden Roh-Sprengstoffe werden durch Fil

trieren aus den ReaktionSlnischungen abgetrennt und durch Waschen und Umkristalli

sieren gereinigt.

Die Herstellungspr9zesse der einheitlichen Sekundärsprengstoffe können entweder dis

kontinuierlich als sog. Batch- oder Chargenprozesse oder kontinuierlich geführt wer

den.

Die moderneren kontinuierlichen Verfahren haben den eindeutigen Vorteil, daß

sowohl die in den Anlagen vorliegenden Mengen an Sprengstoff oder explosionsfähi

gen' Stoffgeluischen klein gehalten werden können als auch die Zahl der in den Anla

gen befindlicllen Personen geringer zu halten ist. Außerdem la'ssen sich die einzelnen

Arbeitsschritte leichter autoI11atisieren, so daß das Bedienungspersonal aus den eigent

1.ich,en Prozeßanlagen herausgezogen' werden kann. Nachteilig bei den kontinuierlichen

Prozessen ist, daß sie eines unverhältnislnäßig großen meß-, steuer- und regelungs-
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technischen Aufwandes bedürfen, der auch die Gefahr von zusätzlichen Störungen

einschließt. Die Störung eines Anlagenteiles verlrAngt häufig auch das Abfahren größe

rer Anlagenteile, was ilTI Falle der Sprengstoffllerstellung nicht itnrner probleinlos ist.

Vor der Inbetriebnahlne kontinuierlich arbeitender Sprengstoff-Herstellungsanlagen ist

somit ein·e extrelTI genaue sicherheitstechnische Analyse der Prozeßführung und etwai

ger Störungsfolgen unerläßlich.

Die klassischen, diskontinuierlich geführten Sprengstoff-Herstellungsverfahren haben

den Nachteil, daß dabei jeweils mit relativ sehr großen Mengen, gelegentlich bis zu

Tonnen, explosiver Stoffe umzugehen ist. Außerdem sind die Verfahren in der Regel

sehr personalintensiv. Der große Vorteil dieser Art der Herstellung liegt andererseits

darin, daß sich die einzelnen Verfahrensschritte sehr genau überwachen lassen und ein

verhältnismäßig geringen Meß- und Regelaufwand verlangen. Dem Schutz der Be

schäftigten kann auch hier durch Automatisierung der einzehlen Herstellungsschritte

weitgellend Rechnung getragen werden. Das Beherrschen von auftretenden Störungen

ist bei diskontinuierlich geführten Prozessen meist relativ probleInlos, weil mit verfah

renstecllnischen Rückwirkungen von Störullgen eines Anlagenteils auf andere Teile

der Anlage nicht zu rechnen ist.

Die lneisten in der Bundesrepublik Deutschland heute verwendeten Verfahren zur

HerstelluI1g einheitlicher Sekundärsprengstoffe sind sinnvolle KOlnbinationen aus dis

kontinuierlich und kontinuierlich geführten Verfahrensschritten bei einer gleicllzeitig

weitgehend angewendeten Automatisierung bzw. Fernsteuerung.

IIn Nachfolgenden werden, gegliedert nach Arbeitsschritten, die allgemeinen sicller

heitstechnischen Aspekte hinsichtlich der eingesetzten und entstehenden Stoffe, der

Verfahrenstechnik und der verwendeten Apparaturen erörtert.

6. 1.1. 1. Rohstoffe

An die zur Herstellung der Sprengstoffe dienenden Rohstoffe sind eine ganze Reihe

von Anforderungen zu stellen. Sie nlüssen insbesondere von bestilnmten, die Reaktion

nachteilig beeinflussenden Verunreinigungen frei sein und dürfen keine Fremdkörper

enthalten. Verunreinigungen können u.U. in gefährlicher Weise unkontrolliert Init den

anderen Reaktionspartnern reagieren u·nd so die Stabilität der Reaktionslnischllng her

absetzen. Fremdkörper können zu mechanischen Beanspruchungen der sensiblen Re

aktionsmischungen führen oder den Stofftransport behindern. Die Qualität der Aus

gangsstoffe spielt ggf. auch hinsichtlich der Zusamlnensetzung und Stabilität der als

Reaktionsprodukte anfallenden Roh-Sprengstoffe eine wichtige Rolle. So bewirkt z.B.

ein zu hoher Gehalt an 3-Nitrotoluol in dem zur Herstellung von TNT verwendeten
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N'itrotoluol-Gemisch einen unerwünscht hohen Gehalt an unsymmetrisch nltrlerten

Trinitrotoluolen, was zu einen1 unzulässig niedrigen Schmelzpunkt des Sprengstoffs

führt. Die in die Herstellungsreaktion eingeführten festen Ausgangsstoffe müssen eine

ausreichende Kornfeinheit aufweisen, datnit ihre genaue Dosierung möglich wird und

die Stoffe möglichst rasch abreagieren können.

Um die Anforderungen an die Ausgangsprodukte gewährleisten zu können, werden sie

vor ihrer Verwendung analytisch geprüft. Die erforderliche Komfeinheit der festen

Rohstoffe wird durch Sieben mit ggf. vorheriger Zerkleinerung sichergestellt. Das

Sieben der Rohstoffe hat außerdem den Zweck eventuell enthaltene Fremdkörper zu

entfernen.

6.1.1.2. Umsetzung der Reaktiol1spartner

Die Bildungsreaktionen der einheitlichen Sekundärsprengstoffe verlaufen, wie bereits

mehrfach erwähnt, unter gleichzeitiger starker Wärmeentwicklung. Weil andererseits

die entstehenden Sprengstoffe, aber auch die meisten Reaktionslösungen, selbst ther

misch relativ leicht zersetzlieh sind, komlnt der Temperaturüberwachung, -füllrung

und -regelung bei diesem Arbeitsschritt eine hervorragende sicherheitstecllnische Be

deutung zu.

Die Temperatur in den Reaktoren wird in der Regel durch mehrere unabhängige, an

verschiedenen Stellen in den Reaktoren eingebaute Meßfühler ermittelt und gesteuert.

Zur Temperaturregelung wird üblicherweise die jeweils höchste im Reaktor gemes

sene Telnperatur herangezogen.

Um die stoff- und verfahrensabhängig vorgeschriebene Temperatur in den Reaktoren

möglichst genau einhalten zu können, sind die Reaktionsapparaturen mit Kühl

und/öder Heizeinrichtungen versehen. Für die Kühlung werden häufig in die Reakto

ren eingebaute Kühlschlangen verwendet, durch die das Kühlmediuln gepumpt wird.

Diese Leitungen müssen vor jedelTI Einsatz auf Funktionsfähigkeit und Dichtheit ge

prüft werden, damit ein Eindringen von Kühlmedium in den Reaktionsansatz oder das

Einsaugen der Reaktionsmischung in das KühlsystelTI vermieden wird. Die als

Kühllnittel verwendeten Stoffe müssen sich möglic'hst inert gegenüber den Reakti

onslnischungen und den Reaktionspartnern verhalten. Werden für die UITISetzungen

höhere Tenlperaturen benötigt, wie z.B. bei der Herstellung einiger arolnatischer Ni

tro'verbindungen, so gelten für die Heizeinrichtungen die allalogen Sicherheitsanforde

rungen wie für die Kühleinrichtungen.

Damit das Kühlen· bzw. das Heizen auch wirksam werden kann, ist eine intensive

Durchlnischung der Reaktorinhalte notwendig. Deshalb enthalten die Reaktionsappa-
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rate entweder mechanisch wirkende Rühreinrichtungen oder es wird Luft oder Stick

stoff über ringförmig alU Boden der Reaktoren angebrachte perforierte Rohrleitungen

in das Reaktionsgemisch eingeblasen. Durch entsprechende Maßnahlnen ist unbedingt

dafür zu sorgen, daß die Reaktionsmischungen nicht in diese Rohrleitungen gelangen

können. Die mechanische Bewegung bewirkt im übrigen auch das intensive Durchrni

schen der häufig mehrphasigen- Reaktionsansätze. Weil dem Durchmischen der Reak

tionslösungen aus mehrfachen Gründen eine entscheidende sicherheitstechnische Be

deutung ZUkOITIlnt, sind die Rü.hreinrichtungen häufig doppelt ausgelegt oder die

Rühreinrichtungen sind mit zwei unabhängigen Antrieben ausgerüstet.

Die Temperatur der Reaktionsmischungen ist u.a. auch von der Schnellig.keit der Do

sierun.g der Reaktionspartner abhängig. Aus dieseln Grunde sind die Zugangssträme

der Rohstoffe genau. zu kontrollieren und ggf. zwangszukoppeln. Bei einem Ausfall

der Rührer müssen die Zugangsströme der Reaktionspartner sofort gestoppt werden,

weil es andernfalls zun1 Entmischen der Real1:ionsmischung kOlnmen kann und die

bereits im Reaktor 'befindlichen bzw. die zusätzlich in den Reaktor gelangenden Roh

stoffe ohne ausreichende Kühlung abreagieren können. Das Wiederanfahren eines

einmal entmischten Reaktionsansatzes ist stets mit ·großen Gefahren verbunden, weil

dalnit u.U. eine unzulässige Beanspruchung der sensiblen Stoffe verbunden sein kann

·und noch nicht ulngesetzte Stoffe schlagartig zur Reaktion gebracht werden können.

Die Zulaufleitungen der Rohstoffe müssen außerdem durch entsprechende Maßnah

men gegel1 ein Nachlaufen gesichert sein.

Die zur Herstellung von einheitlichen Sprengstoffen dienenden Apparaturen sind nor

malerweise Init sog. Not-Ablaßeinrichtungen ausgerüstet. Dabei handelt es sich in der

Regel um offene Behälter oder Becken unterhalb der Reaktoren, die eine ausreichende

Menge verdünnter Reaktionssäure enthalten. Fehlchargen oder in einen gefä11rlichen

Zustand geratene Reaktionsansätze werden in die Not-Einrichtungen abgelassen und

dort durch Verdünnen oder Unterbrechen der Reaktion in' einen ungefahrlichen Zu

stand überführt. Das Ablassen in die Noteinrichtung erfolgt stets unter Ausnutzung

der Schwerkraft.. Die Not-Einrichtungen selbst müssen ebenfalls über Rühreinrichtun

gen verfügen, damit auch dort die Aufrechterhaltung einer homogenen Mischung ge

währleistet ist. Die Einrichtungen lnüssen außerdem die Möglichkeit bieten, die in ih

nen ·enthaltenen Stoffe gefahrlos zu entnehlnen oder abzulassen. Die Ablaßleitungen

der Reaktoren sind stets so dimensioniert, daß ihr rasches Entleeren möglich ist.

Die Reaktoren sind, auch hinsichtlich ihrer Einbauten, derart gestaltet, daß sie sich

leicht rei11igen lassen und St.offanbackungenoder -ankrustungen vermieden werden.

Sollten trotzdem doch einn1al Stoffe an den. Wänden oder Einbauten angekrustet sein,

so dürfen sie nur unter Verlneidung jeglicher mechanischer Beanspruchung d.h. durch

Auflösen oder Abspülen entfernt werden.
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6.1.1.3. Abtrennung-

Zur Abtrennung der Roh-Sprengstoffe aus den Reaktionslösungen" werden die in der

chemischen Technik üblichen Methoden verwendet. So werden flüssige Sprengstoffe,

wie z.B. Nitroglycerin unter A'usnutzung der deutlich unterschiedlichen spezifischen

G.ewichte in Scheidern getrennt. Besonders in kontinuierlich arbeitenden Anlagen

werden häufig sog. Tangential-Scheider eingesetzt. In diesen Scheidern wird die

Trennwirkung durch einen tangentialen Einlauf der zu trennenden Flüssigkeitsmi

schung in einen zylindrischen Behälter infolge der dadurch hervorgerufenen Rotati

onsbewegung verstärkt. Diese Scheider "zeichnen sich insbesondere durch ein relativ

geringes hold up für die Spren,gstoffe aus.

Feste Roh-Sprengstoffe werden durch Filtrieren oder Zentrifugieren von ihren Mutter

laugen getrennt. Als Filter kommen dabei normalerweise Saugfilter, wie z.B. Nut

schen oder Bandfilter zum Einsatz. Druckfilter werden als ungeeignet angesehen, weil

bei diesen die Sprengstoffe in geschlossenen Systemen vorliegen und unter Druck ge

halten werden. Durch diese Bedingungen wird der Einschluß der Sprengstoffe ver

größert, was generell unerwünscht ist.

Zentrifugen sind iln Bereich der Sprengstoffindustrie nu,! mit besonderer Vorsicht ein

zusetzen, weil bei ihrer Verwendung eine mechanische Beanspruchung der Spreng

stoffe nicht auszuschließen ist. Die zur Abtrennung der Roh-Sprengstoffe eingesetzten

Zelltrifugen dürfen keine Bremsen und keine mechanisch wirkenden Austrageinrich

tungen wie z.B. Schälmesser enthalten.

6.1.1.4. Reinigung

Die meisten einheitlichen Sprengstoffe fallen in den Herstellungsprozessen nicht in

reiner FarIn an, sondern sind mit unerwünschten Nebenprodukten verunreinigt. Au

ßerdem enthalten die aus stark sauren Lösungen aI1fallenden Roh-Sprengstoffe mehr

oder weniger große Mengen an Säure. Da diese Säure stabilitätsmindernd auf die

Sprengstoffe einwirkt, lTIUß sie möglichst rasch und vollständig aus den Roh-Spreng

stoffen entfernt werden. Dazu werden die aus den Reaktionsgemischen abgetrennten

Roh-Sprengstoffe zunächst lnit wässriger Sodalösung und anschließend mit Wasser

neutral gewaschen. Bei niedrig schlnelzenden Stoffen kann der Waschvorgang auch

mit der Sprengstoffschln-elze durchgeführt werden.

Zur Abtrennung der Verunreinigung aus den Roh-Sprengstoffen werden diese in der

Regel aus unterschiedlichen organischen Löselnitteln ulnkristallisiert. Dieser Vorgang

führt in den Ineisten Fällen auch zu einer erwünschten Optimierung des Körnungsgra-
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des der jeweiligen Sprengstoffe~

Für die Reinigung der Roh-Sprengstoffe sind, abgesehen von den generell zu be

achtenden Bedingungen (Vermeidung unzulässiger thermischer oder mechanischer Be

anspruchung), keine besonderen Sicherheitsaspekte zu beachten. Allerdings lTIUß bei

der Aufarbeitung der verbrauchten zum Un1kristallisieren verwendeten Lösemittel be

achtet werden, daß die eingeengten sprengstoffbaltigen Rückstände u. U. besonders

sensibel sein können.

6.1.1.5. Trocknen

Die zur Weiterverar.beitung vorgesehenen gereinigten Sprengstoffe müssen vor ihrer

Verwendung normalerweise getrocknet werdeI~ ..

Flüssige Sprengstoffe werden, soweit erforderlich, in sog. Salzfiltern entwässert. In

diesen Filtern laufen die flüssigen Sprengstoffe durch ein Bett aus Kochsalz, das deIn

Sprengstoff die H-auptmenge des anhaftenden Wassers entzieht.

Die, in der Regel aus wässrigem Medium oder aus organischen Lösemitteln, anfallen

den festen gereinigten Sprengstoffe werden entweder in Trockenschränken oder, so

fern sie in großen Mengen anfallen, auf Hordentrocknem, die in sog. Trockenhäusern

aufgtes.~.ellt sind, getrocknet. Das Trocknen darf wegen der thermischen Sensibilität der

.Sprengstoffe nur bei Temperaturen, die deutlich unterhalb der Zersetzungsten1peratur

des jeweiligen Sprengstoffs liegen müssen, erfolgen.

Die Trockenschränke, die auch als Vakuumtrockenschränke betrieben werden können,

werden entweder direkt elektrisch -oder indirekt durch Wärmeträger (Dampf) beheizt.

HordentrockIler werden grundsätzlich nur im heißen Luftstrom betrieben. Die elek

trisch belleizten Trockeneinrichtungen müssen ~lie alle mit Sprengstoff in Berührung

komlnenden elektrischen Anlagen in SprengstoffbetJieben besonders geschützt sein

(38). Können r,eilTI Trocknen zündfähige Gelnische aus Lösemitteldämpfen und Luft

entstehen, müssen die Anlagen auch den Explosionsschutz-Richtlinien (39) genügen.

Während des Trocknens der Sprengstoffe ist insbesonders auf die Verlneidung von

aufgewirbeltelTI Sprengstoffstaub zu achten. Die Trockeneinrichtungen sind regellnä

ßig vollständig zu entleeren und zu reinigen, weil die Sprengstoffe bei sehr langfristi

ger thermisc.her Beanspruchung -auch bei Temperaturen, die de.utlich unterhalb der

Zersetzungstelnperatur liegen - oder bei mehrfacher Temperatur-Wechselbeanspru

chung instabil werden können. Die Trockeneinrichtungen sind grundsätzlich bei Pro

duktwechsel zu reinigen, da sich Mischungen von Sprengstoffen thermisch ungünsti

ger verhaIten können als die reinen Sprengstoffe.
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6. 1.1.6. Klassieren

Damit die Sprengstoffe z.B. in Munition weiterverarbeitet werden können, müssen sie

in vielen Fällen eine vorgeschriebene Korngröße aufweisen. Aus diesem Grunde müs

sen die getrockneten Sprengstoffe vor -ihrer Weiterverarbeitung gesiebt werden.

Geschieht das Klassieren in mechanisch betriebenen Siebmaschinen, so sind diese ge

trennt von allen ständigen Arbeitsplätzen aufzustellen. Ein Zutritt zu den in Betrieb

befindlichen Siebmaschinen ist generell durch automatisch wirkende Sicherheitsmaß

nahmen auszuschließen.

Die mechanisch besonders empfindlichen Sprengstoffe werden in der Regel nur von

Hand gesiebt. Dazu werden die Sprengstoffe unter Verwendung weicher Bürsten

durch die Siebe getrieben.

Das während des Siebvorganges anfallende Über- und Unterkorn wird norlnalerweise

wieder in der Herstellungsvorgang oder die Umkristallisation z~rückgeführt.

Auch während des Siebens ist die Bildung von Sprengstoffstaub soweit· wie möglich

zu verhindern.

6.1. 1.7. Denitrierung

Die aus der Sprengstoffherstellung stammenden Mutterlaugen, die sog. Abfallsäuren,

bestehen aus Schwefelsäure, Salpetersäure, Wasser und gelösten organischen :'..·Stoffen.

Wegen des Gehaltes an organischen Stoffen, zu denen auch gelöste Mengen der

Sprengstoffe selbst zählen, Inüssen die Abfallsäuren als relativ instabil und damit po

tentiell gefährlich angesehen werden. Auf die Unfallträchtigkeit der Abfallsäuren wird

in der Literatur ausdrücklich hingewiesen (40). Die Aufarbeitung der Abfallsäuren ist

deshalb ein unabdingbares ·Sicherheitsgebot.

Die nach der Abtrennung der Roh-Sprengstoffe zurückbleibenden Abfallsäuren wer

den in der Regel zunächst eine begrenzte Zeit ruhig stehengelassen, um den letzten

Resten Sprengstoff Gelegenheit zur Absche~dung zu geben. Die nach der Abtrennung

der ausgeschiedenen Sprengstoffreste verbleibenden hOlTIogenen Abfallsäuren sind

dann bzgl. der Sprengstoffe gesättigt. Da die Löslichkeit der Sprengstoffe konzentra

tions- und telnperaturabhängig ist, werden die homogenen Abfallsäuren vor ihrer ei

gentlichen Aufarbeitung häufig mit Wasser oder Mischsäuren verdünnt, um so eine

zusätzliche Löslichkeitsreserve für die gelösten Sprengstoffe zu schaffen. AußerdelTI

werden die Abfallsäuren, sofern sie vor ihrer Aufarbeitung gelagert w·erden müssen,

u. U. in telnperierten Lagerräurnen aufl}ewahrt.

Die Aufarbeitung der Abfallsäuren geschieht durch die sog. Denitrierung. Dabei wird
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die Abfallsäure auf sog. Denitrierungskolonnen, das sind mit RASCHIG-Ringen ge

füllte Türme aus säurefestem Stahl, aufgegeben und mit überhitzteIn Wasserdalnpf im

GegenstrOlTI beaufschlagt. Die in den Abfallsäuren enthaltene Rest-Salpetersäure be

wirkt während der Denitrierung den kontrollierten oxydativen Abbau der organischen

Stoffe. Die dabei entstehenden nitrosen Gase ",'erden über Kopf abgezogen, in nach

gescllalteten Anlagen mit Luft oxydiert und so wieder in Salpetersäure zurückverwan

delt. Die unverbrauchte Restsalpetersäure und die Schwefelsäure werden 'während der

Denitrierung destillativ getrennt, gesammelt und anderen chemischen Prozessen zuge

führt.

Im Hinblick aut die Sicherheit der Denitrierung kOlnmt einerseits -der Überwachung

der Temperaturen und der Konzentrationen und andererseits der Homogenität der in

die Denitrierung eingeführten Abfallsäuren eine besondere Bedeutung zu. Außerdem

lTIUß darauf geachtet werden, daß die Abfallsäuren möglichst bald nach ihrer Entste

hung der Denitrierung unterworfen werden.

6.1.1.8. Abwasserautbereitung

Alle in Sprengstoffabriken anfallenden wässrigen Lösungen, die zuvor mit Sprengstof

fen in Berührung gekolnmen sind, wie z.B. Wasch-, Spül- und Reinigungswässer,

müssen vor ihrer Zuführung zur Abwasseraufbereitung über Absetzbecken geleitet

werden. Die Absetzbecken enthalten mechanisch wirkende statische Abscheider und

dienen der Zurückhaltung der in den Abwasserströmen mitgeführten ungelösten

Sprengstoffanteile.

Die aus den Absetzbecken entnommenen Sprengstoffrückstände werden entweder in

den Herstellungsprozeß zurückgeführt oder getrennt entsorgt.

Die aus den Absetzbecken ablaufenden Abwässer, die üblicherweise wegen der gerin

gen Wasserlöslichkeit der meisten Sprengstoffe nur sehr ·kleine Mengen gelöster

Sprengstoffe enthalten, werden vor ihrer Abg:abe in das öffentliche Abwassernetz in

fabrikeigenen Klär- und Aufbereitungsanlagen gereinigt, so daß auf diesem Wege

praktisch keine Sprengstoffe in die Öffentlichkeit gelangen.

6.1.1.9. Innerbetriebliche Beförderung. Rohrleitungen, Absperrorgane

Sprengstoffe und sprengstoffhaltige Lösungen, Emulsionen und Suspensionen müssen

im Verlauf ihrer Herstellung von einelTI ZUITI anderen Anlagenteil befördert werden.

Dies geschieht im Falle der festen Sprengstoffe entweder lnit Hilfe.von Transportbän-
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dern, bei denen darauf zu achten ist, daß keine Sprengstoffe von ihnen herabfallen

können. Alle bewegten Teile der Transporteinrichtungen sind gegen das Eindringen

VOl1 Spren·gstoff - insbesondere von Sprengstoffstaub - zu schützen. Alternativ werd.en

die festen Sprengstoffe in abgedeckten Transportkästen von Hand oder unter Verwen

dung spezieller Fahrzeuge befördert. Die für die innerbetriebliche Beförderung zuge

lassenen Fahrzeuge bedürfen einer Baumusterzulassung, deren Voraussetzung die Ein

haltung der in einer berufsgenossenschaftlichen Richtlinie (41) festgelegten Anforde

rungen ist.

Ein spezielles Problem stellt die innerbetriebliche Beförderung von Sprengstofflösun

gen, -schmelzen und von flüssigen Sprengstoffen d·ar.

Sprengstoffhaltige, nicht explosionsgefährliche Lösungen, Emulsionen und Suspensio

nen dürfen mittels Pumpen gefördert werden. Die dazu verwendeten Pumpen dürfen

aber auch in diesen Fällen die geförderten Flüssigkeiten nicht überlnäßig stark bean

spruchen und außerdem muß dafür gesorgt sein, daß sich in den Pumpen keine

Sprengstoffe ausscheiden oder ansammeln können.

Sprengstoffschmelzen werden entweder durch Schwerkraft oder aber durch Drücken

durch Rohrleitungen befördert. Die benötigte Druckluft darf keine Verunreinigungen

oder Fremdkörper enthalten und ist deshalb über Abscheider und 'Windkessel

(Druckluftspeicher) zu führen.

Sowohl beim Einsatz der Pumpen als auch beim Drücken ist besonders darauf zu

achten, daß der Fördervorgang bei erhöhtem Widerstand sofort unterbrochen wird,

weil andernfalls die zu fördernde Flüssigkeit einer erheblichen KOlnpression ausge

setzt wird, was bereits des öfteren zur Auslösung einer Explosion geführt hat.

Ein ganz besonderes sicherheitstechnisches Problem stellt die innerbetriebliclle Beför

derung der sehr empfindlichen flüssigen Sprengstoffe d·ar.

In früheren Zeiten wurden di~se Flüssigkeiten entweder durch Tragen unter Verwen

dung von milchkannenartigen Gefäßen oder d~rch Fließen durch Rohrleitungen unter

Benutzung der Schwerkraft befördert. Letzteres hat sich schon mehrfach als besonders

gefährlich erwiesen, weil sich die Übertragung einer Explosion selbst über "quasi

leere" Rohrleitungen hinweg als möglich erwiesen hat. Der in den RoI1rleitungen an

den "'länden anhaftende SprengstoffillTI ist durchaus in der Lage, eine Explosion von

einem Ende der Rohrleitung zum anderen hin weiterzuleiten. Dieser Effekt spielt ins

besondere bei flüssigen Sprengstoffen mit leich't erhöhter Viskosität eine entschei

dende Rolle.

In späteren Zeiten ging man dann dazu über, die flüssigen Sprengstoffe in kleinen

Wägelchen (Handkarren) Init GUlnmibereifung von Hand zu fahren. Die Sprengstoffe

befanden sich dabei in innen und außen gUlTIlnierten, auf den Wägelchen fest montier

ten Gefaßen. ·Diese Gefaße enthielten zur Verhinderung des Schwappens gelochte
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Schwallbleche.

In neuerer Zeit werden flüssige Sprengstoffe fast nur noch in Form sog.

"Emulsionen" befördert. Dazu wird der flüssige Sprengstoff mittels eines Wasser

strahis Illit einelTI Injektor (Wasserstrahlpumpe) aus deIn Vorratsgefäß angesaugt und

lnit dem Treibwasserstrahl in Forin einer groben "Emulsion" fortbewegt. Bei richtiger

Wahl des Treibwasser/Sprengstoff-Verhältnisses sind die entstehenden "Emulsionen"

nicht mehr detonationsfähig. Bei der Zuführung des Treibwassers ist insbesondere auf

die Verhinderung von plötzlichen Druckschwankungen zu achten, weil andernfalls

gefährliche Wasserschläge auf den Sprengstoff einwirken können.

Der große sicherheitstechnische Vorteil dieser Art der Beförderung besteht darin, daß

hier die flüssigen Sprengstoffe .durch den Ansaug- und Ausstoßvorgang nur sehr scho

nend beansprucht werden und die gebildeten "Emulsionen" gegen mechanische und

detonative Beanspruchung nahezll unempfindlich sind. Die Übertragung einer Explo

sion über die Emulsionsleitung von einem zum anderen Anlagenteil ist praktisch aus

geschlossen.

Der Nachteil der Emulsionsförderung der flüssigen Sprengstoffe beruht auf der gerin

gen physikalischen Stabilität der "Emulsionen 11 • Wegen des relativ großen Dichteunter

seIlieds zwischen den flüssigen Sprengstoffen (z.B. Nitroglycerin d = 1,6 g/ml) und

Wasser (d = 1,0 g/ml) zerfallen die "Enlulsionen 11 verhältnismäßig leicht in ihre KOln

ponenten, wodurch' der Vorteil der Unempf1ndlichkeit und Detonationsunfähigkeit

wieder verlorengeht. Müssen die flüssigen Sprengstoffe über größere Abstände hin

weg befördert werden, ist für eine Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der

"Emulsion" S·orge zu tragen. Ein weiterer Nachteil der Beförderung der flüssigen

Sprengstoffe in Emulsionsforrn ist, daß die "Emulsionen" am Verwendungsort erst

wieder sau·ber geschieden und die Sprengstoffe ggf. getrocknet werden müssen.

Als Injektoren sind verschiedene, nach Bauart zu unterscheidende Typen bekannt.

Ob\\'ohl allen Injektoren gleicherinaßen gelnein ist, daß sie keine bewegten Teile ent

halten und s0111it keine Inechanische Beanspruchung auf die flüssigen Sprengstoffe

ausgeübt werden kann, Inuß doch berücksichtigt werden, daß sie aus mehreren Bautei

len zusammenges.etzt sind. Durch Inspektion ist deshalb festzustellen, daß nur fest zu

sammengefügte und dichte Injektoren zum Einsatz gelangen; außerdem ist durch lau

fende Kontrollen zu überprüfen, daß sich die Einzelteile der Injektoren während ihres

Betriebs nicht gelockert haben, weil sonst mechanische Schläge auf die flüssigen

Sprengstoffe übertragen werden können.

Die Rohrleitungen, durch die Sprengstoffe gefördert werden, Inüssen so kurz wie

Inöglich und lnit ausreichendeIn Gefälle fest installiert sein. Sprengstoffe dürfen sich

nicllt in ihnen ausscheide;'} können" Dazu sind die Leitungen ggf. gegen Wärmeverlust

zu isolieren und ·dort wo nötig zu beheizen.
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Alle in Rohrleitungen und an den Apparaturen befindlichen Absperrorgane Inüssen

leicht erreichbar und leichtgängig sein sowie gegen unbeabsichtigtes Öffnen oder

Schließen gesichert werden. Es werden grundsätzlich nur solche Absperrorgane ver

wendet, durch die die Sprengstoffe nicht -übermäßig, beansprucht werden. Ein Nach

laufen der Flüssigkeiten nach deIn Schließen der Organe ist in der Regel durch kon

struktive Maßnahmen ausgeschlossen bzw. auszuschließen.

6.1.1.10. Abstellen und Lagern

DIn die in den einzelnen Arbeitsgebäuden befindlichen Sprengstoffmengen lnöglichst

klein zu halten, werden die in den jeweiligen Arbeitsschritten anfallenden Spreng

stoffe grundsätzlich so rasch wie lnöglich aus dem betreffenden Anlagenteil entfernt.

Fertige, verpackte Sprengstoffe werden in Lager gebracht; unmittelbar weiterzuverar

beitende Sprengstoffe werden in gesonderten Abstellräumen oder -gebäuden zwi

schenzeitlich aufbewahrt.

6.1.2. Gewerbliche Sprengstoffmischllngen

Die Herstellung der gewerblichen Sprengstoffmischungen gestaltet sich technisch ,we

sentlich einfacher als die der einheitlichen Sekundär-Sprengstoffe. Sie besteht im;:~-we

sentlichen nur aus zwei Arbeitsschritten, dem Bereitstellen und der Vorbereitung d'er

Mischungskomponenten sowie dem eigentlichen Mischvorgang.

Je nach Art und Zusamlnensetzung der Sprengstoffmischungen- handelt es sich bei den

Rohstoffen hauptsächlich um anorganische Salze, feste oder flüssige verbrennliche

Stoffe und ggf. feste oder flüs~ige einheitliche Sekundär-Sprengstoffe; dazu kominen

dann noch relativ geringe Mengen spezieller Zusätze.

Das Misch~n der Rohstoffe erfolgt generell unter Verwendung spezieller 1\1ischma

schinen, die im Laufe der Zeit von bestimmten Herstellern bzw. Spezialfirmen ent

wickelt wurden und die den besonderen Bedingungen der Sprengstoffuerstellung an

gepaßt sind. Diese Maschinen befinden sich weltweit in großer Zahl im ständigen Ein

satz. Die Verwendung der verschiedenen Mischertypen hängt sowohl von der Zusam

mensetzung als auch von der Konsistenz der herzustellenden Sprengstoffmischungen

ab.

Generell ist der Mischvorgang als relativ gefährlich anzusehen, weil dabei die Mi

schungskomponenten und die Mischung selbst mechanischen Beanspruchungen ausge

setzt werden. Die wichtigste sicherheitstechnische Forderung im Zusammenhang mit
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der Herstellun~ gewerblicher Sprengstoffmischungen zielt delnentsprechend auf die

Verlneidung unzulässig großer n1echanischer Beanspruchungen.

6.1.2.1. Rohstoffe

Ähnlich wie im Falle der einheitlichen Sprengstoffe wird die Qualität der gewerbli

chen Sprengstofflnischungen u.a. von der Güte der Mischungsbestandteile bestimmt.

Aus diesem Grunde müssen alle in den gewerblichen Sprengstoffmischungen enthalte

nen B~standteile vor deIn Verlnischen eine analytische Kontrolle durchlaufen~.

Die in den Sprengstoffn1ischungen eingesetzten festen Bestandteile müssen eine be

stimmte Kornfeinheit aufweisen, damit beiITI Verlnischen möglichst homogene Ge

lnenge entstehen. Die HOlTIogenität und Feinkörnigkeit der Mischungen ist eine zwin

gende Voraussetzung dafür, daß die Sprengstoffmischungen bei Zündung möglichst

vollständig und unter Entwicklung der erwarteten Wirkung detonieren.

Die Einhaltung eines genau definierten Kornspektrums der festen Mischungsbestand

teile spielt insbesondere bei der Herstellung der Wetter-Sprengstoffe eine tragende

Rolle. Durch systelnatische Untersuchungen ist nachg'ewiesen worden, daß Wetter

Sprengstoffe mit einer zu kleinen Körnung der Mischungsbestandteile nicht mehr si

cher zu zünden sind,. Andererseits ,können Wetter-Sprengstoffe, deren feste Bestand

teile zu grobkörnig sind, bei ihrer Detonation u. U. Schlagwetter zünden.

Zur Bereitstel~ungund Vorbereitung der Rohstoffe gehört dementsprechend das Klas

si.eren der festen Bestandteile, dem ggf. ein Zerkleinerungsvorgang vorzuschaltell ist.

Das Zerkleinern der festen, nicht explosionsgefährlichen Mischungsbestandteile er

folgt in Schlaglnühlen. Enthalten die Sprengstofflnischungen feste einheitliche Sekun

där-Sprengstoffe, wie z.B. TNT, so sind auch diese auf die notwendige Feinheit zu

bringen. Dies geschieht normaler\veise in separat aufgestellten Mühlen, zu denen der

Zutritt während des Betriebs durch automatisch wirkende Sperrlnaßnahmen verhindert

sein muß.

Der der Zerkleinerung nachgeschaltete Siebvorgang dient neben der Klassierung auch

dem Abtrennen von Frelndkörpern, die in den Mischmaschinen durch Schlag oder

Reibung Explosionen herbeiführen können.

Weil die meisten in den Sprengstofflnischungen enthaltenen anorganischen Salze mehr

oder weniger hygroskopisch sind, Inüssen alle Rohstoffe unter lTIöglichst trockenen

Bedingungen gelagert und verarbeitet werden. Aus diesem Grunde wird das Mahlen,

Sieben und Abwiegen der Rohstoffe in der Regel in klimatisierten bzw. geheizten

Räumen durchgeführt.

Das Miscl1en der gewerblichen Sprengstoffe geschieht in den Ineisten Fällen diskonti-
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nuierlich in Einzelchargen. Deshalb lnüssen die Rohstoffe nach ihrer Zerkleinerung

und dem Sieben der gewünschten ZuSanjllnensetzung der Mischung entsprechend ge-
nnu a.bSCYY'05cn yvcrdcn.

Die Zuführung der festen Rohstoffe zu den Mischern erfolgt entweder in Einzelgebin

den von Hand oder durch maschinelle Transportmittel, wie z.B. Transportbänder oder

Gefaß-Hängebahnen.

Die in gewerblichen Sprengstoffmischungen eingesetzten flüssigen Rohstoffe werden

unlnittelbar vor ihreIn Einsatz durch Abwiegen portioniert. Die flüssigen einheitlichen

Sprengstoffe Nitroglycerin und/oder Nitroglykol (Sprengöle) werden aus den Vorrats

lagern durch Emulsionsförderung zu den Mischern transportiert. Die "Emulsionen"

werden in gesonderten Räumen der Mischgebäude geschieden; die reinen Sprengöle

werden dort auch entwässert (getrocknet), in kleinen Mengen zwischengelagert und

durch automatisches Abwiegen portioniert.

6.1.2.2. Mischen

Für die Herstellung der gewerblichen Sprengstoffmischungen stehen, wie bereits er

wähnt, mehrere verschiedene Mischertypen zur Verfügung. Ihr Einsatz richtet sich im

Wesentlichen nach der Konsistenz der herzustellenden Mischung. Das Mischen der

gewerblichen Sprengstoffe erfolgt mit wenigen Ausnahmen diskontinuierlich im .Char

genbetrieb.

Gelatinöse Nitrat-Sprengstoffe werden üblicherweise unter Verwendung von DRAIS

Knetern oder TELEX-Mischern hergestellt.

Der DRAIs-Kneter besteht aus einem zylindrischen Mischkessel und einem ausfahrba

ren Planetenrührwerk, das von oben in den Mischkessel abgesenkt werden kann. Der

MischarlTI des Rührwerks ist so positioniert, daß er die Wandung des Mischkessels

nicht berühren kann. Das Fassungsvermögen des Mischkessels beträgt norlnalerweise

300 kg; der Mischvorgang dauert je Charge etwa 10 Minuten.

Der TELEX-Mischer besteht aus einer langen, horizontal angeordneten Wanne, in der

zwei gegenläufig bewegte schneckenförlnige Mischbänder die Stofflnasse von beiden

Enden der Wanne zur Mitte hin transportieren. Durch diese Konstruktion ist es Inög

lieh, die Wellen der Mischbänder ohne besondere Abdichtung durch relativ große Öff

nungen in den Seitenwänden de.r Wanne .,zu führen. Der RingraUlTI zwischen den

Mischbändern und der ""annenwandung ist verhältnislnäßig groß gehalten. Dadurch

werden auf die Sprengstoffmasse auch nur relativ geringe mechanische Kräfte über

tragen. Die Chargengröße beträgt beilTI Einsatz des TELEX-Mischers normalerweise

300 oder 600 kg, die Mischzeit etw·a 10 bis 20 Minuten. Der TELEX-Mischer bietet



-162-

den Vorteil, daß er sehr leicht für einen automatischen Betrieb eingerichtet werden

kann.

Die Herstellung der gelatinösen Sprengstoffmischungen geschieht stets in zwei nach

einander ablaufenden Arbeitsschritten. Zunächst werden die flüssigen Salpetersäure

ester mit wasserfeuchter Nitrocellulose (Collodiumwolle mit einem Stickstoffgehalt

von etwa 12,2% und Init einem Wassergehalt von etwa 35%) vorgelatiniert. An

schließend \J.'erden die übrigen Sprengstoftbestandteile (Zumischpulver) zugegeben

und untergelnischt. Die fertige Sprengstoffmischung wird aus deIn Mischer auf

Transportbänder oder in sog. "Massekästen 11 abgekippt.

Für die Herstellung der pulverförmigen Nitrat-Sprengstoffe eignen sich sowohl

TELEX-Mischer als auch WERNER & PFI.,EIDERER-Mischer.

Der WERNER & PFLEIDERER-Mis~her, der auch bei der Herstellung von Suspensions

Sprengstoffen eingesetzt wird, besteht aus einen1 horizontal aufgestellten Mischtrog

von nahezu trapezförmigem Querschnitt. IITI unteren Teil sind durch die Seitenwände

zwei mit Schneken versehene Wellen geführt, die sich nicht berührel1 können. Die

Wellendurchführungen durch die Seitenwände sind Init Simlneringen abgedichtet,

deren Funktion während des Betriebs in relativ kurzen Abständen ü·berprüft werden

muß. Um die Mischwirkung zu vergrößern sind die Umdrehungsgescpwindigkeiten

der heiden Mischschnecken unterschiedlich. Die Chargengröße beträgt bei den

WERNER & .PFLEIDERER-Mischern norlnaIer\veise 300 oder 600 kg, die Mischdauer

etwa 15 Minuten. ZUlU Entleeren des Mischers wird der Mischtrog gekippt.

Bei der Herstellung von pulverförInigen Sprengstoffmischungen, die flüssige Sa]peter

säureester enthalten, werden zunächst die festen MischungskoInponentell

(ZuInischpulver) durch Vormischen in der Mischapparatur homogenisiert. Nach der

Vormischphase läuft das abgewogene Sprengöl ilTI freien Strahl über die ganze Läl1ge

des Mischtrogs verteilt in das durch die Mischschnecken bewegte Zumischpulve.r ein

und wird dann während einer etwa 10 minütigen Hauptmischphase honlogen unterge-
~

mischt.

Die sprengstofffreien, nur aus geprilltem Ammoniumnitrat und Mineralöl bestehenden'

Sprengstoffe werden 111eist in Vlirbelschichtlnischern hergestellt. Dabei werden die

ArnlTIoniurnnitrat-Prills lln LuftstrOlTI aufgewirbelt, während eine ausreichende Menge

Mineralöl durch Düsen in die Wirbelschicht versprüht wird. Das Öl setzt sic11

zunächst auf der Oberfläche der porösen Prills ab und wird iln Laufe der Zeit von

diesen völlig aufgesaugt. Die fertigen Sprengstoff-Prills werden mit deIn Luftstrom

aus deIn Mischer ausgetragen. Diese Art der Herstellung eignet sich besonders gut für

kontinuierliches Arbeiten.

Bei der Herstellung der Emulsions-Sprengstoffe ~}erden zunächst die an anorganischen

Nitraten gesättigte wässrige Lösung und Mineralöl unter Zusatz von festelTI feinge-
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mahleneIn AlTIlnOniulnnitrat und ElTIulgator sowie weiteren Zusatzstoffen gemischt.

Damit bei dieseln 11ischvorgang Emulsionen entstehen, Inüssen die zur Herstellung

verwendeten Mischer mit extreln schnell laufenden Mischeinrichtungen versehen sein,

die die benötigten Scherkräfte aufbringen. Die fertige cremeartige Elnulsion, Matrix

genannt, ist normalerweise ~och nicht oder nur sehr schwach detonationsfähig. Erst

durch nachfolgendes schonendes Einarbeiten von sog. Sensibilisatoren entstehen die

fertigen Sprengstoffe. Für die -Förderung der Matrix und der fertigen Sprengstoffe

dienen Schlauch- oder Monopulnpen.

Abschließend soll nochlnals hervorgehoben werden, daß· während des Mischvorgangs

verhältnismäßig starke mechanische Kräfte auf die Sprengstoffmischungen einwirken,

daher zählt dieser Arbeitsgang zu den gefährlicheren Verfahrensschritten der Spreng

stoffherstellung. Deshalb sollte das Mischen in räumlich getrennten Gebäuden und so

weit möglich automatisiert erfolgen. Dies gilt insb~sondere für die Herstellung der

flüssige Salpetersäureester enthaltenden Sprengstoffmischungen.

Die fertig gemischten Sprengstoffe werden entweder, soweit es sich um in loser Form
i

ZUITI Einsatz gelangende S·prengstoffe hand.eIt, in den Mischhäusern direkt nach der

Herstellung, in räumlich getrennten -sogenannten Packhäusern- versandlnäßig ver

packt, öder, wenn dem Mischen eine Konfektionierung in Form von Patronen nachge

schaltet ist, in abgedeckten "Massekästen It in räumlich getrennten Abstellräulnen oder

Abstellgebäuden zwischengelagert. Die ·Patronierung erfolgt in den Patronierhäusern

in denen sich nur soviel Sprengstoff ~efinden darf wie auch in bestimmter Zeit ,,'erar

beitet werden kann.

6.2. Bearbeitung von Sprengstoffen

Zur Bearbeitung der Sprengstoffe gehört, entsprechend der Definition des Begriffs

Bearbeitung, die physikalische Änderung der Erscheinungsform ohne Veränderung der

chemischen Zusammensetzung. Sie erfolgt in der Praxis durch den Einsatz mechani

scher oder therlnischer Verfahren. Die Bearbeitung dient üblicherweise dazu, die in

kristalliner, pulverförmiger FarIn vorliegenden Sprengstoffe in die leichter handhab

b·are FarIn von Gegenständen zu überführen. Die Formänderung hat häufig auch den

Zweck die Brisanz der Sprengstoffe zu erhöhen. Da die Brisanz von der Ladedichte

der Sprengstoffe abhängt, finden insbesondere iIn Rahlnen der Munitionsherstellung

solche Bearbeitungsvorgänge Anwendung, die die Dichte der kristallinen einheitlichen

Sprengstoffe erhöhen. Zu diesen Verfahren zählen das Gießen und das Pressen.

Die gewerblichen Sprengstofflnischungen gelangen, abgesehen von den in loser Forn1

verwendeten Sprengstoffen, in patronierter Form zum Einsatz. Unter Sprengstoffpa-
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tronen \\'erden zylindrische Papier- oder Kunststoff umhüllte Sprengstofflnassen ver

standen, deren Füllgewicht SOg bis zu einigen Kilogramm betragen kann. Die Abmes

sungen der Sprengstoffpatronen sind den Dimensionen der Laderäulne (Bohrlöcher)

angepaßt. Die Sprengstoffpatronen werden am Verwendungsort von Hand oder unter

Verwendung spezieller Ladegeräte, einzeln in die Bohrlöcher eingebracht. Der Patro

Ilierungsvorgang der gewerblichen Sprengstoffmischungen dient also dem Zweck die

lose Sprengstoffmasse in eine dem Einsatz angepaßte Handhabungsform zu überfüh

ren.

Eine besondere FarIn der Bearbeitung von Sprengstoffen stellt die Herstellung von

Sprengschnur dar. Sprengschnüre sind im Prinzip 'gestreckte Sprengstoffladungen von

.praktisch unbegrenzter Länge, die es gestatten, eine Detonation von einem Ausgangs

punkt zu einem anderen Punkt ohne nennenswerte zeitliche Verzögerung zu übertra

gen. Sprengschnur besteht aus einer gedrehten oder ~ewirkten Schnur aus Textil- oder

Kunststoffasern, die eine Seele aus Sprengstoff enthält und die eine wasserundurch

lässige Umhüllung aus therlTIOplastiscpelTI Material aufweist. Als Sprengstoffüllung

enthalten die Sprengschnüre in aller Regel Nitropenta, das. eine hohe Detonationsge

schwindigkeit, eine leichte Zündbarkeit und eine sichere. Zündfähigkeit besitzt. Die

fertigen, auf .Rollen aufgewickelten Sprengschnüre haben einen Durchmesser von ca.

5mm bis IOlnm und eine Länge von einigen hundert Metern. Sie werden am Verwen-
/

dungsort Init Messern auf die benötigte Länge geschnitten. Uln ein Ausrieseln des

Sprengstoffs zu vermeiden, sind die Sprengschnurenden durch Metall- oder Kunst

stoffkappen verschlossen. Das Füllgewicht der Sprengschnüre variiert je nach Ver

\vendungszweck zwischen eiIligen GramlTI je Meter und lOOg/ln. Die Sprengschnüre

finden je nach Füllgevlicht entweder als Zündmittel für normale Sprengladungen oder

im Falle der Sprengschnüre lnit hohem Füllgewicht als gestreckte Sprengladungen

beilTI "Sc11onenden Sprengen" Verwendung.

6.2.1. Gießen

Das Gieß.en von Sprengstoffladungen besteht aus den drei Teilarbeitsgängen Schnlel

zen, Impfen und dem eigentlichen Gießen. Voraussetzung für das Gießen ist delTI

nach, daß die zu gießenden Sprengstoffe leicht schmelzen, bei der Schmelztemperatur

über längere Zeit therlnisch stabil si.nd und die Sprengstoffschnlelze eine derartige

Viskosität auf\\!eist, daß sie ohne Anwendung zusätzlicher Kräfte frei fl.ießt. Der

Hauptvertreter der gießbaren Sprengstoffe ist das Trinitrotoluol (TNT) , das sic11 ins

besondere 'durch eine relativ niedrige Schmelztelnperatur (Erstarrungspunkt der

Sch'melze 80 - 81 C) auszeichnet.
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Das Schmelzen, IInpfen und Gießen wird, sofern es nicht unter Verwendung ein und

desselben Kessels erfolgt., in verschiedenen, durch Rohrleitungen verbundenen Appa

raturen durchgeführt, die in verschiedenen Räulnen eines Arbeitsgebäudes installiert

sind.

Die Sprengstoffe unterliegen im gesChlTIolzenen Zustand in aller Regel extrem lang

SalTI ablaufenden Zersetzungsreaktionen, bei denen entzündbare und häufig auch toxi

sche Dämpfe entstehen. Außerdem neigen viele schmelzbare Sprengstoffe zur Bildung

leicht entzündbarer Sublimate.

Ein Brand in Gießanlagen muß als besonders gefährlich ang·esehen werden, weil er,

wenn er auf den Sprengstoff selbst übergreift, In aller Regel zur Explosion des

Sprengstoffs führt. Aus dieseln Grunde wird··der Branderkennung und -bekämpfung in

den Gießanlagen eine besondere Beachtung geschenkt. Häufig sind die Anlagen mit

optisch und/oder therlnisch aktivierbaren Brandwächtern und automatisch auslösbaren

Feuerlöscheinrichtungen ausgestattet.

Alle geschmolzenen Sprertgstoff enthaltenden Apparateteile sind zur Entfernung'·· der

dalnpf- und gasförmigen Produkte mit Absaugvorrichtungen ausgerüstet. Die Absaug

rohre verschiedener Anlagenteile dürfen nicht zlJsa1nmengeführt werden, datnit ein

Brand oder eine Explosion nicht über die Absaugrohre von einern Anlagenteil auf

einen anderen übertragen werden kann.

Die Beförderung der Sprengstoffschmelze von einelTI Anlagenteil zu einem anderen

geschieht nur unter Ausnutzung der Schwerkraft im freien Fluß. Die die Apparaturen

verbindenden Produktleitungen sind gradlinig und· so kurz wie möglich gehalten. ·:Alle

Absperrorgane sind so angeordnet, daß die Sprengstoffschmelze stets vollständig ab

laufen kann und keine Reste in den Leitungen oder den Absperrorganen verbleiben.

Die leichte Zugänglichkeit und Bedienung aller Absperrorgane muß stets gewährleistet

sein. Nach der Beendigung des Gießvorgangs werden alle entleerten Apparateteile

sorgfältig gereinigt, datnit in den entleerten Apparaturen keine Sprengstoffreste erstar

ren können. Auch die Absaugleitungen sind in regellnäßigen Abständen von Spreng

stoffresten zu befreien.

Alle Apparateteile von Gießanlagen werden indirekt beheizt Als Wärlneträger kon'Hl1t

in aller Regel Dalnpf zum Einsatz, dessen Temperatur sorgfältig kontrolliert und ge

regelt werden lTIUß.

Die Schmelz-, Ilnpf- und Gießkessel sind mit Rührern ausgerüstet, um einen raschen

und sicheren Telnperaturausgleich zwischen der Heizung und der Schlnelze zu ge

währleisten und ein Überhitzen der Schmelze zu verhindern. Die Rührer müssen frei

hängend installiert sein, datnit keine unzulässige mechanische Beanspruchung auf die

Sprengstoffschlnelze einwirken kann. Die Funktio.n der Rührwerke wird laufend über

v./acht. Bei Ausfall des Rührwerks werden die jeweiligen Apparaturen lTIöglichst zügig
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entleert und die Heizung heruntergeregelt, daluit auch in dieseln Falle eine Überhit

zung der Schmelze ·oder ein Erstarren der Schln~lze im Kessel, das ein Wiederanfah

ren der Anlage unlnöglich machen würde, ausgeschlossen wird.

Die Temperaturüberwachung und -regelung der Schmelze hat neben· der sicherheitsre

levanten auch eine verfahrenstechnische Bedeutung, weil sie die Qualität des Gusses

beeinflußt. Um möglichst homogene feink.ristal1ine Gußgefüge zu erzeugen, wird ins

besondere die Temperatur im Gießkessel sehr genau kontrolliert und geregelt.

Der Gießvorgang besteht, \vie bereits erwähnt, aus den drei Teilschritten Schlnelzen,

Ilnpfen und Gießen. Zunächst wird der feste Sprengstoff iln Schnlelzkessel geschmol

zen. Dabei wird der feste Sprengstoff zu der im Kessel befindlichen Schmelze nur in

kleinen Mengen zugeführt. Die homogene Schlnelze wird dann in den Impfkessel ab

gelassen und dort bis dicht über die Schmelztelnperatur abgekühlt. Nach deIn Zusatz

von Impfkristallen wird die Schmelze in den Gießkessel überführt, aus dem sie unter

Verwendung von Gießtrichtem in die Gießformen abgefüllt wird. Da das Erstarren

der Sprengstoffschmelze häufig mit einer erheblichen Volumenkontraktion (bis zu ca.

12 % bei TNT) verbunden ist, muß während des Abkühlens der Schlnelze die Bildung

von Gießlunkern ve.rn1ieden werden.

Alle Sprengstoffschmelzen unterliegen bei der Schmelztemperatur -wenn auch nur in

sehr geringem Maße - Zersetzungsreaktionen. Die dabei entstehenden und z.T. in .den

Schmelzen gelösten Zersetzungsprodukte wirken in der Regel stabilitätsminderl1d auf

die Sprengstoffe ein. Aus dieseln Grunde dürfen Sprengstoffe nur einmal einem Gieß

vorgang unterworfen werden. Dies bedeutet, daß Sprengstoffe, die aus gegossenen

LadungeI1 wiedergewonnen wurden nicht nochmals zu gegossenen Ladungen bearbei

tet werden dürfen, weil sonst u.U. ihre verlangte thermische Stabilität nicht mehr ge

währleistet werden kann.

6.2.2. Pressen

Sprengstoffe, die sich nicht ohne Zersetzung schlnelzen lassen, können nur durch

Pressen \'erdichtet werden. Wegen der beinl Preßvorgang auftretenden großen Kräfte

werden die eITI.pfindlicheren einheitlichen Sekundär-Sprengstoffe wie Nitropenta,

Hexogen oder Octogen nur im phleglnatisierten Zustand verpreßt.

Die Phleglnatisierung der Sprengstoffe erfolgt durch einen, jedes Sprengstoffkorn

vollständig "ulnhüllenden, dünnen WachsfilIn, der durch spezielle Arbeitsgänge ober

flächlich auf die Sprengstoffe aufgebracht wird. Der Wachsfihn verhindert einen di

rekten Kontakt der einzelnen Sprengstoffkörner untereinander und bewirkt außerdem

eine innige Verbindung der einzelnen Partikel im Preßkörper. Durch diese Maßnahme
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werden die während des Preßvorgangs auftretenden Reibungskräfte zwischen dell

Sprengstofflaistallen verringert und die lnechanische Festigkeit der entstehenden

Preßkörper verbessert.

Der Preßvorgang erfolgt unter Benutzung hydraulisch betätigter Pressen und entspre

chender Preßforlnen, den sog. Matrizen. Weil die Sprengstoffe beiln Pressen sehr

hohen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind (Preßdrücke bis zu 1000 bar),

muß das Pressen zu einer der gefährlichsten Bearbeitungsformen für Sprengstoffe ge

rechnet werden. Aus diesem Grunde werden die Pressen grundsätzlich in separaten

Räulnen aufgestellt und automatisch betätigt. AußerdelTI ist dafür gesorgt, daß der

Preßvorgang nicht ruckartig unter Vermeidung jeder Stoßbeanspruchung abläuft.

Die Bedienungsräulne der Pressen, in denen auch häufig die Sprengstoffe in die Ma

trizen gefüllt werden, sind von den eigentlichen Pressenräumen durch sog. Wider

standswände, das sind Wände hinter denen das Bedienungspersonal vor den Auswir

kungen einer Explosion oder eines Brandes im Pressenraum geschützt sind, abge

trennt. Die mit Sprengstoff gefüllten Matrizen werden durch Durchfahröffnungen in

den Widerstandswänden von den Bedienungsräuqlen in die Pressenräume 'und dort

unter die Pressen gefahren. Der Preßvorgang kann erst dann eingeleitet werden, wenn

sich die Matrizen in der richtigen Position befinden und die Durchfahröffnungen si

cher verschlossen sind. Das Ausstoßen der fertigen Preßokörper auso den Matrizen er

folgt ebenfalls automatisch itn PressenraUlTI, weil beim Entforlnen u.U. starke Ent

spannungskräfte auftreten, die zu einer Explosion der Preßkörper führen können:.

Sind Inehrere Pressen an eineIn Hydrauliksystem angeschlossen, so wird durch ent

sprechende Maßnahmen das Auftreten von Druckschwank'Ungen in den einzelnen Teil

systelnen verhindert.

Die verwendeten Preßwerkzeuge müssen eine glatte, hoch vergütete Oberfläche auf

weisen, dalnit keinerlei Sprengstoffe in Poren oder Risse eindringen können.

6.2.3. Herst.elh.lng von Sprengschllur

Bei"" der °Herstellung von Sprengschnüren wird ein frei rieselnder "Strahl" trockenen

festen Sprengstoffs - Ineist Nitropenta - durch ein sehr schnell ulnlaufendes Boand aus

Kunststoffolie ulTIwickelt. Der so entstehende ItSchlauch" wird sofort durch Textil

oder Kunststoffäden umsponnen. Der gesalllte Vorgang erfolgt auf speziell konstru

ierten Spinnmaschinen, an deren Ende die gebildete Roh-Sprengschnur auf große

Rollen aufgewickelt wird. Durch die spezielle Konstruktioon der Maschinen ist verhin

dert, daß Sprengstoff oder Sprengstoffstaub in die sich bewegenden Teile der Spinn

lnaschinen gelangt. AußerdelTI ist eine elektrostatische Aufladung des Sprengstoffs,
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der Maschine oder der Roh-Schnur während des Spinnvorgangs sicher ausgeschlossen.

In einem separaten RaU111 erfolgt dann die Umlnantelung der Roh-Sprengschnur mit

Kunststoff. Dazu wird die Roh-Sprengschnur durch den Kern eines Extruders gezo

gen, während der therlTIOplastische Kunststoff UITI die Schnur herulngespritzt wird.

Die Ziehgeschwindigkeit der Schnur ist dabei so gewählt, daß eine unzulässige Er

wärmung des Sprengstoffs ausgeschlossen ist. Außerdem ist die Telnperatur des Ex

truders auf eine vorgewählte Temperatur begrenzt und durch eine auto111atische Te111

peraturüberwachung abgesichert. Zur Abkühlung durchläuft die fertig UlTIlnante]te

Sprengschnur sofort nach den1 Verlassen des Extruders ein Kühlbad. Sollte der Zieh

vorgang aus welchelTI Grunde auch immer unterbrochen sein, schneidet ein Messer die

Schnur hinter deIn Extruder ab. Die noch nicht ulTIInantelte Roh-Sprengsclll1Ur wird

dabei sofort aus deIn' heißen Extruder gezogen, so daß auf diese Weise eine Zündung

des Sprengstoffs ausgeschlossen wird.

Die fertige Sprengschnur wird anschließend auf gewünschte Längen geschnitten, auf

bzw. umgespult und verpackt. Die Enden der Sprengschnürc werden, um ein Au~rie

seIn von Sprengstoff zu verhindern, vorher mit Metall- oder Kunststoffkappen ver

schlossen.

6.2.4. PatroIlieren gewerblicher Sprengstoffmischoungen

Das Patronieren d,er gewerblichen Sprengstoffmischungen geschieht lnaschinell Inittels

sog. Patronierlnaschinen. Je nach olA.rt des Sprengstoffs und der Abmessungen der zu

fertigen Sprengstoffpatronen gelangen Patronierlnaschinen unterschier!licher Kon

struktion zum Einsatz. (41)

Für die Konstruktion der Patronierl?1aschinen gelten iITI Prinzip ähnliche Sicher

heitsanforderungen \vie für die Mischlnaschinen. So müssen vor allem die Ullldre

hungs- aber auch die Lineargeschwindigkeiten bewegter und lnit Sprengstoff in Berüh

rung kOlnlnender Maschinenteile lnöglichst gering sein. Alle Teile der Maschinen die

oberhalb des Sprengstoffs angeordnet sind, lnüssen besonders gesichert sein, datnit sie

sich nicht lockern und in den Sprengstoff fallen können. Die in separaten Räulnen

aufgestellten Antriebslnotore der Maschinen sind Init Überlastsicherungen verseh~n,

dalnit sie bei erhöhteIn Widerstand sofort autolnatisch stillgesetzt werden können. Die

Oberfläc11en der lnit Sprengstoff in Berührung kOlnnlenden Maschinenteile sind glatt

und korrosionsfest, um ein Eindringen von Sprengstoff in Poren oder Risse zu verhin

dern. Uln die Maschinen leicht reinigen zu können und UlTIstellarbeiten - z.B. For

matwechsel - schnell und sicher durchführen zu können, Inüssen die betreffenden

Teile der Maschinen leicht zugänglich sein. Generell ist von den Patroniermaschinen
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zu verlangen, daß die Energieaufnahlne der Sprengstoffe in den 'Maschinen so gering

wie möglich ist. Dies gilt insbesondere für den Fall, daß der Sprengstoff unter Ein

schluß gelangt und bei Krafteinwirkung nicht ausweichen kann.

Die den Patroniermaschinen zugeführten Sprengstoffmischungen werden, soweit

möglich., unlnittelbar vor der Aufgabe durch Siebe passiert, um auf diese Weise

eventuell in den Mischungen enthaltene Frelndkörper auszuscheiden und Agglomerate

zu zerkleinern.

Die fertigen Sprengstoffpatronen werden aln Ende der P~tronierung über Transport

bänder von den Patronierlnaschinen zur Verpackung abgefördert. Dabei werden zwi

schen den einzelnen Patronen derartige Abstände eingehalten, daß eine Explosions

übertragung zwischen der Patronierung und der Verpackung über die

"Patronenstrecke" hinweg nicht möglich ist.

Die gebräuchlichsten Patroniermaschinentypen werden 1m folgepden kurz beschrie

ben.

6.2.4.1. ROLLEx-Maschine

Dieser Maschinentyp eignet sich für die Patronierung fast aller ge'werblichen Spreng

stoffmischungen..

Die Sprengstoffmasse wird auf einem relativ langsam laufenden Transportband der

Patroniermaschine zu einer gleichmäßigen Schicht rechteckigen Querschnitts ausge

formt. Das vordere Ende der Schicht' wird lnittels eines Messers 'abgeteilt und auf ein

vorgeschnittenes Blatt Patronenpapier geschoben. Das Papier wird UITI den Spren'gstoff

gerollt und die Enden der so geforlnten Patronen werden mechanisch zugefaltet. Die

Sprengstofflnasse je Patrone wird von der Schichtdicke des Sprengstoffs auf dem

Transportband und der Bandgeschwindigkeit bestimmt.

Mit ROLLEX-Maschinen lassen sich Sprengstoffpatronen von 18 bis 50 mm Durch

Inesser und 75 bis 400 lTItTI Länge fertigen. Je nach Patronenabmessung können Init

einer ROLLEx-Maschine 7 bis 30 t Sprengstoff je Schicht patroniert werden.

Der Vorteil der ROLLEx-Maschinen ist, daß in ihnen die Sprengstoffmasse nur ge

ringfügig ,Inechanisch beansprucht \vird und sich die Maschine relativ leicht für den

automatischen Betrieb herrichten läßt.
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6.2.4.2. Spindel -Patronierl11aschine

Spindel-Patronierlnaschinen eignen sich nur für die Patronierung pulverförlniger

Sprengstoffmischungen.

Für den Patroniervorgang werden zunächst auf einer separaten Hüllenwickelmaschine

die benötigten Patronenhüllen gefertigt. Dazu werden von einer Papierrolle einzelne

Blätter abgeschnitten, zu Hülsen gewickelt und diese auf einer Seite zugefaltet. Die

fertjgen Hülsen werden der Patroniermaschine fortlaufend maschinell zugeführt.

Die Sprepgstoffmasse wird der Patroniermaschine über Vibrationsrinnen oder Trans

portbänder derart zugeliefert, daß im Vorratsgefäß stets eine gleiche Sprengstoff

menge vorhanden ist.

Der eigentliche Patroniervorgang läuft in vier Arbeitsschritten ab. Iln ersten Ar

beitstakt werden von der Patronierlnaschine mehrere (bis zu 12 Stück gleichzeitig)

Hiilsen über die Füllrohre geschoben und so in die Füllposition gebracht. In den Ft.ill

rohren befinden sich die Füllspindeln, die die Sprengstofflnasse im zweiter1 Ar

beitstakt aus dem Vorratsgefäß in die Füllrohre transportieren. Durch gleichzeitiges

Absenken der Patronenhülsen gelangt der Sprengstoff in seine Umhüllung. Nach dem

Befüllen der Patronen bleiben die Spindeln zunächst automatisch stehen. Durch eine

gegenläufige Drehung der Spindeln ist ein Nachrieseln von Sprengstoff verhindert. Im

dritten 4~rbeitstakt werden die gefüllten Hülsen über ein Drehkreuz um 90 gedreht und

die noch offenen Hülsenenden zugefaltet. Im letzten Arbeitstakt werden die fertigen

Sprengstoffpatronen auf ein Transportband ausgestoßen, das die Patronen zur Verpac

k.'1lng abfördert.

Mit dieseln Patroniermaschinentyp lassen sich Patronen von 25 bis 40 mln Durchmes

ser und 100 bis 250 ITIlTI Länge fertigen. Je nach 1\.1aschinentyp und Zahl der gleich

zeitig zu füllenden Hülsen lassen sich bis 'zu 200 Patronen je Minute herstellen.

6.2.4.3. Schnecken-Patronierlnaschine

lviit Schnecken-Patronierlnaschinen werden gelatinöse und Suspensions-Sprengstoffe

ausreichender Festigkeit patroniert.

Für die Herstellung kleinkalibriger Patronen wird die Sprengstofflnasse mit Schnecken

oder Doppelschnecken in Ladedüsen extrudiert über die vorgefertigte Patronenhülsen

gesclloben sind. Durch die Düsen wird die Sprengstoffmasse in die Hülsen gedrückt.

Zur Unterbrechung der Sprengstoffsäule werden die gefüllten Hülsen gedreht, die

offenen Hülsenenden zugefaltet und die fertigen Patronen ausgestoßen.

Großkalibrige Patronen werden in der Regel in Kunststoffolien patroniert. Zur Her-
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ste~lung dieser Patronen wird zunächst ein Kunststoffschlauch extrudiert und über ein

Rohr geführt, durch das die Sprengstofflnasse mit Hilfe von Schnecken oder Doppel

schnecken gedrückt wird. Die Sprengstoffmasse tritt in das durch einen Clip ver

schlossene Ende des Schlauches ein und füllt ihn vollständig. Das Auspressen der

Sprengstoffmasse wird nach Erreichen der gewünschten Patronenlänge kurzfristig

unterbrochen, während der Schlauch ständig weiter läuft. In den auf diese Weise ent-

, stehenden Zwischenräumen werden die Patronen lnit Clipsen verschlossen und danach

abgetrennt. Anschließend wird die Förderung der Sprengstoffmasse erneut gestartet.

Anstelle der Extrusion des nahtlosen Kunststoffschlauches kann auch ein Kunststoffo

lienband so über das SprengstoffüIlrohr gezogen werden, daß ein Schlaucll 111it über

lappenden Enden entsteht. Diese überlappenden Enden werden z.B.· mit Hilfe einer

Heißluftdüse verschweißt.

Mit Patroniermaschinen ähnlichen Typs lassen sich auch Emulsions-Sprengstoffe pa

tronieren. Der wesentliche Unterschied besteht. dabei nur in der Art der Zuführung der

Sprengstoffmasse ZUITI Füllrohr. Bedingt durch die Konsistenz der Emulsions-Spreng

stoffe wird die Sprengstoffmasse nicht durch Schnecken sondern durch sog. MONO

Pumpen durch die Füllrohre gedrückt.

Mit Schnecken-Patroniermaschinen lassen sich Patronen von 50 bis 125 mm Durch

messer und 300 bis 800 mm Länge fertigen. Je nach Durchsatz werden Init derartigen

Maschinen 10 bis 15 Patronen je Minute hergestellt.

6.3. Lagern von Sprengstoffen

Die Sprengstoffe werden unlnittelbar nach ihrer Fertigs~ellung zwecks längerfristiger

Aufbewahrung in Lager verbracht. Lager sind spezielle Gebäude,. die in relativ weiter

Entfernung vom Herstellungsbereich eines Betriebes errichtet sind, und die ausschließ

lich der Aufbewahrung dienen.

Das Hauptrisiko der Lagerung explosiver Stoffe und von Gegenständen mit Explosiv

stoff ist nicht so sehr in der Enlpfindlichkeit der explosiven Stoffe begründet, wie dies

bei ihrer Herstellung, Be- und Verarbeitung der Fall ist, sondern in den bei der Lage

rung auftretenden großen Stoffmengen.

Die Lagerkapazitäten der verschiedenen Sprengstoffbetriebe in der Bundesrepublik

Deutschland liegen üblicherweise iIn Bereich von mindestens 100 t und höchstens 500

t. Diese ~Mengen sind grundsätzlich zur Reduzierung Inöglicher Unfallauswirkungen

auf verschiedene Lagergebäude verteilt; deren Kapazität in der Regel zwischen lOt

und 40 t liegt.

Die Lagergebäude sind grundsätzlich eingeschossig und ebenerdig angelegt. 'Es llan-
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delt sich dabei uln fensterlose, hallenartige Gebäude relativ geringer Bauhöhe, die

zum Zwecke des Schutzes gegen Einwirkungen von außen, aber auch zur Minimie

rung der Wirkung iln Falle einer Explosion ill1 Innern, üblicherweise tnit einer lninde

stens O,6m dicken Erdschicht überdeckt sind.

Weil in den Lagergebäuden keine ständigen Arbeitsplätze vorhanden sind, brauchen

die einzelnen Gebäude eines Lagerkolnplexes untereinander nur so weit voneinander

entfernt errichtet zu sein, daß eine gegenseitige Übertragung einer Explosion von ei

nem Lager auf das nächste auszuschließen ist.

Die Sicherheit der Sprengstofflager ist als außerordentlich h()ch anzusehen. Seit min

destens 45 Jahren, sind in den Werken der deutschen Sprengstoffindustrie keine Lager

explosionen Inellr aufgetreten. Dies liegt sicherlich nicht zuletzt daran, da.ß die

Sprengstoffe seit einiger Zeit in so hüher Qualität gefertigt werden, so daß eine Ex

plosion infolge Inangelnder Stabilität praktisch ausgeschlossen werden kann. Außer

dem sind die technischen Bedingungen der Lagerung so weit perfektioniert worden,

daß die Möglichkeit einer ungewollten Zündung der Sprengstoffe während der Lager

arbeiten minimiert ist.

An die Lager und ihre unmittelbare Umgebung sind eine Reihe von baulichen und

organisatorischen Anforderungen zu stellen, die sich aus dem Anhang zu 2 der

2.SprengV (27) und aus den Lagerrichtlinien SprengLR 210 (42) und .SprengLR 230

(43) ergeben.

So sind die Lager in feuerbeständiger Bauart unter Verwend~ng von nicht brennbaren

Bauteilen der Fellerwiderstandsklasse F90-A (44) zu errichten. Zur Verhinderung der

Bildung schwerer Wurfstücke iln Falle einer Explosion iln Lager enthalten die Decken

der Lagergebäude .keine Stahl- oder Stahlbetonträger. Sofern die Lager in sog. schwe

rer Bauweise errichte.t sind, sind die Decke und die Wände fest untereinander veran

k.ert. Der Lagerboden besteht in aller Regel aus Beton, so daß er trittsicher ist und

si~h leicht rei.nigen läßt. Soweit erforderlich ist der Fußboden elektrisch leitfäl1ig, UITI

so die Entstehung gefährlicher Entladungsfunken zu verhindern. Durch entsprechende

Anlage des P·ußbodens und der Lagerzugänge ist dafür gesorgt, daß kein Wasser von

außen in die Lagerräulne gelangen kann. Dalnit sich keine Sprengstoffreste unbelnerkt

iln La.ger ansan1meln können, sind tote Winkel iIn Lager und Kanäle sowie Rinnen im

Lagerboden ausgeschlossen. Weil ein Großteil der gewerblichen Sprengstoffmischun

gen Bestandteile Init einelTI relativ hohen Dalnpfdruck enthalten, lnüssen die Lager

räume über Lüftungseinrichtungen verfügen. Diese dienen außerdeITI dazu, daß die

Luftfeuchtigkeit in den verhältnismäßig kühlen LagerrällInen nicht kondensieren kann.

Die Lagergebäude, die nicht erdüberdeckt sind, werden zum Schutz vor atlnosphäri

sehen Entladungen Init einer in regelmäßigen Abständen zu überprüfenden Blitz

schutzanlage ausgerüstet. Alle elektrischen Einrichtungen der Lager entsprechen den
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Norlnen für explosivstoffgefährdete Bereiche (45-47). Das Lager als Ganzes ist ,durch

entsprechende Gestaltung der Lagerzugänge gegen den Zutritt- Unbefugter gesichert.

Der für die Erdeindeckung der Lager verwendete Boden darf keine größeren Steine

enthalten, die im Falle einer Explosion im Lager, die üblicherweise mit einer völligen

Zerstörung des Lagergebäudes verbunden 'ist, als gefährliche Wurfs,tücke in die UlTI

gebung geschleudert würden .. Die Überdeckung wird zur Verhinderung des Abrut

schens mit Gras, Strauchwerk und Bäumen bepflanzt.

Die Fahrwege zu und von den. Lagergebäuden sind befestigt, dalnit ein sicherer Zu

und Abgang zu bzw. von den Lagern, unabhängig von den jeweiligen Witterungsbe

dingungen, gewährleistet ist.

Uln den gesaInten Lagerkomplex wird ein Brandschutzbereich eingehalten, in deIn

keine leicht entzündlichen Stoffe oder Materialien vorhanden sein dürfen. Dadurch

soll verhindert werden, daß ein Brand, der u. U. eine Lagerexplosion nach sich ziehen

könnte, auf die Lager übergreifen kann oder dies doch Inindestens erschwert wird.

Beim Betrieb des Lagers ist darauf zu achten, d~ß die Sprengstoffe nur im verpackten

Zustand in die Lager verbracht werden dürfen. Als Verpackung kommt entweder die

Versandverpackung oder eine innerbetrieblich dazu bestimmte Verpackung in Frage.

Die einzelnen Packstücke werden übersichtlich im Lager abgestellt, damit eine Ver

wechslungsgefahr ausgeschlossen ist~ Werden die Packstücke gestapelt, so wird darauf

geachtet, daß dies ,nur bis zu einer solchen Höhe geschieht, die ein sicheres Handha

ben auch der obersten Packstüke gewährleistet. Außerdem werden die Stapel derartig

geschichtet, daß sich die Packstücke nicht von allein in ihrer Lage verändern :'kennen

oder gar von dem Stapel herabfallen. Enthält der LagerraUlTI eine Heizung, so darf

diese keine höhere Oberflächentelnperatur als 120C aufweis'en. Packstücke dürfen

nicht in unmittelbarer Nähe der Heizflächen abgestellt werden, dalnit eine unzul,ässige

Erwärlnung der Sprengstoffe vernlieden ist.

In Lagergebäuden dürfen explosive Stoffe und Gegenstände Init Explosivstoff nur

gelagert werden. Alle anderen Arbeiten, wie z.B. das Öffnen oder Verschließen der

Packstücke oder das Entnehtnen von Stoffen oder Gegenständen aus den Packstücken,

darf nicht in den Lagerräulnen erfolgen, weil es dabei u. U. zu einer unzulässigen Be
anspruchung mit nachfolgender Zündung kOlTIlnen könnte, die dann eine Explosion

des gesalnten Lagerinhalts nach sich ziehen würd'e. Sind an Lagern Reparaturarbeiten

auszuführen, so werden die Lager vor Aufnahme der Reparaturarbeiten leergeräulTIt;

dies gilt insbesondere wenn während der Arbeiten geschweißt, getrennt oder sonst tnit

offet1en FlalTIlnen gearbeitet werden muß.

In Sprengstofflagern dürfen nur explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff

aufbewahrt werd~n. In einem LagerraUlTI dürfen nur solche Stoffe und Gegenstände

zusamlnengelagert werden, die miteinander verträglich sind. Miteinander verträglich
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sind ·solche Güter, bei denen durch die Zusa111menlagerung das Risiko im Vergleich zu

einer getreIlnten LageruQg nur unwesentlich erhöht wird.

Allen explosiven Stoffen und Gegenständen Init Explosiystoff sind sog. Verträglich

keitsgruppen zugeordnet, die Bestandteil des Gefahrklassifizierungscodes der Güter

sind·. Güter 'gleicher Verträglichkeitsgruppen gelten als miteinander verträglich.

Allen einheitlichen Sekundärsprengstoffen und allen gewerblichen Sprengstoffmi

schungen ist die Verträglichkeitsgruppe ,D zugeordnet. Das gleiche gilt u.a. auch für

eie verschiedenen Sprengschnüre. Allen elektrischen und nicht elektrischen Zünderll

ist demgegenüber die Verträglichkeitsgruppe B zugeordnet. Daraus ergibt sieh, daß

zwar alle Sprengstoffe und auch Sprengschnur Initeinander in einem Lagerraull1 zu

sall1mengelagert ~erden dürfen, daß aber Zünder in räuInlich getrennten Lagern oder

Lagerräulnen aufbewahrt werden InÜssen.

6.4. Vernichten von Sprengstoffen

In jedem Explosiystoffbetrieb fallen während der Herstellungs-, Be- und Yerarbei

tungsprozesse Explosivstoffe an, die nicht der Weiterverarbeitung oder Verwendung

zugeführt werden können. Dabei handelt es sich entweder Uln Fehlchargen o'der UITI

Reste und Abfalle. Diese Explosivstoffe müssen ordnungsgemäß und sicher entsorgt

werden.

Fehlchargen ",'erden in aller Regel, soweit dies techniscl1 lnöglich und sicherheits

technisch verantwortbar ist, in den Herstellungsprozeß zurückgeführt und auf diese

Weise "unschädlich" gelnacht.

Ein Vergraben, Deponieren oder Versenken iIn Meer von explosiven -Stoffen oder

Gegenständen 111it Explosivstoff ist grundsätzlich verboten, weil die meisten Explo

sivstoffe über sehr lailge ~eit, selbst unter Wasser, ihre Sprengfähigkeit behalten und

biologisc11 nur sehr schlecht abbaubar sind. Aus diesen Gründen ist auch das Beför

dern von explosivstoffllaltigen Abfällen ilTI Rahlnen des öffentlichen Verkehrs nur bei

Einhaltung ganz bestin1mter Bedingungen erlaubt. Alle zu vernichtenden explosiven

Stoffe werden in der Regel denlentsprechend alU Ort ihrer Entstehung entsorgt.

Das Vernichten der Explosivstoffe ist durch verbindliche Vorschriften der zuständigen

Behörden bzw. der Berufsgenossenschaften geregelt .. (48/49/50)

Unbrauc11bare Sprengstoffe und Zündlnittel, die in Verwendungsbetrieben anfallen

und die mechanisch oder therlnisch unzulässig beansprucht oder überlagert sind oder

die aus Versagern stalTIlnen, sind entsprechend f)en Vorschriften (48,49) entweder in

kleinen Mengen durch sog. "Beiladen" in nOflnalen Sprengungen unschädlic'h zu lna

ehen, oder, sofern es· sich Uln größere Mengen handelt, durch Sprengen, ggf. unter
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Zumischen frischen Sprengstoffs, an abgelegener Stelle des Verwendungsbetriebes zu

vernichten. Bei diesen Arbeiten ist insbesondere auf die Einhaltung ausreichender

Abstände zur Öffentlichkeit und zu den Arbeitsplätzen des Betriebes zu achten.

Die in Herstellungs-; Be- und Verarbeitungsbetrieben anfallenden ·Reste und Abfalle

sind getrennt nach Explosivstoffart in verschiedenen abgedeckten Behältern zu sam

meln,"an dafür bestilTIlnten Stellen abzustellen und mindestens einlnal täglich zu ver

nichten.

Für das Vernichten gelten die entsprechenden· Richtlinien der Berufsgenossenschaft

der chelnischen Industrie (50). Danach darf das Vernichten nur

- durch Unschädlichlnachen durch Wasser oder durch chemische Behand

lung,

- durch Abbrennen oder Verbrennen, oder

- durch Sprengen

erfolgen.

Für die beiden letzteren Vernichtungsarten lnüssen in den Herstellungs, Be- und Ver

arbeitungsbetrieben Brand- und/oder Sprengplätze vorhanden sein, die zur Öffentlich

keit und zu anderen Betriebsteilen ausreichende Abstände aufweisen. Die Mengen der

gleichzeitig zu vernichtenden Explosivstoffe sind beschränkt und richten sich außer

dem nach den vorhandenen Abständen der Vernichtungsplätze zu den zu schützenden

Objekten der Ulngebung ( 139 ).

Die vorerwähnte Richtlinie enthält eine ausführliche Beispielsamlnlung, in der die für

die üblichen Sprengstoffe geeigneten Lösemittel sowie die Methoden zur Unschäd

lichlnachung und Vernichtun'g zusalnmengestellt sind.

Das Unschädlichlnachen durch Behandeln mit Wasser ist nur bei wasserlöslichen

Sprengstoffen oder bei Sprengstofflnischungen mit wasserlöslichen Bestandteilen

möglich. In1 letzteren Falle lTIUß Jedoch berücksichtigt werden, daß sich beilTI Heraus

lösen der wasserlöslichen Komponenten wasserunlösliche Explosivstoffe abscheiden

können, die vorsichtig und vollständig abgetrennt und anschließend separat vernichtet

werden müssen.

Die Methoden der Unschädlichlnachung durch ChelTIische UlTISetzung sind sehr auf

wendig und richten sich nach der Art des jeweiligen Explosivstoffes.

Diese Methoden sind aus Sicherheitsgründen lneist nur zur Vernichtung sehr kleiner

Explosivstofflnassen geeignet.

Zur Vernichtung größerer Explosivstofflnassen eignen sich das Abbrennen und das

Verbrennen. Unter Abbrennen wird das Vernichten durch Feuer ohne Verwendung

zusätzlicher Brennstoffe, unter Verbrennen das Vernichten durch Feuer unter Ver-
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wendung zusätzlicher Brennstoffe verstanden. Vor dem Vernichten durch AbbreIlnen

oder Verbrennen sind die Explosivstoffe von ihrer Verpackung zu befreien; das Ver

pakungslnateriaI ist getrennt zu verbrennen.

. -Die meisten festen einheitlichen Sekundärsprengstoffe lassen sich, ggf.. nacll Unterlni

-sehen von Holzmehl oder Mineralöl, durch· Abbrennen vernichten. Dazu wird der

Sprengstoff auf dem eingeebneten Erdboden des Brandplatzes in langen Bahnen aus

gebreitet. Die Schichtbreite der Bahnen ist vorgeschrieben und beträgt in der Regel

O,5m; die Schichthöhe darf zwecks Verhinderung des Übergangs eines Abbrandes in

eine Explosion infolge Selbsteinschlusses nicht dicker als 2cln sein. Die Bahnen wer

den in Windrichtung angelegt und entgegen der Windrichtung aus sicherer Entfernung

oder Deckung angezündet. Mit eineITI Vernichtungsgang dürfen je Bahn, abhängig

von der Sprengstoffart, Inaxinlal 10 oder 50kg Explosivstoff abgebrannt werden. Der

Brandplatz lTIUß vor dem Anzünden von allen leicht brennbaren Materialien und

eventuellen Wurfstücken, wie z.B. größeren Steinen befreit werden. Feuerbekämp

fungseinrichtungen werden zum sofortigen Einsatz in Bereitschaft gehalten. Auf dem

arandplatz können erst dann wieder neue Sprengstoffapfälle ausgebreitet werden,

wenn sich die BrandsteIlen vorhergehender Vernichtungsaktionen ausreichend abge

kühlt haben.

Spren.gstoffe, bei denen sich ein Abbrand in langen Bahnen nicht selbständig durch die

ganze Bahn fortpflanzt, wie z.B. bei den meisten gewerblichen Sprengstoffmischlln

gen, werden durch Verbrennen im Stützfeuer vernichtet. Hierzu werden die Spreng

stoffe auf einelTI großen Rost in möglichst dünnen Schichten ausgebreitet, mit Holz,

Holzspänen, Holzwolle, Pappe, Papier usw. abgedeckt und mit Dieselöl übergossen.

Je nach Abstand des Brandp]atzes von· den zu schützenden Objekten der Ulngebung"

und je nach Art der Explosivstoffe dürfen zwischen höchstens 2kg und 500kg Spreng

stoff in einelTI Verbrennungsgang vernichtet werden. Das Anzünden des Brandstapels

hat auch hier aus sicherer Entfernung oder aus der Deckung heraus zu erfolgen.

Durch Sprengen dürfen gleichzeitig nicht mehr als 5kg Sprengstoff vernichtet werden.

Die SpreI1gstelle ist vor deIn Aufl.egen des Sprengstoffs bis auf eine Tiefe von minde

stens O,6m von allen Wurfstücken , wie z.B. größeren Steinen, zu befreien. Die

SprenguI1gen dürfen erst nach Absperren des Gefahrenbereiches aus sicherer Deckung

heraus gezündet werden.

Nach dem Vernichten sind die Brand- und Sprengplätze sorgfältig nach· zurückgeblie

benen Sprengstoffresten, die vorsichtig eingesalTIlnelt und einer erneuten Vernichtung

unterworfen werden müssen, abzusuchen.

Zusatnlnenfassend ist festzustellen, daß das Vernichten von Sprengstoffen in bestilTItTI

ter Hinsicht problelnatisch ist. Die vorbeschriebenen Vernichtungslneth·oden durch

Abbrennen, Verbrennen und Sprengen sind zwar, VOITI Standpunkt der Sicherheits-
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technik aus betrachtet, als hinreichend sicher anzusehen, es steht aber außer Zweifel,

daß die UlTIwelt durch diese Aktivitäten nicht unerhebJjch belastet wird. So entstehen

beim Abbrennen und Verbrennen nicht unerhebliche Mengen Verbrennungsgase wie
CO, C02 und NOx sowie Ruß, die ungefiltert in die Atmosphäre gelangen. BeilTI

Sprengen ist die Umgebung durch Luftstoß\vellen, Erschütterungswellen und lauten

Knall beeinträchtigt.

Diese Belastungen sind im Zusammenhang mit den H.erstellungs-, Be- und Verarbei

tungsbetrieben wegen der hier auftretenden relativ geringen Stoffn1engen gerade noch

hinnehlnb'ar; iln 'Falle der Vernichtung von durch Delaborieren großer Munitionsmen

gen gewonnener Explosivstoffmassen bereitet das Entsorgen nach den herkölTIlnlichen

Methoden aber zunehmend Probleme.

In den USA sind deshalb iln letzten Jahrzehnt ausgedehnte Studien über die Vernich

tung von aus Munition stalnlnenden Explosivstoffen durchgeführt worden (51-55). Als

wirtschaftlichste und sich,erheitstechnisch sowie umwelttechnisch beste Methode hat

sich dabei das Verbrennen in speziellen Verbrennungsanlagen erwiesen. Diese Anla

gen bestehen im allgemeinen aus kontinuierlich betriebenen großen Drehrohröfen, in

denen die Explosivstoffe in einem Gas- oder Ölfeuer bei großer Hitze verbrannt wer

den. Die Verbrennungsgase werden in großen Waschanlagen weitestgehend absor

biert.

Die besondere Proble.matik dieser Vernichtungsart liegt darin begründet, daß die

Drehrohröfen detonationsfest ausgelegt sein müssen, weil eine Detonation der

Sprengstoffe während des Verbrennens nicht mit letzter Sicherheit ausgesc.hlossen

werden kann. AU'ßerdem ist wegen der kontinuierlichen Betriebsweise ein Überzünden

einer Explosion iIn Ofen auf den Sprengstoffvorrat durch sehr kOlnplizierte Einrich

tungen zu verhindern. Die Konstruktion der Öfen setzt eine extrelTI aufwendige Pla

nung tnit entsprechenden "begleitenden experimentellen Untersuchungen Ul1d Berech

nungen voraus, weil an deren Detonationsstoßfestigkeit höchste -·p~nforderungen ge

stellt werden müssen. Andernfalls würde eine Explosion im Ofen u. U. zu einem völ

ligen Verlust der Anlage führen.

Nacl1 groben Abschätzungen dürften derartige Verbrennungsanlagen für die Explosiv

stoff herstellende, be- und verarbeitende Industrie der Bundesrepublik Deutschland

schon aus ökonolnischen Gründen nicht realisierbar sein. AußerdelTI ist die anfallende

Abfallmenge in diesen Betrieben so gering, daß eine vernünftige Auslastullg der An

lagen nicht zu gewährleisten ist. Für die Vernichtung der in Munitionsdelaborieranla

gen anfallenden Explosivstoffe könnten die vorbeschriebenen Verbrennungsanlagen

aber eine interessante Alternative darstellen.
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J. Bewertung des Standes der Sicherheitstechnik in der Sprengstoff
industrie

Mit dem vorliegenden ersten Teil des Forschungsvorhabens sollte der Stand der Si

cherheitstechnik in der Sprengstoffindustrie der Bundesrepublik Deutschland doku

mentiert und bewertet werden.

Dazu wurden zunächst die stoff- und verfahrensspezifischen Parameter der Spreng

stoffe, wie ihre Charakteristik und Einteilung, ihre Empfindlichkeit gegenüber äuße

ren Beanspruchungen und ihre Wirkungsweise, sowie die Verfahren zu ihrer Herstel

lung, Bearbeitung, Lagerung und Vernichtung dargestellt und erläutert.

Dieser Darstellung wurden die für den Bereich der Sprengstoffindustrie geltenden

gesetzlichen, verordnungsmäßigen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für·

die Herstellung von und den Ulngang mit Sprengstoffen gegenübergestellt. Diese Vor

schrift.en zeichnen sich durch ~ine exzeptionelle Regelungsbreite und -tiefe aus, die

dem Betreiber der Anlagen nur einen sehr begrenzten Ermessensspielraum hinsichtlich

der anzuwendenden Sicherheits111aßnahtnen lassen. Hierin unterscheidet sich der Be

reich der Sprengstoffindustrie grundsätzlich von allen anderen Bereichen der chenli

schen Industrie.

Das für den Gewerbezweig der Sprengstoffindustrie geltende Sicherheitskonzept, das

die Basis aller entsprechenden Vorschriftenwerke der Sprengstoffindustrie ist, wurde

dargelegt und ausführlich erörtert. Dazu wurden die quantitativen Zusammenhänge

zwischen den Ivfengen/-Abstandsbeziehungen einerseits und den bei einein Explosi

onsunglück zu erwartenden Schadensbildern andererseits für die verscQiedenen Wir

kllngsforlnen von Sprengstoffdeton·ationen abgeleitet.

Durch den Vergleich dieser Zusammenhänge lnit den in den Vorschriften vorge

schriebenen Sicherheitslnaßnahtnen ließ sich das verbleibende akzeptierte Schadensri

siko für die Öffentlichkeit und die Beschäftigten und Einrichtungen der Sprengstoffin

dustrie ableiten. Dabei wurde herausgestellt, daß sich das Schadensrisiko einer

S.prengstoffdetonation in angenäherter aber sicherheitstechnisch ausreichender Weise

auf die detonierende Sprel1gstofflnasse, den Abstand zwischen Detonationsort und

dem betrachteten Objekt und die Bauweise der die Sprengstoffe enthaltenden Betrieb

seinrichtungen zurückführen läßt. Dies bedeutet, daß den in den Vorschriften ver

bindlich zur Beachtung vorgeschriebenen Schutz- und Sicherheitsabständ~n die für. die

Sicherhei t in der Sprengstoffindustrie entscheidende Bedeutun.g zukommt.

Die Diskussion des akzeptierten Risikos führte schließlich zu der Annahme, daß das

Risiko für die Öffentlichkeit, durch die Explosionswirkungen eines Unfalls in der

Sprengstoffindustrie zu- Schaden zu kOlTIlnen, sehr gering sein Inüßte. Das entspre

chende' Risiko für die in der Sprengstoffindustrie Beschäftigten wurde hingegen als
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deutlich größer erkannt. Diese vorstehend gemachten Annahlnen setzen allerdings

voraus, daß bei der Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung

der Sprengstoffe alle durch die Vorschriften und das Sicherheitskonzept gebotenen

Sic11erheitsmaßnahmen uneingeschränkt beachtet und eingehalten werden. Auf diese

Weise wird nämlich 'die Unfallhäufigkeit minitniert und die Schadens",'irkung auf das

akzeptierte Maß begrenzt.

Die Richtigkeit der bzgl. des akzeptierten Risikos abgeleiteten Annah.men wurde

durch die Analyse des Unfallgeschehens erhärtet.

Diese Überprüfung hat ergeben, daß in den letzten 40 Jahren, trotz etlicher in der

Sprengstoffindustrie eingetretenen Unfallexplosionen Personen iln ausserbetrieb]jchen

Bereich durch die Explosionen" nicht zu Schaden gekomlnen sind. Diese· Tatsache be

stätigt in eklatanter Weise die gelnachte Annahme hinsichtlich des Risikos für die Öf

fentlichkeit.

Die Auswertung der dankenswerterweise von der Berufsgenossenschaft der chelni

schen Industrie zur ·Verfügung gestellten unfallstatistischen Unterlagen für den Zeit

raum der letzte~ 10 Jahre hat gezeigt, daß für die Beschäftigten in der Sprengstoffin

dustrie ein gewisses Risiko, durch eine Unfallexplosion verletzt oder gar getötet zu

werden, bestand. Andererseits hat die Auswertung aber auch ergeben, daß das Risiko'

für die Beschäftigten in einen für die Spren.gstoffindustrie untypischen Arbeitsunfall

verwickelt zu werden, ungleich größer ist.

Insgesamt war das Unfallgeschehen in der Sprengstoffindustrie im betrachteten Zeit

raum, verglichen mit deIn der gesamten chemischen Industrie, als durchschl1ittlich an

zusehen, so daß keinerlei Anlaß besteht, anzunehmen, daß -in diesem speziellen Ge

werbezweig gravierende Sicherheitsmängel vorliegen. Wird im Zusan1menhang lnit

dieser Aussage, das prinzipiell hohe Gefahrenpotential der Sprengstoffe in Rechnung

gestellt, so kann nur der Schluß gezogen werden, daß der Sicherheitsstandard in der

Sprengstoffindustrie relativ hoch ist, was nicht zuletzt auf die intensiven sicherheitst

sorientierten. und gleichermaßen auf die· Verhinderung von Explosionsunfällen und die

Begrenzung der Unfallfolgen ausgerichteten Regelungen des gesamten die Arbeitswei

sen in der Sprengstoffindustrie bestilTIlnenden Vorschriftenwerkes zurücl~uführen ist.

Dieser grundsätzliche Gedankengang führt schließlich zur Diskussion des Anwen

dungsbereichs der Störfallverordnung auf die Anlagen der Explosivstoffindustrie und

zu Elnpfehlungen zur Änderung der Verordnung und ihrer ersten Verwaltungsvor

schrift.

Die Ziele der Störfall-Verordnung sind in ihrer anltlichen Begründung (138) fixiert.

Danach sollen durch die Regelungen der Verordnung Störfälle verlnieden, durch ge

fahrliche Stoffe hervorgerufene Gefahren verhindert und die Schadensfolgen von Stör

fallen begrenzt \verden. Im Nachfolgenden soll nun kurz untersucht werden, ob und
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ggf. in welcheIn Umfang diese .Ziele ilTI Falle der Ex.plosivstoffindustrie durch die

Verordnung erreicht werden können.

In der vorliegenden Arbeit ist mehrfach daraufhingewiesen worden, daß der gesamte

Bereich der Explosivstoffindustrie schon seit langer Zeit durch gesetzliche, verord

nungslnäßige und berufsgenossenschaftliche Vorschriften reglclnentiert ist. Die ZUll1

großen Teil, und ilTI Falle der Unfallverhütungsvorschriften ausschließlich der Sicher

heit der Öffentlichkeit bzw. der Beschäftigten in der Explosivstoffindustrie dienenden

Vorschriften basieren, hinsichtlich ihres sicherheitstechnischen Inhalts, auf dem für

diesen Gewerbezweig entwickelten Sicherheitskonzept. Die~es Konzept, das direkt

Ulld ausschließlich auf die Verhinderung von Unfällen und die Begrenzung von Un

fallfolgen ausgerichtet ist, berücksichtigt in umfassender und vollständiger Weise die

sicherheitsrelevanten· Erkenntnisse der Praxis und der wissenschaftlichen Forschung.

Die den Bereich der ExplosivstQffindustrie in allen Einzelheiten· regelnden Vorschrif

ten, die vom Gesetzgeber, Aufsichrsbehörden, unabhängigen Sachverständigen, deIn

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und der betroffenen Industrie gemeinsam

erarbeitet und ständig weiterentwickelt, d.h. deIn jeweiligen Erkenntnisstand der Si

cherheitstecl1nik angepaßt werden, stellen sonlit den anerkannten und allgemein ak

zeptierterl Stand der Sicherheitstechnik in der Explosivstoffindustrie dar und garantie

ren damit einen ausreichenden Schutz der Öffentlichkeit sowie der Beschäftigten vor

den potentiellen Gefahren, die von den Anlagen der Explosivstoffindustrie ausgehen

können.
Werden nun die in .der Störfall-Verordnung enthaltenen Regelungen mit denen der

übrigen den Bereich der Explosivstoffindustrie reglementierenden Vorschriften vergli

chen, so ist festzustellen, daß es in der Störfall-Verordnung keine sicherheitsbezoge-··

nen Bestimmungen gibt, die i.rn Prinzip nicht schon in den anderen Vorschriften ent

halten oder durch diese Vorschriften abgedeckt sind. Die einzige wesentliche Neue

rung der Störfall··Verordnung besteht darin, daß der Betreiber einer deIn Anwen-
t

dungsbereich der Verordnung unterliegenden Anlage eine Sicherheitsanalyse anzufer-

tigen hat, in der die MaßnahInen zur Störfallverhinderung und zur Begrenzung der

Störfallauswirkungen dargestellt werden sollen. Da es sich bei diesen Maßnahlnen im

vorliegenden Falle aber praktisch ausschließlich UITI solche handelt, die durch gesetz

lich abgesicherte Vorschriften detailliert vorgeschrieben sind, kann in der Sic11erheits

analyse nur das ,"'iederholt werden, was schon Gegenstand der Vorschriften selbst ist.

Insofern kann die Sicherheitsanalyse nicht mehr als eine schriftliche Dokulnentatiol1

über die Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitsbestin11TIUngen sein, aber

keinen tatsächlichen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in der Explosivstoffindustrie

liefern.
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Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführte Dokunlentation des Sicherheitsstandards

in der Sprengstoffindustrie hat durch die Analyse des Unfallgeschehens der Vergan

genheit außerdem den Nachweis erbracht, daß dieser Standard hinsichtlich des Scha

densrisikos für die Öffentlichkeit von sehr hoher Qualität ist. Für den innerbetriebli

chen Bereich ist der Sicherheitsstandard, verglichen mit deIn anderer Gewerbezweige

als mindestens überdurchschnittlich anzusehen. Es besteht sOlnit derzeit kein Anlaß

dafür, anzunehlnen, daß von den Anlagen der Sprengstoffindustrie ein für die Öffent

lichkeit und die Beschäftigten n'icht akzeptierbares Sicherheitsrisiko ausgeht.

Insoweit erscheinen die' Zweifel daran, ob durch die Vorschriften der·Störfall-Ve.rord

nung das angestrebte Ziel der Verhinderung von Störfällen und der Begrenzung der

Störfallfolgen im Falle der Explosivstoffindustrie zu erreichen ist, durchaus begrün

det. Der Gesetzgeber sollte dementsprechend prüfen, ob es bei der gegebenen Sach

lage wirklich sicherheitstechnisch erforderlich ist, den in Rede stehenden Gewerbe

zweig weiterhin den Vorschriften der Störfall-Verordnung zu unterwerfen.

In dieseln Zusamlnenhang erscheint es außerdem notwendig, auf einige wesentliche,

sachlich begründete Unstimmigkeiten in der Störfall-Verordnung und der Ersten Ver

waltungsvorsch~ift zu dieser Verordnung aufmerksanl zu nlachen.

Die tiefgreifendste Unstinlmigkeit der Störfall-Verordnung betrifft ihren Anwend·ungs

bereich.

Wie in der vorliegenden Arbeit nachgewiesen wurde, wird das Schadensrisiko für die

Objekte in der Ulngebung von Anlagen der Sprengstoffi~dustrie einerseits durch die

Masse der gleichzeitig detonierenden Sprengstoffe und· andererseits durch den Abstand

zwischen den Detonationsorten und den Standorten der zu schützenden Objekte sowie

durch die Bauweise der die Sprengstoffe enthaltenden Betriebseinrichtungel1 und durch

die Widerstandsfähigkeit der Objekte gegenüber den Detonationswirkungen bestilnmt.

Diese für den Bereich der Sprengstoffdetonationen geltende Funktionalität hat in ana

loger Weise auch für die explosiven Wirkungen aller anderen sich nicl1t detonativ Ull1

setzenden Explosivstoffe Geltung. Daraus folgt, daß alle Objekte in der Ulngebung

von Anlagen der Explosivstoffindustrie insgesamt bei Einhaltung der durch die ent

sprechenden Vorschriften des Sprengstoffgesetzes, der Sprengstoff-Lagerverordnung

und der Unfallverhütungsvorschriften der Reihe VBG 55 festgelegten Sicherheitsmaß

nal1men in etwa vergleichbarem Ausmaß durch Explosionsunfälle gefährdet sind. Dies

bedeutet andererseits, daß das Schadensausmaß im Falle irgendeiner explosiven Unl

setzung unter Berücksichtigung der jeweilig vorgeschriebenen skalierten. Abstände

sowohl von der Art als auch von der M·asse· der Explosivstoffe, ihrer Wirkungsform

und den jeweiligen Ulngebungsbedingungen, wie Bauweise der Gebaude und Wider

standsfähigkeit der -betrachteten Objekte, unabhängig ist.
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Wenn also die Explosivstoffe überhaupt d"er Störfal1-Verordnung unterstellt werden

müssen und eine Gleichbehandlung dieser Stoffgruppe angestrebt ~ird, so müssen die

Bestimlnungen der Verordnung auf alle Explosivstoffe, unabhängig von ihrer Lager

gruppenzuordnung. und ul1abhänglg von vlillkürlich festgelegten Mengenschwellen

Anwendung finden.

Mit dieser Vorgehensweise würde auch gleichzeitig die Unsicherheit ausgeräumt, die

darin begründet ist, daß die Lagergruppenzuordnung streng genolnmen nur für ver

sandmäßig verpackte Explosivstoffe, nicht aber für die in den Betrieben unter unter

schiedlichsten Umgebungsbedingungen vorliegenden Explosivstoffe, Gültigkeit hat.

Im ,engen Zusalnmenhang 111it deIn ProbleInkreis des Anwendungsbereiches der Stör

fall-Verordnung stehen auch die Regelungen der NUlnmer 3 der Ersten AllgeIneinen

Verwaltlmgsvorschrift zu dieser Verordnung, die sich auf die Ausnahmeregelungen

beziehen.

Die Nummer 3.2.3.1 dieser Verwaltungsvorschrift sieht vor, daß die Anlagen der

Explosivstoffindustrie von der Erfüllung der in §7 Absatz 1 und Absatz 3 sowie in den

§§8 und 9 der Störfall-Verordnung. enthaltenen Pflichten in der Regel zu befreien

sind, sofern eine .bestilnmte Mengenschwelle der Stoffe in den Anlagen unterschritten

wird. Diese Mengenschwelle ist, entsprechend den Ausführungen des zweiten Ab

satzes der Nr. 3.2.3.1 danacl1 zu bewerten, welche Mengen in den Anlagen gleichzei

tig detonieren können. Da nun aber, wie vorstehend ausgeführt, das Schadensrisiko

für die Objekte in der Umgebung der Betriebe der Explosivstoffindustrie generell von

der Explosi\'stofflnasse unabhängig ist, ergibt die Vorschrift ·nur dann einen vernünf

tigen SillI1, wenn alle Anlagen der Explosivstoffindustrie v·on den oben genannten

Pflichten befreit werden, sofern für alle Teile dieser Anlagen die S~hutz- und Sicher

heitsabstände den Vorschriften der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz ent

sprechen. Jede andere Regelung Inuß als unsinnig bezeichnet werdel1, weil sie den

naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten der Explosionswirkungen und den übrigen

geltenden gesetzlichen Vorschriften widersprechen.
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1. E~nleitung

Im ersten Teil des vorliegenden Berichts wurde der derzeitige Stand der Sicherheits

technik in A11lagen der Sprengstoffindustrie der Bundesrepublik Deutschland abgelei

tet und kritisch gewichtet. Dazu wurden die Zusammenhänge zwischen den technolo

gischen Gegebenheiten bei der Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung und

Vernichtung von Sprengstoffen einerseits und den Eigenschaften der Sprengstoffe an

dererseits aufgezeigt. Die Eigenschaften der Sprengstoffe werden ZUln einen durch

deren ~Elnpfindlichkeiten .gegenüber äußeren Beanspruchungen mechanischen, tl1ermi

schen und detonativen Ursprungs und ZUlU anderen durch die Art ihrer Reaktion in

Form eines Abbrandes, einer Deflagration oder einer Detollation charakterisiert.

Aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen 'über die Empfindlichkeit und Wirkung der

Sprengstoffe sowie die Widerstandsfähigkeit von Personen und Gebäuden bzw. Ein

richtungen gegenüber einwirkenden Explosionswirkungen wurde das Sicherheitskon

zept der Sprengstoffindustrie abgeleitet und mit den im Rahlnen der Produktion ange

wendeten Verfahrensweisen in Beziehung gesetZt. Durch eine ausführliche, auf die si

cherheitstechnische Relevanz gerichtete Analyse der Vorschriften, die die Herstellung,

Be- und Verarbeitung, Lageru·ng und Vernichtung von Sprengstoffen re,glelnentieren,

und den Vergleich des Ergebnisses dieser Analyse mit deIn beschreibenden Sicher

heitskonzept konnte nachgewiesen werden, daß der betrachtete industrielle Bereicll der

Sprengstoffproduktion durch einen lückenlosen Bestand gesetzlicher und al1derer ver

bindlich vorgeschriebener technischer Vorschriften geregelt ist. Wegen der außeror

dentlichen Regelungsbreite und -tiefe dieser Vorschriften verbleibt deIn Betreiber der

Anlagen in der Sprengstoffindustrie nur ein sehr geringer SpielraulTI bezüglich der zu

ergreifenden Maßnahlnen zur Störfallverhinderung bzw. der MiniInierung von Stör

fallauswirkungen .

Ein weiteres Ergebnis der ausgeführten Analyse war, daß sich das Sicherheitskonzept

der Sprengstoffindustrie in wesentlichen Teilen von deIn der chemischen Industrie

unterscheidet. So wird die Sicherheit in der Sprengstoffindustrie dadurch gewährlei

stet, daß durch die Einhaltung der verbindlich vorgeschriebenen Vorscllriften das

Auftreten von Störfällen soweit wie irgend möglich vernlieden wird. Dieseln Bestre

bell dient einerseits die Anwendung langerprobter Herstellungs-, Be- und Verarbei

tungs-, Lagerungs- und Vernichtungsverfahren unter Verwendung speziell den Eigen

schaften der Sprengstoffe angepaßter Verfahrenseinrjchtungen und andererseits eine

sorgfaltige Ausbildung des Bedienungspersonals und dessen laufende Überwachung.

Neben dieser auf die Vermeidung von Störfällen ausgerichteten Vorgehensweise wer

den die Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung der explosiven

Rohstoffe bzw. der Zwischen- und Endprodukte in 111öglichst viele räul111ich getrennte
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Teilanlagen unterteilt und die Sprengstofflnenge je Teilanlage so klein wie möglich

gehalten. Die räu1111ichen Abstände zwischen den einzelnen Teilanlagen sind weiterllin

so gewählt, daß eine Übertragung der Explosionswirkungen von einer Teilanlage auf

eine andere weitestgehend ausgeschlossen ist.

Eine für die Anlagen der Sprengstoffindustrie zu fertigende Sicherheitsanalyse hat

diesen Besonderheiten der Sicherheitstechnik speziell Rechnung zu tragen.

Die 2. Störfall-Verwaltungsvorschrift (14), die die Bestirntnungen für die Anfertigung

von SicherheitsaIla1ysen enthält, ist in überwiegender Weise auf die Anlagen der

chemischen Industrie ausgerichtet und läßt sich deshalb nur in modifizierter Art auf

Anlagen der Sprengstoffindustrie anwenden.

Aus dieseln Grunde wird iln vorliegenden zweiten Teil des Berichtes eine Mustersi

cherheitsanalyse nach §7 der Störfallverordnung für eine Sprengstoffabrik durchge

führt, deren Kernstück die Ernlittlung bzw. Überprüfung der die Sicl1erheit der An

lage im wesentlichen bestitTIlnenden Vorschriften zur Einhaltung gesetzlich vorge

scllriebe'ner Schutz- und Sicherheitsabstände darstellt. Außerdem wird ein Ablauf

sc.hema für eine vollständige Sicherheitsanalyse entwickelt werden, das di.e Erstellung

sowie die Vorgehensweise bei der Überprüfung von Sicherheitsanalysen für Anlagen

der Sprengstoffindustrie veranschaulicht.
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2. Zweck einer Mustersicherheitsanalyse

Wie bereits in der Einleitung erwähnt und im Abschnitt 5 des 1. Teils des vorliegen

den Berichts umfassend erläutert, unterscheidet sich das für den Bereich der Spreng

stoffindustrie entwickelte und allgemein akzeptierte Sicherheitskonzept von denl der

chemischen Industrie in wesentlichen Punkten. Dies ist auch nicht überraschend, weil

sich ein derartiges Konzept stets an den Eigenschaften und den potentiellen Gefahren

der jeweils betrachteten Stoffe in den dazugehörigen Anlagen zu orientieren hat.

Das Sicherheitskonzept hat aber naturgemäß einen entscheidenden Einfluß auf diejeni

gen Aspekte, die die Grundlage einer Sicherheitsanalyse bilden. Dementsprechend hat

sich die Sicherheitsanalyse auf die Eigenschaften und Wirkungen der betrachteten

Stoffe iln jeweiligen Zustand ihres Vorliegens sowie auf die Widerstandsfähigkeit der

betroffenen "Objekte" (Personen und Sachgüter) gegenüber den von den Gefahren

quellen ausgehenden Wirkungen abzuheben. Weil.andererseits die Eigensch'aften und

Wirkungen im Falle der Sprengstoffe naturgemäß völlig anderer Natur sind und ande

ren Gesetz111äßigkeiten gehorchen als im Falle der giftigen, entzündbaren oder ätzen

den Stoffe, ist es nicht weiter verwunderlich, daß sich die Sicherheitsanalysen für

Anlagen der Sprengstoffindustrie von denen für "normale" chemische Anlagen unter

scheiden. Die in der 2.StörfallVwV (14) enthaltenden Grundsätze für die Erstellung

und Überprüfung von Sicherheitsanalysen nach, §7 der Störfall-Verordnung (8) sind in

wesentlichem Ulnfang an den Anlagen der chemischen In.dustrie orientiert, sie sind

aus dieseln Gru11de nur in angepasster Weise auf die Sprengstoffindustrie anwendbar.

Die Feststellung, daß die 2.StörfalIVwV nur in angepasstem Umfang auf Anlagen der

Sprengstoffindustrie anwendbar ist, gilt in1 übrigen auch für die Störfall-Verordnung

selbst. S~ ist z. B., wie bereits iIn 1. Teil des vorliegenden B~richts aufgezeigt, die

sich aus §6a der Störfall-Verordnung ergebende Forderung iln Falle der Sprengstoff

industrie generell aus Gründen der Stoffeigenschaften und stoffspezifischen spreng

stofftechnologischen Gegebenheiten grundsätzlich nicht zu erfüllen.

Mit der Muster-Sicherheitsanalyse sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen wer

den, daß die für die Anlagen der Sprengstoffindustrie zu fertigenden Sicherheitsanaly

sen auf eine sachgerechte und den Besonderheiten und Gefahrenquellen dieses Indu

striezweiges angepaßte Grundlage gestellt werden können. Außerdem stellt die Mu

stersicherheitsanalyse eine Art Anleitung zur Überprüfung der Vollständigkeit und

sac11lichen Plausibilität vorgelegter Sicherheitsanalysen für Anlagen der Sprengstoff

industrie durch die zuständigen Behörden dar. Insgesamt soll somit ein Beitrag zur

Vereinheitlichung der Beurteilungspraxis hinsichtlich der Sicherheit von Anlagen der

Sprengstoffindustrie, wie sie. z.B. ilTI Rahlnen der Genehlnigungsverfahren nach §4

bzw. §15 BllnSchG (59) von Bedeutung ist, geleistet werden.
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3. Aufbau der Mustersicllerheitsanalyse

Um die Prinzipien einer Mustersicherheitsanalyse für eine Sprengstofffabrik erklär

und überschaubar zu machen, wurde ein stufenweiser Autbau der Analyse gewählt.

Bereits iln 1.Teil des vorliegenden Berichts wurde aufgezeigt, daß die Sicherhei t einer

Anlage zur Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung von

Sprengstoffen als gegeben anzusehen ist, wenn

1. bei allen Herstellungs-, Be- und Verarbeitungs- und Vernichtungsprozessen

sowie bei der L~gerung der explosionsgefahrlichen Ausgangs-, Zwischen- und

Endprodukte die einschlägigen Bestimmungen der jeweilig anzuw~ndenden Un

fallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie

strikt beachtet werden

und
2. die Abstände aller Gebäude bzw. Objekte mit explosionsgefährlichen Stoffen

1 untereinander und zu den übrigen Einrichtungen. der Sprengstoffabrik und z,ur

Öffentlichkeit entsprechend den Bestimmun~en der Unfallverhütungsvorscllrift

55a "Explosivstoffe und Gegenstände mit Explosivstoff - Allgemeine Vor

schriff' UVV' en, VBG 55a (2a,77) bzw. der Anlagen ZU111 Anhang zu ,§2 der

2.SpreIlgV (90) eingehalten werden.

Unter Berücksichti'gung des vorstehenden Grundprinzips wird für die Anfertigullg der

Mustersicherheitsanalyse folgender Aufbau gewählt:

1. Erstellung einer fiktiven, an der Realität orientiert~n "Muster-SpreIlgstoffa

brik", an der die Mustersicherheitsanalyse durchgeführt werden soll.

2. Anwendung eines rechnergestützten Verfahrens zur Ermittlung der IST-Ab

stände aller Gebäude bZVl. Objekte in der Muster-Sprengstoffabrik untereinander

und ZUITI "Zaun" der Fabrik bz\v. zu den Objekten in der "Ulugebung" der Fa

brik auf Grundlage des Lageplans der Musterfabrik.

3. Erlnittlung der SOLL-Abstände zwischen den Gebäuden bz\\'. den Objekten

der 11usterfabrik untereinander (Sicherheitsabstände) und zu den Einrichtungen

der Öffentlichkeit (Schutzabstände) unter Berücksichtigung der für die einzelnen

Gebäude b~w. Objekte vorgesehenen Massen an explosionsgefährlichen Stoffen

und deren Gefahrklassifizierung sowie der Bauweise (Donator- und Akzeptor

klassifizierung) und der gegenseitigen räulnlichen Anordnung ( Donator/Akzep-
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torkombination ) der einzelnen Gebäude bzw. Objekte. Vergleich der Soll- und

IST-Abstände der einzelnen Gebäude und Objekte der Muster-Sprengstoffabrik

im Rahtnen eines rechnergestützten "Screening-Prozesses".

4. Selektion der im Screening-Prozeß festgestellten potentiell gefährlicllen

Donator-/Akzeptorkombinationen, für die die SOLL-Abstände größer sind als

die IST-Abstände. Überprüfung der sicherheitstechnischen "Richtigkeit" der iln

Screening-Prozeß verwendeten Eingabedaten für die potentiell gefällrlichen Do

nator/Akzeptorkolnbinationen unter Einbeziehung der Kenntnisse über die Wir

kung von Sprengstoffdetonationen und deren Beeinflussung durc11 bauliche

Maßnahlnen am Donator bzw. alTI Akzeptor. Selektion der gefährlicllen Dona

tor/Akzeptorkombinationen, für die die SOLL-Abstände trotz BeTÜcksichtigullg

der wissenschaftlichen Erkenntnisse über Sprengstoffdetonationen größer sind

als die IST-Abstände im Rahmen eines "erweiterten Screening-Verfahrens".

5. Durchführung einer speziellen Sicherheitsanalyse für eine ausgewählte ge

fährliche Donator/Akzeptorkolnbination durch Analyse der im Donator vorlie

genden Verhältn'isse.

Zu 1: Zur Erläuterung der Prinzipien und zur Durchführung einer Mustersicherheits:

analyse muß eine Anlage der Sprengstoffindustrie zur Verfügung stellen. Aus Grün

den der Geheilnhaltung des produktionstechnischen "know how" und aus Gründen der

öffentlichen Sicherheit konnte keine reale Sprengstoffabrik für die Durchführung der

Mustersicherheitsanalyse herangezogen werden, sondern es rnu"ßte eine fiktive, in den

Einzelheiten an der Realität orientierte "Muster-Sprengstoffabrik" konzipiert werden.

Mit deIn Beispiel dieser Musterfabrik, die keinen Anspruch auf wirtschaftliche Ren

tabilität erheben soll, lassen sich die für die Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lage

run,g und Vernichtung von Sprengstoffen charakteristischen produktionsstättellüber

greifenden Arbeitsvorgänge sowie die Grundsätze des bestehenden Sicherheitskonzep

tes der Sprengstoffindustrie einleuchtend darlegen und erläutern.

In der fiktiven Sprengstoffabrik sollen sprengölhaltige gewerbliche Gestein- und Wet

tersprengstoffe sowie als einheitlicher Sprengstoff Pentaerythrittetranitrat (PETN)

hergestellt werden. Das PETN wird in der Fabrik zu Sprengschnur und Preßkörpern

als Verkaufsprodukte weiterverarbeitet. Auf die Einbeziehung der Herstellung, Be

und Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung einfacher gewerblicher Sprengstoffe

wie ANC- oder ElTIulsionssprengstoffe wurde verzichtet, weil deren Herstellungs-,

Be- und Verarbeitungs-, Lagerungs- und Vernichtungsprozesse iln Grundsatz den glei-
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chen oder ähnlichen Sicherheitsprinzipien unterliegen wie die der sicherheitstechnisch

kOlnplizierteren sprengölhaltigen Gesteinsprengstoffe.

Die Mustersprengstoffabrik ulnfaßt alle Einrichtungen, die für die Herstellung, Be

und Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung der Roh-, Zwischen-, End- bzw. Ab

fallprodukte erforderlich sind. Außerdem enthält die Fabrik die für den Betrieb der

vorgenannten Anlagen benötigten Nebenanlagen wie Verwaltung, Sozialei~richtungen,

Werkstätten und Einrichtungen für die Energieversorgung. Die Belegung der einzel

nen Gebäude und Objekte in der Musterfabrik mit explosionsgefährlichen Stoffen

wurde so festgelegt, daß in ihr ca. 6300 Jahrestonnen (JT) Sprengstoff bzw. Spreng

stoffprodukte hergestellt werden ~önnen, was der Kapazität einer mittelgroßen Pro

duktionsstätte entspricht.

Für die Produktionsgebäude der Musterfabrik werden realtypische Bauweisen zu

Grunde gelegt, um so den unmittelbaren Bezug zu tatsächlich existierenden Gebäude

typen herzustellen. Die räumliche Anordnung der Gebäude und Objekte wurde beste

henden Sprengstoffabriken nachgebild,et; UITI auch hinsichtlich dieses Aspektes die.

Mustersicherheitsanalyse so "real wie möglich" gestalten zu können. Um andererseits

den Umfang der Mustersicherheitsanalyse auf ein erträgliches Maß zu beschränken,

wurde davon 'ausgegangen, daß für den Un1gang mit den explosionsgefährlichen Stof

fen bei der Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung der

Sprengstoffe und Sprengstoffprodukte alle in den anzuwendenden Gesetzen, Normen

und Unfallverhütungsvorschriften enthaltenen BestimlTIUngen strikt eingehalten wer

den. Diese Beschränkung erschien vertretbar, wetl die Einhaltung dieser Vorscl1riften

grundsätzlich eine zwingende Voraussetzung für die Genehlnigung des Betriebes einer

Sprengstoffabrik ist.

Zu 2: Auf der 'Grundlage eines von der Firma DYNAMIT NOBEL AG entwikelten

Konzeptes zur rechnergestützten Erlnittlung der IST-Abstände zwischen den einzelnen

Teilanlagen einer Sprengstoffabrik wurde ein Rechenprogramm erarbeitet, das es ge

stattet, die IST-Abstände aus einelTI Inaßstäblichen Lageplan der Sprengstoffabrik mit

H.ilfe eines handelsüblichen IBM/oder -kOlnpatiblen PersonalColnputers zu berechnen.

Dabei wird die räulnliche Lage der einzelnen Gebäude bzw. Objekte durch die X, Y

Koordinaten der Gebäude- bzw. Objektecken in einelTI rechtwinkligen Raster, der

über den Lageplan der Fabrik gelegt wird, eindeutig charakterisiert. DIll eine ausrei

chende Genauigkeit der zu berechnenden IST-Abstände zu gewährleisten, wird eine

Rasterbreite von real 1 Meter gewählt. Dies bedeutet bei Zugrundelegung eines La

geplans ilTI Maßstab von 1: 1000, daß als Raster ein norlTIales Blatt Millilneterpapier

zu verwenden ist. Neben der ErlTIittlung der IST-Abstände zwischen den einzelnen

Gebäuden und Objekten werden auch die jeweils kürzesten Abstände der Gebäude und
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Objekte ZlJln "Fabrikzaun" berechnet, UITI so die Beurteilung der Schutzabstände zu

den Objekten in der Umgebung der Fabrik zu erlnöglichen.

Zu 3: Zur Erlnittlung der SOLL-Abstände zwischen den einzelnen Gebäude der

Sprengstoffabrik untereinander und zum Zaun bedarf es der Festlegung der Donator

und Akzeptorklasse für jedes Gebäude auf der Grundlage d~r Vorschrifte!l der UVV

46 a (77). Dabei werden die Besonderheiten der Bauweise der jeweiligen Begren

zungsflächen- der Gebäude wie Ausblasewand, Widerstandswand, UlTIwallung usw.

berücksichtigt. Unter Verwendung der·allgemeinen Mengen/Abstandsbeziehung:

d = k * MI/3

mit d = Soll-Abstand in Metern

M = Masse der iln DonatoI: befindlichen Meng.e an explosionsgefährli- chern

Stoff in Kilogramm

k = skalierter Abstand (Konstante,. die von der Gefahrklasse -des ilTI Do- nator

befindlichen explosionsgefährlichen Stoffes und der jewei- ligen Dona-

tor/Akzeptor-Kombination abhängig ist.)

werden die jeweiligen SOLL-Abstände berechnet. Diese Berechnung erfolgt in Kom

bination Init der Ermittlung der IST-Abstände" in einem gelneinsamen Re~~~enpro

gralnm. Dieses ist so gestaltet, daß ein vollständiger Ausdruck erstellt wird, aus deIn

für jedes Betriebsgebäude die IST- und SOLL-Abstände zu allen übrigen Gebäuden

und zum Zaun der Sprengstoffabrik entnomlnen werden können. Dieser sehr ul11fang

reiche, vollständige Ausdruck ist für die betrachtete Mustersprengstoffabrik, in einem

Beispiel für ein Einzelgebäude, iln nachfolgenden Abschnitt 6.4 wiedergegeben. Das

entwickelte RechenprogralTIlTI gestattet es auch einen verkürzten Ausdruck zu erstel

len, in -deIn nur noch die potentiell gefahrlichen Donator/Akzeptor-Kolnbinationen für

jedes Betriebsgebäude aufgeführt sind.

Dieser als "Screelling-.Prozeßn bezeichnete Vorgang der Aussonderung der potentiell

gefahrlichen Donator/Akzeptorkolnbinationen, das sind diejenigen Gebäudekolnbina

tionen, für die die SOLL-Abstände größer sind als die tatsächliche vorhandenen IST

Abstände, stellt einen wesentlichen Teil der Mustersicherheitsanalyse dar, weil dieser

Screenillg-Prozeß zu einer entscheidenden Vereinfachung der sonst extrenl aufwendi

gen Sicherheitsanalysen für Sprengstoffabriken führt.

Alle Donator/Akzeptor-Kombinationen, für die die SOLL-Abstände kleiner als die

vorhandenen IST-Abstände sind, bedürfen keiner weiteren Berücksichtigung iln Rah

men einer Sicherheitsanalyse. Diese Sc111ußfolgerung liegt darin begründet, daß für
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die Gebäude, die weit genug voneinander entfernt sind, die Übertragung einer Explo

sion oder eines Brandes von einelTI Gebäude auf ein anderes Gebäude auszuschließen

ist. Dalnit verbunden ist, daß bei derartigen Donator/Akzeptor-Kombinationen die

Entstehung einer Genleingefahr nicht zu befürchten ist, sofern alle übrigen vor

schriftsmäßig erfaßten Bedingungen hinsichtlich der Herstellung, Be- und Verarbei

tung, Lagerung und Vernichtung der in ihnen vorliegenden explosionsgefährlichen

Stoffe berücksichtigt sind.

E~ner weiteren sicherheitstechnischen Überprüfung bedürfen somit nur die potentiell

gefährlic11en Donator/Akzeptor-Kombinationen.

Zu 4: Die durch den Screening-Prozeß selektierten potentiell gefährlichen Dona

tor/Akzeptor-KOlnbinationen werden nach Kontrolle der Ricl1tigkeit ihrer Eingabeda

ten in das Berecllnungsverfahren dahingehend überprüft, ob es sich bei dem jeweiligen

Akzeptor um eine Teilanlage handelt, in der ständige Arbeitsplätze vorhal1den sind.

Akzeptorgebäude ohne ständige Arbeitsplätze werden hinsichtlich der Ben1essung der

Sicherlleitsabstände wie Lager behandelt und bedürfen deshalb ggf. einer Ände

rung der Akzeptorklasse. Weiterhin wird überprüft, ob der IST-Abstand für die be

trachtete Donator/Akzeptor-Kombination so klein ist, daß die Berücksichtigung der

Zusammenhänge zwischen der vom Donator ausgehenden Explosionswirkung und der

Widerst.andsfähigkeit des Akzeptors, ~nit einer Übertragung der Explosion oder eines

Brandes VOtTI· Donator auf den Akzeptor zu rechnen ist. Gegebenfalls ist zu erlnitteln,

nlit \velch,en Schäden aln Akzeptor im Falle einer Detonation der im Donator befindli

chen Spreng3tofflnenge gerechnet werden muß. Erweist sich der IST-Abstand als groß

genug, um eine Explosions- bzw. Brandübertragung zwischen Donator und Akzeptor

zu verhindern und ist er außerdem so groß, daß eine beträchtliche Beschädigung des

Akzeptors ausgeschlossen werden kann, so ist für die betrachtete Donator/Akzeptor

KOlnbination das V'orliegen einer Gelneingefahr ebenfalls auszuschließen.

Alle iIn erweiterten Screening-Verfahren betrachteten Donator/Akzeptor-KOlnbinatio

nen, für die keine Gelneingefahr festgestellt wird, werden aus der weiteren sicher

heitstechnischen Betrachtung iln Rahlnen der Sicherheitsa~alyse ausgeschlossen.

Demgegenüber bedürfen die gefährlichen Donat.or/Akzeptor-KOlnbinationen·, für die

eine Gemeingefallr nicht auszuschließen ist, einer speziellen Sicherheitsanalyse.

Zu 5: Nur für die sich aus delTI erweiterten Screening-Verfahren ergebenden gefährli

chen Donator/Akzeptor-Kornbinationen ist eine spezielle SiGl1erheitsanalyse nach den

Prinzipien der 2.StörfallVwV (14) durchzuführen. Dabei hat sich die Analyse je

,,'eils auf den Donator als "Gemeingefahr bewirkelIdes Objektn zu beschränken.
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Bei der .Durchführung der Sicherheitsanalyse ist zwischen Teilanlagen, in denen che

mische Umsetzungen ablaufen, und Teilanlagen, in denen explosionsgefährliche Stoffe

durch nicht ch.enlische Prozesse hergestellt, be- und verarbeitet bzw. vernichtet oder

gelagert werden, zu differenzieren.

Für die Teilanlagen, in denen chelnische Prozesse durchgeführt werden, gelten. für die

Erstellung der Sicherheitsanalysen die BestimlTIUngen der 2.StörfallVwV iln vollen

Un1fang. Für die Teilanlagen, in denen die explosionsgefährlichen Stoffe durch nicht

chemische Vorgänge hergestellt, be- oder verarbeitet bzw. vernichtet oder gelagert

werden, werden die Bestilnmungen der 2.StörfallVwV nur teilweise und in angepaßter

Forin herangezogen. DIn diesen für den Bereich der Sprengstoffindustrie wichtigen

Sp.ezialfall genau zu erläutern zu können, wird eine Sicherheitsanalyse für eine derar

tige ausgewählte Teilanlage beispielhaft durchgeführt.
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4. Beschreibung der Musterfabrik

Bei der Mustersprengstoffabrik handelt es sich Uln eine an die Realität angeglichene

Produktionsstätte lnittlerer Produktionskapazität. Auf eine Begründung der im folgen

den eingesetzten Sprengstoffmengen wird nicht näher eingegangen, weil dies für die

Durchführung der Sicherheitsanalyse ohne Belang ist.

Ein genauer Lageplan der Mustersprengstoffabrik ist im Teil 3 des vorliegenden Be

richts enthalten.

Der Musterfabrik liegt eine durchschnittliche Jahresproduktion von etwa 6300 Jahres

tonnen (JT) Sprengstoff zugrunde.

Bei der angegebenen{Menge handelt es sich ausschließlich li.rn gewerbliche Spreng

stoffe. Die in der Musterfabrik produzierte Sprengstoffmenge gliedert sich in ca.

6000 JT sprengölhaltige Sprengstoffmischungen und ca. 300 JT einheitliche Spreng

stoffe in FarIn von Sprengschnur bzw. Verstärkungsladungen.

Die Menge der spreng.ölhaltigen Explosivstoffmischungen wird- untergliedert in Wet

tersprengstoffe und in gelatinöse Sprengstoffe, die jeweils wie folgt aufgeteilt ist:

'Vettersprengstoffe
1 850 Jallrestonnen WetterBAM 11

1 100 Jahreston11en WetterBAM 111

gelatinöse Sprengstoffe

1 650 Jahrestonnen BAMge120

1 100 Jahrestonnen BAMgel 30

300 Jahrestonnen BAMgel 40

Aus dem einheitlichen Sprengstoff Pentaerythrittetranitrat werden zwei Produkte ge

fertigt, deren ProduktionsInengen wie folgt aufgeschlüsselt werden:

Sprengschnur

250 Jahrestonnen BA:rvICORD lOOg (entsprechend :?500 kIn)

Verstärkungsladllngell

56 Jahrestonnen BAMbooster SOOg (entsprechend 112 000 Stück)

Die Musterfabrik wird in einen ungefährlichen und einen gefährlichen Betriebsteil

unterteilt. Itn ungefährlichen Betriebsteil werden all~, für den Betrieb der Sprengstof

fabrik notwendigen Einrichtungen untergebracht, in denen bestilnmungsgemäß keine

Explosivstoffe vorhanden sind. Dazu gehören u. U. auch Rohstofflager für die



-11-

Sprengstoffherstellung sofern von ihnen keine Gelneingefahr infolge einer Explosion

ausgehen kann.

Eine genaue Aufschlüsselung und Abgrenzung des ungefährlichen und des gefährli

chen Betriebsteils ergibt sich aus den BegriffsbestiInmungen der UVV 46a.

Als Geltungsbereich für den Betriebsteil, der als "ungefährlich" bezeichnet wird, gilt

allgemein der Teil eitleS Sprengstoftbetriebes, in" dem die Explosivstoffe NICHT her

gestellt, verarbeitet, bearbeitet und im Zusalnmenhang lnit den vorgenannten Tätig

keiten auch NICHT untersucht, erprobt, vernichtet, befördert, bereitgehalten,

kurzfristig abgestellt oder aufbe\\7ahrt werden.

Dies sind allgelnein diejenigen Bereiche, die abgetrennt von den eigentlichen Produk

tionsstätten liegen (z.B. Betriebswerkstätten, Verwaltungen, Rohstofflager, Sozialbe

reiche, etc.).

Als "räulnlicher Geltullgsbereich der Betriebsteile der Sprengstoffindustrie, die in der

Literatur, in Gesetzen und Verordnungen als "gefährlich" "bezeichnet werden, gilt

entsprechend:

Der Teil eines Sprengstoffbetriebes ist als "gefahrlich n einzuordnen, in dem Explo

sivstoffe hergestellt, verarbeitet, bearbeitet oder im Zusan1menhang Init den vorge

nannten Tätigkeiten untersucht, erprobt, vernichtet, befördert, bereitgehalten,

kurzfristig abgestellt oder aufbewahrt werden.

In dem gefährlichen Betriebsteil werden außerdelTI alle die Rohstoffe und Zwischen

produkte gelagert, von denen u. U. eine Gemeingefahr infolge ihrer Explosionsvvir

kung ausgehen kann. Alle zur Produktion der Explosivstoffe benötigten Ro11stoff- und

Zwischenproduktlager werden am Ende des Abschnitts 4.1 (Betrachtung der Roh

stoffe) in einer Tabelle zusalnmengefaßt, aus der ihre Gebäudezuordnung und Lage

sowie die Gefanrlichkeit und Stoffnul111ner - entsprechend Anhang der 1.StörfallVwV

(13) bzw. GefStofN (Anhang VI) (57) und UN-Klassifizierung (39) - ihrer Stoffin

halte hervorgehen.

Bel der Gebäude-Abstands-Berechnung' der vorliegenden Mustersicherheitsanalyse

werden alle Gebäude des ungefährlichen Betriebsteils mitberücksichtigt. Dies bedin

gen schon die Vorschriften über die Abstandsermittlung, auf die ilTI Teil 1 des vorlie

genden Berichts ausführlich eingegangen wurde.

Vor einer eingehenden Betrachtung der Rohstofflager und Produktionsstätten sind

nachfolgend die Gebäude/Objekte des ungefährlichen Betriebsteils aufgeführt und so

weit erforderlich kurz erläutert:

1.00 Pförtnerhaus Tor I (Haupttor)

Das Pförtnerhaus wird als Büro und Aufenthaltsraum für das Wachpersonal

benutzt.
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2.00 Verwaltung "

2.10 überdachter Fahrradständer

3.00 Sozialgebäude / Kantine / Umkleideräume

4.00 Feuerwehrgerätehaus

Die Mustersprengstoffabrik verfügt über eine Betriebslöschgruppe, deren

Mitglieder entsprechend ausgebildet sind. Als Büro der Einsatzleitung und

als Fahrzeug- bzw. Gerätelager dient das Feuerwehrgerätehaus.

5.00 Hauptwerkstätten/KFZ/Maler / Elektro / Schlosser / Schreiner

5.10 Diesel-Lager 15000 Liter für KFZ und 4000 Liter Altöl

Der innerbetriebliche Transport wird Init Diesel-Fahrzeugen, die den Richt

linien für Kraftfahrzeuge in Explosivstoftbetrieben entsprechen, durchge

führt. Für deren Betankung bzw. Entsorgung von Altöl dient dieses Lager.

6.00 Baubüro / Konstruktionsbüro / Lagerverwaltung

6.10 Baumaterial-Lagerplatz

Auf dem Baumaterial-Lagerplatz werden alle Materialien gelagert, die zur

betriebsinternen Verkehrsweg-, Schienen- und Gebäudeunterhaltung benö

tigt werden.

7.00 Baumaschinen-Gerätehaus

Zur Erhaltung der innerbetrieblichen Verkehrswege, vor alleIn im Winter,

und der Gebäudeerhaltung werden diverse Gerätschaften benötigt, die hier

vor Witterungseinftüssen geschützt gelagert sind.

8.00 Wachhaus (mit PKW Einstellplatz)

Das Wachhaus ist als zusätzlicher AufenthaltsraU111 für das Wachpersonal

f~stgelegt.

8.10 überdachter PKW Einstellplatz

9.00 Heizkraftwerk incl. WarlTIWaSSer- und Dalnpferzeugung

Das Kraftwerk dient nicht der norlnalen StrOlTIVersorgung. Das Gebäude

enthält aber die Strom-Übergabestation des öffentlichen Netzes und zur be

triebsinternen NotstrOlTIVersorgung ein ausreichend dimensioniertes Not

strolnaggregat, das der Notversorgung aller sicherheitstechnisch bedeutsa

111en Einrichtungen der Fabrik dient.

9. 10 Kalnin und Abgasreinigung

Das Kraftwerk ist lnit einer Abgasreinigungsanlage versehen, wobei 11ier

Kalnin und Abgasreinigung als Nebengebäude ZUlU Kraftwerk festgelegt

wurden.

. 9.20 Heizöl-Lager mit PUlnpstation 3 500 000 Liter

Das Heizöl-Lager mit Pumpstation ist nur für die Brennstoffversorgung des

Kraftwerks vorgesehen.
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10.00 Zunlischpulver-Lager

Das ZUlnischpul~er-Lager enthält neben den noch zu spezifizierenden Roh

stoffen eine Misch- und Zerkleinerungsanlage mit der diese Rohstoffe vor

dem Weitertransport in die ZUlnischpulver-Anlage einer Vorbehandlung

unterzogen werden können.

10.10 überdachtes Transportband

Das überdachte Transportband dient als Verbindungsglied für den Roh

stofftransport zwischen Zumischpulver-Lager und Zumischpulver-Anlage.

74.00 Pförtnerhaus Tor 11 (Nebentür)

Das Pförtnerhaus Tor 11 wird hier als Büro/Kontrollstelle für Fertigprodukt

An- tlnd Abtransporte und als Aufenthaltsraum für das Wachpersonal ge

nutzt. ,

Zu belnerken ist noch, daß für die Mustersprengstoffabrik angenolnmen wird, daß alle

BestilTIlnungen der Unfallverhütungsvorschriften - mit Ausnahme der Sicherheitsab

standsforderungen - strikt eingehalten werden. Diese Annahme ist berechtigt, \veil die

Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften eine grundlegende Bedingung für die Er

teilung einer Genehlnigung nac.h §4 BlmSchG ist. Außerdem wird vorausgesetzt, daß

die außerbetrieblichen Einrichtungen wie Gebäude und Verkehrswege ausreichend

weit von allen Explosivstoff enthaltenden Gebäuden und Anlagen der Musterfabrik

entfernt sind, so daß die erforderlichen Schutzabstände, die analog der 2.SprengV zu

bemessen' sind, eingehalten werden. Diese Schutzabstände werden iln Rahmen des

Abstandsberechnungsprogratnlns, für jedes Gebäude/Objekt der Musterfabrik berech

net und ausgedruckt. Wäre die Voraussetzung nicht erfüllt, so Inüßten die Explosiv

stofflnassen für die entsprechenden Gebäude und Anlagen der Musterfabrik auf das

vorgeschrieben.e Maß reduziert werden, weil dies die einzige Maßnahll1e ist, um die

erforderliche Sicherheit für die außerbetrieblichen Einrichtungen gewäl1rleisten zu

können.

4.1. Betrachtung der Rohstoffe

Für die Herstellung der Spren.gstoffe werden eine Reihe verschiedenartiger Rohstoffe

benötigt, die soweit Inöglich und ökonolnisch vertretbar von Fremdfirlnen bezogeIl

werden. Daneben enthalten bestilTIlnte Sprengstoffe jedoch in Einzelfällen auch be

sondere explosionsgefahrliehe Rohstoffe, wie z.B. Nitroglyceriil, die wegen ihrer

speziellen Gefährlichkeit nicht von Frelndfirlnen beschafft werden können, sondern

am Ort ihrer Verwendung hergestellt werden InÜssen.
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Tabelle 4.1-1 Zusalnlnenstellung aller Lagergebäude/Objekte

Einordnung in den

GcbäucicNummcr ~bäu:iczuordnW1g Stoff Menge Anhang I.SlörtvwV Anhang VI Klassifi· UN.. Bemcrl:unr.

(Geb.nt.) rronn:n] GcfSlOfiV ziclUl'lg Nummer

-(rn3]

I INr.: Menge Nr.: Symbol

5.10 Diesel-Lager Diesel-Allöl 4m3, - - - - 3 1201 pp über 55°C

15m3

6.10 BawnalCrial- MClaU, Baustoffe kc~ - - .- - - ..
Lagerplatz ele. Angabe

9.20 Heizöl-Lager Hei:r.ö) 3 SOO m3 -- -- .. - 3 1201 FP über55C

10.00 Zwnischpulver-Lager Anunoniumnitral Am- SOL 26 c:::ß Nr.2 Anll.lV 5.1 1942 od.5.1nJ:)67

moniwnch1orid Nalri· JOl

umnitral Kaliumnitrat lOt 5.1 14')8 1486

lOt 5.1

11.00 Zumischpulveranlage Farbstoffe 5 t - - - .. .. -
Guannchl lOt - .. -~ - ~. -

12.00 Papier· W1d Packmit- Papier I Pappe 201 - -. .. - - ..
~1-Lager

13.00 Papicr-ßedruckung Holzpaleuen keine - - .. .. _. _.

urd Paletten·Lager Angabe

]5.00 Lagergc.bäude für Par411inöt 51 _. - .. - 33 1223 1~3 Kcrosenc

brennb-.tre Rohstoffe \Vaehs 2t Paraffmwachs

16.00 Holzmehl·Lager Holzm:hl 51 .. - .. .. - -
18.JO Sprengöl·Lagcr Nitroglyccrin 0,15t 4 <A - - 1.1 .. NL

18.30 Sprengöl·Lagcr Nitrogl)·cerin 0,10t 4 <A - .. 1.1 -- NL

23.JO Nitroglycerin-Lager Nitrogl)'o::rin O,20t 4 <A - - 1.1 .- NL

24.00 TNT·Lascr TrUUtrotoluol 0,25 t 4 <A - .. l.1 0209 NL

24.10 Nitroglycerin-Lager Nitroglycerin 0,05t 4 <A - - 1.1 - NL

2.$.00 TNT-I..ager Trinitrotoluol O,25t 4 <A .- - 1.1 0209 NL

25.]0 Nitroglycerin·Lager Nitroglycerin 0,05t 4 <A - - 1.1 .. NL

36.00 Lager für Soda
Soda (Na

2
C0

3
) SOt .. - 1564

X. - -- Na-Carbonat1

37.00 Nitroglya:rinlager I Nitroglycerin 2 t 4 <8 .- - 1.1 -- HL

39.00 Betric:bswerkstatt K1cinmalerial keine _. -- .. - .. -
Angabe

48.00 ßclricbswcrbliU Kleinmalcrial keUle _. .. - .- .. ..
Angabe

5J.00 Nitroglycerinlager U Nitroglyrerin 4 t 4 <B .. .. 1.1 .. HL

53.00 Lagerhaus für Pentaerythrit lutegam 150 t .. -~ - - _. .-
kein:

KWlSlst.-granul. Angabe

10 l

55.10 Lagenank kOlUCmri~rte

Sch~'Crelsäure 55 t - - 1301 C g 1831 > 15% H:S04

55.11 1...l\~ertat1k Ahfall·Schwcfelsiu1'C 55 t - .. 1301 C 8 1832

55.~ ugerlank konz~ntricrtc

Salpetcrsiiure 55 t .. .. 1:91 O,C 8 2032 >70% HN03

55.21 LaJ;Crlank AhfaU·Salp:tcn;äure 55 t .. _.
1:!90 C 8 2031 20%·70% HN03

55.30 Lagertank Glycerin 80 t -~
.. .. .- 3 1987 1986

Glykol SOt 710 X 3 00.822/..•n

55.40 Lllgcrtank ~·ti$chsäW'\.": 55 t - .. 1292 O,C 8 1796 00. 1122/··

55.50 Latr.ertank Abfall-Mischsäure 45 t .. .. ]292 O,C 8 1796 ode 1122/··

55.(i) Lagertank Aceton JOt 3 <A 6 F 3 1090

55.70 La~c.rtank Ammoniak 3t 25 <A 65 C 8 2672
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T b 11 4 11 Fa e e . - ortsetzung
EinordnWlg in den

GcbäudeNummcr Gebäudezuordmulg Stoff Menge Anhang 1.S1örlVwV Anhang VI Klassifi· UN· Bemcrl-ung

(Geb.nt.) . [Tonnen} GefStoflV zicrung Nwnmc:r

[m31

I rNr.: Men"e Nr.: S\'J1\ool,
62.00 Zwischcnlagcr I PETN (trocken) O,20t 4 <A .. .. 1.1 - NL

63.00 Zwisc:bcnlagcr II Sprengsclmur(roh) 0,5Ot 4 <A _. - 1.1 0065 NL

68.00 Pressengebäude PIITNlWac:hs-Lager 0,35 \ 4 <A - - 1.1 0411 NL(l2%Wacba)

68.10 PIrrNlWachs-Misch· J>ErN,wac:h:s-Lagcr 0,101 4 <A -- - 1.1 0411 NL(l2%Wacm)

anl.

71.00 Sprengkapsel-Tresor Sprengkapseln 0,051 4 <A .- - 1.1 0030 NL(1.410255)

72.00 VcmiclllWlgsmatc:rial keine Angaben 0,051 4 <A -. - 1.1 - NL

78.00 Probenlagcr b:inc Angaben 0,041 4 <A -- .- 1.1 -. NL

82.00 Prüfstand \md Lager keine Angaben 0,041 4 <A - -. 1.1 - NL

84.00 ZündmitleJ-Lager Sprengkapseln 0,011 4 <A - - 1.1 0030 NL(I.4/025S)

100.00 NitroceUul~·Lagcr Ne 5t 64 <B 1137 F 1.3 0342 mAX. 129r N2

101.00 Sprengstoff-Lager WctterBAM 11 SOt 4 >C -- - 1.1 0083 FPL

102.00 Sprengstoff-Lager WettcrBAM II SOt 4 >C - .- 1.1 0083 FPL

103.00 Sprengstoff-Lager WctterBAM 111 50t 4 >C - - 1.1 0083 FPL

104.00 Sprengstoff-Lager WeucrBAM 111 SOt 4 >C - .. 1.1 0083 FPL

105.00 Sprengstoff-Lager TNT 30\ 4 >C _. - 1.1 0209 Hl

106.00 Sprengstoff·Laser TNT 30t 4 >C .. _.
1.1 0209 HL

107.00 Sprengstoff-Lager BAMgel40 30t 4 >C .- .- 1.1 0081 FPL

108.00 Spn:ngs\off·Lagcr BAMsel40 30t 4 >C -- ~- 1.1 0081 FPL

109.00 Sprengstoff·Laser BAMgel40 30t 4 >C _. .- 1.1 0081 FPL

110.00 Nitr0l'Cntll·Lager PETN (feucht) 2 t 4 <B - - 1.1 0150 HL(> 25% H2O)

111.00 NiLropenta-Lager PETN (trocken) ~t 4 <8 - .. 1.1 -- HL

112.00 Nitropcnta-Lager PETN (trocken) 2t 4 <B - - 1.1 .. HL.
113.00 Nitropenta-Lager PETNlWachs 2t 4 <B - .. 1.1 04Jl HL

114.00 Nilropcnla·Lager PETNlWachs 2t 4 <B - _. 1.1 0411 HL

115.00 Nitr()~nta·Lager PETN (feucht) 21 4 <B - - 1.1 0150 HL(>25% ~O)

116.00 Sprengstoff·Laser BAMgcl20 30t 4 >C - - 1.1 0081 FPL

117.00 Sprengstoff·Lager BAMgcl20 30t 4 >C - - 1.1 0081 FPL

118.00 Sprengstoff-Lag.er PETN·Produl..1e 30t 4 >C - -- LI 0411 FPL

119.00 SprengstoO"·Lager BAMsel"30 30t 4 >C -- -- LI (x)81 FPL

120.00 Sprengstoff·Lager: BAMgel30 30t 4 >C .- -- LI 0081 FPl

121.00 SpNngstofr-Lager BAMgcl30 30t 4 >C - -. 1.1 0081 FPL

1:22.00 Spreng~clmur·La2.er pr::rN·Spren~~C'hnur 30t 4 >C .. _. 1.J 0065 FPL

NL = Nebenlager

FPL = Fertigproduktlager

C = Ätzende Stoffe

HL = Hauptlager

Xn = Mindergiftige Stoffe

0 = Brandfördernde Stoffe

FP = Flammpunkt

X· = Reizende Stoffe1

F = Leicht entzündliche Stoffe
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Die für die Herstellung der in der Musterfabrik gefertigten Sprengstoffe und Spreng

st9ffprodukte benötigten Rohstoffe Inüssen in der Fabrik gelagert und ggf. konditio

niert werden. Die dafür verwendeten Anlagen gelten als Nebenanlagen der eigentli

chen Sprengstoffherstellung iln Sinne -der StörfallV.

In der Tabelle 4.1-1 werden alle Gebäude und Tanklager der Sprengstoffabrik, die der

Aufbewahrung von Stoffen sowie sonstigen Materialien dienen, übersich"tlich zusanl

mengesteilt. In ihr sind neben den GebäudenUlTIInern und -zuordnungen die gelagerten

Stoffe und Mengen angegeben. Außerdem sind -soweit erforderlich- die jeweils gela

gerten Stoffe unter Bezugnahlne auf den Anhang der 1.StörfallVwV sowie die Ein

ordnungen der Stoffe nach Anhang VI der GefStofN und ihre UN-Klassifizierung

bzw. UN-Nummer aufgeführt.

Die Lagerung der verkaufsfahigen Fertigprodukte und der Zwischenprodukte gehört

zwar nicht in den Bereich der Rohstofflagerung, der Vollständigkeit halber und zur

Übersicht werden aber auch diese Lager in der folgenden Tabelle 4.1-1 Init aufge

füllrt.

4.1.1. Rohstoffe zur Herstellung der einheitlichen Sprengstoffe

Die im folgenden Abschnitt angeführten Rohstoffe werden :bei den unterschiedlichen

Produktionszweigen zum Teil- in der gleichen Zusammensetzung oder -Konzentration

benötigt. SOlnit dienen die Rohstoff-Lager(tanks) als Mehrfach-Lager und sind nicht

nur auf ein Herstellungsprodukt bezogen. Erkenntlich ist dies an der ll1ehrfachen Auf

zählung der Lager bei den jeweiligen Fertigprodukten. Ein typisches Beispiel dafür ist

die zur Herstellung der Salpetersäureester benötigte 1Ylischsäure. Zur Herstellung der
Mischsäure (konzentrierte SalpetersäurelSchwefelsäurelnischung Init freielTI 503)

dient das Gebäude Nr.:54.00, welches als Säuremischanlage bezeichnet ist. Diese An

lage ist mit deIn Schwefelsäure-Lagertank (Geb.nr.:55.10), deIn Salpetersäure-Lager

tank (Geb.nr.:55.20) und deIn Mischsäure-Lagertank (Geb.nr.: 55.40) -durch Rohrlei

tungen verbunden.

Für die Herstellung der explosiven Endprodukte (Sprengstofflnischungen, Spreng

schnur und Sprengstoffpreßkörper) werden neben nicht explosiven auch explosive

Rohstoffe benötigt. Letztere können wie z.B. Nitrocellulose und Trinitrotoluol von

frelnden Herstellern gekauft werden, sie brauchen also nicht unbedingt in der Muster

fabrik hergestellt werden. Anders verhält es sich Init den Salpetersäureestern

(Nitroglycerin [NgI] , Nitroglykol [Ngk] und Pentaerythrittetrani trat [PETN]), die

wegen ihrer Gefährlichkeit nicht in reinelTI Zustand iln öffentlichen Verkehr befördert

werden dürfen. Deshalb ist die Herstellung sprengölhaltiger Sprengstoffe stets ll1it der
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Herstellung dieser "Rohstoffe" räumlich verknüpft. Da es sich bei diesen Produkten

nicht U111 "Rohstoffe." im eigentlichen Sinne handelt, \\'erden sie ilTI weiteren Verlauf

als Zwischenprodukte behandelt.

4.1.1.1. Rohstoffe zur Herstellung von Nitroglycerin und Nitroglykol

Für die Herstellung von Nitroglycerin bzw. Nitroglykol werden neben dem Glycerin

(Dynamitglycerin) bzw. Glykol (Ethylenglykol) als Ausgangsstoff, Mischsällre -ein
Gemisch aus hochkonzentrierter HN03, H2S04 und 503-, Sodalösung und Paraffinöl

benötigt.

Die Lager bzw. die Lagertanks haben die folgenden Gebäudenumlnern:

15.00 Lagertank für Paraffinöl

Im Lagergebäude für brennbare Rohstoffe befindet sich u.a. ein

Lagerbehälter für Paraffinöl.

36.00 Lager für Soda

55.10 Lagertank für konzentrierte Schwefelsäure

55.20 Lagertank für konzentrierte Salpetersäure

55.30 Lagertank für Glycerin und Glykol

55.40 Lagertank für Mischsäure

4.1.1.2. R.ohstoffe zur Herstellung von Pentaerythrittetranitrat

Für die Herstellung von Pentaerythrittetranitrat (PETN) wird neben deIn Pentaerythrit

als Ausgangsstoff Mischsäure, die im Gebäude Nummer 54.00 hergestellt bzw. fertig

gemischt angeliefert werden kann, Soda bzw. Alnmoniak und Aceton benötigt.

Die Lager bzw. die Lagertanks haben die folgenden Gebäudenuffilnern:

36.00 Lager für Soda

53.00 Lagerhaus für Pentaerythrit

55.10 Lagertank für konzentrierte Schwefelsäure

55.20 Lagertank für konzentrierte Salpetersäure

55.40 Lagertank für Mischsäure

55.60 Lagertank für Aceton

55.70 Lagertank für AmlTIOniak



4.1.2.

-18-

Rohstoffe zur Herstellung der Sprengst~ffnlischu.ngen

Die Rohstoffe für die Herstellung der gewerblichen Sprengstoffmischungen werden,

wie bereits angedeutet, entweder gekauft und fertig angeliefert oder iln Werk aus han

delsüblichen Rohstoffen hergestellt. Im Nachfolgenden werden die benötigten Roh

stoffe für die Herstellung der Endprodukte -gewerbliche Sprengstofflnischungen,

Sprengschnur und Verstärkungsladungen- getrennt betrachtet. In diese Betrachtung

werden die Sprengöllager als Zwischenprodllkt-Lager einbezogen.

4.1.2. !. Rohstoffe zur Wettersprene-stoffherstellung

Es \\/erden zwei pulverförlnige Wettersprengstoffe in der Mus,tersprengstoffabrik ge

fertigt, die als WetterBAM 11 und WetterBAM 111 bezeichn.et werden. Sie unterschei

den sich in ihrer für die Verwendung charakteristischen durch die Zusammensetzung

bestimmten Sicherheitsklasse.

Die Zwischenprodukt-Lager sind nach ihreIn Verwendungsbereich in Haupt- und Ne

benlager aufgegl~edert. Als Nebenlager sind solche Lager definiert, die nur diejenige

Menge an Ngl/Ngk beinhalten, die unlnittelbar bei der Produktion benötigt wird. Die

!3eschickung djeser Lager"erfolgt durch Sprengöl-Emulsionsleitungen vom Hauptlager

aus.
Die ~ager bzw. die Lagertanks haben die folgenden Gebäudenulnlnern:

Zwischenprodukte:

18.10 Sprengölvorrats-Lager (Nebenlager)

18.30 Sprengölvorrats-Lager (Nebenlager}

37.00 Filterhaus und Sprengöl-Lager I (Hauptlager)

Rohstofflager:

10.00 ZUlnischpulver-Lager

In dieseln Lager werden die nicht explosiven, festen Einzel- bestandteile

räulnlich getrennt gelagert. Die für die Zumischpulverherstellung der

Wettersprengstoffe notwendigen Rohstoffe (bis auf das Holzlnehl) sind

hier gelagert: Natriulnnitrat, Kaliulnnitrat und AlTIlTIOniumchlorid

11.00 ZUlnischpulveranlage

In der ZUlnischpulveranlage, die der Zusammenstellung der für die je

weilige Wettersprengstofflnischung charakteristischen ZUlnischpulverbe

standteile dient, werden die Zuschlagstoffe gelagert, die in geringen Pro-
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zentanteilen deIn Zumischpulver zugegeben werden lnüssen (z.B. Guar

lnehl).

14.00- Holzmehl-Sieb und Trockenhaus

Als weiterer ~ohstoff für die Wettersprengstoffe dient Holzmehl, wel
c.he~ vor der Zugabe in den Prozeß der Zumischpulverherstellung ge

trocknet, ge~iebt und zwischengelagert. werden muß.

16.00 Holzlnehl-Lager

4.1.2.2. Rohstoffe zur Herstellung von gelatinösen Sprengstoffen

Es werden drei gelatinöse Ammoniumnitratsprengstoffe in der Musterfabrik herge

stellt, die als BAMgel 20, BAMgel 30 und BAMgel 40 bezeichnet werden. Diese

unterscheiden sich hauptsächlich in ihrein Sprengölgehalt, wobei der 11öchste

Sprengölgehalt 40 % (BAMgel 40) beträgt.

Die Lager bzw. die Lagertanks haben die folgenden Gebäudenulnmern:

(Die Sprengöl-Nebenlager tnit den jeweiligen produktionsbedingten Menge.n, sind di

rekt in den Mischhäusern Nr.: 24.10 und 25.10 untergebracht.)

25.10 WägeraUlTI und Sprengöl-Lager

51.00 Separatorhaus /Sprengöl-Lager 11

100.00 Nitrocellulose-Lagerhaus

105.00 Sprengstoff-Lager TNT (ungenlahlen) (Hauptlager)

Das inl Geb.nr.: 20.00 (TNT-Mahlanlage) aufbereitete Trinitrotoluol

wird als gemahlender Zuschlagstoff in einem weiteren Sprengstoff-Lager

gelagert; deshalb sind für dieses Herstellungsverfahren zwei TNT

Sprengstofflager vorgesehen.

106.00 Sprengstoff-Lager TNT (gelTIahlen) (Hauptlager)

Zwischenprodukte:

23.10 WägeraUITI und Sprengöl-Lager (Nebenlager)

24.00 Zumischpulveraufgabe/TNT-Lager (Nebenlager) '.....

Das gemahlende TNT wird erst direkt vor de'm Mischprozeß ZU111 Zu

lnischpulver zugegeben. Deshalb wurde die Zumischpulveraufgab'e für

eine Zwischenlagerung geringer TNT-Mengen ausgelegt.

.24.10 Wägeraum und Sprengöl-Lager (Nebenlager)

25.00 ZUlnischpulveraufgabe TNT-Lager (Nebenlager)

(s. Geb.nr. :24.00)

(Nebenlager)

(Hauptlager)
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Rohstofflager:

10.00 Zumischpulver-Lager

In dieseln Lager werden die nicht explosiven, festen Einzelbestandteile

räumlich getrennt gelagert. Der für die Zumischpulverherstellung der

gelatinösen Sprengstoffe notwendige Rohstoff (bis auf das Holzmehl) ist

hier: AITIlTIOniulnnitrat.

11.00 Zumischpulver-Anlage

In der Zumischpulveranlage, die der Zusammenstellung der für die je

weilige Sprengstoffmischung charakteristischen Zumischpulverbestand

teile dient, werden nur die Zuschlagstoffe gelagert, die in geringen Pro

zentanteilen dem Zumischpulver zugegeben werden Inüssen (z.B. Farb

stoffe).

14.00 Holzmehl-Sieb- und -Trockenhaus

Als Kohlenstoffträger für die gelatinösen Sprengstoffe dient Holzmehl,

welches vor der Zugabe zu deIn Prozeß der Zumischpulverherstellung

getrocknet, gesiebt und zwischengelagert werden muß.

16.00 Holzn1ehI-Lager

4.1.3. Rohstoffe zur Herstellung von Sprengschnur und Verstärkungsladun

gen

Bei der hergestellten Sprengschnur BAMCORD 100 handelt es sich um eine 100 g

PETN-Sprengschnur, bestehend aus einer PETN-Seele und mehrfacher Umspinnung

aus Garn (Jute., Hanf) rund einer Kunststoffummantelung.

Die Verstärkungsladung (BAMbooster 500) besteht aus einer gepreßten PETN/Wachs

Mischung von 500 g Masse je Ladung.

4.1.3.1. Rohstoffe zur Herstellung von Sprengschnur

Der explosive Rohstoff ·zur Herstellung der Sprengschnur ist trockenes, rieselfähiges

PETN, welches in Inehreren Hauptlagern (Geb'.nrn.:ll1.00 und 112.00) unterge

.bracllt ist. Die Menge an PETN, die beim Herstellungsprozeß unmittelbar be11ötigt

wird, ist in ein'eIn kleinen Zwischenlager (Geb.nr.:62.00) nahe der Produktionsstätte

untergebracht. Für die UlTIspinnung bzw. Ulnmantelung werden Jutegarn und Kunst

stoffgranulat benötigt.
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Das ZWischenprodukt PETN wird iln Werk hergestellt und bis zur Verwendung in

nerhalb des Werkes gelagert. Der Vollständigkeit halber sind auch 'die Haupt- und

Neben-Lager dieses Zwischenproduktes aufgeführt.

Die Lager bzw. die Lagertanks haben die folgen.den Gebäudenulnmern:

Zwischenprodlll{te:

62.00 Zwischenlager I (PETN roh/trocken) (Nebenlager)

110.00 Nitropenta-Lager (feucht) (Hauptlager)

111.00 Nitropenta-Lager (trocken) (Hauptlager)

112.00 Nitropenta-Lager (trocken) (Hauptlager)

115.00 Nitropenta-Lager (feucht) (Hauptlager)

Rohstofflager:

53.00 Rohstofflager für SprengschnurUlnmantelung

Kunststoffgranulat / Jutegarn

Iln Rohstofflager für die Sprengschnurummantelung befindet sich /u.a.

ein räulnlic11 abgetrenntes Lager für Kunststoffgranulat für den Außen

tnantel und ein Jutegarnlager für die Umspinnung der Sprengschnur

BAMCORD 100.

4.1.3.2. Rohstoffe zur Herstellung von Verstärkun.gsladungen

Als Rohstoff zur Herstellung der Verstärkungsladung BAMbooster 500 wird troc

kenes, rieselfähiges PETN verweridet, welches 12 % Wachs enthält. Diese

PETN/Wachs-Mischung wird itTI Gebäude Nr. :68.10 hergestellt und dann bis zur

Verwendung 1111 Pressengebäude in Inehren Zwischenprodukt-Hauptlagern

(Geb.nrn.: 113.00 und 114.00) gelagert. Diejenige Nitropenta/Wachs-Menge, die

unlnittelbar ZUlU Herstellen der Presskörper benötigt wird, wird in einelTI abgetrennten

Raum iln Pressengebäude (Geb.nr.:68.00) deponiert.

Die Lager bzw. die Lagertanks haben die folgenden GebäudenUITIlnern:

Zwischenprodllkt.e:

68.00 Pressengebäude und Wachs

68.10 PETN-Mischanlage und Lager

113.00 Nitropenta-Lager (PETN/Wachs-Mischung)

114.00 Nitropenta-Lager (PETN/y\Tachs-Mischung)

(Nebenlager)

(Hauptlager)

(Hauptlager)
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Rohstofflager:

15.00 Lagergebäude für brennbare Rohstoffe

ItTI Lagergebäude für brennbare Rohstoffe befindet sich auch ein Lager

rautTI für Wachs.

4.1.4. Sonstige Rohstofflager

Neben den Lagern für Rollstoffe, die ul1tnittelbar zur Herstellung der Zwischen- und

Endprodukte benötigt werden, gibt es Lager, in der diejenigen Materialien abgestellt

bzw. gelagert werden können, die für die Verpackung der Produkte und zur allgetnei

nen Aufrechterhaltung der Produktion erforderlich sind.

Diese Lager bzw. die Lagertank~s haben die folgenden Gebäudenulnn1ern:

sonstige Rohstofflager:

5.10 Diesel-Lager

Der innerbetriebliche Transport/Verkehr wird mit Diesel-Fahrzeugen,

die den Richtlinien für Kaftfahrzeuge in Explosivstoffuetrieben entspre

chen, durchgeführt. Für deren Betankung bzw. Entsorgung von Altöl

dient dieses Lager.

6.10 Baumaterial-Lagerplatz

Auf deIn Baumaterial-Lagerplatz werden alle Materialien gelagert, die

zur Verkehrsweg-, Schienen- und Gebäudeunterhaltung benötigt werden.

9.20 Heizöl-Lager Init Pumpstation 3 500 000 Liter

Das Heizöl-Lager Init PUlnpstation ist nur für die Brennstoffversorgung

des Kraftwerks vorgesehen.

12.00 Papier- und Packlnittel-Lager

Vor einer Lagerung als verkaufsfähiges Produkt müssen die Sprengstoffe

einelTI Prozeß der Patronjerung und Verpackung unterzogen werden. Das

hierfür benötigte Verpackungsmaterial lagert in einem Gebäude innerhalb

des gefährlichen Betriebsbereiches nahe der Verarbeitungsstätte

13.00 Papier-Bedruckung und Paletten-Lager

Das Verpackungsrohlnaterial wird Init einem FirlnenelnbletTI und den

vorgeschriebenen Aufsc~riften bedruckt. Zur besseren Handhabung der

Fertigprodukte bei Transport, Verladung und Lagerung werden diese auf

EURO-Paletten zusalnmengefaßt. Die Paletten werden ebenfalls in deIn

Gebäude gelagert.

39.00 Betriebswerkstatt / Materiallager / WC
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Lagerung von Kleinmaterial

48.00 Betriebswerkstatt / Klein-Materiallager

Lagerung von Kleinlnaterial

4.2. Herstellung der einheitlichen Sprengstoffe

Zu den einheitlichen Sekundärsprengstoffen, die in der Musterfabrik hergestellt bzw.

weiterverarbeitet werden, zählen neben den Salpetersäureestern (Nitroglycerin, Ni

troglykol, Nitrocellulose und Nitropenta) auch arolnatische Nitroverbindungen wie

Trinitrotoluol. Die als Fertigprodukte zu bezeichnenden gewerblichen Sprengstoffe

zählen hingegen zu den Sprengstoffmischungen und werden in eineIn besonderen 'Un

terabschnitt behandelt.

4.2.1. NitroglyceriIl und Nitroglykol - Nitrierung

Für die Herstellung vieler gewerblicher Sprengstoffe wird eine Mischung aus Nitro

glycerin und Nitroglykol (Sprengöl) als Explosivstoff-Basis benötigt. Die Salpetersäu

reester werden durch Veresterung der entsprechenden mehr~Vlertigen Alkohole mit

Mischsäure hergestellt, wobei die Veresterungsbedingungen und die benötigten techni

schen Anlagen für Nitroglycerin (Ngl) und Nitroglykol (Ngk) weitgehend id'ehtisch

sind. Für die Herstellung des Salpetersäureestergemisches aus. Nitroglycerin und Ni

troglykol werden nicht die reinen, getrennt hergestellten Ester gemischt, sondern, es

sind' Mischungen der entsprechenden Alkohole, die gelneinsaln verestert wurden. Für

die hier beschriebene Mustersprengstoffabrik werden die jeweiligen Alkohole getrennt

gelagert (Geb.nr.:55.30) und ggf. erst kurz vor der Umsetzung im entsprechenden

Verhältnis gemischt. Dadurch ist es grundsätzlich lnöglich, reines Nitroglycerin bzw.

Nitroglykol oder Nitroglycerin/Nitroglykol-Ge.mische unterschiedlicher Zusalnmen

setzung in den vorhandenen Anlagen herzustellen.
Nitroglycerin (NgI) (C3HSN309) ist der dreifache Salpetersäureester des dreiwerti-

gen Alkohols Glycerin. Nitroglycerin entsteht durch die Verbindung von einelTI Mole
kül Glycerin (C3H5(OH)3) und drei Molekülen Salpetersäure (HN03) unter Austritt

von drei Molekülen Wasser (H20).
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Reaktionsgleichung

CH20H

J

CHOR + 3 HN03 --> 3 H20 +
I

CH20R

CH20N02

I
CHON02

I
CH20N02

Tabelle 4.2-1 Sprengtechnische Eigenschaften von Nitroglycerin:

15 min

0,2 J

>360 N

1,6 g/cm3

7600 In/s

24 mm

620 Inl/10 g

0,05 pplTI (0,5 m'g/tn3)

0,036 Pa s (20C)

1,8 g/kg (20C)

FomleI: C3HSN309

223-225CVerpuffungspunkt

Abel-Test, 80°C mind.

Schlagempfindlichkeit

Reibelnpfindlichkeit

Dichte

Detonationsgeschwindigkeit

Stahlhülse

Bleiblock

MAK-Wert

Viskosität

Wasserlöslichkeit von Ngl

Ni~roglykol (Ngk) (C2H4N206) dagegen ist der zweifache Salpetersäureester des

zweiwertigen Alkohols Glykol. Nitroglykol entsteht durch die Verbindung von einem
Molel:cül Glykol ( C2H4(OH)2 ) und zwei Molekülen Salpetersäure ( HN03 ) unter

Austritt von zwei Molekülen Wasser ( H20 ).

Reaktionsgleichung:

CH20H

I
CH20H

CH20N02

+ 2HN03 --> 2H20 + I
CH20N02
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Tabelle 4.2-2 Sprengtechnische Eigenschaften von Nitroglykol:

Formel: C2Ii4N206

217°C

15 lTIin

0,2 J

>360 N

1,48 g/cm3

7300 m/s

24 mlTI

610 Inl/lO g

0,05 ppITI (0,3 mg/m3)

0,005 Pa S (20C)

6,8 g/kg (20C)

Viskosität

Wasserlöslichkeit von N·gk

Verpuffungspunkt

Abel-Test, 80°C mind.

Schlagelnpfindlichkeit

Reibelnpfindlichkeit

Dichte

Detonationsgeschwindigkeit

Sta111hülse

Bleiblo.ck

MAK-Wert

Das Nitroglykol (Ngk) ( C2H4N206 ) hat in etwa die gleichen Leistungsdaten wie

das Nitroglycerin. Seine Verwendung als Bestandteil der gewerblichen Sprengstoffe

beruht auf der Eigenschaft, den Gefrierpunkt des Nitroglycerins herabzusetzen ohne

dessen Wirkung nachteilig zU beeinflussen.

Nitroglykol hat eine bessere Wasserlöslichkeit und eine höhere Flüchtigkeit als das

Nitroglycerin, was jedoch im Rahmen ·des Herstellungsprozesses nachteilige Folgen

hat. BeilTI Waschprozeß wird erstens ein größerer Anteil· Ngk mit deIn Abwasser aus

deIn Prozeß herausgeführt und zweitens sind wegen des höheren Dalnpfdrucks ge

eignete, Belüftungsmaßnahlnen zum Schutze der Belegschaft am Arbeitsplatz notwen

dig. Vorteilhaft ist dagegen die geringere Viskosität des NitfoglykoIs, die die Schei

dung und Neutralisation des sauren Estergelnisches erleichtert. Ein weiterer Vorteil

zeigt sich bei der kürzeren Gelatinierungszeit von Nitrocellulose durch Nitroglykol,

die bei der Weiterverarbeitung von Bedeutung sein kann.

Die Herstellung des Nitroglycerin/Nitroglykol-Gelnisches erfolgt durch die Vereste

rung des Ausgangsproduktes Glycerin/Ethylenglykol mjt sog. Mischsäure. Die Zu

salnmensetzung - oder besser das Mischverhältnis - dieser Mischsäuren, die eine Mi
schung aus Salpetersäure (HN03) und Schwefelsäure (H2S04) 11111. freielTI Schwefel-

trioxid (S03) darstellen, wird von deIn jeweils angewendeten Nitrierv~rfahren be-

stilTIlnt.

Die zur Nitrierung verwendeten Alkohole sind destillierte Produkte von hoher Rein

heit. Die Färbung des Rohstoffes ist dabei nicht ausschlaggebend, so sind z.B. che

misch reine Glycerine farb- und geruchlos und die" Dynamitglycerine " zumeist hell

gelb bis dunkelbraun gefärbt. An die zur Nitrierung verwendeten Ausgangsprodukte
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Glycerin bzw. Ethylenglykol werden besondere Qualitätsansprüche gestellt. So sind

für Glycerin und das .Ethylenglykol folgende Reinheitsanforderungen festgelegt:

- Wassergehalt des Glycerins/Ethylenglykols < 0,5 %

- frei von reduzierenden Substanzen und Säuren

- frei von Verunreinigungen

Vor der Herstellung ,des Sprengöls in produktionstechnischen Mengen wird ilTI Labor

(Geb.nr. :76.00) eine Probenitrierung sowie ein ABEL-Test durchgeführt.

Die Probenitrierung wird im Labor unter den gleichen Bedingungen wie die Nitrie

rung in den technischen Anlagen ausgeführt. Dabei werden alle Vorgänge wie die

Veresterungsreaktion sowie das Scheide- und Waschverhalten des entsprechenden

Sprengöls untersucht. Dieses an der Praxis orientierte Verfahren liefert sicherheits

technisch aussagekräftigere Ergebnisse als jede noch so genaue chelnische Analyse der

Rohstoffe.

Die in der Probenitrierung gewonnenen, geschiedenen und gewaschenen Sprengöle

werden zur Erlnittlung ihrer chemis.chen Stabilität deIn ABEL-Test unterworfen. Dazu

werden 2 g der Substanz inl Reagenzglas in eineIn Wasserbad auf 80°C erhitzt, wobei

die Zeit bis zum Auftret~n der nitrosen Gase als Maß für die Stabilität des Explosiv

stoffes herangezogen wird.

Von jeder iln Werk angelieferten Menge an Glykol bzw. Glycerin wird eine Probe

gezogen an der eine Probenitrierung sowie die Überprüfung des Reinheitsgrades, der

Wasserfrt:iheit Ulld der Säurefreiheit vorgenommen wird.

Ähnliches gilt für die angelieferten Mineralsäuren, bei denen der Reinheitsgrad und

die Kon~entration zu überprüfen sind. Hierbei ist besonders auf Bleifreiheit zu acl1ten,

weil Bleisulfat die spätere Abtrennung des Sprengöls aus deIn Nitriergemisch ungün-

. stig beeiT1flußt.

Erst wenn alle Voruntersuchungen der Rohstoff-Eingangskontrolle befriedigend abge

schlossen sind, erfolgt die Freigabe der angelieferten Rohstoffe und deren Überfüh

rung in die jeweiligen Lagereinrichtungen der Fabrik.

Die Überprüfung der Rohstoffe stellt einen wesentlichen Faktor zur Gewährleistung

der Betriebssicherheit der Sprengstoffabrik dar, weil unkontrollierte Rohstoffe zu un
erwarteten Reaktionen Init u.U. verheerenden Fo'lgen ilTI Produktionsablauf führen

können.

Bedingt durch die heutige Rohstoffwirtschaft werden die Nitriersäuren z.T. schon als

Mischsäure in der benötigten Güte und Konzentration angeliefert. Vn1 dieses auch iln

Rahlnen der "Musterfabrik nachzuvollziehen, sind sowohl Lagertanks für die einzelnen
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Säuren (Geb.nrn.: 55.10, 55.20) als auch solche für Mischsäure (Geb.nr.:55.40) in

der Fabrik vorhanden.

4.2.1.1. Nitro.glycerinherstellung in der Anlage 1

Die zur Herstellung von Nitroglycerin benötigten Produktionsanl~gen sind so konzi

piert, daß in/mit ihnen auch Nitroglykol und Ngl/Ngk-Mischungen, durch Variation

der Ausgangsprodukte bzw. der Mischsäuren, hergestellt werden können. Zur ge

.nauen Dosierung der jeweiligen Einzelkomponenten existiert eine Säurelnisc11anlage

(Geb.nr. :54.00) lnit einer ·Pulnpstation, die über Rohrleitungen die Produktionsstätten

mit den ·Säurelagern verbindet.

Aus Gründen der einfacheren Darstellung wurde als Beispiel eines Nitrierverfahrens

das Nitroglycerin-Herstellungsverfahren gewählt. Für die Musterfabrik wurden zwei

verschiedene Anlagentypen ausgesucht, die nach unterschiedlichen Verfahren arbei

ten. Beide· Produktionsanlagen können sowohl einzeln als auch parallel (gleichzeitig)

betrieben werden, da sie über unabhängige Infrastrukturen verfügen.

Anlage 1:

Bei der Anlage 1 handelt es sich um einen diskontinuierlichen Chargenbetrieb Init

einer lnöglichen Kapazität von 600 kg Nitroglycerin pro Charge.

Die Nitrjerung und Sc11eidung von Sprengöl zählt zu den gefährlichsten OperationelJ~

in einer Sprengstoffabrik. Der erste Schritt der Herstellung erfolgt in einenl Nitrierap

parat aus Edelstahl (Geb.nr.:41.00). Dieser besteht aus einein Zylinder, dessen Höhe

etwa das Eineinhalbfache ·des DurchInessers beträgt und alTI Boden einen schräg abge

setzten Auslauf besitzt.

In den Nitrierapparat wird die Nitrierlnischsäure (Salpetersäure/Schwefel

säure/Schwefeltrioxid) iln Verhältnis 50:45:5 % vorgelegt. Unter Einhaltung einer

konstanten Mischsäuretenlperatur von 15°C - 20°C, die durch zwei unabhängige Ana

logtherITIOlneter angezeigt und VOITI Bedienungspersonal überwacht wird, läuft das auf

30°C bis 50°C telnperierte Glycerin derart in die Mischsäure ein, daß eine Reaktions

temperatur von 30°C nicht überschritten wird. Auf 5 Teile Nitrierlnischsäure wird 1

Teil Glycerin eingesetzt, wobei die Reaktionswärlne von 500-700 kJ/(kg Glycerin)

abgeführt werden lTIUß.

Wegen der sehr großen Wärlnemenge, die bei der Veresterungsreaktion entsteht, und

der Instabilität der Salpetersäureester bei höheren Telnperaturen sowie der Zweipha

sigkeit des Nitriergelnisches lTIUß dieses gekühlt und gerührt werden.
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Zur Kühlung enthält der Nitrierapparat eine Kühlschlange, die lnit kaltelTI Wasser

oder lnit Kühlsole aus der Kälteanlage (Geb.nr.:94.00) versorgt wird. Außerdem ist

zur raschen Abführung der Reaktionswärme und Gewährleistung der HOlTIogenität des

Nitriergelnisches eine intensive Durchlnischung des Nitrieransatzes dringend notwen

dig. In aller Regel erfolgt das Rühren in Chargenanlagen 111ittels Druckluft, die durch

eine iln Innern des Nitrierapparates befindliche perforierte Ringleitung in das Nitrier

gemisch eingeblasen wird. Die Druckluftversorgung geschieht durch eine Druckluft

anlage (Geb.nr.:91.00). Die Austrittslöcher für die Druckluft befinden sich über die

gesalnte Ringleitung verteilt im unteren Teil der Rohrwandungen. Dadurch ist sicher

gestellt, daß sich beim Ablassen des, Apparateinhalts keine Sprengölreste in der Ring

leitung ansalnmeln können. Mit dieseln ohne mechanische Rühreinrichtung arbeiten

den Verfahren wird eine intensive Durchmischung des Nitrieransatzes erlTIöglicht, die

frei von jeder Reib- und Schlagbeanspruchung arbeitet.

Unterhalb des Nitriergefäßes befindet sich ein mit verdünnter Schwefelsäure gefülltes

Auffangbecken, in welches, bei außergewöhnlichenl Reaktionsverlauf, die gesalnte

Charge (3600 kg) aus deIn Reaktionsbehälter durch ein Bodenablaßventil sofort abge

lassen werden kann. Durch eine Zwangsrührung in diesem Sicherheitsb,ehälter wird

das Nitriergelnisch durch die Schwefelsäure soweit verdünnt, daß eine Entsorgung

möglich wird. Der Sicherheitsbehälter ist so diInensioniert, daß er genügend ver

dünnte Schwefelsäure eIlthalten kann, um die entstehende Verdünnungswärlne auf

nehmen zu können.

Bei der Nitrierreaktion entstehende nitrose Gase werden, da es sich um ein geschlos

senes Apparatesystell1 handelt, durch entsprechende Ab'saug- und Filteranlagen im

oberen Bereich des Reaktionsgefäßes abgeführt.

Nach Literaturangaben (16,41) beträgt die Nitrierausbeute bei diesenl Verfahren etwa

94% bis 96%.

Die fertig nitrierte Menge aus "saureIn" Ngl und "Abfall"-Mischsäure wird in einen

statischen Scheider abgelassen. Durch eine Zugabe von Paraffinöl kann dieser Ab

scheidungsvorgang beschleunigt w,erden. Nach Inaxin1al 20 Minuten Standzeit hat sich

die Abfall säure, aufgrund der unterschiedlichen Dichte, als untere Phase und das

saure Nitroglycerin als obere Phase abgeschieden. Über Schaugläser \vjrd diese Schei

dung beobachtet. Die Abfallsäure wird über ein inl Scheider befindliches Boden.ventil
abgelassen. Die Abfallsäure hat eine ZUSalTIlnensetzung von ca. 70 % H2S04, 15%

HN03~ 13% H20 und enthält etwa 2% gelöstes bzv/. elTIulgiertes Ngl. Zur weiteren

Trennung durch Ruhigstellung wird die Abfallsäure zur Nachscheidung

(Geb.nr.:43.00) geleitet.

Dort steht die Abfallsäure in besonderen Scheidebehältern bis zu einigen Tagen, wo

bei das nachgeschiedene Nitroglycerin regellnäßig abgezogen wird.
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MIttelS zugaDe von eIner g~rlngen Menge {Ca.3 'ö-J '7ö) wasser zur ITISCnen ADrall

säure kann die Löslichkeit des restlichen Nitroglycerins soweit erhöht werden, daß

kein Ngllnehr abgeschieden wird.

Die Abfallsäure wird in der Denitrierung (Geb.nr.:55.00) in 60%ige Salpetersäure

und 70%ige Schwefelsäure destillativ getrennt. Diese werden in den Gebäuden

(Lagertanks) Nr. :55.11 und Nr. :55.21 gelagert. Die Reste organischen Materials

werden bei der Destillation oxydativ zerstört.

Die saure Nitroglycerinphase enthält neben gelöster Sa~petersäure (ca. 8%) und

Sc11wefelsäure (ca. 2%) auch noch suspendierte Abfallsäure. In deIn ebenfalls iln Ge

bäude Nr. :41.00 durchgeführten Waschprozeß, der in Inehreren hintereinanderge

schalteten Waschapparaten durchgeführt wird, wird das "saure" Spren·göl Inittels Luft

rührung und einer wässrigen Sodalösung säurefrei gewaschen. Für die Waschprozesse

und die Herstellung der Sprengöl-Emulsionen ZUlU Transport in ElTIulsionsleitungen

wird Frischwasser benötigt. Die Wasserversorgung befindet sich im Gebäude

Nr.:44.00.

Die Waschflüssigkeiten werden gesalnmelt, zur Nachscheidung von Sprengöl in .Ruhe

stehen gelassen und anschließend, nach Abtrennung des ausgeschiedenen Sprengöls,

der Abwasseraufbereitungsanlage der Fabrik zugeführt.

Das .reine, leicht alkalische Nitroglycerin gel~gt dann über eine Falleitung in das Ge-

. bällde Nr. :42.00 wo sich ein Transportbehälter (Sprengölwagen) befindet. ~1it dieseln

wird die fertige Charge zum Sprengöleingießhaus (Geb.nr.:38.00) transportiert. Die

Zuführung des Ngl ZUlTI Filterhaus und Sprengöllager (Geb.nr.:37.00) geschieht~~wie

der über eine Falleitung aus dem Gebäude Nr.:38.00. Der Sprengölwagenunter

stand/Absetzhaus (Geb.nr.:40.00) dient als Abstellplatz hauptsächlich für leere

Sprengöl\\!agen, zusätzlich und aus Sicherheitsgründen kann dort aber auch ein

Sprengölwagen (600 kg Ngl) kurzzeitig abstellt werden.

Das über die Falleitung aus deIn Gebäude Nr. :38.00 ZUlTI Sprengöllager

(Geb.nr.:37.00) geleitete Nitroglycerin gelangt vor deIn endgültigen Lagern in zwei

1000 kg Tanks über ein Filterflies, das eventuell vorhandene ungelöste FreIndstoffe

zuri.ickhält. In reinen1, neutralelTI bzw. schwach basischeIn Zustand ist Ngl bei ge

wöhnlicher Zin1lnertelnperatur sehr lange haltbar. In der Literatur (16,41) wird die

Lagerfähigkeit bei 50°C ·Init einigen Jahren. und bei 70°C Init einigen Tagen angege

ben. Bei höheren Telnperaturen beginnt der therlnische Zersetzungsprozeß, der unter

Abspaltung von nitrosen Gasen verläuft, nach weit kürzerer Zeit. Die Stabilitätsprü

fung des fertigen Nitrler-Produktes lnit deIn Abel-Test wird in der Meisterstube der

Anlage 1 (Geb.nr.: 52.00) in einelTI speziellen Testraun~ durchgeführt.

Die direkte Versorgung der Menghäuser für Wetterspren·gstoff (Geb.nrn.: 18.00 und

18.20) Init Sprengöl geschieht ausschließlich über eine ElTIulsionsleitung VOITI Haupt-
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lager (Geb.nr.:37.00) über den ElnuIsionsscheider und das Nebenlager im Gebäude

Nr.:18.30.

Sprengöl/Wasser-Elnulsionen sind itn Gegensatz zu reinelTI Sprengöl nicht detonati

onsfahig. Der Einsatz der Sprengöl/Wasser-ElTIulsionsleitungen zun1 Transport des

Sprengöls zwisc11en den einzelnet:l Produktiorisstätten bewirkt, daß die Übertragung

einer Explosion von einelTI Anlagenteil zu einelTI anderen Anlagenteil über die Spreng

ölleitung hinweg praktisch ausgeschlossen ist.

Gebäude, die der Alllage 1 zugeordnet werden:

18.10 Sprengöl-Nebenlager und Wägeraum

18.30 Sprengöl-Nebenlager

37.00 FilterhallS und Sprengöl-Lager (Hauptlager)

38.00 Sprengöleingießhaus

40.00 Sprengölwagenunterstand

41.00 Nitrierhaus Anlage 1 (Chargierhaus) incl. Waschhaus

42.00 Sprengölauslaufrauln

43.00 Nac11scheidung Abfallsäure (Anlage 1)

44.00 Wasserversorgung für Anlage 1

45.00 Abwassernachscheidung für Anlage 1 und 2

52.00 1\1eisterstube und Testraum.Anlage 1

54.00 Säuremischanlage mit Pumpstation

55.00 Denitrierung / Abfallsäureautbereitung f. Mischsäure

55.11 (Abfall)Schwefelsäure-Lagertank

55.21 .(Abfall)Salpetersäure-Lagertank

55.50 Abfallsällre-Lagertank (Puffer)

91.00 Druckluftspeicher/Kolnpressor (Anlage 1.)

94.00 Kälteanlage für die Nitrierung (Anlage 1)

4.2.1.2. Nitroglvcerinherstellung in der Anlage 2

Die Herstellung von Sprengöl nach deIn Chargenverfahren ist mit einigen grundsätzli

chen Nacllteilen verbunden. Als sicherheitstechnisch besonders ungünstig anzusehen

ist die Notwendigkeit, stets lnit relativ großen Mengen des sehr elnpfindlichen und

sprengkräftigen Sprengöls ulngehen zu Inüssen. Aus diesem Grunde wurden bereits

sellr frühzeitig technische Anstrengungen untemolnlnen, die ilTI Herstellungsprozeß

vorliegende Menge freien Sprengöls auf ein MinilTIUlTI zu reduzieren. Dazu boten sich

kontinuierlich arbeitende Verfahren in besonderer Weise an. Die inzwischen in der
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1\1ehrheit aller Sprengstoffabriken eingesetzten kontinuierlich arbeitenden Verfahren

nach SCHMID-MEISSNER, BIAZZI, PRAVESANI, GYTTORP und KONTINITRO stellen

sowohl technologisch als auch sicherheitstechnisch ausgereifte Verfahren dar, die die

Gefahren der Sprengölherstellung deutlich verringert haben.

Anlage 2:

Bei der Anlage 2 handelt es sich UITI eine kontinuierlich arbeitende Anlage lnit einer

möglichen Produktion von 600 kg Nitroglycerin / Nitroglykol pro Stunde.

Bei dem nach deIn Prinzip von BIAZZI arbeitenden Verfahren erfolgt die Nitrierung in

einein lnit intensiver Luftrührung und Sole-Kühlung versehenen Nitrierapparat ilTI Ge

bäude Nr. :50.00. Bei Nitrierbeginn wird zunächst Abfal]säure aus den Abfallsäure

Lagertanks (Geb.nrn.:55.11 und 55.21) ~n der Säurelnischanlage (Geb.nr.:54.00)

gelnischt und dann in den Nitrierbehälter vorgelegt. Glycerin sowie "frische" Nitrier

mischsäure werden iln entsprechenden Verhältnis zugesetzt. Aus d·em Überlauf des

Nitrierapparates fließt ein kontinuierlicher Strom des l~itriergelnisches in einen zylin

drischen Tangentialscheider, der das Gemisch laufend in Abfallsäure und saures Ni

troglycerin trennt. Unterhalb des Nitriergefäßes und des Scheiders befi11det sich ein

mit verdünnter Schwefelsäure befüllter Sicherheitsbehälter, der ebenso wie bei der

Chargennitrierung zur Aufnahlne des Nitriergelnisches dient, wenn es zu Störungen

des Prozesses kOlTIlnen sollte.

Bei deIn speziellen Scheider wird das Nitriergelnisch tangential in die Mitte des

Scheiders eingeleitet, wodurch es dann eine langsalTI kreisende Bewegung ausführt,

die die Scheidung beschleunigt. Das spezifisch leichtere Nitroglycerin sammelt sich

dabei im oberen Bereich des Scheiders an und wird durch das nachfließende Nitrierge

misch über einen Überlauf iln Deckel des Scheiders in das erste Waschgefäß. beför

dert. Dort ~,jrd Prozeßwasser zugeführt, welches eine erste Reinigung bewirkt. Das

so vorgereinigte Ngl gelangt durch einen Ablauf iiTI Boden des Wäschers in einen

zweiten Waschbehälter.

Das Abwasser des ersten Wäschers läuft kontinuierlich zur Abwassernac11scheidung

ilTI Gebäude Nr.:45.00.

Inl zweiten Waschbehälter wird deIn kontinuierlichen NgI-StrOITI eine Sodalösung zu

gesetzt, die die restliche Säure neutralisiert. Die verbrauchte Abwasserlnenge dient

anschließend als Prozeßwasser und wird ZUll1 ersten Waschgefäß zurückgeführt. Das

am Boden des Wäschers abgezogene Sprengöl w'ird in einen dritten Wäscher geleitet.

Der dritte Waschbehälter wird für die ItNach~.'asch~ng" benötigt, wobei deIn alkali

schen Nitroglycerin Frischwasser zugegeben wird. Das so gereinigte, leicht alkalische

Nitroglycerin wird in einelTI weiteren Tangentialscheider VOITI Prozeßwasser getrennt,
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welches wie das überschüssige Abwasser aus deIn dritten Waschgefäß, als Prozeß\vas

ser dient und iIn Prozeß verbleibt.

Alle Waschgefäße sind, itTI Gegensatz ZUITI Tangentialscheider, Init Propellerrührern

ausgestattet, die die Zwangsrührung aufrechterhalten.

Die Abwassernachscheidung befindet sich, wie für die Chargenanlage, itTI Gebäude

Nr.:45.00.

Die im ersten Scheider abgetrennte Abfallsäure wird in das Gebäude Nr.:47.00 gelei

tet und verbleibt dort für ca. 24 Stunden, wo das sich abscheidende, restliche Nitro

glycerin abgezogen werden kann. Der Denitrierung bzw. Abfallsäureautbereitung

(Geb.nr.: 55.·00) ist ein Abfallsäure-Lagertank 'als Puffer (Geb.nr.:55.50) vorgeschal

tet, aus deIn kontinuierlich Abfallsäure zum Denitrieren abgezogen werden kann. Die

ses Objekt bzw. Lagergebäude besteht aus vier Einzeltanks, wobei zwei für die An

lage 2 und je einer für die Anlage 1 und die Nitropentanitrierung vorgesehen ist.

Das fertig nitrierte Produkt Ngl wird nach dem zweiten Tangentialscheider lnit

Frischwasser zu einer nicht detonativen Sprengöl-Enlulsion emulgiert und in das Sepa

ratorhaus und Sprengöl-Lager 11 (Geb.nr.:51.00) geleitet. In diesem wird die Elnul

sion getrellnt (separiert) und das Nitroglycerin in vier 1000 kg Lagertanks gelagert.

Diese Lagertanks sind jeweils, wie bei deIn Sprengöl-Lager' I der Anlage 1

(Geb.nr.:37.00), Init Austragseinrichtungen versehen, die in einer ElTIulsionsleitung

e.nden. Über diese ElTIulsionsleitung sind die Mischanlagen I, 11 und 111 für die Her

stellung der gelatinösen Sprengstoffe BAMgel 20, 30 und 40 an das Sprengöllager 11

ange,schlossen.

Zur sicheren Herstellung des Nitroglycerins sind nach dem Stand der Technik

(Verfahren, die sich in der Praxis bewährt haben) Überwachungseinrichtungen erfor

derlich. Mit der Messung des Redox-Potentials der Nitriercharge werden die richtige

Dosierung und der erforderliche Salpetersäureüberschuß festgestellt. Daneben ergän

zen Rührmotor-Überwachungen, Temperaturkontrollen und Rührluft-Durchflu·ßlnes

seinrichtungen, die Init optischen oder akustischen Warnsignalgebern gekoppelt sind,

die Sicherheitseinrichtungen. Bei deIn kontinuierlichen Verfahren verläuft die gesalnte

Produktion autolnatisch.

Als Korttrol1raUlTI zur Steuerung bzw. Überwachung des kontinuierlichen Prozesses

fungiert das Gebäude Nr. :46.00, welches sich in direkter Nähe des Nitrierhauses 11

(Geb.nr.:50.00) befindet.

Gebäude die der Anlage 2 zllgeordnet ,,'erden:

45.00 Abwassernachscheidung für Anlagen 1 und 2

46.00 Kontrollraum für Anlage 2

47.00 Nachscheidung Abfallsäure (Anlage 2)
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49.00 Meisterstube Anlage 2

In einelTI separaten RaUlTI werden Proben aus der laufenden Produktion

der Anlage 2 mit dem ABEL-TEST auf Stabilität überprüft.

50.00 Nitrierhaus 11

51.00 Separatorhaus / Sprengöl-Lager

54.00 Säuremischanlage 111it PUlnpstation

55.00 Denitrierung / Abfallsäureaufbereitung f. Mischsäure

55.11 (Abfall)Schwefelsäure-Lagertank

55.21 (Abfall)Salpetersäure-Lagertank

55.50 Abfallsäure-Lagertank (Puffer)

91.10 Druckluftspeicher/Kolnpressor & Frischwasser (Anlage 2)

94.10 Kälteanlage für die Nitrierung (Anlage 2)

4.2.2. Pentaerythrittetranitrat - Nitrierung

Der einheitliche Sprengstoff Pentaerythrittetranit.rat (CSHgN4012, PETN) , ist ei

ner der elnpfindlichsten, brisantesten und sprengkräftigsten kristallinen Explosivstoffe,

die in der Technik zur Verwendung gelangen. PETN zeichnet sich durch eine beson

ders hohe Reibempfindlichkeit aus und ist aus diesem Grunde in reiner, trockener

Form nicht zur Beförderung zugelassen. Erst durch Zusatz von Wasser oder 'Wachs

wird das Nitropenta soweit phleglnatisiert, daß sein Transport über öffentliche Ver

kehrswege Inöglich wird.

Wegen seiner hohen Detonationsgeschwindigkeit und seines erheblichen Energiein

halts wird Nitropenta in reiner FarIn als Sprengstoffladung in Sprengschnüren oder als

Basisladung in Sprengzündern verwendet. Die Herstellung von Preßkörpern aus rei

neIn PETN scheitert an der schlechten Verpreßbarkeit des kristallinen Produktes. Aus

diesem Grunde wird das Nitropenta zur Herstellung von gepreßten Ladungen zunächst

tnit unterschiedlichen Wachsgehalten versetzt, die einerseits für eine bessere Haftung

der einzelnen Sprengstoffkristalle untereinander sorgen und andererseits eine Herab

setzlIng der Inechanischen Empfindlichkeit des Nitro.pentas beilTI Verpressen gewähr

leisten. Die Herstellung von Gußkörpern aus PETN scheitert daran, daß Nitropenta

nicht ohne gefährliche Zersetzungserscheinungen gesChlTIolzen werden kan·n.

Auf die Produktionsverfahren zur V.erarbeitung des in der Mustersprengstoffabrik

hergestellten Nitropentas zu Sprengschnur und zu Verstärkungsladungen wird in den

Abschnitten 4.3.3 und 4.3.4 ausführlich zurüc]q:ukolnmen sein.
Nitropenta wird durch eine Nitrierung von sehr reinem Pentaerythrit C(CH20H)4 und

einel11 hohen Überschuß an konzentrierter Salpetersäure HN03 (1:5 bis 1: 8) herge-
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stellt. Bei dieser stark exotherlnen Reaktion fällt, durch Verdünnung mit Wasser,
Pentaerythrittetranitrat C(CH.20N02)4 als farblose Kristalltnasse an.

Reaktionsgleichung:

CH20H CH20-N02

1 I

HOH2C-C_CH20H + 4 HN03 --> 4 H20 + 02N-OH2C-C-CH20-N02

I I
CH20R CH20-N02

Die NitropentahersteIlungsanlage (Geb.nr.:57.00) ist wie die Nitroglycerin-Anla

ge 1 eine Chargenanlage, in der die Veresterung des Pentaerythrits kontinuierlich in

einer Rührkaskade erfolgt.

Tabelle 4.2-3 Sprengtechnische Eigenschaften von Nitropenta :

3J

600N

1,77 g/cln3

8400 In/s

6 mrn

523 Inl/IO g

FomleI: CSHgN4012

190°C

>60 min

Verpuffungspunkt

Abel-Test, 80°C mind.

Schlagelnpfindlichkeit

Reibelnpfindlichkeit

Dichte

Detonationsgeschwindigkeit :

Stahlhü!se

Bleiblock

Das Rohprodukt Pentaerythrit wird unter Luftrührung (aus Geb.nr.: 91.20) und Küh

lung (aus Geb.nr. :94.20) kontinuierlich in eine 98 %ige Salpetersäure ei11getragen.

Das Nitriergemisch gelangt über den Überlauf des ersten Rührwerkbehälters direkt in

den zweiten Njtrierkessel, in dem die sog. "Nachnitrierung" bei etwa 15°C - 20°C

erfolgt. Durch Zugabe von Wasser oder Abfallsäure wird im nachgeschalteten ersten
Verdünner die HN03-Konzentration auf ca. 70% reduziert. Dabei fäIlt der nocll ge-

löste Restanteil an Nitropenta aus. Das durch Dekantieren separierte "saure" Roh

PETN wird in weiteren nachgeschalteten Waschbehältern durch Zugabe von Wasser

und Neutralisationslnitteln (Geb.nr. :55.70) säurefrei gewasch.en.

Das über eine Nutsche abgetrennte Roh-PETN wird in eineIn separaten RaUlTI des Ge

bäudes Nr.:57.00 zu Reinigungszwecken aus Aceton (Geb.nr.:55.70) ulnkristallisiert.

Durch diese Ulnfällung Init Aceton, in deIn sich PETN in der Wärme sehr gut löst,
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wird außerdelTI eine Kristallforln erzeugt, die es erlaubt, das gereinigte PETN mittels

eines Bandfilters abzutrennen. Des weiteren bietet das Ulnkristallisieren des PETN

den Vorteil, nach deIn Trocknen ein Produkt zu liefern, das sehr gut rieselfahig ist

und sich hervorragend für die Weiterverarbeitung zu Sprengschnur eignet.

Das abfiltrierte "feuchte" Nitropenta wird iIn Gebäude Nr. :57.00 in Transportbehälter

eingefüllt und verpackt. Diese werden, je nach Produktionsschritt, entweder in die

Lager Gebäudenrn ..:110.00 bzw. 115.00 oder direkt zum Nitropenta-Trockenhaus

(Geb.nr. :58.00) transportiert.

Die Abfallsäure und das Abwasser wird ZUITI Abfallsäure/Abwasser-Autbereitungshaus

(Geb.nr. :56.00) geleitet und dort aufbereitet. Das dabei allfallende PETN wird ge

samlnelt und dem Umkristallisationsprozeß wieder zugeführt. Die PETN~freieAbfall

säure wird über Rohrleitungen ZUITI Abfallsäurelagertank (Geb.nr. :55.50) geleitet und

von dort der Denitrierung (Geb.nr.:55.00) zugeführt. Das nachgeschiedene und in den

Klärbecken I und II (Geb.nrn. :56.10 und 56.20) vorgereinigte Abwasser wird von

deIn PETN Abfallsäure/Abwasser-Autbereitungskomplex (Geb.nr.: 56.00) ZUlTI Fest

stoffabsetzbecken I (Geb.·nr.:17.40) der Abwasseraufbereitung (Geb.nr.:17.00) zu·ge

leitet und dort weiter geklärt und gereinigt.

Das aus der Ulnfällung stammende Aceton wird destillativ in einer gesonderten Appa

ratur im Uln~istallisierrauln des Gebäudes Nr.:57.00· gereinigt und erneut in den

Prozeß zurückgeführt. Das dabei anfallende PETN wird abgetrennt und deIn Roh

PETN zugegeben. Der Destillationssulnpf wird in kleinen Mengen auf dem Brand

platz entsorgt.

Gebäude, die der Nitropenta-Anlage zugeordnet werden:

54.00 Säurelnischanlage mit Pumpstation

55.00 Denitrierung / Abfallsäureaufbereitung f. Mischsäure

55.11 (Abfall)Schwefelsäure-Lagertank

55.21 (Abfall)Salpetersäure-Lagertank

55.50 Abfallsäure-Lagertank (Puffer)

55.60 Aceton-Lagertank

55.70 AlTIlnOniak-Lagertank

56.00 Abfallsäure/Abwasser-Aufbereitungsanlage für PETN

In dieseln Gebäude wird das Prozeßwasser für den PETN-Herstellungs

prozeß aufbereitet und es dient außerdelTI der Frischwasserversorgung

des PETN-Prozesses.

56.10 Klärbecken I

56.20 Klärbecken Ir
57.00 Nitropenta Herstellung/ UInkristallisierung und Packhaus
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58.00 Nitropenta-Trockenhaus

91.20 Druckluftspeicher/Kompressor (Nitropenta-Anlage)

94.20 Kälteanlage für die Nitrierung (Nitropenta-Anlage)

110.00 Nitropenta-Lager (feucht)

115.00 Nitropenta-Lager (feucht)

4.2.2.1. Pentaerythrittetranitrat - Siebung und Trocknung

Das zur Weiterverarbeitung zu Sprengschnur oder Presskörpern vorgesehene Nitro

penta muß vor der Weiterverarbeitung getrocknet werden. Das Trocknen geschieht im

Gebäude Nr. :58.00, ';den1 sog. Trockenhaus, in Hordentrocknern. Dabei wird vorge

wärlnte Luft 'über das auf Horden ausgebreitete PETN geleitet. Da das austretende

Lösungsmittel Aceton u.U. zu einem zündfähigem Gemisch mit der Trockenluft füh

ren kann, sind die Trockner nach den Explosionsschutz-Richtlinien (39) für derartige

Anlagen ausgelegt. Die Trocknungstemperatur ist so gewählt, daß die Zersetzungs

temperatur bzw. Schmelztemperatur von PETN (141,3°C) keinesfalls erreicht oder

gar überschritten wird.

Die Trocknung wird \vährend des Betriebes VOITI KontrollraUlTI (Geb.nr.:60.00) aus

automatisch gesteuert, da es sich hierbei um einen sicherheitstechnisch kritischen Ver

fahrensschritt handelt. Das Trockenhaus ist durch automatisch wirkende Sicherungs

einrichtungen vor jedelTI Zutritt während des Betriebes gesichert.

Das getrocknete Nitropenta wird vor der Weiterverarbeitung im Gebäude Nr.:59.00

gesiebt. Dieser Verfahrensschritt ist notwendig, um eventuelle Zusammenbackungen

aufzubrechen und um ein einheitliches Produkt mit vorgeschriebener Korngröße zu

erhalten.

Das trockne PETN wird auf eine Siebanlage iIn Gebäude Nr.:59.00 aufgegeben.

Diese besteht aus einenl kreisförlnigen Siebblech über das ein zentral gelagerter wei

cher "Besen tf streicht. Dabei wird das PETN durch die Siebtnaschen gedrückt und

fällt über einen Trichter in die Transportbehälter. Das evtl. anfallende Überkorn wird

deIn Umkristallisationsprozeß im Gebäude Nr.:57.. 00 wieder zugeführt.

Das PETN ist in trockenem Zustand sehr reibelnpfin,dlich, weshalb auch das Sieben

autolnatisiert abläuft. Als Kontrollraum dient ebenfalls das Gebäude Nr.:60.00. Wie

bei der Trocknung ist auch das Sieb11aus bel1n Siebvorgang durch autolnatisch wir

kende Sicherheitseinrichtungen vor jeglichelTI Zutritt gesichert.

Nach beendeter Siebung werden die Init denl Siebgut gefüllten Transportbehältnisse

.vom Siebhaus zu den Lagern ··(Geb.nrn.:111.00 bzw. 112.00) oder ZUITI

PETN/Wachs-Mischhaus (Geb.nr.:68.10) befördert.
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Gebäude, die der Nitropellta-Trocknungsalllage zugeordnet werden:

58.00 Trockenhaus

60.00 KontrollraUln

Gebäude, die der Nitropellta-Siebanlage zugeordnet. werden:

59.00 Siebhaus

60.00 Kontrollrauln

111.00 Nitropenta-Lager (trocken)

112.00 Nitropenta-Lager (trocken)

4.2.2.2. Pentaerythrittetranitrat - Wachs - Mischung

Reines trockenes PETN ist, wie bereits mehrfach erwähnt, mechanisch sehr empfind

lich. Außerden1 stößt die Herstellung von Preßkörpern aus Nitropenta auf die

Schwierigkeit, daß die mit sicherheitstechnisch vertretbaren Preßdrücken hergestellten

Körper keine für die praktische Verwendung ausreichende Festigkeit aufweisen.

Um die beiden vorgenannten Nachteile auszugleichen, werden Preßkörper stets aus

PETN/Wachs-Genlischen gefertigt, deren Wachsgehalt in aller Regel zwischen 5 und

15 % liegt. Uln insbesondere bei niedrigen Wachsgehalten eine ausreichende Phleg

matisierung des PETN zu erreichen, ist eine möglichst große Homogenität der~:' Mi

schung nötig. Dies ,kann dadurch erreicht werden, daß das Wachs in gesChlTIolzenem

'Zustand auf die einzelnen PETN-Kristalle aufgezogen wird~ Durch nachfolgendes Ab

kühlen bildet sich auf den PETN-Kristallen ein extrem dünner Wachsfilm, der sowohl

die mechanische Elnpfindlichkeit des PETN deutlich reduziert als auch ein leichtes

"Verbacken u der Kristalle bewirkt, was die Verpreßbarkeit des PETN und die me

chanische Festigkeit der hergestellten Preßkörper entscheidend verbessert.

In der Mustersprengstoffabrik geschieht das Aufziehen des Wachses iln PETN/Wachs

Mischhaus (Geb.nr. :68.10). Hier werden abgewogene Mengen wasserfeuchtes Nitro

penta in offene, flache, lnit Heißwasser beheizbare Rührwerksbehälter gegeben und

mit einer ausreichenden Menge warlnen Wassers versetzt. Durch Betrieb des Rühr

werks werden "PETN/Wasser-Slurries" erzeugt. Zu diesen Slurries werden abgewo

gene Mengen niedrig schmelzenden Wachses zugesetzt. ·Die Temperatur der Slurries

ist so gesteuert, daß lnöglichst k,ein Wasser aus den Mischungen verdalnpft und das

Wachs in kurzer Zeit schlnilzt. Nachden1 alles Wachs geschn10lzen ist, werden die

Gelnische nach 5 bis 10 Minuten unter Heizen gerührt, bevor die Heizung abgestellt

wird. Während des langsalnen Abkühlens werdel1 die Behälterin'halte weiterhin durch

Rühren intensiv bewegt, bis alles Wachs erstarrt ist. Anschließend wird das fertige mit
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Wachs versehene PETN über Filter abgetrennt und durch Überleiten \Varlner Luft ge

trocknet. Das getrocknete Produkt wird in Transporteinheiten abgefüllt und in dafür

vorgesehene Lager (Geb.nrn.: 113.00 bzw. 114.00) verbracht.

Die Steuerung des gesalnten Prozesses erfolgt vom Steuerstand iln Gebäude Nr.:60.00

aus.

Gebäude, die der Wachs/Nitropenta-Mischanlage zugeordnet werdel1:

60.00 KontrollraulTI

68.10 PETN/Wachs-Mischhaus

113.00 Nitropenta-I...,ager (PETN/Wachs)

114.00 Nitropenta-Lager (PETN/Wachs)

4.2.3. Mahlen von Trinitrotoluol

Das für die Herstellung der gewerblichen Sprengstoffe benötigte Trinitrotoluol (TNT)

wird, wie schon erwähnt, nicht in der Mustersprengstoffabrik hergestellt, sondern von

anderen Herstellern bezogen ..

Entsprechend der derzeitigen Sprengstofftechnologie wird TNT in aller Regel als sog.

tlSchuppen-TNT" auf dem Markt angeboten. Dabei handelt es sich um kleine, unre

gelmäßig geforlnte, dünne TNT-Plättchen, die leicht zu zerbrechen sind. Aus dieseln

Grunde ist es zur Herstellung feinkristallinen Trinitrotoluols auch nicht tnehr nötig,

sog. ttBrocken-TNT" zu mahlen. Dieser Vorgang gehörte in der Vergangenheit wegen

der dalnit verbundenen ilTIlnenSen Inechanischen Beanspruchung zu einem der gefähr

lichsten Arbeitsgänge itn Rahmen der Sprengstoffuerstellung.

In der TNT-Mahlanlage der Mustersprengstoffabrik (Geb.nr.:20.00) wird das ilTI

Geb.nr.: 105.00 gelagerte Schuppen-TNT I11aschineII unter Verwendung harter Bürsten

durch ein Lochsieb passiert und anschliessend gesiebt, portioniert und verpackt. Die

Steuerung des Zerkleinerungs- und Siebvorgangs erfolgt VOlTI Schutzstand

(Geb.nr. :22.10) aus.

G'ebäude, die der TNT-Mahlaillage zllge9rdnet werden:

- 20.00 TNT - Mahlanlage

20.10 Schutzstand

105.00 Sprengstoff-Lager (TNT ungelnahlen)

106.00. Sprengstoff-Lager (TNT gelnahlen)
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4.3. I-Ierstellung der Sprengstofflnischungen

Über die Einteilung und ZUSalTIlnensetzung der gewerblichen Sprengstoffe wurde

ebenso wie über die Methoden ihrer Herstellung bereits ausführlich ilTI ersten Teil der

vorliegenden Arbeit berichtet; insoweit wird auf die Ausführungen in den Abschnitten

2.3.2 und 6.1.2 des ersten Teils verwiesen.

4.3.1. Herstellllng von ·Wett.ersprengstoffmischungen

Für den Einsatz von Sprengmitteln im Steinkohlenbergbau besteht die Grundsatzforde

rung, daß in ·den Bergwerken bzw. an den Betriebspunkten lnit Schlagwetter

und/oder Koillenstaubexplosionsgefahr nur Sprenglnittel eingesetzt werden dürfen, die

bei bestirTIrTIungsgelnäßer Verwendung, zündfähige Methan/Luft- und/oder Kohlen

staub/Luft- Gemische nicht zünden.

Die gewerblichen Sprengstoffe, die die vorstehend genannte Bedingung erfülleI1, wer

den als Wetter-Sprengstoffe bezeichnet. In der Bundesrepublik Deutschland ~erden

diese je nach deIn Grad ihrer Schlagwetter- bzw. Kohlenstaubsicherheit in die drei

Klassen I, 11 und 111 eingeteilt, wobei die Wetter-Sprengstoffe der Klasse 111 diejeni

gen mit der höchsten Sicherheit darstellen.

Ebenso wie alle anderen gewerblichen Sprengstoffmischungen stellen 'die Wetter

Sprengstoffe Gemische aus oxidierend wirkenden Stoffen (anorganischen Nttraten)

und verbrennlichen Stoffen (organische Verbindungen, Naturprodukte) dar. Durch

Zusatz inerter Stoffe (anorganische Chloride) wird die Explosionstelnperatur und

damit die Explosionswärme der Sprengstofflnischungen herabgesetzt. Die Zugabe

flamlnenlöschender Stoffe (anorganische Karbonate und Oxalate) bewirkt eine weitere

Absenkung der Zündfähigkeit der Wetter-Sprengstoffe.

Der Gehalt-an sprengtechnisch inerten Bestandteilen ist aber gleichzeitig tnit einer we

sentlichen Leistungsverlninderung der Sprengstoffe und einer deutlichen Verschlechte

rung ihrer Zündbarkeit verbunden. Uln diese Nachteile auszugleichen, wird den

Sprengstofflnischungen Sprengöl (Ngl/Ngk) zugesetzt, das die Zündbarkeit der

Sprengstoffe auch bei Verwendung kleinkalibriger Sprengstoffpatronen gegenüber der

Einwirkung detonierender Sprengzünder gewährleistet.

Für die Herstellung der pulverförlnigen Wetter~Sprengstoffe Inüssen die festen Be

standteile (anorganische Salze und organische Stoffe) lniteinander und 111it dem flüssi

gen Sprengöl hOlTIogen verITIischt werden. Da auch die Korngröße der festen Bestand

teile - das sog. ZUlnischpulver (ZMP) - einen erheblichen Einfluß auf die Schlagwet

ter- und Kohlenstaubsicherheit sowie die Zündbarkeit und Übertragungsfahigkeit der
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Sprengstoffe hat, Inüssen diese KOlnponenten vor deIn Verlnischen aufgelnahleIl und

gesiebt werden.

In der der Mustersicherheitsanalyse zugrundeliegenden Mustersprengstoffabrik sollen

die Wetter-Sprengstoffe "WetterBAM 11" und "WetterBAM 111" hergestellt werden.

Illre Zusammensetzung ergibt sich aus den Angaben der nachfolgenden Tabelle 4.3-1.

Tabelle 4.3-1 Zusalnlnensetzung von WetterBAM 11 und 111

WetterBAM 11 Anteile WetterBAM 111 Anteile

Nitroglycerin/-glykol (60/40)12,0 % Nitroglycerin/-glykol (60/40)10,0 %

Natritunni trat 45,0 % Natriulnnitrat 34,5 %

Kaliumnitrat 15,0 %

Ammoniulnchlorid 34,5 % Aln·moniumchlorid 34,5 %

Holzmehl 0,5 %

Guarmehl 2,0 % Guarlnehl 1,5 %

Calciumcarbonat 5,0 % Calciumcarbonat 3,5 %

Metallseifen ·0,5 %

Calciulnstearat 0,5 %

Tonerde 0,5 % Tonerde 0,5 %

100,0 % 100,0 %

Die nicht explosionsgefährlichen Rohstoffe, wie Natrium- und Kaliulnnitrat, Alnmo

niUlTIchlorid und Calciu111Carbonat, werden ilTI ZU111ischpulver-Lager (Geb.nr.: 10.00)

gelagert und von dort über eine Bandanlage (Geb.nr.: 10.10) in die ZUlnischpulveran

lage (Geb. nr. :11.00) gebracht. Dort werden die einzelnen Bestandteile getrocknet und

durch Mahlen und Sieben auf die erforderliche Korngröße gebracht sowie durch Wä

gung portioniert. Das für die Herstellung des "WetterBAM 11" benötigte Holzlnehl

wird im Gebäude Nr.:16.00 gelagert und itn Gebäude Nr,:14.00 getrocknet. Von dort

aus \\:ird es in portionierter Forn1 in die ZUlnischpulveranlage verbracht.

In der ZUlnischpulveranlage werden alle festen Bestandteile, die für die Herstellung

der jeweiligen Wetter-Sprengstoffe benötigt werden, in den zugehörigen Behältern der

ZUlnischpulver-Hängebahn vereinigt (Geb.nr.:ll.10). Jeder Behälter dieser Hänge

balln entl1ält das für die Herstellung einer Sprengstoffcharge benötigte ZUlnischpulver.

Mit der zentral gesteuerten Hängebahn werden die einzelnen Behälter über die Vertei

lerstation (Geb.nr.: 11.20) zu der Wettersprengstoff-Mischanlage befördert. Diese be

stel1t aus den beiden Mischhäusern (Geb.11rn.: 18.00 und 18.20), deIn Sprengölvorrats-
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lager (Geh.nr.: 18.10) und deIn ElTIlllsionsleitungsturlTI '(Geb.nr.: 18.30). Die richtige

Zuleitung der ZUlnischpulverbehälter der Hängebahn zu den eit1zelnen Mischlnaschi

nen der Mischhäuser ist durch die zentrale Steuerung im Gebäude Nr.: 11.10 ge\vähr

leistet.

Das für die Herstellung der Wetter-Sprengstoffe benötigte Sprengöl wird als

Sprengöl/Wasser-ElTIulsion aus deIn Sprengölhauptlager I (Geb. nr. :37.00) abgezo

gen. lln EmulsionsleitungsturlTI (Geb.nr.: 18.30) wird die EITIulsion in einelTI Tangen

tialscheider in reines Sprengöl und Treibwasser getrennt. Das Sprengöl wird porti

0nsweise in das Sprengölvorratslager (Geb. nr.: 18.10) abgelassen; das Treibwasser
,

wird kontinuierlich in das Sprengölhauptlager zurückgeführt. Die Wettersprengstoff-

Mischanlage enthält die heiden Mischhäuser (Geb.nrn.: 18.00 und 18.20), in denen

jeweils zwei Mischlnaschinen VOITI Typ "Werner-Pfleiderer" Init einer Kapazität von

jeweils 500 kg aufgestellt sind. Um Verwechslungen und gegenseitige Verunrei11igun

gen zu vermeiden wird in jedelTI Mischhaus stets nur eine Sorte Wettersprengstoff

gemischt.

Für die eigentliche Herstellung der Sprengstoffe wird zunächst die jeweilige Misch

maschine mit dem ·benötigten Zun1ischpulver beschickt. Dazu wird der zugehörige

Zumischpulverbehälter über die Mischmaschine gefahren und entleert. In der an

schließenden sog. Vormischphase wird zunächst nur das Zumischpulver in der

Mischlnaschine hOlnogenisiert. Während dieser Vorlnischphase wird das für die Her

stellung der jeweiligen Sprengstoffcharge benötigte Sprengöl aus deIn Vorratsbehälter

abgeleitet und auf einer Waage abgewogen. Anschließend läuft das Sprengöl über eine

in der Mischmaschine befindliche Düsenleitung kontinuierlich in das ZUlnischpulver

ein und wird dort sofort untergemischt. An das Einlaufen des Sprengöls schließt sich

die ca. 10 lninütige Hauptlnischphase an, in der der Wettersprengstoff in der ge

wünschten Zusarnlnensetzung und der benötigten Homogenität entsteht. Nach Ab

schluß der Hauptmischphase wird der Inhalt der Mischmaschine in Transportwagen

(TW) abgekippt und diese aus dem Mischhaus herausgezogen.

Alle wesentlichen Arbeitsvorgänge - wie das Einfüllen des ZUll1ischpulvers in die

Mischlnaschine, das Trennen, Wiegen und die Zuleitung des Sprengöls zur Mischma

schine, das eigentliche Mischen in der Vor- und HauptlTI.ischphase sowie das Entleeren

der Mischlnaschinen - erfolgen autolnatisch und werden von einelTI zentralen Steuer

pult, welches in einelTI besonders geschützten RaU111 des Gebäudes Nr.:18.10 unterge

bracht ist, gesteuert und überwacht.
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Gebäl1de, die der Wettersprengstoffherstellung zugeordnet werden:

11.20 Zu.n1ischpulver-Verteilerstation I

1.8.00 Mischhaus IV

18.10 Sprengölvorrats-Lager /WägeraUlTI (Nebenlager)

18.20 Mischhaus V

18.30 Sprengölvorrats-Lager (Nebenlager)

37.00 Filterhaus und Sprengöl-Lager I (Hauptlager)

10.00 Zumischpulver-Lager

11.00 Zumischpulveranlage

14.00 Holzmehl-Sieb und Trockenhaus

16.00 Holzlnehl-Lager

Die Taktzeiten der Wettersprengstoffherstellung sind so gewählt, daß ein zeitlich ge

geneinander verschobenes Arbeiten mit zwei Mischmaschinen in einem Mischhaus

möglich ist. Ein Betreten der Mischhäuser ist nur erforderlich, um den Zumischpul

verbehälter ggf. restlos zu entleeren, die Transportwagen Init dem fertigen Wetter

sprengstoff aus der Anlage herauszuziehen sowie um Kontrollgänge oder Reinigungs

arbeiten auszuführen.

Alle zur Wettersprengstoff-Mischanlage gehörenden Gebäude (Geb.n.rn.: 18.00,

18.10, 18.~O und 18.30) sind n1it einer gemeinsalnen Erdüberdeckung versehen.
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Herst.ellung der gelatinösen Sprellgstoffmischungen

Es werden in der Mustersprengstoffabrik, wie bereits bei der Rohstoffbetrachtung

erläutert, drei gelatinöse Ammoniulnnitratsprengstoffe h.ergestellt, die als BAMgel 20,

BAMgel 30 und BAMgel 40 bezeichnet werden. Diese unterscheiden sich hauptsäch

lich in ihrein Sprengölgehalt. Den höchsten Sprengölgehalt von 40 % hat das Produkt

BAMgel 40, welches im Mischhaus I (Geb.nr.:23.00) hergestellt wird. Der Sprengöl

gehalt von BAMgel 30 bzw. BAMgel 20 beträgt dementsprec-hend 30 % bzw. 20 %;

ihre Herstellung erfolgt im Mischhaus 11 (Geb.nr. :24.10) bzw. iln Mischhaus 111

(Geb.nr. :25.10). Der Sprengstoff BAMgel 20 wird außerdem, der besseren Auslas

tung der Anlagen halber, auch im Mischhaus I gefertigt.

BeiITI Mischl1aus I handelt es sich UITI ein u111walltes Gebäude lnit schwerer Dachaus

führung. In ihln befindet sich ein Drais-Mischer mit einer Mischkapazität von 500 kg.

Mit diesen1 Mischer wird BAMgel 40 oder BAMgel 20 hergestellt.

Bei einer Mischkapazität von 500 kg BAMgel 40 wird eine Sprengölmenge von ma

xilnal 40% * 500 kg = 200 kg benötigt. Diese wird als Sprengöl/Wasser-ElTIulsion

über eine Rohrleitung vom Sprengöl-Hauptlager 11 (Geb.nr.:51.00) zum Zwischenla

ger, deIn Geb'äude Nr.:23.10, geleitet. Im erdüberdeckten Zwischenlager Gebäude

Nr. :23.10 wird das Sprengöl VOln TransportlnediulTI Wasser geschiedell, gewogen und

in eineIn Behälter zwischengelagert. Von dieseln gelangt es bei Bedarf über eine Fal

leitung in das Gebäude Nr.:23.00 direkt in den Mischtrog, wo es von Hand mit der

entsprechenden Menge an Nitrocellulose versetzt wird. Der fahrbare Mischtrog mit

dem gelatinierten Sprengöl wird vom Bedienungspersonal zur ZUlnischpulveraufgabe

~inrichtung gefahren und dort fixiert; anschließend verläßt das Bedienungspersonal

das Mischhaus. Das Zumischpulver wird, getrennt von den Einrichtungen für die

ZUlnischpulvervorbereitung der Wettersprengstoffe, im Gebäude Nr.: 11.00 getrock

net, gelnahlen, gesiebt und portioniert und über die Transporteinrichtung

"Hängebahn" von der Hauptstation (Geb.nr.:ll.l0) über die Verteilerstation I

(Geb.nr.:11.20) zur Verteilerstation 11 (Geb.nr.:l1.30} geleitet. Die Verteilerstation 11

dient der Zuordnung der ankOlTIlnenden ZUlnischpulver zu den einzelnen Mischhäu

sern für die gelatinösen Sprengstoffe. Die. für das Mischhaus I (Geb. nr. :23.00) be

stimlnten Einheiten werden direkt in das Gebäude 2~.OO geleitet und dort autoll1atisch

bis über den Mischtrog geführt. IITI Mischbehälter 'befindet sich das mit der Nitrocel

lulose vorgelatinierte Sprengöl. Nach der automatisierten Zugabe des Zumischpulvers

wird der Mischtrog ferngesteuert unter die Knethaken der Drais-Mischlnaschine ge

fahren und dort arretiert. Die Knethaken werden in den Trog abgesenkt und die Mi

schung wird durchgeführt.
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Nach Abschluß des Mischvorgangs werden die Knethaken automatisch aus dem

Mischtrog ausgefal1ren. Danach wird das Mischhaus für das Bedienungspersonal wie

der freigegeben, dalnit dieses eine Reinigung der Knethaken von anhaftenden Spreng

stoffreste!1 durchführen kann. Das Bedienungspersonal fährt den Mischtrog lnit der

Sprengstoffmasse zu einer im gleichen Raum befindlichen Kippvorrichtung, die wie

derUl11 nur V0I11 Steuerrauln aus betätigt werden kann. Durch das Kippen des Misch

trogs rutscht die Sprengstoffmasse in einen bereitgestellten Transportwagen, der nach

Rückstellu.ng des leeren Mischtrogs aus dem Mischhaus herausgezogen wird.

Die Steuerung aller auto~natisierten Arbeitsvorgänge geschieht vom Schutzraum iln

Gebäude Nr. :23.20 aus.

Tabelle 4.3-2 Zusalnmensetzung von BAMgel 20, 30 und 40

Zugaben BAMgeI20 BAMgel30 BAMgeI40

Nitroglycerin/Nitroglykol (60/40) 20,0 % 30,0 % 40,0 %

TNT 10,0 % 5,0 % 3,0 %

Nitrocellulose 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Ammoniumnitrat 66,0 % 40,0 % 43,0 %

Natriulnnitrat -- 20,0 % 7,0 %

Holzmehl 2,0 % 3,0 % 4,5 %

Wasser 0,5 % 0,5 % 1,0 %

. Farbstoff 0,5 % 0,5 % 0,5 %

100,0 % 100,0 % 100,0 %

In den Mischhäusern 11 und 111 (Geb.nrn.:24.10 und 25.10) 'befindet sich jeweils nur

eine Misc11einrichtung (Tellex-Mischer) mit einer Kapazität von 500 kg.

Da diese beiden Miscl1häuser einander entsprechen, d.h. hinsichtlich Aufbau, Maschi

neninhalt und Betriebsweise gleich sind, wird nur die Mischanlage 11 zur Herstellung

des gelatinösen Sprengstoffes BAMgel 30 eingehend beschrieben.

Mischanlage 11 zur Herstellung von BAl\1;gel 30

Zumischpulveraufgabe Mischhaus

(Geb.nr. :24.00) (Geb.nr. :24.10)

Kapazität 500 kg (Mischung)

50 kg (Sprengöl)

(incl. 250 kg TNT)

550 kg
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Die Mischanlage 11 ist, wie. die Skizze zeigt, in zwei Hauptteile (Gebäuqe) unterteilt.

Beide Gebäude sind so erdüberdeckt, daß der Zwischenrauln ebenfalls mit Erde über

deck1: ist. Beide Gebäude sind mit einer Transporteinrichtung für die Zumischpulver

zuführung verbunden.

Im Gebäude Nr.:24.00 befindet sich die Zumischpulveraufgabe. Das Zumischpulver

wird, wie schon zuvor be_schrieben, über die Transporteinrichtung "Hängebahn." zur

Verteilerstation 11 geleitet, hier automatisch den entsprechenden Mischhäusern zuge

ordnet und im vorliegenden Fall über den Zumischpulvertrichter im Gebäude

Nr. :24.00 gefahren. Das Zumischpulver besteht, entsprechend der Tabelle 4.3~2, aus

unterschiedlichen Bestandteilen, die bis auf das Sprengöl und das Trinitrotoluol in der

benötigten Feinheit fertig portioniert angeliefert werden.

Im Aufgabetrichter wird dem Zumischpulver das TNT zugegeben (der Anteil beträgt

beim BAMgel 30 etwa 5% entsprechend 25 kg). Beides gelangt über eine Siebanlage,

die eventuelle Fremdkörper ausscheidet oder transportbedingte Zusalnmenbackungen

zerkleinert und über ein unterirdisch verlegtes Transportband bis in den Tellex-Mi

scher iln Gebäude Nr. :24.10.

Hier wird die Nitrocellulose (1 % entsprechen 5 kg) automatisch zugegeben ünd mit

der "Vormischphase tt begonnen. Erst nach Ablauf der für die Vormischung festgesetz

ten Zeit wird das Sprengöl (hier sind es 30 % entsprechend 150 kg) dem weiterlau

fenden Mischvorgang zugeführt. Das Sprengöl gelatiniert dabei umgehend mit der

vorhandenen Nitrocellulose, was sich durch eine erhöhte Stro.maufnahme der An

triebsmaschine des Mischers bemerkbar macht.

Das aus dem Sprengöllager (Geb.nr. :51.00) als Sprengöl/Wasser-Emulsion abgeför

derte Sprengöl wird in Tangentialabscheidern , die in getrennten Räumen der Misch

häuser 11 ~nd 111 (Geb.nrn.:24.10 und 25.10) aufgestellt sind, vom Treibwasser ge-
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trennt und in Vorratsbehältern zwischengelagert. Von diesen Behältern gelangt das

r~ine Sprengöl durch autolnatische Anforderung auf Waagen, von denen aus es der

zugehörigen Mischn1aschine zugeleitet wird.

Das Entleeren der Mischlnaschine geschieht auch hier wie bei dem Werner & Pfleide

rer-Mischer für die Wettersprengstoffe durch das Kippen des gesan1ten Mischers. Das

fertige Produkt rutscht in einen fahrbaren Transportwagen, der sich neben dem

Mischbehälter befindet. Der geschwenkte Mischer wird arretiert und das Bedienungs

personal kann den Mischraum betreten. Die restliche, iln Mischer· befindliche

Sprengstoff-lnasse wird VOln Bedienungspersonal entfernt und ebenfalls in den Trans

portwagen gefüllt. Nach Abschluß der Reinigungsarbeiten wird das Transportfahrzeug

aus der "Beladestellung" gezogen und durch einen leeren Transportwagen ersetzt. Das

fertige Produkt wird abgedeckt und ZUITI entsprechenden Patronierhaus oder zu einern

Absetzhaus (zur kurzen Zwischenlagerung) transportiert.

Gebäude, die der Herstellung der gelatinösen Sprengstoffe zugeordnet ,verdpn:

11.30 ZUlnischpulver-Verteilerstation 11

23.00 Mischanlage I

23.10 WägeraUlTI und Sprengöl-Lager (Nebenlager)

23.20 Scl1utz- und Kontrollraum

24.00 Zumischpulveraufgabe TNT-Lager (Nebenlager)

24.10 Mischanlage,II /Wägeraum und NgI-Lager (Nebenlager)

25.00 ZU111ischpulveraufgabe TNT-Lager (Nebenlager)

25.10 Mischanlage III/Wägeraum und Ngl-Lager (Nebenlager)

4.3.3. Herst.ellung von Sprengschnur

Sprengsc11nüre sind flexible, schnurartige, fortlaufende Sprengstoffladungen, die aus

einer durch Textilfade~ ulnsponnenen Explosivstoffseele bestehen. Zum Schutz vor

Beschädigung und zur Gewährleistung der Dichtheit und Wasserfestigkeit sind die

Ro'h-Sprengschnüre lnit einem Mantel aus Kunststoff ulTIspritzt.

Die Sprengschnüre unterscheiden sich in ihrelTI Ladegewicht, das· von einigen GralTIrTI

bis zu mehr als 100 g je Meter Sprengschnur betragen kann, sowie in der Art des in

ihnen enthaltenen Explosivstoffs. In der Regel kOlnmt reines, trockenes PETN als

Explosivstoffüllung der Sprengschnüre zur Verwendung.

In der Mustersprengstoffabrik wird ausschließlich Sprengschnur Init eineIn Füllge

wicht von 100 g PETN je Meter Sprengschnur hergestellt. Die Herstellung erfolgt in

mehreren Schritten, die aus Sicherheitsgründen in verschiedenen, räulnlich getrennten
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Arbeitsgebäuden durchgeführt werden. Das für die Sprengschnurfertigung benötigte

trockene PETN wird in betriebsinternen Transportverpackungen in den Lagergebäu

den (Geb.nrn.: 111.00· und 112.00) aufbewahrt. Von dort aus wird der Tagesbedarf

bei Arbeitsbeginn in das Zwischenlager (Geb.nr.: 62.00) gebracht und dort in einem

gesonderten Raum in Einheiten von je 1000 g portioniert. Der Herstellung der sog.

Roh-Sprengschnur dient das Spinngebäude (Geb.nr.:61.00) das in schwerer Bauweise

errichtet und vollständig umwallt ist.

Sprengschnurherstellung in Gebäude Nr.: 61.00

Erdwall

Zugang
Abstell

kammer
Mitarbeiterbereich Zugang

I II

Efdwall

111 IV v

Die eigentliche Fertigung der Roh-Sprengschnur erfolgt auf speziellen Spinnmaschi

nen. Aus einelTI kleinen Trichter oberhalb der Spinnmaschine rieselt ein kontinuierli

cher, nlengenlnäßig genau dosierter PETN-Stroffi, der im freien Fall mit einem sehr

schnell ulnlaufenden Band aus sehr dünner Kunststoffolie uITIwickelt wird. Unmittel-

bar anschließend wird der so gebildete PETN-gefüllte tt Schlauch It sehr dicht mit einer

Vielzahl von Textilfaden umsponnen, so daß eine feste und dichte Roh-Sprengschnur

entsteht, die aln Ende der Maschine auf einer großen Transportrolle aufgewickelt

wird.

Wegen der besonders großen tnechanischen Empfindlichkeit, der leichten Zündbarkeit

und der großen Sprengkraft des trockenen Nitropentas sind bei der Herstellung der

Sprengschnur eine ganze Reihe von speziellen Sicherheitsvorschriften zu beachten. So

dürfen mehrere Spinnmaschinen nur dann in einem Gebäude gleichzeitig betrieben
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werden, wenn für jede Maschine eine separate Arbeitsbox vorhanden ist, die baulich

so ausgelegt sein ITIUß, daß ein.e Detonation des Sprengstoffs auf einer Maschine nicht

zur Zündung des Sprengstoffs auf einer ben'achbarten Maschine führt. Um dies zu

gewährleisten, ist auch die Füllmenge an PETN iIn Aufgaoetrichter jeder Spinnlna

schine auf maxilnal 1,0 kg beschränkt. Das Aufwickeln der Roh-Sprengschnur erfolgt

außerhalb der Arbeitsbox. Hinter der Spinnmaschine befindet sich eine Abtrennvor

richtung für die Sprengschnur, die dafür sorgt, daß die Schnur im Falle einer gefahr

trächtigen Störung der Maschine automatisch abgeschnitten und der Schnurrest aus der

Nähe der Spinnlnaschine gezogen wird.

Das Spinngebäude "(Geb.nr. :61.00) enthält fünf Arbeitsboxen, in den.en fünf Spinnma

schinen gleichzeitig betrieben werden können. AußerdeIn enthält des Arbeitsgebäude

eine sowohl von außen als von innen zug:ingliche Abstellkammer, in der der Bedarf

an PETN für die laufende manuelle Beschickung der Spinnmascllinen kurzzeitig ab

gestellt wird. Die Beschickung dieser Kammer erfolgt laufend durch einen sog .. Zu

träger. Die Spulen mit der Roh-Sprengschnur werden iln Gebäude Nr. :63.00 zwi

schengelagert.

Von diesem Zwischenlager 11 werden die Roh-Sprengschnurrollen zur Spreng

sc11nurUInmantelung (Geb.nr.:65.00) gebracht. Hier wird die Sprengschnur durch

einen Extruder gezogen und auf diesem Wege Init einem dichten Kunststoffll1antel

versehen. Wegen der relativ hohen Temperatur iln Extruder durchläuft die fertig um

spritzte Sprengschnur - zwecks Abkühlung - ein dicht hinter dem Extruderkopf ange

ordnetes Wasserbad. Die abgekühlte Sprengschnur wird über ein Zählwerk geführt

und auf große Vorratsspulen aufgewickelt. Bei Mascllinenstillstand wird die Spreng

schnur uI1mittelbar hinter deIn Extruderkopf autolnatisch abgeschnitten und aus dem

Extruder gezogen. Auf diese Weise wird verhindert, daß das thermisch elnpfindliche

PETN iln Extruder unzulässig erWärlTIt wird.

Die fertige Sprengschnur wird anschließend in das Gebäude Nr. :67.00 gebracht und

dort auf kleine verbrauchsfertige Spulen lltngespult und versandmäßig verpackt. Um

ein Ausrieseln von PETN aus den offenen Enden der Schnur zu verhindern, werden

die Enden vor dein Verpacken rnit kleinen Metallkappen verschlossen.

Zur Sprengschnurfertigung gehören außer den bereits erwähnten Gebäuden noch die

Gebäude Nr.,:64.00 und Nr.:66.00. lln Gebäude Nr.:64.00 befindet sich u.a. der sog.

TestraUlTI, in deIn laufend aus der Produktion entnOlTIlnene Proben allf Maßhaltigkeit,

Dichtheit und Einhaltung des PETN-Füllgewichts kontrolliert werden. TIn Gebäude

Nr.:66.00, der sog. Schlitzanlage, wird das in Sprengschnurresten, fehlerhaften Pro

dukten oder iITI A.usschuß (Anfang- und Endstück) enthaltene PETN durch Aufschnei

den der Schnüre mechanisch VOITI UlTIlnantelungsmaterial getrennt. Das so zurückge

wonnene PETN wird in die PETN-Ulnkristallisation iln Gebäude Nr. :57.00 zurückge-
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führt, während die übrige.n Sprengschnurreste auf dem Brandplatz durch Verbrennen

entsorgt werden.

Gebäude, die der SpreIlgschnurherstellung zugeordnet werden:

61.00 Sprengschnurspinnerei

62.00 Zwischenlager I (PETN)

63.00 Zwischenlager TI (Sprengschnur)

64.00 TestraUlTI / WC

65.00 SprengschnurUffilnantelung

66.00 Sprengschnur-Schlitzanlage

67.00 Sprengschnurverpackung

4.3.4. Herstellung von Verstärkungsladungen

Neben gewerblichen Sprengstoffen und Sprengschnur werden in der Musterspreng

stoffabrik noch die Verstärkungsladungen, sog. ttBAMbooster 500", hergestellt. Bei

diesen Ladungen handelt es sich um zylindrische Preßkörper, die aus jeweils 500 g

PETN/Wachs bestehen. Die Verstärkungsladungen werden im Pressengebäude

(Geb.nr. :68.00) hergestellt.

Das Verdichten von S.prengstoffen durch Pressen zählt, wegen der damit verbundenen

starken Inechanischen Beanspruchung zu einem der gefährlichsten Arbeitsgänge im ~ ..;,

Rahmen der Explosivstoffindustrie. Aus dieseln Grund muß das Pressen von Explo

sivstoff stets unter besonderen Schutzbedingungen für das Arbeitspersonal durchge

führt werden.

Das Gebäude Nr.:68.00 ist in Widerstandsbauweise und teilweise erdüberdeckt errich

tet.. Der Innenraum ist durch eine Widerstandswand, in der sich sicher verschließbare

Durchfahröffnungen für die Pressformen befinden, in einen Mitarbeiter- und einen

Pressenbereich getrennt. Der Pressenbereich ist außerdem durch Widerstandswände in

fünf Einzelb.oxen unterteilt, in denen jeweils eine Presse aufgestellt ist. Der Pressen

bereich ist außerdelTI Init einer festen Widerstandsdecke und Ausblasewand ausgestat

tet. Durch diese Bauweise ist gewährleistet, daß iln Falle einer Explosion während des

Preßvorgangs weder der Mitarbeiterbereich noch die benachbarten Preßboxen unzu

lässig gefährdet sind. Weil die Pressen bei einer Explosion teilweise zerstört und dabei

schwere Wurfstücke gebildet we~den, ist vor der Ausblasewand des Pressenbereichs

ein hoher Erdwall errichtet, der die Wurfstücke abfangen soll. Der Geländebereich

vor der Ausblasewand ist während des Pressens gegen den Zutritt von Personen gesi

chert.
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Boosterherstellung in Gebäude Nr.: 68.00

hoher Erdwall

,..- •.......•....•....... ,..- - ....•••••.•••.•••..•. ,..- .•.....•.•....•.....• - r---

I

I:

11

,I

III

11

IV

11

v
11

Mitarbeiterbereich

Erdüberdeckung

Als Ausgangsprodukt für die Herstellung der Verstärkungsladung dient PETN/Wachs,

das im Gebäude Nr.:68.10 gefertigt und in den Lagergebäuden (Geb.nrn.:113.00 und

114.00) gelagert wird.

Die für die Herstellung der Preßkörper benötigte Explosivstofflnenge wird vor der

Aufnahme der Arbeiten in das Pressengebäude gebracht und dort in einem besonderen

Abstellraum zwischengelagert.

Die zur Fertigung der Preßkörper verwendeten Sprengstoffpressen werden hydraulisch

betrieben, wobei die Aggregate zur Erzeugung des Pressendrucks, für jede Presse

getrennt,; in abgetrennten Kanl1nern der Pressenboxen untergebracht sind. Die Pressen

bestehen aus eineITI lnassiven Ständer, den auf den Pressentischen arretierbaren Matri

zen und je Presse aus vier gleichzeitig betätigten Ober- und Unterstempein.

Auf diese Weise ist es lnöglich, n1it jeder der fünf Pressen vier Preßkörper gleichzei

tig herzustellen. Die Preßstelnpel und die Matrizen bestehen aus speziell vergütetem

Stahl lnit einer besonders glatten Oberfläche. Zur Herstellung der Preßkörper werden

zunächst die Matrizen durch die zwischen dem Mitarbeiter- und dem Pressenbereich

befindliche Widerstandswand in den Mitarbeiterbereich gefahren. Hier wird jede der

vier in den Matrizen befindlichen Aussparungen lnit genau 500 g PETN/Wachs ge-
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füllt. Anschließend werden die Preßforlnen automatisch durch die geöffneten Durch

fahröffnungen in d~r Widerstandswand in den Pressenbereich gefahren Ulld die Öff

nungen sicher verschlossen. Erst wenn die Durchfahröffnungen verschlossen sind,

werden die Matrizen auf dem Preßtisch fixiert und der Preßvorgang VOlTI Mitarbeiter

bereich aus gestartet. Alle automatisch abl.aufenden Vorgänge im Pressenbereich wer

den vonl Mitarbeiterbereich aus gesteuert und durch Fernsehkameras überwacht.

Nacll deIn Abschluß des Preßvorgangs werden die Preßkörper vorsichtig aus den

Preßforlnen entfoflnt. Diese Arbeit erfolgt ebenfalls automatisch iln gesicherten Pres

senbereich. Die entforlnten Preßkörper werden zusalnmen mit den Matrizen durch die

Durchfahröffnungen in den Mitarbeiterbereich zurückgefahren, dort ·entnornrn·en, vi

suell kontrolliert und in die vorbereiteten Transportverpackungen eingesetzt. Diese

können in der Abstellkalnmer kurzzeitig abgestellt werden bis eine Transporteirlheit

mit 100 Stück oder 50 kg aufgefüllt ist.

Die fertig verpackten Verstärkungsladungen werden anschließend in das Lager

·(Oeb.nr.:118.00) gebracht und dort gelagert.

Gebäude, die der Verstärkungsladungsherstellung zugeordnet werden:

68.00 Pressengebäude

68.10 Wachs/Nitropenta-Mischhaus

4.4. Patronieren und Verpacken der gewerblichen Sprengstoffmi
schungen

Die in den fünf Mischanlagen I bis V (Geb.nrn.:23.00, 24.00, 25.00, 18.00 und

18.20) hergestellten gewerblichen Sprengstofflnischungen werden in den sechs Patro

nieranlagen 1 bis 6 (Geb.nrn.:26.00, 27.00, 28.00,31.00, 32.00 und 33.00) zu sog.

Sprengstof~patronen verarbeitet.

Als Sprengstoffpatronen werden zylindrisch geforlnte Sprengstoffladungen bezeichnet,

die aus gewerblichen Sprengstoffmischungen in Un1hüllungen aus Kunststoffolie oder

aus lnit Wachs oder Ceresin getränkteITI Papier bestehen. Der Verschluß der Patronen

erfolgt entweder durch Metallclips (bei Kunststoffulnhüllungen) oder durch Zufalten

(bei Papierumhüllungen). Die Patronenabmessungen richten sich nach den Bedürfnis

sen der Praxis, d. h. den Bohrlochdurchlnessern unq -län-gen.

Die in der Mustersprengstoffabrik hergestellten gelatinösen Gestein- und pulverförmi

gen Wettersprengstoffe werden in den vorgenannten räunllich getrennten Patronieran

lagen 1 bis 6 patroniert. Jede Patronieranlage enthält nur eine Patronierlnaschine nebst

der -erforderlichen Hilfsanlagen. Die hydraulisch betriebenen, progralnmgesteuerten
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Patronierrnaschinen sind auf die zu patronierenden Sprengstoffarten und -mengen so

wie auf die zu fertigenden P~tronenabrnessungen optimal abgestimlnt.

Die pulverföflnigen Wettersprengstoffe werden in Patronendurchmessern von 30 und

40 mln auf sog. Spindel1naschinen patroniert. Die gelatinösen Gestcinsprengstoffe

BAMgel 30 und BAMgel ·40 werden in DurchInessern von 28 bzw. 36mm auf sog.

ROLLEX-Maschinen patroniert, während der Gesteinsprengstoff BAMgel 20 nur in

sog. Großbohrlochpatronen von 50 turn Durchmesser unter Verwendung einer sog.

Schneckenmaschine patroniert wird. Die Arbeitsweisen und Anwendungsbereiche der

verschiedenen Patroniermaschinentypen sind bereits im ersten Teil der vorliegenden

Arbeit beschrieben worden; insoweit wird auf den Abschnitt 6.2.4 des 1. Teils ver

wiesen. Die nachfolgende Tabelle 4.4-1 gibt einen Überblick über die in der Muster

sprengstoffabrik vorhandenen Patronieranlagen:

Tabelle 4.4-1 Verwendete Patroniermaschinen

Patro- Gebäude Maschinentyp Produkt Patroniernlengen

nier- Nr. [kg/h] [Patronen/h]

anlage

Nr.

1 26.00 Spindel-Patr. WetterBAM 11 650 1000 St

2 27.00 Spindel-Patr. WetterBAM 11 650 1000 St.

3 28.00 Spindel-Patr. WetterBAM 111 1250 1000 St.

4 31.00 Schnecken-Patr. BAMge120 1250 500 St.

5 32.00 Rollex-Patr. BAMge130 1250 500 St.

6 33.00 Rollex-Patr. BAMge140 650 500 St.

Die Patronieranlagen 1,2 und 3, die der Herstellung der Wettersprengstoffpatronen

dienen, sind untereinander identisch, so daß hier nur die Patronieranlage 1 beispielhaft

beschrieben wird. Der schelnatische Aufbau dieser Patronieranlage ist aus der nach

folgenden Grundrißskizze zu ersehen.Die zur Patronierung der pulverförlnigen

Wettersprengstoffe ver\vendete Spindehnaschine erfordert die Bereitstellung

vorgeformter, einseitig verschlossener Patronenhülsen aus gewachstelTI Papier. Diese

Hülsen werden auf einer in der Patronieranlage aufgestellten Hülsen- bzw.

Hüllenwickellnaschine gefertigt und kontinuierlich der Patronierlnaschine zugeführt.
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Patroniergebäude 1 (Geb.nr.:26.00)

P.atronierung

Patroniermaschine

incl. Aufgabetrichter

Verpackungsgebäude
Hülsenwickel-
automat

Transportkanal

Erdüberdeckung

Abtrans
portweg

zum
Lager

Erd-

wall

Das Füllen der Hülsen mit einer genau dosierten Sprengstoffmenge und das

Verschließen der offenen Seite der gefüllten Patronen erfolgt automatisch auf der

Patronierlnaschine. Die von der Patronie.rmaschine ausgestoßenen fertigt?n Patronen

werden über ein Transportband in den separaten Verpackungsbereich der Pa

tronieranlage befördert. Dabei ist die Abförderung so gestaltet, daß die Übertragung

einer Detonation von Patrone auf Patrone verhindert wird. Auf diesem Wege ist auch

ausgeschlossen, daß eine Detonation vom Patronierungsbereich auf: den

Verpackungsbereich oder umgekehrt übertragen wird.

Im Verpackungsbereich werden die Sprengstoffpatronen automatisch gewogen, visuell

auf ordnungsgemäße Faltung kontrolliert und schließlich nach der Nummerierung ei

ner sog. Einschlauchrnaschine zugeführt. In dieser werden die hintereinanderliegenden

Sprengstoffpatronen mit einem Endlosschlauch aus Kunststoffolie überzogen. Der mit

Sprengstoffpatronen gefüllte Schlauch wird ,in regelmäßigen Abständen getrennt und

in Versandverpackungen verpackt. Die gefüllten und verschlossenen Versandverpac

kungen werden zwecks Pallettierung dem Paclchaus (Geb.nr. :34.00) zugeführt.

Die Patronieranlagen 1 bis 3 sind jeweils für insgesamt 1000 kg Sprengstoff ausge

legt, wobei sich diese Menge wie folgt auf die einzelnen Bereiche der Patronieranla

gen verteilt:

-max. 500 kg inl Aufgabetrichter (eine Charge)

-max. 120 kg in der PatronierInaschine

-max. 30· kg auf deIn Transportband

-max. 350 kg im Verpackungsbereich
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Der gelatinöse Gesteinsprengstoff BAMgel 20 wird in der Patronieranlage 4

(Geb.nr. :31.00) zu Großbohrlochpatronen patroniert; dies geschieht auf einer Schnek-

kenmaschine.

Der Grundriß der Patronieranlage 4 ist aus der nachfolgenden Skizze zu ersehen.

Patroniermaschine 4

(Gebäude Nr.:31.00)

Transportverpackung

Erdüber-

Patronier
maschine

·IL
Aufgabebehälter

Trichter

deckung

Der Sprengstoff \vird aus d'em Aufgabetrichter über ein Transportband der Patronier

l11aschine zugeführt. Hier wird der Stoff Inittels einer Schnecke durch die sog. Lade

düse gedrückt. Über die Ladedüse wird ll1it konstanter Gesch\vindigkeit ein durch

Verschweißen von Kunststoffolie hergestellter Schlauch gezogen, in den hinein der

Sprengstoff "extrudiert" wird. Durch entsprechende Taktschaltung der Maschine wird

die Sprengstofförderung in den Patronenschlauch kurzfristig unterbrochen, so daß in

regelmäßigen Abständen, die den einzelnen Patronen entsprechen, sprengstofffreie

Zwischenstücke im Schlauch gebildet ~lerden. An diesen Stellen ~/ird der Schlauch

durch zwei Metallclipse abgekJemlTIt und auseinandergeschnitten. Die so gebildeten

einzelnen Großbohrlochpatronen werden aus der I\1aschine entn0I11Jnen, gewogen und

in innerbetriebliche Transportbehälter gelegt. Die Etikettierung, Nlllnmerierung und
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endgültige Verpackung der Sprengstoffpatronen geschieht im Packhaus

(Geb.nr.:34.00).

In den Patronieranlagen 5 und 6'(Geb.nrn.:32.00' und 33.00) werden die gelatinösen

G'esteinsprengstoffe BAMgel 30 und BAMgel 40 auf sog. ROLLEx-Maschinen patro

niert. Die nachfolgende Skizze veranschaulicht den 'Grundriß der Patronieranlagen 5

bzw. 6.

Patroniermaschine 5 bzw. Patroniermaschine 6

(Gebäude Nr. :32.00) (Gebäude Nr.:33.00)

Transportverpackung

'Erdüber-

deckung

r:i.l.:~.~..:~.:~f.:t.:l:~~.~:~:~..~~.:.s:.~.:.="-------I..--_--:--- ---L....f,"-fX;~ 1,)---------'
~atronier

aschine

Auf abebehälter Trichter

Der Sprengstoff vv'ird in kleinen Portionen (ca~ 30 kg) aus dem Aufgabetrichter über

eine aütomatische Transporteinrichtung der Patroniermaschine zugeführt. Die von der

Maschine ausgestoßenen Sprengstoffpatronen werden nach der Gewichtskontrolle, wie

bei den Großbohrlochpatronen, von Hand in innerbetriebliche Transportbehälter ge

legt. Die Etikettierung und endgültige Verpackung der Patronen in Versandeinheiten

erfolgt iIn Packhaus (Geb.nr. :34.00)

Die Patronieranlagen 4 bis 6 sind für jeweils 1000 kg Sprengstoff ausgelegt. Diese

Menge verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Arbeitsbereiche:
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-max. 600 kg iln Aufgabetrichter Cf einer Charge)

-max. 100 kg in der Patroniermaschine

-lnax. 300. kg im Verpackungsbereich

Gebäude, die der SprengstoffpatrOtlierung lInd -verpackullg dienen:

26.00 Patronieranlage 1 für WetterBAM II

27.00 Patronieranlage 2 für WetterBAM 11

28.00 Patronieranlage 3 für WetterBAM 111

31.00 Patronieranlage 4 für BAMgel 20

32.00 Patronieranlage 5 für BAMgel 30

33.00 Patronieranlage 6 für BAMgel 40

34.00 Packhaus

4.5. Lagerung der Explosivstoffe

Im Zusamlnenhang lnit der Herstellung industrieller Produkte ist stets auch die Not

wendigkeit der Lagerung von Rohstoffen und Endprodukten verbunden.

Im Falle der Sprengstoffindustrie sind bei.der Lagerung der Güter ~inige BesoI1derhei

ten zu beachten:

Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff sind grundsätzlich nur ·in Lager

gebäuden, die i111 gefährlichen Betriebsteil errichtet sind, aufzubewahren.

Nicht explosive Stoffe können hingegen sowohl iln ungefährlichen als auch iln ge

fährlichen Betriebsteil einer Sprengstoffabrik gelagert werden. In dieseln Fall richtet

sich die Örtlichkeit der Lagerung ausschließlich nach den logistischen Notwendigkei

ten der Produktion.

Bei der Lagerung explosiver Stoffe lTIUß zwischen Lagern für innerbetrieblich benö

tigte Zwischenprodukte (z.B. Sprengöl) und solchen für fertige Verkaufsprodukte un

terschiedell werden. Die ersten werden zur Verkürzung der innerbetrieblichen Beför

derungswege in Inöglichst kurzer Entfernung zu den Herstellungs- bzw. Verarbei

tungsbetrieben eingerichtet, während die Lager für die Verkaufsprodukte aus Sicher

heits- und Handhabungsgründen in einem separierten Lagerbereich ZUSalTIlnengefaßt

werden.

Die Zahl und Kapazität der einzelnen Lagergebäude richtet sich einerseits nach der

Zahl der zu lagernden Produkte und zum anderen nach der Produktionskapazität der

Herstellungsstätte sowie nach. der Notwendigkeit der Aufbewahrung großer Spreng

stoffInengen z.B. ilTI Rahlnen größerer Exportaufträge.
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Die in der Mustersprengstoffabrik vorhandenen Lagergebäude sind bereits vollständig

im ZUSalTIlnenhang ll1it der Rohstofflagerung ilTI Abschnitt 4. 1 der vorliegenden Ar

beit aufgeführt worden, so daß sich hier eine erneute Nennung erübrigt.

Alle Lager für die explosiven Stoffe und Gegenstände Init Explosivstoff sind in

schwerer Bauart - teilweise sogar in druckfester Bauweise - errichtet. Die Lager sind

entweder erdüberdeckt oder in Ausnahlnefallen allseitig ulnwallt. Vor den Zugangs

seiten der Ineisten erdüberdeckten Lager sind Erdwälle aufgeschüttet.

4.6. Sicherung der 'Qualität der S·prengstoffprodukte

In der Sprengstoffindustrie werden bewußt Stoffe Init einein großen Leistungsvermö

gen aber auch Init einelTI beachtlichen Gefährdungspotential hergestellt. Dalnit diese

Stoffe einerseits den Aufgaben, die an sie gestellt werden, aber andererseits auch den

Sicherheitsbedürfnissen gerecht werden, müssen sie bestilnn1ten Kriterien genügen..

Die Bedingungen zur Überwachung des Qualitätsstandards der Explosivstoffe sind in

gesetzlichen Vorschriften eindeutig festgelegt.

Zur Untersuchung der in der Mustersprengstoffabrik hergestellten Stoffe befinden sich

bestitnmte Gebäude oder auch Bereiche auf deIn Werksgelände, die der Qualitätssi

cherung zugeordnet werden. Neben den bereits erwähnten Testräull1en für die sehr

wichtige Rohstoffuntersuchung, auf die hier nicht nochmals eingegangen werden soll,

gibt es spezielle Bereiche für die Fertigproduktkontrolle. Zu dieseln Bereich der Mu

sterfabrik zählen alle Gebäude von Nr.:75.00 bis Nr.:84.00. Hier sind vor allem die

Wetterstrecke (Geb.nr.:80.00) mit zugehörigelTI Meßgebäude, der Bereich vor dem

Prüfstand/Sprengbunker (Geb.nr.:~2.00) welcher als "kleiner Schießplatz" bezeichnet

wird und das Labor (Geb.nr. :76.00) bzw. Technikum (Geb.nrn. :75.00 und 75.10) zu

nennen. AußerdeITI gehören ZUITI Bereich der Qualitätssicherung auch einige kleine

Lagerboxen, in denen die zu untersuchenden Stoffe sowie die zur Prüfung erforderli

chen Zündlnittel kurzfristig zwischengelagert werden können.

4.6.1.. Wett.erstrecke

Zur Überprüfung der Qualität der Wettersprengstoffe WetterBAM 11 und III dient u.a.

die sog.. Wetterstrecke (Gebäudenr.: 80.00). In dieser wird die Schlagwetter- und

Kohlenstaubsicherheit der Sprengstoffe geprüft.

Auf diesen sehr kOlnplexen Bereich soll hier nicht weiter eingegangen werden, da dies

nicht die Aufgabe der Mustersicherheitsanalyse ist. Es sei nur ausdrücklich darauf
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hingewiesenln, daß aus jeder Charge der Wettersprengstoffe eine bestimnlte Patro

nenanzahl herausgenolnmen und untersucht wird. Über alle Prüfungen sind Prütbe

richte zu erstellen, die ggf. der Überwachungsbehörde vorzulegen sind.

4.6.2. "Kleiner" Schießplatz

Sowohl die Wetter- als auch die Gesteinsprengstoffe werden hinsichtlich ihrer Zünd

barkeit sowie ihres Übertragungsverhaltens untersucht. Dazu wird aus jeder Charge

der hergestellten Sprengstoffe eine gewisse Anzahl Patronen der Untersuchung unter

worfen.

Die Untersuchungen werden auf dem umwallten ttkleinen Schießplatz" bzw. -in dein

dazugehörigen Prüfstand durchgeführt.

Die Sprengschnur BAMcord 100 wird ebenfalls auf dem Schießplatz untersucht, wo

bei sich die Prüfung in der Hauptsache auf die Messung der Detonationsgeschwindig

keit erstreckt.

4.6.3. Labor/Technikunl

Im Labor (Geb.nr.:76.00) dürfen kleine Sprengstoffmengen bereitgestellt ,werden, die

nur der analytischen Untersuchung dienen. Dabei sind insbesondere die Laborrichtli

nien der BG Chemie zu beachten.

Die bezeichnete Menge ist in einem eigens dafür vorgesehenden Lagerrauln abgestellt.

Aus dieseln "Gebäudelager" wird jeweils eine Patrone oder die zu untersuchende

1\1enge herausgenommen und im Labor der chemischen Analyse unterworfen. Die

unverbrauchten Reste sind dann entweder zu vernichten oder dem Produktionsprozeß

wieder zuzuführen.

Für Untersuchungen zur technologischen und sicherheitstechnischen Optilnierung der

in der Musterfabrik angewendeten Produktionsverfahren sowie zur Entwicklung neuer

Verkaufsprodukte und neuer Produktionsweisen dient das mit dem Laborgebäude

räun11ich zusalTItnengefasste Technikuln. Dieses besteht aus eineITI "ungefährlichen"

(Geb.nr. :75.00) und einelTI "gefährlichen" (Geb.nr.:75.10) Bereich. Der ungefährli

che Bereich, in deIn sich die Arbeitsplätze der Mitarbeiter befinden, ist VOITI gefahrli

chen Bereich, in deIn die Maschinen, Apparate und Geräte installiert sind, durch eine

Widerstandswand getrennt. Alle im gefährlichen Bereich durchgeführten Arbeiten

werden vom ungefährlichen Bereich aus gesteuert und kontrolliert.
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Gebäude, die der Qllalitätssicherllng Ulld der sicherheitstechllischell Optimierung

der Sprellgstoffprodukte diellen:

75.00 ungefährlicher Bereich des TechnikulTIS

75.10 gefährlicher Bereich des Technikums

76.00 Labor

77.00 Betriebswerkstatt für Technikuln/Labor und PETN-Anlage

78.00 Probenlager

79.00 Meisterstube / KontrollraUlTI

80.00 Wetterstrecke

81.00 Kontrollraum

82.00 Prüfstand (Sprengbunker)

82.10 Kleiner Schießplatz

83.00 Kontrollraum / SozialraUlTI / WC

4.7. Abfallbehandlung

Wie bei allen chelnischen Prozessen zur ~erstellung von Stoffen fallen·· auch bei. der

SpreI1gstoffberstellun~ Abfälle an. Bei diesen ist zwischen explosivstoftbaltigen und

explosivstofffreien Abfällen zu unterscheiden. Es gehört zu den Besonderheiten der

Explosivstoffindustrie, daß alle explosivstoffl1altigen Abfälle entweder nacl1 vorheri

ger Aufarbeitung in den Produktionsprozeß zurückzuführen oder im Herstellungswerk

schadlos zu eIltsorgen sind, weil die Beförderung undefinierter explosiver Abfälle ilTI

öffentlichen Verkehr verboten ist.

Zu den in der Mustersprengstoffabrik anfallenden Abfällen gehören neben den in den

Nitrieranlagen anfallenden Abfallsäuren und den lnit Sprengstoffen in Berührung ge

komlnenden Abwässern auch alle fehlerhaften Sprengstoffprodukte so\vie sprengstoff

haItiger Kehricht.

Zur Aufarbeitung bzw. Vernichtung der Abfälle enthält die Mustersprengstoffabrik

eine Reihe spezieller Anlagen, die iIn nachfolgenden Text näher beschrieben werden.

4.7.1. Abfallsäureaufarbeitllng

Die in den Nitrieranlagen anfallenden Abfallsäuren werden zunächst wie bereits be

schrieben in den Nachscheideanlagen von Resten ungelöster Explosivstoffe befreit.

Die noch geringe Mengen gelöster Explosivstoffe enthaltenden Abfallsäuren werden

im Vlerfach-Tanklager (Geb. nr.:55.50) gesalTIlUelt und von dort kontinuierlich der
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Denitrierungsanlage zugeführt. In der Denitrierungsanlage (Geb.nr. :55.00) werden

die Abfallsäuren destillativ in ihre Bestandteile getrennt, wobei die Sprengstoffreste

oxidativ zerstört werden. Die in der Denitrierung anfallenden explosivstofffreien Säu

ren werden zentral gelagert (Geb. nrn. :55.11 und 55.21) und entweder, nach Herstel

lung der benötigten Konzentrationsverhältnisse, in den Produktionsprozeß zurückge

führt oder aber an andere Betriebe verkauft.

4.7.2. Abwasserbehandlung

Das anfallende Brauchwasser kann ZUITI großen Teil ohne spezielle Aufbereitung wie

derverweI1det werden. Uln auch den letzten Rest nicht ungereinigt in die Ulnwelt ab

zugeben, ist der Musterfabrik eine Wasserautbereitungsanlage (Geb.nrn.:17.00 bis

17.40) angegliedert. Sie liegt im gefährlichen Betriebsteil , wobei aber berücksichtigt

werden muß, daß es sich bei den Anlagen in der Hauptsache um Klärteiche hal1delt.

Die sogenannten "Treibwässer" für den Ngl/Ngk-Emulsionstransport werden nach

deIn Abtrennen des Sprengöls im Verwendungsbereich wieder zum Sprengöl-Lager

zurückgeleitet und wiederverwendet. Bedingt durch sehr geringe Treibwasserverluste

durcll ilTI S·prengöl verbleibende Reste wird das Treibwasser normalerweise nur durch

Frischwasser ergänzt. Die Transportleitungen sind aber auch an die anlagenbezogene

Abwassernachscheidung (Geb.nr.:45.00) angeschlossen. Die Klärstation für die

sprengölhaltigen Abwäs.ser ist für die beiden Sprengölherstellungsanlagen konzipiert.

Die lnaxilnale Belegungslnenge ist mit 40kg der Klasse 1.1 angegeben. Festzustellen

bleibt nur, daß die Abwasserautbereitung der jeweiligen Herstellungsanlage, räumlich

und anlagenbezogen getrennt, im gleichen Gebäude untergebracht ist.

4.7.3. Verllicht.llllg von Sprellgstoffabfällell

Sprengstoffhaltige ft~bfäIle Inüssen, soweit sie nicht wie die fehlerhaft patronierten

Sprengstoffe nach deIn Aushülsen in die Patronierung zurückgeführt werden oder wie

das aus Sprengschnurresten zurückgewonnene Nitropenta in die PETN-Umkristallisa

tion zurückgegeben werden, vernichtet werden.

Über die zur Vernichtung von Sprengstoffen anzuwendenden Verfahren wurde bereits

ausführlich im Abschnitt 6.4 des ersten Teils der vorliegenden Arbeit berichtet.

Die Mpstersprengstoffabrik beinhaltet für die Vernichtungsarbeiten sowohl einen

Sprengplatz (Geb.nr. :69.10) mit besonders ausgewiesender Sprengstelle

(Geb.nr.:69.20) als auch einen Brandplatz (Geb.nr.:70.10) Init der speziell vorbereite-
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ten BrandsteIle (Geb.nr. :70.20). Beide Vernichtullgsplätze Inüssen entsprechend den

Vorschriften ll1indestens 300 bzw. 50 Meter von allen Anlagen der Musterfabrik ent

fernt sein. Wenn jedoch, wie iln Falle der hier besprochenden Musterfabrik, beson

dere SchutZI11aßnahlnen getroffen sind bzw. günstige örtliche Verhältnisse vorliegen,

kann dieser Abstand verringert werden. Bei den in der Musterfabrik vorhandenen

Vernichtungsplätzen handelt es sich um Geländesenkungen von ca. 10 m Tiefe. Die

Sprengstelle ist nochmals etwa um 10 In gegenüber deIn ulnliegenden Gelände abge

senkt. Der Boden der Spreng- bzw. BrandsteIle besteht bis zu 1 In Tiefe aus stein

freiem Erdreich. Die auf den Vernichtungsplätzen zu sprengenden bzw. zu verbren

·nenden Abfälle können kurzfristig im Lager (Geb.nr~:72.00) abgestellt werden.

Da das Vernichten stets zu überwachen ist, sind sowohl der Sprengplatz als auch der

Brandplatz tnit Schutzgebäuden (Geb.nrn.:69.00 und 70.00) zu versehen, die auch als

Meßräume verwendet werden können, wenn auf den Plätzen spezielle Spreng- oder

Brandversuche mit Explosivstoff ausgeführt werden.

Gebäude, die der Abfallbehandlung und der Vernichtung von Sprengstoffpro

dukten dienen:

17.00 Wasserautbereitung (Kontrollraum)

17.10 Wasserklärbecken 11

17.20 Wasserklärbecken I

17.30 Feststoffabsetzbecken 11

17.40 Feststoffabsetzbecken I

43.00 Nachscheidung Abfallsäure (Nitrier-Anlage 1)

4·5.00 Abwassemachscheidung (Nitrjer-Anlagen 1 und 2)

47.00 Nachscheidung Abfallsäure (Nitrier-Anlage 2)

55.00 Denitrierung und Abfallsäureautbereitung

56.00 AbfaIIsäure/Abwasser-Aufbereitung/Frischwasser für PETN-Anlage

56. 10 Klärbecken I

56.20 Klärbecken 11

66.00 Sprengschnur-Schlitzanlage

69.00 MeßraUITI Sprengplatz

69.10 Sprengplatz

69.20 Sprengstelle

70.00 MeßraUI11 Brandplatz

70.10 Brandplatz

70.20 Brandfläche

72.00 Vernichtungslnaterial-Zwischenlager
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4.8. IIlnerbetriebliche Beförderung von Sprengstoffen

Auf Grund der erheblichen rälllnlichen Abstände der einzelnen Betriebsgebäude inner

halb einer Sprengstoffabrik kOlTIlnt der iI1nerbetrieblichen Beförderung· der Spreng

stoffe eine besondere Bedeutung zu.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß alle flüssigen Sprengstoffprodukte durch

"Rohrleitungen befördert werden. Sprengöl wird in der Mustersprengstoffabrik VOlTI

Lager zu den Mischhäusern ausschließlich al~ Sprengöl/Wasser-ElTIulsion gefördert.

Dabei sind alle Rohrleitungen lnit leichteIn Gefälle und ohne tote Winkel verlegt,

dalnit sich in ihnen keine Sprengölreste ansalnmeln können. Außerdem wird nach

Beendigul1g jedes Förderganges die betreffende Rohrleitung mit reinelTI Wasser l1ach

gespült.

Feste Sprengstofflnischungen werden hingegen in abgedeckten Transportwagen unter

Verwendung spezieller Zugfahrzeuge befördert. Versandlnäßig verpackte Sprengstoffe

werden ebenfalls Init speziellen Fahrzeugen bzw. Gabelstaplern innerbetrieblich be

fördert. Alle Fahrzeuge entsprechen den diesbezüglichen Vorschriften der Berufsge

nossenschaft (74).

Alle Transport- und sonstigen werkseigenen Fahrzeuge werden in der betriebseigenen

KFZ-Werkstatt (Geb.nr.:5.00) regellnäßig untersucht und instandgehalten.

Die Transportwege und Straßen (auch die innerbetrieblichen Gleisanlagen) werden

durch betriebseigenes Personal gewartet. Zu diesen Wartungsarbeiten zählen u.a.

kleinere Straßenbauarbeiten (bzw. Gleisarbeiten) und der winterliche Schneeräuln

und Streudienst., Der norlnale Straßenbau (Gleisbau), bei der weiteren Erschließung

des Werksgeländes, wird von betriebsfremden Firmen durchgeführt. Die notwendigen

Gerätschaften und Materialien werden auf deIn BaUlnaterial-Lagerplatz (Geb. nr. :6. 10)

bzw. in dem Baulnaschinen-Gerätehaus (Geb.nr.:7.00) abgestellt.

Gebällde, die der innerbetrieblichen Beförderung von Sprellgst.offen zugeordnet

werden kölIIlell:

5.00 Hauptwerkstätten (u.a. KFZ.. )

6.10 BaulTIaterial-Lagerplatz

7.00 Baulnaschinen-Gerätehaus



-63-

4.9. Verladung versandfertiger Sprengstoffe

Die in der Mustersprengstoffabrik hergestellten Sprengstoffe und Spreng~toffprodukte

werden entweder lnit der Eisenbahn oder auf Lastkraftwagen zu den Abnehmern be

fördert.

Die mit Lastkraftwagen zu befördernden Produkte werden direkt vor den jeweiligen

Lagergebäu.den von Hand oder unter Verwendung von Gabelstaplern auf den Fahr

.zeugen verstaut. Einkommende Fahrzeuge, die versandfertige Sprengstoffe abholen,

können beide Toreinfahrten des Werkes benutzen, hier werden sie gewogen und mit

den entsprechenden Wiegeunterlagen versehen. Die fertig beladenen Fahrzeuge ver

lassen das Betriebsgelände- ausschließlich durch das Tor 11 (Geb. nr. :74.00). Hier

werden die Fahrzeuge nochmals gewogen und mit den erforderlichen Beförderungs

papieren ausgestattet.

Für die Be- und Entladung von Güterwagen dient die Verladeeinrichtung

(Geb.nrn. :30.00 und 30.10), die mit deIn Anschlußgleis der Eisenbahn verbunden ist.

Explosivstoffe dürfen nur iln nördlichen Bereich der Verladeeinrichtung

(Geb.nr. :30.10) umgeschlagen werden. Jeder beladene und abgefertigte Güterwagen

wird sofort der Eisenbahn-Gesellschaft zur Weiterbeförderung übergeben.

Gebäude, die der Verladung versandfertiger Sprengstoffe zugeordnet werden

können:

1.00 Pförtnerhaus Tor I (Haupttor) (für die LKW-'Transporte)

30.00 Eisenbahn-Verladung der Fertigprodukte - > südlicher Bereich(SB)

30.10 Eisenbahn-Verladung der Fertigprodukte - > nördlicher Bereich(NB)

74.00 Pförtnerhaus Tor 11 (Nebentür) (für die LKW-Abtransporte)

4.10. Energie- und Wasserversorgung

Wie alle Industrieanlagen benötigen auch Sprengstoffabriken erhebliche Energiemen-

gen.

Im Falle der Mustersprengstoffabrik wird die ben.ötigte elektrische Energie aus deIn

öffentlichen Netz eingespeist. Die Übergabestation einschließlich der benötigten Um

spanneinrichtungen befindet sich im Gebäude des werksinternen Kraftwerks

(Geb. nr. :9.00), daS außerdem noch der Erzeugung von Dampf zu Heizzwecken dient.

Weiterhin beinhaltet das Gebäude ein ausreichend groß dilnensioniertes dieselbetrie

be.n·es Notstromaggregat.
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Zur sicheren Führung verschiedener Arbeitsvorgänge wird Druckluft benötigt. Diese

wird durch elektrisch betriebene KOlnpressoren erzeugt, die in den Gebäuden

(Geb.nrn.:91.00, 91.10 und 91.20),. die sich in der Nähe der Verbraucher

(Nitrieranlagen) befinden, aufgestellt sind. In diesen Gebäuden sind außerdelTI Wind

kessel als Speicherorgane installiert, Uln bei Strolnausfall die Druckluftversorgung

aufrechtzuerhalten.

Zur Gewährleistung der Kühlung bei den Nitrierprozessen ist die Bevorratung mit

Kühlsole erforderlich. Die Kühlsole wird in den Kühlanlagen, die in den Gebäuden

(Geb.nrn. :94.00, 94.10 und 94.20) aufgestellt sind, gekühlt und durch isolierte

Rohrleitungen zu den jeweilig~n Nitrieranlagen gepulnpt.

Die Versorgung Init Wasser wird einerseits durch die Rückführung der aufbereiteten

Brauchwässer und andererseits durch Frischwasser aus betriebsinternen Brunnen si

chergestellt.

Gebäude, die der Ellergie- und WasserversorguIlg zugeordnet ,verden }{Öllllen:

9.00 Heizkraftwerk

9.10 Kalni11 und Abgasreinigung

91.00 Druckluftspeicher/Kompressor (Nitrier-Anlage 1)

91.1 0 Druckluftspeicher/Kolnpressor/Frisch\\'asserversorgung (Nitrier-Anlage 2)

91.20 Druckluftspeicher/Kompressor (PETN-Anlage)

94.00 Kälteanlage für die Nitrier-Anlage 1

94.10 Kälteanlage,für die Nitrier-Anlage 2

94.20 Kälteanlage für die Nitrierung in der PETN-Anlage

4.11. Nicht unlnittelbar der Produktion dienende Einrichtungen

Neben den unlnittelbar der Produktion dienenden Anlagen beinhaltet die Muster- 

sprengstoffabrik eine ganze Reihe von Betriebsgebäuden, die den Bereichen Verwal

tung, We.rkschutz, Sozialeinrichtungen und Werkstätten zugeordn·et werden. Hierzu

kOlTIlnen noch alle Schutz- und SicherheitsräuI11e, die deIn Aufenthalt der Beschäftig

ten in Gefahrensituationen dienen.

Die Betriebsgebäude, die deIn Bereich Verwaltung. zugeordnet sind (Geb. nrn. :2.00,

4.00 und 6.00), befinden sich gen'erell iIn ungefährlichen Betriebsteil.

Die Mustersprengstoffabrik u.nterliegt "rund Ul11 die Uhr" der Sicherheitsüberwachung

durch eine Mannschaft des Wachschutzes. Diese in den Pförtnergebäuden

(Geb.nrn.: 1.00, 8.00 und 74.00) stationierten Sicherheitskräfte kontrollieren sowohl

den Zu- und Abgang aller Personen ZUlTI bzw. VOll1 Werk, als auch die Integrität des
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Werksgeländes als Ganzes. Die Lager für explosive Stoffe sind mit elektronischen

Überwachungsanlagen ausgerüstet, die zentral VOITI Werkschutz kontrolliert werden.

Zu den Sozialeinrichtungen der Mustersprengstoffabrik zählen sowohl die iln unge

fährlichen Betriebsteil liegende zentrale Kantine und die Kaue (Geb.nr. :3.00) als auch

die über das gesalnte Fabrikgelände verteilten Toilettengebällde (Geb.11rn.:39.00,

64.00, 83.00, 99.00, 99.10, 99.20 und 99.30).

Das Rauchen ist iln gefährlichen Betriebsteil der Mustersprengstofffabrik strikt verbo

ten. Die Einhaltung dieses Verbots wird VOln AufsIchtspersonal und VOlTI Wachschutz

unnachsichtig überwacht. Um den heilnlichen Genuß von Tabakwaren entgegenzuwir

ken, sind in der -unlnittelbaren Umgebung einzelner speziell ausgewiesener Gebäude

(Geb.nrn.:99.00, 99.20 und 99.30), in der zu keiner Zeit explosive Stoffe vorhanden

sind, sog. Raucherbereiche eingerichtet.

Die zentralen Werkstätten der Mustersprengstoffabrik befinden sich in den Gebäuden

Nr:5.00 und 7.00 iln ungefährlichen Betriebsteil. Daneben sind ilTI 'gefährlichen Be

triebsteil zwei kleinere Werkstätten eingerichtet (Geb.nrn.:48.00 und 77.00), in denen

bei Bedarf einfache Reparaturen an den Produktionsanlagen aufgeführt werden kön

nen.

Eine Besonderheit von Sprengstoffabriken stellen die Schutz- und Sicherheitsräun1e

dar. Diese Räulne dienen zum einen als Steuer- und Überwachungsräulne für diejeni

gen Produktionsanlagen, die aus Sicherheitsgründen fernbedient, -gesteuert und 

überwacht werden, und zum ander~n als Schutzräume für das gesamte Betriebsperso

nal des gefährlichen Betriebsteils im Falle von besonderen Produktionsstörungen': oder

bei aufziehendelTI Gewitter. Derartige Schutz- und Sicherheitsräulne befinden sich in

den Gebäuden Nrn.:20.10" 23.20,31.10,35.00,42.00,46.00,49.00',52.00,60.00,

7,0.00, 81.00, 83.00, 9~.00 und 99.30.

Die Ineisten dieser Gebäude-sind aus Sicherheitsgründen in schwerer Bauart errichtet

und weitestgehend lnit Erdreich eingedeckt. Entsprechend deIn in der Mu~terspreng

stoffabrik angewendeten Sicherheitskonzept sind diese Gebäude so ausgelegt, daß sie

einer äußeren Stoßdruckbelastung entsprechend eineIll k-Faktor von 1,25 (im Falle

des Gebäudes Nr.:81.00 einem k-Faktor von 4,00) garantiert standhalten. Nur die

Gebäude Nr.:42.00, 49.00, 52.00, 70.00 und 83.00 sind in der für Schutzgebäude

üblichen Bauart errichtet.

Gebäude, die flicht. llllnlittelb-ar der Produktion diel1en:

Verwaltung und Büroräullle bzw. Sozialgebäude

1.00 Pförtnerhaus Tor I (Haupttor)

2.00 Verwaltung

3.00 Sozialgebäude / Kantine I Un1kleideräu111e
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4.00 Feuerwehrgerätehaus

6.00 Baubüro / Konstruktionsbüro / Lagerverwaltung

6.10 Bau111aterial-Lagerplatz

8.00 Wachhaus (tnit PKW Einstellplatz)

8.10 überdachter PKW Einstellplatz

74.00 Pförtnerhaus Tor 11 (Nebentor)

Toilettengebäude

99.10 WC

99.20 WC

99.30 'A'C

Werkstätten

5.00 Hauptwerkstätten / KFZ / Maler / Elektro / Schlosser I

7.00 Baulnaschinen-Gerätehaus

39.00 Betriebswerkstatt I WC

48. 00 Betriebs~lerkstatt

77.00 Betriebswerkstatt

Sicherheitsräulne (Schutz- und SteuerräU111e)

20.10 Schutz- und Steuerraum

23.20 Sc11utzraUlTI

31.10 SchutzraUlTI

35,,00 SchutzraUlTI

46.00 KontrollraulTI

49.00 Meisterstube

52.00 Meisterstube

60.00 KontrollralllTI

64.00 TestraUlTI

70.00 I\1essrauln

79.00 11eisterstube / KontrollraUlTI

81.00 Kontrollrauln

83"00 KontrollraUlTI

99.00 SchutzraUlTI und WC

99" 30 SchutzraU111 und WC

Schreiner
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5. Screening-Prozess

Im Abschnitt 3 des vorliegenden 2. Teils des Berichts wurde breits auf die Bedeutung

des Screening-Prozesses im Rahlnen einer Sicherheitsanalyse für eine Sprengstoffabrik

hingewiesen.

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Grundüberlegungen des Screening-Prozesses

erläutert sowie das dem Screening-Prozeß zugrunde liegende Rechenverfa11ren kurz

dargestellt. Auf die Mitteilung der Einzelheiten des angewendeten Rechenverfahrens

und des RechenprogralnlTIS wird absichtlich auch aus urheberrechtlichen Gründen

verzichtet und weil die Erarbeitung dieses Programmes nicht Gegenstand des vorlie

genden F + E-Vorhabens war.

Anfragen hinsichtlich des Rechenprogramlnes können an die

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fach,gruppe 4.3

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 47

gerichtet werden;

5.1. Grundlagen des Screening-Prozesses

Wie bereits lnehrfach erwähnt, wird das Schadensrisiko einer Explosion inl westlichen

durch die Eintrittswahrscheinlichkeit der Explosion und deren Wirkung bestilnn1t.

Es gehört zu den Grundannahlnen des Sicherheitskonzepts für AnlageIl der Spreng:

stoffindustrie, daß die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Explosion ejnerseits durch die

Empfindlichkeit der vorliegenden Sprengstoffe und andererseits durch die Art und

Stärke ihrer Beanspruchung charakterisiert wird. Weil die Enlpfindlichkeit der Explo

sivstoffe zlllnindest partiell eine Stoffeigenschaft ist, die sich nicht \villkürlich verän

dern läßt, kann "die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Schaden'sexplosion nur durch

Herabsetzung der Beanspruchung, d.h. durch Auswahl entsprechender Beanspru

chungsweisen beeinflußt werden. Deshalb bestehen ,bereits seit etwa 100 Jahren re

striktive Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften), die die UIngangswei se 111i t Ex

plosivstoffen iln Hjnblick auf eine Minilnierung der Beanspruchung regeln. Es gehört

zu den inzvlischen al1geln"ein akzeptierten Grundannahlnen der' Sicherheitstechnik, daß

bei strikter Anwendung der bestehenden Vorschriften die Eintrittswahrsch.einlichkeit
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einer Schadensexplosion soweit lninilniert ist, daß das Gefährdungspotential für Per

sonen und Sachg'üter, zumindest aus Sicht der Schadenswahrscheinlichkeit, auf ein

vertretbares Maß reduziert ist.

Die Wirkung einer Explosion' wird, wie bereits in1 1. Teil des vorliegenden Berichts

ausführlich dargestellt, im wesentlichen durch drei Faktoren beeinflußt:

- Masse und Art des Explosivstoffes,

- räumlicher Abstand VOITI Explosionsort,

- Widerstandsfahigkeit des betroffenen Objektes gegen die Beanspru- chung

durch die Explosionswirkung.

Die Schadenswirkung einer Explosion ist in jedem Falle um so geringer,

- je kleiner die Explosivstoffmasse,

- je schwächer der Explosivstoff,

~ je größer der Abstand des betroffenen Objekts VOITI Explosionsort

und

- je widerstandsfähiger das betroffene Objekt ist.

Auf diesen vorbeschriebenen Grundkenntnissen basiert das Sicherheitskonzept der

Explosivstoffindustrie, wonach einerseits die Beanspruchung der vorliegenden Explo

sivstoffe durch striktes Eil1halten der allgelnein anerkannten Regeln der Explosivstoff

technik Inininliert wird und andererseits die einzelnen Arbeitsvorgänge bei der Her

stellung, Be- und ·Verarbeitung, Lagerung und Vernichtung der Explosivstoffe in

l11Öglichst viele, räutnlich getrennte Teilschritte unterteilt \\-'erden. Durch diese weit

gehende Unterteilung der Arbeiten ist es möglich, die an einem Ort vorliegende Ex

plosivstoffmasse möglichst klein zu halten.

Um die Schadenswirkung wirklich Ininimieren zu können, müssen die durch die

räulnliche Trennung entstehenden Explosivstoffteilmengen soweit voneinander ge

trennt sein, daß die Übertragung einer Explosion oder eines Brandes von einer Teil

menge auf eine andere, benachbarte Teillnenge ausgeschlossen ist. Die ilTI Hinblick

auf einen ausreichendep Personen- und Sachgüterschutz zu beachtenden Abstände zwi

schen den Teilmengen sind einerseits von der Explosivstoffteil masse iln gefährdenden

Objekt (Donator) und andererseits von der Schutzwirkung des gefahrdenden und des

gefährdeten Objekts (Akzeptor) gegenüber der Explosionswirkung abhängig. Diese

Schutzwirkung resultiert aus der Bauweise der Objekte und ihrer gegenseitigen räUlTI

lichen Ausrichtung zueinander.

Werden also in einer Sprengstoffabrik die vorgeschriebenen Regeln bein1· Ulngang mit

Explosiystoffen bei der Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung und Vernich

tung eingehalten, so ist die Sicherheit der Anlagen und der Beschäftigten in der Fabrik

und der Öffentlichkeit ilTI wesentlichen nur noch von der Masse der Explosivstoffe in
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den räumlich getrennten Teilbereichen und von deren Abständen untereinander ab

hängig. Diese Größen sind in der allgelneinen Mengen-/Abstands-Beziehung

d = k * M 1/3

miteinander verknüpft.

Die Sicherheitsanalyse einer Sprengstoffabrik -hat sich deInentsprechend insbesonders

auf die Ernlittlung und Überprüfung der Mengen-Abstandsbeziehungen zu konzen

trieren.

Dem Vorgang der Erlnittlung der die Sicherheit gewährleistenden mengenbezogenen

SOLL-Abstände, zwischen Donatoren und Akzeptoren und ihr Vergleich l11it den je

weiligen, in der Realität vorhandenden IST-Abständen zwischen den betrachteten Ob-

jekten, dient der Screening-Prozeß. Mit ihln sollen diejenigen Donator-/Akzeptor

KOlnbinationen einer Sprengstoffabrik herausgefunden werden, für die die IST-Ab

stände gleich oder kleiner als die SOLL-Abstände sind. Nur für diese Kombinationen

besteht ein potentielles Gefahrenrisiko, das oberhalb der Akzeptanzschwelle liegt.

5.2. Grundlagen des Rechenprogrammes

Der gesalnte Bereich der Herstellung, Be- und Verarbeitung, Lagerung und Vernich

tung von Explosivstoffen in einer Sprengstoffabrik mittlerer Größe ist erfahrungsge

mäß in ungefähr 150 Teilbereiche unterteilt, wobei nur ·in etwa der Hälfte der G-e

bäude Explosivstoffe vorliegen. Iln folgenden werden unter denl Begriff "Gebäude"

sowohl Gebäude als auch Räume, Einrichtungen und Plätze iln Freien verstanden, es

sei denn, daß ausdrücklich etwas anderes gesagt wird. Aus dieser Konstellation ergibt

sich, daß iITI Rahlnen einer Sicherheitsanalyse ca. 75 * 149 = 11.175 IST-Abstände

zu erlnitteln und die gleiche Zahl SOLL-Abstände zu berechnen und diese Initeinander

zu vergleichen sind. Wegen der sehr großen Zahl der erforderlichen Rechenoperatio

nen und deIn Ulnfang der Vergleichsarbeiten sowie deren itnlner wiederkehrender

Gleichartigkeit bietet sich zur Lösung dieses ProbleIns der Einsatz eines Rechenpro

graiTIlTIS an, Init denl die Erledigung der Aufgaben wesentlich beschleunigt und er

leichtert wird.

Aufgabe ein.es derartigen ProgralTIlTIS ist es, die jeweils k·ürzesten Abstände zwischen

je zwei Gebäuden der Sprengst.offabrik unter Benutzung der aus deIn Lageplan der

Fabrik entnolnn1enen Koordin'aten der Gebäudeecken zu bestiInlnen. Diese erlnittelten
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kürzesten Abstände (IST-Abstände) sind lnit den unter Verwendung der Mengen-Ab

standsvorschriften des Anhangs 2 der UVV 46a (77) erlnittelten Mindestabstände

(SOLL-Abstände) zu vergleichen. Dazu ist es notwendig, daß für jedes Gebäude die

höchstzulässige .Explosivstoffmasse festgelegt, sowie dessen Donator- bzw. Akzep

torklasse ermittelt und in das Rechenprogramn1 eingegeben wird.

Bei der Festlegung der Donator- und Akzeptorklassen lTIUß die Bauweise der Gebäude

einer der in den Tabellen des Anhangs 2 zur UVV 46a vorgegebenen Bauweisen zu

geordnet werden. Dabei ist das Vorliegen von Ausblaseflächen sowie "deren räulnliche

Lage zu berücksic11tigen.

Die in deIn verwendeten ProgralTIln benutzten Algorithmen zur ErlTIittlung der Ab

standsdaten wurden einelTI ähnlichen, freundlicherweise von der Dynalnit Nobel AG

zur Verfügung gestellten Rechenprogramln entnOlTIlnen. Dieses GrundprogralTIln

wurde durch zahlreiche Änderungen erweitert und für eine allgelneinere Allwendung

konzipiert.

5.2.1. Bestinmlung des kürzesten Abstands zwischen zwei Gebäuden

Die Berecllnung des kürzesten Abstandes zwischen zwei Gebäuden ist bei Vorhanden

sein eines genauen Lageplans der Fabrik relativ einfach mit Hilfe der analytischen

Geolnetrie zu lösen. Zu diesem Zweck werde.n die ,Ecken der Gebäude als Punkte in

eineIn zweidilnensiol1alen kartesischen KoordinatensystelTI definiert. Zunächst wird

ermittelt -welclles der kürzeste Abstand 'Zwischen einelTI Eckpunkt des Donatorgebäu

des (Index d) und einem Eckpunkt des Akzeptorgebäudes (Index a) ist. Der Abstand

, D zweier Punkte in einelTI kartesischen Koordinatens steIn ist definiert als:

Anschließend werden von den alTI nächsten beieinanderliegenden Eckpunkten Pd Pa

die Lote auf diejenigen Geraden gefällt, die die beiden an denl jeweils anderen Punkt

grenzenden Gebäudeseiten beinhalten. Danach wird festgestellt, ob die Schnittpunkte

der Lote Init den Geraden innerhalb der entsprechenden Gebäudeu111fassungen liegen.

In die Abstandserlnittlung werden nur die Längen derjenigen Lote lnit einbezogen,

deren Scl1nittpunkte auf einer Gebäudeseite liegen. Der kürzeste -der so erhaltenen

maxitnal fünf Abstände (lnaxilnal 4 Lote und der direkte Abstand der beiden Ecken)

stellt den kürzesten Abstand zwischen den betrachteten Gebäuden dar.
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Best.inlnlung des Sollabstandes zwischen zwei Gebäudell

Zur Erlnittlung der SOLL-Abstände werden die höchstzulässige Explosivstoffmasse

für jedes Donatorgebäude und der aus der jeweiligen die Gefahrklasse des Explosiv

stoffes berücksichtigenden Tabelle des Anhangs 2 der UVV 46a entnomlnene k-Faktor

für die jeweilige Donator/Akzeptor-Kombination in die allgemeine Mengen-Abstands

funk.tion d=k * M1/3 eingesetzt.

Dabei wird auch unterschieden, ob das betrachtete Donatorgebäude eine Ausblase

watld besitzt, d.h. eine Wand Init einer deutlich geringeren Festigkeit (entsprechend

einer höheren Donatorklasse) als die übrigen Wände. In Abhängigkeit davon sind

zwei grundsätzlich verschiedene Konstellationen Inöglich:

1. Eine Au.sblase~van.d ist vor/landel1- und das betrachtete Akzeptorgebäude liegt iln

Ausblase'rvin.kel des Donatorgebäudes.

Der Ausblasewinkel ist nach der UVV 46a als 60°-Winkel lnit deIn Mittelpunkt der

Ausblasewand als Scheitelpunkt definiert. Liegt ein Akzeptorgebäude innerhalb dieses

Bereiches, so wird als Donatorklasse der für die Ausblasewand angegebene Wert be

nutzt. ,Zur Erlnittlung der gültigen Akzeptorklasse wird die Verbindungsgerade z\vi

sehen dem Mittelpunkt der Ausblasewand. und dem Mittelpunkt des Akzeptorgebäildes

berechnet und diejenige Wand des Akzeptorgebäudes bestilnmt, die von dieser"'Gera

den geschnitten wird und nicht durch eine andere Wand abgeschirmt ist. Mit der Ak

zeptorklasse dieser Wand und der vorher bestimmten Donatorklasse sowie der Menge

an Explosivstoff ilTI Donatorgebäude wird nun der Sollabstand berechnet.

2. Das Akze]Jforgebäude liegt al111er/lalb des Ausblase~vi]1kels einer vorI1.aJlden.en.

Ausl)la.se~van.d hz~v. ein.e Ausblase).vand ist nicht vor/landen..

In dieseln Fall wird die Donatorklasse der widerstandsfähigsten \Vand des Donatorge

bäudes verwendet. Die BestilTIITIUng der Akzeptorklasse erfolgt durch Konstruktion

.. der Verbindungsgeraden zwischen den Mittelpunkten von Donator- und Akzeptorge

bäude und Erlnittlung derjenigen Wand des Akzeptorgebäudes, die von dieser Gera

den geschnitten wird und die durch keine andere Wand abgeschirlTIt ist.
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6. Anwendung des Screening-Prozesses

Nachdem ilTI vorhergehenden Abschnitt die Grundprinzipien des Screening-Prozesses

erläutert wurden, soll im nachfolgenden Abschnitt dessen Anwendung näher erklärt

werden. .'

Dazu werden die für die Durchführung des Screening-Prozesses benötigten Unterlagen

aufgeführt und deren Aufbereitung zur Erzeugung der Eingabedaten für das Rechen

programm dargestellt.

Der Wert des Screening-Prozesses im Rahmen der Sicherheitsanalyse wird an Hand

seiner Anwendung auf die Mustersprengstoffabrik nachgewiesen.

6.1. Benötigte Unterlagen und Angaben

Uln die IST- Ul1d SOLL-Abstände der Gebäude der betrachteten Sprengstoffabrik Ul1

ter Zuhilfenahlne des Rechenprogramlnes ermitteln und Initeinander vergleicllen zu

könl1en, werden die folgenden Unterlagen benötigt:

a) Lageplan der betrachteten Sprengstoffabrik und der n.äheren Umgebung

b) Liste aller Gebäude der Sprengstoffabrik mit Angabe des Vervlendungszwecks der

Gebäude, deren Eauweise sowie deren Zuordnung zum ungefährlichen bzw. gefährli

chen Betriebsteil

c) Liste der in den einzelnen Gebäuden vorliegenden Explosivstoffe mit Angabe ihrer

Gefahr- bzw. Lagerklasse und der höc11stzulässigen Menge.

zu a): Der Lageplan der betrachten Fabrik sollte lnindestens ilTI Maßstab 1: 1000 vor

liegen und die genaue Lage der iln Fabrikgelände gelegenen Gebäude sowie den voll

ständigen Grenzverlauf (Werkszaun) ausweisen. Der Lageplan ist TIlit einelTI recht

winkligen Raster mit einem Rasterabstand von 10,0 cm, entsprechend 100 Meter in

der Realität zu versehen.

zu b): Die vollständige Gebäudeliste Inuß alle Gebäude der Fabrik enthalten. Jedenl

Gebäude ist eine Gebäudenulnmer zuzuordnen, wobei darauf zu achten ist, daß jede

NUffilner nur einlnal vergeben wird. Enthält ein Gebäude Inehrere voneinander ge

trennte Räulne Init Explosivstoff, so sind diese Räulne wie getrennte Gebäude zu be

handeln, sofern nachgewiesen werden kann, daß die Übertragung einer Explosion

oder eines Brandes von RaU1TI auf Raum lnit Sicherheit ausgeschlossen ist. Dabei ist
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zu beachten, daß sich diese Räulne weder teilweise noch vollständig überlappen dür

fen.

Weil die bei der Berechnung der SOLL-Abstände zu verwendenen k-Fakto~en für

Akzeptorgebäude iln ungefährlichen Betriebsteil andere sein können als die für die

Akzeptorgebäude iln gefährlichen Betriebsteil , ist die genaue Zuordnung aller Ge

bäude zu den jeweiligen "Betriebsteilen unbedingt erforderlich.

Bei der Angabe des Verwendungszwecks der einzelnen Gebäude ist darauf zu achten,

daß daraus erkannt werden kann, ob es sich bei den Objekten des gefahrlichen Be

triebsteils UITI gefährliche Gebäude oder ungefahrliche Gebäude' handelt. AußerdelTI

.Jn.~.ß Q~i g.~.n g~.f~~.hr.JiG,1J.~rt._ G.~.P~JH"~P ~W.i.S.9.h~D PrQ.(J...Qlc.tiQ"Qsg~b.ä!J.Q ..e.n JJDd Lagern
unterschieden werden, weil diese, selbst bei gleicher Bauweise, unterschiedlic'he k-

Faktoren bedingen können. Bei den Gebäuden ilTI ungefahrlichen Betriebsteil muß die

Angabe des Verwendungszwecks erkennen lassen, ob die Gebäude der Herstellung

dienen oder ob es sich um sonstige Gebäude handelt, damit sie der entsprechenden

Akzeptorklasse zugeordnet werden können.

Für die Angabe der Bauweise der Gebäude im gefährlicheIl Betriebsteil ist zwischen

Gebäuden in

erdü.berdeckter Bauart,

Ausblasebauart oder Skelettbauart, beide mit schwerer Dachausführung,

n1it Schutzwall

ohne Schutzwall

Init \Viderstandswänden

ohne \Viderstandswände

Ausblasebauart Init leichter Dachausführung

lnit Schutzwall

ohne Schutzwall

Init Widerstandswänden

ohne Widerstandswände

und

leichter Bauart

zu unterscheiden.

Alle vorstehend aufgeführten, gebäudebezogenen Fakten dienen der Festlegung, der

für die Berechnung der SOLL-Abstände erforderlichen Donator- und Akzeptorklasse

jedes einzelnen Gebäudes.

Diejenigen Gebäude, di.e in Ausblasebauart erstellt sind, weisen eine Ausblasewand

auf, die extra gekennzeichnet werden lTIUß. Diese Gebäudewand ist, entsprechend ih-
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rer Funktion, leichter gebaut als die jeweils anderen Gebäudewände und Inuß daher

Init einer anderen Donator- bzw. Akzeptorklasse versehen werden.

zu c): Aus der vollständigen Gebäudeliste ITIUß, für jedes Einzelgebäude bzw. jeden

EinzelraUlTI die höchstzulässige Explosivstoffnlasse und deren Gefahr- bzw. Lager

klasse hervorgehen, da nur so die einzuhaltenden SOLL-Abstände erlnittelt werden

können.

Ist in Einzelfällen das alternative Vorliegen von Explosivstoffen unterschiedlicher Ge

fahr- bzw. Lagerklassen vorgesehen, so ist in deIn- Screening-Prozeß diejenige Explo

sivstoffmenge zu berücksichtigen, die den jeweilig größten Schutz- bzw. Sicherheits

abstand erfordert.

Liegen in eineIn Gebäude bzw. Raum Explosivstoffe unterschiedlicher Lager- bzw.

Gefallrgnlppen gleichzeitig vor, so ist bei den Berechnungen die SUInme aller Explo

sivstoffe zu berücksichtigen, die der jeweils gefährlichsten Gefahr- bzw. Lagergruppe

zugeordnet werden (die Gefahrlichkeit nimmt in der Reihe 1.1 > 1.2 > 1.3 > 1.4 ab).

6.2. Ermittlung der Koordinaten der Gebäude und des WerkszaiI
nes

Zur Berechnung der IST-Abstände zwischen den Gebäuden der betrachteteIl Fabrik

untereinander und zwischen den Gebäuden und dem Werkszaun unter Zuhilfenahlne

des Rechenprogramlnes wird die genaue Lage der Gebäude und des Zaunes in einern

kartesischen Koordinatensystems benötigt (s. Abschnitt 5.2.1). Die Lage jedes Ge

bäudes in- dem zu betrachtenden Fabrikgelände wird durch die Lage der Gebäudeeck

punkte charakterisiert.

Uln die Koordinaten der Ecken jedes Gebäudes und jedes geradlinigen Zaunabschnit

tes festlegen zu können, wird das über den Lageplan gelegte Raster verwendet. Jedes

10,0 * 10,0 eIn große Quadrat des Rasters wird durch ein darübergelegtes transparen

tes Blatt Millin1eterpapier in 10.000 Koordinatenquadrate von 1 lTIlTI Kantenläng~ Ull

ter~eilt. Die Lage jedes Eckpunktes der Gebäude und des Zaunes läßt sich dann durcll

die Angabe der jeweiligen X/Y-Koordinaten innerhalb des Unterrasters beschreiben.

Die gesalnte betrachtete Fabrik liegt iln positiven Quadranten des Koordinatensy

steIns, d.h. der Nullpunkt des KoordinatensystelTIS liegt am linken unteren Rand des

über den Lageplan gebreiteten Rasters.

Für jedes Gebäude werden Init dem vorbezeichneten Verfahren die Koordinaten aller

Eckpunkte ermittelt und schriftlich fixiert.
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Dabei wird stets Init derjenigen Gebäudeecke begonnen, die die kleinste Y-Koordinate

aufweist. Weisen Inehrere Ecken eines Gebäudes gleiche Y-Koordinaten auf, so be

ginnt die Zählung an derjenigen Gebäudeecke, die zusätzlich die kleinste X-Koordi

nate aufweist. Mit der Zählung der folgenden Ecken wird im entgegengesetzten Uhr

zeigersi l1J.1 f9rtgefahren.

Die Zählung der Gebäudeseiten richtet sich nach der Nummerierung der Gebäudeec~

ken. So liegt die Seite 1 eines Gebäudes zwischen den Eckpunkten 1 und 2 , die Seite

2 eines Gebäudes zwischen den Eckpunkten 2 und 3 usw. (Abbildung 6-1).

Abbildung 6-1 Zählung der Gebäudeecken bzw. -seiten

Gebäudenumrnern: 1.00. 2.00 und 3.00

Seile 3
4 .....--- ----, 3

Seite 3

4

Seite 4

Gebäudeecken:

2.00

1.00

Seite 1

2

Seile 1

Seite 2

2

Seile 4

4

~2

----------. se\\-e \

Die gradlinigen Abschnitte des in sich geschlossenen Werkszaunes werden jeweils als

"zweidinlensionale Gebäude" betrachtet. Dadurch fallen die Gebäudeecken 1 und 4

bzw. 2 und 3 übereinander und besitzen die selben X/Y-Koordinaten.

Die einzelnen geradlinigen Zaunabschnitte werden im umgekehrten Uhrzeigersinn

durchnumeriert, wobei d,er Ausgangspunkt der Zählung die Nummer Null (Z 0) = >
ZAUN 0 erhält.
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6.3. Erstellung der Datenblätter

DIll alle für die Gebäude der betrachteten Fabrik bedeutsamen Daten in übersichtli

cher und systetnatiscl1er Weise samlneln und darstellen zu können, wurde das nach

folgend wiedergegebene Gebäude-Daten-Erfassungs-ForlTIular (Abb.: 6-2) entwickelt.

In dieseln Formular sind alle aus den im Abschnitt 6.1 aufgeführten pnterlagen zu

entnehnlenden· Inforlnationen eingetragen. Es enthält für jedes einzelne Gebäude ne

ben den für das Rcchenprogramln benötigten Eingabedaten eine Reihe von zusätzli

chen Infoflnationen, die der weiteren Charakterisierung des Gebäudes dienen.

In den Abbildungen 6-3a und 6-3b sind zwei ausgefüllte Gebäude-Daten-Erfassungs.::.

FOrlTIulare - jeweils für ein ungefährliches Gebäude im ungefährlichen Betriebsteil und

ein gefährliches Gebäude im gefährlichen Betriebsteil - wiedergegeben. Bei diesen

Beispielen handelt es sich Uln zwei \villkürlich aus der Gesamtheit der Gebäude der

Mustersprengstoffabrik ausgewählte Gebäude. Die Gesamtheit der Gebäude-Daten

Erfassungs-ForlTIulare für alle Gebäude der Mustersprengstoffabrik ist im 3. Teil des

vorliegenden Berichtes enthalten.

Erläuterllngell Zll Abb. 6-2:

zu Zeile 1:

In diese Zeile ist vor deIn Wort Betriebsteil die Zuordnung des betrachteten Gebäudes

ZUlU gefährlichen bzw. ungefährlichen Betriebsteil einzufügen.

zu Z.eilen 2:

Hier sind neben deIn Nalnen des Unternehlnens, das die betrachtete Fabrik be

trei11t,die Betriebsstätte, die NUlnmer des betrachteten Gebäudes, die Lager- bzw. Ge

fahrklasse des im Gebäude befindlichen Explosivstoffes sowie das aktuelle Datul11 des

nachfolgenden Datensatzes einzutragen.

zu Zeile 4:

In diese Zeile kann zur internen Information die NUlTIlner oder das Aktenzeichen einer

ggf. vorliegenden Genehlnigung eingetragen werden, die das Auffinden der grundle

genden Inforlnationen in den Genehmigungsakten erleichtert.



-77-

Abbildung 6-2 Gebäude-Daten-Erfassungsformu ar

1 GEBÄUDENUTZUNGSVERZEICHNIS Betriebsteil

2 Nalne des Unternehmens Nalne des Werkes Gebäude Nr. : Datuln:

Lagerklasse:

4 Genehlnigungsbescheid :

5 GebäudenUn1111er

6 Gebäudebczeichnullg

7 Gebäudeverwendung ~

8 Gebäudelage

9 Produktionsbereich

10 Ciebäudeeckenanzahl

11 STOFFMENGE in kg

12 LAGERKLASSE DES STOFFES

13 Schwere Sprengstücke

14 Gegenständ~ Init Eigenantrieb

15 Ausblasewand . Seite Dk/Ak:

16 Ständige Arbeitsplätze

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 111 112 I
17 X-W·erte: I I I I I I I I I I I .J I
18 Y-Werte: I I 1 f I I I I I 1 I I I
19 Gebäudebauart

20 Gebäudeeinstufung

21 Schutzeinrichtungen

22 S011stiges:

Donator

Akzeptor
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zu Zeile 5:

Die Zeile 5 enthält nochlnals die NUInlner des betrachteten Einzelgebäudes, für das

die nacl1folgenden Angaben Gültigkeit haben.

zu Zeile 6:
Diese Zeile entl1ält eine Kurzbezeichnu·ng des Gebäudes.

zu Zeile 7:

I-lier kann zur Charakterisierung des betrachteten Gebäudes der je\veilige Verwen

dungszweck in kurzgefaßter, übersichtlicher Form angegeben -werden.

zu Zeile 8:

In Zeile 8 wird das Planquadrat des Werkslageplans, in deIn sich das Gebäude befin

det, angegeben. Diese Angabe beschleunigt das Auffinden des Gebäudes im Lageplan.

zu ·Zeile 9:
Für den Fall, daß die einzelnen Gebäude des Werkes verschiedenen OrganisatioIlsbe

reichen zugeordnet sind, kann in der Zeile 9 der jeweilige Produktionsbereich ver

nlerkt werden.

zu Zeile 10:

In diese Zeile ist die Gesalntzahl aller Ecken des betrachteten Gebäudes einzutragen.

Diese Angabe \vird als wichtige Eingabe für das ProgramlTI zur Durchführung des

Screening-Prozesses benötigt.

zu Zeile 11:

Als Stofflnenge \vird in die Zeile 11 jeweils die maxim·al zulässige Nettoexplosi,,'

stoffmasse, die sich iln betrachteten Gebäude befinden darf, in Kilogralnn1 eingetra

gen. Für Gebäude, in denen zu keinenl Zeitpunkt Explosivstoffe vorliegen dürfen,

\vird eine Stoffn1enge von " 0 kg " eingesetzt.

zu Zeile] 2:

In der Zeile 12 vy·ird die G·efahr- bzw. Lagerklasse des im Gebäude befindlichen Ex

plosivstoffes eingese.tzt. Sind in dem Gebäude Explo~ivstoffe verschiedener Lagerklas

sen zugelassen, so sind für dieses Gebäude Inehrere Gebäude-Daten-Erfassungs-For

mulare in entsprechender Anzahl anzufertigen. Diejenigen Gebäude, in denen zu kei

nem Zeitpunkt Explosivstoffe zugelassen sind, erhalten in der Zeile 12 die Eintragung

"0.0 tt.
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zu Zeile 13:

In dieser Zeile wird Init tt ja " oder tt keine tI angegeben, ob in deIn betracllteten Ge

bäude Gegenstände vorliegen dürfen, bei deren Explosion mit der Bildung schwerer

Sprellgstücke zu rechnen ist. Diese Angabe ist erforderlich, weil in beiden Fällen bei

gleicher Donator- und Akzeptorklassenzuordnung unterschiedliche k-Faktoren für die

Berechnung der SOLL-Abstände verwendet werden InÜssen.

zu Zeile. 14:

Hier ist zu vermerken, ob sich in deIn betrachteten Gebäude explosive Gegenstände

mit Eigenantrieb befinden dürfen, denn in diesem Falle müssen stets bestimmte

MINDEST-Abstände zu den benachbarten Gebäuden berücksichtigt werden.

zu Zeile 15:

In der Zeile 15 ist anzugeben, ob das betrachtete Gebäude über eine Ausblasefläche in

einer Seitenwand verfügt. Wenn dies der Fall. ist, ist die NUlnlner der die Ausblasefla

ehe enthaltende Gebäudeseite sowie deren Donator- und Akzeptorklasse ( Dk/Ak )

einzutragen. Diese Gebäudeseite wird als Ausblase~lalld definiert.

zu Zeile 16:

In Zeile 16 ist zu verlnerken, ob sich in deIn betrachteten Gebäude ständ.ige Ar

beit.splätze befinden. Die Kenntnis dieses Sachverhalts ist u. U. zur Abschätzung des

tatsächlichen Gefährdungsrisikos des Gebäudes als Akzeptor iln Rahluen des erw.eiter

ten Screenjng-Verfahrens erforderlich.

zu Zeilen 17 und 18:

In den Zeilen 17 und 18 werden die nach dem in Abschnitt 6.2 beschrieben Verfahren

ermittelten X/Y-Koordinaten der Ecken des betrachteten Gebäudes eingetragen.

zu Zeile 19:

Die Zeile 19 enthält die Information über die Bauweise des jeweiligen G~bäudes.

Diese Inforlnation wird zur Festlegung der Donator- bzw. Akzeptorklasse benötigt.

zu Zeile 20:

In der Zeile 20 ist zunächst die Zuordnung des betrachteten Gebäudes zu den gefähr

lichen bzw. llngefährlichen Gebäuden zu treffen. Die gefährlichen Gebäude lnüssen

sowohl als Donatoren als auch als' Akzeptoren berücksichtigt werden. Demgegenüber

haben die ungefahrlichen Gebäude nur die Charakteristik eines Akzeptors. In der

Zeile 20 ist außerdenl die deIn Gebäude zugeordnete Donatorklasse anzugeben, die
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sich nach den Angaben in den Tabellen im Anhang 2 der UVV 46a (77) zu richten

hat. Für ungefährliche Gebäude wird hier die Donatorklasse " 0 neingetragen.

zu Zeile 21:

Die Zeile 21 enthält neben der Akzeptorklasse des betrachteten Gebäudes, die sich wie

die Donatorklasse aus den Tabellen des Anhangs 2 zur UVV 46 a ergibt, Angaben

über zusätzliche Schutzeinrichtungen des Gebäudes. Bei diesen Schutzeinrichtungen

wird es sich in der Regel um bauliche Besonderheiten handeln, die in den Piktogram

men der Donatoren und Akzeptoren in den Tabellen des Anhangs 2 zur UVV 46 a

nicht berücksichtigt werden. Bei derartigen Schutzeinrichtungen handelt es sich z.B.

um Wälle, vergrößerte Erdüberdeckungen, spezielle Bauweisen usw..

zu Zeile 22:

Die Zeile 22 steht zur Eintragung weiterer freiwählbarer Angaben und Belnerkungen

zur Verfügung.

Durch die Entwicklung und Ausfüllung der Gebäude-Daten-Erfassungs-Formulare ist

es Inöglich, für jede betrachtete Fabrik eine kurzgefaßte, übersichtliche und vollstän

dige Doklunentation aller Gebäude und Einrichtungen der Fabrik aufzustellen, aus der

alle für die Durchführung des Screening-Prozesses benötigten Daten zu entnehlnen

sind. Mit Hilfe des FOrlTIulars wird außderdelTI die Kontrolle aller die Gebäude cha

rakterisierenden Daten erheblich erleichtert.
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Abbildullg 6-3a Gebäude-Daten-Erfassungs-Formular für ein ungefährliches Gebäu

de iln ungefährlichen Betriebsteil

GEBÄUDENUTZUNGSVERZEICHNIS ungefährlicher Betriebsteil

BAM Aktiengesellschaft Werk Zehlendorf Gebäude Nr.:

001.00

Datutn:

30. April

1990
Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage

Produktionsbereich

Ciebäudeeckenanzahl

UBA 89.001.00

001.00

Pförtnerhaus Tor I (Haupttor)

Büro ulld Wachstube des Sicherheitspersonals

(Wachmanschaft) • Ankommende LKW-Trans

porte können hier abgefertigt werden.

J 10

Wachnlanllscllaften (WM)

4

STOFFMENGE in kg

LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke

Gegenstände mit Eigenantrieb

Ausblasewand Seite keine

Ständige Arbeitsplätze Ja

o
0.0 ~

keine

keine

Dk/Ak : entfällt

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 t 9 I 10 I 11 I 12 I
X-\\Terte: 1913 1923 (923 1913 I J I I I , I I I
y -Werte: I 5 I 5 I 20 I 20 I I I I 1 I I ! I
Gebäudebauart Fertigbauvt'eise

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges:

ullgefährlich

keine

Donator

Akzeptor

o
11
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Abbildlillg 6-3b Gebäude-Daten-Erfassungs-ForlTIular für ein gefährliches Gebäude

In1 gefährlichen Betriebsteil

. GEBÄUDENUTZUNGSVERZEICHNIS Gefährlicher Betriebsteil

BAM. Aktiengesellschaft Werk Zehlendorf Gebäude Nr.:

018.00

Lagerklasse: 1.1

Datum:

30. April

1990

Genehlnigungsbescheid

GebäudenUlTI111er

Gebäudebezeichnung

GebätideverWetldung

Gebäudelage

Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

UBA 89.018.00

018.00

Mischanlage 1\' für WetterBAM m

Mischanlage IV fiir den Wettersprengstoff Wet

terBAM III

J6

Wett.ersprengstoff (WSP)

4

STOFFMENGE in kg 1000

LAGERKLASSE DES STOFFES 1.1

Schwere Sprengstücke

Gegenstände mit Eigenantrieb

Ausblasewand Seite 1

Ständige Arbeitsplätze keine

keine

keine

Dk/Ak: 2/2.

1 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 1 8 1 9 I 10 t 11 I 12 I

X-Werte: J875 1885 1885 ]875 I I I I I I I I I
Y-Werte: 1490 1490 1499 1499 I I I I I I I I I

, Gebäudebauart Gebäude mit Erdüberdeckung und Ausblasewalld

I

!

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges:

gefährlich

"'all vor Ausblase~'and

Donator

Akzeptor

1

1
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6.4. Ausgabe der berechneten Daten

Das entwickelte Programm zur Ermittlung der IST- und SOLL-Abstände iln Rahmen

des Screening-Prozesses gestattet die Ausgabe der Daten so wohl auf deIn Bildschirm

als auch in eine Datei. Für eine Sprengstoffabrik ist aufgrund der Datenmenge die

Ausgabe in einer Datei sinnvoll. Diese Datei kann dann entweder lnit Hilfe eines

Editors betrachtet oder auf einem Drucker ausgegeben werden.

Für jedes betrachtete Gebäude besteht der vollständige Au·sdruck aus zwei unlnittelbar

aufeinander folgenden Teilen, wobei der erste Teil

nochmals die wesentlichen Eingabedaten des Gebäudes und der zweite Teil die SOLL

und IST-Abstände des Donatorgebäudes zu allen anderen Gebäuden (Akzeptoren) der

Fabrik enthält.

Iln Falle der ungefährlichen Gebäude, die wie beschrieben nur als Akzeptoren ~inge

stuft werden, entfällt der vorbeschriebene zweite Teil des Ausdrucks.

Im ersten Teil des Ausdrucks sind für alle .Gebäude neben den Gebäudedaten zusätz

lich auch noch die IST-Abstände der Gebäude zu den einzelnen gradlinigen Abschnit

ten des Grenzverlaufs der Fabrik (Zaun) angegeben. Im Falle .d·er gefahrlichen Ge

bäude, die als Donatoren eillgestuft sind, enthält der erste Teil des Ausdrucks außer

dem auch noch die zwischen den Fabrikgebäuden und den EinrichtungeIl der Un1ge

bung der Fabrik einzu11altenden SOLL-Abstände. Zu diesen Einrichtungen der Öf

fentlichkeit zählen Wohngebäude und die. ihnen gleichgestellten Gebäude, die dem

dauernden Aufenthalt von Personen dienen, sowie die öffentlichen Verkehrswege.

Diese Sollabstände werden nach der allgemeinen Mengen-Abstandsbeziehung

d = k ;Je M 1/3

berechnet, wobei ilTI Falle der Wohngeb,äude ein k-Faktor von 22 und iln Falle der

Verkehrs\\'ege ein k-Faktor von 15 verwendet wird.

Durch \'ergleich der so ber~chneten SOLL-Abstände mit den IST-Abständen zur Fa

brikgrenze (Zaun) ist es leicht Inöglich, festzustellen, ob und ggf. in welchen Fällen

eine unzulässige Gefährdung von Einrichtungen der Öffentlichkeit in der Unlgebung

der betrachteten Sprengstoffabrik besteht.

Ein Beispiel des vollständigen Ausdrucks für ein willkürlich ausgewähltes Donatorge

bäude der Mustersprengstoffabrik ist hl/er ilTI folgenden wiedergegeben ( Tab. 6.4-1 ).

Der vollständige Ausdruck für eine Sprengstoffabrik lnit 150 Gebäuden, von denen

die 1-Tälfte (75) gefährliche Gebäude sind, würde 22.350 Einzelangaben über SOLL

und IST-Abstände enthalten.



1000.0 kg
1.1

1
1
Nein
Nein
Seite
2
2
270.0 Grad
Nein
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Da die Ausgabe aller SOLL- und IST-Abstände aufgrund ihrer großen Zahl zu einem

unnötig großen Aufwand führt, ermöglicht das Programm auch die Ausgabe eines

verkürzten Ausdrucks. Dieser verkürzte Ausdruck enthält für alle Gebäude der be

trachteten Fabrik, die gebäudespezifischen Eingab'edaten sowie, im Fall der Donato

ren, die SOLL- und IST-Abstände für diejenigen Donator/Akzeptor-Kombinationen,

für die die SOLL-Abstände größer als die IST-Abstände sind. Nur für diese, iln voll

ständigen Ausdruck mit einem "*tI gekennzeichneten KOlnbinationen, ist eine weitere

sicherheitstechnische Betrachtung iln Rahmen eines erweiterten Screening-Verfahrens

bzw. einer speziellen Sicherheitsanalyse notwendig.

Tabelle 6.4-1 Vollständiger Ausdruck des Screening-Prozesses für das Gebäude Nr.

18.00

DONATOR
G E B A E U D E Nr.: 18.00
Mischanlage'IV fuer WetterBAM 111 *J 6
X: 875.0 885.0 885.0 875.0
Y: 490.0 490.0 499.0 499.0

Donatorklasse
Akzeptorklasse

Sch\v~~re Sprengstuecke
Gegenstaende mit Eigenantrieb:

Ausblasewand
mit Donatorklasse
mit Akzeptorklasse

Ausblaserichtung
Staendige Arbeitsplaetze

--- EXPLOSIVSTOFF
Menge

Lagerklasse

Abstand zum Zaun in m :
ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

490.1 431.1 524.6 501.1 895.4 420.4 399.5

Sollabstand zu ocffentI. Verkehrswegen
Sollabstand zu \Vohngebaeuden

150.0 m
220.0 m

Akz~pt. Stac.:nd. Donalot"- Akzept. 5011- Kl~inst~r k· Diff. B~lncrkung

Geb. Arh.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r·J
1.00 Ja 2 11 81.0 111 470.0 m 8.00 -> pfoertnerhaus Tor I (Haupttor) +J 10

2.00 Ja 2 11 81.0 m 422.0 m 8.00 -> Verwaltung *J 10

2.10 Nein 2 11 81.0 m 453.0 m 8.00 -> ueberdachter Fahrradstacndcr 11-J 10

3.00 Ja 2 11 81.0 m 391.0 m 8.00 -> Sozialgcbaeude I Kantine I

Umkleideraeume "'J 10

4.00 Ja 2 11 81.0 m 269.0 In, 8.00 -> Feuerwehrgeraetehaus *J 8

5.00 Ja 2 11 81.0 111 202.0 m 8.00 -> Hauptwerkstactt~n ...J 8 (KFZ/ Maler/

Elektrol Schloss~r

5.10 Nein 2 11 81.0 111 240.0 m 8.00 -> Diesel-Lager "'K8 (15 000 Liter fuer

KFZ und 4 000 Li
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Tabelle 6.4-1 Fortsetzung

Akzept. Staend. Donator~· Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. .ßemerkung

Geb. Arb.pI. klasse klasse Abstand Ahstand Faktor r"']
6.10 Nein 2 11 81.0 m J49.0 In 8.00 -> Baulnaterial-Lagerplutz II&J 8

7.00 Nein 2 11 81.0 m 147.0 m 8.00 -> Baumaschinen-Geraetehaus .J 7

8.00 Ja 1 11 81.0 In 516.0 m 8.00 ->Wachhaus ·N 7

8.10 Nein 1 11 81.0 m 515.0 m 8.00 ->ueberdachter PKW-Einstellplatz *N7

9.00 Ja 2 11 81.0 m 290.0 m 8.00 -> Heizkraftwerk ·1 9

9.10 Nein 2 11 81.0 m 318.0 m 8.00 ->Kamin und Abgasreinigung *19
9.20 Nein 2 11 81.0 m 273.0 m 8.00 ->Heizoel-Lager mit Pumpstation 3500

000 Liter tfcI 8

10.00 Ja 2 10 81.0 m 90.0 m 8.00 ->Zumischpulver-Lager *1 7

10.10 Nein 2 10 81.0 In 70.0 m 8.00 ... . > ueberdachtes Transportband 11&16

11.00 Ja 2 9 41.0 In 52.0 m 4.00 -> Zumischpulver-Anlage tfc16

11.10 Ja 2 9 41.0 m 70.0 m 4.00 ->Haengbahn Hauptstation .J 6

11.20 Nein 9 41.0 m 58.0 m 4.00 -> Zumischpulver-Verteiler-Station 1 iuer

die Geb.nrn.: 18.00

11.30 Nein 9 41.0 m 80.0 m 4.00 -> ZUlnischpulver-Verteiler-Station II fuer

die Geb.nrn:23.00

12.00 Nein 9 41.0 m 127.0 m 4.00 ->Papier- und PackmiUel-Lager .J 6

13:00 Ja 9 41.0 m 97.0 m 4.00 ->Papier-Bedrockung I Pa1euenlager I

WC "'K6
14.00 Ja 9 41.0 m 72.0 m 4.00 ->Holzmehl- Sieb- und Trockenhaus *1

6

15.00 Nein 9 41.0 In 94.0 m 4.00 -> Lager fuer feste, brennbare Rohstoffe

"'H 6
16.00 Nein 9 41.0 In 47.0 m 4.00 ->Holzmehl-Lagerhaus *1 6

17.00 Ja 9 41.0 In 64.0 In 4.00 -> Wasseraufbereilung (Konlrollraum) tfcl

6

17.10 Nein 9 41.0n1 103.0m 4.00 .. >Wasserklaerbecken n·H6

17.20 Nein 9 41.0m 78.01n 4.00 -> \\'asscrklaerbecken ItfcH6

17.30 Nein 9 41.0111 56.0m 4.00 -> Festsloffabselzbecken IpfcI6

17.40 Nein 9 41.0m 31.0m 4.00 * -> Feststoffabsetzbecken 1+16

18.10 Ja 5 9.0m 5.0m 0.80 * ->Sprcngoelzwischenlager

18.20 Nein 1 26.01n 25.0tn 2.50 * -> Misch~lnlagc V Cuer WetterBAMU*J6

18.30 Nein 5 9.0In 10.0111 0.80 -> Emulsionslcitungsturln und Sprengoel-

lager+I5

19.00 Nein 1 26.0tn 116.0tn 2.50 - > Absetzhau~

20.00 Nein 1 26.0m 36.01n 2.50 - >TNT-l\.1ahlunlagc*I1J5

'20.10 Ja 9 41.0m 78.0In 4.00 ->Schutz-und SteucrraUln fuer

21.00 Nein 2 31.01n 80.0m 3.00 ->AbscLZhaus fher Gcb.nrn.:18.00 und

22.00 Nein 2 31;Om 89.01TI 3.00 -> Ab~ctzhaus fuer Geh .nr. :23 .OOtflJ5

23.00 Nein 2 31.0111 132.0m 3.00 ->Mischanlage I fuer BAMgel20 und

BAMgc140·J5

23.10 N~in 6 26.0m 147.01TI 2.50 ->EtnulsionslcitungsLUfln fuer Mischanla-

ge I (inc1.200kgSp

23.20 Ja 9 41.01n 114.0111 4.00 - > Schutzrauln fuer MischanlagcltfcK5

24.00 Ndn 2 31.0m 68.0m 3.00 - > Zumischpulveraufgabe (incl. 250kg

TNT) fuer Misch~mlag~

24.10 Nein 26.01n 93.0tn 2.50 • > MischanlagcIIfucrBAMgel30+I4

25.00 Nein 26.0111 87.0m 2.50 - > Zlunischpulve rau fgabe (incl. 250kg

TNT) fuer Mischanlngc

25.10 Nein 26.0tn 107.0m 2.50 - > Mischanlage IU tl1cr BAMgel~O·J4

26.00 Ja 26.01n 137.0n1 2.50 -> Patronieranlngc 1

27.00 Ja 26.0Jn 146.0n1 2.50 ->Patronicranlauc 2
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Tabelle 6.4-1 Fortsetzung

Akzept. Sla~nd. Donntor- Akzept. 5011- Klcinster k- Diff. Belnerkung

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor f*1
28.00 Ja 26.0m 174.0m 2.50 - > Patronieranlage 3 Init Verpackung fuer

WetterBAMIU'"

30.00 Nein 3 36.0Jn 245.0m 3.50 - > Eisenbahn-Verladung der Fertigproduk-

te, suedlicherBereich

31.10 Ja 9 41.0m 171.0m 4.00 ->Schutzr~lllln 'fuer die Palronieranlagen

(Geb.nm.:31.00und

32.00 Ja 1 .1 26.0m 163.0m 2.50 - > Patronieranlage 5 fuer BAMge130*I4

33.00 Ja 1. 1 26.0m 167.0m 2.50 - > Patronieranlage 6 fuer BAMgei40 lleJ4

34.00 Ja 1 1 26.01n 187.01n 2.50 - > Packhaus 11 incl. Paleuierung *J 4

35.00 Ja 1 9 41.01n 182.01n 4.00 ->Schutzrclliln fuer Patronieranlage

Geh .nr. :33 :00 und Packhau

36.00 Nein 9 41.01n 108.01n 4.00 - > Sodalunn (Soda-Lag~r) lleHS

37.00 N~in 5 9.0m 72.01n 0.80 ->Filterhaus und Sprengoellager r *15

38.00 Nein 4 41..0m 66.01n 4.00 ->Sprc ngocleingiesshaus fuer das Spren-

goel1ager I *15

39.00 Nein - 9 41.0m 87.0m 4.00 ->KleinmateriaIlager/WC IfcH5

40.00 Nein 1 26.0In 50.0m 2.50 - > Sprengoelwagenunte~stand

(Absetzhaus) *15

41.00 Nein 2 31.0m 118.0In 3.00 - > Nitrier-Anlage I (Chargennitrierung)

*H5

42.00 Nein 2 31.0Jn 111.0In 3.00 ->Sprengoelauslaufraum tnit Unterstand

*H5

43'.00 Nein 3 36.0In 121.0ln 3.50 ->Nachscheidung Abfallsaeure (Nitrier-

Anlage 1) *H516

44.00 Nein 9 41.0m 78.01n 4.00 - > \Vasserversorgung (Nitrier-Anlage 1)

*H516

45.00 Nein 3 36.0m 57.0m 3.50 - > Abwassernachscheidung (Nitrier-Anla-

gen 1 und 2) *15/6

46.00 Ja 9 41.0m 197.0In 4.00 ->Kontrol1-/Schulzrnum (Nilricr-An~age

2) lleG/H4

47.00- Nein 4 41.01n 220.0m 4.00 - > Nachscheidung Abfallsaeure (Nitrier-

Anlage 2) *G4

48.00 Ja 9 41.0111 201.0n1 4.00 ->BetricbswcrkSlalt/Klcinll1alCrinllager

*G5

49.00 Ja 9 41.0111 224.0n1 4.00 ->Meisterstub~ (Nitrier-Anlagc2) *G5

50.00 Nein 2 31.0m 174.0m 3.00 ->Nitrier-Aillage 2 (Biazzi-Nitrienlng)

*H4

51.00 Nein 6 26.0m 222.01n 2.50 ->Separalorhalls/Sprengoellagcr II *H4

52.00 Ja 9 41.0m 153.0tn 4.00 - > Meisterstube der Nilrier-Anlagc 1 und

Testrauln +H6

53.00 Ja 9 41.0tn 205.0n1 4.00 ->Rohsloff1agcr ftler Sprcngschnur

(Pentaerylhritetc .)IIeG

54.00 Ja 9 -41.0m 163.0m 4.00 ->SacuretnischanlagclnitPulnpstution llc H5

55.00 Ja 9 41.0ln 184'.Oln 4.00 -> D~nilri~rung und Abfalhmcurcaufbcrci-

lung*G5/6

55.10 N~in 9 41.01n 192.01n 4.00 ->Schwcfclsacurc-Lagcrtank*G5

55.11 Nein 9 41.01n 163.0nl 4.00 ->(Abfall)Schw~fc]sacurc-Lngertank*H5

55.20 N~in 9 41.0n1 167.Gtn 4.00 ->Salpctcrsacure-Lagcrtanklfl H5

55.21 Nein 9 41.0m 163.0n1 4.00 ->(Ahfall)Salpetersaeure-Lngel1ank*H5

55.30 Nein -9 41.0m 154.0m 4.00 ->G1yc~rinundGlykol-Lagcrtank*H5

55.40 Nein 9 41.dm 153.01n 4.00 ->Mischsneure-LClgcl1ank*H516

55.50 Nein 9 41.0m 163.0m 4.00 -> Abfl\llsacure-La~C11~\nk(Pliffer)lfcH5/6
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'\Tabelle 6.4-1 Fortsetzung

Akzept. Stacnd. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Bemerkung

Geb. Arb.pl. klas~e klasse· Abstand Abstand Faktor fall]

55.60 Nein 9 41.0m 235.01n 4.00 "- >Aceton-~gertankallG5

55.70 Nein 9 41.0m IS8.0m 4.00 ->Atnmoniak-Lagertank lftH6

56.00 Nein 3 36.01n 266.0m 3.50 -> Abfallsaeure/Abwasser-Aufbereitungs-

anlage/Frischwasserfu

56.10 Nein 9 41.0 ln 246.0 n1 4.00 ->Klaerbecken I lItG 516

56.20 Nein 9 41.0 m 264.0 m 4.00 ->Klaerbec"ken II +0 5

57.00 Ja 1 26.0 m 295.0 m 2.50 ->Nitropenta-Herstel-

1ung/Umkristallisierung/Pac khaus Iftp4

58.00 Nein 1 26.0 In 352.0 m 2.50 ->Nitropenta-Trockenhaus IftF4

59.00 Nein 1 26.0 In 393.0 In 2.50 ->Nitropenta-Siebhaus "'F 3

60.00 Ja 9 41.0 111 388.0 m 4.00 ->KOtltrollraum Trocken- und Siebhaus

sowie PETNIWachs-Misch

61.00 Ja 1 2 31.0 In 435.0 tn 3.00 ->Sprengschnurspinnerei +E4

62.00 Ja 1 5 9.0m 445.0 In 0.80 ->Zwischenlager I / Nilropenta (trocken)

*E 5

63.00 Nein J 6 26.0m 402.0 m 2.50 ->Zwischenlager 11 I Sprengschnur (roh)

*E 5

64.00 Ja 4 41.0 m 391.0 m 4.00 ->Testraum / WC +E 5

65.00 Ja 1 26.0 m 500.0 m 2.50 ->Spr~ngschnUl"llmInante)l1ng *D 5

66.00 Nein ·3 36.0 m 456.0 m 3.50 ->Sprengschnur-Schlitzanlagc tfcE 5

67.00 Ja 2 31.0 m 456.0 m 3.00 ->Sprengschnul"Ycrpackung *E 5

68.00 Ja 26.0 in 525.0 m 2.50 ->Pres8~ngebaeude +0 4

68.10 Nein 2 31.0 m 422.0 111 3.00 ->PETN/Wachs-Mischanlagc IfcF4

69.00 Ja 9 41.0 In 717.0 m 4.00 - > Messrauln Sprengplatz *B 4

69.10 N~ln 4 41.0 m 716.0 m 4.00 ->Spr~ngplatz *B 3/4

69.20 Nein 4 41.0 m 742.0 m 4.00 ->Sprengflaeche *B 3/4

70.00 Ja 9 41.0 m 701.0 m 4.00 - > Messrauln Brandplatz ...c 1

70.10 Nein 4 41.0 m 673.0 n1 4.00 ->Brnndplatz ·C/D 1/2

70.20 Nein 4 41.0 m 684.0 m 4.00 .. > Brand flaeche *C/D 1/2

71.00 Nein 6 26.0 m 710.0 m 2.50 ->Sprengkapsel-Zwischenlager *C 2

72.00 Nein 8 41.0 m 640.0 m 4.00 ->Vemichtungstnatcrial-Zwisch~nlager

*D 2

73.00 Ja 2 31.0 In 596.0' In 3.00 - >zur V~rfllegllngals Lngerklusse 1.2-

>Gcgenstaende Init Ei

74.00 Ja 11 81.0 m 927.0 tn 8.00 ->Pfocl1ncrhaus Tor II (Nebentor im un-

g~fa~hrlichenBelrie

75.00 Ja 9 41.0 In 451.0 tn 4.00 ->ungcfaehrlicher Bereich dC!i Techni-

kUtns "'F 2

75.10 Ndn 2 31.0111 474.0 tn 3.00 ->gefaehrlicher Bereich des Technikums

*F 1/2

76.00 Ja 4 41.0 111 433.0 m 4.00 -> L<,bor IftG 2

77.00 Ja 9 41.0 In 411.0 n1 4.00 -> B~triebsw~rkstall fuer Technikum/La-

bor und PETN-Anlag7
78.00 N~in 7 31.0 tn 442.0 In 3.00 ->Probenlager ·0 1/2

79.00 Ja 9 41.0 01 406.0 In 4.00 - > Meislerslube I KonlrollruuIn IfcH 2

80.00 Nein 2 31.0 111 452.0 In 3.00 ->Wcllel'slrecke +G/H I

81.00 Ja 9 41.0 tn 475.0 111 4.00 ->Kontroll rau111 *H I

82.00 Nein 4 41.0 111 442.0 m 4.00 ->Pnlefstand (Sprengbunker) ~H 1

82.10 Nein 3 36.0 In 407.0 tn 3.50 ->Kleiner Schiessplatz IftH 1/2

83.00 Ja 9 41.0 In 379.0 m 4.00 - '> Kon~rollraum 1 Sozialraum / WC *H 2

84.00 Nein 8 41.0 m 393.0 m 4.00 ->Zuendmittel-La2er +H 2



-88-'

Tabelle 6.4-1 Fortsetzung

Akzept. Staend. Donator- Akzept. Soll- Klein~ter k- Diff. Bemerkung

Geh. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r"']
91..00 Nein 9 41.001 79.0 In 4.00 -> Druckluftspeicher/Kompressor

(Nitrier-Anlage 1) +H 5

91.10 Nein 9 41.0 m 205.0 m 4.00 -> Druck!uftspeicherlKolllprCssor/Fl'isch-

wasserversorgung (Nit

91.20 Nein 9 41.0m 305.0 m 4.00 - > DrockluftspeicherlKompressor (PETN-

Anlage) "'F 5
94.00 Nein 9 41.0 m 86.0 n1 4.00 .. >Kaelteanlage fuer die Nitrier-Anlage 1

*H 5
94.10 Nein 9 41.0 m 164.0 In 4.00 - > Kaelteanlage fuer die Nitrier-Anlage 2

+H 5

94.20 Nein 9 41.0 In 298.0 In 4.00 ->Kaelteanlage fuer die Nitrierong in der

PETN-Anlage *F 5

101.00 Nein 5 9.0m 402.0 In 0.80 ->Sprengstoff-Lager fuer WetterBAM II

*M3

102.00 Nein 5 9.0m 434.0 In 0.80 ->Sprengstoff-Lager fuer WetlerBAM II

"'M3

103...00 Nein 5 9.0 In 470.0 m 0.80 ->Sprengstoff-Lager fuer WetterBAM III

"'M2

104.00 Nein 5 9.0m 506.0 m 0.80 ->Sprengstoff-Lager fuer \VelterBAM Irr
"'L/M 1

105.00 Nein 5 9.0m 327.0 In 0.80 ->Sprengstoff-Lager (TNT ungelnuhlen)

"'K/L3
106.00 Nein 5 9.0111 332.0 In 0.80 -> SprengstofJ:'Lagcr (TNT g~tnahlcn)

+K3

107.00 Nein 5 9.0 n1 338.0 n1 0.80 -> Spr~ngsloff-Lnger fuct' BM1gcl 40 "'K
2

108.00 Nein 5 9.0m 350.0 n1 0.80 ->Sprengstoff-Lager fller BAMgeI 40 *J

2

109.00 Nein 5 9.0 m 358.0 m 0.80 ->Sprengstoff-Lager fuer BAMgel 40 "'J

2

110.00 Ndn 5 9.0m 508.0 01 0.80 ->Nitropenta-Lager (feucht) *E 3

111.00 Ndn 5 9.0m 482.0 In 0.80 -> Nitropcnta-Lager (trocken) +E 3

112.00 Nein 5 9.0 In 455.0 01 0.80 -> Nitr:openta-ulger (t roc ken) *E 3

113.00 Nein 5 9.0m 505.0 n\ 0.80 -> Nitropcnla-Lager (PETN/Wachs)

IiCD/E 4

114.00 Nein 5 9.0111 477.0 111 0.80 -> Nitropenta-Lc'g~r (PETNIWachs) ""E4

115.00 Nein 5 9.0 In 449.0 m 0.80 -> Nilropenta-Lager (feucht) lIoE 4

116.00 Nein 5 9.0m 409.0 m 0.80 ->Sprengstoff:'Lager fuer BAMgel 20 +J

117.00 Nein 5 9.0 m 448.0 111 0.80 ->Sprengstoff-Lager fuer BAMgcl 20 +J

1

118.00 Nein 5 9.0m 460.0 111 0.80 ->Spreng~torf-Lager fucr BA~1CORD

100 I BAMboos\er 500 *K 1

119.00 Nein 5 '9.0m 457.()·ln 0.80 ->Sprcng~loff-L,ger fuer BAMgd 30 +K

120.00 Ndn 5 9.0 In 431.01"n 0.80 -> Spr~ngstofr-Lag~r fU~I' BAMgel 30

*K/L2

121.00 Nein 5 9.0 n1 395.0 In 0.80 ->Sprengstoff-Lager fuer BAMg~I 30 *L

2

122.00 Nein 5 9.0 tU 605.0 n1 0.80 .> Neubn~l ~ines Sprengschnur-Lngers ·c
5
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6.5. Anwendung des Screening-Verfahrens auf die Musterspreng
stoffabrik

Der in den vorhergehenden Unterabschnitten im Grundsatz beschriel)ene Screening

Prozeß wurde iITI Rahtnen des Vorhabens auf die inl Abschnitt 4 des 2. Teil des vor

liegenden Berichts beschriebene Mustersprengstoffabrik angewendet.

Der als Grundlage dienende Werkslageplan inl Maßstab 1: 1000 sowie die ausgefüllten

Gebäude-Daten-Erfassungs-Formulare für alle Gebäude der Mustersprengstoffabrik

sind im 3. Teil des vorliegenden Berichts enthalten. AußerdelTI enthält dieser 3. Teil

des Berichts den verkürzten Ausdruck für die gesamte Mustersprel1gstoffabrik.

Die Durchführung des Screening-Prozesses zeigt seinen besonderen Wert hiI1sichtlich

einer drastischen Vereinfachung der Vorgehensweise und der Reduzierung der zu

berücksichtigenden und zu kontrollierenden Informationsfülle. So enthält die Muster

sprengstoffabrik insgesamt 159 Gebäude, wovon 81 als Donatoren eingestlIft wurden.

Dementsprechend sind für die Mustersprengstoffabrik 12.798 Donator/Akzeptor

Kombinationen hinsichtlich ihrer SOLL- und IST-Abstände zu berechnen und zu ver

gleichen.

Nach Anwendung des Screening-Prozesses sind nur noch 138 Kombinationen entspre

chend 1,1% verblieben, bei denen die IST-Abstände gleich oder kleiner waren als die

erforderlichen SOLL-Abstände. Diese müssen nunmehr deIn erweiterten Screening

Verfahren zwecks einer sicherheitstechnischen Überprüfung unterworfen werden.
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7. Erweitertes Screening-Verfahren

Mit Hilfe des Screening-Prozesses wurden diejenigen Donator/Akzeptor-Komb~natio

nen der Mustersprengstoffabrik herausgefiltert, für die die IST-Abstände kleiner sind

als die in den Vorschriften angegebenen SOLI..rAbstände oder bei denen die IST- und

SOLL-Abstände gleich groß sind.

Nur für diese Kombinationen ist nach den Prinzipien der Sicherheitstechnik eine Ge

meingefallr ilTI Sinne der Störfallverordnung potentiell gegeben.

Bei allen iln verkürzten Ausdruck des Screening-Prozesses nicht ausgegebenen Dona

tor/Akzeptor-Kombinationen handelt es sich um solche, bei denen

1. die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Schadensexplosion aufgrund der Einhal

tung der sic11erheitstechnischen Regelvorschriften minimiert

und
2. die Wirkung einer Schaqensexplosion im Donator auf den Akzeptor wegen der

Einhaltung der vorgeschriebenen MINDEST SOLL-Abstände auf ein akzeptab

les Maß beschränkt ist.

Für derartige KOlnbinationen ist eine Gemeingefahr im Falle einer Störung des be

stilnmungsgelnäße11 Betriebsablaufes Ilicht gegeben und können deshalb aus einer

weiteren sicherheitstechnischen Betrachtung herausgelassen ,,'erden.

Die im Screening-Prozeß herausgefilterten Donator!Akzeptor-Kombinationen, für die

eine Gemeingefahr potentiell gegeben ist, enthalten jedoch noch solche, die bei detail

lierter Berücksichtigung aller in der Realität des Einzelfalls vorhandenen Schutzlnaß

nahnlen ein~ ausreichende Sicherheit der Personen und Anlagen iln Akzeptor gewähr

leisten. Der Auffindung derartiger Donator!Akzeptor-Kolnbinationen im verkürzten

Ausdruck des Screening-Prozesses dient das erweiterte Screening-Verfahren.

7.1. Grundprinzipien des erweiterten Screening-Verfahrens

Grundlage des erweiterten Screening-Verfahrens ist der verkürzte Ausdruck des

Screening-Prozesses, aus deIn zusätzlich alle Gebäude herausgelassen werden, für die

entweder keine SOLL-Abstände zu beachten sind (ungefährliche Gebäude als Donator)

oder für die keine Donator/Akzeptor-Kolnbinationen bestehen, bei denen die IST-Ab

stände größer als die SOLL-Abstände sind.



-91-

Bei der Durchsicht des auf diese Weise nochlnals verkürzten Ausdrucks des Scree

ning-Prozesses ist zunächst zu berücksichtigen, daß das RechenprogralTIlTI des Scree

ning-Verfahrens eine "absichtlich eingebaute Ungenauigkeit" enthält:

Alle Ilnter Zugrllndelegung der im DOllator befindlicheIl Explosivstoffmasse und

des jeweils anzuwendenden k-Fal\:tors ernlittelten SOLL-Abstände sind generell

auf die näcllst größerere volle Meterzahl aufgerundet; alle berechIleten IST-Ab

stände sind auf die Ilächst niedrigere volle Meterzahl abgerundet.

Durch diese Vorgehensweise ergibt sich' eine "gewollte Ungenauigkeit" von ~lnaximal

2 Meter im Vergleich der IST-Abstände Init den SOLL-Abständen. Sie dient dazu,

nur diejenigen Donator/Akzeptor-Kombinationen im Screening-Prozeß von einer

weiteren sicherheitstechnischen Überprüfung auszuschließen, für die lnit Sicherheit

eine Gemeingefahr im Falle einer Störung des bestimmungsgemäßen Betriebsablaufs

nicht zu erwarten ist.

""Im erweiterten Screening-Verfahren werden alle Donator/Akzeptor-Kombinationen,

.' für die eine Gelneingefahr potentiell gegeben ist, einer ersten sicherheitstechnischen

Überprüfung unterzogen. Dabei werden folgende Überlegungen zugrunde gelegt:

1. Alle Donator/Akzeptor-KolTlbinationen, für die sich die Ungleichheit der SOLL

und IST-Abstände aus deren Auf- bzw. Abrundung ergeben hat und für die keine

zusätzlichen Gründe für eine genauere sicherheitstechnische Überprüfung erkenn

bar sind, werden aus der weiteren Sicherheitsbetrachtung ilTI Rahlnen einer speziel

len Sicher.heitsanalyse herausgelassen. Gleiches gilt auch für die Fälle, bei denen

die SOLL- und IST-Abtände gleich groß sind.

2. Ist der einzuhaltende SOLL-Abtand zwischen einelTI Donator und einem Akzeptor

I11axilnal 10 % größer als der vorhandene IST-Abstand, und ist das Gelände zwi

schen deIn Donator und Akzeptor, z.B. durch dichten Baumbewuchs, derart be

schaffen, daß die Wirkung einer Explosion iln Donator alTI Ort des Akzeptors nur

abgeschwächt wirksalTI wird, so ist auch in dieseln Fall die entsprechende Dona

tor/Akzeptor-Konlbination von einer weiteren Sicherheitsbetrac11tung zu befreien.

3. Da die ilTI RechenprogralTIlTI des Screening-Verfahrens berücksichtigten Bauarten

der Donator/Akzeptor-Gebäude entsprechend den Regeln des Anhangs 2 der UVV

46a <77 > nur jeweils einem von vier lnöglichen Typen zugeordnet werden kön

nen, in der Realität aber eine weit größere Vielfalt der Gebäudebauweisen gegeben

ist, kann es lnöglich sein, daß der im RechenprograITIlTI zur Erlnittl\lng des einzu

haltenden SOLL-Abstandes verwendete k-Faktor iln Vergleich zu den tatsächlichen

Verhältnissen zu ~groß ist. In diesen Fällen ist ilTI Rahnlen des erweiterten Scree-
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ning-Verfahrens zu überprüfen, ob die SOLL-Abstände bei Berücksichtigung der

"richtigen" k-Faktoren ilnn1er noch größer sind als die zu·gehörigen IST-Abstände.

Im Falle der Mustersprengstoffabrik sind z.B. alle Schutz-, Steuer- und Meßräulne

und -Gebäude so ausgelegt, daß sie einer Stoßdruckbeanspruchung von außen

standhalten, die einein k-Faktor von 1,25 entspricht.

Andere Gebäude der Mustersprengstoffabrik sind lnit einer doppelten Erdüberdec

kung versehen. Diese vergrößerte Erdüberdeckung bewii"kt eine erhöhte Wider

standsfähigkeit der Gebäude gegenüber äußerer Druckstoß- und Splitterbeanspru

chung, die bei der Erlnittlung des einzuhaltenden SOLL-Abstandes zu einelTI redu

zierten k-Faktor führt. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei einigen Sprengstoffl~

gern der Musterfabrik, bei denen die Zugangsseiten entsprechend einer erhöhten

Stoßdruckwiderstandsfähigkeit ausgelegt sind (Drucktüren).

4. Aus der weiteren Sicherheitsbetrachtung können auch alle Donator/Akzeptor

Kombinationen herausgelassen werden, bei denen die Schutzwürdigkeit des Akzep

tors so gering ist, daß bei SeinelTI Ausfall infolge Beschädigung oder Zerstörung

keine Folgen zu gewärtigen sin.d, die eine Gefahr für Personen oder Sachgüter be

dingen (z.B. Klärteiche).

5. Enthalten die infolge zu kleiner IST-Abstände unzulässig gefährd.eten Akzeptorge

bäude keine ständigen Arbeitsplätze, wie das bei vielen Produktionsgebäuden der

Sprengstoffindustrie der Fall ist, so können diese Akzeptorgebäude wie Lager be

handelt werden. Dies bedeutet, daß für diese Gebäude kleinere k-Faktoren bei der

SOLL-Abstands-Ern1ittlung herangezogen werden können. Dabei ist jedoch zu be

rücksichtigen, daß, sofern ilTI Akzeptor Explosivstoff vorliegt, zwischen deIn Do

nator und deIn Akzeptor ein Min.dest-Abstand eingehalten wird, der eine sympa

thetische Explosion der Explosivstoffe inl Donator und im Akzeptor mit ausrei

chender Sicherheit ausschließt. Diese Überprüfung erfolgt ebenfalls ilTI Rahlnen des

erweiterten Screening-Verfahrens.

6. 'In einigen speziellen Fällen kann es lnöglich sein, daß durch entsprechende Steue

rung 'des Arbeitsablaufes dafür gesorgt ist, daß nur dann Explosivstoff iln Akzeptor

(Donator) vorliegt, wenn gleichzeitig iIn dazugehörenden Donator (Akzeptor) kein

Explosivstoff vorliegt. In diesen Fällen können die Donator/Akzeptor-Kolnbinatio

nen aus der weiteren Sicherhe.itsbetrachtung ausgeschlossen werden, sofern illl je

weiligen Akzeptorgebäude keine Personen gefährdet ·werden können.

Alle Donator/Akzeptor-Kolnbinationen, die iln verkürzten Ausdruck des Screening

Prozesses Init einem" * " gekennzeichnet sind und die deinentsprechend als potentiell

gefährliche Kombinationen anzusehen sind, müssen hn Rahmen des erweiterten Scree

ning-Verfahrens sicherheitstechnisch analysiert und bewertet werden. Palnit die Ar-
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gU111entationen ilTI Falle des Ausschlusses von Donator/Akzeptor-Kolnbinationen aus

der weiteren Sicher11eitsbetrachtung nachvollziehbar und jederzeit überprüfbar sind,

müssen die Gründe -für eine derartige Vorgehensweise in jedem Einzelfall schriftlich

fixiert werden.

7.2. Anwendung des erweiterten Screening-Verfahrens auf die Mu
stersprengstoffabrik

IITI nachfolgenden Abschnitt wird das erweiterte Screening-Verfahren aln Beispiel der

Mischanlage für Wettersprengstoffe, bestehend aus den Gebäuden Nr.18.00, 18.10,

18.20 und 18.30 durchgeführt. Im Anhang sind die entsprechenden Angaben für alle

138 im Rahlnen des Screening-Prozesses für die Mustersprengstofffabrik als potentiell

gefahrlieh erkannten Donator/Akzeptor-Kombinationen zusalnmengestellt.
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--- DON A TOR ---
GE B Ä U D E Nr.: 18.00
Mischanlage IV für WetterBAM 111 *J 6
X: 875.0 885.0 885.0 875.0
Y: 490.0 490.0 499.0 499.0

Donatorklasse 1
~kzeptorklasse 1

Schwere Sprengstücke Nein
Gegenstände lnit Eigenantrieb: Nein

Ausblasewand Seite 1
mit Donatorklasse 2
mit Akzeptorklasse 2

Ausblaserichtung 270.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze Nein

--- E X P L '0 S I V S T 0 F F ---
Menge 1000.0 kg

~agerkjasse 1.1

Abstand zum Zaun in In :
ZO Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

490.1 431.1 524.6 501.1 895.4 420.4 399.5

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen
Sollabstand zu Wohl1gebäuden

150.0 m
220.0 m

Akzept. Sta~nd. Donalor- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim

G·~b. Arb.pI. khlsse kla~se Abstand Abstand Faktor [*] Screening-Verfahren herausgefallenen Ge-

bäudes/Objekts

10.10 N~in 2 10 81.0 In 70.0 m 8 '" überdachtes Transportband *1 6

Das inl i~usblasesektor der Mischanlage IV des Gebäudes Nr.:18.00 liegende überdachte Transport

band (Gebäude Nr.lO.l0) enthält zu keinenl Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen

Arbeitsplätze. Der große k-Faktor von 8,00 erklärt sich daraus, daß das Gebäude Nr.:l0.10 noch im

ungefährlichen Betriebsteil liegt. Im Falle einer Explosion itn Gebäude Nr. :18.00 ist mit einer Be

schädigung des Gebäudes Nr.:10.l0 zu rechnen.

Die Konstelbltion 18.00' .. > 10.10 bedarf keiner \veiteren Überprüfung.

17.40 N.;:in 9 41.0 m 31.0 In 4.00 '" Feststoffabsetzbccken I "'I 6

Das nicht im Ausblasesektor der Mischanlage IV' des Gebiiudes Nr.:18.00 liegende Feststoffabsetz

becken I (Gebäude Nr.:17.40) enthält zu keinenl Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen

Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion inl Gebäude Nr. :18.00 ist mit einer Beschädigung oder einer

unzulässigen Gefährdung des Gebäudes Nr.:17.40 nicht zu rechnen.

Die Konstellation 18.00 -> 17.40 bedarf keiner \"eiteren Überprüfun~.
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Fortsetzung Gebäude Nr.: 18.00

Akz~pl. Slaend. Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeplorgebäudebezeiehnung des beim

Geb. Arh.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [1ft] Screcning-Verfahren herau sgefaHenen Ge-

bäudes/Obje kts

18.10 Ja 1 5 9.0111 5.0 In 0.80 * Sprcn~ölzwischcnlagcr inc1. WäJ!craum

Das Sprengölzwischenlager (GebUude Nr.:18.10) beinhaltet abgetrennte Steuerstände für die Mischan

lagen IV und V und ist im Falle einer Explosion inl Gebäude Nr.:18.00 unzulässig gefährdet. Zur

Klärung der tatsächlichen Gefahrdung ist die Durchführung einer SPEZIELLEN sIcHERHEITs

ANALYSE erforderlich.

Die Kon~tellation 18.00 -> 18.10 hedarfeinerweiteren Überprüfun~.

18.20 Nein 26.0 m 25.0 In 2.50 Mischanlaf,!t: V flir WetterBAM II *J 6

Bedingt durch die progranlminteme Auf- bzw. Abrundung der SOLL-/ bzw. IST-Abstände zur siche

ren Seite fällt dieses Akzeptorgebäude beinl Screening-Prozeß heraus und wird hier als potentiell

gefährdet aufgeführt. Die Differenz zwisch~n dem SOLL- und IST··Abstand zwischen den Gebäuden ist

kleiner als 10 % des SOLL-Abstandes und' somit tolerabel.

Die Konstellation 18.00 - > 18.20 bedarf keiner \veiteren Überprüfung.

--- 1) () ~ j\ 1L () ~ ---
G E B Ä U D.E Nr.: 18.10
Sprengölzwischenlager incl. Wägeraum *I/J 6
X: 890.0 905.0 905.0 903.0 903.0
Y: 49D.0 490.0 495.0 495.0 499.0

Donatorklasse 1
Akzeptorklasse 5

Schwere Sprengstücke Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb: Nein

Ausblasewand Seite 5
mit Donatorklasse 2
Init Akzeptorklasse 6

Ausblaserichtung 87.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze Ja

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge 150.0 kg

Lagerklasse 1.1

893.0
499.0

893.0
495.0

890.0
495.0

Abstand ZUITI Zaun in m :
ZO Zl Z2 Z3 Z4

490.1417.2505.0501.1910.1
Z 5 Z 6

433.8 410.1

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen
Sollabstand zu Wohngebäuden

79.7 m
116.9 In
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Fortsetzung Gebäude 18.10

Akz~pt. Suu:nd. Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeplorgebäudebezeichn:lOg des beiln

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [1Ic] Screening-Verfahren herausgefallenen Ge-

bäudes/Objekts

18.00 Nein I 1 14.0 In 5.0 In 2.50 * Mischanlnge IV flir WctterBAM 111 *J 6

Im Falle einer Explosion inl Gebäude Nr.:18.10 ist mit einer unzulässigen Beschädigung des Gebäu

des Nr.:18.00 zu rechnen. Obwohl da~ Gebäude Nr.:18.00 keine ständigen Arbeitsplätze enthält, ist

zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITS

ANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 18.10 -> 18.00 bedarf einer weiteren Überprüfung.

18.20 Nein I4.0'm 5.0m 2.50 * Mischanlage V fiir WetterBAM II *1 6

IIn Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:18.10 ist mit einer unzulässigen Beschädigung des Gebäu

des Nr.:18.20 zu rechnen. Obwohl das Gebäude Nr.:lS.20 keine ständigen Arbeitsplätze enthält, ist

zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITS

ANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 18.10 -> 18.20 bedarf einer \veiteren Überprüfung.

--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 18.20
Mischanlage V für WetterBAM 11 *J 6
X: 910.0 920.0 920.0 910.0
Y: 490.0 490.0 499.0 499.0

Donatorklasse 1
Akz'eptorklasse 1

Schwere Sprengstücke Nein
Gegenstände Init Eigenantrieb: Nein

Ausblasewand Seite 1
mit Donatorklasse 2
mit Akzeptorklasse 2

Ausblaserjchtung 270.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F ---
Menge 1000.0 kg

Lagerklasse 1. 1

Abstand zum Zaun in In :
ZO 21 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

490.1 406.7 490.3 501.1 929.6 451.9 424.3

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 m
220.0 In
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Fortsetzung Gebäude 18.20

Akzept. Stacnd. Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeplorgebäudebezeichnung des beiln

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Screening-Verfahren herausgefallenen Ge-

bäudes/Objekts

10.10 Nein 2 10 8I.Om 70.0 m 8.00 • iiberdachtes Transportband *16

Das im Ausblasesektor der Mischanlage V des Gebäudes Nr.:18.20 liegende überdachte Transport

band (Gebäude Nr.l0.10) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen

Arbeitsplätze. Der große k-Faktor von 8,00 erklärt sich daraus, daß das Gebäude Nr.:l0.10 noch im

ungefahrlichen Betriebsteil liegt. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:18.20 ist mit einer Be

schädigung des Gebäudes Nr.:lO.l0 zu rechnen.

Die Konstellation 18.20 - > 10.1.0 bedarf keiner \veiteren Überprüfun~.

11.20 Nein 9 41.0 m 23.0 m 4.00 * Zumischpulver-Vcrteiler-Station I *J 6

Die nicht inl Ausblasesektor der Mischanlage V des Gebäudes Nr.:18.20 liegende Zumischpulver

Verteiler-Station I (Gebäude Nr.:11.20) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine

ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:l8.20 ist mit einer starken Beschä

digung des Gebäudes Nr.:l1.20 zu rechnen.

Die Konstellation 18.20 -> 11.20 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

18.00 Nein 26.0 In 25.0 n1 2.50 11& Mischanla2e IV fiir \Vctl~rBAM III *J 6

Bedingt durch die programminterne Auf- bzw. Abrundung der SOLL-/ bzw. IST-Abstände zur siche

ren Seite fällt dieses Akzeptorgebäude beim Screening-Prozeß heraus und wird hier als potentiell

gefährdet aufgeführt. Die Differenz z\vischen dem SOLL- und IST..Abstand zwischen den Gebäuden

ist kleiner als 10 % des SOLL-Abstandes und somit tolerabel.

Die Konstellation 18.20 - > 18.00 bedarf keiner ,veiteren Überprüfun~.

18.10 Ja 5 9.0m 5.0 m 0.80 Sprengölzwischcnlager incl. Wägeraum .

Das Sprengölzwlschenlager (Gebäude Nr.:18.10) beinhaltet abgetrennte Steuerstände für die Misch

anlagen IV und V und ist inl Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:18.20 unzulässig get1ihrdet. Zur

Klärung der tatsächlichen Gefährdung ist die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANA

LYSE erforderlich.

Die Konstellation 18.20 - > 18.10 bedarf einer \veiteren (Tberprüfung.
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--- l) () ~ j\ 1L () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 18.30
Emulsionsleitungsturm und Sprengöllager *1 5
X: 892.0 898.0 898.0 892.0
Y: 507.0 507.0 510.0 510.0

Donatorklasse 1
Akzeptorklasse 5

Schwere Sprengstücke Nein
Gegenstände Init Eigenantrieb: Nein

Aus"blasewand Seite 3
mit Donatorklasse 2
mit Akzeptorklasse 6

Ausblaserichtung 90.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F ---
Menge 100.0 kg

Lagerklasse 1. 1

Abstand zum Zaun in In :
zO 21 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

507.1 434.2 515.5 490.1 915.7 443.3 423.6

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen
Sollabstand zu Wohngebäuden

Akz~pt. Sta~nd. Donator- Akzept. 5011- Kleinster

Geh. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand

69.6 n1
102.1 m

k- Diff. Akzeptorgebälldebezeichnung des beitn

Faktor [*] Screening-Verfahren herausgefallenen Ge-

bäudes/Obi~kts

18.00 Nein 12.0 m 10.0 In 2.50 Mischanla1!~ IV für WetterBAM 111 *J 6

Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:18.30 ist mit einer Beschädigung des Gebäudes Nr.:18.00

zu rechnen. Obwohl das Gebäude Nr.:18.00 keine ständigen Arbeitsplätze enthält, ist zur Klärung der

tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANALYSE erforder

lich.

Die Konstellation 18.30 -> 18.00 bedarf einer ,veiteren Üherprüfun~.

18.10 Ja 6 12.0 m 8.0 tn 2.50 Sprengölzwi~ch&:nlagerincl. Wäg~raum

Das Sprengölzwischenlager (Gebäude Nr.:18.10) beinhaltet abgetrennte Steuerstände für die Misch

anlagen IV und V und ist iJn Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:18.30 unzulässig gefährdet. Zur

Klärung der tatsächlichen Gefährdung ist die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITS

ANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 18.30 -> 18.10 bedarf einer ,,,'eiteren Überprüfung.
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7.3. Abschließende Bemerkungen zum erweiterten Screening-Ver
fahren

Das iIn Anhang aufgeführte erweiterte vollständige Screening-Verfahren ergibt, daß

nur noch die nachfolgend angegebenen Donator/Akzeptor-Kombinationen der Muster

sprengstoffabrik einer "SPEZIELL,EN SICHERHEITSANALYSE" iln Sinlle der Stör

fallverordnung unterzogen werden müssen:

Donator-Gebätlde Nr.: auf Akzeptor-Gebäude Nr.:

1 18.00 -> 18.10

2 18.10 -> 18.00

3 18.10 -> 18.20

4 18.20 -> 18.10

5 18.30 -> 18.00

6· 18.30 -> 18.10

7 23.10 -> 23.00

8 30.10 -> 28.00

9 30.10 ->' 30.00

10 31.00 -> 31.10

11 32.00 -> 31.10

12 37.00 -> 39.00

13 37.00 -> 40.00

14 37.00 -> 94.00

15 40.00 -> 94.00

16 41.00 -> 42.00

17 42.00 -> 41.00

18 75.10 -> 75.00

19 101.00 -> 30.10

Der Wert des Screening-Prozesses und des erweiterten Screening-Verfahrens im Rah

tnen der sicherheitstechnischen Betrachtung der Mustersprengstoffabrik wird durch

das erzielte Ergebnis in eindrucksvoller Weise bestätigt. Der sehr aufwendigen Si

cherheitsanalyse lnüssen nur noch 19, entsprechend 0,15 0/0, aller Donator/Akzeptor

KOlnbinationen der Mustersprengstoffabrik unterzogen werden.
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8. Spezielle 'Sicherheitsanalyse für eine Teilanlage einer Sprengstoff
fabrik

Die Störfallverordnung sieht vor, daß, sofern in einer Anlage eine oder tnehrere "Teil

anlagen vorhanden sind, von denen eine Gemeingefahr ausgehen kann, die gesalnte

Alllage einer Sicherheitsanalyse zu unterziehen ist. Im Fall von Anlagen der Spreng

stoffindustrie ist dies jedoch nicht notwendig. Dabei muß jedoch durch den vorge

schalteten Screening-Prozeß und das erweiterte Screening-Verfahren herausgefunden

werden, für welche Teilanlagen eine ,Gelneingefahr gegeben ist.

Dies bedeutet, daß die Ausführung von Sicherheitsanalysen für Anlagen der Spreng

stoffindustrie nur für diejenigen Donator/Akzeptor-Kombinationen erforderlich ist, für

die die Existenz einer Gemeingefahr nicht von vornherein ausgescillossen werden

kann.

Die Angaben, die in einer Sicherlleitanalyse enthalten sein müssen, sind in den Vor

schriften der Nr. 3.2 der 2.StörfallVwV (14) detailliert beschrieben. Diese Vorschrif

ten beziehen sich in bevorzugter Weise auf Anlagen der chemischen Industrie und sind

deshalb nur in modifiziertem bzw. eingeschränktem Maße auf Anlagen der Spreng

stoffindustrie anwendbar.

lln nachfolgenden Text soll.beispielhaft eine MustersicherheitSaJ1aly~e für eine Teilan

lage der Mustersprengstoffabrik durchgeführt werden, wobei lnit Absicht auf eine

Teilanlage zurückgegriffen wird, in der bestimmungsgemäß keine chemiscllen Umset

zungen von Stoffen, sondern nur Inechanische Bearbeitungsvorgänge, wie sie für die

Sprengstoffindustrie typisch sind, ablaufen.

8.1. Vorbemerkungen zur Mustersicher~eitsanalysefür eine Mischan
lage in der Mustersprengstoffabrik

Bei der Durellführung des erweiterten Screening-Verfahrens für die Mustersprengstof

fabrik sind die ilTI Unterabschnitt 7.3 des zweiten Teils des vorliegenden Berichtes ge

nannten Donator/Akzeptor-Kolnbinationen herausgefunden worden, für die iln Falle

des Vorliegens einer Störung des bestilTIlTIUngsgemäßen Betriebs eine Gemeingefahr

nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Für derartige Fälle sieht die Stör

fallverordnung die Anfertigung einer Sicherheitsanalyse vor.

Die genannten 19 potentiell gefährlichen Donator/Akzeptor-Kolnbinationen lassen sich

in insgesalnt 9 separaten Sicherheitsanalysen behandeln, wobei die sachliche Zusaln-
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merlgehörigkeit der jeweiligen Donatoren bzw. Akzeptoren für die Zusan11nenfassung

in einer separaten Sicherheitsanalyse bestimInend ist.

Die Mustersicherheitsanalyse wird beispielhaft für die Mischanlage der Muster

sprengstoffabrik, die zur Herstellung der Wettersprengstoffe tfWetterBAM" dient,

durchgeführt. Diese Mischanlage besteht aus den Einzelgebäuden Nrn.:18.00, 18.10,

18.20 und 18.30.

Die Mustersicherlleitsanalyse für die Mischanlage folgt in ihrer Gliederung der in der

Nr. 3.2 der 2. StörfallVwV (14) gewählten Unterteilung.

Da es sich bei der Mustersprengstoffabrik, für die die Sicherheitsanalyse durchgeführt

wird, UITI eine fiktive Fabrik handelt, liegen für die jeweils betrachteten Einzelanlagen

keine detaillierten technischen Unterlagen vor. Die Übernahme der Einzelheiten von

der in der Realität tatsächlich existenten Teilanlage erschien ilTI Rahmen der Mustersi

cherheitsanalyse weder notwendig noch im Interesse der Wahrung des technischen

"know how" möglich. Aus diesem Grunde wird bei der nachfolgenden Durchführung

der Analyse auf die Beifügung z.B. technischer Bauzeichnungen für die einzelnen be

trachteten Gebäude, der statischen Berechnungen und der verfahrenstechnischen

Fließbilder sowie der genau vermaßten Apparate.aufstellungspläne verzichtet.

8.2. Durchführung der Mustersicherheitsanalyse für die Wetter
sprengstoff-Mischanlage der Mustersprengstoffabrik

1 Besch"reibung der Anlage und des Verfahrens

1.1 Anlagellbescllreibung

1.1.1·Ört.liche Lage

Die aus den Einzelgebäuden Nrn.: 18.00, 18.10, 18.20 und 18.30 bestehende Misch

anlage für die Herstellung der Wettersprengstoffe WetterBAM 11 und WetterBAM IrI

ist eine Teilanlage der Sprengstoffabrik Zehlendorf der BAM AG.

Die Sprengstoffabrik Zehlendorf der BAM AG liegt in einem ausgedehnten Waldge

biet, das ilTI Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen ist. Der nordwestli

che Teil des Werksgeländes wurde in früherer Zeit als Steinbruchbetrieb genutzt.

Der Lageplan der Sprengstoffabrik ilTI Maßstab 1:1000 ist iIn 3. Teil des vorliegenden

Berichtes enthalten. Der Ausschnitt des Lageplans, der die betrachtete Mischanlage

enthält, ist als Abbildung 8-1 beigefügt.

Das Gelände der Sprengstoffabrik und seiner Ulngebung ist mit dichtelTI BaUlTI- und

Strauchbewuchs bestanden. Das gesalnte Gebiet ist ZUlU wesentlichen Teil iln Besitze
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der BAM AG. Die UIngebung der Sprengstoffabrik wird derzeit forstwirtschaftlieh

genutzt.

Die nächsten, deIn ständigen Aufenthalt von Personen dienenden Gebäude,

(Wohnhäuser) befinden sich südlich des Fabrikgeländes in einem Abstand von ca.

1000 Metern. Dieser Abstand ist bezogen auf die größte Teilmenge Sprengstoffs in

den Teilanlagen der Sprengstoffabrik (z.B. 50.000 kg ilTI Geb.nr.:l01.00) groß ge

nug, um diese Gebäude vor einer unzulTIutbaren Gefahrdung durch eine Detonation im

Sprengstoffwerk zu schützen.

.Im Abstand von ca. 600 Metern führt südlich des Werksgeländes die nächstliegende

Hauptverkehrsstraße vorbei. Von dieser Hauptverkehr.sstraße führt eine Stichstraße,

die jedoch nicht deIn öffentlichen Verkehr zur Verfügung steht, direkt zun1 \\lerksge

lände. Von der, zum südlichen Tor I des Werkes führenden Stichstr,aße, zweigt eine

Nebenstraße ab,. die ilTI größeren Abstand von der Werksgrenze zum westlichen Tor 11

des Werkes führt.

Im Abstand von ca. 1200 Metern befindet sich, südlich der Sprengstoffabrik, die

Hauptverkehrsstrecke einer Eisenbahnlinie, von der ein Nebengleis in nördlicher

Richtung abzweigt und das von Süden her direkt in das Werksgelände führt.

In der weiteren Umgebung (größer 1000 Meter) befinden sich zahlreiche Klein- und

Mittelbetriebe der Inetall- und holzverarbeitenden Industrie. Von diesen Betrieben ge

hen nachweislich keine katastrophenträchtigen· Gefahren für die Ulngebung aus.

Wegen der Einhaltung der Schutzabstände zwischen den einzelnen Gebäuden der

Sprengstoffabrik und den Einrichtungen der Öffentlichkeit wird auf die Angaben iln

Rahtnen des Screening-Prozesses bzw. des erweiterten Screening-Verfahrens verwie

sen. Gleiches gilt auch für die Sicherheitsabstände zwischen den einzelnen Gebäuden

der Sprengstoffabrik.

Das Werksgelände ist an die öffentliche Elektrizitäts- und Wasserversorgung sowie an

die Abwasserentsorgung angeschlossen.

Alle Teilanlagen des Werkes Zehlendorf der BAM AG sind, soweit erforderlich,

ilnmissonsschutzrechtlich nach 4 bzw. 15 des BlmSchG genehmigt. Soweit notwen

dig, wird im Rahmen der Sicherheitsanalyse auf die Unterlagen der entsprechenden

Genehnligungsakten verwiesen.
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Abbildullg 8-1 Ausschnitt des Werkslageplans mit der Teilanlage.
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1.1.2 KOIlst.rllktive Merknlale lind Angaben zur A~lsIegllngder Anlagenteile

1.1.2.1 Konstruktive Merknlale und Angaben zur AIJslegung der Bauweisen

Alle Gebäude der betrachteten Sprengstoffabrik sind entsprechend den Anforderungen

im Anhang 1 zur UVV 46 a "Explosivstoffe und Gegenstände mit Explosivstoff -All

gelneine Vorschrift- (VBG 55 a)" (77) errichtet. Weitere Einzelheiten über die Bau

weise der einzelnen Gebäude sind aus deIn Lageplan sowie aus den iln 3. Teil des

vorliegenden Berichtes enthaltenen Gebäude-Daten-Erfassungs-Formularen der Ein

zelgebäude zu entnehlnen. Für die Nachweise der statischen Standfestigkeit wird auf

die Unterlagen der jeweiligen bau- bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs

anträge verwiesen. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die Gebäude Aus

blaseflächen bzw. Widerstandselemente enthalten.

Die Einzelgebäude Nrn.: 18.00, 18.10, 18.20 und 18.30 der betrachteten Teilanlage

sind in erdüberdeckter Bauweise mit Ausblasemöglichkeit errichtet. Sie bilden wegen

der gemeinsamen Erdüberdeckung eine Anlageneinheit (vgl. Grundrißskizze in Abbil

dung 8-2). Der Raum 2 dient als Einlaufraum für die entsprechenden Sprengöl

waagen, die sich in den Räulnen 3 und 4 befinden.

Die Wägeräume 3 und 4 sind durch zwei entsprechend groß dimensionierte Öffnungen

in der Decke druckentlastet. Diese Öffnungen sind lnit aufgelegten Holzplatten ver

sc111ossen; über diesen Öffnungen befindet sich keine Erdüberdeckung. Die Bauhöhe

der Räume 1 bis 4 beträgt 4,5 Meter und ist somit ausreichend, um die erhöhte An

bringung der Apparaturen zu erlnöglichen. Die erhöhte Aufstellung der Einric11tungen

ist notwendig, UITI die Förderung des Sprengö]s aus deIn Zwischenbehälter über die

Waagen in die Mischlnaschinen, unter Ausnutzung eines Gefälles, durch Schwerkraft

zu bewerkstelligen.

Die beiden Mischhäuser Geb.Nrn.:18.00 und 18',20 sind aus Beton errichtet und voll

kOlnmen erdüberdeckt. Als Ausblaseflächen dienen die Zugangsseiten der Gebäude,

die durch dicke Kunststoffolien verschlossen sind, Diese enthalten zwei getrennnte

Öffnungen, die d:urch aufklappbare Türen zur Zuführung des Zumischpulvers bzw.

für den Zu- bzw. Abgang von Personen verschlossen sind.

Die Grundfläche der Mischhäuser ist groß genug, UlTI zwei Mischeinrichtungen (M-A

bzw. M-B) nebeneinander ohne gegenseitige Beeinträchtigung betreiben zu kÖI1nen.

(Vgl. Grundrißskizze Abbildung 8-3). In der Abbildung ist nur ein Mischhhaus dar

gestellt. Das andere Mischhaus entspricht deIn dargestellten mit der AusnahIne, daß

die Grundrisse und die Apparateaufstellungen spiegelbildlich sind.) In die beiden

Mischhäuser integriert sind räulnlich abgetrennte Boxen für die Aufnahlne der elektri

schen Antriebsmotore für die Mischmaschinen.
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A'bbilduIlg 8-2 Grundrißskizze der Wettersprengstoff-Mischanlage

18.00

18.30

18,10 18.20
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Die Bau}löhe der Mischhäuser von 4,5 Meter ist ausreichend, Uill die Mischlnaschinen

einerseits von oben mit deIn Zumischpulver beschicken und anderseits durch Kippen

der Mischtröge entleeren zu können. Das Gebäude Nr.:18.10 ist ebenfalls aus Beton

errichtet und nahezu völlig erdüberdeckt. Es ist durch vier Widerstandswände in

insgesamt 5 Räume unterteilt (vgl. Grundrißskizze Abbildung 8-4). Der den Spreng

ölzwischenbehälter enthaltende Raum 1 ist über seinen Zugang, der durch eine

Pendeltür aus dicker Kunststoffolie verschlossen ist, in nördlicher Richtung

druckentlastet.

Der Raum 5 ist völlig getrennt von den anderen Räumen zu betrachten, da sich in ihn1

die eigentliche Steuerzentrale für die beiden Mischhäuser Geb.Nrn.: 18.00 und 18.20

und die ständigen Arbeitsplätze befinden. In dieseln Raum liegen zu keineIn Zeitpunkt

explosive Stoffe vor. Die Trennwand des RaUlnes 5 zu den Rätunen 2,3, und 4 des

Gebäudes 18.10 ist als Widerstandswand unter Zugrundelegung der Wirkung einer

detonierenden Sprengstoffmasse von maximal 150 kg ausgelegt. Die Bauhöhe dieses

Raumes beträgt 3 Meter. Der Zugang ZUlTI RaUlTI 5 erfolgt durch zwei getrennte Tü

ren in der Südwand.

Das Gebäude Nr.: 18.30 dient der Trennung der VOlTI Sprengöl-Lager aus angelieferten

Sprengöl/Wasser-Emulsion und der Zwischenlagerung der Emulsionsbestandteile.

Auch dieses Gebäude ist aus Beton errichtet und erdüberdeckt. Die nach Norden ge

richtete Wand, die aus Leichtbausteinen besteht, dient als Entlastungsfläche und ist

deshalb auch nicht erdüberdeckt (vgl. Grundrißskizze Abbildung 8-5). Die Bauhöhe

des Gebäudes Nr.:18.30 beträgt 5 Meter.

Die Zwischenräulne zwischen den Einzelgebäuden der Teilanlage sind vollständig Init

steinfreieIn Erdreich ausgefüllt. Das gleiche Material wird auch als Erdüberdeckung

verwendet. Soweit erforderlich, sind die Einzelg'ebäude durch geradlinige Betonkanäle

geringen Durchlnessers lniteinander verbunden, in denen die Sprengölversorgungslei

tungen fest verlegt sind. Die Öffnungen der Kanäle sind auf den Innenseiten der

Räulne durch großt1ächig aufgeflanschte dicke Metallplatten verschlossen.

Die Südseite der Teilanlage, sowie die Nordseite des Einzelgebäudes 18.30 sind durch

aufgeschüttete steinfreie Erdwälle geschützt.

Die Erd\\,älle sind, wie auch die Erdüberdeckung, ZUITI Schutz vor Wind- und Regene

rosion mit Rasenbewuchs versehen.
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Abbildung 8-3 Grundrißskizze und Seitenansicht des Gebäudes Nr.:18.00
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Abbildung 8-4 Grundrißskizze des Einzelgebäudes Nr.: 18.10
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Abbildung·8-5 Grundrißskizze des Einzelgebäudes Nr.:18.30
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1.1.2.2 Ko·nstruktive Merknlale lInd AllgabeIl zur Auslegung der Teilalllage

Die betrachtete Mischanlage besteht apparativ aus einem Sprengöl/ Wasser-El11ulsi

onsscheider, zwei Zwischenbehältern für Sprengöl sowie einem Behälter zur Zwi

schenlagerung des Enlulsions-Treibwassers, 2 Sprengölwaagen und insgesall1t 4

WERNER-PFLEIDERER-Mischern tnit elektrischetTI Antrieb, sowie den verbindenen

Rohrleitungen.

Unmittelbar aln Ausfluß der Sprengölbehälter und der Sprengölwaagen befinden sicll

in den Rohrleitungen jeweils zwei miteinander gekoppelte hintereinandergeschaltete

Absperrorgane.

Alle vorgenannten Apparate, Behälter, Rohrleitungen und Absperrorgane bestehen aus

rostfreiem Edelstahl. Alle Anlagenteile, einschießlich der Dichtungen, die Init explo

siven Stoffen in Berüllrung kOmITIen können, verhalten sich gegenüber diesen Stoffen

inert.

Da die gesamte Anlage drucklos betrieben wird, ist eine Auslegung der Einrichtung

hinsichtlich bestimmter Druckfestigkeiten nicht erforderlich. Die Befestigung der

Einriclltungsteile ist erschütterungsdämpfend ausgeführt, so daß gefahrbringende Vi

brationen vermieden werden.

Der als Tangentialscheider ausgelegte Scheidebehälter weist ein Fassungsvermögen

von maxilnal 50 Litern auf. Der iIn Gebäude 18.·30 befindliche Zwischenbehälter für

abgetrenntes Sprengöl hat ein Volumen von 120 Litern. Der im gleicllen Gebäude be

findliche Behälter für das Elnul~ionstreibwasser erlaubt die Zwischenlagerung von

maxitnal 1000 Liter Treibwasser. Da der Treibwasserbehälter gleichzeitig der Nach

scheidung des Treibwassers dient, enthält der Behälter eine von Hand zu bedienende

Ablaßvorrichtung für das· nachgeschiedene Sprengöl.

Der ilTI Gebäude 18.10 befindliche Sprengölzwischenbehälter kann ll1axilnaI 150 kg

Sprengöl aufnehnlen. Die Sprengöl\vaagen besitzen Wägebehälter für Inaxilnal 100 kg

Sprengöl. Die in den Gebäuden Nr.: 18.00 und 18.20 installierten WERNER

PFLEIDERER-Mischer sind für die Herstellung von maximal 500 kg pulverförll1iger

S·prengstofflnischung je Charge ausgelegt.

1.1.3 SCllutzzonell

Die betrachtete Teilanlage zur Herstellung der Wettersprengstoffe liegt in voller Aus

dehnung ilTI gefahrlichen Betriebsteil der Sprengstoffabrik Zehelendorf. Uln die An

lage heruln ist ein 5 Meter breiter Brandschutzstreifen genl. 4 Abs.2 der UVV 46a

(77) angelegt. Die Einhaltung weiterer Schutzzonen ist für die Teilanlage nicht erfor

derlich, sofern von den einzuhaltenden Schutz- und Sicherheitsabständen abgesehen

wird.
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Die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zwischen den Einzelgebäu

den der Teilanlage und den übrigen Gebäuden und Einrichtungen der Sprengstoffabrik

ist iln Rahlnen des Screening-Prozesses und des erweiterten Screening-Verfahrens

kontrolliert worden. Insoweit kann auf weiterführende Ausführungen an dieser Stelle

verzichtet werden.

1.1.4 Zugänglichkeit der Anlage

Hinsichtlich der Zugänglichkeit der Sprengstoffabrik Zehelendorf wird auf die Nr.

1.1.1 der vorliegenden Sicherheitsanalyse verwiesen. Das gesamte Fabrikgelände ist

ulTIzäunt und kann durch zwei Tore betreten werden.

Die Zugänglichkeit der betrachteten Teilanlage zur Herstellung von Wettersprengstof

fen ist durch befestigte Werksstraßen ermöglicht (vgl. Lageplan ilTI 3. Teil des vorlie

genden Berichts).

Anordnung, AbInessung, Ausführung und Kennzeichnung der Flucht- und Rettungs

wege in der betrachteten Teilanlage entsprechen den Vorschriften des 12 und des 27

Abs. 1 der UVV 46a (77).

1.2 Verfahrensbeschreibung

1.2.1 Technischer Zweck der Anlage ."J:

Die betrachtete Teilanlage dient der chargenweisen Herstellung pulverförlniger Wet

tersprengstoffe (WetterBAM 11 und WetterBAM Ir1) durch Verlnischen von troc

"kenelTI ZUlnischpulver lnit flüssigeIn Sprengöl.

1.2.2 Verfahrensgrundzüge

Das für die Wettersprengstoffuerstellung benötigte Zumischpulver (ZMP) besteht aus

verschiedenen Einzelbestandteilen, die in der Zumischpulveranlage Gebäude

Nr.: 11.00 portioniert und in für die einzelnen Sprengstoffchargen benötigten M~ngen

in die Behälter einer Einschienenhängebahn (HB) eingefüllt werden. Die Behälter

werden nach Anforderung durch die Mischanlage über die ZUlnischpulver-Vertei

lungsstation Geb.nr.: 11.20 der Mischanlage zugeführt.

Der andere Hauptbestandteil der Wettersprengstoffe, das sogenannte Sprengöl, d.i.

ein hOlnogenes Gelnisch aus 60% Glycerintrinitrat und 40% Ethylenglykoldinitrat,

wird in der Sprengölanlage I der Sprengstoffabrik hergestellt und im Gebäude

Nr. :37.00 gelagert.
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Je nach Bedarf wird das Sprengöl in Forln einer Sprengöl-Wasser-ElTIulsion durch

eine Rohrleitung vom Geb.Nr. :37.00 in -die Wettersprengstoff-Mischanlage befördert.

IIn Gebäude Nr.: 18.30 der Mischanlage wird die Enlulsion mittels eines Tangential

scheiders in ihre Bestandt~ile getrennt, die einzeln in Behältern zwischengelagert wer

den. Entsprechend dem Verbrauch von Sprengöl wird der Vorratsbehälter im Ratlm 1

des Gebäudes Nr.: 18.10 über eine Förderleitung aus dem Zwischenbehälter des Ge

bäudes Nr.: 18.30 befüllt. Das für die Herstellung der einzelnen Wettersprengstoff

qhargen benötigte Sprengöl wird aus deIn Vorratsbehälter über Rohrleitungen il1 die

Wägebehälter der Sprengölwaagen geleitet. Der eigentliche Mischvorgang (in den Ge

bäuden Nrn.: 18.00 und 18.20), der zur Herstellung der Wettersprengstoffe führt, ge- ·

schieht in sogenannten WERNER-PFLEIDERER-Mischern, ~eren Konstuktions- und

Wirkprinzip ilTI Unterabschnitt 6.1.2.2 des 1. Teils des vorliegenden Berichtes be

schrieben ist. Für die Herstellung der Sprengstoffmischung wird zunächst das troc

kene ZUlnischpulver i11 die Wanne der Mischlnaschine gefüllt. Durch kurzzeitiges Mi

schen wird dann das ZUlnischpulver homogenisiert. Danach läuft das in der zugehöri

gen Sprengölwaage abgewogene und bereitgestellte Sprengöl über eine Rohrleitung in

das in der Mischlnascl1ine befindliche Düsenrohr ein. Das Sprengöl läuft dabei in fei

ner Verteilung aus den Düsenöffnungen in das in der Mischnlaschine bewegte Zu

n1ischpulver ein.

Durch die fortlaufende Bewegung der Mischschnecken der Mengrnaschine wird für

ein homogenes Untermischen des Sprengöls gesorgt.

Nach Abschluß des Mischvorgangs wird die Mischerwanne gekippt und die fertige

Sprengstofflnischung in einen bereitstehenden Transportwagen abgeworfen. Nach

vollständiger Entleerung der Mischmaschine von Hand wird diese in ihre ursprüngli

che Stellung zurückgekippt und der abgedeckte Transportwagen aus deIn Mischhaus in

das Abstellgebäude Geb.Nr.: 21.00 gefahren. Anschließend'~ kann die nachfolgende

Sprengstoffcharge auf analoge Weise hergestellt werden.

Die betrachtete Mischanl~ge umfasst insgesamt vier Mischeinrichtungen, die taktweise

parallel betrieben werden können. Die gesamte Anlage ist in wesentlichen Teilen au

tOlllatisiert. Die Steuerun'g und Überwachung der einzelnen Arbeitsschritte erfolgt

nach·einelTI festgelegten ProgralTIlTI VOITI RaUlTI 5 des Gebäudes Nr.:18.10 aus.

Auf die genaueren Einzelheiten der Verfahrensschritte und ihre Steuerung wird unter

Nr. 1.2.4 (Verfahrensdarstellung) und Nr. 5 (Darlegung der störfallverhindernden

Vorkehrungen) der Sicherheitsanalyse eingegangen \J-1erden.
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1.2.3 Verfallrensbedillgllngen

Der gesalnte Vorgang der Herstellung der Sprengstoffmischung erfolgt drucklos bei

Norlnaltemperatur.

Wegen der großen Inechanischen Empfindlichkeit des Sprengöls und auch der herge

stellten Sprengstoffmischungen ist auf die Vermeidung aller außergewöhnlichen me

chanischen Beanspruchungen der explosiven Stoffe zu achten. Wegen der Einzelheiten

wird auf die Ausführungen in Nr. 5 der Sicherheitsanalyse verwiesen.

Da das Zumischpulver hygroskopische Bestandteile enthält, die zur Klulnpenbildung

neigen, und derartige Klumpen die Leistungsfahigkeit und Sicherheit der hergestellten

Sprengstoffmischungen nachteilig beeinflussen können, ist auf hinreichenden Schutz

des ZUlnischpulvers wie auch der fertigen Sprengstoffmischung vor unkontrolliertem

Feuchtigkeitszutritt zu achten.

Trinitroglycerin und Ethylenglykoldinitrat sind relativ leicht flüchtige Stoffe mit phy

siologischer Giftwirkung (vgl. Nr. 2.2 der vorliegenden Sicherheitsanalyse). DIn eine

unzulässige Belastung der Beschäftigten zu verlneiden, muß das Sprengöl Inöglichst in

geschlossenen Apparaturen aufbewahrt und gehandhabt werden.

Wo dies aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich ist, Inuß für eine wirkSame

Absaugung der Sprengöldämpfe gesorgt sein.

1.2.4 Verfahrensdarstellung

Die Herstellung der Wettersprengstoffe WetterBAM 11 und WetterBAM Ir1 besteht

aus den nachfolgenden sieben Teilschritten:

1.) Einfüllen von Zumischpulver in die Mischlnaschine.

2.) Fördern von Sprengöl vom Sprengöl-Lager (Geb.Nr. :37.0Q) ZUITI Emulsi

onseinleitungsturm (Geb.Nr.: 18.30).

3.) Trennen der Sprengöl/Wasser-Emulsion in seine Bestandteile und deren Zwi

schenlagerung.

4.) Fördern von Sprengöl aus deIn Zwischenlagerbehälter iln Gebäude Nr.:18.30

in den Sprengölvorratsbehälter iIll Gebäude Nr.: 18.10, RaU1TI 1.

5.) Fördern von Sprengöl aus deIn Vorratsbehälter iln Gebäude Nr. :18.10, Raum

1 auf die Sprengölwaagen inl Gebäude Nr.: 18.10, Räull1e 3 und 4.

6.) Vorlnischen des ZUlnischpulvers, Zugabe von Sprengöl ZUITI ZUlnischpulver

und Mischen der Bestandteile.

7.) Entleeren der Mischlnaschinen.
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Zu 1.)

Das trockene ZUlnischpulver wird iln Zumischpulver-H.erstellungsgebäude Nr.: 11.00

zusammengestellt und in die sich in der Hauptstation der Einschienenhängebahn

(EHB) (Geb.Nr.:11.10) befindlichen Transportbehälter (HB) eingefüllt. Von der

Hauptstation der EHB werden die Transportbehälter über die ZUlniscllpulver~Vertei

lerstation I (Geb.Nr.:l1.20) zu den Mischanlagen IV und V (Geb.Nrn.:18.00 und

18.20) geleitet.

Das dem jeweiligen Wettersprengstoff entsprechende ZUlnischpulver wird vom Steu

erstand im RaUln 5 des Gebäudes Nr.: 18.10 angefordert und automatisch über die

Transportstrecken bis vor das jeweilige Mischhaus geleitet. Dort befindet sich eine

Schleuse (5), in der die Ankunft des Transportbehälters registriert und zum Steuer

stand weitergelneidet wird. Der Zumischpulvertransportbehälter wird anschließend

autolnatisch über die geöffnete, leere Mischwanne gefahren und von Hand restlos

entleert. Der entleerte ZUlnischpulvertransportbehälter wird anschließend zur Haupt

station zurückgesandt, um dort erneut befüllt zu werden.

Zu 2.)

Zwischen deIn Sprengöl-Lager (Geb.Nr.:37.00) und dem Emulsions-Einleitungsturm

(Geb.Nr.: 18.30) befindet sich eine ca. 100 Meter lange, mit leichtelTI Gefälle verlegte

Rohrleitung l11it einelTI DurchInesser von 30 mrn, über die das für die Herstellung der

Wettersprengstoffe benötigte Sprengöl in Form e!ner Sprengöl/Wasser-Elnulsion in

die Mischanlagen gefördert wird. Durch diese Rohrleitung wird, über einen nach dem

Prinzip der Wasserstrahlpul11pe arbeitenden Injektor Wasser iln Kreislauf befördert.

Wird am Steuerpult iln Gebäude Nr.: 18.10 Sprengöl angefordert, so wird im

Sprengölager ein Dreiwegehahn auf Sprengöl umgeschaltet, wobei das Sprengöl aus

der Vorlage in den Injektor gesaugt und dort durch Treibwasse~ elTIulgiert wird. Die

nicht detonationsfähige Sprengöl/Wasser-Emulsion fließt darin durch die Rohrleitung

zunl Scheider ilTI Gebäude Nr.: 18.30. Wird der Schalter aln PUlnpenstand tt Sprengöl

aus" betätigt, schaltet das Dreiwegeventil iIn Sprengöl-Lager wieder auf Treib\\'asser

Uln und treibt die restliche, noch in der Rohrleitung befindliche Sprengöl/Wasser

Emulsion in das Scheidegefäß im Gebäude Nr.:18.30. Die 100 Meter lange Rohrlei

tung enthält ca. 70 Liter ElTIulsjon, was einer Sprengöl1nenge von ca. 20 kg ent

spricht.

Zu 3.)

Die Sprengöl/Wasser-Emulsion läuft tangential in einen 50 I fassenden, als Doppelko

nus ausgebildeten, Scheidebehälter und wird dort, unterstüzt durch die kreisende Be

wegung der Enlulsion, sofort in die Bestandteile getrennt. Das Wasser läuft als leich

tere Phase über einen Überlauf in den Treibwasserbehälter, während das Sprengöl alTI

unteren Ende des Scheiders kontinuierlich in den 120 1 fassenden Sprengölzwischen-
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behälter abläuft. Uln einen Übertritt von Treibwasser in den Sprengölzwischenbehäl

ter zu verhindern, befindet sich in der Sprengölablaßleitung des Scheiders ein Ab

sperrventil,. welches wie alle anderen hier beschriebenen Absperrventile als Schlauch

Quetsch-Ventil ausgelegt ist, das nach Erreichen der gewünschten Sprengöllnasse im

Spren'gölzwischenbehälter autolnatisch geschlossen wird.

Der Sprengölzwischenbehälter ruht zur Registrierung der Sprengöllnasse iln Behälter

auf zwei Meßdosen, die Init einer Digitalanzeige der Masse am Steuerstand gekoppelt

sind.

Der Treibwasserbehälter weist einen Inhalt von 1000 Litern auf und dient gleichzeitig

der Nachscheidung von Sprengölresten, die regelmäßig über eine im SUlnpf befindli

che Ablaßvorrichtung von Hand abgezogen werden müssen. Der Treibwasserbehälter

ist über eine als Tauchrohr ausgebildete Rohrleitung mit deIn Injektor iln Sprengöl

Lager verbunden, Uln das Treibwasser im Kreislauf zurückführen zu können.

Der Sprengölzwischenbehälter enthält an seiner tiefsten Stelle eine angeflanschte

Rohrleitung, in der sich zwei hintereinandergeschaltete Absperrventile befinden. Die

Ventile werden ferngesteuert VOln Steuerstand im Raum 5 des Gebäudes Nr.: 18.10

betätigt. Das hier nachgeschaltete zweite Absperrventil, welches mit einer Zwangsent

lüftung versehen ist (sie ermöglicht das Leerlaufen der Rohrleitung VOlTI Scheidebehäl

ter ZUlTI Sprengölzwischenbehälter) wird erst dann automatisch geschlossen, wenn das

Sprengöl völlig aus deIn Zuleitungsrohr gelaufen ist.

Zu 4.)

Die Sprengölförderung zwischen deIn Sprengölzwischenbehälter' inl Gebäude

Nr.:18.30 und deIn Sprengö}vorratsbehälter iJn Raum 1 des Gebäudes Nr.:18.10 ge

schieht ausschließlich durch Schwerkraft.

Der Sprengölvorratsbehälter mit einelTI maximalen Volulnen von 150 Litern im

RaUlTI 1 des Gebäudes Nr.:18.10 ist ebenfalls zur Kontrolle und Überprüfung der

Sprengöhnasse auf Meßdosen gelaget, die die ilTI Behälter befindliche Sprengöllnasse

digital' iIn Steuerstand (Geb. Nr.: 18.10, RaUlTI 5) anzeigen. Der Sprengölzufluß

erfolgt tangential in den Vorratsbehälter. Als Sprengölablaß dient eine an seiner tief

sten Stelle angeflanschte Rohrleitung, die durch zwei hintereinandergeschaltete

Schlauchquetschventile verschlossen ~'erden kann, wobei das zweite Ventil ll1it einer

Zwangsentlüftung versehen ist, die ein Leerlaufen der Sprengölrohrleitung im

geschlossenen' Zustand des Absperrventils erlnöglicht.

Zu 5.)

In dem Gebäude Nr.: 18.10 befinden sich zwei gleichartig konzipierte Sprengölwaa

gen, die einerseits iln RaUlTI 3 und andererseits iIn Raum 4 des Gebäudes installiert

sind. Die sich in den Räulnen 3 und 4 befindlichen Sprengölwaagen können nur

nacheinander befüllt werden, da sich iIn RaUlTI 2 des gleichen Gebäudes eine
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schwenkbare Rohrleitun.g (im folgenden ~ls Schwenkhahn bezeichnet) befindet, die

die Funktion eines Dreiwegeventils erfüllt. Der Schwenkhahn wird zur Befüllung der

entsprechenden Waage in den Räumen 3 oder 4 aus der Null-Stellung über den in ei

ner der jeweiligen Waage zugeordneten fest verlegten Rohrleitung befindlichen Einl

auftrichter bewegt. Erst dann kann das Sprengöl direkt lnittels der Schwerkraftförde

rung von dem Sprengölvorratsbehälter iin Raum 1 (Geb.Nr.: 18.10) in den Sprengöl

wiegebehälter tangential einfließen. Nach Erreichen der entsprechenden Sprengöl

menge auf der Waage werden die Ablaßeinrichtungen des Sprengölvorratsbehälters

verschlossen und der Schwenkhahn entweder in seine Nullstellung oder ZUlU Befüllen

der zweiten Sprengölwaage bewegt. Der Schwenkhahn ist mit einer Abtropfvorrich

tung versehen, die so konzipiert ist, daß diese beilTI Befüllen der Sprengölwaagen

ebenfalls in den Einlauftrichter entleert wird.

Der Aufbau der Sprengölwaagen entspricht im Prinzip deIn der Sprengölvorratsbehäl

ter. Die Sprengölwaagen lagern auf Meßdosen, die die entsprechende, in der Waage

befin'dliche Sprengöllnasse, digital iln Steuerstand (Geb.Nr.:18.10, RaUln 5) anzei

gen. AußerdelTI steuert ·die Sprengölmasse in der Wägeeinrichtung die Stellung der

Ablaufventile des Sprengölvorratsbehälters im Raum 1.

Als .Ablaufeinrichtung der Sprengölwaagen dient eine, am tiefsten Punkt angeflanschte

Rohrleitullg,. die durch zwei Ablaßventile versch10ssen ist. Das zweite der Ablaßven

tile ist ll1it einer Zwangsentlüftung versehen.

Zu 6.)

Da die Gebäude Nr.:18.00 und 18.20 einander entsprechen bzw. spiegelbildlich auf

gebaut sind, bezieht sich die folgende darstellende Beschreibung der Sprengölzufüh

rung. nur auf die Mischanlage V (Geb.Nr.: 18.20).

Das sich in den1 WERNER-PFLEIDERER-Mischer befindliche, trockene ZUlnischpulver

wird zur HOlTIogenisierung vorgelnischt.

Nach der sogenannten "Vorlnischphase" wird die in der Sprengölwaage, abgewogene

und berei tgehaltene Sprengöl1nasse über eine fe~t verlegte Rohrleitung VOITI Gebäude

Nr.:18.10 in die Mischanlage V (Geb.Nr.:18.20) geleitet. Die Sprengölförderung ge

schieht auch hier wieder ausschließlich durch Schwerkraft. Die Mischanlage V bein

haltet zwe.i WERNER-PFLEIDERER-Mischer, die wechselseitig befüllt \\!erden. InÜssen.

Dln dies zu gewä11rleisten, ist die Sprengölrohrleitung zwischen der Sprengölwaage

und den Mischern durch ein schwenkbares Zwischenstück (Schwenkhahn) unterbro

chen. Aufbau und Funktionsweise dieses Schwenkl1ahns entsprechen denen der il11

Abschnitt 5) beschriebenen Einrichtungen. Das mittels Schwerkraft nach deIn Öffnen

des Ablaufventils der Waage in den MischeT einlaufende Sprengöl fließt zunächst in

ein ilTI Mischerdeekel fest verlegtes Sprengöleinlaufrohr. Aus den Düsen des Einlauf

rohres fließt das Sprengöl gleichlnäßig über die gesalnte Mischerlänge verteilt in das
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sich in Bewegung befindende Zumischpulver ein und wird während. der sogennanten

"Hauptlnischphase" hOITIogen in das Zlllnischpulver eingearbeitet.

Zu 7.)

Nach Abschluß der HauptlTIischphase werden die Mischerschnecken stillgesetzt, der

Mischerdeckel weggeklappt und die Mischerwanne gekippt. Dadurch fällt die Haupt

menge des fertigen Wettersprengstoffs in einen bereitstehenden Transportwagen. Die

vollständige Entleerung der Mischerwanne erfolgt von .Hand. Der gefüllte Transport

wagen wird abgedeckt aus der Mischanlage g·ezogen und im Absetzhaus

(Geb.Nr.:21.00) abgestellt. Die leere Mischerwanne wird zur Befüllung mit einer

neuen Zumischpulvercharge in ihre Ausgangslage zurückgekippt.

Wie bereits erwähnt, besteht die Mischanlage zu Herstellung von Wettersprengstoffen

aus zwei getrennten Mischhäusern, die jeweils zwei separate Mischeinrichtungen be

inhalten. Die beid.en Mischhäuser werden nahezu parallel betrieben, wobei die jeweils

zwei Mischer beider Mischhäuser zeitlich versetzt nach einern Taktverfahren einge

setzt werden. Das Arbeitsprogralnm der Mischanlage, in dem die Aufgaben des Be

dienungspersonals sowie die .Art und Reihenfolge der auszuführenden Tätigkeiten ge

nau beschrieben sind, ist von der Betriebsleitung schriftlich festgelegt.

Das vorerwähnte Arbeitsprogralnm, das ein wesentliches organisatorisches Mittel zur

Gefahrenabwehr und Wirkungsminimierung darstellt, wird ilTI Abschnitt 5 der Sicher

heitsanalyse näher erläutert.

1.2.5 Energieversorgung

Die Mischanlage wird nlit elektrischem Strom vonl 220 V bzw. 380 V versorgt. Die

elektrische Energ'ie des Werkes Zehlendorf wird aus dem öffentljchen 20 kV Netz

entnOiTIlnen und durch betriebseigene Unlspanneinrichtungen auf 5 kV und schließlich

380 V bzw. 220 V abgespannt. Die Mischanlage ist an die werkseigene Notstromver

sorgung i In Gebäude Nr. :9.00 angeschlossen. Die Mischanlage wird außerdem mit

Kalt- und 'WarlTIWaSSer versorgt, wobei das WartTIwasser in der Hauptsache zur

Raulnheizung benutzt wird.

2 St.offbeschreibung

2.1 Bezeichlllillg der Stoffe

In der betrachten Mischanlage werden Wettersprengstoffe durch Verlnischen von ex

plosionsfähigeln Sprengöl tnit nichtexplosionsfahigetTI ZUlnischpulver hergestellt.
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Sprengöl ist ein hOlTIogenes flüssiges Gemisch von 60% Glycerintrinitrat und 40%

Ethylenglykoldinitrat.

Glycerintrinitrat ist eine einheitliche chelnische Verbindung und wird häufig auch als
Nitroglycerin, Ng oder Ngl bezeichnet.

Ethylenglykoldinitrat ist ebenfalls eine einheitliche chelnische Verbindung; sie wird

häufig als Nitroglykol, Glykoldinitrat, Ngk oder EGDN bezeichnet.

Bei den hergestellten Wettersprengstoffen handelt es sich um feste, pulverförlnige

Stoffgemenge, die je nach Zusan1mensetzung unter der Bezeichnug "WetterBAM 11

bzw. WetterBAM 111" in den Handel gebracht werden.

Andere Gefahrstoffe als die vorgenannten explosiven Stoffe liegen in der Mischanlage

bei bestiInmungsgemäßen Betrieb nicht vor.

I1TI Falle eines Brandes oder d,er Detonation der expIoviven Stoffe ist mit der Bildung

von Kohlendioxid, Kohlenlnonoxid, Ruß, nitrosen Gasen, Ammoniak, Wasser sowie

nicht näher definierten Alkali- und Erdalkalisalzen zu rechnen. Die Angabe genauer

Mengen der Reaktionsprodukte in den Schwaden ist nicht möglich, weil die Stöchio

metrie der verschiedenen ablaufenden Reaktionen unbekannt ist.

Eine Gefährdung der Ulngebung durch die Schwad.en ist jedoch ausgeschlossen, da

die Luftstoßwelle zu einer sofortigen Durchnlischung der Schwaden Init der Luft führt

und so eine drastische Herabsetzung der Schwadenkonzentration in der Umgebung

bewirkt.

2.2 Stoff- und Reaktionskenndaten

Die allgelneinen Stoffdaten für Glycerintrinitrat und Ethylenglykoldinitrat sind aus der

nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Toxikologische Daten

In der ·betrachteten Mischanlage liegeI1 als explosive Stoffe nur die flüssigen Salpeter

säureester Glycerintrinitrat und Ethylenglykoldinitrat sowie die die Ester enthaltenden

Wettersprengstoffe vor.

Die 'physiologischen Wirkungen der flüssigen Salpetersäureester sind sehr ähnlich, so

daß es ausreichend ist, itn nachfolgenden nur auf die Toxikologie des GlyceriIltrini

trats näher einzugehen. Hinsichtlich der Toxikologie der Wettersprengstoffe ist fest

zustellen, daß auch diese itTI wesentlichen durch den Gehalt an flüssigen Salpetersäu

reestern bestilTIlnt wird. Insoweit kann auch iln Falle der Wettersprengstoffe auf die

toxikologischen Eigenschaften der Salpetersäureester verwiesen werden.



-119-

Nitroglycerin ist ein Stoff von erheblicher physiologischer Wirkung und wird allge

Inein als giftig eingestuft. Er wirkt in der Hauptsache auf den Blutkreislauf durch Er

weiterung der Blutgefäße und damit blutdrucksenkend.

Tabelle 8.2-1 Stoffkenndaten für Nitroglycerin und Nitroglykol

Eigenschaften

Sumlnenforlnel

Strukturforlnel

Moiekulargewicht

Dichte

Sc:hlnelzpunkt

spezifische Wärme

Dalnpfdruck

Löslichkeit bei 20°C

in g/100g

Aggregatzustand unter

Norlnalbedingungen

Bildungswärlne

Verbrennungswärlne

Glycerint.rinitrat

CH20N02
(

CHON02

I
CH20N02

227,1

1,60 g/cm3

13,1 oe
1,3 J/g

bei 20°C 0,00036 mbar

-bei 50°C 0,0097 mbar

bei 80°C 0,13 Inbar

'f\'asser 0,18

Ethanol 54,00

flüssig

370,80 kllMol

6,80 kJ/g

Ethylenglykoldinitrat

152,1

1,48 g/cm3

- 22,0 oe
1,6 J/g

bei 20°C 0,05 mbar

bei 40°C 0,35 mbar

bei 80°C 7,8 mbar

VVasser 0,68

Ethanol ca. 50,00

flüssig

245,00 kJ/Mol

7,40 kJ/g

Die Salpetersäureester werden entweder in Dampfform durch Inhalation oder aber bei

direktelTI Kontakt durch Hautresorption VOITI Körper aufgenOlTIlnen. Die Wirkung tritt

. sehr rasch ein, wobei nach allgelTIeiner Erfahrung beim Menschen bei einer Konzen

tration von 0,3 bis 0,5 Ing/m3 Umgebungsluft BIutdruckabfall , Kopfschrnerzen und

Benolnn1enheit auftreten.

Als allgemeine Stoffkenndaten für die Wetter~prengstoffe können nur deren Zusam

Inensetzung und deren Schütt- bzw. Patronendichten angegeben werden, weil es sich

bei diesen Sprengstoffen um Stoffgemenge handelt, die keine "Stoffdaten" aufweisen.
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Tabelle 8.2-2 Stoffkenndaten für WetterBAM 11 und 111

WetterBAM 11 Allteile WetterBAM 111 Anteile

Nitroglycerin/ NitrogIycerin/

Nitroglykol (60/40) 12,0 % Nitroglykol (60/40) 10,0 %

Natriumnitrat 45,0 % Natriulnnitrat 15,0 %

Kaliulnnitrat 34,5 %

Ammoniumchlorid 34,5 % Ammoniumchlorid 34,5 %

Holznlehl 0,5 %

Guarmehl 2,0 % Guarlnehl 1,5 %

Calciumcarbonat 5,0 % Calciulncarbonat 3,5 %

Metallseifen 0,5 %

Calciumstearat 0,5 %

Tonerde 0,5 % 'Tonerde 0,5 %

Dichte in g/cm3 1,18 Dichte in g/cln3 1,20

Die sicherheitstechnisch relevanten Kenndaten von Glycerintrinitrat und Ethylengly

koldinitrat sowie der Wettersprengstoffe WetterBAM 11 und WetterBAM I1! sind in

den nachfolgenden Tabellen 8.2-3 und 8.2-4 zusalnmengestellt.

Als Besonderheit der Salpetersäureester ist zu nennen, daß die weit überwiegende

Mehrzahl der Menscl1en einen erheblichen trGewöhnungseffekt" gegenüb.er der Wir

kung von Sprengöl zeigen, der jedoch andererseits nicht von Dauer ist. So treten bei

Unterbrechung der Exposition "Entzugserscheinungen" auf, die sich in einer Verrin

gerung der Blutdruckalnplitude, in Durchblutungsstörungen und Übelkeit bemerkbar

machen. Bei stärkerer "Exposition kann es zur Ohnlnacht oder zur Cyanose komInen.

Bei direkter Aufnahlne von Salpetersäureestern kann es ZUITI Tod durch AtelTIstillstand

komlnen.

Die in der MAK-Werteliste enthaltenden Daten lauten für

Glycerintrinitrat 0,05 lTII/ln3; 0,5 Ing/ln3 und für

Ethylenglykoldinitrat 0,05 Inl/m3; 0,3 Ing/ln3.
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Tabelle 8.2-3 Sicherheitstechnische Kenndaten von Nitroglycerin und Nitroglykol

Eigenschaften und Enlp

filldlichkeiten
Explosionswärme

Explosionstemperatur

NorlnalgasvolUlnen

Gewichtsverlust nach 48h
iln offenen Prüfglas bei
75°C

Entzündungstemperatur bei
Erhitzung mit 20 K/min

".

Entzündlichkeit bei
Einwirkung von:

Cereisenfunken
Gasflamme
glühender Stahlstab

Verbrenndauer von 5 ml in
rotglühender Stahlschale

Brandverhalten iln Stahl
blechkasten

Thermische Ell1pfindlich
keit nach dem Stahlhülsen
verfahren

Grenzdurchlnesser
tl

t2

Reibempfindlichkeit

Schlagelnpfindlichkeit
Ausbauchung iIn Bleiblock
nach TRAUZL

Detonationsgeschwindig
keit ( I' '-Stahlrohr, Zün
dung mit Sprengkapsel)

Glycerintrinitrat

6322 kJ/kg

4450 oe

715 l/kg

1,54 %

224°e
Entzündung

nein
nein
nein*

*schwache Funkenbildung

2 bis 3 sec

Explosion

241nm
13" sec

osec

Versuch ist nicht durchzu
fühTen

0,2 J

620 1111/10g

7600 rn/sec

Ethylenglykoldinitrat

6824 kJ/kg

4650 oe

7401/kg

3,01 %

225°C
Entzündung

nein
nein
ja

5 sec

Explosion

24mm
12 sec

10 sec

Versuch ist nicht durchzu
führen

0,2 J

610 Inl/10g

7300 rn/sec
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Tabelle 8.2-4 Sicherheitstechnische Kenndaten für WetterBAM 11 und 111

Eigenschaften und Enlp

findlichkeiten
Explosionswärme

Explosionstemperatur

Normalgasvolumen

Gewichtsverlust nach 48h
ilTI offenen Prüfglas bei
75°C

Entzündungstemperatur bei
Erhitzung mit 20 K/min

Entzündlichkeit bei
EinwirklIng von:

Cereisenfunken
Gasflamn1e
glühender Stahlstab

Verbrenndauer von 5 Inl in
rotglühender Stalllschale

Brandverhalten im Stahl
blechkasten

Thermische Elnpfindlich
. keit nach delTI Stahlhülsen
verfahren

Grenzdurchmesser

Reibelnpfindlichkeit

Schlagempfindlichkeit
Ausbauchung iln Bleiblock
nach TRAUZL

.Detonationsgeschwindig
keit ( 1t t -Stahlrollr, Zün
dUtlg mit Sprengkapsel)

WetterBAM 11

3517 kJ/kg

2840 oe

5801/kg

entfällt

210°C
Zersetzung

nein
nein
nein

45 sec

Brand

1 ffilTI

keine Explosion
48 sec

191 sec

360 N
keine Reaktion

30 J

1301nl/10g

2800 ln/sec

WetterBAM 111

2700 kJ/kg

2380 oe

5401/kg

entfallt

170°C
Zersetzung

nein
nein
nein

50 sec

Brand

1 mm
keine Explosion

60 sec
75 sec

360 N
keine Reaktion

20 J

108 lul/lOg

1500 ln/sec
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2.3 Zllstand der Stoffe

Beim bestilTIlTIUngsgelnäßen Betrieb der Mischanlage liegen das flüssige Sprengöl und

die pulverförlTIigen Wettersprengstoffe stets bei Raulntelnperatur und Umgebungs

druck vor. Eine Beanspruchung der Stoffe durch höheren Druck und höhere Tempera

turen ist apparativ prinzipiell ausgeschlossen, weil die verfahrenstechnischen Einrich

tungen weder an druckbildende Aggregate angeschlossen sind, noch geheizt werden

können.

In dieseln ZUSalTIlnenhang ist jedoch zu erwähnen, daß die im Freien verlaufende

wärlneisolierte Sprengöl/Wasser-ElTIulsionsleitung vom Gebäude Nr. :37.00 zum Ge

bäude Nr.:18.30 mit einer Warmwasser-Begleitheizung versehen ist. Diese geringfü

gige Heizung soll ein Erstarren des Sprengöls bei sehr tiefen Außentelnperaturen ver

hindern. Sie stellt jedoch in keinem Falle eine Gefahrenquelle für die Sprengstoffe

dar.

2.4 Mengen der Stoffe

Die Explosivstoffmenge für die betrachtete Mischanlage ist in den Konzessionierllngs

urkunden für die die Teilanlagen bildenden Gebäude auf maximal 2250 kg Explosiv

stoff festgelegt. Diese Menge verteilt sich auf die einzelnen Gebäude wie folgt:

Gebäude Nr.: 18.001000 kg

Gebäude Nr.: 18.10 150 kg

Gebäude Nr.:18.201000 kg

Gebäude Nr.:18.30 100 kg

Das Gebäude Nr.:18.10 ist in lnehrere Räulne unterteilt, wobei folgende lnaxilnale

Sprengöllnengen in den einzelnen Räulnen nicht überschritten werden dürfen:

RaUll1 Nr.: 1150,0 kg

RaUlTI Nr.:2 2,5 kg

RaUlTI Nr.:360,O kg

RaUln Nr. :460,0 kg

RaUll1 Nr.:5 0,0 kg

Bei den vorstehend angegebenen Sprengöllllengen in den einzelnen Räulnen ist jedoch

zu berücksichtigen, daß die maximale Gesanltmenge an Sprengöl iIn Gebäude

Nr.: 18.10 die in der Konzes.sionsurkunde festgelegten 150 kg ZfU keinem Zeitpunkt

überschreiten darf.
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3 Beschreibung der sicherheitstechnisch bedeut.samen Anlagenteile

3.1 Anlagenteile nlit besonderenl Stoffinhalt

Als Arilagenteile lnit besonderem Stoffinhalt werden alle in der betrachteten Mischan

lage mit Explosivstoff in Berührung kOlnlnenden Behälter, Rohrleitungen, Absperror

gane und Aggregate betrachtet.

Die Funktionsweise und Auslegung dieser Anlagenteile ergibt sich aus der Darstellung

im Abschnitt 1.2.4 der Sicherheitsanalyse. Auf eine differenzierte Behandlung der

einzelnen Anlagenteile hinsichtlich ihrer Beanspruchung kann verzichtet werden, weil

Beanspruchungsart und -umfang für alle Anlagenteile in et\\'a gleich jst.

Die Behält~r, Rohrleitungen und Aggregate sind zu keinem Zeitpunkt einer besonde

ren Beanspruchung ausgesetzt, da sie in von der Ulngebung abgeschlossenen Räumen

aufgestellt sind und nur lnit Explosivstoffen in Berührung komInen, die keine korrosi

ven Wirkungen aufweisen.

Die Beanspruchung der Behälter und Fördereinrichtungen in statischer Hinsicht richtet

sich nach Masse und Dichte der eingesetzten Stoffe. Die in den Rohrleitungen befind

lichen Absperrorgane sind Schlauchquetschventile, die ferngesteuert durch Stellmotore

betätigt werden, die ihrerseits zu einer unerheblichen Belastung der Ventilteile führen.

Die Rohrleitungen sind grundsätzlich mit Gefalle verlegt und an den tiefsten Stellen

der Vorlagebehälter angeflanscht, so daß eine unbeabsichtigte Ansammlung der Ex

plosivstoffe in den Leitungen und Behältern ausgeschlossen ist. Die Widerstandsfäl1ig

keit der Behälter, Rohrleitun~en und Aggregate gegenüber einer im Innern ablaufen

den Detonation ist nicht. vorgesehen.

3.2 Schlitzeinrichtungen

Die Konzeption der gesalnten hier betrachteten Wettersprengstoff-Mischanlage be

rücksichtigt als Hauptgefahr die Detonation der iln Gebäudekolnplex befindlichen

Explosivstoffe.

Bauweisel1

Die Gebäudebauweisen sind, wie iln Abschnitt 1.1.2.1 dieser Sicherheitsanalyse be

schrieben, ausgeführt. Dies bedeutet, daß alle Gebäude in erdüberdeckter Bauweise

gestaltet sind und über ausreichend dimensionierte Druckentlastungsöffnungen verfü

gen. In den besonders gefährdeten Richtungen sind vor Ausblasewänden sowie Ge

bäudezugängen Erdschutzwälle vorhanden. Der die ständigen Arbeitsplätze enthalten

de Bereic11 des Gebäudes Nr.: 18.10 ist von den anderen das Sprengöl enthaltenden

Räumen dieses Gebäudes durch eine Widerstandswand getrennt.
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Überlasteinrichtungen und Feuerlöscheinrichtungen

Alle Stellmotore für die Absperrventile und die Schwenkhähne sind lnit Überlast

schutzeinrichtungen versehen, die ein Heißlaufen der Motore verhindern. Gleiches gilt

auch für die Antriebslnotore der Menglnaschinen. Au·ßerdeln sind in die Antriebswel

len der Mischn1.aschinen zusätzlich sogenannte Rutschkupplungen integriert, die eine

unzulässige Inechanische Beanspruchung des Mischgutes verhindern. Zur Bekämpfung

von Entstehungsbränden befinden sich in allen Gebäuden bzw. Räulnen der Mischan

lage Handfeuerlöscher.

Bodenwannen

Unterhalb aller Behälter, die für flüssige Salpetersäureester ausgelegt sind, befinden

sich Bodenwannen, die im Falle von Leckagen zur Aufnahlne der entsprechenden Be

hälterinhalte dienen.

Abtropfeinrichtungen

Die Schwenkhähne sind mit Abtropfeinrichtungen versehen, die ein Heruntertropfen

nac111aufender Sprengölreste verhindern und die bei den Befüllvorgängen (z.B. der

Wa~gen oder Mengmaschinen) automatisch in den Übergabetrichter entleert werden.

Absaugeinrichtungen

Die Mengmaschinen sind iln bestilnmungsgelnäßen Betrieb abgedec"kt, wobei"'die Ab

deckung Init einer Luftabsaugvorrichtung versehen ist, die Init der Raumentlüftung

verbunden ist. Sie gewährleistet die Einhaltung der vorgeschriebenen MAK-Werte in

den Mischhäusern.

Das Sprengöl befindet sich im bestilnmungsgemäßen Betrieb ausschließlich in ge

schlossenen Behältern oder den Rohrleitungen. Nur im Rau111 2 des Gebäudes

Nr.: 18.10 kommt es lnit der Raumluft in Verbindung, weshalb sich hier ebenfalls eine

Raulnluftabsaugvorrichtung befindet. Alle anderen Räume sind im bestilTIITIUngsgelnä

ßen Betrieb nicht durch gefährliche Dälnpfe belastet und werden des11alb nur zwangs

belüftet. In der RaUlnluftsalTIlnelleitung und der Ablufteinrichtung der Mischanlage,

befindet sich eine Vorrichtung zur Kondensierung und Abtrennung der

Sprengöldälnpfe.

Blitzableiter

Alle Gebäude sind Init Blitzschutzanlagen nach DIN VDE 57185 versehen.
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3.3 Sonstige für die Betriebssicllerheit erforderlichen Anlagent.eile

Zu den für die Betriebssicherheit erforderlichen sonstigen Anlagenteilen zählen alle

für die Steuerung des bestimlTIungsgemäßen Betriebes für die Mischanlage benötigten

Anlagenteile. Dazu geh.ören insbesondere die Meßwertaufnehnler zur BestimmuI1g der

Sprengölmassen in den Behältern, die Schalteinrichtungen zur Feststellung der Stel

lung der Schwenkl1ähne, die Signalgeber für die Betätigung der Absperrorgane sowie

die Kontrollinstrumente für die Leistungsaufnahlne der Motore für die Mischer.

Die an den verschiedenen Stellen der Mischanlage gemessenen Betriebsdaten werden

auf die il11 RaUln 5 des Gebäudes Nr.: 18.10 installierten Steuerpulte übertragen, von

denen auch durch Betätigung der entsprechenden Druckschalter alle auto111atisierten .

Vorgänge ·in der Mischanlage ferngesteuert werden.

Zur Überwachung der Vorgänge in den Mischhäusern so·wie des Schwenkhahns in

Raum 2 des Gebäudes Nr.: 18.10 wird außerdem eine Videoanlage ei11gesetzt, deren

Monitore im Raum 5 des Gebäudes 18.10 installiert sind.

4 Beschreibung der Gefahrellquellen und der StörfaIleintrittsvoraussetzungen

4.1 Allgenleines

Entsprecllen.d den Ausführungen in Punkt 2.1 aer 2. StörfallV~'V liegt ein Störfall nur

dann vor, wenn der bestilTIlnungsgemäße Betrieb der betrachteten Mischanlage gestört

ist und es in Folge dieser Störung zu einer Detonation der in der Anlage befindlichen

Explosivstoffe komint, weil nur unter diesen Voraussetzungen die den Störfall bedin

gende Gelneingefahr gegeben ist.

Wie im 1. Teil des vorliegenden Berichtes ausführlich dargestellt ist, sind Explosiv

stoffe chelnische Verbindungen oder Gelnische chemischer Verbindungen, die in ihren

Molekülen Energie gespeichert haben. Diese Energie wird während einer explosiven

Ulnsetzung an die UIngebung abgegeben. DIn diese l.Jmsetzung in eineIn Explosiv

stoff auslösen zu können, bedarf es einer Energiezuführung von außen. Diese kann in

Forin mechanischer oder thermischer Energie dem Stoff zugeführt werden. Die

Menge aI1 Energie, die benötigt wird, utn in eineIn Explosivstoff eine explosive Re

aktion einzuleiten, b.estiInInt die Elnpfindlichkeit des Explosivstoffes, d.h. sehr emp

findliche Explosivstoffe werden durch Zufuhr geringer Energielnengen zur Explosion

bzw. Detonation gebracht, während bei unempfindlichen Explosivstoffen erst die Zu

fu11r relativ großer Energiemengen zur Auslösung explosiver Reaktionen führt.

In der betrachteten Mischanlage wird Init sehr empfindlichen Explosivstoffen urnge

gangen. Entsprechend den Angaben der sicherheitstechnischen Kenndaten iln Ab

schnitt 2.2 der Sicherheitsanalyse und den Verfahrensbedingungen in der betrachteten
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Mischanlage ist festzustellen, daß itn vorliegenden Fall als störfallauslösende Voraus

setzungen pur lTIechanische Beanspruchungen der Explosivstoffe in Frage kommen

können.

Die in der Mischanlage vorliegenden flüssigen Salpetersäureester verhalten sich ge

genüber Schlag- und Stoßbeanspruchungen außerordentlich sensibel. Ähnliches, wenn

auch abgeschwächt, gilt auch für die Wettersprengstoffe. Eine Empfindlichkeit beider

Explosivstoffgruppen· gegenüber norI11aler Reibbeanspruchung ist nicht gegeben. Aus

deIn vorstehend Gesagten geht hervor, daß als betriebliche Gefahrenquellen ilTI Sinne

der Sicherheitsanalyse für die Mischanlage alle diejenigen Verfahrenssc11ritte einer

genaueren S"icherheitsbetrachtung unterzo,gen werden müssen, in denen die Explosiv

stoffe Inechanischen Beanspruchungen durch Schlag oder Stoß ausgesetzt sein können.

4.2 Illnerbetriebliche Gefahrenquellen

Entsprechend den Ausführungen im vorhergehenden Abschnitt müssen alle diejenigen

Anlagenteile als innerbetriebliche Gefahrenquellen betrachtet werden, in denen Ex

plosivstoffe enthalten sind und in denen die Anlageninhalte Inechanisch beansprucht

werden können.

Die nachfolgend geschilderten Gefahrenquellen deckeIl die lnaximal zu erwartenden

mechanischen Gefahren ab und umfassen sowohl diejenigen Gefahrenquellen, die auf

die Beschaffenheit der Anlagenteile oder auf deren Fehlfunktion zurückzuführen sind,

als auch solche, die auf sicherheitswidrige H'andlungen von Persone.n zurückgeführt

werden können.

Eine mechanische Beanspruchung der Explosivstoffe in der Mischanlage ist bei deren

besti111lTIUngsgelnäßen Betrieb nur in den Mischern selbst und in den in den Sprengöl

leitungen vorhandenen Absperreinrichtungen ITIöglich. In allen anderen Anlagenteilen

werden die Explosivstoffe entweder gar nicht oder nur in einelTI sicherheitstechnisch

unbedenklichen Maße lnechanisch (durch freies Fließen von Sprengöl durch Rohrlei

tungen oder durch tangentiales Einlaufen der flüssigen Ester in Behälter) beansprucht.

Die in der Mischanlage eingesetzten Apparate und Geräte sind konstruktiv so gestal

tet, daß die 111echanische Beanspruchung der Explosivstoffe auf ein MinilTIUm be

schränkt ist. 'Der praktische Nachweis der Minilnierung der Beanspruchung iln be

stiiTIll1Ungsgelnäßen Betrieb ist durch einen welt~/eiten Einsatz der Apparate und Ge

räte über einen langen Einsatz-ZeitraUlTI erbracht.

IlTI Falle einer Störung des bestiInmungsgen1äßen Betriebes in der Mischanlage ist nur

dann lnit einer gefahrbringenden Beanspruchung der Explosivstoffe zu rechnen, wenn

die Störung auf eine Beschädigung der Mischerschnecken in den Mischern oder auf
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ein schlagartiges Schließen der Absperrorgane in den Sprengölleitl!ngen zurückzufüh

ren ist.

Die Möglichkeiten für ein Fehlverhalten des Bedienungspersonals der Mischanlage

sind durch die weitgehende Automatisierung der Arbeitsvorgänge in der Anlage ex

trem eingeschränkt. Trotzdem können unzulässige mechanische Beanspruchungen der

Explosivstoffe durch fahrlässiges und sicherheitswidriges Verhalten von Personen

nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

4.3 Umgebungsbedingte Gefahrenquellen

Mit umgebungsbedingten Gefahrenquellen ist für die Wettersprengstoff-Mischanlage

nicht zu rechnen, weil die Teilan.1age entsprechend den Angaben llTI Abschnitt 1.1.1

des vorliegenden Sicherheitsanalyse weit genug von benachbarten Anlagen und öf

fentlichen Verkehrswegen entfernt ist, um eine gefährliche Einwirkung auf die Misch

anlage auszuschließen.

Mit naturbedingten Gefahrenquellen ist erfahrungsgemäß im Bereich des Werkes

Zehlendorf der BAM AG nicht zu rechnen.

Iln Falle eines Brandes in deIn das Werk ulngebenden Wald steht sowohl die städti

sche Berufsfeuerwehr als auch eine entsprechend ausgebildete Feuerlöschgruppe 'des

Werkes zu dessen Bekälnpfung bereit. Bei Waldbränden größeren Auslnaßes wird der

Betrieb im Sprengstoffwerk Zehlendorf sofort eingestellt. Alle Explosivstoffe werden,

soweit möglich, in die Lager verbracht. Die Beschäftigten werden, soweit sie nicht

zur Brandbekälnpfung benötigt werden, in die Schutz- und Sicherheitsräulne des Wer

kes beordert oder aus deIn Werk evakuiert.

4.4 Eingriffe Unbefugt.er

Die Wettersprengstoff-Mischanlage ist vor dem Eingriff Unbefugter durch die Um

zä:unung des Werksgeländes und durch das Wachpersonal gesichert.

Bei Betriebsstillstand sind alle gefährlichen (jebäude des Werkes verschlossen. ZUlU

Schichtende werden alle fertiggestellten Explosivstoffe aus den Fabrikationsgebäuden

entfernt und in die besonders gesicherten Sprengstofflager verbracht. Reste von Ex

plosivstoffen iITI Arbeitsgang (z.B. Sprengölreste illl Scheider des Gebäudes Nr.: 18.30

oder iln Sprengölvorratsbehälter im Gebäude Nr.: 18.10) verbleiben in den Arbeitsge

bäuden, Ul11 bei Wiederaufnahrile der Sprengstoffertigung; das Anfahren zu erleichtern.
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5 Darlegllng der st.örfallverhillderndell Vorkellrllngen

Als störfallverhindernde Maßnahmen sind einerseits der Einsatz bewährter Techniken

der Explosivstofftechnologie unter Verwendung langerprobter Apparate lind Geräte

und andererseits die weitgehende Automatisierung (Fernsteuerung) der Arbeitsvor

gänge in 'der Wettersprengstofflnischanlage sowie die laufende intensive Schulung des

Betriebspersonals zu nennen. Der autolnatisierte Arbeitsablauf dient auch der Mini

mierung. der Möglichkeiten zu einelTI fehlerhaften Verhalten des Bedienungspersonals

der Anlage.

Im nachfolgenden Text werden die Prinzipien des autornatisierten Arbeitsablaufes in

der Mischanlage sowie dessen Steuerung erläutert:

Grundidee des Arbeitsprogrammes ist es, daß die Herstellung der Wettersprengstoffe

in den beiden Mischhäusem (Geb.Nrn.: 18.00 und 18.20) parallel Init geringfügiger

zeitlicher Versetzung geführt wird und daß das Bedienungspersonal der Mischanlage

möglichst wenig mit deIn lnechanisch sehr elnpfindlichen und toxisch wirkenden

Sprengöl in Berührung kOlnmt.

Mit Arbeitsbeginn ~ird zunächst vom Steuerstand im RaUlTI 5 des Gebäudes

Nr.:18.10 aus Sprengöl VOITI Sprengöllager (Geb.Nr.:37.00) angefordert.

Dazu wird zunächst der Treibwasserkreislauf gestartet. Dies ist jedoch nur Inöglich,

wenn iln Rahmen der autolnatischen Meßwertabfragun"g festgestellt worden ist, daß

die Sprengölablaufventile des Scheiders und des Sprengölzwischenbehälters iln Ge

bäude Nr.: 18.30 geschlossen sind. Nach Ablauf eines vorprogrammierten Zeittaktes

wird das Dreiwegev,entil iln Sprengöllager auf ttSprengöl"~ umgestellt, wodurch das

Sprengöl VOln Injektor angesaugt, emulgiert und zum Scheidegefäß iln Gebäude

Nr.: 18.30 gefördert wird. Das im Scheidegefäß abgetrennte Sprengöl öffnet über

einen Niyeauschalter das Sprengölablaßventil iln Boden des Scheiders, .sofern ca. 5

Liter Sprengöl iln Scheidegefäß abgetrennt sind. Danach fließt das Sprengöl in den

Sprengölzwischenbehälter, dessen Masse laufend gemessen und an1 Steuerstand im

Gebäude Nr.: 18.10 angezeigt wird. Nach Erreichen einer Sprengölmasse von 80 kg

iln Zwischenbehälter schaltet das Meßsignal des MassebestilTIlTIUngsinstrumentes den

Dreiwegehahn iIn Sprengöllager wieder auf tfTreibwasser" lun. Dieses drückt den

Rest der noch in der Rohrleitung befindlichen Sprengöl/Wasser-ElTIulsion in den

Scheider. Sinkt die Sprengöhnenge in1 Scheider auf unter 5 Liter, wird das Ablaß

ventil des Scheiders autolnatisch geschlossen. llTI Sprengölzwischenbehälter im Ge

bäude Nr.:18.30 befinden sich zu diesen1 Zeitpunkt dann 100 kg Sprengöl. Diese

Met1ge wird anschließend durch ferngesteuertes Öffnen der hintereinandergeschalteten

Ablaßventile alTI Sprengölzwischenbehälter in den ilTI RaUlTI 1 des Gebäudes

Nr.:18.10 befindlichen Sprengölvorratsbehälter abg~lassen. Das Öffnen der Ablaß

ventile gelingt. jedoch nur, wenn durch das autolnatische MeßwertabfrageprogramlTI
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festgestellt wurde, daß das Ablaßventil des Scheiders und die Abl~ßventile des

Sprengölvorratsbehälters geschlossen sind.

Alle fernbedienten Absperrorgane in den Sprengölleitungen der Mischanlage sind

Schlauchquetschventile'J die durch elektrisch betriebene Stel1motore Init Überlastsiche

rung betätigt werden. Die verwendete Art von Quetschventilen hat sich in der Ver

gangenheit weltweit beitn Ulngang mit Sprengöl bewährt und garantiert eine Ininilnale

mechanische Beanspruchung des Sprengöls iln Ventil. Ein schlagartiges Schließen der

Ventile ist durch deren Kontruktionprinzip grundsätzlich ausgeschlossen. Die Hinter

einanderschaltung von jeweils zwei Absperrorganen dient der sicheren Verhinderung

des unkontrollierten Auslaufens der jeweiligen Behälterinhalte.

Um ein Verbleiben von Sprengölresten in den Ventilen zu vermeiden, wird beiln Öff

nen der Absperrorgane zunächst das untere und dann das obere Ventil geöffnet. BeilTI

Schließen der Absperrorgane wird hingegen zunächst das obere Ventil gesc11lossen,

bevor das untere Ventil gesperrt wird. Mi~ dem Schließen des unteren Ventils verbun

den ist eine Zwangsbelüftung der nachfolgenden Rphrleitung, wodurch sichergestellt

ist, daß die Sprengölleitungen unterhalb der Absperrorgane infolge des Gefälles der

Leitungen leerlaufen können.

Iin nächsten Arbe.itsschritt werden erneut 100 kg .Sprengöl nach dem vorbeschriebenen

Verfahren in ·den Sprengölzwischenbehälter im Gebäude Nr.·: 18.30 gefördert und

weitere 50 kg aus dem Zwischenbehälter in d'en Sprengölvorratsbeh·älter abgelassen,

so daß sc111ießlich 50 kg Sprengöl iln Zwischenbehälter im Gebäude Nr.: 18.30 und

150 kg Sprengöl iln Vorratsb.ehälter iIn Raum 1 des Gebäudes Nr.: 18.10 vorliegen.

Anschließend wird das zur Herstellung der Wettersprengstoffe benötigte ZUlnischpul

ver vom Steuerstand aus angefordert. Nach Bestätigung des Eintreffens des Zumisch

pulverbehälters in de~ Eingangsschleuse wird dieser über die geöffnete Menglnaschine

A im Gebäude Nr.: 18.00 gefahren und dort von Hand in d:ie Mischwanne entleert.

Der leere Zumischpulverbehälter wird zur ZUlnischpulveranlage Gebäude Nr.: 11.00

zurückbeordert, der Deckel der Mi~chlnaschine autolnatisch geschlossen und der

Vorlnischvorgang vonl SteuerraUl11 ilTI Gebäude Nr.: 18.10 aus gestartet.

Danach werden 50 kg Sprengöl auf der ZUlU Menghaus Gebäude Nr.: 18.00 gehören

den Waage abgewogen. Dazu werden die Ablaßventile des Sprengölvorratsbehälters

ilTI Raum 1 des Gebäudes Nr .. :18.10 ferngesteuert geöffnet, was jedoch nur gelingt,

wenn iln Rahlnen des autoll1atischen MeßwertabfrageprogralTIlneS festgestellt wurde,

daß die Ablaßventile der Waage ilTI RaUlTI 3 des Gebäudes 18.10 geschlossen sind,

Inehr als 50 kg Sprengöl ilTI Vorratsbehälter vorliegen und der Schwenkhahn ·iIn Rau·rn

2 des Gebäudes Nr.:18 .. 10 über deIn zur Waage iIn RaUlTI 3 zugehörigen Einlauftrich

ter steht. Die Stellung des Schwenkhahns wird durch elektrische Endschalter regi

striertD
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Sind 50 kg aus deIn Sprengölvorratsbehälter abgeflossen, so werden die Ablaßventile

dieses Behälters autolnatisch geschlossen. Nach Ablauf einer kurzen, progalnmierten

Auslaufzeit der Rohrleitung schwel1kt der Schwenkhahn im RaUITI 2 des' Gebäudes

Nr.: 18.10 autolnatisch in seine Nullstellung zurück. Dieser durch einen Stellmotor

bewirkte Vorgang dient der Unterbrechung der direkten Verbindung zwischen deIn

Sprengölvorratsbehälter und den Waagen.

Die auf der Waage in RaUlTI 3 des Gebäudes 18.10 befindliche11 50 kg Sprengöl wer

den anschließend durch ferngesteuertes Öffnen der Ablaßventile der Waage in das

Mischhaus Gebäude Nr.: 18.00 abgelassen.

Die Ventile öffnen jedoch nur, wenn der Deckel der das ZUInischpulver enthaltenden

Menglnaschine geschlossen ist und sich der Schwenkhahn der Sprengölleitung ilTI Ge

bäude Nr.: 18.00 über deIn zu dieser Menglnaschine zugehörigen Einlauftrichter be

findet.

Die Stellung des Schwenkhahns wird auch hier durch elektrische Endschalter regi

striert und an den Steuerstand gemeldet.

Das über das iI11 Deckel der Mengmaschine installierte Einlaufrohr einfließende

Sprengöl wird sofort untergelTIischt. Während der lO~lninütigen Hauptlnischphase

werden die Ablaufventile der Waage geschlossen und der Schwenkhahn in seine Null

stellung zurückgefahren. Der Mischvorgang wird durch laufende Registrierung der

Leistungsaufnahlne des AntriebslTIotors der Menglnaschine VOln Steuerstand aus kon

trolliert. Eine Blockierung der Mischschnecken (z.B. durch Fremdkörper) führt ent

weder zur sofortigen Stillsetzung des AntriebslTIotors durch Ansprechen der Überlast

sic11erung oder zum Durchdrehen des Motors infolge des WirksalTIWerdens der

Rutschkupplung in der Antriebswelle des Mischers.

Nach Ende der Hauptlnischphase wird die Mischlnaschine ferngesteuert ausgeschaltet,

der Deckel zurückgeklappt und die Mischwanne gekippt, wodurch die Hauptmenge

des fertiggen1ischten Sprengstoffes des Mischers in einen bereitstehenden Transport

wagen fällt. Die Mischwanne wird schließlich von Hand unter Verwendung von

Kunststoffschaufeln und weichen Bürsten unter Verlneidung j~glicher Schlag- oder

Stoßbeanspruchung vollständig entleert. Der gefüllte und abgedeckte Transportwagen

wird aus der Mischanlage herausgefahren und die Mischwanne in die Ausgangsstel

lung zurückgekippt.

Die einzelnen vorgeschriebenen Arbeitsschritte in der Wettersprengstoffmischanlage

sind \~lie die nachfolgende Aufstellung zeigt ineinander verschachtelt, so daß es mög

lich ist, die vier Mischlnaschinen der Anlage unter Einhaltung der sicherheitstechnisch

notwendigen Maßnahlnen optilnal ~uszulasten.

'·'1.'
.......
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Abkürzungen:

Zwis.behä.

Vorratsb

M.
ZMP

*ZMP

**ZMP

***ZMP

END-l

Sp-ÖL

Sp-ÖL-on

Sprengöl -on-

T-Wagen

Zwischen'behälter (im Gebäude Nr.: 18.30)

Vorratsbehälter (iln RaUln I/Gebäude Nr.:18.10)

Mischer (A oder B jeweils in den Gebäuden Nrn.: 18.00 bzw. 18.20)

ZUlnischpulver

anfordern

befindet sieh vor deIn Mischhaus

befindet sieh über dem Mischer

Die erste Misehphase ist beendet

Sprengöl (Nitroglycerin/Nitroglykol-Gemiseh)

-> 18.10 Sprengöl-Überleitung offen (VOlTI Zwischenbehälter

zum Vorratsbehälter)

Sprengöl-Einleitung in das Treibwasser (zur Erzeugung der Sprengöl

ElTIulsion für den Transport Sprengöl-Lager -> Scheider)

Transportwagen (zum Transport fertiger Wetter-Sprengstoffe)

Die in der folgenden Tabelle 8.2-5 gegebene Aufstellung zeigt, daß durch die Auto

matisierung der Arbeitsvorgänge dafür gesorgt wird, daß

1. zu keinen1 Zeitpunkt zwei Arbeitsvorgänge im Bereich der Bereitstellung und

HF~ndhabung von Sprengöl ablaufen, solange eine direkte Verbindung zwischen

deIl einzelnen explosivstoffenthaltenden Anlagenteilen besteht;

2. die einzelnen Arbeitsschritte im Bereich des Umgangs mit dem Sprengöl

räumlich getrennt sind;

3. die für die einzelnen Gebäude festgelegten Explosivstofflnengen zu keinelTI

Zeitpunkt überschritten werden;

4. das Bedienungspersonal so wenig wie möglich Init den Explosivstoffen in di

rekten Kontakt kOITIlnt und.

5. das Bedienungspersonal nur dann lnit den Explosivstoffen in Kontakt komint,

wenn diese keiner Beanspruchung ausgesetzt sind.

Durch die Autolnatisierung der Arbeitsvorgänge ist, verbunden lnit .dem Einsatz .,von

in sieherheitstechnischer Hinsicht bewährter Technologie, gewährleistet, daß die stör

fallauslösenden Gefahrenquellen in der Mischanlage für Wettersprengstoffe weitestge

hend reduziert sind.
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Tabelle 8.2-5 Mengenbilanz und Arbeitsschritte der Mischanlage bei der Herstellung

von Wettersprengstoffen

Min. Bemc:r~'UI1g zu Zwiscb:n- Zwist Vor- Ikmerl'\l1'\Szu Waage M. M. Bcm=rkWlS zu Waage ~'f. M. Min.

behäl. wld Vorralsbchäl. behä. ratsb. Waage 1W1d I inA inB Waage 11 Wld 11 inA inB

18.30 18.10 Mischhaus 18.00 18.10 18.00 18.00 Mischhaus 18.20 18.10 18.20 18.20

600 : ,00

4S 100 Arbeitsbcginn - 45

46 100 - 46

47 100 47

48 100 - - 48

49 100 - 49

50 100 50

51 100 ZMP anfordern - * 51

52 100 - * 52

S3 100 * 53

54 100 - * 54

55 100 - :I: 55

56 100 * S6

57 100 ZM P vor Mischhaus w=lC 57

58 100 - ** 58

59 100 lI"ooIC 59

60 100 ZMP über MischeT lt=I# 60

,00 700

1 100 Arbchsooginn ZMP einfüllen ZMP 1

2 Sprcngöl -on- 0 100 - ZMP 2

3 0 100 - ZMP 3

4 20 100 ZMP anfordern * ZMP 4

S 40 100 * VOR-Mischen -on- ZMP 5

6 Sp-ÖL-alUf-Waage 11 00 100 * St>-ÖL-auC-Waage 11 0 - VOR 6

7 Sprongöl -off- 80 80 * 20 VOR 1

8 ]00 00 * 40 VOR 8

9 100 40 11: 6) VOR 9

10 100 40 ZMP vor Mischhaus ** 60 VOR 10

11 100 40 *'* Sprcngöl zwn ZMP 00 500 11

12 Sp-Öl.,-on -> 18.10 100 40 ** 30 500 12

13 80 00 ZMP über Miscoor *** HAUPT-Mischen 0 500 13

14 ro 80 ZMP einfüllen ZMP 500 14

1.5 40 100 Zf\·lP SOO 15

16 20 120 ZMP * 500 16

17 Sp-ÖL-off -> 18.10 0 140 ZMP * 500 17

18 140 VOR-Miscr.:n -on- ZMP * 500 18

19 140 VOR * .soo 19

~ Sp-ÖL-auf.Waag~ 1 140 Sp-ÖL-auf-Waage I 0 VOR * SOO 20

:21 1:0 20 VOR HAUPT-Miscb:n -off- * 500 21

2~ 100 40 VOR Miscb:r kippen ** KIPP 22

23 90 }Q. VOR ZMP vor Mischhaus liI::II: KIPP 23

24 <X) Sprengöl zum ZM P 50 SOO r.,·tiscn.:r cmlecJ":n ** leer 24

25 00 llAl1PT-Misc~n :!5 SOO ZMP ü~r Mi~cl~r *lI::4< leer 25

26 SpJ":ngöl -on- 0 00 0 SOO ZMP ciJ1ffill~n ZMP leer 26

I

27 0 90 500 ZMP ENTF. 27

28 :0 90 500 T-Wagen enlfemen ZMJ> ENTF. 28

29 40 00 ZMP anfordern 500 lII: ZMP ENTF. 29

30 ro 90 500 * VOR·MiscI-.:n -on- ZMP ENTF. 30

):" "
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TblI 825 Fa e e . - ortsetzung
Min. Bem:rl1.,ms zu Zwiachr:n- Zwis. Vor- Demcr~"UJ1&.zu Waage M. M. Bemerkung zu Waase M. M. Min.

bc:häl. und Vorratsbchil. bchä. nilsb. Waage I \.U1d 1 inA inB WaaF nund ]( inA inB

18.30 18.10 Mi,chhaus 18.00 18,10 18.00 18.00 Mischhaus 18.20 Ig.~O 18.20 18.20

31 Sprcngöl -off- 80 90 SOO * S~ÖL aufWogen 0 VOR END-I 31

32 Sp-ÖL auf Waagelf 100 70 500 * 20 VOR 32

33 100 50 SOO * 40 VOR 33

34 )00 30 HAUPT-M ischen -off SOO * 60 VOR 34

35 JOO 30 Mischer kipp:n KIPP ** 60 VOR 35

36 100 30 Zp..·fP vor Mischhaus KIPP ** Sprensö) zum ZMP ro SOO 36

37 Sp-ÖL -on-> 18.10 100 30 Migch:r cntleeren leer aew. 30 SOO - 37

38 80 50 ZMP über Miscb:r leer *** HAUPT-Miscb:n 0 SOO 38

39 ro 70 ZMPeinfiillcn leer ZMP SOO 39

40 40 90 ENTF. ZMP - 500 40

41 20 110 T-Wagcn enlfernen ENTF. ZMP ZMP anfordern 500 * 41

42 Sp-ÖL-off-> 18.10 0 130 ENTF. ZMP SOO * 42

43 130 VOR-Mischen -on- ENTF. ZMP - 500 * 43

44 130 END-l VOR 500 * 44

45 Sp-ÖL auf Waage I 130 S~ÖL aufWaagc J 0 VOR .soo * 45

46 - 110 20 VOR HAUPT-Mis~n -off - .soo * 46

47 90 40 VOR Mischer kippen KIPP ** 47

48· 80 .so VOR ZMP vor Mischhaus - KIPP ** 48

49 80 Spn:ngöl zwn ZMP 50 SOO Mischer entleeren leer ** 49

.so 80 HAUPT-Mischen 2S SOO ZMP über Mischet leer *** SO

SI Sprengöl -on- 0 80 0 SOO ZMPcinfüllen leer ZMP SI

52 0 80 SOO - ENTF. ZMP 52

53 20 80 500 T·WagCD entfernen ENTF. ZMP 53

54 40 80 ZlvtP anfordern * 500 ENTF. ZMP 54

5S 60 80 * SOO VOR-Mischen -on- ENTF. ZMP 55

S6 Sprcngöl -off- 80 80 * .500 Sp-ÖL aufWaagc n 0 END·2 VOR 56

057 Sp-ÖL auf Waage 11 100 ro * SOO 20 VOR 57

58 WO 40 * 500 40 VOR 58

59 100 :!O HAUPT-Mischen -off * SOO tiO VOR S9

60 100 20 Mischer lippen ** KIPP 60 VOR ro

800 8
00

1 100 ~ ZMP vor l\'tischhaus ** KIPP Sprengöl·zwn-ZMP ro SOO 1

2 Sp-ÖL ·on· > 18.10 100 :20 Miflc~r entleeren -=tl leer 30 .500 2

3 80· ~ ZM P über Mäscher ,.=tlll< leer HAUPT..Millchcn 0 SOO 3

4 (() ro ZMPeinffilien ZMP lec:r SOO 4

5 40 80 ZMP ENTF. 500 5

6 20 100 T-Wagcn cntfcm:n ZMP ENTF. ZMP anfordern * .soo 6

7 Sp-ÖL -off-> 18.10 0 l:n ZMP ENTF. * 500 7

8 1:» VOR-Mi...ch:n -on- ZMP ENTF. * SOO 8

9 I~ VOR END-2 110: SOO 9

10 S~ÖL.auf. \Vaager 1:0 Sp-ÖL-auf-WaageI 0 VOR -= 500 10

11 100 20 VOR HAUPT·Mi:o\d~n-off * 500 11

12 80 40 VOR Mischer l;ppen lt:* KIPP 12

13 70 SO VOR ZM P vor lvi i~chh;,lus ~: KlPP 13

14 70 Sprengöl-zwn-ZMP SO 500 Miscb:r enlleen:n ** b:r 14
I

15 70 HA UPT-MisC'r-=n :!5 500 ZMP ürer Miscb:r ~:ll: leer 15
I

16 Sprengöl -on~ 0 70 0 500 ZM P einfüllcn ZMP leer 16

17 0 70 500 ZMP ENTF. 17

18 20 70 500 T-Wagen entfernen ZMP ENTF. 18

19 40 70 ZMP anfordem .soo ~ ZMP ENTF. 19

20 (fJ 70 500 lI: VOR-Mischen -Cln- ZMP ENTF. 20

:!1 Sprene.öl -off- t~O 70 500 lI: S""Öt·aur-WaageII 0 VOR END·3 21
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T b 1I 825 Fa e e . - ortsetzung
Min. Bcmcr~'Ung zu Zwischen- ZWla. Vor- ßcmcrl"UllS zu Waage M. M. Bemerl"Ul\S zu Waise M. M. Min.

bchäl. um VorraL...bchil. bchä. ralSb. Waage IW1d I inA inB Waage nurd n inA inB

18.30 18.10 Mischhaus 18.00 18.tO 18.00 18.00 Mischha\l~ 18.20 tR.IO IR.~ 18.20

22 Sp-ÖL-auf-WaageJl 100 SO 500 * 20 VOR . 22

23 100 30 500 * 40 VOR 23

24 100 10 HAUPT-Mischen-off 500 * 60 VOR 24

25 100 10 Mischer kippen KIPP ** ro VOR 2S

26 100 Ja ZMP vor Mischhaus KIPP ** SpR:ngöl-zwn-ZMP ro SOO 26

27 Sp-ÖL -on-> 18.10 100 10 Misdll:t ell1~ren leer ** 30 500 27

28 80 30 ZMP über Mischer 1ccr *** HAUPT-Mischen 0 SOO 28

29 60 50 ZMP einfüllen leer ZMP . SOO . 29

30 40 70 ENTF. ZMP .soo 30

31 20 90 T-Wagcnenlfemcn ENTF. ZMP SOO 31

32 Sp-ÖL -off -> 18.10 0 110 ENTF. ZMP 500 32

33 ](0 VOR-Mischen-on- ENTF. ZMP SOO 33

34 !JO END-3 VOR 500 34

35 Sp-ÖL-auf-WaageI 110 Sp-ÖL-auf-Waagel 0 VOR SOO 35

36 90 20 VOR HAUPT-Mischen-off SOO - 36

37 70 40 VOR Milschcr kippen KIPP 37

38 60 SO VOR KIPf> 38

39 60 S!)n:ngöl-zum-ZMP 50 SOO Miscb=r entleeren - leer - 39

40 60 HAUPT-Mischen 2S SOO leer 40

41 Sprengöl -on- 0 60 Sprengöl -on- 0 500 leer - 41

42 0 00 500 ENTF. 42

43 20 60 SOO T-Wagen entfernen Et..·TF. 43

44 40 60 500 ENTF. 44

4S 60 ro SOO ENTF. 45

46 Sprengöl -ofT- 80 {-() . 500 Sp-ÖL-auf-Waagell 0 END-4 46

47 Sp-ÖL-auf-Waagdl 100 40 SOO ZMP anfordern 20 * 47

48 100 20 500 40 >11 48

49 100 0 IIAlIPT-MiscD.:n-off 500 60 * 49

50 100 Miscl-.:r Jclppcn KIPP 60 - * SO

SI 100 KIPP 60 - * 51

52 Sp-ÖL -on -> 18.10 (X) 0 Mischer enlleeren leer (,() * 52

53 80 20 leer ZMP vor Mischhaus ro *:.I: S3

54 60 40 leer ro ** 54

55 40 60 ENTF. 60 ** SS

56 20 SO T-Wagcn entfernen ENTF. ZMP über Miscb:r ro lIC+=t: 56

57 Sp-ÖL -off· > 18.10 20 80 ENTF. ro 57

S8 20 80 ENTF. 60 58

S9 ~ 80 END-4 60 59

ro 1:0 80 ZMP anfordern :I: 60 --- --- (JJ

900 900

I Sp-ÖL-auf..WaaF,d 20 80 Sp-ÖL-auf-Waagcl 0 -..PAUSE--- ro 1

:! 20 60 20 :0: 60 2

3 20 40 40 * 60 3

4 20 30 50 * (JJ 4

5 20 30 .50 * ffl 5

6 20 30 Z~'fP vor Mi.C\chhaus .50 ll:lII ffl 6

7 ~ 30 50 - 60 '7

8 20 30 50 ** 60 8

9 20 30 ZMP übl::r Mischet 50 ~:II=-: (J) 9

10 20 30 50 (-0 10

It ~ 30 .so (:IJ 11

12 20 30 50 ('ß t2
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TblI825F t ta e e . - or se zung
Min. Bel1'lerkUl1& zu Zwischen- Zwis. Vor- 8cmerl"Ul1gzu Waag.e M. M. BcmerJ..'1U'1&zu Waage M. M. Min.

bchäl. und VorraUlbehäl. bchi. ratsb. Waagc I w-d 1 inA inB Waagc nund 11 inA inS

18.30 18.10 Mischhaus 18.00 18.10 18.00 \8.00 Mischhaus 18.20 18.10 18.20 18.20

J3 20 30 50 00 13

14 20 30 50 60 14

15 --PAUSE--- 20 30 -PAUSE- .50 -- - -PAUSE-- 00 -- - 15

J6 20 JO SO ZM P einfüllen 00 ZMP 16

17 20 30 .50 60 ZMP 17

18 20 30 SO 00 ZMP 18

J9 20 30 .50 00 ZMP 19

~ 20 30 .50 00 ZMP 2D

21 20 30 .50 VOR-Mischen -on- (/.) ZMP 21

22 20 30 50 00 VOR 22

23 20 30 50 00 VOR 23

~4 Sprcngöl -on- 20 30 50 00 VOR 24

2S 20 30 50 00 VOR 25

26 40 30 50 ro VOR 26

27 60 30 SO Sprengöl-zUm-ZMP 00 SOO 27

28 Sprengöl -off- 80 30 .50 - 30 500 28

29 100 30 50 HAUPT·Mischen 0 SOO 29

30 --I)AUSE-·· 100 30 -·PAUSE- 50 - -- SOO 30

31 100 30 ZMPeinfiillcD 50 ZMP SOO 31

32 100 30 50 ZMP 500 32

33 Sp-ÖL -on-> 18.10 100 30 .50 ZMP 500 33

34 80 50 50 ZMP 500 34

35 60 70 SO ZMP .soo 35

36 Sp-ÖL -off - > 18.10 40 90 VOR-Mischen -on- SO ZMP SOO 36

37 30 100 50 VOR HAUPT-Mischen-off .500 37

38 30 100 SO VOR Mischer kippen ll: KIPP 38

39 30 100 50 VOR ZMP anfordern * KIPP 39

40 30 100 50 VOR Mischer cntJccren * leer 40

41 30 100 SO VOR * leer 41

42 30 100 Spt':ngöl-zum-ZMP 50 500 ~ leer 42

43 30 100 HAUPT·MiscD:n 25 500 * ENTF. 43

44 30 100 0 500 T-Wagen entfcmen ** ENTF. 44

45 30 100 500 ZMP vor Mischhaus - ENTF. 45

46 30 100 500 ** ENTF. 46

47 30 JOO 500 ZMP über Misch:r ~: END-S 47

48 Sprengöl ·on- 30 100 500 ZM P einfülicn ZMP 48

49 30 100 500 ZMP 49

50 40 100 500 Ztv1P SO

51 (() 100 HAUPT·Mhtchen-off 500 ZMP 51

5: Sprengöl -off· 80 100 500 VOR-Mischen -on- ZMP 52

53 Sp-ÖL.auf.Waagcll 100 100 MischE:r kippen KIPP ~ Sp-Ö L~auf·Waagell 0 VOR 53

~4 100 80 ZMI) anfordern KIPP * 20 VOR 54

55 100 (IJ l"Hscher cntloen:n l~r * 40 VOR 55

56 100 40 leer * (() VOR 56

57 100 40 leer :Ir. 60 VOR 57

5~·

'j
100 40 ENTF. lIi: Sprcngöl-zwn-ZMP ro 500 58

59 100 40 T-Wagcn entf~mcn ENTF. ** HAUPT-Mischen 30 500 59

60 Sp-ÖL -on - > 18.10 100 40 ZMP vor Mischhaus ENTF. ~ 0 m 6J
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"r b 11 825 F ta e e . - or setzung
Min. Bemcrlr..'WlS zu Zwischen- ' Zwis. Vor- Be:m:rl-ung. zu Waage M. M. ßem:d..ung zu \Vaag~ ~.1. M. Min.

b:häl. und Vorratsbehäl. bchä. talSb. Waage I Wld I inA inB Waage 11 W1d 11 inA inB

18.30 ]8.10 Mi.o;ChhaUA J8.00 18.10 18.00 18.00 Mischhaus ]8.20 18.10 ]8.:!O 18.20

1000
1000

1 80 60 ENTF. a=- 500 1

2 6J 80 ZMP über Misch:r EN[)..5 *** 500 2

3 40 100 ZMP cinfWlen - ZMP ZMP anfordem 500 * 3

4 20 120 ZMP 500 * 4

5 Sp-ÖL -off -> 18.10 0 140 ZMP SOO * 5

6 140 ZMP 500 * 6

7 140 VOR-Mischen -on- ZMP SOO * 7

8 140 - VOR HAUPT-Mischcn-off SOO . 8

9 Sp-ÖL-auf-WaascI ]40 Sp-ÖL-aur-WaagcI 0 VOR Mischcr kippen KIPP ** 9

10 120 20 VOR ZMP vor Mischhaus KIPP ** 10

11 100 40 VOR leer ** 11

12 Sprengö] -on- 0 90 50 VOR ZMP über Mischer leer *** 12

13 0 90 Sprcngöl..zum-ZMP 50 SOO ZMPeinffilJen l~r ZMP 13

14 20 90 HAUPT-Miscb:n 2S SOO EN·TF. ZMP 14

IS 40 90 0 SO<> T-Wegen enlfernen ENTF. ZMP 15

16 60 90 500 ENTF. ZMP 16

17 Sprengöl -off- 80 90 SOO VOR-Mischen -on- ENTF. ZMP i7

18 Sp-ÖL-auf-WaageIl 100 90 ZMP anfordcrn • * SOO Sp-ÖL-auf-WaageII 0 END-6 VOR 18

19 100 70 * SOO 20 VOR 19

20 100 50 * 500 40 - VOR 20

21 )00 30 * SOO ro VOR 21..
22 100 30 * SOO m VOR 22

23 100 30 HAUPT-Miscb:n-off * .500 Sprengöl-zwn-ZMP (JJ 500 23

24 Sp-ÖL -on-> 18.10 100 30 Mischer kippen 1I~ J(IJ'P 30 500 24

25 ' 80 50 ZMP vor Mischhal.1S ** KIPP HAUJYf-Mischen 0 SOO 2.S

26 ffl 70 Misd~r entl~n:n - leer SOO 26

27 40 90 ZMP über Mischer *=t=* leer SOO 27

~ 20 110 ZMP einfüllen ZMP leer ZMP anfordern * SOO 28

29 Sp-ÖL -off - > 18.10 0 130 ZMP ENTF. *
I

SOO 29

30 130 T-Wa~cn enlfernen ZMP ENTF. :11: .soo 30

31 130 ZMP ENTF. * SOO 31

32 130 VOR-Mischen -on- ZMP E!'.'TF. * 500 32

33 130 VOR END-6 HAUPT-l",1 jschen-off * 500 33

34 Sp-ÖL-auf-Waagel 130 Sp-ÖL-auf-WaageI 0 VOR Misc~r kippen 1I::11: KIPP 34

3S 110 20 VOR ZI\'1 P vor Mi~chhaus lIC:* KIPP 35

36 90 40 VOR Mi.o;cher entleeren lt:>t: leer 36

37 80 50 VOR ZMP über Mischer lII::r.:It: leer 37

38 80 Sprengö/-1.um-ZM P 50 500 ZMP einrollen ZMI) leer 38

39 80 HAUPT-Mi~C'rel1 2.(j 500 Zt--·tP ENTF. 39

40 Spreng51 -on- 0 Ra 0 500 T-Wagen cntfcn-..;n ZMP ENTF. 40

41 0 RO .500 ZMP ENTF. 41

42 20 80 .500 VOR-Misch:n -on- ZMP ENTF. 42

43 Sp-ÖL-auf.Wa~gc:1I 40 80 ZMP anfordem 500 * Sp-ÖL-auf-Waage1I 0 VOR END-7 43

44 ro ro SOO lt: :!O VOR 44

45 Sprengöl -off- 80 40 500 * 40 VOR 45

46 100 :!O 500 :I: ('0 VOR 46

47 100 :!O 500 * ro VOR 47
I

48
I

100 :0 HAUPT-lvtiscb:n-off 500 * Sprengöl-zl.un-Zrvt P 60 .soo 48
I

49 100 ~ Mischer kippen KIPP ** HAulyr-Mi~cl-..;n 30 500 49

50 100 ~ ZM P vot Mischhaus KIPP ** 0 .soo SO

51 Sr~·ÖL -on·> 18.10 100 ~ Mi~C'OOr entleeren leer - .500 51
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T b 11 8 2 - F ta e e . -~ ortse Ztln.g

Min. Bcm:rkunr. zu Zwiscb:n- ZWls. Vor- Ikmcrl..ung zu Waage M. M. Bemerkung zu Waage M. M. Min.

bchäl. und Vorratsbchäl. behä. ratsb. Waage I und 1 inA inB Waage: II und 11 inA inB

18.30 18.10 l\'li~chhaus 18.00 18.10 18.00 18.00 MÜlchhau.q 18.20 18.10 18.20 18.20

52 80 20 ZMPübcrMischer leer *-* Sex> 52

53 ro 40 ZMPeinfilllen leer ZMP ZMPanfordem SOO * 53

54 40 (i.) ENTF. ZMP 500 * 54

55 20 80 T·Wagel1CIUfemen ENTF. ZMP 500 * 55

S6 Sp-ÖL-off·> 18.10 0 100 ENTF. ZMP SOO * 56

57 120 VOR-Mischcn·on- ENTF. ZMP .soo * 57

58 120 END-7 VOR HAUPT-Mischen·off .soo * 58

59 Sp-ÖL-auf-WaaitcI l20 Sp-ÖL-auf.Wal1&cI 0 VOR Miscbcrkippcn KIPP ** 59

CD 100 20 VOR ZM P'VorMischhaus KIPP ** (j()

1100 u OO

1 80 40 VOR leer *llt J

:2 10 50 VOR ZMP über Mischer leer ~ 2

3 10 Sprengöl-zwn·ZMP 50 .soo ZMP einfüllen .leer ZMP 3

4 70 HAUPT-Mischen 2S 500 ENTF. ZMP 4

5 70 0 SOO T-Wagen entfernen ENTF. 2oM.P 5

6 70 .soo ENTF. ZMP 6

7 Sprengöl ·on· 0 70 500 VOR·Mischen -on· ENTF. ZMP 7

8 Sp-ÖL-auf.WaagelI 0 70 ZMP anfordem 11; 500 Sp-ÖL-auf·\\'aageII 0 END-8 VOR 8

9 20 70 * SOO 20 VOR 9

10 40 70 * 500 40 VOR 10

11 ro 70 * !iOO CD VOR J1

12 Sprengöl -ofr- 80 70 * SOO ro VOR 12

13 100 70 HAUPT·Mischcn·off * 500 Sprengöl.zwn·ZMP (JJ .soo 13

14 100 70 Miscl'ler kippen lIC* KIPP HAlIPT·Miscb:n 30 SOO 14

15 100 70 ZMP vor Mischhaus lI:lI: KIPP 0 SOO 15

16 100 70 Miscb:r endcc~n ** I~r 500 16

17 100 70 ZMP üb::r Miscb:r ll-"'f:Il: leer 500 17

18 Sp-ÖL -on -> 18.10 100 70 ZMPeinfüllen ZMP leer * 500 18

19 80 90 ZMP Et\'TF. ZMP anfordern :11; SOO 19

2D ro )JO T·\Vagen entfem:n ZMP ENTF. * 500 20

21 40 ]30 ZMP ENTF. ~ .500 21

12 Sp-ÖL -off· > 18.10 30 ]40 VOR-Mi.o;chen -on· ZMP ENTF. '" .500 2:!

:!3 30 140 VOR END-8 HAUPT-Mischen-orf * 500 23

14 Sp-ÖL-auf-\Vllagcl 30 140 Sp-ÖL·auf-Waagel 0 VOR Miscool').kippen ** KIPP 24

25 Sprengöl ·on· 30 1:0 20 VOR ZMP vor Mischhaus - KIPP 25

26 30 100 40 VOR Miscb::r entleeren - lc:r 26

27 50 90 SO VOR ZMI) über Mischer :11:WO. leer 27

28 70 90 Spn::nsöJ·zum·Z~·11' 50 .500 leer 28

29 Sprengöl -off· 90 90 2..4i 500 ENTF. 29

30 100 90 HAlfPT·Mi!'chcn 0 500 T·Wa~enentfernen ENTF. 30

31 Sp-ÖL-auf.Waagell 100 I 90 500 Sp-Öl...-auf·Waagell 0 ENTF. 31

32 100 70 500 20 ENTF. 3~

33 100 50 ZMP anfordern SOO * 40 END-9 33

34 100 30 500 lII: ({) 34

35 100 30 500 =I: ffi 3S

36 Sp-ÖL -on· > 18.]0 100 30 500 * 60 36

37 80 50 .500 * (;() 37

38 ({) 70 lIAUJYr·Miscb:n-off :00 11< (;() 38

39 Sp-ÖL -off - > 1St 10 40 90 r\tfi~cR:r l;pp:n KIPP ** ffi 39

40 40 90 ZJ...tP vor Mi8dlilal~ KIPP lI:lI: ·-PAUSE···· 60 ... ... 40
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Tbl1825F t ta e e . - or se zung
Min. ßcmcrJ.:\U1g T.U Zwisch::n- Zwis. Vor- ßcmerl"Ull& zu Waage M. M. Ikmcrl"Ullg zu Waage I

~1. M. Min.

h:häl. und Vorralsbchäl. bchä. nIlsb. Waage Jund J inA in B Waage 1I W1d n I
inA inB

18.30 18.10 Miflchhau., 18.00 18.10 18.00 18.00 Mitlchhaus 18.20 18.10 18.20 18.20

41 40 90 Miac~r entleeren 1«r ** 60 41

42 40 90 ZM P über Mischcr I~r *** ro · 42

43 40 90 Jccr 60 · 43

44 40 90 ENTF. 60 44

45 40 90 T-Wagen entfernen ENTF. ro · 45

46 40 90 ENTF. .- ro 46

47 40 90 ENTF. 60 47

48 40 90 END-9 60 - 48

49 Sp-ÖL-auf-WaageI 40 90 Sp-ÖL-auf-Waagcl 0 60 49

sO 40 70 20 (/J SO

51 40 SO 40 (/J - SI

52 Sprcngöl -on- 40 40 50 60 52

53 40 40 SO (() - 53

54 40 40 .50 60 5~

S5 60 40 SO 60 · 55

56 Sp~ngöl-off- 80 40 SO 60 S6

57 100 40 SO 60 S7

58 100 40 50 60 · 58

S9 loo 40 50 60 59

60 100 40 50 -- -- 60 - 60

1200 1200

I 100 40 --PAUSE-- SO 60 - I

2 100 40 50 60 - - 2

3 100 40 50 60 3

4 100 40 50 00 4

5 100 40 SO ro 5

6 100 40 SO ro 6

7 100 40 SO 60 7

8 100 40 SO 60 8
~

9 100 40 50 60 9

10 100 40 SO -PAUSE--- ro - -- 10

11 100 40 .50 ZMPeinfiillen 60 ZMP 11

12 100 40 50 60 ZMP 12

13 100 40 SO 60 ZMP 13

14 100 40 50 60 ZMP 14

15 100 40 50 (i) ZMP 15

16 100 40 50 VOR-Misc~n -on- 00 ZMP 16

17 100 40 50 ro VOR 17

18 100 40 50 60 VOR 18

19 100 40 50 (JJ VOR 19

20 100 40 50 60 VOR 20

21 100 40 50 60 VOR 21

22 100 40 SO Sp~ngöl-zwn-Zf ...1P 60 500 22

23 100 40 50 IIA UJYr-Mi~cb:n 30 500 23

24 100 40 50 (} 500 24

25 Sp-ÖL ·on - > 18.10 100 40 50 500 2.~

26 80 60 .so SOO 26

27 00 80 ~ 500 27

28 Sp-ÖL -off -> 18.10 40 100 50
I

500 28

29 40 100 se SOO 29

30 40 100 ·_·PAUSE-·- 50 - -.- 500 - 30

31 40 100 ZMP einfüllen 50 ZMP 500 31



-140-

T b 1I 8 2 - F ta e e . -~ or se zung
Min. Bemcr~"W1g zu Zwischen- Zwis. Vor- BcJ"nlerl..unr,zu Waa~c M. M. Bemerkung zu Waage M. M. Min.

bchäl. wld Vorralsbchäl. bchä. ral"b. Waage I \md I inA ioD Waasc 11 und IJ mA inB

18.30 18.10 Mi"chhaus 18.00 18.10 18.00 IR.OO Mischhaus J8.~ 18.10 18.20 J8.20

32 40 100 50 ZMP HAUPT-Miscb:n·orr SOO 32

33 40 100 .50 ZMP Mischet kippen KIPP * 33

34 40 100 SO ZMP ZMP anfordern KIPP * 34

35 40 100 50 ZMP Mäscher enlleeren leer * 35

36 40 100 VOR-Mischen -on- SO ZMP leer * 36

37 40 100 SO VOR leer * 37

38 40 100 SO VOR ENTF. * 38

39 40 100 .50 VOR T-Wagencntfemcn ENTF. lI:* 39

40 40 100 50 VOR ZMP vor Mi&chhaus ENTF. lI:* 40

41 40 JOO 50 VOR - ENTF. ** 41

41 40 100 Sprengöl-zwn-ZMP SO .soo ZMP über Mischer ENDlO *** 42

43 40 100 HAUPT-Mischen 25 500 ZMP einfüllcn ZMP 43

44 Sprenr,öl -on- 40 100 0 .soo - ZMP 44

4S 40 100 . .500 ZMP 45

46 60 100 . 500 ZMP 46

47 Sprcngöl -off- 80 100 SOO VOR·Mischen -on- ZMP 47

48 Sp-ÖL-auf-WaageIl J.OO 100 SOO Sp-ÖL-auf-WaagcII 0 VOR 48

49 100 80 500 20 VOR 49

SO 100 60 SOO 40 VOR 50

51 100 40 - SOO (,() VOR 5J

52 100 40 HAUPr-Mischen-off 500 (JJ VOR 52

53 100 40 Mischerkippen - KJP~ Sprcngöl-zwn-ZMP 60 500 53

54 100 40 KIPP HAUPT-Mischen 30 .500 54

55 Sp-ÖL -01\· > 18.10 .100 40 Miscb:rontl.:crcn lc.'lCr 0 500 SS

S6 80 ro leer .500 56

57 ro 80 leer SOO 57

58 40 100 El\'TF. ZMPanCordem ... SOO 58

59 :!O 1:0 T-Wagcncmfcmcn ENTF. ... 500 59

60 Sp-ÖL -off - > 18.10 0 140 ENTF. ... .500 ro

l~OO 13
00

1 140 ENTF. ... 500 1

2 140 ENDI0 ... 500 2

3 WAAGE UM~TELLEN 140 WAAGE UMSTELLEN HAUPT-Mischcn-off * 500 3

~ auf«()kg! 140 auf«()kg! Mischc~ kippen lI:l1: KIPP 4

5 140 ZMP vor Mischhaus "$ KIPP .5

6 140 Mischer cnllccn:n ** leer 6

7 1-'0 -- l~r 7

8 140 ZM P einfüllen ZMP leer ~

9 140 Zr....1J> ENTF. 9

10 140 ZMP anfordern * T-Wascn entfernen ZMP ENTF. 10

11 140 ... ZMP ENTF. 11

12 140 ... VOR-Miscncn -on- ZMP ENTF. 12

13 Spn:=nsöl-on- 0 140 * Sp-ÖL-auf-WaagclI 0 VOR ENl)11 13

14 Sp-ÖL-auf-Waagen 0 l:n * 20 VOR 14

15 ~ 100 ... 40 VOR J5

16 40 80 ZMP V<lr Misdwl\Ul ** 60 VOR 16

17 60 80 ** 00 VOR 17

IR Spren~öl -off- 80 80 - Sprengöl-zwn-ZM J> 60 500 18

19 I(X) 80 ZMP über Miscl~r -=-: HAUPT-Mischen 30 500 19

20 100 SO ZMP cinfWlcn ZMI' 0 500 20
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TblI825F tta e e . - or se zung
Min. ßcm:rl'Ung zu Zwil'chcn- ZwÜI. Vor- Bemerl"\U\g zu Waage M. M. ßemerl'UJlg zu Waage M. M. Min.

belläl. wld Vorfll18bchiil. behi. ralSb.," Waage I W1d I inA inB Waage 11 \WI 11 inA inß

18.30 18.10 Mischhaus 18.00 18.10 18.00 18.00 Mischhaus 18.20 18.10 ]8.20 18.20

21 100 80 ZMP SOO 21

22 100 80 ZMP .soo 22

2J 100 80 ZMP 500 * 23

24 100 80 VOR-Miam:n -on- ZMP 500 * 24

2S Sp-ÖJ..-auf-Waagel 100 80 Sp-ÖL-auf-WaageI 0 VOR 500 * 2S

26 100 60 20 VOR SOO * 26

27 100 40 40 VOR SOO * 27

28 100 20 ({) VOR HAUPT-Mischcn-off SOO * 28

29 100 20 60 VOR Mischer kippen KIPP ** 29

30 100 20 Spn:n~öl-z\lm-ZMP 00 500 ZMP vor Mischhaus KIPP ** 30

31 Sp-ÖL -on -> 18.10 100 20 30 500 Mischer cnllec:ren leer ** 31

32 80 40 HAUPT-Misc:b:n 0 500 ZMP über Mischet leer *** 32

33 60 00 500 ZMPeinfüllen leer ZMP 33

34 40 80 500 El'.'TF. ZMP 34

35 Sprengöl -on- 20 100 ZMP anfordcrn SOO * T-Wagen entfernen ENTF. ZMP 35

36 Sp-ÖL -off-> 18.10 0 120 SOO * ENTF. ZMP 36

37 0 1.20 500 * VOR-Mischen -on- ENTF. ZMP 37

38 Sp-ÖL-auf-WaagelI 20 120 SOO * Sp-ÖL-auf-Waagell 0 ENDI2 VOR 38

39 40 100 500 * 20 VOR 39

40 00 80 HAUJ7f-Mischen-off SOO * 40 VOR 40

41 Sprengöl -off- 80 (IJ Miscb.:r kippen KIPP ** ro VOR 41

42 100 00 ZMP vor Mischhaus KIPP ** 00 VOR 42

43 100 60 Miscb:r entleeren leer ** Spreng,öl-zwn·ZMP (~ 500 43

44 100 00 ZMP über ML~her leer lt=QC HAUPT-Mis.chen 30 500 44

45 100 00 ZMPcinfiillen leer ZMP 0 500 4S

46 Sp-ÖL -on -> 18.10 100 60 ENTF. ZMP 500 46

47 80 80 T-Wagen entfernen ENTF. ZMP 500 47

48 Sp-ÖL -off -> 18.10 80 80 ENTF. ZMP * 500 48

49 80 80 VOR-Mischen -on- ENTF. ZMP ZMP anfordern * SOO 49

SO Sp-ÖL-auf-WaagcI 80 80 Sp-ÖL-auf-WaageI 0 END-l VOR MI 500 SO

51 80 60 20 VOR :11: 500 5J

S2 80 40 40 VOR .: 500 52

S3 80 20 00 VOR HAUPT-Mischell-off * 500 53

54 80 :'D ('Ö VOR Misc~r kippen :I:;t: KIPP S4

S5 80 ~ Sprcngöl-zwn·ZMP (:IJ 500 ZMP vor ~Hschhaus ** KIPP S5

S6 Sp-ÖL -on - > 18.10 80 :'0 30 500 Miscb:r entleeren :11::0: l~r 56

57 (/J 40 HAUPT-Misct'll:n 0 .c;oo ZMP über Mil~cher *** leer 57

58 40 ro 500 ZMP einfüllcn ZMP leer 58

59 20 80 500 ZMP E!':TF. S9

ro Sp-ÖL -off - > 18.10 0 100 :11: 500 T-Wagen entfem:n ZMP ENTF. ro
tiM) ti)O

1 Sprengöl -on- 0 100 Z~'IP anfordern :11: 500 Zt~tP ENTF. 1

., 0 100 liI: 500 VOR-Mischen -on- ZMP ENTF. 2

3 Sp-ÖL-auf-Waa~ell 20 100 lI: 500 Sp-ÖL-auf-Waag.eII 0 VOR END13 °3

4 40 80 '" 500 20 VOR 4

5 ro ({) llAllPT-Misd):n-off :t: 500 40 VOR 5

6 Sprcngöl -off- 80 40 t-.·1 iscb:r kippen lI:II: KIPP 60 VOR 6

7 100 40 ZMP vor Misdiliaus ** KIPP ro VOR 7

8 100 40 Misd~r entleeren - leer SprenJ;öl-zum-ZMP (J) 500 8

9 100 40 ZMP über Mischer lI=t=t: leer

I

HAUPT-Mischen 30 SOO 9

10 Sfl-ÖL -on - > 18.10 100 40 ZMP einfüllen ZMP l~r 0 500 10
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T b 11 825 F ta e e . - ortse zung
Min. Bemerkung zu Zwiscb;n- Zwis. Vor- Bernerl1.U1& zu Waage M. M. Ikmerkung ~u Waagc M. M. Min.

behäl. und Vorratsbchäl. b:hä. rau~h. Waagc I wld J inA inB Waage 11 und 11 inA inB

18.30 18.10 Mischhaus 18.00 18.10 18.00 18.00 Mi"chhau." 18.~ 18.10 18.20 18.20

11 ao 00 ZMP ENTF. SOO 11

12 Sp-ÖL -off - > 18.10 80 00 T-Wagen cntfernen ZMP ENTF. SOO 12

13 80 60 Zf\'tP ENTF. SOO 13

J4 80 00 VOR-Mischen -on- ZMP ENTF. 500 14

IS Sp-ÖL-auf-Waagel 8 00 Sp-ÖL-auf-Waagcl 0 VOR END-2 SOO 15

16 80 40· 20 VOR SOO 16

17 80 20 40 VOR 500 17

18 80 0 (J) VOR HAUPf-Mischen-off 500 18

19 80 60 VOR Mischer kippen KIPP 19

20 80 Sprengöl-zum-ZMP 60 500 KIPP 20

21 80 HAUPT-Mischen 30 500 Mischer enlleeren l~r 21

22 80 0 500 leer 22

23 80 SOO leer 23

24 80 .500 El\T'fF. 24

2S Sprengöl -on- 80 500 T-Wagcn enlfem:n ENTF. 25

.26 Sprcngöl -off- 80 SOO ENTF. 26

27 100 SOO ENTF. 27

28 100 .soo END14 28

29 100 SOO 29

30 100 HALJM'-Misc1lcn-olT SOO Säubern 30min ~

31 100 Mischer kippen KIPP 31

32 100 KIPP 32

33 100 Misch:r entleeren 1ccr 33

34 Joo leer 34

35 100 leer 35

36 100 ENTF. 36

37 100 T-Wagen entfernen ENTF. . 37

38 100 ENTF. 38

39 100 ENTF. 39

40 100 - 40

41 100 ENI).3 41

42 100 4~

43 100 43

44 100 44

45 100 45

46 100 46

47 ]00 47

~ ]00 48

49 Sp-ÖL -on· > 18.10 100 0 49

50 80 20 50

51 (iJ 40 5J

52 40 (() 52

53 10 80 53

54 Sp-ÖL -off· > 18.10 0 100 54

55 100 55

56 100 56

57 100 .. '- . 57

58 100 S.8

59 100 S9

{() 100 Feierabend ({J

1500 1500
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Tabelle 8.2-5 Fortsetzung
Min. Bemerl"Wlr. zu Zwischen- Zwis. Vor- Bclnerl.-ung zu Waage M. M. ßcmcrlr."UIlgzu Waage M. M. Min.

behäl. W1d Vorratsbehäl. hehi. ratsb. Waage I Wld inA inB Wlolagc JJ W1d 11 jnA inB

18.30 18.10 Mischhaus 18.00 18.10 18.00 J8.00 Mischhaus 18.:!O 18.10 18.20 18.20

100 Säubern 30min

2 100 2

Joo

100

100 S

100 6

100 7

100 8

100 9

JO 100 10

11 100 11

12
I

100 12

13 100 13

14 100 14

15 100 15

16 100 '16

17 100 17

18 100 18

19 100 '19
....

20 100 20

21 100 21

22 Joo 22

23 100 23

24 100 24

25 100 25

26 100 26

27 100 27

28 100 28

29 100 29

30 Feicl'"olbend 100 Feieraberd 30

6 Angaben iiber Störfallauswirkungen '

Wie aus der vorstehenden Sicherheitsanalyse hervorgeht, ist der für die Wetter

sprengstofflnischanlage zu betrachtende Störfall an die Detonation der "in der Anlage

befindlichen Explosivstoffe gebunden.

Die Art der Wirkung von Detonationen und ihre Einflußgrößen sowie deren Zusam

Inenhänge sind ausführlich ilTI 1. Teil des vorliegenden Berichtes dargestellt, worden,

so daß an dieser Stelle auf eine Wiederholung der Ausführungen verzichtet werden

kann.

Durch den Screening-Prozeß und das erweiterte Screening-Verfahren ist der Nachweis

erbracht worden, daß eine Detonation von 1000 kg Sprengstoff im Gebäude Nr.: 18.00

bzw. 18.20' nur zu einer unzulässigen Gefährdung des Gebäudes 18.10 fü11rt. Analog

bedingt die Detonation von 150 kg Sprengöl im Gebäude Nr.:18.10 nur eine unzuläs-
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sige Gefä11rdung der Gebäude Nrn.: 18.00 und 18.20. Schließlich bewirkt die Detona

tion von 100 kg Sprengöl iIn Gebäude Nr.: 18.30 nur die unzulässige Gefährdullg der

Gebäude Nrn.:18.00 und 18.10. Das vorstehende Ergebnis des Screening-Prozesses

und des erweiterten Screening-Verfahrens berücksichtigt aber weder die räumliche

Trennung der einzelnen Explosivstofflnengen in der gesan1ten Teilanlage noch die

mengenreduzierende Wirkung des automatisierten Arbeitsablaufes in der Teilanlage.

Die unzulässige Gefährdung der vorstehend genannten Akzeptorgebäude bedeutet

zunächst, daß ilTI Falle einer Detonation der in einem Einzelgebäude vorliegenden

Explosivstoffmenge es zu einer zumindest teilweisen Beschädigung der jeweiligen Ak

zeptorgebäude kOlTIlnen kann. Damit verbunden wäre unter Umständen die Zündung

der ilTI Akzeptorgebäude vorliegenden Explosivstoffn1enge. Art und Ulnfang der

Schäden lassen sich jedoch generell nicht genau definieren, weil sie iln wesentlichen

Maße von der ZUln jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Explosivstofflnenge iln Dona

to~gebäude abhängig sind.

In diesem Zusammenhang ist außerdelTI darauf hinzuweisen, daß die Störfallausvvir

kungen auf ein Objekt Init dem Eintritt des Störfalls abgeschlossen sind, d.h. das Init

zeitlich nachfolgenden Störfallauswirkungen nicht zu rechnen ist.

Die Wirktlng einer Explosion in eineITI Einzelgebäude der Wettersprengstoffmischan

lage führt entsprechend deIn Ergebnis des Screening-Prozesses und des erweiterten

Screening-Verfahrens zu keiner unzulässigen Gefahrdung irgend eines anderen Teils

der Sprengstoffabrik Zehlendorf. Gleiches gilt wegen der wesentlich größeren Ab

stände zur Gefahrenquelle in vermehrtelTI Umfange für die Objekte in der Ulngebung

der Sprengstoffabrik.

7 Darlegung der störfallbegrenzenden Vorl{ehrllngell

Die Auswirkungen eines Störfalls in einenl Einzelgebäude der Wettersprengstoff

Misc11anlage auf die anderen Gebäude dieser Anlage werden iITI wesentlichen durch

die in den einzelnen Gebäuden vorhandenen ExplosivstoffITIengen und durch die Bau

weisen der Gebäude und deren Abstand untereinander bestimlnt.

Die zu den jeweiligen Zeitpunkten in den einzelnen Gebäuden vorliegenden Explosiv

stoffmassen richten sich nach deIn zeitlichen Ablauf der Arbeitsvorgänge der Misch

anlage. Das weitgehend autolnatisierte Arbeitsverfahren (s. Aufstellung ilTI Abschnitt

5 der Sicherheitsanalyse) bedingt, daß in den Gebäuden Nrn.:18.00 und 18.20 jeweils

nur maxilnal 500 kg Wettersprengstoff und in den Gebäudel1 Nm.:18.10 bzw. 18.30

Inaximal 150 kg bzw. 100 kg Sprengöl gleichzeitig vorliegen können.

Durch die räumliche Trennung des Sprengöl-Vorratsbehälters und der Waagen im

Gebäude Nr.: 18.10 durch Widerstandswände und die Unterbrechung der direktel1
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Ro11rverbindungen zwischen dem Vorratsbehälter und den Waagen einerseits und zwi

schen den Waagen und den Mischern andererseits ist die unlnittelbare Übertragung

einer Explosion zwischen den einzelnen Anlageteilen nahezu ausgeschlossen. Dies be

deutet, daß mit einer sympathetischen Detonatio11 der gesamten in der Mischanlage

vorhandenen Explosivstoffrnasse nicht zu rechnen ist. Aus dieseln Grunde sind die

vorstehend genannten Explosivstofflnengen für die Sicherlleitsbetraclltung der Einzel

gebäude zugrundezulegen.

Durch die tatsächlich vorliegenden räumlichen Abstände zwischen den Einzelgebäu

den sowie deren bauliche Gestaltung ist, unter Berücksichtigung der vorgenannten

Explosivstoffmassen, eine unzulässige Gefährdung der Gebäude ilTI Falle eh1er Deto

nation in einer der Teilanlagen nicht gegeben.

Das Bedienungspersonal ist durch eine Detonation in einem Anlagenteil nllT dann ge

fährdet, wenn es sich nicht ilTI Schutz- und Steuerraum des Gebäudes Nr.: 18.10 auf

hält. Wegen des automatisierten Arbeitsablaufes in der Mischanlage befindet sich das

Bedienungspersonal während des'bestilnmungsgelnäßen Betriebs fast ständig in diesem

besonders geschütztelTI Bereich. Das ArbeitsprogramlTI sieht vor, daß sich das Perso

nal nur dann in die Sprengstoff enthaltenden Mischhäuser (Geb. nrn.: 18.00 und

18.20) begeben lTIUß, wenn d.ie Sprengstoffmischung fertiggestellt ist und die Misch

schnecken der Menglnaschinen stillgesetzt sind. Zu dieseln Zeitpunkt geht von den

Sprengstoffen praktisch keine besondere Gefahr aus.

Anders liegen die Verhältnisse bei einer Störung des bestimn1ungsgelnäßen Betriebes.

In dieseln Falle ITIUß das Bedienungspersonal ZUITI Zwecke der Beh.ebung der Störung

den durch die Störung potentiell gefährdeten Anlagenbereich betreten. Sollte es dabei

zu einer Detonation in dem gestörten Anlagenteil kOlnmen, so läßt sich das in seiner

Nähe aufualtende Bedienungspersonal unter keinen UlTIständen vor den Wirkungen

dieser Detonation zu schützen.

Aus dieseln Grunde sieht das von der Werksleitung festgelegte Notprograml11 vor, daß

sich jeweils nur eine erfahrene Person mit der Behebung der Störung befassen darf,

während sich alle anderen Personen aus der Anlage zurückzuziehen oder in den be

sondes geschützten Schutz- und SteuerraUlTI iIn Gebäude Nr.: 18.10 zu begeben haben.

Durc~ die vorb.eschriebenen SchutZ111aßnahnlen sind die Auswirkungen eines Störfalls

in der Wettersprengstoff-Mischanlage der Sprengstoffabrik Zehlendorf der BAM AG

auf ein vertretbares Maß reduziert.
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9. Ablaufschenla für vollständige Sicherhe·itsanalysen

Wie bereits lnehrfach iln Verlauf des vorliegenden Berichtes erwähnt, basiert die Si

cherh~it von Anlagen der Explosivstoffindustrie auf der genauen Einhaltung der ver

schiedenen diesbezüglichen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften.

Kernstück dieser Regelungen ist die Beachtung der in der Unfall-Verhütungsvorschrift

(UVV) "Explosivstoffe .und Gegenstände Q1it Explosivstoff -Allgemeine Vorschrift

(VBG 55a) ff (77) enthaltene Mengen/Abstandsbeziehungen.

Dementsprechend ist für die Anfertigung von Sicherheitsanalysen für Anlagen der

Explosivstoffindustrie eine inl Vergleich in den Vorschriften der 2. StörfallVwV (14)

modifizierte Vorgehe.nsweise anzuwenden, die iln nachfolgenden Text schlaglichtartig

aufgezeigt wird. Diese Darstellung zeigt die Abfolge der einzelnen notwendigen Ar

beitsschritte auf, die schließlich zu der im 7 der Störfalry vorgeschriebenen Sicher

heitsanalyse für die betrachtete Gesan1tanlage führt. Die Darstellung dient auß'erdeln

sqwohl delnjenigen als Vorlage, der die Sicherheitsanalyse zu fertigen hat, als auch

der zuständigen Behörde, die zu prüfen hat, ob eine vorgelegte Sicherheitsanalyse

vollständig, richtig und forlngelnäß ist.

Die Einhaltung folgenden Ablaufschemas wird für die Erstellung von Sicherheitsana

lysen für Anlagen der Explosivstoffindustrie elnpfohlen:

1. Zusamlnenstellung der benötigten Unterlagen

1.1 Lageplan der Anlage und seiner UIngebung

1.2 Lagepla11 der Anlage iln Maßstab 1: 1000

1.3 Beschreibung der Gebäude und Einrichtungen in der Anlage. Die- se Be

schreibung lTIUß für jedes Gebäude bzw. für jede Einrichtung die folgenden

Angaben enthalten:

A) Angabe' der Gebäudenulnnler zur Identifizierung des betrachteten Ob

jektes.

B) Angabe der Nutzung; dabei ist nur zu unterscheiden zwischen: Lager,

Produktionsgebäude, sonstiges Gebäude.

C) Zuordnung des Gebäudes oder der Einrichtung zum gefährlichen oder

ungefährlichen Betriebsteil der Anlage.

D) Angabe der Bauweise der Gebäuc;ie bzw. Einrichtungen in der Terlnino

logie der UVV 46 a lnit Angabe der baulichen Besonderheiten (z.B.

Ausblaseflächen, Widerstandswände usw.).

E) Angaben darüber, ob das Gebäude oder die Einrichtung ständige Ar

beitsplätze beinhaltet.

F) Höchstzulässige Nettoexplosivstoffmenge in Kilogramm.
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G) Lager- bzw. Gefahrklasse der im Gebäude oder der Ein-richtung vorlie

genden Explosivstoffe. TIn Fall von explosiven Gegenständen mit Ex

plosivstoff lTIUß aus den Angaben ersichtlich sein, ob es sich bei den

Gegenständen UlTI solche mit Eigenantrieb handelt und ob bei der Ex

plosion der Gegenstände mit der Bildung schwerer Sprengstücke iu

rechnen ist.

2. Auswertung der Unterlagen zur Erstellung der Gebäude-Daten-Erfassungs

Blätter.

Ausfüllen der Gebäude-Daten-Erfassungs-Blätter (vgl. Abschnitt 6.3 des 2.

Teiles. des vorliegenden Berichtes) für jedes Gebäude und jede Einrichtung

der Anlage. Hierbei sind insbesondere d·ie Donator- bzw. Akzeptorklassen

der Wirkungs- bzw. Einwirkungsrichtungen auf Grund der Bauweise der Ge

bäude und Einrichtungen festzulegen. Die Angabe der Gebäudeeckenzahl und

der Gebäudeeckkoordinaten ist nur erforderlich, wenn der Screening-Prozeß

nach den iln Bericht (Abschnitt 5) erläuterten Vorgehensweisen durchgeführt

wird.

3. Erlnittlung der IST-Abstände

3.1 Erlnittlung der IST-Abstände zwischen allen Donatoren der Anlage und den

nächstliegenden außerbetrieblichen Gebäuden und Verkehrswegen in der Uln

gebung der Anlage.

3.2 Erlnittlung der IST-Abstände für, alle Donator/Akzeptor-Kombinatiol1en in

nerhalb des Betriebes unter Einbeziehung aller Gebäude und Einric.htungen

der Anlage.

4. Erlnittlung der SOLL-Abstände

4.1 Berechnung der SOLL-Abstände zwischen allen Donatoren der Anlage und

den nächstli~genden außerbetrieblichen Gebäuden und Verkehrsweg'en in der

Ulngebung der Anlage unter Zugrundelegung der Mengen/Abstandsbeziehung

d = k * M 1/3 l1,it k = 22 für Gebäude und k = 15 für Verkehrswege.

4.2 Berechnung der SOLL-Abstände für alle Donator/Akzeptor-KoI11binationen

innerhalb des Betriebes ·unter Einbeziehung aller Gebäude und Einrichtungen

der Anlage unter Verwendung der in den Tabellen 1 bis 6 des Anhangs 2 'zur

UVV 46a aufgeführten k-Faktoren.
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5. \lergleich der nach Punkt 3 erluittelten IST-Abstände Init den nach Punkt 4

berechneten SOLL-Abständen und Markierung derjenigen Kombinationen für

die die SOLL-Abstände größer sind als die dazugehörigen IST-Abstände.

6. Durchführung des erweiterten Screening-Verfahrens entsl)rechend d~n Aus

führungen in Abschnitt 8 des 2. Teils des vorliegenden Berichtes zur Auffin

dung der potentiell gefährlichen KOlnbinationen, für die eine spezielle Si

cherheitsanalyse durchzuführen ist.

7. Durchführung der speziellen 'Sicherheitsanalysen gelnäß den Vorschriften der

2. StörfallVwV, für die nach Punkt 6 festgestellten potentiell gefährlichen

Kombinationen entsprechend den Ausführungen im Abschnitt 8 des 2. Teils

des vorliegenden Berichtes.

Wird für die Durchführung des in den vorstehenen PUI1kten 3 bis 5 enthaltenen

Screening-Prozesses das von der BAM entwickelte RechenprogramlTI eingesetzt, so

müssen im Rahlnen der Auswertung der Unterlagen nach Punkt 2 auch noch die Ge

bäudeeckenanzahlen und die Gebäudeeckkoordinaten aller Gebäude und Einrichtungen

der Anlage in das Gebäude-Daten-Erfassungs-Blatt eingetragen werden.
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10 Schlußbetraclltung

Auf der Grundlage der im 1. Teil des vorliegenden Berichtes entwikelten Prinzipien

des Sicherheitskonzepts der Explosivstoffindustrie wurde im 2. Teil des Berichtes eine

Mustersicherheitsanalyse für eine fiktive, an der Realität orientierten Sprengstoffabrik

erstellt.

Dazu wurde zunächst das Konzept der Mustersprengstoffabrik entwikelt und beschrie

ben. Die Fabrik beinhaltet insgesamt 159 Einzelgebäude und Einrichtungen, von

denen 81 Objekte iIn bestimlnungsgemäßen Betrieb Explosivstoffe enthalten können

und' die somit im Rahmen der sicherheitstechnischen Betrachtung als potentielle Ex

plosionsorte, d.h. als Donatoren angesehen werden müssen.

Auf die Mustersprengstoffabrik wurde zunächst das in der BAM entwikelte Rechen

verfah~en zur Durchführung des Screening-Prozesses angewendet. Der Screening

Prozeß dient dazu, diejenigen Teilanlagen in der Gesamtanlage der Fabrik aufzufin

den, für die die vorgeschriebenen mengenbezogenen Schutz- bzw. Sicherheitsabstände

nicht eingehalten werden. Im Rahmen des Screening-Prozesses wurden für die Mu

stersprengstoffabrik die insgesamt 12.798 möglichen Donator/Akzeptor-KOlnbinatio

nen hinsichtlich der Einhaltung der Sicherheitsabstände überprüft. Als Ergebnis des

Prozesses wurden 138 GebäudekoIrtbinationen aufgefunden, für die die eillzuhaltenen

SOLL-Abstände größer als die vorhanden~n IST-Abstände sind..

Die im Screening-Prozeß ausgewiesenen 138 Donator/Akzeptor-Kolnbinationen wur

den anschließend iln Rahlnen des erweiterten Screening-Verfahrens hinsichtlich der

"Richtigkeit" der iln Screening-Prozeß verwendeten Eingabedaten unter Einbeziehung

der Kenntnisse über die Wirkung von Sprengstoffdetonationen und deren Beeinflus

sung durch bauliche Maßnahlnen am Don'1-tor bzw. aln Akzeptor überprüft. Das er

weiterte Screening-Verfahren dient dazu, diejenigen potentiell gyfährlichen Dona

tor/Akzeptor-Kombinationen herauszufinden, für die die SOLL-Abstände, auch nach

Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über Sprengstoffdetonationen,

immer noch größer sind als die IST-Abstände.

Das erweiterte Screening-Verfahren führte iln Falle der Mustersprengstoffrtbrik zur

Selektion von 19 Gebäudekolnbinationen, die als potentiell gefahrlich einzustufen wa

ren und deren Sicherheitsrisiko durch die Durchführung einer Sicherheitsanalyse nach

den Prinzipien der 2. StörfallVwV erlnittelt werden mußte.

Iin Rahmen des Berichtes wurde schließlich die Sicherheitsanalyse für eine beispiel

haft ausgewählte, potentiell gefährliche Teilanlage - Mischanlage für Wetterspreng

stoffe - der Mustersprengstoffabrik durchgeführt.
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Als Abschluß- des Berichts wurde ein Ablaufschetna für die Vorgehensweise bei der

Erstellung einer Sicherheitsanalyse für eine Anlage in der Exp.losivstoffindustrie ent

wickelt.

Die vorgelegt Mustersicherheitsanalyse für ei11e Sprengstoffabrik soll zeigen, welche

Prinzipien bzw. Überlegungen bei der Anfertigung einer einheitlichen, sicherhei ts

technisch gegründeten' und formgerechten Sicherheitsanalyse für eine Anlage in der

Explosivstoffindllstrie anzuwenden bzw. anzustellen sind, Uln den notwendigen Auf

wand so gering \vie lnöglich zu halten, ohne dabei Einbußen an sicherheitStechnischer

Effektivität hinllehmen zu müssen. Sie soll außerdem den zuständigen Behürden bei

der Überprüfung vorgelegter Sicherheitsanalysen dieses Industriezweiges eine sachlich

fundierte Hilfe sein.
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Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM)
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist als Bundesoberbehörde im
Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft das technisch-wissenschaftliche
Staatsinstitut der Bundesrepublik Deutschland für Werkstoffwissenschaften, Material
prüfung und Chemische Sicherheitstechnik. Dieser Komplex stellt in allen Industrieländern
einen technologischen Schlüsselbereich dar, da Materialien als Konstruktions- und Funk
tionswerkstoffe die Grundlage der gesamten Technik bilden. Die Materialforschung, die
zuverlässige, normgerechte und neutrale Prüfung sowie die sicherheitstechnische Bellrtei
Jung von Werkstoffen, Bauteilen und Konstruktionen sind wesentliche Voraussetzungen
fü r eine leistungs- und wettbewerbsfähige Wirtschaft im Hinbl ick aufdie Anforderu ngen an
Qualität und Zuverlässigkeit technischer Produkte, Umwelt;Schutzerfordemisse und die
Notwendigkeit der sparsamen Verwendung von Rohstoffen und Energie.

Die Ursprünge der SAM reichen bis in das Jahr 1870 zurück, in dem durch Erlaß des
damaligen Preußischen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die
Gründung einer Mechanisch-Technischen Versuchsanstalt bei der Gewerbeakademie
beschlossen wurde. 1895 erfolgte die Angliederung der im Jahre 1875 eingerichteten
Prüfungsstation für Baumaterialien als neue Abteilung der Versuchsanstalt Im Jahre 1904
kam es darüber hinaus zur Zusammenlegung mit der 1877 errichteten Chemisch-Techni
schen Versuchsanstalt zum Königlichen Materialprüfungsamt Dessen erster Direktor,
Adolf Martens (1850-1914), trat u. a. als Entdecker des nach ihm benannten Martensit
Gefüges von Stahl und als MItbegründersowie Vorsitzender (1896-1913) des "Deutschen
Verbandes für die Materialprüfungen der TechnikA hervor. Das Königliche Materialprü
fungsamt, das im Jahre 1907 eine se(bständige Behörde geworden war, wurde.nach dem
Ersten Weltkrieg dem Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
unterstellt. Es bestand als Staatliches Materialprüfungsamt (MPA) - bei ständiger Erweite
rung seiner AUfgabenbereiche und Angliederung anderer Institutionen, wie z. B. der
Relchs-R"öntgenstelle - bis 1945.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem MPA die im Jahre 1889 errichtete Chemisch
Technische Reichsanstalt (CTR) angeschlossen. Diese vereinigten Institutionen erhielten
im Jahre 1954 den Status einer Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundesministers
für Wirtschaft, die seit 19~6 den Namen "Bundesanstalt für Materialprüfung (SAM)" trägt
und ab 1.1.1987 "Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM)" heißt.

Die Aufgaben der BAM wurden durch einen Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft vom
1. September 1964 letztmalig festgelegt Danach hat die Bundesanstalt die Aufgabe, Werk
stoff- und Materialforschung entsprechend Ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die
Materialprüfung sowie die Chemische Sicherheitstechnik stetig weiter zu entwickeln. Die
Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundesanstalt zu sam
meln. zu ordnen und der AUgemeinhe~tz~gänglich und nutzbar zu machen. Für das Land
Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen Materialprüfungsamtes. Auf
Antrag steht die BAM Industriefirmen, Wirtschaftsverbänden, Verbrauchereinrichtungen
sowie privaten Antragstellern zur Verfügung. Außerdem berät sie Bundesministerien und
unterstützt Verwaltungsbehörden sowie Gerichte. Mit Institutionen ähnlicher Zielsetzung
des In- und Auslandes. insbesondere den nationalen Schwesterinstituten, arbeitet die BAM
eng zusammen. Daneben ist sie in die technische Zusammenarbeit mit verschiedenen
Entwicklungsländern eingebunden. Die Mitarbeiter der Bundesanstalt,wirken in zahlrei-

chen Fachgremien, gesetzgebenden Körperschaften und normensetzenden Institutionen
an der Aufstellung von technischen Regeln und Sicherheitsbestimmungen mit und vertre
ten die Bundesrepublik Deutschland in intemationalen und supranationalen Einrichtun
gen.

Aufgrund des Gesetzes über explosionsgefährtiche Stoffe, des Gesetzes über die interna
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, des Waffengesetzes sowie einer
Reihe weiterer gesetzlicher Regelungen und Verordnungen hat die Bundesanstalt den
Status einer Bundesoberbehörde. Damit erhalten die in diesem Zusammenhang erteilten
Zulassungen, Richtlinien und Auflagen bundesweit gesetzlichen Charakter. Im Rahmen
der genannten Gesetze obliegen der SAM u. a. die Prüfung von Stoffen und Konstruktionen
für die Zulassung explosionsgefährlicher Stoffe und Sprengzubehör. die Zulassung der
Bauart von Verpackungen und die Genehmigung der Beförderung von gefährlichen Gü
tern ohne Schutzbehälter. Ferner läßt die Bundesanstalt Raketenmunition und Geschosse
mit pyrotechnischerWIrkung im zivilen Bereich zu und prüftdie Vielzahl weiterer Produkte
und Gegenstände im öffentlichen Interesse.

Mit nahezu 1.200 Mitarbeitern, darunter etwa 300 Wissenschaftlern unterschiedlicher
naturwissenschaftlicher und technischer Fachrichtungen, befaßt sich die SAM in mehr als
100 Laboratorien damit, die chemischen, physikalischen und technolog ischen Eigenschaf
ten von Werkstoffen zu bestimmen und Zusammenhänge zwischen Stoffkennwerten und
Materialverhalten beim praktischen Einsatz aufzuklären. Dadurch werden Rohstoffe und
Werte erhalten, Schäden vermindert und Unfälle verhütet. Das Arbeitsgebiet schließt alle
technischen Materialien ein: Metalle. anOf,ganische nichtmetallische Stoffe. insbesondere
Baustoffe und keramische Werkstoffe. org~hischeStoffe wie Kautschuk, Kunststoffe, Texti
lien, Leder. Papier, Holz. aber auch Verbunpwerkstoffe, technische Flu ide und Gase sowie
feste, flüssige und gasförmige explosionsfähige Stoffe. Für die Untersuchung von Materia
lien unter den verschiedensten Beanspruchungen, z. 8. mechan ischer, thermischer. tribo
logischer, chemischer, korrosiver oder biologischer Art, werden unterschiedlichste Meß-,
Prüf- und Analysentechniken einschließlich zerstörungsfreier Prüfvertahren und Compu
tertechniken eingesetzt. Durch Forschung und Entwicklung, Prüfung und Untersuchung
sowie Beratung und Information dient die SAM dem Ziel. die Leistungsfähigkeit der Wirt
schaft zu fördern. die technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erweitern sowie die
Lebensbedingungen zu sichern und zu verbessern.

Die Arbeitsresultate der BAM werden - soweit sie nicht vertraulicher Natur sind - in
eigenen Publikationsreihen veröffentlicht:

- den "BAM - ZULASSUNGEN, die jährlich mit 4 Ausgaben erscheinen und in denen die
amtlichen Zulassungen der BAM veröffentlicht werden:

- dem Jahresbericht, der die Arbeitsschtwerpunkte und die wichtigsten Erträge des je
weils voraufgegangenen Jahres ausfüllrlich dokumentiert;

- den Forschungsberichten, die in unregelmäßiger Folge die Resultate wichtiger SAM
Forschungsvorhaben präsentieren.

Für weitere Information steht gerne BAM - 7.1 "Information und Öffentl ichkeitsarbeit", Tel.:
030/81047100, zur Verfügung.
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--- I) () ~ J\ 1r () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 18.00
Mischanlage IV für WetterBAM 111 *J 6
X: 875.0 885.0 885.0 875.0
Y: 490.0 490.0 499.0 499.0

Donatorklasse : 1
J\kzeptorklasse : 1

Schwere ~prengstücke : ~ein

Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein
Ausblasewand : Seite 1

mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 270.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P L () S I V S T () F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUlU Zaun in 111 :

ZO Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
490.1 431.1 524.6 501.1 895.4 420.4 399.5

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu yvohngebäuden

150.0 m
220.0 m

,.-

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beiIn Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Absland Abstand Faktor [+] Verfahren heraus~efal1enenGebäudes/Objekts

10.10 Nein 2 10 8I.Om 70.0m 8 * überdachtes Transportband *16

Das im Ausblasesektor der Mischanlage IV des Gebäudes Nr.: 18.00 liegende überdachte Transportband

(Gebäude N.r.IO.IO) enthält zu keinem -Zeitpunkt explosive Stoffe' und auch keine ständigen

Arbeitsplätze. Der große'k-Faktor von 8,00 erklärt sich daraus, daß das Gebäude Nr.:l0.IO noch im

ungefährlichen Betriebsteil liegt. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.: 18.00 ist mit einer

Beschädigung des Gebäudes Nr. : I0. IO zu rechnen.

Die Konstellation 18.00 -> 10.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Feststoffabsetzbecken I *1 6

Das nicht 1m Ausblasesektor der Mischanlage IV des Gebäudes Nr.:18.00 liegende

Feststöffabsetzbecken I (Gebäude ·Nr.: 17.40) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch

keine ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.: 18.00 ist mit einer

Beschädigung oder einer unzulässigen Gefährdung des Gebäudes Nr.: 17.40 nicht zu rechnen.

Die Konstellation 18.00 - > 17.40 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beilu Screening-

Geb. Arh.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

18.10 Ja 1 5 9.0m 5.0m 0.80 * Sprengölzwischenlager incl. Wägeraum

Das Sprengölzwischenlager (Gebäude Nr.: 18.10) beinhaltet abgetrennte Steuerstände für die Mischan

lagen IV und V und ist im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:18.00 unzulässig gefährdet. Zur Klä

rung der tatsächlichen Gefährdung ist die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANA

LYSE erforderlich.

Die Konstellation 18.00 -> 18.10 bedarf einer weiteren Überprüfung.

für WetterBAM 11 *J 6

Bedingt durch die programminteme Auf- bzw. Abrundung der SOLL-I bzw. IST-Abstände zur sicheren

Seite fällt dieses Akzeptorgebäude beim Screening-Prozeß heraus und wird hier als potentiell gefährdet

aufgeführt. Die Differenz zwischen dem SOLL- und IST-Abstand zwischen den Gebäuden ist kleiner

als 10 % des SOLL-Abstandes und somit tolerabel.

Die Konstellation 18.00 -> 18.20 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- l) () ~ j\ 1l () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 18.10
Sprengölzwischenlager incl. Wägerauln *1/J 6
X: 890.0 905.0 905.0 903.0
Y: 490.0 490.0 495.0 495.0

-Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : ~ein

Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein
Ausblasewand : -Seite 5

mit Donatorklasse : 2
Init Akzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 87.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

--- E X P LOS I V S 1l 0 F F
Menge: 150.0 kg

Lagerklasse : 1.1

903.0
499.0

893.0
499.0

893.0
495.0

890.0
495.0

Abstand ZUIn Zaun in In :
ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

490.1 417.2 ~05.0 501.1 910.1 433.8 410.1

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand- zu Wohngebäuden

79.7 m
116.9 m

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Ob1ekts.

18.00 Nein 1 1 14.0m 5.0m 2.50 * Mischanlage IV für WetterBAM 111 *J 6

Im Falle einer Explosion inl Gebäude Nr.:18.10 ist mit einer unzulässigen Beschädigung des Gebäudes

Nr.: 18.00 zu rechnen. Obwohl das Gebäude Nr.: 18.00 keine _ständigen Arbeitsplätze enthält, ist zur

Klärung der tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSAN-A

LYSE erforderlich.

Die Konstellation 18.10 -> 18..00 bedarf einer weiteren Überprüfung.

* Mischanla~e V für WetterBAM IJ *J 6

Im Falle einer Explosion iim Gebäude Nr.:18.10 ist mit einer unzulässigen Beschädigung des Gebäudes

Nr.: 18.20 zu rechnen. Obwohl das Gebäude Nr.: 18.20 keine ständigen Arbeitsplätze enthält, ist zur

Klärung der tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANf\.

LYSE ertord~rlich.

Die Konstellation 18.10 -> 18.20 bedarf einer weiteren Überprüfung.
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--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 18.20
Mischanlage V für WetterBAM 11 *J 6
X: 910.0 920.0 920.0 910.0
Y: 490.0 490.0 499.0 499.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Spren,gstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewartd : 'Seite 1
mit Donatorl~.lasse: 2
Init Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 270.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze : Nein

--- E X P LOS I Y;·S T 0 F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in In :
ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

490.1 406.7 490~3 501.1 929.6 451.9 424.3

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 In
220.0 In

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Fak.~or [*] Verfahren heraus1!efallcnen Gebäudes/Objekts

10.10 Nein 2 10 Bl.0m 70.0m 8.00 * überdachtes Transportband *16

Das im Au?blasesektor der Mischanlage V des Gebäudes Nr.: 18.20 liegende überdachte Transportband

(Gebäude Nr.IO.IO) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen Ar

beitsplätze. Der große k-Faktor von 8,00 erklärt sich daraus, daß das Gebäude Nr.: 10.10 noch im un

gefährlichen Betriehsteil liegt. Inl Falle einer Explosion im Gebäude Nr.: 18.20 ist mit einer Beschädi

gung des Gebäudes Nr.:10.10 zu rechnen.

DieKonstellation 18.20 -> 10.10 bedarfkeiner~eiterenÜberprüfung.

Die nicht im Ausblasesektor der Mischanlage V des Gebäudes Nr.: 18.20 liegende Zumischpulver-Ver

teiler-Station I (Gebäude Nr.: 11.20) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine stän

digen Arbeitsplätze. Inl Falle einer Explosion im Gebäude Nr.: 18.20 ist mit einer starken Beschädigung

des 'Gebäudes Nr.: 11.20 zu rechnen.

Die Konstellation 18.20 -> 11.20 bedarf keiner weiteren lTberprüfung.
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Akzept. Ständ. Donator- Akzepl. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [+J Verfuhren herausIYefullenen Gebäudes/Objekts

18.00 Nein 1 1 26.0rri 25.0m 2.50 * Mischanlage IV für WetterBAM III *J 6

Bedingt durch die programminterne Auf- bzw. Abrundung der SOLL-I bzw. IST-Abstände zur sicheren

Seite fällt dieses Akzeptorgebäude beim Screening-Prozeß heraus und wird hier als potentiell gefährdet

aufgeführt. Die Differenz zwischen dem SOLL- und IST-Abstand zwischen den Gebäuden ist kleiner

als 10 % des SOLL-Abstandes und somit tolerabel.

Die Konstellation 18.20 -> 18.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* S renoölzwischenlaoer ind. Wäoeraum

Das Sprengölzwischenlager (Gebäude Nr.: 18.10) beinhaltet abgetrennte Steuerstände für die Mischan

lagen IV und V und ist im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:18.20 unzulässig gefährdet. Zur Klä

rung der tatsächlichen Gefahrdung ist die Durchführung- einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANA

LYSE erforderlich.

Die Konstellation 18.20 -> 18.10 bedarf einer weiteren Überprüfung.
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DON ATO'R
:0 E B Ä U D E Nr.: 18.30
EmulsionsleitungsturlTI und Sprengöllager *1 5
X: 892.0 898.0 898.0 892.0
Y: 507.0 507.0 510.0 510.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 3
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 90.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge :. 100.0 kg

Lagerklasse :, 1.1

Abstand ZUlTI Zaun in In :

ZO Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6'
507.1 434.2 515.5 490.1 915.7 443.3 423.6

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

69.6 In
.102.1 m

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beinl Screening-

Geh. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor ratl
] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

18.,00 Nein 1 1 12.0m 10.0m 2.50 * Mischanlage IV für WetterBAM 111 *J 6

Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:18.30 ist mit einer Beschädigung des Gebäudes Nr.:18.00 zu

rechnen. Obwohl das Gebäude Nr.: 18.00 keine ständigen Arbeitsplätze enthält, ist zur Klärung der

tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANALYSE erforder

lich.

Die Konstellation 18.30 -> 18.00 bedarf einer weiteren Überprüfung.

Das Sprengölzwischenlager (Gebäude Nr.: 18.10) beinhaltet abgetrennte Steuerstände für die Mischan

lagen IV und V und ist inl Falle einer Explosion inl Gebäude Nr.:18.30 unzulässig gefährdet. Zur Klä

rung der tatsächlichen Gefährdung ist die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANA

LYSE erforderlich.

Die Konstellation 18.30 -> 18.10 bedarf einer weiteren Überprüfung.



20.00

894.0
543.0
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--- DON AT 0 R
G E B Ä U D E Nr.:
TNT - Mahlanlage *1IJ 5
X: 894.0 904.0 904.0
Y: 534.0 534.0 543.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 2
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 0.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS' I V S T 0 F F
Menge: 500.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO ZI Z2 Z3 Z4

534.1 449.4 516.5 457.1 924.1
Z 5 Z 6

458.2 444.1,

Sollabstand zu äffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

119.1 m
174.6m

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnungdes beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor ["'] Verfahren herausj!efallenen Gebäudes/Obiekts
,

20.10 Ja 1 9 32.0m 30.0m 4.00 * Schutz- und Steuerraum ... *J 5

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schulzräume enthalten, sind baulich derart gestaltet"

daß sie einer Stoßdruckbelaslung von außen, entsprechend einem k-Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 500 kg in der TNT-Mahlanlage des Gebäudes Nr. :20.00 ergibt hinsichtlich des

Schutz- und Steuerraumes im Gebäude Nr.:20.10 dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL-Ab

stand von 9,90 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist deutlich kleiner als der vorhandene IST-Abstand von

30,00 Meter.

Die Konstellation 20.00 -> 20.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

*15

Das Rechenprogramm des Screening-Prozesses ist so gestaltet, daß Konstellationen, bei denen die IST

Abstände zwischen den Gebäuden (Objekten) genau den SOLL-Abständen entsprechen, trotzdem als zu

überprüfende Konstellation angezeigt werden

Die Konstellation 20.00 - > 24.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- I) () ~ )\ 1l () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 21.00
Absetzhaus für Geb.nrn.:18.00 und 18.20 *J 5
X: 975.0 978.0 968.0 965.0
Y: 496.0 506.0 509.0 499.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände Init Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 3
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 163.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUln Zaun in In :

ZO Zl Z2 Z3 z4 Z5 Z6
496.1 377.7 437.7 494.1 985.3 505.8 469.5

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu ·Wohngebäuden

150.0 m
220.0 In

Akzept. Stände Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beitn Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

11.20 Nein 1 9 41.0m 20.0nl 4.00 * Zumischpulver-Verteiler-Station I *J 6

Die nicht im Ausblas~sektordes Absetzhauses des Gebäudes Nr.:.21.00 liegende Zumischpulver-Vertei

ler-Station I (Gebäude Nr.: 11.20) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständi

gen Arbeitsplätze. In1 Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:21.00 ist mit einer weitgehenden Beschä

digung des Gebäudes Nr. : 11 .20 zu rechnen.

Die Konstellation 21.00 - > 11.20 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Absetzhaus'für Geb.nr.:.23.00 *J 5

Die Gebäude (Geb.Nrn. :21.00 und 22.00) (Absetzhäuser) enthalten keine ständigen Arbeitsplätze. Der

vorhandene IST-Abstand von 13,00 Meter zwischen den Gebäuden entspricht unter Zugrundelegung

einer Explosivstoffmasse von 1000.kg im Gebäude Nr.:21.00 einem k-Faktor von 1,30. Im Falle ~iner

Explosion im Gebäude Nr.:21.00 ist nlit einer weitgehenden Beschädigung des Gebäudes Nr.:22.00 zu

rechnen, nicht aber nut einem .sympathetischen Mitdetonieren der im Gebäude Nr.:22.0Q abgestellten

Explosivstoffmenge.

Die Konstellation 21.00 -> 22.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 22:00
Absetzhaus für Geb.or.:23.00 *J 5
X: 980.0 983.0 975.0 972.0
Y: 519.0 527.0 530.0 522.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 3
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblasericht\lng : 159.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Z 1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

519.1 389.2 438.9 473.1 997.0 521.6 490.7

Sollabstand zu ,öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 m
220.0 m

Akzept. Ständ. Donator- Akzepl. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening':'

Geb. Arb.pJ, klasse klasse Abstand Abstand Faktor ['"J Verfahren heraus"cfallcnen Gebäudes/Obiekts ,-
11.20 Nein 1 9 41.0m 39.0m 4.00 * Zumischpulver-VerteiJer-Station I *J 6

Die nicht im Ausblasesektor des Absetzhauses des Gebäudes Nr.:22.00 liegende Zumischpulver-Vertei-'

ler-Station I (Gebäude Nr.: 11.20) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständi

gen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:22.00 ist mit einer geringfügigen Beschä

digung des Gebäudes Nr.: 11.20 zu rechnen.

Die Konstellation 22.00 - > 11.20 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Die nicht im Ausblasesektor des Absetzhauses des Gebäudes Nr.:22.00 liegende Zumischpulver-Vertei

ler-Station II (Gebäude Nr.: 11.30) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständi

gen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:22.00 ist mit einer geringfügigen Beschä

digung des Gebäudes Nr.:l1.30 zu rechnen.

Die Konstellation 22.00 - > 11. 30 bedarfkeiner weiteren Überprüfung.
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Akzept. Stände Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [1ft] Verfahrcn--heraus}!efa11enen Gebäudes/Objekts

21.00 Nein 1 1 26.0m 13.0m 2.50 * Absetzhaus für Geb.nm.:18.00 und 18.20

Die Gebäude (Geb.:Nrn.:21.00 und 22.00) (Absetzhäuser) enthalten keine ständigen Arbeitsplätze. per

vorhandene IST-Abstand von 13,00 Meter zwischen -den Gebäuden entspricht unter Zugrundelegung

einer Explosivstoffnlasse von 1000 kg im Gebäude Nr.:22.00 einem k-Faktor von 1,30. In1 Falle einer

Explosion im Gebäude Nr.:22.00 ist mit einer weitgehenden Beschädigung des Gebäudes Nr.:21.00 zu

rechnen, nicht aber mit einem sympathetischen Mitdetonieren der im Gebäude Nr.:21.00 abgestellten

Explosivstoffnlenge.

Die Konstellation 22.00 - > 21.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Schutzraum für Mischanlage I *K 5

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k-Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 1000 kg in dem Absetzhaus des Gebäudes Nr.:22.00 ergibt hinsichtlich des

Schutz- und Steuerraumes inl Gebäude Nr.:23.20 dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL-Ab

stand von 12,50 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist deutlich kleine~ als der vorhandene IST-Abstand von

35,00 Meter.

Die Konstellation 22.,00 -> 23.20 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- 1) () ~ J\ 1L () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 23.00
Mischanlage I für BAMgel 20 und BJ\Mgel 40 *J 5
X: 999.0 1002.0 993.0 990.0
Y: 578.0 588.0 590.0 580.0-

Donatorklasse : 2
Akzeptorklasse : 2

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Keine
Ausblaserichtung : 0.0 Grad

Ständige Arbeitsplätze : Nein
--- E X P L () S I V S T 0 F F

Menge: 500.0 kg
Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Zl Z2 Z3 .Z4 Z5 Z6

578.1 414.5 442.9 412.1 1028.8 564.4 544.5

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

119.1 m
174.6 m

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geh. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

23.20 Ja 2 9 32.0m 12.0m 4.00 * Schutzraum für .Mischanlage I *K5

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer... oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart. gestaltet,

daß· ~ie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k-Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 500 kg in der Mischanlage I des Gebäudes Nr.:23.00 ergibt hinsichtlich des

Schutz- und .Steuerraunles im Gebäude Nr.:23.20 dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL-Ab

stand von 9,90 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist kleiner als der vorhandene IST-Abstand von 12,00

Meter.

Die Konstellation 23.00 - > 23.20 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- l) () ~ }\ 1l () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 23.10
Emulsionsleitungsturm für Mischanlage I (incl. 200 kg Sprengöllager) *J 4
X: 990.0 993.0 993.0 990.0
Y: ·602.0 602.0 605.0 605.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände lnit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 4
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : ' 6

Ausblaserichtung : 180.0· Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V ·S T 0 F F
Menge : 200.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUlU Zaun in In :

zO Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
602.1 435.9 458.9 395.1 1035.0 575.6 560.0

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

87.7 m
128.7 m

Akzept. Stä·nd. Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäud.ebezeichnung des bein1 Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren heraus~efallenenGebäudes/Objekts

23.00 Nein 1 2 18.0m 12.0m 3.00 * Mischanlage I für BAMgel 20/ BAMgel 40

Der Emulsionsleitungsturm (Gebäude Nr.:23.10) ist mit einer doppelt dicken Erdüberdeckung verse

hen. Entsprechend praktischer Erfahrungen und wissenschaftlicher Untersuchungen ist bei einer ver

größerten Erdüberdeckung mit einer deutlichen Wirkungsverminderung in Ric~tung der erdüberdeckten

Seitenwände zu rechnen. Unter Zugrundelegung einer vergleichbar großen Wirkung .verringert sich. ein

k-Faktor von 3,00 bei normaler Erdüberdeckung auf einen k-Faktor von 2,25 bei doppelt dicker Erd

überdeckung. Der sich unter Zugrundelegung einer Explosivstoffmasse von 200 kg inl Gebäude

Nr.:23.10 ergebende SOLL-Abstand von ca. 13,20 Meter ist größer als der vorhandene IST-Abstand

von 12,00 Metern, so daß im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:23.10 zwar nlit einer Beschädi

gung des Gebäude Nr.:23.00, zu rechnen ist, nicht aber mit einem sympathetischen Mitdetonieren der

im Gebäude Nr.:23.00 vorhandenen Explosivstoffmenge. Obwohl das Gebäude Nr.:23.00 keine ständi·

g~n Arbeitsplätze enthält, ist zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPE

ZIELLEN ·SICHERHEITSANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 23.10 -> 23.00 bedarf einer weiteren Überprüfung.
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--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 24.00
Zumischpulveraufgabe (incl. 250 kg TNT) für Mischanlage II *1 5
X: 885.0 893.0 893.0 885.0
Y: 567.0 567.0 577.0 577.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserlchtung : 270.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 250.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Z5 Z 6
924.4 468.5 461.0

Abstand zum Zaun in m :
ZO Z 1 Z2 Z3 Z4

567.1 480.7 537.0 423.1

Sollabstandzu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

94.5 m
138.6 m

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [+] Verfahren herausl!efallenen Gebäudes/Objekts '~

20.10 Ja 1 9 26.0m 22.0m 4.00 * Schutz- und Steuerraum ... *J 5

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k-Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 250 kg in der Zumischpulveraufgabe des Gebäudes Nr.:24.00 ergibt hinsicht

lich des Schutz- und Steuerraumes im Gebäude Nr. :20.10 dementsprechend einen einzuhaltenden

SOLL-Abstand von 7,90 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist deutlich kleiner als der vorhandene IST-Ab

stand von 22,00 Meter.

Die Konstellation 24.00 - > 20.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Mischanlage Ir für BAMoel 30 *I4

In der Zumischpulveraufgabe im Gebäude Nr. :24.00 werden nur maximal 250 kg TNT zwischengela

gert, vOn dem abgewogene Portionen den einzelnen Zumischpulverchargen zugesetzt werden. Die

Mischanlage Ir im Gebäude Nr.:24.10 ist mit der Zumischpulveraufgabe im Gebäude Nr.:24.00 durch

einen abgewinkelten Stollen verbunden, durch den das Transportband für das Zumischpulver verläuft.

Dieser Stollen ist, sofern kein Zumischpulver befördert wird, in der Abwinkelung durch eine dicke,

automatisch bewegte Stahlplatte verschlossen. Durch diese Einrichtung ist gewährleistet, daß im Falle
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einer Explosion in einenl der heiden Gebäude der Detonationsstoß nicht direkt über den Transportstol

len auf das jeweils andere Gebäude einwirkt. Die Differenz zwischen dem SOLL- und IST-Abstand

zwischen den Gebäuden ist kleiner als 10 % des SOLL-Abstandes und sonnt tolerabel.

Die Konstellation 24.00 - > 24.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-15-

--- 1) () ~ j\ 1l () ~ ---
G E B Ä U 1) E .~r.: 24.10
Mischanlage 11 für BAMgel 30 *1 4
X: 885.0 893.0 893.0 890.0
'Y: 592.0 592.0 599.0 599.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere SprengstücJ.<:e : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : ~ein

Ausblasewand : Seite 5
mit Donatorklasse : 2
lnit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 95.'0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 550.0 kg

Lagerklasse : 1.1

890.0
605.0

886.0
605.0

886.0
599.0

885.0
599.0

Abstand ZUlU Zaun in 111 :

ZO Zl Z2 Z3 'Z4 Z5 Z6
592.1 498.6 545.8 395.1 931.9 483.2 478.7

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
'Sollabstand zu Wohngebäuden

122.9 m
180.3 In

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- DitT. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.p'l. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [+] Verfahren heraus}!efallenen Gebäudes/Objekts

20.10 Ja 1 9 33.0m 27.0m 4'.00 * Schutz- und Steuerraum ... *J 5

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k-Faktor von 1,25, standhalten. Die

Ex.plosivstoffmasse von 550 kg in der Mischanlage 11 des Gebäudes Nr.:24.10 ergibt hinsichtlich des

Schutz- und Steuerraumes in1 Gebäu'de Nr.:20.10 dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL-Ab

stand von 10,20 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist deutlich kleiner als der vorhandene IST-Abstand von

27,00 Meter.

Die Konstellation 24.10 - > 20.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Das Gebäude Nr.:24.00 (Mischanlage 11) enthält keine ständigen Arbeitsplätze. Die Mischanlage 11 im

Gebäude Nr.:24.10 ist mit der Zumischpulveraufgabe in1 Gebäude Nr.:24.00·durch einen abg~winkel

ten Stollen verbunden, durch den das Transportband für das Zurnischpulver verläuft. Dieser Stollen ist,

sofern kein Zunlischpulver befördert wird, in .der Abwinkelung durch eine dicke, autoDlatisch bewegte

Stahlplatte verschlossen. Durch diese Einrichtung ist gewährleistet, daß im Falle einer Explosion in

einenl der b~iden Gebäude der Detonationsstoß nicht direkt über den Transportstollen auf das jeweils
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andere Gebäude einwirkt. Der vorhandene IST-Abstand von 15,00 Meter zwischen den Gebäuden ent

spricht unter Zugrundelegung einer Explosivstoffmasse von 550 kg im Gebäude Nr.:24.10 einenl k..

Faktor von 1,83. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:24.10 ist mit einer Beschädigung des Ge

bäudes Nr. :24.00 ZU rechnen; nicht aber mit einenl sympathetischen Mitdetonieren der inl Gebäude

Nr.:24.00 vorhandenen Explosivstoffmenge.

Die Konstellation 24.10 -> 24.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- I) () ~ l\ 1L () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 25.00
Zumischpulveraufgabe (incl. 250 kg 1LNT) für Mischanlage 111 *J 5
X: 940.0 948.0 948.0 940.0
Y: 567.0 567.0 577.0 577.0

'Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : ~ein

Ausblasewand : Seite 1
Init Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 270.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze : ~ein

--- E X P LOS I V S 1L 0 F F
Menge: 250.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUln Zaun in m :
zO Z.l Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

567.1 442.3 485.4 423.1 977.2 514.7 499.9

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wo~ngebäuden

94.5 m
138.6 m

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebez~ichnung des beitn Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor rate] Verfahren heraus1!efallenen Gebäudes/Objekts

11.30 Nein 2 9 26.0m 8.0m 4.00 * Zumischpulver-Verteiler-Station 11 *J 5.

Die im Ausblasesektor der Zumischpulveraufgabe des Gebäudes Nr. :25.00 liegende Zumischpulver

Verteiler-Station 11 (Gebäude Nr.: 11.30) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine

ständigen Arbeitsplätze. Im Falle. einer Explosion im Qebäude Nr. :25.00 ist mit einer ZERSTÖRUNG

des Gebäudes Nr.: 11.30 zu rechnen.

Die Konstellation 25.00 - > 11.30 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Schutz- und Steuerraum ... *J 5

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräunle enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung v9n außen, entspre.chend einenl k-Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 250 kg in der Zumischpulveraufgabe des Gebäudes Nr.:25.00 ergibt hinsicht

lich des Schutz.. und Steuerraumes im Gebäude Nr.:20.10 dementsprechend einen einzuhaltenden

SOLL-Abstand von 7,90 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist deutlich kleiner als der vorhandene IST-Ab

stand von 20,00 Meter.

Die Konstellation 25.00 -> 20.. 10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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Akzept. Sländ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akz~ptorgcbäu~~bezeichnung des bdn1 Scrt:ening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor rate] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

25.10 Nein 1 1 16.0m 15.0m 2.50 * Mischanlage 111 für BAMgel 20 *J 4

In der Zumischpulveraufgabe inl Gebäude Nr.:25.00 werden nur maxinlal 250 kg TNT zwischengela

gert, von dem abgewogene Portionen den einzelnen Zumischpulverchargen zugesetzt werden. Die

Mischanlage 111 im Gebäude Nr. :25.10 ist mit der Zumischpulveraufgabe im Gebäude Nr. :25.00 durch

einen abgewinkelten Stollen verbunden, durch den das Transportband für das Zurnischpulver verläuft.

Dieser Stollen ist, sofern kein Zumischpulver befördert wird, in der Abwinkelung durch eine dicke,

autolllatisch bewegte Stahlplatte verschlossen. Durch diese Einrichtung ist gewährleistet, daß im Falle

einer Explosion in einem der beiden Gebäude, der Detonationsstoß nicht direkt über den Transportstol

len auf das jeweils andere Gebäude einwirkt. Die Differenz zwischen dem SOLL- und IST-Abstand

zwischen den Gebäuden ist kleiner als 10 % des SOLL-Abstandes und somit tolerabel.

Die Konstellation 25.00 - > 25.10 bedarf keiner weiteren Überprüfun~.
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--- I)' () ~ A 1L () ~ ---
G E B Ä U D E ~r.: 25.10
Mischanlage 111 für BAMgel 20 *J 4
X: 939.0 947.0 947.0 943.0
Y: 592.0 592.0 599.0 599.0

'Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände lnit Eigenantrieb : Nein

Ausblasew'and: Seite 5
Init Donatorklasse : 2
Init Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 96.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 5.50.0 kg

Lagerklasse : 1.1

943.0
606.0

. 940.0
606.0

940.0
599.0

939.0
599.0

Abstano, ZUln Zaun in In :

zO ZI Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
592.1 460.9 496.0 394.1 983.4 527.2 516.9
Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen: 122.9 In
Sollabstand zu Wohngebäuden 180.3 In

Akzept. Stände Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beiln Screening-

Geb . Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor . [*J Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Obiekts

11.30 . Nein 1 9 33.0m 33.0m 4.00 * Zumischpulver-Verteiler-Station 11 *J 5

Das RechenprograffiIll des Screening-Prozesses ist so gestaltet, daß Konstellationen, bei denen die IST

Abstände zwischen den Gebäuden (O~jekten) genau den SOLL-Abständen entsprechen,trotzdem als zu

überprüfende Konstellation angezeigt werden.

Die KonsteIla'tion 25.10 - > 11.30 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Schutz- und Steuerraum ... *J 5

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k-Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 550 kg in der Mischanlage 111 des Gebäudes Nr.:25.10 ergibt hinsichtlich des

Schutz- ,und Steuerraunl~S im Gebäude Nr.: 20.10 denlentsprechend einen einzuhaltenden SOLL-Ab

stand von 10,20 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist erheblich kleiner als der vorhandene IST-Abstand

von 24,00 M'eter.

Die Konstellation 25.10 - > 20.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinste~ k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des '-beinl Screening-

Geh. Arb.pl. klasse klasse Abstand Ab8tand Faktor [*] Verf~hrcn herausgefaJIenen Gebäudes/Objekts
,

25.00 Nein 1 1 21.0m 15.0m 2.50 * Zunuschpulveraufgabe f. Mischanl.III

Das Gebäude Nr. :25.00 (Mischanlage 111) enthält keine ständigen Arbeitsplätze. Die Mischanlage 111 im

Gebäude Nr.:25.10 ist nut der Zumischpulveraufgabe im Gebäude Nr.:25.00 durch einen abgewinkel

teIl Stollen verbunden, durch den das Transportband für das Zumischpulver verläuft. Dieser Stollen ist,

sofern kein Zumischpulver befördert wird, in qer Abwinkelung durch eine dicke, automatisch bewegte

Stahlplatte verschlossen. Durch diese Einrichtung ist gewährleistet, daß im Falle einer Explosion in

einem der beiden Gebäude, der Detonationsstoß nicht direkt über den Transportstollen auf das jeweils

andere Gebäude einwirkt. Der vorhandene IST-Abstand von 15,00 Meter zwischen den Gebäuden ent

spricht unter Zugrundelegung einer Explosivstoffnlasse von 550 kg im Gebäude Nr. :25.10 einem k

Faktor von 1,83. Im Falle einer Explosion inl Gebäude Nr.:25.10 ist nut einer Beschädigung des Ge

bäudes Nr. :25.00 zu rechnen, nicht aber mit einem sympathetischen Mitdetonieren der inl Gebäude

Nr. :25.00 abgestellten Explosivstoffmenge.

Die Konstellation 25.10 -> 25.00 bedarf keiner weiteren lTberprüfung.
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--- 1) () ~ J\ 1l () Ft ---
G E B Ä U D E Nr.: 26.00
Patronieranlage 1 mit Verpacku,ng für WetterBAM 11
X: 1041.0 1043.0 1037.0 1036.0 1030.0

1028.0 1029.0 1035.0 1035.0
Y: 460.0 466.0 468.0 466.0 469.0

463.0 465.0 463.0 462.0
Donatorklasse : 1

Akzeptorklasse : 1
Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände tnit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
mit 1)onatorklasse: 2
mit J\kzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 344.0 Grad
Ständige Arbeftsplätze : Ja

--- E X P LOS I V S T ()!F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1. 1

Abstand ZUln Zaun in In :

zO Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
461.8 '303.6 365.0 534.1 1033.3 545.6 484.4

*K 6
1029.0

471.0

1022..0

473.0

1020.0

465.0

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 m
220.0 m

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- DifL Akzeptorgebäudebezeichnung des beiIn Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren heraus~efaUenenGebäudes/Objekts

12.00. Nein 1 9 41.0m 30.0m 4.00 * Papier- und -Packmittel-Lager *J 6

Das nicht im Ausblasesektor der Patronieranlage 1 des Gebäudes Nr. :26 ..00 liegende Papier- und Pack

mittel-Lager (Gebäude Nr.:12.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständi

gen Arbeitsplätze. Im Falle einer Ex'plosion im Gebäude Nr. :26.00 ist mit einer weitgehenden Beschä

digung des Gebäudes Nr.: 12.00 zu rechnen.

Die Konstellation 26.00 - > 12.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Pa ier-Bedruckung / Palettenlager /WC

pas Rechenprogramm des Screening-Prozesses ist so gestaltet, daß Konstellationen, bei denen die IST

Abstände zwischen den Gebäuden (Objekten) genau den SOLL-Abständen entsprechen,trotzdem als zu

überprüfende Konstellation angezeigt werden

Die Konstellation 26.00 - > 13.00 bedarf keiner weiteren, Überprüfung.
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--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 27.00
Patronieranlage 2 lnit Verpackung für WetterBAM 11 *K 5
X: 1052.0 1054.0 1048.0 1047.0 1040.0 1041.0 1033.0 1031.0

1038.0 1039.0 1046.0 1046.0
Y: 499.0 504.0 506.0 504.0 506.0 509.0 511.0 503.0 501.0

503.0 502.0 500.0
Donatorklasse : 1

Akzeptorklasse : 1
Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
lnit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 346.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUlU Zaun in In :

zO Z 1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
501.7 323.2 364.3 496.1 1050.8 568.5 519.0

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 m
220.0 In

Akzept. Stände Donator- Akzept. Soll- KleinsLcr k- Diff. AkzepLorgcbäudebezeichnung des beiln Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r+) Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

29.00 Nein 1 J 26.0m 20.0m 2.50 * ehemaliges Packhaus *K 5

Das Gebäude Nr.:29.00 (Absetzhaus) enthält keine ständigen Arbeitsplätze. Der vorhandene IST-Ab

stand von 20,00 Meter zwischen den Gebäuden entspricht unter Zugrundelegung einer .Explosivstoff

masse von 1000 kg im Gebäude Nr.:27.00 einem k-Faktor von 2,00. Im Falle einer Explosion in1 Ge

bäude Nr.:27.00 ist nlit einer weitgehenden Beschädigung des Gebäudes Nr.:29.00 zu reclmen, nicht

aber nlit einenl synlpathetischen Mitdetonieren der inl Gebäude Nr. :29.00 abgestellten Explosivstoff-

nl~nge.

Die Konstellation 27.00 -> 29.00 bedarf k~iner weiteren Überprüfung.
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--- DON A TOR ---
G E B A E U D E Nr.: 28.00
Patronieranlage 3 Init Verpackung fuer WetterBAM 111 *K 5
X: 1069.0 1070.0 1065.0 1065.0 1057.0 1057.0 1048.0 1046.0

1055.0 1056.0 1064.0 1064.0
Y: 561.0 566.0 568.0 567.0 5,69.0 571.0 573.0 566.0 564 ..0

566.0 564.0 563.0
Donatorklasse : 1

Akzeptorklasse : 1
Scllwere Sprengstuecke : Nein
Gegenstaende Init Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
tnit Donatorklasse : 2
Init Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 343.0 Grad
Staendige Arbeitsplaetze: Ja

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 1000.0.kg

Lagerklasse : 1.1

A.bstand zum Zaun in m :
Z 0 Z 1 Z 2 Z 3 Z 4- Z 5 Z 6

565.2 353.5 372.6 434.1 1079.3 607.3 574.2

SQllabstand zu oeffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebaeuden

150.0 In
220.0 m

,:,-:,'.~",.r.""

Akzept. Ständ.' Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- DiJf. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

ßeb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren heraus2efallenen Gebäudes/Objekts

29.00 Nein 1 1 26.0m 26.0m 2.50 *. ehemalifles Packhaus *K5

Bedingt durch die progralllnlintemen Auf-/ bzw. Abrundungen der SOLL-/ bzw. IST-Abstände zur

sicheren Seite fällt dieses Akzeptorgebäude beinl Screening-Prozeß heraus und wird hier als potentiell

gefährdet aufgeführt.

Die Konstellation 28.00 -> 29.00 bedarf keiner weiteren Überpri1.fung.
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--- DON A TOR ---
G E B Ä U DENr. : 29.00
ehelnaliges Packhaus '*K 5 Getzt Absetzhaus für Geb.nrn.: 18.00 und 18.20)
X: 1044,.0 1046.0 1032.0 1030.0
Y: 529.0 539.0 542.0 533.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände Init Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand' : Seite 3
mit Donatorklasse : 4
lnit Akzeptorklasse : 4

Ausblaserichtung : 166.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1. 1

Abstand ZUlU Zaun in m :
zO Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

530.8 348.0 382.2 461.1 1056.0 579.0 '539.5

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 m
220.0 111

Akzept. Ständ. Donalor- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. ·Akzcptorgcbäudebezeichnung de~, beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

23.20 Ja 4 9 61.0m 52.Gm 6.00 * Schutzraum für Mischanlage I *K5

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalte~,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k-Faktor von 1,25, standhalten. Die~

senl k-Faktor entspricht ein einfallender Stoßdruck von 2,5 bar. Da sich da~ Gebäude Nr.:23.20 im
.>1"

Ausblasesektor des doppelt ~rdüberdeckten Donator-Gebäudes Nr. 29.00 befindet,ist der SOLL-Ab

stand nach der Formel d = 2,5 * M 1/3 zu berechnen. Die Explosivstoffmasse von 1000 kg in dem

jetztigen Absetzhaus des Gebäudes Nr.:29.00 ergibt hinsichtlich des Schutz- und Steuerraumes inl Ge

bl-iude Nr.:23.20 dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL-Abstand von 25,00 Metern. Dieser

SOLL-Abstand ist deutlich kleiner als der vorhandene IST-Abstand von 52,00 Meter.

Die Konstellatiqn 29.00 -> 23.20 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Patronieranlage 2 mit Ve ackung *K 5

Das jetztige Absetzhaus (Gebäude Nt. :29.00) ist nlit einer doppelt dicken Erdüberdeckung versehen.

Entsprechend.praktischer Erfahrungen und wiss~nschaftlicher Untersuchungen i,st bei einer vergrößerten

Erdüberdeckung nlit einer deutlichen Wirkungsverminderung in Richtung der erdüberdeckten Seiten

wände zu rechnen. Unter Zugrundelegun.~einer vergleichbar großen Wirkung verringert sich ein k-
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Faktor von 2,50 bei normaler Erdüberdeckung auf einen k-Faktor von 1,90 bei doppelt dicker Erdüber

deckung. Die Explosivstoffmasse von 1000 kg des Gebäudes Nr.:29.00 ergibt hinsichtlich des k-Fak

tors von 1,90 dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL-Abstand von 19,00 Meter. Dieser SOLL

Abstand ist kleiner als der vorhandene IST-Abstand von 20,00 Meter.

Die Konstellation 29.00 -> 27.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Akzept. Ständ. Donalor- Akzep\. S01l- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeiehnung des beim Screening-

Geb. Arb.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r"j Verfahren heraus"efa1lenen Gebäudes/Objekts

28.00 Ja 1 1 26.0m 26.0m 2.50 * Patronieranlage 3 mit Verpackun!! *K 5

Das Rechenprogramm des Screening-Prozesses ist so gestaltet, daß Konstellationen, bei denen die IST

Abstände zwischen den Gebäuden (O~iekten) genau den SOLL-Abständen entsprechen,trotzdem als zu

überprüfende Konstellation angezeigt werden

Die Konstellation 29.00 -> 28.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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Vorbemerkung Zll delI Objekten Nr.:30.00 und 30.10

Der Bereich der Anlagen für den Unlschlag von Rohstoffen und Fertigprodukten, die

ilTI schienengebundenen Verkehr in den Fabriken der Explosivstoffindustrie an- bzw.

abgefahren werden, wird häufig nich~ in die Abstandsbetrachtungen der ,Fabriken ein

bezogen.

Dies liegt ZUlTI einen daran, daß der Umschlag, zllinindest partiell, den gesetzlichen

Regelungen für den Gefahrguttransport unterliegt, die eine Einhaltung von Schutz

oder Sic.herheitsabständen selbst zu Objekten der Öffentlichkeit nicht vorsehen. Zllln

anderen sind die UlTIschlageinrichtungen auch nur zeitweise mit Explosivstoffen be

legt, wodurch für die betroffenen Objekte auch nur ein'e zeitweise Gefährdung bedingt

ist. Des weiteren liegen die Explosivstoffe auch ausschließlich in versandlnäßiger

Verpackung auf den U lTIschlagplätzen vor; die versandlnäßige Verpackung gewähr

leistet einen Mindestschutz der verpackten Güter gegen die unbeabsichtigte Auslösung

des unerwünschten Effek1:es.

Vom Standpunkt der Sicherheitstechnik aus, ist der vorbezeichnete Zustand jedoch

unbefriedigend, weil an den UlTIschlagplätzen norlnalerweise große Explosivsrofflnen

gen auf kleinelTI Raum zusalTImengefaßt sind und ein ExplQsionsunfall während der

Umschlagarbeiten, die ilTIlnerhin eine maschinelle oder lTIanuelle Handhabung der

Güter einschließen, nicht grundsätzlich auszuschließen ist; Explosionsunfälle ilTI Zu

sammenhang mit deIn UlTIschlag von Explosivstoffen sind in den letzten 45 Jahren in

der Bundesrepublik" Deutschland jedoch nicht eingetreten.

IITI Falle der Mustersprengstoffabrik sind die UlTIschlageinrichtungen auf den UlTI

schlagplätzen - Objekte Nrn. :30.00 und 30.10 - ,in die Abstandsbetrachtung lniteinbe

zogen worden.

DIn ein ausreichendes Maß an Sicherheit in der Fabrik gewährleisten Zu können und

wegen der großen räuinlichen Ausdehnung des UITIschlagplatzes, wurde der gesalnte

UlTIschlagbereich in zwei u111nittelbar angrenzende Teilbereiche, den südlichen Teilbe

reich Objekt Nr.:30.00 und den nördlichen Teilbereich'Objekt Nr.:30.10, unterteilt.

Für den südlichen Teilbereich de~ UlTIschlagplatzes würde die Beleg'ung Init 30 000 kg

Explosivstoff der Lagerklassen 1.1 bzw. 1.2 zu einer unzulässigen Gefährdung einer

Vielzahl von Betriebsg'ebäuden führen (vgl. nachstehende Ausführungen). Aus diesem

~Grunde wurde für diese,n Teilb'ereich ein UITIschlagverbot für Explosiv~stoffe der La

gerklassen 1.1 und 1.2 während der norlnalen Betriebszeiten der Musterfabrik ver

fügt.

Außerdem dürfen iln südlichen Teilbereich des UITIschlagplatzes Gefahrgüter nur UlTI

geschlagen werden, wenn ilTI nördlichen Teilbereich keine Explosivstoffe vorliegen.
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Für den nördlichen Bereich des Umschlagplatzes führt eine Belegung mit 30 000 kg

Explosivstoff der Lagerklassen 1.1 ausschließlich zu einer unzulässigen Gefährdung

der Patronieranlage 3 (Gebäude Nr.:28.00).

Um den Umschlagplatz optimal nutzen zu können, müßte entweder dafür gesorgt

werden, daß während des Vorhandenseins von Personen und Explosivstoff im Ge

bäude Nr. :28.00 die Explosivstoffmasse auf dem Umschlagplatz 17 000 kg Explosiv

stoff nicht übersteigt oder bei Überschreiten dieser Explosivstoffmasse der Betrieb in

derPatronieranlage 3 eingestellt und der Explosivstoff aus der Anlage ej1tfernt wird.

Als Alternative zu diesen organisatorischen Maßnahmen käme eine bauliche Änderung

des Gebäudes Nr.:28.00 in Frage. Um auf dem Umschlagplatz maximal 30 000 kg

Explosivstoff umschlagen zu können, würde es ausreichen, alle dem Umschlagplatz

zugekehrten Wände des Gebäudes Nr.:28.00 mit Erdreich zu überdecken.

..';'';j.



-AI-28-

--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 30.00
Eisenbahn-Verladung der Fertigprodukte - > südlicher Bereich (SB) *L 5/6
X: 1137.0 1147.0 1140.0 1130.0
Y: 466.0 515.0 517.0 468.0

Donatorklasse : 3
Akzeptorklasse : 3

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 4
mit Donatorklasse : 4
lnit Akzeptorklasse : 4

Ausbiaserichtung : 258.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 30000.0 kg

Lagerklasse : 1. 1

Abstand ZUln Zaun in In :

ZO Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
485.7 238.0 273.8 485.1 1142.4 652.0 564.3

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen ·
Sollabstand zu Wohngebäuden

466.1 In

683.6 In

Akzept. Stände Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeplorgebäudebezeichnung des be~ln S~reening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r+] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

5.000 Ja 4 11 -- 249.0m 222.0m 8.00 * Hauptwerkstätten *J 8

Die im Ausblasesektor der Eisenbahnverladung (SB) des Gebäudes Nr. :30.00 liegenden .Hauptwerkstät

ten (Gebäude Nr.:5.00) enthalten zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe aber ständige Arbeitsplätze. Die

Hauptwerkstätten der Musterfabrik wären mit ihren ständigen Arbeitsplätzen in1 Falle einer Explosion

von mehr als 20 000 kg Explosivstoff der Lagergruppe 1.1 auf dem Umschlagplatz des Gebäudes

Nr. :30.00 unzulässig gefährdet; vgl. jedoch Vorbemerkung.

Die Konstellation 30.10 -> 5.00 hedarfkeinerweiteren Überprüfung.

* Diesel-Lager *K 8

Das im Ausblases~ktor der Eisenbahnverladung des Gebäudes Nr. :30.00 liegende Dieselkraftstofflager

(Goebäude Nr.:5.10) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und keine ständigen Arbeitsplätze.

Obwohl das Dieselkraftstofflager der Musterfabrik keine ständigen Arbeitsplätze beinhaltet, wäre es im.

Falle einer .Explosion von mehr als 22 000 kg Explosivstoff der Lagergruppe 1.1 auf dem Umschlag

platz des Gebäudes Nr.:30.00 unzulässig gefährdet; vgl. jedoch Vorbemerkung.

Die Konstellation 30.00 - > 5.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-29-

Akzept. Stände DllnHlor- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeptorg~bälldebczeichnung des bcitn Screening-

Geh. Arb.pl. klasse klasf;e Abstand Ab~land Faktor r*J Verfahren hcrausgcfallen~n Gebäudes/Obiekts

0.10 Nein 4 11 Z49.0m 224.0m lS.OO .,. Baunuuertal-LagerplarZ ~J (5

Der im Ausblasesektor der Eisenbahnverladung des Gebäudes Nr. :30.00 liegende Baumaterial-Lager

platz (Gebäude Nr. :6.10) enthält zu keinelTI Zeitpunkt explosive Stoffe und keine ständigen Ar

beitsplätze. Da der Baulnaterial-Lagerplatz der Musterfabrik keine ständigen Arbeitsplätze heinhaltet,

würde es inl Falle einer Explosion von mehr als 22 000 kg Explosivstoff der Lagergruppe 1. I auf dem

Umschlagplatz des Gebäudes Nr. :30.00 zu einer an sich unzulässigen Gefährdung kommen, die aber zu

keinen unvertretbaren Folgeschäden führen würde; vgl. Vorbemerkung.

Die Konstellation 30.00 - > 6.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

~ Baunlaschinen-Gerätehaus *J 7

Das nicht inl Ausblasesektor der Eisenbahnverladung des Gebäudes Nr. :30.00 liegende Baunlaschinen

Gerätehaus (Gebäude Nr.:7 .00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen

Arbeitsplätze. Da das Baumaschinen-Gerätehaus der Musterfabrik keine ständigen Arbeitsplätze bein

haltet, würde es im Falle einer Explosion. von mehr als 15 000 kg Explosivstoff der Lagergruppe 1.1

auf dem Unlschlagplatz des Gebäudes Nr. :30.00, zu einer an sich unzulässigen GeHihrdung kommen,

die aber zu keinen unvertretbaren Folgeschäden führen würde; vgl. Vorbemerkung.

Die Konstellation 30.00 -> 7.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Das nicht inl Ausblasesektor der Eisenbahnverladung des Gebäudes Nr. :30.00 liegende Zunlischpulver..:"···'··

Lager (Gebäude Nr.: 10.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe aber ständige Arbeitsplätze:

Da das Zumischpulver-Lager der Musterfabrik ständige Arbeitsplätze beinhaltet, würde es im Falle ei

ner Explosion von mehr als 26 000 kg Explosivstoff der Lagergruppe 1.1 auf denl Unlschlagplatz des

Gebäudes Nr.:30.00 zu einer unzulässigen Gefährdung von Personen kommen; vgl. jedoch Vorbemer-

kung.

Die Konstellation 30.00 - > 10.00 hedarf keiner \veiteren Überprüfung.

* überdachtes Trans. ortband *1 6

Das nicht im Ausblasesektor der Eisenbahnverladung ,des Gebäudes Nr.:30.00 liegende überdachte

Transportband (Gebäude Nr.: 10.10) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine stän

digen Arbeitsplätze. Da das überdachte Transportband der Musterfabrik keine ständigen Arbeitsplätze

beinhaltet, würde es inl Falle einer Explosion von lnehr als 25 000 kg Explosivstoff der Lagergruppe

1.1 auf dem Umschlagplatz des Gebäudes Nr. :30.00 zu einer an sich unzulässigen Gefährdung kom

men, die aber zu keinen unvertretharen Folgeschäden führ~n würde; vgI. Vorbemerkung.

Die Konstellation 30.00 -> 10.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-30-

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeplorgebäudehezeichnung des beinl Screcning-
.;;

Geb. Arb.pI. klasse klassc Abstand Abstand Faktor [1iI] Verfahren herausgefallencn Gebäudes/Objekts

12.00 Nein 3 9 125.0n1 115.0m 4.00- * Papier- und Packmittel-LaQer *J 6

Das nicht inl Ausblasesekt.or der Eisenbahnverladung des Gebäudes Nr.:30.00 liegende Papier- und

PackmitteI-Lager (Gebäude Nr.: 12.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine

ständigen Arbeitsplätze. Da das Papier- und Packmittel-Lager der Musterfabrik keine ständigen Ar-
\

beitsplätze beinhaltet, würde es im Falle einer Explosion von mehr als 23 000 kg Explosivstoff der La-

gergruppe 1. 1 auf dem Umschlagplatz des Gebäudes Nr. :30.00 zu einer an sich unzulässigen Gefähr

dung kommen, die aber zu keinen unvertretbaren Folgeschäden führen würde; vgl. Vorbemerkung.

Die Konstellation 30.00 - > 12.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Die nicht im Ausblasesektor der Eisenbahnverladung des Gebäudes Nr. :30.00 liegende Patronieranlage

2 (Gebäude Nr.:27.00) enthält explosive Stoffe und ständige Arbeitsplätze. Da die Patronieranlage 2

der Musterfabrik ständige Arbeitsplätze beinhaltet, würde es inl Falle einer Explosion von mehr als 20

000 kg Explosivstoff der Lagergruppe 1.1 auf dem Umschlagplatz des Gebäudes Nr. :30.00 zu einer un

zuläSSIgen Gefährdung von Personen kommen; vgl. jedoch Vorbemerkung.

Die Konstellation 30.00 - > 27.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Eisenbahn-Verladung ->(NB) *L5/6

Die nicht in1 Ausblasesek-tor der Eisenbahnverladung des Geb~udes Nr.:30.00 liegende Eisenbahn-Ver

Ltdung (NB} (Gebäude Nr. :30.10) enthält explosive Stoffe und ständige Arbeitsplätze. Personen und

Explosivstoffe auf dem nördlichen Teilbereich des Umschlagplatzes Gebäude Nr.:30.10 (Eisenbahn

Verladung) wären inl Falle einer Explosion auf dem südlichen Teilbereich des Un1schlagplatzes Ge

bäude Nr.:30.00 unzulässi.g gefährdet; nut einer sympathetischen D·~tonation der auf den Umschlagplät

zen befindlichen Explosivstoffmengen muß gerechnet werden; vgI. deshalb ·Vorbemerkung.

Die Konstellation 30.00 -> 30.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Toiletten *L 4

Das nicht im Ausblasesektor der Eisenbahnverladung des Gebäudes Nr.:30.00 liegende Toilettenge

bäude (Gebäude Nr.:99.00) gilt als nicht zu schützendes Objekt.

Die Konstellation 30.00 - > 99.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-31-

--- DON A TOR ---
GE B Ä U D E Nr.: 30.10
Eisenbahn-Verladung der Fertigprodukte - > nördlicher Bereich (NB) *L 5/6
X: 1147.0 1154.0 1147.0 1140.0
Y: 515.0 552.0 554.0 517.0

Donatorklasse : 3
Akzeptorklasse : 3

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 4
mit Donatorklasse : 4
mit Akzeptorklasse : 4

Ausblaserichtung : 259.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 30000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Z6
675.8 606.0

Abstand zum Zaun in m :
Z 0 Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z5

535.6 266.1 282.2 448.1 1160.5

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

466.1 m
683.6 m

".",

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Dif!". Akzeptorgebälldebezeichnung des beim Screenino -
.o~

Geb. Arb.rl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor ["1 Verfahren herallsaefallenen Gebäudes/Obiekts ..
··:'.'l

7.00 Nein 3 11 249.0m 239.0m 8.00 * Baumaschinen-Gerätehaus *J 7

Das nicht im Ausblasesektor der Eisenbahnverladung (NB) des Gebäudes Nr.:30.10 liegende Bauma

schinen"Gerätehaus (Gebäude Nr.:7.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine

ständigen Arbeitsplätze. Die Differenz zwischen dem SOLL- und IST-Abstand zwischen den Gebäuden

ist kleiner als 10 % des SOLL-Abstandes und somit tolerabel.

ackun!! *K 5

Die nicht im Ausblasesektor der Eisenbahnverladung (NB) des Gebäudes Nr. :30.10 liegende Patronier

anlage 3 (Gebäude Nr. :28.00) enthält explosive Stoffe und ständige Arbeitsplätze. Da die Patronieran

lage 3 der Musterfabrik ständige Arbeitsplätze beinhaltet, würde es im Falle einer Explosion von mehr

als 17 000 kg Explosivstoff der Lagergruppe 1.1 auf dem Umschlagplatz des Gebäudes Nr. :30.10 zu

einer unzulässigen Gefährdung von Personen kommen. Bei Einhaltung der in der Vorbemerkung er

wähnten organisatorischen Maßnahmen der bei Durchführung der baulichen Änderungen am Gebäude

Nr.:28.00 wäre der ausreichende Schutz jedoch zu gewährleisten. Zur Klärung der tatsächlichen Ge

fährdung ist die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 30.10 - > 28.00 bedarf einer weiteren Üherprüfung.



-AI-32-

Akzept. Stände Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beitn Scre~ning-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Ah~tand Faktor [*] Verfahren heraus~efallenenGebäudes/Objekts

30.00 Nein 4 3 187.0m O.Om - 6.00 * .Eisenbahn-Verladung -> (SB) *L 5/6

Die im Ausblasesektor der Eisenbahnverladung des Gebäudes Nr.:30.10 liegende Eisenbahn-Verladung

(SB)(Gebäude Nr.:30.00) enthält u.U. explosive Stoffe und ~tändige Arbeitsplätze. Personen und Ex

plosivstoffe auf dem südlichen Teilbereich des Umschlagplatzes Gebäude Nr.:30.00 (Eisenbahn-Verla

dung) wären im Falle einer Explosion auf dem nördlichen Teilbereich des Umschlagplatzes Gebäude

Nr.:30.10 unzulässig gefä~rdet; mit einer sympathetischen Detonation der auf den Umschlagplätzen

befindlichen Explosivstoffnlengen muß gerechnet werden; vgl. Vorbemerkung. Zur Klärung der

tatsächlichen Gefährdung ist die DU,rchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANALYSE erfor

derlich.

Die Konstellation 30.10 - > 30.00 bedarf einer weiteren Überprüfung.

* Toiletten *L 4

Das Gebäude Nr. :99.00 (Toiletten) gilt als nicht zu schützendes Objekt.

DieKonstellation 30.10 -> 99.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-33-

---D 0 N A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 31.00
Patroniera111age 4 für BAMgel 20 *1 4
X: 847.0 858.0 858.0 847.0
Y: 662.0 6'62.0 674.0 674.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 3
lnit Donatorklasse : 4
mit Akzeptorklass.e : 4

Ausblaserichtung : 90.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUlTI Zaun in In :

ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
662.1 573.1 606.4 326.0 907.6501.5 501.5

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0' m
220.0 In

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beiIn Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [1ft] Verfahren heraus.!!efallenen Gebäudes/Objekts

31.10 Ja 1 9 41.0m 12.0m 4.00 * Schutzraum für die Patronieranlagen *14

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder SchutzräuDle enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k-Fakt~r von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 1000 kg in der Patronieranlage 4 des Gebäudes Nr.:31.00 ergibt hinsichtlich

des Schutz- und Steuerraunles im Gebäude Nr. :31.10 dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL

Abstand von 12,50 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist geringfügig größer als der vorhandene IST-Ab

stand von 12,00 Meter. Bei diesem Gebäude ist zu berücksichtigen, daß sich Personen nur im Falle

eines aufziehenden Gewitters oder bei Eintritt eines Störfalles in der Fabrik im Schutzraunl aufhalten.

Zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung ist die Durchführung einer SPEZIELLEN slcHERHEITs

ANALYSE ert<;>rderlich.

DieKonstellation 31.00 -> 31.10 bedarf einer weiteren Überprüfung.



-AI-34-

Akzept. Sländ. Donalor- Akzept. Sol1- Kleinster k- \ Diff. Akz~ptorgebäudebezeichnung des beiln Screening-
I

Gch. Arb.pl. klasse klasse Abstand Absland Faktor [1Ic] Verfahren heralls~efnlIenenGebäudes/Objekts
I

32.00 Ja 1 1 26.0m 25.0m 2.50 * Patronieranlage 5 für BAMgel 30 *1 4

Bedingt durch die programminterne Auf- bzw. Abrundung der SOLL-/ bzw. IST-Abstände zur sicheren

Seite fallt dieses Akzeptorgebäude beim Screening-Prozeß heraus und wird hier als potentiell gefährdet

aufgeführt. Die Differenz zwischen denl SOLL- und IST-Abstand zwischen den Gebäuden ist aber klei

ner als 10 % des SOLL-Abstandes und sonnt tolerabel.

Die Konstellation 31.00 - > 32.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



./

-AI-35-

/ --- DON A TOR ---
G'E B Ä U D E Nr.: 32.00
Patronieranlage 5 für BAMgel 30 *1 4
X: 883.0· 894.0 894.0 ',883.0
Y: 662.0 662.0 674.0 674.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere .Sprengstücke : Nein
Gegenstände lnit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 3
mit Donatorklasse : 4
lnit Akzeptorkl~sse : 4

Ausblaserichtung : 90.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

.--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUlU Zaun jn In :
ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

662.1 548.0 574.5 326.0 941.3 527.0 526.8

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 In
220.0 In

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*1" Verfahren heraus1!efallenen Gebäudes/Objekts

31.00 JH 1 1 26.0m 25.0m 2.50 * Patronieranlage 4 für BAMgel 20 *14

Bedingt durch die programnllnteme Auf- bzw. Abrundung der SOLL-/ bzw. IST-Abstände zur sicheren

Seite fällt dieses Akzeptorgebäude beim Screening-Prozeß heraus und wird hier als potentiell gefährdet

aufgeführt. Die Differenz zwischen dem SOLL- und IST-Abstand zwischen den Gebäuden ist aber klei

ner als 10 % des SOLL-Abstandes und sonnt tolerabel. Die' Patronieranlage 5 (Gebäude Nr. :32.00) ist

außerdem ßlit einer doppelt dicken Erdüberdeckung versehen. Entsprechend praktischer Erfahrungen

und wissenschaftlicher Untersuchungen ist bei einer vergrößerten Erdüberdeckung n1it deutlichen Wir

kungsverminderung in Richtung der erdüberdeckten Seitenwände zu rechnen. Unter Zugrundelegung

einer vergleichbar großen Wirkung verringert sich ein k-Faktor von 2,50 bei nornlaler Erdüberdeckung

auf einen k-Faktor von 1,90 bei einer doppelt dicken Erdüberdeckung.

Die Konstellation 32.00 -> 31.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-36-

Akzept. Sländ. Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des bein1 Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor 1*] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Ob1ekts

31.10 Ja 1 9 41.0m 8.0m 4.00 * Schutzraum für die Patronieranlagen *14

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einenl k-Faktor von 1,25, standhalten. Die

Patronieranlage 5 (Gebäude Nr. :32.-00) ist mit einer doppelt dicken Erdüberdeckung versehen. Entspre

chend praktischer Erfahrungen und wissenschaftlicher Untersuchungen ist bei einer vergrößerten Erd

üb~rdeckung mit einer deutlichen Wirkungsvernunderung in Richtung der erdüberdeckten Seitenwände

zu rechnen. Unter Zugrundelegung einer vergleichbar großen Wirkung verringert sich ein k-Faktor von

1,25 bei normaler Erdüberdeckung auf einen k-Faktor von 0,85 bei einer doppelt dicken Erdüberdec

kung. Die Explosivstoffmasse von 1000 kg in der Patronieranlage 5 des Gebäudes: Nr.:32.00 ergibt

hinsichtlich des Schutz- und Steuerraumes in1 Gebäude Nr.:31.10 denlentsprechend einen einzuhalten

den SO·LL-Abstand von 8,50 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist geringfügig größer als der vorhandene

IST-Abstand von 8,00 Meter. Bei diesem Gebäud~ ist zu berücksichtigen, daß sich Personen nur im

Falle eines aufziehenden Gewitters oder bei Eintritt eines Störfalles in der Fabrik im Schutzraum

aufhalten. Zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung ist die Durchführung einer SPEZIELLEN SI

CHERHEITSANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 32.00 -> 31.10 bedarf einer weiteren Überprüfung.



-AI-37-

--- D () ~ A 1l () Ft ---
G E B Ä U D E ~r.: 33.00
Patronieranlage 6 für BAMgel 40 *J 4
X: 923.0 934.0 934.0 923.0
Y: 662.0 662.0 674.0 674.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : ~ein

Gegenstände mit Eigenantrieb .: ~ein

Ausblasewand : Seite 3
mit Donatorklasse : 4
mit Akzeptorklasse : 4

Ausblaserichtung : 90.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

--- E X P L () S I V S 1l () F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1. 1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

662.1 520.1 539.6 326.0 978.9 556.8 555.1

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 m
220.0m

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeplorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.1l1. klasse klasse Abstand Abstand Faktor ['"] Verfahren herausoefallenen Gebäudes/Obiekts

35.00 Ja 1 9 41.0m 16.0m 4.00 * Schutzraum f. Patronieranl. & Packh. *J 4

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k-Faktor von 1,25, standhalten. Die
i

Explosivstoffmasse von 1000 'kg in der Patronieranlage 6 des Gebäudes Nr.:33.00 ergibt hinsichtlich

-des Schutz- und Steuerraumes im Gebäude Nr.:35.00· dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL

Abstand von 12.50 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist kleiner als der vorhandene IST-Abstand von 16,00

Meter.

Die Konstellation 33.00 - > 35.00 bedarfkeiner weiteren Überprüfung.



-AI~38-

--- 1) () ~ A 1l () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 34.00
Packhaus 11 incl. Palettierung *J 4
X: 978.0 989.0' 989.0 994.0
Y: 662.0 662.0 667.0 667.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : " 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 7
mit Donatorklasse : 4
mit Akzeptorklasse : 4

Ausblaserichtung : 117.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

--- E X P L () S I V S T 0 F F
Menge: 5000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

994.0
674.0

989.0
674.0

989.0
'678.0

978.0
678.0

Abstand zum Zaun in m :
ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

662.1 481.8 491.5 326.0 1029.6 599.6 594.0

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :' 256.5 In
Sollab'stand zu Wohngebäuden 376.2 In

Akzept. Stände Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff. Akzeplorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb, Arb.pl. klasse klasse Abstand, Abstand ,Faktor, [+] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

35.00 Ja 1 9 69.0m 23.0m 4.00 * Schutzraum f. Patronieranl. & Packh. *J 4

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schtitzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer StoßdfUckbelastung von außen, entsprechend einem k-Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffnlasse von 5000 kg in dem Packhaus 11 des Gebäudes Nr.:34.00 ergibt hinsichtlich des

Schutz- und Steuerraunles im Gebäude Nr.:35.00 denlentsprechend einen einzuhaltenden SOLL-Ab

stand von 21,40 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist kleiner als der vorhandene IST-Abstand von 23,00

Meter.

Die Konstellation 34.00 -> 35.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 37.00
Filterhaus und Sprengöllager 1 *1 5
X: 808.0 822\0 822.0 812.0
Y: 549.0 549.0 ,559.0 559.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 4
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 133.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 2000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

812.0
552.0

808.0
552.0

Abstand zum Zaun in m :
ZO ZI Z2 Z3 Z4

549.1 517.3 599.5 441.1 845.5
Z 5 Z 6

396.1 393.9

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen
Sollabstand zu Wohngebäuden

189.0 m
277.2 m

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k· Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Scre.eni,ng-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [...] Verfahren herausO'efallenen Gebälldes/Obiekts~,*",
..."....•.'

36.00 Nein 2 9 51.0m 24.0m 4.00 * Sodaturm (Soda-Laller) *H5

Der im Ausblasesektor des Filterhauses u. Sprengöllagers des Gebäudes Nr.:37.00 liegende Sodaturm

(Soda-Lager) (Gebäude Nr.36.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständi

gen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:37.00 ist mit einer starken Beschädigung

des Gebäudes Nr.:36.00 zu rechnen.

Die Konstellation 37.00 - > 36.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Das Gebäudes Nr.:38.00 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.;37.00. Der vorhandene IST

Abstand von 7,00 Meter zwischen den Gebäuden entspricht unter Zugrundelegung einer Explosivstoff

masse von 2000 kg im Gebäude Nr.:37.00 einem k-Faktor von 0,56. Im Falle einer Explosion im Ge

bäude Nr.:37.00 ist mit einer ZERSTÖRUNG des Gebäudes Nr.:38.00 und dementsprechend mit hoher

Wahrscheinlichkeit mit einem sympathetischen Mitdetonieren der im Gebäude Nr.:38.00 abgestellten

Explosivstoffmenge zu rechnen. Die Kapazität des Sprengöllagers (Gebäude Nr. :37.00) beträgt maxi

mal 2000 kg. Diese Sprengölmenge beinhaltet jedoch auch die im Gebäude Nr.: 38.00 abgestellte Ex-
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plosivstoffmasse von nlaximal 600 kg. Insofern besteht für die Konlbination der Gebäude Nrn. :37.00

und 38.00 keine Notwendigkeit für die Einhaltung eines nlengenbezogenen Sicherheitsabstandes.

Die Konstellation 37.00 - > 38.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Akzept. Stände Donator- Akzept. Soll· Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beiIn Screening-

Gcb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

39.00 Nein 1 9 51.0m 15.0m 4.00 * Kleinmateriallager / WC *H 5

Das nicht im Ausblasesektor des Filterhauses u. SprengölIagers des Gebäudes Nr.:37.00 liegende

Kleinmateriallager (Gebäude Nr.:39.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch -keine

ständigen Arbeitsplätze. Durch eine Arbeitsanweisung ist sichergestellt, daß das Gebäude Nr. :39.00

nicht von anlag~nfrenlden Personen betreten werden kann, solange im Gebäude Nr. :37.00 Explo~iv

stoffe vorliegen. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:37.00 ist mit einer ZERSTÖRUNG des Ge

bäudes Nr.:39.00 zu reclmen. Obwohl das Gebäude Nr.:39.00 keine ständigen Arbeitsplätze enthält,

ist zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPEZIELLEN sIcHERHEITs

ANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 37.00 -> 39.00 bedarf einer weiteren Überprüfung.

rengölwagenunterstand (Absetzhaus)

Das Gebäudes Nr.:40.00 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:37.00. Das Gebäude

Nr.:40.00 (Sprengölwagenunterstand) enthält keine ständigen Arbeitsplätze. Der vorhandene IST-Ab

stand von 15,00 Meter zwischen den Gebäuden entspricht uQter Zugrundelegung einer Explosivstoff

masse von 2000 kg -im Gebäude Nr.:37.00 einem k-Faktor von 1,90. Im Falle einer Explosion- inl Ge

bäude Nr.:37.00 ist mit .einer ZERSTÖRUNG des Gebäudes Nr.:40.00 zu rechnen, nicht aber mit ei

nem sympathetischeri ~itdetonieren der im Gebäude Nr. :40.00 abgestellten Explosivstoffmenge. We

gen der besondem Gefährlichkeit des Sprengöls und der nlöglichen Wirkung des Gebäudes Nr. :40.00

als Donator ist zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPEZIELLEN 51

CHERHEITSANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 37.00 - > 40.00 bedarf einer weiteren Überprüfung.

* S. rengoelauslaufraum mit Unterstand

Das Rec~enprogramnl des Screening-Prozesses ist so gestaltet, daß Konstellationen, bei denen die IST

Abstände zwischen den Gebäuden (O~jekten) genau den SOLL-Abständen entsprechen,trotzdem als zu

überprüfende Konstellation angezeigt werden.

Die Konstellation 37.00 - > 42.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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Akz.:pt. Stiind. Donator- Akz.:pt. 5011- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebiiudebezeiehnung des beim Sereening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [+1 Verfahren herausaefallenen Gebäudes/Obiekts

44.00 Nein 1 9 51.0m 38.0m 4.00 * Wasserversorgun!! (Nitrier-Anlage 1)

Die nicht im Ausblasesektor des Filterhauses u. Sprengöllagers des Gebäudes Nr. :37.00 liegende Was

serversorgung (Gebäude Nr.:44.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine stän

digen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:37.00 ist mit einer weitgehenden Be

schädigung des Gebäudes Nr.:44.00 zu rechnen. Der Ausfall der Wasserversorgung der Sprengölanlage

I führt wegen der Bereithaltung von Notwassermengen in den verschiedenen Anlagenteilen zu keiner

zusätzlichen Gefährdung.

Die Konstellation 37.00 - > 44.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Abwassemachscheidung *1 5/6

Das Gebäudes Nr.:45.00 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:37.00. Das Gebäude

Nr. :45.00 (Abwassemachscheidung) enthält keine ständigen Arbeitsplätze. Die Differenz zwischen dem

SOLL- und IST-Abstand zwischen den Gebäuden ist kleini;r als 10 % des SOLL-Abstandes und somit

tolerabel.

Die Konstellation 37.00 - > 45.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

*H5

Der nicht im Ausblasesektor des Filterhauses u. Sprengöllagers des Gebäudes Nr.:37.00 liegende

Druckluftspeicher/Kompressor (Gebäude Nr.:91.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoet'e und

auch keine ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:37.00 ist mit einer weit

gehenden Beschädigung des Gebäudes Nr. :91.00 zu rechnen. Der Ausfall der Druckluftversorgung··der

Sprengölanlage I führt wegen der Bereithaltung von Ersatzpreßluftmengen in den verschiedenen Anl

agenteilen zu keiner zusätzlichen Gefährdung.

Die Konstellation 37.00 - > 91.00 bedarfkeiner weiteren Überprüfung.

* Kälteanla!!t( für die Nitrier-Anlage 1 *H 5

Die nicht im Ausblasesektor des Filterhauses u. Sprengöllagi;rs des Gebäudes Nr.:37.00 liegende Käl

teanlage Gebäude Nr. :94.00 enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen

Arbeitsplätze. Tm Falle einer Explosion im Gebäude Nr. :37.00 ist mit einer starke!' Beschädigung des

Gebäudes Nr. :94.00 zu rechnen. Der Ausfall der Kältemittelversorgung der Sprengölanlage I erfordert

das Abfahren des Nitriervorgangs im Rahmen eines NOTPROGRAMMS, womit eine potentielle Ge

tahrdung der ~Iage verbunden ist. Obwohl das Gi;bäude Nr. :94.00 keine ständigen Arbeitsplätze ent

hält, ist zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHER

HEITSANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 37.00 - > 94.00 bedarf einer weiti;ren Überprüfung.
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--- I) () ~ )\ 1L () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 38.00
Sprengöleingießhaus für das Sprengöllager 1 *1 5
X: 829.0 833.0 833 ..0 829.0
Y: 550.0 550.0 557.0 557.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 2
mit Donatorklasse : 4
mit Akzeptorklasse : 4

Ausblaserichtung : 0.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P L () S I V S T 0 F F
Menge: 600.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUlU Zaun in In :

ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
550.1 510'.4 589.1 443.1 865.9 413.2 409.4

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

126.5 In
185.6 m

Akzept. Sländ. Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff. Akz~ptorgebä~ldebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r*] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

37.00 Nein 1 5 7.0m 7.0m 0.80 * Filterhaus und Sprengöllager I *1 5

Das Rechenprogramm des Scr~ning-Prozesses ist so gestaltet, daß KonsteÜationen, bei denen die IST

Abstände zwis~hen den Gebäuden (O~iekten) genau den SOLL-Abständen entsprechen,trotzdem als zu

überprüfende Konstellation angezeigt werden Vergleiche auch die Bemerkungen der Konstellationen

Gebäude Nm.:37.00/38.00.

Die Konstellation 38.00 - > 37 .00 bedarf k~iner wei teren Überprüfung.

Das Gebäudes Nr.:40.00 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:38.00. Das qebäude

Nr. :40.00 (Sprengöl\vagenunterstand) enthält keine ständigen Arbei tsplätze. Im Falle einer Explosion

inl G~bäude Nr.:38.00 ist mit einer ZERSTORU'NG des Gebäudes Nr.:40.00 zu rechnen. Durch eine

Arbeitsanweisung ist sich~rgestellt, daß im Gebäude Nr. :40.00 nur dann Explosivstoff abgestellt wer

den kann, wenn inl Gebäude Nr. ~38.00 keine Explosivstoffe vorliegen.

Die Konstellation 38.00 - > 40.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- DON A TOR ---
-G E B Ä U D E Nr.: 40.00
Sprengölwagenunterstand (Absetzhaus) *1 5
X: 837.0 842.0 842.0 837.0
Y: 537.0 537.0 545.0 545.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 4
mit Donatorklasse : 4
mit Akzeptorklasse : 4

Ausblaserichtung : 180.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 600.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Z 1 Z2 Z3 Z4

537.1 494.8 577.0 455.1 869.9
Z 5 Z 6

412.0 405.9

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

126.5 m
185.6 m

-Akzept. Ständ. Donalor- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor ["1 Verfahren herausaefallenen Gebäudes/Obiekts' ...:>i,

38.00 Nein 1 4 34.0m 6.0m 4.00 * Sprenl!öleingießhaus für das Sprengöllager

Das Gebäudes Nr. :38.00 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr. :40.00. Das Gebäude

Nr. :38.00 (Sprengöleingießhaus) enthält keine ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion' im

Gebäude Nr. :40.00 ist mit einer ZERSTÖRUNG des Gebäudes Nr. :38.00 zu rechnen, wodurch jedoch

im Gebäude Nr. :38.00 kein Explosivstoff gezündet werden kann, weil durch eine Arbeitsanweisung

sichergestellt ist, daß im Gebäude Nr. :38:00 nur dann Explosivstoff abgestellt werden darf, wenn im

Gebäude Nr.:40.00 kein Explosivstoff vorliegt.

*H 5

Das im Ausblasesektor des Sprengölwagenunterstandes des Gebäudes Nr. :49.00 liegende Kleinmaterial

lager (Gebäude Nr.39.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen Ar

beitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr. :40.00 ist mit einer Beschädigung des Gebäudes

Nr.:39.00 zu rechnen. Durch eine Arbeitsanweisungist sichergestellt, daß das Gebäude Nr.:39.00 nicht

von anlagenfremden Personen betreten werden kann, solange im Gebäude Nr.:40.00 Explosivstoffe

vorliegen.

Die Konstellation 40.00 -> 39.00 be4arfkeiner weiteren Überprüfung.
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Akzept. Ständ. Donator- Akzept. 5011- Kleinstcr k- Diff. Akzcptorgcbäudehcze ichnung des beiln Screcning-

Geh. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren heraus~efallenenGebäudes/Objekts

91.00 Nein 4 9 51.0m 44.0m 6.00 * Druckluftspeicher/Kompressor *H 5

Der im Ausblasesektor des Sprengölwagenunterstandes des G·ebäudes Nr. :40.00 liegende Druckluft

speicher/Kompressor (Gebäude Nr.9I.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine

ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:40.00 ist mit einer Beschädigung des

Gebäudes Nr.:91.00 zu rechnen. Der Ausfall der Druckluftversorgung der Sprengölanlage I führt we

gen der Bereithaltung von .Ersatzpreßluftmengen in den verschiedenen Anlagenteilen zu keiner zusätzli

ehen Oefährdung.

DieKonstellation 40.00 -> 91~OO bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Die im Ausblasesektor des Sprengölwa~enunterstandes des Gebäudes Nr.:40.00 liegende Kälteanlage

(Gebäude Nr. :94.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen Ar

beitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:40.00 ist mit einer Beschädigung-des Gebäudes

Nr.:94.00 zu rechnen. Der Ausfall der Kältenuttelversorgung der Sprengölanlage I erfordert das Abfah

ren des Nitriervorgangs im Rahmen eines NOTPROGRAMMS, womit eine potentielle Gefährdung der

Anlage verbunden ist. Obwohl das Gebäude Nr.:94.00 keine ständigen Arbeitsplätze enthält, ist zur

Klärung der tatsächlichen Gefährdung die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANA

LYSE erforderlich.

Die Konstellation 40.00 - > 94.00 bedarf einer weiteren Überprüfung.
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--- 1) () ~ A 1r () ~ ---
GE B Ä U 1) E ~r.: 41.00
Nitrier-Anlage 1 (Chargennitrierung) *H 5
X: 754.0 762.0 762.0 754:0
Y: 536.0 536.0 545.0 545.0

1)onatorklasse : 2
Akzeptorklasse : 2

Schwere Sprengstücke : ~ein

Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein
Ausblasewand : Keine

Ausblaserichtung : 0.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

--- E X P L () S I V S 1r () F F
Menge : 600.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO ZI 'Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

537.3 549.9 654.5 455.1 790.1 346.7 346.5

Sollabstand zu äffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

126.5 m
185.6 m

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff. Akzeplorgebäudebezcichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [.. ] Verfahren herausgefallenen G~bälldes/Obiekts

36.00 Nein 2 9 34.0m 23.0rri 4.00 * Sodaturm (Soda-Lager) *H5 ...:"s::.

Das Gebäude Nr. :36.00 (Sodaturm) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine stän

digen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr. :41.00 ist mit einer weitgehenden Be

schädigung des Gebäudes Nr. :36.00 zu rechnen.

Die Konstellation 41.00 -> 36.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Kleinmaterialla~er / WC *H 5

Das Gebäude Nr. :39.00 (Kleinmateriallager) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch

keine ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:41.00 ist mit einer starken Be

schädigung des Gebäudes Nr.:39.00 zu rechnen. Durch eine Arbeitsanweisung ist sichergestellt, daß

das Gebäude Nr.:39.00 nicht von anlagenfremden Personen betreten werden kann, solange im Gebäude

Nr.:41.00 Explosivstoffe hergestellt oder aufgearbeitet werden.

Die Konstellation 41.00 - > 39.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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Akzept. Sländ. Donator- Akzept .. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezt:ichnung des beinl Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor rote] Verfah ren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

42.00 Nein 2 1 22.0m 5.0m 2.50 * Sprengölauslaufraum mit Unterstand *H5

Die Gebäude Nm. :41.00 und 42.00 bilden sowohl produktionstechnisch als auch im Hinblick auf das

Bedienungspersonal eine zusammengehörige Einheit. Dies bedeutet, daß sich die für die Einzelgebäude

Nm.:41.00 und 42.00 zugelassene Explosivstoffmasse von 600 kg Sprengöl auch auf diese Einheit be

zieht, wobei die maximale ,Sprengölmenge in jedem Einzelgebäude nicht mehr als 600 kg betragen darf.

Der Abstand .zwischen den heiden Gebäuden ist jedoch so gering, daß die Explosion von 600 kg

Sprengöl in einem Gebäude zur ZERSTÖRUNG des anderen Gebäudes führt. Da der Aufenthaltsort des

Bedienungspersonals der Nitrier-Anlage 1 von den jeweilig ablaufenden Arbeitsschritten abhängig ist,

ist nicht von vornherein zu entscheiden, ob eine unzulässige Gefährdung des Bedienungspersonals zu

jedem Zeitpunkt wirklich ausgeschlossen ist. Zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung ist die Durch

führung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 41.00 -> 42.00 bedarf einer weiteren Überprüfung.

* Nachscheid. Abfallsäure (Nitrier-Anlaoe 1)

Das Gebäude Nr.:43.00 (Nachscheid. Abfallsäure) enthält keine ständigen Arbeitsplätze. Der. vorhan

dene IST-Abstand von 33,00 Meter zwischen den Gebäuden entspricht unter Zugrundelegung einer

Explosivstoffmasse von 600 kg im Gebäude Nr.:41.00 einem k-Faktor von 3,90. Im Falle einer Explo

sion im Gebäude Nr. :41.00 ist mit einer weitgehenden Beschädigung des Gebäudes Nr. :43.00, nicht

aber nut einem sympathetisGhen Mitdetonieren der im Gebäude Nr. :43.00 befindlichen Explosivstoff-

nlenge, zu rechnen.

Die Konstellation 41.00 -> 43.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

*H 5

Bedingt durch die programIninterne Auf.; bzw. Abrundung der SOLL-/ bzw. IST-Abstände zur sicheren

Seite fällt dieses Akzeptorgebäude beim Screening-Prozeß heraus und wird hier als potentiell gefährdet

aufgeführt. Die Differenz zwischen dem SOLL- und IST-Abstand zwischen den Gebäuden ist kleiner

als 10 % des SOLL-Abstandes und somit tolerabel.

Die Konstellation 41.00 -> 54.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Das Gebäude Nr.:55.30 (Glycerin und Glykol-Lagertank) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe

~nd auch keine ständigen Arbeitsplätze. Die Differenz zwischen dem SOLL- und IST-Abstand zwischen

den G.ebäuden ist kleiner als 10 % des SOLL-Abstandes und somit tolerabel.

Die Konstellation 41.00 -> 55.30 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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Akzept. Sländ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeplorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [.. ] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

91.00 Nein.. 2 9 34.0m 31.0m 4.00 * Druckluftspeicher/Kompressor *H 5

Das Gebäude Nr.:91.00 (Druckluftspeicher/Kompressor) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe

und auch keine ständigen Arbeitsplätze. Die Differenz zwischen dem SOLL- und IST-Abstand zwischen

den Gebäuden ist kleiner als 10 % des SOLL-Abstandes und somit tolerabel.

Die Konstellation 41.00 -> 91.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Das Gebäude Nr. :94.00 (Kälteanlage) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine

ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr. :41.00 ist mit einer weitgehenden

Beschädigung des Gebäudes Nr.:94.00 zu rechnenDer Ausfall der Kühlmittelversorg!Jng der Sprengöl

anlage I ist wegen der Explosion in dieser Anlage bedeutungslos.

Die Konstellation 41.00 -> 94.00 bedarf keiner weiteren Überp~fung.

..,:



-AI-48-

--- 1) () ~ )\ 1L () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 42.00
Sprengölauslaufrauln tnit Unterstand *H 5
X: 767.0 770.0 770.0 767.0
Y: 537.0 537.0 543.0 543.0

Do·natorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände lnit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 2
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 0.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 600.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

537.8 545.1 646.9 457.1 802.8 357.0 356.4

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

126.5 m
185.6 m

Akzept. Stände Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebeze.ichnung des beim Screening-

Geb. Arh.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren heraus~efallenen Gebäudes/Objekts

36.00 Nein 1 9 34.0m 19.0m 4.00 * Sodaturm (Soda-Lager) *H5

Der nicht im Ausblasesektor des Sprengölauslaufraum des Gebäudes Nr. :42.00 liegende Sodaturm

(Soda-Lager) (Gebäude NT.:36.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständi

gen Arbeitsplätze. hn Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:42.00 ist mit einer starken Beschädigung

des Gebäudes Nr.:36.00 zu rechnen.

Die Konstellation 42.00 -> 36.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Kleinmateriallaoer / WC *H 5

Das im Ausblasesektor des Sprengölauslaufraums des Gebäudes Nr.:42.00 liegende Kleinmateriallager

(Gebäude Nr.39.00) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen Ar

beitsplätze. Durch eine Arbeitsanweisung ist sichergestellt, daß das Gebäude Nr.:39.00 nicht von anla- I

genfremden Personen betreten werden kann, solange im Gebäude Nr.:42.00 Explosivstoffe vorhanden

sind. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:42.00 ist mit einer starken Beschädigung des Gebäudes

Nr.:39.00 zu rechnen.

Die Konstellation 42.00 - > 39.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-49-

Akzept. Stünd. Donalor- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeplorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [+1 Verfahren herausoefallencn Gebäudes/Obiel,;ts

41.00 Ja 1 2 26.0m 5.0m 3.00 '" Nitrier-Anlal!e 1 (Chargennitrierung)

Die Gebäude Nrn.:42.OÖ und 41.00 bilden sowohl produktionstechnisch als auch im Hinblick auf das

Bedienungspersonal eine zusammengehörige Einheit. Dies bedeutet, daß sich die für die Einzelgebäude

Nrn.:41.00 und 42.00 zugelassene Explosivstoffmasse von 600 kg Sprengöl auch auf diese Einheit be

zieht, wobei die maximale Sprengölmenge in jedem Einzelgebäude nicht mehr als 600 kg betragen darf.

Der Abstand zwischen den beiden Gebäuden ist jedoch so gering, daß die Explosion von 600 kg

Sprengöl in einem Gebäude zur ZERSTÖRUNG des anderen Gebäudes führt. Da der Aufenthaltsort des

Bedienungspersonals der Nitrier-Anlage 1 von den jeweilig ablaufenden Arbeitsschritten abhängig ist,

ist nicht von vornherein zu entscheiden, ob eine unzulässige Gefährdung des Bedienungspersonals zu

jedem Zeitpunkt wirklich ausgeschlossen ist. Zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung ist die Durch

führung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANALYSE erforderlich.

42.00

Die nicht im Ausblasesektor des Sprengölauslaufraums des Gebäudes Nr.:42.00 liegende Wasserversor

gung Gebäude Nr. :44.00 enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen Ar

beitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:42.00 ist mit einer starken Beschädigung des Ge

bäudes Nr. :44.00 zu rechnen. Der Ausfall der Wasserversorgung der Sprengölanlage I führt wegen der

Bereithaltung von Notwassermengen in den verschiedenen Anlagenteilen zu keiner zusätzlichen Gefähr-

dung.

ressor *H 5

Das Gebäudes Nr.:91.00 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:42.00. Das Gebäude

Nr. :91.00 (Druckluftspeicher/Kompressor) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch

keine ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr. :42.00 ist mit einer weitgehen

den Beschädigung des Gebäudes Nr. :91.00 zu rechnen. Der Ausfall der Druckluftversorgung der

Sprengölanlage 1 führt wegen der Bereithaltung von Ersatzpreßluftmengen in den verschiedenen Anl

agenteilen zu keiner zusätzlichen Gefährdung.

rüfung.

*H 5

Das Gebäudes Nr. :94.00 liegt im Ausblasesektor des Gebäudes Nr. :42.00. Das Gebäude Nr. :94.00

(Kälteanlage) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen Arbeitsplätze. Im

Falle einer Explosion im Gebäude Nr. :42.00 ist mit einer starken Beschädigung des Gebäudes

Nr.:94.00 zu rechnen. Da sich zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude Nr.:42.00 kein Sprengöl in

der Nitrier-Anlage I (Gebäude Nr.:41.00) befindet, zieht ein Ausfall der Kühlung keine Gefährdung

der Nitrier-Anlage 1 nach sich.

Die Konstellation 42.00 -> 94.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-50-

--- I) () ~ A 1l () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 43.00
Nachscheidung Abfallsäure (Nitrier-Anlage 1) *H 5/6
X: 744.0 754.0 754.0 744.0
Y: 495.0 495.0 503.0 503.0

Donatorklasse : 3
Akzeptorklasse : 3

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände nlit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : ·Keine
Ausblaserichtung : 0.0 Grad

Ständige Arbeitsplätze: Nein
--- E X P L () S I V S 1l () F F

Menge: 40.0 kg
Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

497.1 526.2 654.5 497.1 769.1 312.3 310.4

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

51.3 m
75.2 m

Akzept. SÜind. Donator- Akzept. So11- Kleinster k- Diff. Akzeptorgebäudebezeichnung des beiIn Screening-

Geh. Arb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [1Ic] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

17.10 Nein 3 9 14.001 8.0m 4.00 * Wasserklärbecken 11 *H6

Das Gebäude Nr.:17.10 (Wasserklärbecken 11) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch

keine ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:43.00 ist mit einer Beschädi

gung oder einer unzulässigen Gefährdung des Gebäudes Nr.: 17.10 nicht zu rechnen.

Die Konstellation 43.00 -> 17.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-51-

--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 47.00
Nachscheidung Abfallsäure (Nitrier-Anlage 2) *G 4
X: 681.0 692.0 690.0 679.0
Y: 620.0 622.0 628.0 626.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse: 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
mit Donatorklasse : 4
mit Akzeptorklasse : 4

Ausblaserichtung : 288.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

--- E X P LOS I V S T 0 F F
Menge: 40.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO ZI Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

631.3 660.4 745.0 374.1 752.4 367.6 367.6

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

51.3 m
75.2m

' .."

Akzept. Ständ. Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff. Akzeplörgebäudebezeichnung des beim Scre~ning-

:.:l.'~_»

Geb. Arb.vl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [..] Verfahren herausl!efallenen Gebäudes/Objekts
.:-.,~~

46.00 Ja 4 9 30.0m 11.0m 6.00 * Kontroll-/Schutzraum (Nitrier-Anlage 2)

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k-Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 40 kg id der Nachscheidung Abfallsäure des Gebäudes Nr. :47.00 ergibt hin

sichtlich des Schutz- und Steuerraumes im Gebäude Nr.:46.00 dementsprechend einen einzuhaltenden

SOLL-Abstand von 4,30 Meter. Dieser SOLL-Abstand ist deutlich kleiner als der vorhandene IST-Ab

stand von 11,00 Meter.

Die Konstellation 47.00 "> 46.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Das Gebäude Nr. :91.10 (DruckluftspeicherlKompressor) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe

und auch keine ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:47.00 ist mit einer

Beschädigung des Gebäudes Nr.:91.00 zu rechnen. Der Ausfall der Druckluftversorgung der Sprengöl

anlage I führt wegen der Bereithaltung von Ersatzpreßluftmengen in den verschiede~en Anlagenteilen

zu keiner zusätzlichen Gefährdung.

Die Konstellation 47.00 - > 91.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-52-

--- I) () ~ l\ 1l () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 50.00
Nitrier-Anlage 2 (Biazzi-Nitrierung) *H 4
X: 730.0 740.0 740.0 730.0
Y: 610.0 610.0 618.0 618.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
mit I)onatorklasse: 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 270.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze : Nein

--- E X P L~.O S I V S T 0 F F
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Zl Z2 Z3 Z4

612.9 618.3 695.7 382.1 793.1
Z5 Z 6

386.0 386.0

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 m
220.0 m

Akzept. Ständ.. A Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. rh.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*) Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

46.00 Ja 1 9 41.0m 24.0m 4.00 * Kontroll/Schutzraum (Nitrier Anlage 2)

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- o~er Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 1000 kg in der. Nitrier Anlage 2 des Gebäudes ;Nr. :50.00 ergibt hinsichtlich

des Schutz- und Steuerraumes im Gebäude Nr.:4.6.00 dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL

Abstand von 12,50 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist deutlich kleiner als der vorhandene IST- Abstand

von 24,00 Meter.

Die Konstellation 50.00 > 46.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

Die im Ausblasesektor der Nitrier Anlage 2.des Gebäudes Nr. :50.00 liegende Kälteanlage (Gebäude

Nr.:94.10) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keine ständigen Arbeitsplätze. Im

Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:50.00 ist nlit einer ZERSTÖRUNG des Gebäudes Nr.:94.10 zu

rechnen. Der Ausfall. der Kühlmittelversorgung der Nitrieranlage 2 führt wegen der Explosion inl

Gebäude Nr.:50.00, dem zu kühlenden Anlagenteil, zu keiner zusätzlichen Gefährdung.

Die Konstellation 50.00 > 94.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-53-

DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 57.00
Nitropenta Herstellung/Umkristallisierung/Packhaus *F 4
X: 580.0 598.0 598.0 580.0
Y: 602.0 602.0 620.0 620.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 4
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 180.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

EXPLOSIVSTOFF
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1
Abstand zum Zaun in m :

ZO Z 1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
635.0 711.7 829.5 380.1 653.9 312.4 312.4
Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen: 150.0 m
Sollabstand zu Wohngebäuden 220.0 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. rb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r+j Verfahren heraus"efallenen Gebäudes/Objekts

56.20 Nein 1 9 41.0m 34.0m 4.00 * Klärbecken II *G 5 ~'::

Das Gebäude Nr.:56.20 enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch keines?ständigen

Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr. :57.00 ist mit einer Beschädigung oder unzu

lässigen Gefährdung des Gebäudes Nr.:56.20 nicht zu rechnen.

Das Gebäude Nr.:91.20 (DruckluftspeicheriKompressor) enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe

und auch keine ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr.:57.00 ist mit einer

starken Beschädigung des Gebäudes Nr. :91.20 zu rechnen. Der Ausfall der Druckluftversorgung der

Nitrieranlage 2 führt wegen der Bereithaltung von Ersatzpreßluftmengen in den verschiedenen Anlagen

teilen zu keiner zusätzlichen Gefährdung.

Das Gebäude Nr.:94.20 (Kälteanlage) enthält enthält zu keinem Zeitpunkt explosive Stoffe und auch

keine ständigen Arbeitsplätze. Im Falle einer Explosion im Gebäude Nr. :57.00 ist mit einer starken

Beschädigung des Gebäudes Nr. :94.20 zu reclmen. Der Ausfall der Kühlmittelversorgung der Nitrier

anlage ist wegen der Explosion dieser Anlage keine zusätzliche Gefahr.
Die Konstellation 57.00 > 94.20 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



563.0
688.0

-AI-54-

DONATOR
G E B Ä U D E Nr.: 58.00
Nitropenta Trockenhaus *F 4
X: 563.0 572.0 572.0
Y: 680.0 680.0 688.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 4
mit Donatorklasse : 2
Init Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 180.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

EXPLOSIVSTOFF
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
zO 21 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

717.2 785.7 877.3 312.0 643.7 385.2 385.2

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wo'hngebäuden

150.0 In
220.0 In

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. rb.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] 'Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

60.00 Ja 1 9 41.0m 30.0m 4.00 * Kontrollraum für Trocken und Siebhäuser

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steu~r- oder Schutzräume en'thalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k Faktor von 1,25, standhalten. Die

ExplosivstoffI?asse von 1000 kg in dem Nitropenta Trockenhaus des Gebäudes -Nr.:58.00 ergibt

hinsichtlich des Schutz- und Steuerraumes im Gebäude Nr. :60.00 dementsprechend einen

einzuhaltenden SOLL- Abstand von 12,50 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist deutlich kleiner als der

vorhandene IST-Abstand von 30,00 Meter.

Die Konstellation 58.00 > 60.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-55-

--- DON A TOR
G E B Ä U D E Nr.: 59.00
Nitropenta Siebhaus *F 3
X: 561.0 570.0 570.0 561.0
Y: 748.0 748.0 757.0 757.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände Init Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 4
mit .Donatorklasse: 2
mit Akzeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 180.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

EXPLO,SIVSTOFF
Menge: ) 1000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUlU Zaun in m :
zO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

782.6 835.8 864.8 243.0 611.4 452.1 452.1

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 In
220.0 In

AkZept. Ständ.A Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim.".·-~creening-

Geb. rb.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor ["'l Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Obj~'kts

60.00 Ja 1 9 41.0m 27.0m 4.00 * Kontrollraum für Trocken und Siebhäuser

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von ·außen, entsprechend einenl k Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 1000 kg in dem Nitropenta Trockenhaus des Gebäudes Nr.:59.00 ergibt

hinsichtlich des Schutz- und Steuerraumes im Gebäude Nr.:60.00 dementsprechend einen

einzuhaltenden SOLL- Abstand von 12,50 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist deutlich kleiner als der

vorhandene IST-Abstand von 27,00· Meter.

Die Konstellation 59.00 > 60.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-Al-56-

--- 1) () ~ 1\ 1l () J{ ---

G E B Ä U D E Nr.: 62.00
Zwischenlager I / ~itropenta (trocken) *E 5
X: 432.0 438.0 438.0 432.0
Y: 586.0 586.0 589.0 589.0

Donatorklasse : 1
Akzeptotklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 4
lnit Donatorklasse : 4
nlit Akzeptorklasse : 8

Ausblaserichtung : 180.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

EXPLOSIVSTOFF
Menge : 200.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in me

:

ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
688.8 811.9 981.8 411.1 518.1 286.0 292.6

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

87.7 In
128.7 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beiIn Screening-

Geh. rb.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor L*] Verfahren heraus~efallenenGebäudes/Objekts

61.00 Ja 1 2 18.0m 17.0m 3.00 * Sprengschnurspinnerei *E 4
.'

Bedingt durch die programminterne Auf bzw. Abrundung der SOLL- / bzw. IST- Abstände zur

sicheren Seite fällt dies~s Akzeptorgebäude beinl Screening V,erfahren heraus. und wird hier als

potentiell getahrdet aufgeführt. Die Differenz zwischen dem SOLL-- und IST-Abstand zwischen den

Gebäuden ist kleiner als 10 % des SOLL- Abstandes und somit tolerabel.

Die Konstellation 62.00 > 61.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-57-

--- 1) () ~ A 1l () Ft ---
G E B A E U 1) E ~r.: 63.00
Zwischenlager II / Sprengschnur (roh) *E 5
X: 472.0 482.0 482.0 472.0
Y: 586.0 586.0 591.0 591.0

1)onatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstuecke : ~ein

Gegenstaende mit Eigenantrjeb: ~ein

Ausblasewand : Seite 2
mit 1)onatorklasse: 2
mit Akzeptorklasse: 6

Ausblaserichtung : 0.0 Grad
Staendige Arbeitsplaetze: ~ein

EXPL()SIVSll()FF
Menge: 500.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Z 1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

666.7 781.2 938.7 409.1 551.9 286.0 286.6

Sollabstand zu oeffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebaeuden

119.1 m
174.6 m

, Akzept. Ständ.A Donator~ Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. rb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Fakt.or ["'] Verfahren herausaefallenen Gebäudes/Obiekts

61.00 Ja 1 2 24.0ql 24.0m 3.00 * Sprengschnurspinnerei *E4

Das Rechenprogramm des Screening Prozesses ist so gestaltet, daß Konstellationen, bei denen die IST

Abstände zwj~chen den Gebäuden (O~iekten) genau den SOLL- Abständen entsprechen,trotzdem als zu

überprüfende Konstellation angezeigt werden.

Die Konstellation 63.00 > 61.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



373.0
600.0

-AI-58-

--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 65.00
SprengschnUrUITIlnantelung *D 5
X: 373.0 383.0 383.0
Y: 590.0 590.0 600.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Au·sblasewand: Seite 4
mit Donatorklasse : 2
mit Alaeptorklasse : 2

Ausblaserichtung : 180.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

EXPLOSIVSTOFF
Menge: 50,0.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO ZI Z2 Z3 Z4 tZ5 Z6

722.5 853.7 1036.5 400.1 472.5 290.0 312.7

Sollabstand zu.öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

119.1 m
174.6 m

Akzept. StänJ.A Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beitn Scrcening-

Geb. rb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r·] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Ob1ekts

99.30 Ja 1 9 32.0m 24.0m 4.00 * ~chutzraunl und Toiletten *D 4

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k Faktor von 1,25, standhalten. Die

Explosiystoffmasse von 500 kg in der SprengschnurunlDlantelung des Gebäudes Nr.:65.00 ergibt

hinsichtlich des Schutz- und Steuerraumes im Gebäude Nr.:99.30 dementsprechend einen

einzuhaltenden SOLL- Abstand von 9,90 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist deutlich kleiner als der

vorp.andene IST- Abstand von 24,00 Meter.

Die Konstellation 65.00 > 99.30 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



404.0
528.0

Z5 Z6
207.0 222.3

-AI-59-

--- l) () ~ A 1l () Ft ---
G E B Ä U D E ~r.: 67.00
Sprengschnurverpackung *E 5
X: 404.0 419.0 419.0
Y: 507.0 507.0 528.0

Donatorklasse : 2
Akzeptorklasse : 2'

Schwere Sprengstücke : ~ein

Gegenstände mit Eigenantrieb : ~ein

Ausblasewand : Seite 4
mit l)onatorklasse: 3
mit Akzeptorklasse : 3

Ausblaserichtung : 180.0 Grad'
Ständige Arbeitsplätze.: Ja

EXPL()SIVS1l0FF
Menge: 1000.0 kg

Lagerklasse : 1. 1
Abstand zum Zaun in m :

ZO Zl Z2 Z3 Z4
634.2 771.1 988.0 472.1 453.9

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

150.0 m
220.0 m

Akzept. 5tänd.A Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim 5creening-

Geb. rb.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor ["] Verfahren herausoefallenen Gebäudes/Obiekts

64.00 Ja 2 4 61.0m 53.0m 6.00 '" Testraum / wc *E 5

Bedingt durch die programminterne Auf bzw. Abrundung der SOLL- / bzw. IST- Abstände zur,"'"

sicheren Seite wird der SOLL- Abstand nur um etwas mehr als 10 % überschritten. Vergleicht man'

hingegen den "wahren" SOLL- mit dem "wahren" IST- Abstand, so beträgt die Differenz gtmau 10%

des "wahren" SOLL- Abstandes. Wegen der schweren Bauweise des Gebäudes Nr.:64.00 ist davon

auszugehen, daß ,die in diesen Gebäuden beschäftigten Personen im Falle einer Explosion des Gebäudes

Nr.:67.00 nicht unzulässig gefahrdet sind.

Die Konstellation 67.00 > 64.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

'" S rengschnur Schlitzanlage *E 5

Der vorhandene IST- Abstand von 22,00 Meter zwischen den Gebäuden entspricht unter Zugrundele

gl:mg einer Explosivstoffmasse von 1000 kg'im Gebäude Nr.:67.00 einem k Faktor von 2,20. Im Falle

einer Explosion im Gebäude Nr.:67.00 ist mit einer starken Beschädigung des Gebäudes Nr.:66.00,

nicht aber mit einem sympathetischen Mitdetonieren der im Gebäude Nr. :66.00 vorhandenen Explosiv

stoffmenge zu rechnen. Durch eine Arbeitsanweisung ist sichergestellt, daß in der Sprengschnurschlitz

anlage nur dann gearbeitet werden darf, wenn in der Sprengschnurverpackung nicht gearbeitet wird.

Die Konstellation 67.00 > 66.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



341.0
640.0

-AI-60-

--- I) '() ~ J\ 1l () ~ ---
G E B Ä U I) E Nr.· 68.00
Pressengebäude *D 4
X: 341.0 366.0 366.0
Y: 630.0 630.0 640.0

Donatorklasse : "1
Akzeptorklasse : 1

Schwere Sprengstücke Ja
Gegenstände Init Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 3·
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 2

Aus1?laserichtu.ng : 90.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Ja

EXPL()SIVSTOFF
Menge: 350.0"kg

Lagerklasse : " 1.1

Abstand ZUlU Zaun in In :

zO Z 1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
765.0 893.8 1061.5 360.1 474.5 330.1 356.2

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

105.7 TIl

155.0 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Sol1- -' Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beitn Scrcening-

Geb. rb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r*] Verfahren herausj!efallenen 'Gebäudes/Obiekts

99.30 Ja 1 9 57.0m 23.0m 8.00 * Schutzraum und ,Toiletten *D 4

Die Gebäude der, Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten,sind baulich derart gestalt~t,

daß sie einer Stoßdruckq,elastung von außen, entsprechend einem k Fakt~r von 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 350 kg in' dem Pressengebäude des Gebäudes Nr. :68.00 ergibt hinsichtlich des

Schutz- und Steuerraumes im Gebäude Nr.:99.30 dementsprechend einen. einzuhaltenden SOLL

Abstand von 8,80 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist deutlich kleiner als der vorhandene IST-Abstand

von 23,00 Meter.

Die Konstellation 68.00 > ?9.30 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-61-

Benlerkungen zu den Objekten 69.10, 69.20, 70.10 und 70.20

Die im Anhang 2 zur UVV 46a (28) und. in der 2. SprengV (27) festgelegten Schutz

und Sicherheitsabstände für die Einrichtungen der Explosivstoffindustrie haben, wie

bereits iln Abschnitt 5 des ersten Teils der vorliegenden Arbeit ausführlich erläutert,

den Zweck, die Explosions bzw. Detonationswirkungen eines infolge eines Störfalls

eintretenden Explosionsfalls auf ein' hinsichtlich Ausmaß und Ulnfang erträgliches

Maß zu beschränken. Die Abstände garantieren deInentsprechend bei weitem nicht

eine völlige Unversehrtheit der in der Nähe eines Explosionsortes befindlichen Ob

Jekte im Falle einwirkender Beanspruchung. Dies bedeutet, daß den erwähnten .

Schutz- und Sicherheitsabständen nur eine wenn auch entscbeidende zusätzliche

Schutzwirkung zugemessen werden darf.

Im Falle von absichtlich ausg~lösten Explosionen oder Schadenexplosionen höherer

Wahrscheinlichkeit reichen die genannten Abstände nur aus, Uln betroffene Personen

vor den untnittelbaren Explosionswirkungen zu schützen; ein Schutzziel, das den si

cherheitstechnischen Erwartungen der Öffentlichkeit und der Beschäftigten bei weitelTI

nicht genügt.

Bei der Vernichtung von Explosivstoffen durch Sprengen oder Verbrennen treten Ex

plosions-wirkungen "gewollt" bzw. tnit größerer Wahrscheinlichkeit auf. Aus dieseln

Grunde' lnüssen die in Betrieben der Explosivstoffindustrie eingerichteten Spreng

bzw. Brandplätze größere Schutz- und Sicherheitsabstände zu Objekten -der Öffentlich

keit und des Betriebes aufweisen als das für andere Objekte, die der Herstellung, ~@

und -Verarbeitung und lagerung von Explosivstoffen ~iene11, nötig ist.

Die vorliegenden Vorschriften ( 27, 28, 50, 76 ) berücksichtigen die vorgenannte Tat

sache bisher nur in sehr unbefriedigender Weise. Deshalb sind in jüngster Zeit Bera

tungen in einem SachverständigengrelniulTI aufgenolnmen worden, das d-ie Richtlinien

der BG Chenlie für das Zerlegen und Vernichten von Munition neu bearbeitet ( 139 ).

Im Rahlnen dieser Vorschrift werden u.a. auch die für Spreng-- .und Brandplätze

einzuhaltenden Schutz- und Sicherheitsabstände neu festgelegt. Der derzeitig vorlie

gende erste Entwurf der entsprechenden Regelungen sieht für die Vernichtungsplätze

für Stoffe und Gegenständ,e der Gefahrklasse 1.1 folgende Abstandsregelungen vor:
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150 In

100 In

50 m

49 * MI/3

33 * Ml/3

17 * MI/3

Abstände zu Masse/Abstandsbeziehung Mindestabstand

Fiir freie und uQlwallte ~prellgplätze

Wohngebäuden 250 * MI/3 700 In,

,. Verkehrs'wegen 170 * MI/3 500 m

Betriebsgebäuden 90 * M 1/3 300 m

Für Sprengplätze ßlit wirksamem Sprengstückschutz

Wohngebäuden 100 * MI /3 300 m

Verkehrswegen 67 * MI/3 20·0 In

Betriebsgebäuden 35 * M 1/3 100 In

Für Brandplätze

Wohngebäuden

Verkehrswegen

13etrieb'sgebäuden

Bei den vorstehend angegebenen Werten handelt es sich wie erwähnt nur unl den er

sten ,Entwurf einer Festlegung, der no,ch keinen verbindlichen Charafter haben kann.

Der erste Ansatz berücksichtigt sowohl die höhere Schadenswahrscheinlichkeit der

Explosion als auch die unterschjedlichen Schutzbedürftigkeiten der betroffenen Ob

jekte sowie die Art der zu erwartenden· Wirkungen und damit auch die Schutzwirkung

der baulichen Oestaltung der Vernichtungsplätze. Ob es schließlich bei dem vorgeleg

ten ersten Entwurf bleiben wird., ist derzeit noch nicht abzusehen und muß der weite

ren Diskussion im Sachverständigengrelnium vorbehalten bleiben.

Wegen der bestehenden Unsicherheit.über die zukünftig geltenden Regelungen werden

im vorliegenden Fall der Mustersicherheitsanalyse der Spreng- und der Brandplatz

nicht in das erweiterte Screening Verfahren einbezogen. Die Vernichtungsplätze

Inüßten derzeitig noch in einer gesonderten Siynerheitsbetra~htung analysiert werden,

worauf jedoch iIn vorliegenden Fall verzichtet wird.



-AI-63-

DONATOR
G E B Ä U D E Nr.: 69.10
Sprengplatz *B 3/4
X: 115.0 160.0 187.0 194.0 167.0
Y: 661.0 663.0 700.0 738.0 770.0

Donatorklasse : vergleiche Vorbemerkung
Akzeptorklasse : vergleiche Vorbemerkung

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb :{Nein

Ausblasewand : Keine
Ausblaserichtung : 0.0 Grad

Ständige Arbeitsplätze: Nein
EXPLOSIVSTOFF

Menge: 10.0 kg
Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO ZI Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

921.5 1070.1 1234.1 242.0 273.8 361.1 497.4

DONATOR
GE B Ä U D E Nr.: 69.20
Sprengfläche *B 3/4
X: 145.'0 158.0 164.0 162.0 154.0
Y: 689.0 700.0 712.0 722.0 725.0

Donatorklasse : vergleiche Vorbemerkung
Akzeptorklasse : vergleiche Vorbemerkung

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Keine
Ausblaserichtung : 0.0 Grad

Ständige Arbeitsplätze: Nein
EXPLOSIVSTOFF

Menge: 10.0 kg-
Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Z 1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

949.8 1095.0 1268.8 275.0 315.2 389.1 526.3

128.0
758.0

157.0
710.0

103.0
727.0

148.0
700.0

100.0
700.0

137.0
695.0



-AI-64-

D O'N ATOR
G E B Ä U D E Nr.: 70.10
Brandplatz *C/D 1/2
X: 290.0 314.0 325.0 320.0 300.0
Y: 857.0 871.0 890.0 908.0 913.0

Donatorklasse : vergleiche Vorbelnerkung
Akzeptorklasse : vergleiche Vorbemerkung

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Keine
Ausblaserichtung : 0.0 Grad

Ständige Arbeitsplätze: Nein
EXPLOSIVSTOFF

Menge: 10.0 kg
Lagerklasse : 1. 1

Abstand zum Zaun in In :
zO :Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

997.2 1102.5 1080.6 120.0 289.1 557.1 595.3

--- 1) 0 ~ j\ 1l 0 R ---
G E B Ä U D E Nr.: 70.20
Brandfläche *C/D 1/2
X: 270.0 300.0 300·.0 270.0
Y: 870.0 870.0 '885.0 885.0

Donatorklasse : vergleiche Vorbelnerkung
Akzeptorklasse : vergleiche Vorbelnerkung

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände Init Eigenantrieb : 'Nein

Ausblasewand : Keine
Ausblaserichtung : 0.0 Grad

Ständige Arbeitsplätze: Nein
EXPLOSIVS1l0FF

Menge: 10.0 kg
Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUlU Zaun in In :

ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
1003.4 1111.6 1106.0 115.0 293.5 570.1 604.1

277.0
910.0

263.0
88Ö.0

273.0
-863,.0
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DONATOR
G E B A E U D E Nr.:, 72.00
Vernichtungslnaterial Zwischenlager *D 2
X: 334".0 342.0 342.0 334.0
Y: 855.0 855.0 860.0 860.0

Donatorklasse : 2
Akzeptorklasse : 6

Schwere Sprengstuecke : Nein
Gegenstaende mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
tnit Donatorklasse : 4
mit Akzeptorklasse : 8

Ausblaserichtung : 270.0 Grad
Staendige Arbeitsplaetze: Nein

EXPLOSIVSTOFF
Menge: 50.0 kg

Lagerklasse, .: 1.1

Abstand ZUlU Zaun in In :

ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
969.9 1071.5 1067.2 140.0 362.2 555.1 577.1

Sollabstand zu oeffentL. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebaeuden

55.3 m
81.0 In

Akzept. Ständ.A Donalor- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

, G.eb. rb.pI. klasse' klasse Abstand Abstand Faktor [*1 Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts
1:'-'

70.10 Nein 2 4 23.0m 22.0m 6.00 * Brandplatz ~C/D 1/2

Bedingt durch die programminterne Auf / bzw. Abrundungen der SOLL- / bzw. IST- Abstände zur

sicheren Seite fällt dieses Akzeptorgebäude beim Screening Prozesß heraus und wird hier als potentiell

getahrdet' aufgeführt. Die Differenz zwischen dem SOLL-- und IST-Abstand zwischen den Gebäuden

ist kleiner als 10 % des SOLL-· Abstandes und somit tolerabel.

Die Konstellation 72.00 > 70.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-66-

--- 1) () ~ j\ 1l () Ft ---
G E B Ä U D E Nr.: 75.10
gefährlicher Bereich des llechnikulns *F 1/2
X: 576.0 592.0 592.0 576.0
Y: 880.0 880.0 905~0 905.'0

Donatorklasse : 2
Akzeptorklasse : 2

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 3
mit Donatorklasse : 4
mit Akzeptorklasse : 4

Ausblaserichtung : 90.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

EXPL()SIVSTOFF
Menge: 20.0 kg

Lagerklas~e : 1.1

Abstand zum Zaun in In :
ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

904.2 914.9 813.6 95.0 583.8 585.0 585.0

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

40.7 m
59.7 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beitn Screening-

Geh. rb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren heraus,gefallenen Gebäudes/Objekts

75..09 Ja 2 9 ll.OIn O.Om 4.00 * ungefahrlicher Bereich des Technikums

Der in Ausblasebauart errichtete gefahrliche Bereich des Technikums Gebäude Nr.:75.10 ist vom

ungefährlichen Bereich d~s Technikums Gebäude Nr. :75.00 durch eine öffnungslose Widerstandswa,nd

getrennt. Die Arbeiten im gefährlichen Bereich werden ausnahmslos vom geschützten ungefährlichen

Bereich aus gesteuert und überwacht. Die die heiden Arbeitsbereiche trennende Widerstandswand muß

so ausgelegt sein, daß sie einer Detonation von 20 kg Explosivstoff im Gebäude Nr.:75.10 unbeschä

digt widersteht. Für die Auslegung der Widerstandswand ist eine.genaue Berechnung der Stoßdruck und

Stoßimpuis sowie der Splitterbelastung im Fall einer Explosion erforderlich. Zur Klärung der tatsächli

chen Gefährdung ist die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHERHEITSANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 75.10 > 75.00 bedarf einer weiteren Überprüfung.
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612.0
877.0

--- 1) () ~ A 1l () ~ ---
G E B Ä U D E ~r. 76.00
Labor *G 2
X: 604.0 627.0 627.0
Y: 855.0 855.0 877.0

1)onatorklasse : 4
Akzeptorklasse : 4

Schwere Sprengstücke. : ~ein

Gegenstände mit Eigenantrieb : ~ein

Ausblasewand : Keine
Ausblaserichtung : 0.0 Grad

Ständige Arbeitsplätze :Ja
EXPL()SIVSll()FF

Menge: 3.0 kg
Lagerklasse : 1. 1

612.0
865.0

604.0
865.0

Abstand zum Zaun in m :
ZO Z 1 Z2 Z3 Z4

872.3 872.6 782.7 135.0 618.9
Z 5Z 6

564.7 564.7

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen
Sollabstand zu Wohngebäuden

21.6 m
31.7 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. rb,p!. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r"j \Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Obiekt;'
;", .."".,

75.00 Ja 4 9 30.0m 7.0m 6.00 * ungeHihrlicher Bereich des Technikums
.,4J.\.. .

Die für das gesamte Laborgebäude Gebäude Nr.:76.00 vorgesehene Explosivstoffmasse von 3 kgi'st auf

mehrere Laboratorien verteilt, so daß die an einer Stelle befindliche Explosivstoffmasse 500 g nicht

übersteigt. Die einzelnen Laboratorien sind derart voneinander getrennt, daß eine sympathetische

, Detonation der verschiedenen Explosivstoff TEIL-Mengen ausgeschlossen ist. Im Falle einer Explosion

im Gebäude Nr. :76.00 ist mit einer Beschädigung oder unzulässigen Gefahrdung des Gebäudes

Nr.:75.00 nicht zu rechnen.

Die Konstellation 76.00 > 75.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

* Betriebswerkstatt für Technikum/Labor

Die für das gesamte Laborgebäude Gebäude Nr. :76.00 vorgesehene Explosivstoffmasse von 3 kg ist auf

mehrere. Laboratorien verteilt, so daß die an einer Stelle befindliche Explosivstoffmasse 500 g nicht

übersteigt. Die einzelnen Laboratorien sind derart voneinander getrennt, daß eine sympathetische

Detonation der verschiedelfen Explosivstoff TEIL-Mengen ausgeschlossen ist. Im Falle einer Explosion

im Gebäude Nr. :76.00 ist mit einer Beschädigung oder unzulässigen Gefahrdung des Gebäudes

Nr.:77.00 nicht zu rechnen.

Die Konstellation 76.00 > 77.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



743.0
935.0

-AI-68-

--- 1) () ~ J\ 1l () ft ---
G E B Ä U D E Nr.: 82.00
Prüfstand (Sprengbunker) *H 1
X: 743.0 777.0 777.0
Y: 930.0 930.0 935.0

Donatorklasse : 2
Akzeptorklasse : 2

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände lnit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
tnit Donatorklasse : 4
lnit AkzeptorKlasse : 4

J\usblaserichtung : 270.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

E X P LOS I V S T O~F F
Menge: 5.0,;kg

Lagerklasse : 1.. 1

Abstand zum Zaun in In :
ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

930.3 821.6 626.4 65.0 745.8 675.2 675.2

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

25.6 m
37.6 In

Akzept. Sländ.A Donator~ Akzept. Soll~ Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beitn Screening-

Geb. rb.pI. .. klasse klasse Abstand ·Abstand 'Faktor r*] Verfahren heraus1Zefallencn Gebäudes/Objekts

82.10 Nein 4 3 ll.Dm O.Om 6.00 * Kleiner Schießplatz *H 1/2

Der Sprengbunker Gebäude' Nr.:82.00 befindet sich am Rande des umwallten Schießplatzes Gebäude

Nr.: 82.10. Der Arbeitsaqlauf auf dem Prüfstand ist so organisiert, daß entweder nur im' Sprengbunker

oder nur auf dem Freigelände des Schießplatzes gearbeitet wird. Dadurch '~~st sichergestellt, daß sich im

Falle einer pxplosion im Sprengbunker Gebäude Nr.:82.00 keine Explosivstoffe und keine Personen

auf dem Schießplatz Gebäudes Nr. :81.10 befinden. Somit kann der Schießplatz gegenüber dem Spreng-

'bunker nicht als Akzeptor gelten.

Die Konstellation 82.00 > 82.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



739.0
930.0

-AI-69-

DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 82.10
Kleiner Schießplatz *H 1/2
X: 745.0 778.0 778.0
Y: 895.0 895.0 930.0

Donatorklasse : 3
Akzeptorklasse : 3

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Keine
Ausblaserichtung : 0.0 Grad

Ständige Arbeitsplätze: Nein
EXPLOSIVSTOFF

Menge: 5.0 kg
Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Z 1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

895.3 795.8 625.9 70.0 742.3 643.5 643.5

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

25.6 m
37.6 m

Akzept. Ständ.A DonalOr- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. rb.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [..] Verfahren herauso efallenen G.:bäudes/Obiekts
. ~:\t:;;

82.00 Nein 3 4 9.0m O.Om 5.00 * Prüfstand (Sprengbunker) *H 1
'" ."

A~ Rande des umwallten "kleinen" Schießplatzes Gebäude Nr.:82.10 befindet sich der Sprengbunker

(Gebäude Nr.:82.00). Der ,Arbeitsablauf auf dem Prüfstand ist so organisiert, daß entweder nur auf

dem Freigelände oder nur im Sprengbunker des Schießplatzes gearbeitet wird. Dadurch ist sicherge

stellt, daß sich im Falle einer Explosion auf dem Sprengplatz Gebäude Nr.: 82.10 keine Explosivstoffe

und keine Personen im Sprengbunker Gebäudes Nr.:81.00 befinden. Somit kann der Sprengbunker

gegenüber dem Schießplatz nicht als Akzeptor gelten.

Die Konstellation 82.10 > 82.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-70-

--- DON A TOR
G E B A E U D E Nr.: 84.00
Zuendmittel Lager *H 2
X: -' 761.0 766.0 766.0 761.0
Y: 877.0, 877.0 883.0 883.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstuecke : Nein
Gegenstaende Init Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand' : Seite 1
mit Don'atorklasse: 4
mit Akzeptorklasse : 8

Ausblaserichtung : 270.0 Grad
Staendige Arbeitsplaetze: Nein

EXPLOSIVSTOFF
Menge: 10.0 l~g

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUITI Zaun in m :
ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

877.7 791.3 644.7 117.0 769.,9 633.3 633.3

Sollabstand zu oeffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebaeuden

32.3 m
47.4 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Soll-- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. rb.pI. k]ass~ klasse Abstand Abstand Faktor [*] Verfahren herausj!efallenen Gebäudes/Objekts

83.00 Ja 1 9 9.0m 9.0m 4.00 * Kontrollraum / Sozialraum I WC *H2

Das Rechenprogran1ID des Screening Prozesses ist so 'gestaltet, daß Konstellationen, bei denen die IST

Abstände zwischen den Gebäuden (O~jekten) genau den SOLL- Abständen entsprechen,trotzdem als zu

überprüfende Konstellation angezeigt werden

Die Konstellation 84.00 > 83.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-71-

--- I) () ~ J\ 1[ () J( ---

GEBÄUDE ~r.: 101.00
Sprengstoff Lager für WetterBAM 11 *1\1 3
X: 1222.0 1237.0 1236.0 1221.0
Y: 719.0 720.0 736.0 735.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände Init Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
lnit I)onatorklasse: 2
lnit J\kzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 274.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

EXPL()SIVSTOFF
Menge: 50000.0 kg

Lagerklasse : 1.1
Abstand zum Zaun in m :
zO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

752.5 368.1 310.8 264.0 1249.4 834.8 806.8

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

552.6 In
810.5 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beitn Screening-

Geh. rb.pt klasse klasse Abstand Abstand Faktor [·1 Verfahren heraus,gefallenen Gebäudes/Objekts

30.00 Nein 2 3 222.0m 217.0ITI 6.00 * Eisenbahn Verladung > (SB) *L·~5/6

Das Gebäudes Nr.:30.00 liegt im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:101.00. Die Differenz zwischen

dem SOLL- und IST-Abstand zwischen den Gebäuden ist kleiner als 10 % des SOLL- Abstandes und

wegen des dichten Baunlhewuchses zwischen den Gebäuden tolerabel.

Die Konstellation 101.00 > 30.00 bedarf keiner weiteren Überpriifung.

* Eisenbahn Verladung > (NB) *L 5/6

Der vorhandene IST- Abstand von 180,00 Meter zwischen den Gebäuden entspricht unter Zugrundele

gung einer Explosivstoffnlasse von 50 000 kg im Gebäude Nr.:lOl.00 einenl k Faktor von 4,90. Im

Falle einer Explosion inl Gebäude Nr.:l01.00 ist mit einer weitgehenden Beschädigung des Gebäudes

Nr.: 30.1 0, nicht aber nlit einenl sympathetischen Mitdetonieren der inl Gebäude Nr. :30.1 0 abgestellten

Explosivstoffnlenge zu rechnen. Wird zusätzlich noch das relativ kleine TNT Äquivalent der Wetter

sprengstoffe von etwa 0,6 berücksichtigt, so kann davon ausgegangen werden, daß die inl Bereich der

Eisenbahn UITIschlag Anlage tätigen Personen inl Falle einer Explosion im Lager ausreichend geschützt

sind. Zur Klärung der tatsächlichen Gefährdung ist die Durchführung einer SPEZIELLEN SICHER

HEITSANALYSE erforderlich.

Die Konstellation 101.00 > 30.10 bedarf einer weiteren Überprüfung.



-AI-72-

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzep lorgebäudebezeichnung des beiln Screening-

Geb. rb.pI. klasse klasse Abstand Abs.tand Faktor ri4c
] Verfahren herausg.efallenen Gebäudes/Objekts

99.00 Nein 1 9 148.0nl 123.0m 4.00 * Toiletten *L4

Das Gebäude Nr.:99.00 (Toiletten) gilt als nicht zu schützendes Objekt.

Die Konstellation 101.00 > 99.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

102.0 Nein 1 6 93.0m 45.0m 2.50 * Sprengstoff Lager für WetterBAM 11 *M 3

0

Das Gebäudes Nr.:l0Z.00 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:l01.00. Die der erdüber

deckten Rückseite des Lager Gebäudes Nr.:101.00 zugekehrte, durch einen Vorwall geschützte Zu

gangsseite des Lager Gebäudes Nr.: 102'.00 ist baulich derart gestaltet, daß sie einer Stoßdruckbelastung

von außen von deutlich mehr als 3 bar standhält. Dieser Konstellation entspricht, gemäß der für den mi

litärischen Bereich·· geltenden Vorschriften (~Dv 34/230) < 26>, in k Faktor von 1,12, sofern die

übrigen Wände und die Depke des Gebäudes Nr.: 102.00 einem Stoßdruck von mindestens 3 bar

Widerstand leisten. Die Explosivstoffmasse von 50 000 kg in dem Sprengstofflager des Gebäudes

Nr.: 101.00 ergibt hinsichtlich des SOLL--Ahstandes zum Sprengstofflager Gebäude Nr.: 102.00

de~entsprechend einen einzuhaltenden SO·LL--Abstand von 41,30 Meter. Dieser SOLL--Abstand ist

kleiner als der vorhandene IST--Abstand von 45,20 Meter.

Die Konstellation 101.00 > 102.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-73-

--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 102.00
Sprengstoff Lager für WetterBAM II *M 3
X: 1217.0 1232.0 1230.0 1215.0
Y: 780.0 781.0 796.0 795.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 278.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

EXPLOSIVSTOFF
Menge: 50000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO ZI Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

809.6 425.6 265.5 204.0 1232.2 862.8 846.4

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

552.6 m
810.5 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. , rb.pI. , klasse klasse Abstand Abstand Faktor r"] Verfahren herausoefallencn Gebäudes/Objekts

103.0 Nein 1 6 93.0m 44.0m 2.50 * Sprengstoff Lager für WetterBAM III

0

Das Gebäudes Nr.:103.00Iiegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:l02.00. Die der erdüber

d~kten Rückseite des Lager Gebäudes Nr.: 102.00 zugekehrte, durch einen Vorwall geschützte

Zugangsseite des Lager Gebäudes Nr.: 103.00 ist baulich derart gestaltet, daß si~ einerStoßdruckbela

stung von außen von deutlich mehr als 3 bar standhält. Dieser Konstellation entspricht, gemäß der für

den militärischen Bereich geltenden Vorschriften (ZDv 34/230) <26 >, ein k Faktor von 1,12, sofern

die übrigen Wände und die Decke des Gebäudes Nr.:l03.00 einem Stoßdruck von mindestens 3 bar

Widerstand leisten. Die Explosivstoffmasse von 50 000 kg in dem Sprengstoftlager des Gebäudes

Nr.: 102.00 ergibt hinsichtlich des SOLL- Abstandes zum Sprengstoftlager Gebäude Nr.: 103.00

dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL- Abstand von 41,30 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist

kleiner als der vorhandene IST- Abstand von 44,00 Meter.

Die Konstellation 102.00 > 103.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-74-

--- 1) () ~ A 1l () Ft ---
G E B Ä U D E Nr.: 103.00
Sprengstoff Lager für WetterBAM 111 *M 2
X: 1210.0 1225.0 1223.0 1208.0
Y: 839.0 841.0 856.0 854.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände ll1it Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 2'78.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

EXPLOSIVSTOFF
Menge: 50000.0 kg

Lagerklasse : 1.1
Abstand ZUlTI Zaun in In :

ZO Z 1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
864.9 483.8 228.2 144.0 1216.8 891.4 883.2

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

552.6 m
810.5 In

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff Akzeplorgebäudebezeichnung des beinl Screening-

Geh. rb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [ate] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

104.0 Nein 1 6 93.0m 43.0m 2.50 * Sprengstoff Lager für WetterBAM 111

0

Das Gebäudes Nr.:l04.00 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:l03.00. Die der erdüber

deckten Rückseite des 'Lager Gebäudes Nr.:103.00 zugekehrte, durch einen Vorwall g~schützte

Zugangsseite des Lager Gebäudes Nr.: 104.00 ist baulich derart gestaltet, daß sie einer Stoßdruckbela

stung von außen von deutlich mehr .als 3 bar standhält. Dieser Konstellation entspricht, gemäß der für

den militärischen Bereich geltenden Vorschriften (ZDv 34/230) <26>, ein k Faktor von 1,12, sofern

die übrigen Wände und die Decke des Gebäudes Nr.: 104.00 einenl Stoßdruck von mindestens 3 bar

'Widerstand leisten. Die Explosivstoffmasse von 50 000 kg in dem Sprengsloftlager des Gebäudes

Nr.: 103.00 ergibt hinsichtlich des SOLL- Abstandes zum Sprengstofflager Gebäude Nr.: 104.00

denlentsprechend einen einzuhaltenden SOLL- Abstand von 41,30 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist

kleiner als der vorhandene IST- Abstand von 43,00 Meter.

Die Konstellation 103.00 > 104.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-75-

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzeptorgebälldebezeichnllng des beim Screening-

Geb. rb.nI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [.] Verfahren heraus"efallenen Gebäudes/Obiekts

121.0 Nein 1 6 93.0m 87.0m 2.50 * Sprengstoff Lager für BAMgel 30 *L2
0,

0

Das Gebäudes Nr.: 121.00 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.: 103.00. Die der erdüber

deckten Seite des Lager Gebäudes Nr.:103.00 zugekehrte, durch einen Vorwall geschützte Zugangsseite

des Lager Gebäudes Nr.:121.00 ist baulich derart gestaltet, daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen

von deutlich mehr als 3 bar stand~ält. Dieser Konstellation entspricht, gemäß der für den militärischen

Bereich geltenden Vorschriften (ZDv 34/230) < 26 >, ein k Faktor von 1,83, sofern die übrigen

Wände und die Decke des Gebäudes Nr.: 121.00 einem Stoßdruck von mindestens 3 bar Widerstand
\

leisten. Die Explosivstoffmasse von 50 000 kg in dem Sprengstofflager des Gebäudes Nr.: 103.00 ergibt

hinsichtlich des SOLL- Abstandes zum Sprengstofflager Gebäude Nr.: 121.00 dementsprechend einen

einzuhaltenden SOLL- Abstand von 67,40 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist kleiner als der vorhandene

IST-Abstand von 87,00 Meter.

Die Konstellation 103.00 > 121.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-76-

--- I) () ~ J\ 1l () Ft ---
G E B Ä U D E Nr.: 104.00
Sprengstoff Lager für WetterBAM 111 *L/M 1
X: 1199.0 1214.0 1212.0 1197.0
Y: 897.0 899.0 914.0 912.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände lnit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
lnit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung -: 278.0 Grad
Ständige J\rbeitsplätze : Nein

EXPLOSIVSTOFF
Menge: 50000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUITI Zaun in m :
ZO Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Zp

918.8 541.9 206.7 86.0 1200.2 919.2 916.4

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen' :
Sollabstand zu Wohngebäuden

552.6 m
810.5 m

Akzept. Ständ.A Don~llor- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des ,beinl Screening-

Geb. rb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [»!cl Verfahren h.erausgefallenen Gebäudes/Objekts

120.0 Nein 1 6 93.0m 90.0m 2.50 * Sprengstoff Lager für BAMgel 30 *K/L 2

0

Das Gebäude Nr.:120.00 liegt nicht i~ Ausblasesektor des Gebä~des Nr.:l04.00. Die der erdiiber

deckten Seite des Lager Gebäudes Nr.: 104.00 zugekehrte, durch einen Vorwall geschützte Zugangsseite

des Lager Gebäudes Nr.: 120.00 ist baulich derart g~staltet, daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen

von deutlich mehr als 3 bar standhält. Dieser.Konstellation entspricht, genläß der für den militärischen

Bereich geltenden Vorsc~riften (ZDv 34./230) <26>, ein k Faktor von 1,83, sofern die übrigen

Wände und die Decke des Gebäudes Nr.: 120.00 einenl Stoßdruck von mindestens 3 bar Widerstand

leisten. Die Explosivstoffnlasse von 50 000 kg in dem Sprengstoftlager des Gebäudes Nr.: 104.00 'ergibt

hinsichtlich des SOLL- Abstandes zum Sprengstoftlager Gebäude Nr.: 120.00 dementsprechend einen

einzuhaltenden SOLL- Abstand von 67,40 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist kleiner als der vorhandene

IST- Abstand von 90,00 Meter.

Die Konstellation 104.00 > 120.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-77-

--- I) () ~ J\ 1l () ~ ---
G E B Ä U I) E ~r. : 105.00
Sprengstoff Lager (TNT ungelnahlen) *K/L 3
X: 1098.0 1107.0 1101.0 1092 .0
Y: 748.0 757.0 764.0 755.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände lnit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
mit Donatorklasse : 2
mit J\kzeptorklasse : 6

J\usblaserichtung : 311.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze : Nein

EXPL()SIVST()FF
Menge: 30000.0 kg

Lagerklasse : 1. 1
Abstand ZUlll Zaun in In :

ZO Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
754.4 468.4 380.7 243.0 1119.1 746.7 740.3

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen ·
Sollabstand zu Wohngebäuden

466.1 In
683.6 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Sol1- K1cinst~r k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beilTI Screening-

Geb. rb.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r+l Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

99.10 Nein 1 9 125.0m 97.0m 4.0Q * Toiletten *J/K 2/3..

Das Gebäude Nr.:99.10 (Toiletten) gilt als nicht zu schützendes Objekt.

Die Konstellation 105.00 > 99.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

106.0 Nein 1 6 78.0m 39.0n1 2.50 * Sprengstoff Lager (TNT gemahlen) *K 3

0

Das Gehäude Nr.:l06.00 liegt nicht inl Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:l05.00. Die der erdüber

deckten Rückseite des Lager Gebäudes Nr.: 105.00 zugekehrte, durch einen VOIWall geschützte

Zugangsseite des Lager Gehäudes Nr.: 106.00 ist haulich derart gestaltet, daß sie einer Stoßdruckbela

stung von außen von deutlich n1ehr als 3 bar standhält. Dieser Konstellation entspricht, gemäß der für

den ll1ilitärischen Bereich geltenden Vorschriften (ZDv 34/230) < 26>, ein k Faktor von 1, 12, sofern

die übrigen Wände und die Decke des Gebäudes Nr.: 106.00 einem Stoßdruck von nlindestens 3 bar

Widerstand leisten. Die .Explosivstoffmasse von 30 000 kg in denl Sprengstofflager des Gebäudes

Nr.:l05.00 ergiht hinsichtlich des SOLL- Ahstandes zum Sprengstotl1ager Gebäude Nr.:l06.00

dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL- Abstand von 34,80 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist

kleiner als der vorhandene IST- Abstand von 39,00 Meter.

Die Konstellation 105.00 > 106.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-78-

--- I) () ~ l\ 1L () ~ ---
G E B Ä U D E Nr.: 10'6.00
Sprengstoff Lager (TN1L gelnahlen) *K 3
X: 1062.0 1067.0 1059.0 1054.0
Y: 780.0 786.0 793.0 787.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstü.cke : Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

l\usblasewand: Seite 1
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklass.e : 6

Ausblaserichtung : 319.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

EXPLOSIVS1L()FF
Menge: 30000.0 kg

Lagerklasse : 1.1
Abstand ZUlU Zaun in In :

ZO Z~ Z2 Z3 Z4 25 Z6
782.5516.1 395.8214.01075.3737.6736.1

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

466.11TI
683.6 In

Akzept. 5tänd.A Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des bein1 Screening-

Geh. rb.pl. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r*] Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

99.10 Nein 1 9 125.0m 50.0m 4.00 * Toiletten *J/K 2/3

Das Gebäude Nr. :99.10 (Toiletten) gilt als nicht zu schützendes Objekt.

Die Konstellation 106.00 > 99.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

107.0 Nein 1 6 78.0111 37.0m 2.50 *' Sprengstoff Lager für BAMgel 40 *K2

0

Das Gebäude Nr.: 107.00 liegt nicht im Aushlasesektor des Gebäudes Nr.: 106.00. Die der erdüber

deckten Rückseite des Lager Gebäudes Nr.:l06.00 zuge,~ehrte, durch einen Vorwall geschützte

Zugangsseite des Lager Gebäudes Nr.: 107.00_ ist baulich derart gestaltet, daß sie einer Stoßdruckbela

stung von außen von deutlich mehr als :3 bar standhält. Dieser Konstellation entspricht, gemäß der für

den militärischen Bereich geltenden Vorschriften (ZDv 34/230) <26>, ein k Faktor von 1,12, sofern

die übrigen Wände und die Decke des Gebäudes Nr.: 107.00 einem Stoßdruck von mindestens 3 bar

Widerstal)d leisten. Die Explosivstoffmasse von 30 000 'kg in den1 Sprengstoftlager des Gebäudes

Nr.: 1Ö6.00 ergibt hinsichtlich des SOLL- Abstandes zum Sprengstoftlager Gebäude Nr.: 107.00

d~mentsprechend einen einzuhaltenden SOLL- Abstand von 34,80 1\1eter. Dieser SOLL- Abstand ist

kleiner als der vorhandene IST- Abstand von 37,00 Meter.

Die Konstellation 106.00 > 107.00 bedarf keiner weiteren llberprüfung.



-AI-79-

--- I) () ~ 1\ 1l () tt ---
G E B Ä U I) E Nr. : 107.00
Sprengstoff Lager für BAMgel 40 *K 2
X: 1023.0 1027.0 1018.0 1014.0
Y: 808.0 815.0 821.0 814.0

I)onatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : ~ein

Gegenstände mit Eigenantrieb : ~ein

Ausblasewand : Seite 1
mit Donatorklasse : 2
Init Akzeptorklasse : ' 6

Ausblaserichtung· : 326.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze .: Nein

EXPL()SIVS1l0FF
Menge: 30000.0 kg

Lagerklasse : 1.1
A.bstand ZUln Zaun in m :

Z 0 Z 1 Z. 2 Z 3 Z 4 Z 5 Z 6
808.3 562.9 416.4 185.0 1030.9 726.9 726.9

Sollabstand zu äffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

466.1 In
683.6 In

Akzept. Sländ.A Donator· Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudcbczeichnung des beim Screening-

G'ch. rb.pI. ' klasse klasse Abstand Abstand Faktor r""l Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Obiekts

99.10 Nein 1 9 125.0m 15.0m 4.00 * Toiletten *J/K 2/3

Das Gebäude Nr.:99.10 (Toiletten) gilt als nicht zu schützendes Objekt.

Die Konstellation 107.00 > 99.10' bedarf keiner weiteren Überprüfung.

108.0 Nein 1 6 78.0nl 37.0n1 2.50 *, Sprengstoff Lager für BAMgel 40 *1 4-

0

Das Gebäude Nr.:l08.00 liegt nicht i~ Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:l07.00. Die der erdüber

deckten Rückseite des Lager Gebäudes Nr.:l07.00 zugekehrte, durch einen Vorwall geschützte

~ugangsseite des "Lager Gebäudes Nr.: 108.00 ist baulich derart gestaltet, daß sie einer Stoßdruckbela

stung von auß~n von deutlich mehr als 3 bar standh~lt. Dieser Konstellation entspricht, gemäß der für

den militärischen Bereich geltenden Vorschriften (ZDv 34/230) < 26 >, ein k Faktor von 1,12, sofern
• !

die übrigen Wände und die Decke des Gebäudes Nr.:l08.00 einem 'Stoßdruck von mindestens 3 bar

Widerst~nd leisten. Die Explosivstoffmasse von 30 000 kg in dem Sprengstofflager de$ Gebäudes

Nr.:l07.00 ergibt hinsichtlich des SOLL- Abstandes zum Sprengstofflager Gebäude Nr.:l08.00

dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL- Abstand von" 34,80 Meter. DIeser SOLL- Abstand ist

kleiner als der vorhandene IST-Abstand von 37,00 Meter.

Die Konstellation 107.00 > 108.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



-AI-80-

--- 1) () ~ A 1L () ~ ---
G E B Ä U 1) E Nr.: 108.00
Sprengstoff Lager für BAMgel 40 *J 2
X: 983.0 986.0 976.0· 973.0
Y: 835.0 842.0 846.0 839.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände Init Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite 1
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 338.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze : Nein

EXPL()SIVST()FF
Menge : 30000.0 kg

Lagerklasse : 1.1
Abstand ZUlU Zaun in In :.

ZO Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
835.1609.8443.1 158.09·86.2717.1717.1

I

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

466.11TI
683.6 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. 5011- KJeinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beiIn Screening-

Geh. rb.pl. klasse ·klasse Abstand Abstand Faktor [-Ir] Verfahren heraus~efallenen Gebäudes/Objekts

99.10 Nein 1 9 125.0m 35.0m 4.00 * Toiletten *J/K 2/3

Das Gebäude Nr.:99.10 (Toiletten) gilt als nicht zu schützendes Objekt.

Die Konstellation 108.00 > 99.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.

109.0 Nein 1 6 78.0m 38.0m 2.50 * Sprengstoff Lager für BAMgel 40 *J 2

0

Das Gebäude Nr.:109.00 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:108.00. Die der erdüber

deckten Rückseite des Lager Gebäudes Nr.: 108.00 zugekehrte, durch einen Vorwall geschützte

Zugangssei te des Lag~r Gebäudes Nr.: 109.00 ist baulich derart gestaltet, daß 'sie einer Stoßdruckbela

stung von außen von deutlich nlehr als 3 bar standhält. Dieser Konstellation entspricht, genläß der für

den militärischen Bereich geltenden Vorschriften (ZDv 34/230) <26>, ein k Faktor von 1,12, sofern

die übrigen Wände und die Decke des Gebäudes Nr.: 109.00 einem Stoßdruck von nundestens 3 bar

Widers~and leisten. Die Explosivstoffmasse von 30 000 kg in dem Sprengstoft1ager des Gebäudes

Nr.: 108.00 ergibt hinsichtlich des SOLL- Abstandes zum Sprengstofflager Geb~ude Nr.: 109.00

denlentsprechend einen einzuhaltenden SOLL- Abstand von 34,80 Meter. Dieser SOLL- Abstand ist

kleiner als der vorhandene IST- Abstand von 38,00 Meter.

Die--Konstellation 108.00 > 109.00 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 109.00
Sprengstoff Lager für BAMgel 40 *J 1
X: 938.0 940.0 930.0 928.0
Y: 854.0 863.0 865.0 856.0

Donatorklasse : I
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke .: Nein
Gegenstände mit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewand : Seite I
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : .6

Ausblaserichtung : 349.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

EXPLOSIVSTOFF
Menge: 30000.0 kg

Lagerklasse : 1. 1

Abstand zum Zaun in m :
ZO Z 1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

854.1 654.7 480.0 137.0 939.1 701.7 701.7

Sollabstand zuöffentl. Verkehrswegen : 466.1 m
Sollabstand zu Wohngebäuden 683.6 m

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Scre~ing-

Geb. rb.pl. klasse . klasse Abstand Abstand Faktor r'"1 Verfahren heraus"efallenen Gebäudes/Objekts :~'
.. , ..... :"..

99.10 Nein 2 9 125.0m 80.0m 4.00 * Toiletten *J/K 2/3

Das Gebäude Nr. :99.10 (Toiletten) gilt als nicht zu schützendes Objekt.

Die Konstellation 109.00 > 99.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.



468.0
732.0

-AI-82-

--- DON A TOR ---
G E B Ä U D E Nr.: 112.00
Nitropenta Lager (trocken) *E 3
X: 468.0 478.0 478.0
Y: 723.0 723.0 732.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände lnit Eigenantrieb : Nein

Ausblasewan.d: Seite 3
mit Donatorklasse : 2
tnit Akzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 90.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

E X P LOS I V S 'T 0 F F
Menge: 2000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in rn :
ZO ZI Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

791.5 882.1 960.2 268.0 539.3 423.1 423.6

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :.
Sollabstand zu Wohngebäuden

189.0 m
277.2 m

Akzept. St~nd.A Donator- Akzept. 5011- Kleinster k- Diff .Akzeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. rb.pI. klasse klasse , Abstand Abstand Faktor r*l Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

68.10 Nein 1 2 38.0m 32.0m 3.00 * PETN/Wachs Mischanlage *F 4

Das Gebäude Nr.:68.10 liegt nicht im Ausblasesektor des Gebäudes Nr.:112.00. Die PETN/Wachs

Mischanlage im Gebäud,~ Nr. :68.10 enthält keine ständigen Arbeitsplätze, da der Phlegmatisierun~s

vorgang des PETN vollautonlatisiert abläuft. Im Falle einer Explosion im Sprengstofflager Gebäude

Nr.:112.00 ist das Gebäude Nr.:68.10 formal unzulässig gefährdet. In diesem gefährdeten Gebäude

.halten sich Personen nur zum Beschicken bzw. Entladen und Reinigen der Anlage auf. Der IST

Abstand zwischen den Gebäuden ist ausreichend groß, um eine sympathetische Detonation der

Explosivstoffe inl Fall einer Explosion im Sprengstoftlager auszuschließen; daher wird der geringfügig

-zu kleine IST-Abstand toleriert.

Die Ko~stellation 112.00 > 68.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- I) () ~ 1\ 1r () ~ ---
G E B Ä U I) E Nr.: 113.00
Nitropen,ta Lager (PETN/Wachs) *D/E 4
X: 392.0 402.0 402.0 392.0
Y: 677.0 677.0 687.0 687.0

,I)onatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

"Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände lnit Eigenantrieb : ~ein

,Ausblasewand : Seite 3
Init Donatorklasse : 2
nlit 1\kzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 90.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze: Nein

EXPLOSIVSTOFF
Menge: 2000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand ZUlTI Zaun in In :

zO Zl Z2 Z3 Z4'Z5 Z6
785.3 902.2 1038.4 313.0 501.:,6 377.1 389.5

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen :
Sollabstand zu Wohngebäuden

189'.0 m
277.2 nl

Akzept. Ständ.A Donator- Akzept. Sol1- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des behn Screening-
\

Geh. rb.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor [aIc] Verfahren herausgefallenen O'ebäudes/Obje'fts.

99.30 Ja 1 9 51.Dm 48.0m 4.00 * Schut~raum und Toiletten *D 4

Die Gebäude der Musterfabrik, die Steuer- oder Schutzräume enthalten, sind baulich derart gestaltet,

daß sie einer Stoßdruckbelastung von außen, entsprechend einem k Faktor von, 1,25, standhalten. Die

Explosivstoffmasse von 2 000 kg im Sprengstoftlager des Gebäudes Nr.: 113.00 ergibt hinsichtlich des

Schu~z... und Steuerraumes im Gebäude Nr.:99.30 dementsprechend einen einzuhaltenden SOLL- Ab

stan'd von 15,70 Mfiter. Dieser SOLL- Abstand ist deutlich kleiner als der vqrhandene IST-Abstand

von 48,00 Meter.

Die- Konstellation 113.00 > 99.30 bedarf keiner weiteren Übel1?rüfung.
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--- l) () ~. 1\ 1l (),~ ---
G E B Ä U D E ~r.: 120.00
Sprengstoff Lager für BAMgel 30 *K/L 2
X: 1101.0 1111 .0 1107.0 1097.0
Y: 873.0 877.0 886.0 882.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : Nein
Gegenstände Init Eigenantrieb, : Nein

Ausblasewand : Seite 2
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 22.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze : ~ein

EXPL()SIVS1l0FF
Menge : 30000.0 kg

Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in In :
ZO Z 1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

878.8 566.3 314.1 123.0 1103.3 830.4 830.1

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen : 466.1 m
Sollabstand zu· Wohngebäuden 683.6 m

A~ept. Ständ.A Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Akzeptorgebäudebezeichnung des beitn Screening-

Geb. rb.pI. klasse klasse Abstand Abstand Faktor r+1 Verfahren herausgefallenen Gebäudes/Objekts

99.10 Nein 1 9 125.0m 119.0m 4.00 * Toilett~n *J/K 2/3

Das Gebäude Nr.:99.10 (Toiletten) gilt als nicht zu schützendes Objekt.

Die Konstellation 120.09 > 1 99.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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--- 1) () ~ A 1l () ~ ---
G E B Ä UD E ~r.: 121.00
Sprengstoff Lager für BAMgel 30 *L 2
X: 1112.0 1123.0 1122.0 1111.0
Y: 823.0 824.0 834.0 833.0

Donatorklasse : 1
Akzeptorklasse : 5

Schwere Sprengstücke : ~ein

Gegenstände mit Eigenantrieb : ~ein

Ausblasewand : Seite 2
mit Donatorklasse : 2
mit Akzeptorklasse : 6

Ausblaserichtung : 5.0 Grad
Ständige Arbeitsplätze : ~ein

EXPL()SIVSll()FF
Menge: 30000.0 kg

, Lagerklasse : 1.1

Abstand zum Zaun in m :
ZO ZI Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

830.6 514.9 323.8 166.0 1123.5 805.0 802.6

Sollabstand zu öffentl. Verkehrswegen : 466.1 m
Sollabstand zu Wohngebäuden 683.6 m

Akzept. Sländ.A Donator- Akzept. Soll- Kleinster k- Diff Alczeptorgebäudebezeichnung des beim Screening-

Geb. rb ,pI. klasse klasse Abstand Abstand Fal,:tor [..] Verfahren herausaefaUenen Gebäudes/Obiekür~,

99.10 Nein 1 9 125.0m 108.0m 4.00 * Toiletten *J/K 2/3

Das Gebäude Nr.:99.10 (Toiletten) gilt als nicht zu schützendes Objekt.

Die Konstellation 121.00 > 99.10 bedarf keiner weiteren Überprüfung.
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r

Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M Werk Gebäude Datum :
Aktien - Berlin 30. Apr.
g.esellschaft Zehlendorf Z· A U N 1 9 9 0

ZAUN Nummer · Z 0·Gebäudeeckenanzahl : 4
1 2 3 4

X-Werte: 800 1000 1000 800
Y-Werte: 0 0 0 0

ZAUN Nummer : Z 1
Gebäudeeckenanzahl · 4· 1 2 3 4

X-Werte:
I

1000 1400 1400 1000
-,

Y-Werte: 0 400 400 0

ZAUN Nummer : Z 2
Gebäudeeckenanzahl : 4

1 2 3 4

X-Werte: 140·0 1400 ·1400 1400
Y-Werte: 400 1000 1000 400

ZAUN Nummer : Z 3
Gebäudeeckenanzahl : 4

1 2 3 4
,
~

X-Werte: 0 0 1400 1400
Y-Werte: 1000 1000 1000· ·1000

ZAUN Nummer : Z 4
Gebäudeeckenanzahl : 4

1 \ 2 3 4

X-Werte: 0 0 0 0
Y-Werte: 300 300 1000 1000

ZAUN Nummer : Z 5
Gebäudeeckenanzahl : 4

1 2 3 4

.X-Werte: 0 500 500 0
Y-Werte: 300 300 300 300 "

ZAUN Nummer : Z 6
i

Gebäudeeckenanzahl · 4
1 2 3 4

X-Werte: 800 800 500 500
Y-Wer:te: 0 0 300 3'00
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TEIL 1 (ungefährlicher Betriebsteil)

Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 001.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.001.00

! Gebäudenummer 001.00

Gebäudebezeichnung Pförtnerhaus Tor I (Haupttor)

Gebäudeverwendung Büro und Wachstube des Wach
persona~s (Wachmanschaft) .
Ankommende LKW-Transporte können hier
abgefertigt werden.

Gebäudelage
Produktionsbereich

'.· J 10
Wachmanschaften (WM)

Gebäudeeckenanzahl : 4

ständige Arbeitsplätze :

STOFFMENGE in kg :
LAGERKLASSE DES STOFFES :

Ausblasewand

Schwere Sprengstück~

Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak : entfällt

000·00
0.0

keine

keine

keine

ja

5 p 74321

X-Werte: 913, 923 92'3 913
Y-Werte: 5 5 20 20

Gebäudebauart · Fertigbauweise·
Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator : 0

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 11

Sonstiges :
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Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 002.00

Datum' :
30.• Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.002.00

002.00

Verwaltung

Büro und Verwaltung des Betriebes

.Gebäudelage : J 10
Produktionsbereich · Verwaltung (VW)·
Gebäudeeckenanzahl : 6

STOFFMENGE in kg : 00000
LAGERKLASSE DES STOFFES · 0.0·
Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Ei-genantrieb : keine

Ausblasewand · keine Dk/Ak . entfällt· .
Ständige Arbeitsplätze · ja·

1 2 3 4 5- ,6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 913 924 924 919 919 913
Y-Werte: 37 37 69 ~9 67 67

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schut~einricht~ngen

Sonstig~s

: Fertigbau~eise

: ungefährlich

: keine

Donator: 0

Akzeptor: 11
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Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

N°r.: 002 • 10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.002.10

Gebäudenummer 002.10

Gebäudebezeichnung überdachter Fahrradständer

Gebäudeverwendung Zum Abstellen von Fahrrädern des
Betriebspersonals

Gebäudelage
Produkt~onsbereich

J 10
Verwaltung (VW)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewaond

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak : entfällt

· 00000·· 0.0·
: keine

· keine·
· keine·
: keine

4 5 6 7321

X-werte: 913 944 944 913
Y-Werte: 31 31 37 37

Gebäudebauart · Fertigbauweise·

Gebäudeeinstufung · ungefährlich Donator . 0· .

Schutzeinrichtungen · keine Akzeptor: 11·

Sonstiges ··
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G~bäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 003.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.003.00

003.00

Sozialgebäude / Kantine / Umkleide
räume
Kantine und Umkleideräume des Be
triebspersonals.

Gebäudelage : J'10
Produktionsbereich · Verwaltung (VW)·
Gebäudeeckenanzahl · 4· "

STOFFMENGE in kg : 00000
LAGERKLAS'SE DES STOF'F·ES · 0.0·
Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
'Eigenantrieb : keine

Ausblasewand · keine Dk/Ak : entfällt·
Ständige Arbeitsplätze : ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 919 ~34 934. ·919
Y-Werte: 69 69 100 100

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: Fertigbauweise

: ungefährlich

: keine

Donator: 0

Akzeptor: 11
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Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 004.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.004.00

Gebäudenummer 004.00

Gebäudebezeichnung Feuerwehrgerätehaus

Gebäudeverwendung Büro und Wachstube des Sicherheits
personals sowie deren Gerätelager.
Außerdem Standort der Betriebslösch
gruppe.

Gebäudelage
Produktionsbereich

J 8
Verwaltung (VW)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak : entfällt

· 00000·
: 0.0

: keine

: keine

: keine

: ja

4 5 6 7321

X-Werte: 955 959 949 945
Y-Werte: 211 226 228 213

Gebäudebauart · Fertigbauweise·

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator : 0

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 11

Sonstiges ··
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Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien ~

gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlen.dorf

Gebäude

Nr.: 005.00

'Da,tum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: UBA/89.005.00

: 005.00

: Hauptwerkstätten (KFZ/ Maler/ Elektro/
Sc~losser/ Schreiner)

: Unterbringung aller Werkstätten sowie
des Service-Personals.

Gebäudelage : J 8
Produktionsbereich · Werkstätten (Werk)·
Gebäudeeckenanzahl · 8·
STOFFMENGE in kg : 00000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstüske · keine·Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : keine bk/Ak : entfäll t):\

Ständige Arbeitsplätze : ja

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

X-Werte: 986 990· 966 980 970 956 951 947
Y-Werte: 230 244 251 304 306 253 254 240

Gebäudebauart : Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator : 0

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 11

Sonstiges :



Gebäudenutzungsverzeichnis
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ungefährlicher Betriebsteil

BA" M
Ak.tien 
gesell.schaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 0·05. 10

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.005.10,

005.10

Diesel-Lager (15 000 Liter für KFZ und
4 000 Liter Altöl)
Lager für 15.000 1 Diesel für di~ in
nerbetrieblichen KFZ und 4.000 I Altöl

Gebä'udelage
.-

· K 8 0'·Produktionsbereich · Werkstätten (Werk)·
Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE in kg · 00000·
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand · keine DkJAk : entfällt·
Stä,ndige Arbeitsplätze · keine·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte:l012 1012 10QO 1000
Y-Werte: 268 276 279 271

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Tanklag.er

ungefährlich Donator : o

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

Überdachung als Akzeptor: 11
Regenschutz
und Bod.enwanne
Beachtung der VbF (Verordnung über
brennbare Flüssigkeiten) <24 b>
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Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 006.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsb~reich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg I

LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenständ-e mit
Eigenantrieb

UBA/89.006.00

006.00

Baubüro / Konstruktionsbüro / Lager
verwaltung
Büros für die Bauabteilung, K9nstruk
tion und die Lagerverwaltung.

J 8
Verwaltung (VW)

: 4

00000
0.0

keine

keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: k-eine

: ja

Dk/Ak : entfällt- ,:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1~ 12

X~Werte: 935 938 926 923
Y-Wert~: 243 258 261 246

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

: Fertigbauweise

ungefährlich Do-nator : o

Schutzeinrichtung~n

Sonstiges

: keine Akzeptor: 1_-1



Gebäudenutzungsver~eichnis

-AlI-10-

ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 006.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.006.10

006.10

Baumaterial-Lagerplatz

L~gerplatz für diverse Materialien
(Zur Unterhaltung der Betriebsgebäude
und -der betriebsinternen Verkehrswege)

J 8
Rohstoff-Lager (RL)

8

00000
0.0

keine

keine

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

keine

: ja

Dk/Ak : entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 929 958 9~5· 910 900 890 900 913
'Y-Werte: 215 323 347 343 334 300 252 230

Gebäudebauart

Gebäudee.in.stufun"g

Schutzeinrichtungen

sonstiges

: F·reifläche

: ungefährlich

: keine

Donator: 0

Akzeptor: 11



-AlI-ll-

Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 007.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE'DES STOFFES

Schwere sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb,

.'.

UBA/89.007.00

007.00

Baumaschinen-Gerätehaus

~erätelager für die Bauabteilung sowie
des streu- und Reinigungsdienstes im
W.inter.

J 7
Werkstätten (Werk)

4

00000
'0.0

keine

keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

DkjAk : entfälr,lt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: ·9·57 962 953 948
Y-Werte: 338 357 359 340

Gebäudebauart : Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator . 0.
J

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 11

"

Sonstiges :



-AII-12-'

Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
B'erlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 008.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.008.00

Gebäudenummer 008.00

Gebäud.ebezeichnung Wachhaus

Gebäudeverwendung Dieses Gebäude dient als Büro und
dritte Zwischenstation des Sicher
heitspersonals (Wachmanschaft) .

Gebäudelage
Produktionsbereich

.: N 7
: Wachmanschaften (WM")

ständige Arb~itsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Gebäudeeckenanzahl

12111098

DklAk : entfällt

: 4
I

: 00000
: 0.0

: keine

: keine

: k~ine

: ja

4 5 6 7321

Ausblasewand

X-Werte:1394 1399 1399 1394
Y-Werte: 395 395 400 400

Gebäudebauart : Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung ung,efährI.ich Donator : o

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 11

Sonstiges



-AII'-13-

Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 008.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.008.10

Gebäudenummer 008.10

Gebäudebezeichnung überdachter PKW-Einstellplatz

Gebäudeverwendung Dieses Gebäude dient als PKW und
,Fahrradeinstellplatz für das Wachper
sonal.

Gebäudelage
Produktionsbereich

: N 7
: Wachmanschaften (WM)

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

: 4

: 00000
: 0.0

: keine

: keine

: keine Dk/Ak : entfällt ' ..

: keine ~_ ..~;.

4 5 6 7 8 9 10 11 12321

Gebäudeeckenanzahl

X~Werte:1394 1399 1399 1394
Y-Werte: 400 400 410 410

Gebäudebauart . Fertigbauweise.
,

Gebä~deeinstufung : ungefährlich Donator : 0

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 11

-

Sonstiges :



-AII-14-

Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft .

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 009.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.009.00

Gebäudenummer 009.00

Gebäudebezeichnung Heizkraftwerk

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Proquktionsbereich

Heizkraftwerk zur Warmwasser und
Dampferzeugung. Es dient nicht der
normalen stromversorgung, es beinhal
tet ~ber die Stromübergabestation und
den Notstromgenerator.
I 7
Energieversorgung (EV)

Ausblasewand

Gebäudeeckenanzahl

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in' kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

12111098

Dk/Ak : entfällt

7

4

000·00
0.0

k~ine

keine

keine

ja

5 6432

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

XiWerte: 885 900 9@0 885
Y-Werte: 170 170 200 ,200

Gebäudebauart Skelettbauweise

Gebäudeeinstufung ungefährlich Donator : o

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 11

Sonstiges



-AII-15-

Gebäudenutzungsverzeichnis u'ngefährlicher Betri.ebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 009.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.009.10

Gebäudenummer 009.10

Gebäudebezeichnung Kamin und Abgasreinigung

Gebäudeverwendung Der Kamin mit Abgasreinigung wird für
das Heizkraftwerk benötigt.

GebäuC;ielage ,
Produktionsbereich

I 9
Energieversorgung (EV)

Gebäudeeckenanzahl 9

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

DkJAk : entfällt

00000
0.0

keine

keine

keine

keine

5 6 74321

X-Werte: 887 895 I 895 ·882 880 8.77 880 882 8'87
Y-Werte: 165 165 170 170 172 170 167 168 168

Gebäudebauart · Mauerw~erk bzw. Freianlage·

Gebäudeeinstufung : ungefährlich "'Donator . 0.

Schutzeinrichtungen · keine Akzeptor: 11·

Sonstiges ··



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-16-

ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 009.20 1

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenumrner

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

: UBA/89.009.20

: 009.20

: Heizöl-Lager mit Pumpstation
3 500 000 Liter

: Heizöl-Lager mit entsprechender
Pumpstation zur Entladung von Kessel
wagen und Tanklastkraftwagen.

: I 8
: Energieversorgung (EV)

: 8

: OO~OOO

: 0.0

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

: keine

: keine

Dk/Ak : entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

:X-Werte: 853 862 863 858 '855 848 845 846
,Y-Werte: 200 205 208 216 217 214 208 205

Gebäudebauart : Tanklager (Großtank)

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

: ungefährlich

: Bodenwanne

Donator: 0

Akzeptor: 11

Sonstiges : Beachtung der VbF (Verordnung über
brennbare Flüssigkeiten) <24 b>



-AII-17-

Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 010.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid
I.

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

: UBA/89.010.00

: 010.00

: Zumischpulver-Lager (ZMP-Lager)

: Lager von Ammoniumnitrat, Ammon;ium
chlorid, N'atrium,nitrat und Kalium
nitrat sowie Vormisch- und Zerkleine
rungsanlage für die genannten Salze.

: I 7
: Rohstoff-Lager (RL)

: 4

00000
0.0

keine

keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

: ja

Dk/Ak : entf'ällt

1 2 3 4 5 6 7 ,8 9 10 11 12

X~Werte: 875 900 900 875
Y-Werte: 351 351 400 400

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: Fertigbauweise
(zweigeschossig)

• I ungefährlich

: keine Akz·eptor: 10



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-18-

ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesell'schaft

Werk
Berlin
Zehl'endorf

Gebäude

Nr.: 0~0.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudeh~rnmer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/ 89-. 010. 10

010.10

überdachtes Transport.band

Das überdachte Transportband dient als
Verbindungsglied zwischen ZMP-Lager
und ZMP-Anlage (ZMA).

Gebäudelage : I 6
Produktionsbereich : Rohstoff-Lager (RL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 00000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gegen"stände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasew,and : keine Dk/Ak : entfällt

Ständige Arbeitsplä·tze : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 897 900 (9QO 897
Y-Werte: 400 400 420 421

Gebäudebauart · Stahlgerüst mit verkleidung·

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator : 0
/

Schutzeinrichtungen · keine Akzeptor: 10·
'\

Sonstiges ··



-AII-19-

Detailliertes G E B Ä U D E V E,R Z EIe H N I S

TEIL 2 (gefährlicher Betriebsteil)

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
'Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 011.00

D·atum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenumrner

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsb~reich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

\
Schwer~ Sprengstücke j

Gegenstände mit
Eigena1!trieb

: 'UBA/ 8 9 . 011 . 00

: 011.00

: Zumischpulver-Anlage (ZMA)

: Herstellung von Zumischpulver (ZMP) f.
Sprengstoff~erstellungund zur Lage
rung von Zuschlag~toffen die in gerin
gen Mengen dem ZMP zugegeben werd~n.

: I 6
: Rohstoff-Lager (RL)

4

00000
0.0

: ke,ine

: keine

Atisblasewand

ständige Arbeitsplätze:

: keine

ja

Dk/Ak : entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 908 909 858 858
Y-Werte: 419 434 439 424

Gebäudebauart : Fe,rtigbauweise
(zweigeschossig)

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator . ·0.

Schutzeinricbtungen . keine Akzeptor: 9.

Sonstiges :



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-20-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 011.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenumrner

Gebäudebezeichnung

UBA/89.011.10

011.10

Hängebahn Hauptstation

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

: Hauptstat"lon z,um Transport des ferti
gen Zumischpulvers zu den entsprechen
den Mischhäusern. Die steuerung und

Qberwachung des ZMP-Transports zu den einzelnen
Sprengstoffmischanlagen geschieht von hier aus.

: J 6
: Rohstoff-Lager (RL)

Dk/Ak : entfällt

Gebäudeeckenanza·hl · 4·
STOFFMENGE in kg · 00000·
LAGERKLASSE DES STOFFES · 0.0·
Schwere Sprengstücke : keine
Gegenst.än'de mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : keine

Ständige Arbeitsplätze · ja·
1 2 3 4 5 6 7

--

X-Werte: 916 918 909 908
Y-Werte: 418 424 424 419

8 9 10 11 12

Gebäudebauart · Fertigbauweise·

Gepäudeeinstufung : ungefährlich Donator : 0

Schutzeinrichtungen · keine Akzeptor: 9 "·

Sonstiges :



-AII-21-

Gebäudenutzungsverzei~hnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 011.20

D-at~m :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendun9

: UBA/89.011.20

: 011.20

: Zumischpulv~r-Verteilerstation I für
die Geb.nrn.:18.00 und 18.20

: Zumischpulver-Verteiler-Station I für
die Mischhäuser IV und V
(Geb~udenrn.: 18.00 und 18.20)

Gebäudelage
Produktiönsbereich

J 6
Rohstoff-Lager (RL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 00000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigena~trieb : keine

Ausblasewand

Ständige Arb~itsplätze

: keine

: keine

DkjAk : entf-äJ::>lt -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 943 945 945 943
Y-Werte: 490 490 493 493

Gebäudebauart . Fertigbauweise.

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator . '0.

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

Sonstiges :



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-22-

gefährlich~r Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 011.30

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

,Gebäudeverwendung

...

UBA/89.011.30

011.30

Zumischpulver-Verteilerstation II für
die Geb.nrn.:23.00/24.00 und 25.00
Zumischpulver-Verteiler-Station II für
die Mischhäuser I, II und III
(Gebäudenrn.:23.00, 24.00 und 25.00).

Gebäudelage
Produktionsbereich

GebäudeeckeDanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

J 6
Rohstoff-La'ger

4

00000
0.0

keine

keine

(RL)

Ausblasewand : keine Dk/Ak : entfällt

Ständige Arbeitsplätze. : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 943 947 947 943
Y-Werte: 555 555 559 559

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtun.gen

Sons·tiges

: Fertigbauweise

: ungefährlich

: keine

Donator: 0

Akzeptor: 9



-AII-23-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 012.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.012.00

012.00

Papier- und Packmittel-Lager

Lagerung des Verpackungsmaterials für
die Patrohierung u. die versandmäßige
Verpackung.

Gebäudelage · J 6·Produktionsbereich · Rohstoff-Lager (RL)·
Gebäudeeckenanzahl : 6

STOFFMENGE in ~g : 00000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : keine Dk/Ak : entfällt,··

Ständi.ge Arbeitsplätze · keine·
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte:1015 1020 1005 1003 999 996
Y-Werte: 415 434 438 431 432 420

Gebäudebauart · Fertigbauweise·

Gebäudeeinstufung · ungefährlich Donator : 0·

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

Sonstig.es :



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-24-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellscJ;1aft

Werk
Berlin
Zehlendorf·

Gebäude

Nr.: 013.00

Datum :
30. Apr.,
199 0

Genehmig~ngsbescheid

Gebäud.enummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Geöäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASS.E DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Ge.genstände mit
Eigena.nt·rieb

..·

UBA/89.013.00

013.00

Papier-Bedruckung / Palettenlager / WC

Papier-Bedruckung der Verpackung und
Lager der Paletten für die versand
mäßige Verpackung (sowie WC) .

K 6
Rohstoff-Lager (RL)

4

00000
0.0

keine

keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

ja

Dk/Ak : entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X-Werte: 986 990 9fiO 966
Y-Werte: 421 4.37. 442 426

Gebäudebauart · Fertigbauweise·

Gebäudee~nstufung · ungefährlich Donator . 0· .

SChutzeinrichtungen · keine Akzeptor: 9·

Sonstiges ··



-AII-25-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 014.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.014.00

Gebäudenummer 014.00

Gebäudebezeichnung Holzmehl- Sieb- und Trockenhaus

~ebäudeverwendung sieb- und Trockenhaus für Holzmehl,
das vor der Zugabe zum ZMP getrocknet
werden muß.

Gebäu'delage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

· I 6·· Rohstoff-Lager (RL)·
· 4·
· 00000·· 0.0·

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

Schwere Sprengstücke
Gjegenstände mit
Eigenantrieb

Dk/Ak : entfällt

12111098

· keine·
· keine·
· keine·
· ja·

4 5 6 7321

X-Werte: '827 829 823 821,
Y-Werte: 42,5 434 435 426

;i

Gebäudebauart · Fertigbauweise·

Gebäudeeinstufung · ungefährlich Donator . 0· .

SChutzeinrichtungen · keine Akzeptor: 9·

Sonstiges ··



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-26-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 015.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.015.00

015.00

Lager für feste, brennbare Rohstoffe

Lager für die brennbaren, festen Roh
stoffe wie Wachs oder Paraffin.

Gebäudelage : H 6
Produktionsbereich · Rohstoff-Lager (RL)·
Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE in kg : ooooor
LAGERKLASSE DES STOFFES · 0.0·
Sc.hwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigen.antrieb · keine"·
Ausb las'ewand · keine Dk/Ak . entfällt· .
Ständige Arbeitsplätze · keine·

-'......~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 788 790 7q2 760
Y-Werte: 438 448 453 443

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

Fertigbauweise mit
Brandschutzwänden

ungefährlich

Brandschutzwände

Donator :

Akzeptor:

o

9



-AII-27-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefäh.rlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
ges~llschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 016.0·0

Datum :
30. Apr.
1 9 9-' 0

Genehmigungsbesche,id UBA/89.016.00

Gebäudenummer 016.00

Gebäudebezeichnung Holzmehl~Lagerhaus

Gebäudeverwendung Lager für den Zumischpulverrohstoff
Holzmehl, der vor der 'Zugabe zum ZMP
im Gebäude Nummer:14.00 getrocknet
und gesiebt wird.

Gebäud'elage
Produktionsbereich

I 6
Rohstoff-Lager (RL)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

1211.io98

Dk/Ak : entfä-llt

: 00000
: 0.0

.'

: keine

· keine·
: keine

· keine·
4 5 6 7321

X-Werte: 835 838 829 826
Y-Werte: 444 460 461 445

Gebäudebauart Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung : ungef-ährlich Donator: 0

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

Sonstiges
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 017.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.017.00

Gebäudenummer 017.00

Gebäudebezeichnung Wasseraufbereitung (Kontrollraum)

Gebäudeverwendung Hier befindet sich die Hauptzentrale
der Abwasseraufbereitungsanlage.

Gebäuqelag,e
Produktionsbereich

I 6
Wasseraufbereitung (WA)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ausblasew?ind

Ständige Arbe~tsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak : entfällt

7

: 00000
: 0.0

: keine

· keine·
: keine

: ja

4 5 6321

X-Werte: 805 814 814 805
Y-Werte: 455 455 468 468

Gebäudebauart : Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung · ungefährlich Donator : 0·

schutzeinricht~ngen : keine Akzeptor: 9

Sonstiges ··



-AII-29-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 017.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

: UBA/89.017.10

: 017.10

: Wasserklärbecken 11

: Klärbecken zu der Abwasseraufberei
tungsanlage.

: H 6
: WasseraUfbereitung (WA)

Gebäudeeckenanzahl : 8

STOFFMENGE in kg : 00000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

Dk/Ak : entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 763 769
Y-Werte: 471 474

772 770 763 756 754 756
480 I 487 490 487 480 474

Gebäudebauart : Teich

-
Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator : 0

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

Sonstiges :



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 017.20

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenumrner

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.017.20

017.20

Wasserklärbecken I

Klärbecken zu der Abwasseraufberei
tungsq.nlage

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

.Schwere Sprengstücke
Gegenstände ·mit
Eigenantrieb

H 6
Wasseraufbereitung

8

00000
0.0

keine

keine

(WA)

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

Dk/Ak : entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 787 794 797 795 788 782 779 781
Y-Wertß: 472 475 481 487 490 487 481 475

Gebäudebauart

Gebäudeeinstu~ung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: Te.ich

ungefährlich

keine

.".., '. ~

Donator :

Akzeptor:

o

9
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 017.30

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.017.30

Gebäudenummer : 017.30

Gebäudebezeichnung : Feststoffabsetzbecken 11

,Gebäudeverwendung : Feststoff-Klärbecken zu der Abwasser
aUfbereitungsanlage

Gebäudelage
Produktionsbereich

I 6 ~

Wasseraufbereitung (WA)

Gebäudeeckenanzapl : 4

ständige Arbeitsplätze :

Ausblasewand

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak : entfällt'

00000
0.0

keine

keine

keine

keine

5 6 74321

X-Werte: 805 820 820 805
Y-Werte: 475 475 479 479

Gebäudebauart · Teich·

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator . ~o.

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

Sonstiges ··
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 017.40

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid U:ßA/89.017.40

Gebäudenummer 017.40

Gebäudebezeichnung Feststoffabsetzbecken I

Gebäudeverwendung Feststoff~Klärbecken zu der Abwasser
aufbereitungsanlage

Gebäudelage
Produktionsbereich

: I 6
: Wasseraufbereitun.g (WA)

Gebäudeeckenanzahl : 4

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

Dk/Ak : entfällt

· 00000·· 0.0·
· keine·
· keine·
: keine

· keine·
4 5 6 7321

X-Werte: 827 846 846 827
Y-Werte: 475 475 479 479

Gebäudebauart : Teich

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator: 0

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

Sonstiges
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B, A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1' Datum :
30. Apr.

Nr.: 018.00 199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.018.00

018.00

Mischanlage IV für WetterBAM III

Mischanlage IV für den Wetterspreng
stoff WetterBAM III

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

J 6
Wettersprengstoff

4

1000
1.1

: keine

: l\eine

(WSP)

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

: Seite,l

: keine

Dk/Ak: 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 875 885 885 875
Y-Werte: 490 490 499 499

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung

SChutzeinrichtungen

Sonstiges

gefährlich

Wall vor
Ausblasewand

Donator :

Akzeptor:

1

1



Gebä~denutzungsverzeichnis

-AII-34-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 018.10

Dat.um :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.018.10

018.10

Sprengölzwischenlager incl. Wägeraum

Sprengölzwischenlager incl. Wägeraum
für die Mischanlagen IV und V und
steuerstand in einem abgetrennten
Raum.

Gebäudelage · I/J 6·Produktionsbereich : Wettersprengstoff (WSP)

Gebäudeeckenanzahl · 8·
STOF~ENGE' in kg : 150
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstücke · keine·Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : seite 5 Dk/Ak . 2/6.
Ständige Arbeitsplätze : ja

1 2 3 4 5 6 7 18 9 10 11 12

X-Werte: 890 905 905 903 903 893 893 890
Y-Werte: 490 490 495 495 499 499 495 495

Gebäudebauart · Lager mit Erdüberdeckung· und Ausblasewand

Gebäudeein~tufung

Schutzeinrichtungen

gefährlich

W'all vor
Ausb.lasewand

Donator :

Akzeptor:

1

5

Sonstiges Der Schutzraum ist in spe~ieller Bau
weise von den restlichen Räumen ge
trennt. Nur hier befinden sich die
ständigen Arbeitsplätze.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil
;

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 018.20

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: UBA/89.018.20

: 018.20

: Mischanlage V für WetterBAM 11

: Mischanlage V für den Wetterspreng
stoff WetterBAM 11

Gebäudelage : J 6
Produktionsbereich : Wettersprengstoff (WSP)

Gebäudeeckenanzahl 4 -'
.'

:
_.

STOFFMENGE in kg : 1000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand seite 1 Dk/Ak 2/2 .""'.: :

Ständige Arbeitsplätze keine
.~_..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 910 920 920 910
Y-Werte: 490 490 499 499

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 1

Schutzeinrichtungen : Wall vor Akzeptor: 1
Ausblasewand

Sonstiges :



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A _M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Z.ehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 018.30

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebe~eichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.018.30

018.30

Emulsionsleitungsturm und Sprengöl
lager
Emulsionsleitungsturm und Sprengöl
lager für die Mischanlagen IV und v..

Gebäudelage : I 5
Produktionsbereich · Wettersprengstoff (WSP)·
Gebäudeeckenanzahl. : 4

STOFFMENGE in kg · 100·LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenständ.e mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : seite 3 Dk/Ak . 2/6.
Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2 3 4 ·5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 892 898 898 892
Y-Werte: 507 507 510 510

Gebäudebauart Lager mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator . .,. .L

Schutzeinrichtungen : Wall vor Akzeptor: 5
Ausblasewand

Sonstiges :
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
,gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 019.00

Datum :
30. ~'Apr.

199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

G'ebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

. .
, .

UBA/89.019.00

019.00

Absetzhaus für Geb.nrn.: 24.10 und
25,. 10
Absetzhaus für die Geb~udenrn.:24.10

und 25.10 (Mischanlagen II und III)

I 4
gelatinöser Sprengstoff (GSP)

4

2000
1.1

Schwere sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

: seite 3

: keine

Dk/Ak: 2/2

·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 824 835 835 824
Y-W~rte: 608 608 618 618

Gebäudebauart : G~bäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 1

Schutzeinrichtungen : Wall vor Akzeptor: 1
Ausblasewand

Sonstiges :



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebste~l

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 020.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäud"elage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: UBA/89.020.00

: 020.00

: TNT- Mahlanlage

: TNT- Mahlanlage für das angelieferte
TNT zur Erstellung der richtigen
Körnung.

: I/J 5
: gelatinöser Sprengstoff (GSP)

: 4

: 500
: 1.1

: keine

: keine

: seite 2 Dk/Ak : 2/2

: keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 894 904 904 894
Y-Werte: 534 534 543 543 I

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung . gefährlich Donator 1~ .

SChutzeinrichtungen : Wall vor Akzeptor: 1
Ausblasewand

Sonstiges : Schutzraum und Steuerzentrale ist
Gebäudenr. : 20.10
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B ,A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 020.10

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.020.10

Gebäudenummer 020.10

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Schutz- und Steuerraum für Geb.nrn.:
20.00/24.10 und 25.10
Dieser gemeinsame Schutz- und Steuer
raum dient zur Fernüberwachung und
Steuerung der Arbeiten in der TNT
Mahlanlage und den Mischhäusern 11
und III.
J 5
Schutz- und/oder Steuerraum (SSR)

Ausblasewand

Gebäudeeckenanzahl :

STOFFMENGE in kg :
LAGERKLASSE DES STOFFES :

Schwere Sprengstücke :
Gegenstände mit
Eigenantrieb :

12

.. '" ... , ..

111098

'Ok/Ak: 0/0

4

0000
0.0

keine

keine

keine

ja

5 6 743.21

Ständige Arbeitsplätze

X-Werte: 915 920 920 915
Y-Werte: 571 571 576 576

Gebäudebauart : Schutzgebäude

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator: 0

Schutzeinrichtungen : ,erdüberdeckt Akzeptor: 9

Sonstiges : Alle Schutzräume sind so gestaltet,
daß sie einer von außen einwirkenden
Druckbelastung {entspr. K-Faktor 1,25)
standhalten.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 021.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid : UBA/89.021.00

Gebäudenummer : 021.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: Absetzhaus für Geb.nrn.:18.00 und
18.20

: Absetzhaus für die Gebäudenrn.:18.00
und 18.20 (Mischanlagen IV und V)

Gebäudelage
Produktionsbereich

: J 5
: Wettersprengstoff (WSP)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

DkjAk: 2/2

: 1000
: 1.1

: keine

: keine

: seite 3

: keine

4 5 6 7321

X-Werte: 975 978 968 965
Y-Werte: 496 506 509 499

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

SChutzeinrichtungen : Wall vor
Ausblasewand

Akzeptor: 1

Sonstiges
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlic~er Betriebsteil

B A M
Aktien 
gese.llschaft

Werk
Berlin
Ze~lendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 022.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid ': UBA/89. 022.00

Gebäudenummer : 022.00

Gebäudebezeichnung : Absetzhaus für Geb.nr.:23.00

Gebäudeverwendung : Absetzhaus für die Gebäudenr.:23.00
(Mischanlage I)

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände rn.it
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

bk/Ak: 2/2

4

1000
1.1

keine

keine

seite 3

keine

5 6 7

J 5
gelatinöser Sprengstoff (GSP)

··:
··
····
:

··
··
··

4321

Gebäudeeckenanzahl

G.epäudelage
Produktionspereich

X-Werte: 980 983 975 972
'Y-Werte: 519 527 530 522

Gebäudebauart · Gebäude rn·it Erdüberdeckung· und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator . 1.

Schutzeinrichtungen : Wall vor Akzeptor: 1
Ausblasewan·d

Sonstiges :
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Ber,lin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 023.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.Q23.00

G~bäudenummer 023.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Mischanlage I für BAMgel 20 und
BAMgel 40
Mischanlage I für die gelatinösen
Sprengstoffe BAMgel 20 und BAMgel 40

G.ebäudelage
Produktionsberei9h

J 5
gelatinöser Sprengs~off (GSP)

Gebäudeeckenanzahl 4·

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: entfällt

500
1.1

keine

keine

keine

keine

5 6 7431

X-Werte: 999 ·1002 99.3 990
Y-Werte: 578 588 590 580

Gebäudebauart : Gebäude mit schwerem Dach und Wall

Gebäudeeinstufung gefährlich Donator : 2

Schutzeinr~chtungen keine Akzeptor:

Sons.t.iges
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 023.10

Datum :
.30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.023.10

Gebäudenummer 023.10

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Emulsionsleitungsturm für Mischan
lage I (incl. 200 kg Sprengöllager)
Emulsionsleitungsturm und sprengölab
scheidung für die Mischanlage I Ge
bäudenummer 23.00 incl. Wägeraum und
200 kg Sprengöl-Lager.

Gebäudelage
Produktionsbereich

J 4
gelatinöser Sprengstoff (GSP)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

DkJAk: 2/6

200
1.1

keine

keine

Seite 4

keine

5 6 74321

X-Werte: 990 993 993 990
Y-Werte: 602 602 605 605

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

Akzeptor: 5Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: doppelte
Erdüberdeckung

: Die doppelte Erdüberdeckungergibt
einen kleineren K-Faktor bei den
Abstandsberechnungen.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 023.20

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbe~cheid UBA/89.023.20

Gebäudenummer 023.20

Gebäudebezeichnung Schutzraum für Mischanlaganlage I

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Schutzraum für Mischanlage I (Gebäude
nummer:23.00) Aufenthalt des Perso
nals während des Mischvorgangs und
Überwachung des Vorgangs mittels
Fernsteuerung.
K" 5
Schutz- und/oder Steuerraum (SSR)

ständige Arbeitsplätze :

Ausblasewand

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE i~ kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

12111098

Dk/Ak: 0/0

4

0·000
0-.0

keine

keine

keine

ja

5 6 74321

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

X-Werte: 984 985 979 978
Y-Werte: 564 569 571 566

Ge.bäudebauart : Schutzgebäude

Gebäudeeinstufung ungefährlich Dona.tor : ('\
v

Schutzeinrichtungen erdüberdeckt Akzeptor: 9

Sonstiges : Alle Schutzräume sind so gestaltet,
daß sie einer von außen einwirkenden
Druckbelastung (entspr. K-Faktor 1,25)
standhalten.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
BerJ,in
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 024.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid : UBA/ 89' . 02 4 . 00

Gebäudenummer : 024.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

: Zumischpulveraufgabe (incl.250 kg TNT)
für Mischanlage 11

: In der Zumischpulveraufgabe wird das
ZMP und das TNT über ein sieb und ein
Förderband dem Mischhaus 11 zugeführt.
Es werden außerdem 250 kg TNT
zwischengelagert.

: I 5
: gelatinöser Sprengstoff (GSP)

Ausblasewand

Gebäudeeckenanzahl :

S~OFFMENGE in kg :
LAGERKLASSE DES STOFFES :

Schwere Sprengstücke :
Gegenstände mit
Eigenantrieb :

12111098

Dk/Ak: 2/2

4

250
1.1

keine

keine

seite 1

keine

5 6 74321

ständige Arbeitsplätze

X-Werte: 885 893 893 885
Y-Werte: 567 567 577 577

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

Schutzeinrichtungen : Wall vor
Ausblasewand

Akzeptor: 1

Sonstiges : Schutzraum und Steuerzentrale ist
Gebäudenr.: 20.10



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 024.10

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehrnigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.024.10

024.10

Mischanlage II für BAMgel 30

Die Mischanlage 11 für den gelati
nösen Sprengstoff BAMgel 30 beinhaltet
auch die Sprengölabscheidung, den
Wägeraum und ca. 50 kg Sprengöl.

I 4
gelatinöser Sprengstoff (GSP)

8

550
1.1

keine

keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: seite 5

: keine

Dk/Ak: 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 885 893 893 890 890 886 886 885
Y-Werte: 592 592 599 599 605 605 599 599

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung . gefährlich Donator . 1

Schutzeinrichtungen : Wall vor Akzeptor: 1
Ausblasewand

Sonstiges : Schutzraum und Steuerzentrale ist
Gebäudenr.: 20.10

Trennung zwischen 24.00 und 24.10 durch spezielle Bauweise.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 025.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

UBA/89.025.00

0~5.00

Zumischpulveraufgabe (incl.250 kg TNT)
für Mischanlage III
In der Zumischpulveraufgabe wird das
ZMP und das TNT über ein Sieb und ein
Förderband dem Mischhaus III zuge
führt. Es werden außerdem 250 kg TNT
zwischengelagert.
J 5 '
gelatinöser Sprengstoff ,(GSP)

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg :
LAGERKLASSE DES STOFFES :

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze :

4

250
1.1

keine

keine

Seite 1

keine

Dk/Ak: 2/2

f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 943 948 948 940
Y-Werte: 567 567 577 577

Gebäudebauart · Gebäude mit Erdüberdeckung· und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator . 1.

schutzeinrichtungen · Wall vor Akzeptor: 1· Ausblasewand

Sonstiges : Schutzraum und Steuerzentrale ist
Gebäudenr. : 20.10



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 025.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.025.10

025.10

Mischanlage I11 für BAMgel 20

Die Mischanlage 111 für den gelati
nösen Sprengstoff BAMgel 20 beinhaltet
auch die Sprengölabscheidung, den
Wägeraum und ca. 50 kg Sprengöl.

J 4
gelatinöser Sprengstoff (GSP)

8

550
1.1

keine

keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: seite 5

: keine

.Dk/Ak: 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 939 947 947 943 943 940 940 939
Y-Werte: 592 592 ,599 599 606 606 599 599

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdü~erdeckung

und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : ,
..L

Schutzeinrichtungen : Wall vor Akzeptor: 1
Ausblasewand

-
Sonstiges : Schutzraum und Steuerzentrale ist

Gebäudenr. : 20.10

Trennung zwischen 24.00 und 24.10 durch spezielle Bauweise.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 026.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid : UBA/89.026.00

Gebäudenummer : 026.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: Patronieranlage 1 mit Verpackung für
WetterBAM I1

: Patronieranlage 1 und Verpackung für
den im Gebäude 18.20 hergestellten
stoff WetterBAM 11.

Gebäudelage
Produktionsbereich

: K 6
: Wettersprengstoff (WSP)

Gebäudeeckenanzahl : 12

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

Dk/Ak: 2/2

: 1000
: 1.1

: keine

: keine

: seite 1

: ja

4 5 6 7321

X-Werte:~041 1043 1037 1036 1030 1030 1022 1020 1028 1029 1035 1035
Y-Werte: 460 466 468 466 471 4,71 473 465 463 465 463 462

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 1

Schutzeinrichtungen : Wall vor Akzeptor: 1
Ausblasewand

Sonstiges :



Gebäudenutzungsverze~chnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 027.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Geb~udebezeichnung

G~bäudeverwendung

UBA/89.027.00

027.00

Patronieranlage 2 mit Verpackung für
WetterB~ 11
Patronieranlage 2 und Verpackung für
den im 'Gebäude 18.'20 hergestellten
stoff WetterBAM II.

Gebäudelage · K 5·Produktionsbereich : Wettersprengstoff (WSP)

Gebäudeeckenanzahl : 12

STOFFMENG~ in kg : 1000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstücke · kei·ne·Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : Seite 1 Dk/Ak . 2/2.
Ständige Arbeitsplätze : ja

1 2 3 4 5 6· 7 8 9 10 11 12

X-Werte:1052 1054 10~8 1047 1040 1041 1033 1031 1038 1039 1046 1046
Y-Werte: 499 504 506 504. 506 509 511 503 501 503 502 500

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 1
.L.

SChutzeinrichtungen · Wall vo'r Akzeptor: 1· Ausblasewand

Sonstiges ··
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Z·ehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 028.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehrnigungsbescheid UBA/89. 028. OO~

Gebäudenummer 028.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Patronieranlage 3 mit Verpackung für
WetterBAM ,III
Pat,ronieranlage 3 und Verpackung" für
den im Gebäude 18.00 hergestellten
stoff WetterBAM III.

Gebäudeeckenanzahl

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

Gebäudelage
Produktionsbereich

: K 5
· Wettersprengstoff (WSP)·
· 12·
· 1000·· 1.1·
· keine·
· keine·
· seite 1 Dk/Ak . 2/2· .

ja
-,'

:

4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12321

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

STOFFMENGE in kg )
LAGERKLASSE ,DES STOFFES

X-Werte:1069 1070 1065'1065 1057 1057 1048 1046 1055 1056 1064' 1064
Y-Werte: 561 566 568 567 569 57~ 573 566 564 566 564 '563

Gebäudebauart Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährl,ich Do-nator: 1

SChutzeinrichtungen : Wall vor
Ausblasewand

Akzeptor: 1

So'nstiges



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 029.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.029.00

029.00

ehemaliges Packhaus (jetzt Absetzhaus
für Geb.nrn.:18.00 und 18.20)
Abset~haus für die ßebäudenrn.: 18.00
und 18.20 (Mischanlage VI und V) .

...

Gebäudelage : K 5
Produktionsbereich · Wettersprengstoff (WSP)·
Gebäude~ckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 1000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine·
·Ausblasewand : Se.ite 3 Dk/Ak : 4/4

Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte:1044 1046 1032 1030
Y-:"Werte: 529 539 54·2- 533

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand'

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

: gefähr'lich

: doppelte
Erdüberdeckung

Donator :

'Akzeptor:

...

.L

5

Sonstiges : Die doppelte Erdüberdeckung ergibt
~inen kleineren K-Faktor bei den
Abstandsberechnungen.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 030.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid : UBA/89.030.00

Gebäudenummer : 030.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: Eisenbahn-Verladung der Fertigprodukte
-> südlicher Bereich (SB)

: Der südliche Bereich der Verladung
wird bei der Abstandsberechnung mit
der Menge eines Eisenbahn-Waggons Q

(30 t) belegt.

Gebäudeiage
Produktionsbereich

: L 5/6
: Verladung/Lagerung (V-L)

Gebäudeeckenanzahl : 4

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

Dk/Ak: 4/4

: 30000
: 1.1

: keine

: keine

: seite 4

: keine

4 5 6 7321 ,.

X-Werte:113? 1147 1140 1130
Y-Werte: 466 515 517 468

Gebäudebauart : Freifläche mit Umwallung

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 3

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 3

Sonstiges : Hier herrscht während der üblichen Be
triebszeiten Belade- und Entladeverbot
für Stoffe der Klasse 1.1/1.2.

Westlich ist die Verladung mit einem Wall und öst
lich durch das Verladegebäude abgegrenzt.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher B.etriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 030.10

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.030.10

Gebäudenummer 030.10

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Eisenbahn-V~rladungder Fertigprodukte
-> nördlicher Bereich (NB)
Der nörqliche Bereich wird bei der Ab
standsberechnung mit der Menge eines
Eisenbahn-Waggons (30 t)· belegt.

Gebäudelage
Produktionsbereich

L 5/6
Verladung/Lagerung (V-L)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: 4/.4

: 30000
: 1.1

. keine.
: keine

: seite 4

: keine

4 5 6 7321

/X-Werte:1147 1154 1147 1140
Y-Werte: 515 552 554 517

Gebäudebauar.t Freifläche mit Umwallung

Gebäudeeinstufung gefährlich Donator : 3

Schutzeinrichtungen keine Akzeptor: 3

Sonstiges : Hier wird täglich nur ein 30 t Eisen
bahnwaggon beladen. Nach dem Beladen
wird der Waggon unverzüglich aus dem
Werk entfernt, und der Bahn zur Wei
terbeförderung zu über~eben.

_ Westlich bzw. nördlich ist die Verla
dung mit einem Wall und östlich durch
das Verladegebäude abgegrenzt.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 031.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.031.00

Gebäudenummer 031.00

Gebäudebezeichnung Patronieranlage 4 für BAMgel 20

Gebäudeverwendung patronieranlage 4 für den in den Ge
bäuden 23.00 und 25.00 hergestellten
gelatinösen Sprengstoff BAMgel 20.

A·usblasewand

Gebäudeeckenanzahl

Ständige Arbeitsplätze

Gebäudelage
Produktionsbereich

: I 4
: gelatinöser Sprengstoff (G,SP)

: 4

: 1000
: 1.1

: keine

: keine

: seite 3 Dk/Ak : 4/4 '.,~

. ja.
4 5 6 7 8 9 10 11 12321

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

.X-Werte: 847 858 858 847
Y-Werte: 662 662 674 674

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donat.or: 1

Schutzeinrichtungen : keine Akzept9r: 1

Sonstiges
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
g.esellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 031.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.031.10

Gebäudenummer 031.10

Gebäudebezei~hnung

Gebäudeverwendung

Schutzraum für die Patronieranlagen
Geb.nrn.:31.00 und 32.00
Schutzraum für die Patronieranlagen 4
und 5 (Gebäudenrn.:31.00 und 32.00)

Gebäudelage
Produktionsbereich

I 4
Schutz- und/oder steuerraum (SSR)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprongstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: entfällt

: 0000
: '0.0

. keine.
: keine

: keine

: ja

4 5 6 7321

X-We'rte: 870 '875 87~'5 870
Y~Werte: 670 670 675 675

Gebäudebauart : Schutzgebäude

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator: 0

Schutzeinrichtungen : erdüberdeckt Akzeptor,: 9

Sonstiges Alle Schutzräume sind so gestaltet,
daß sie einer von außen einw·irkenden
Druckbelastung (entspr. K-Faktor 1,25)
standhalten.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 032.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid : UBA/89.032.00

Gebäudenummer : 032.00

Gepäudebezeichnung : patronieranlage 5 für BAMgel 30

Gebä~deverwendung : Patronieranlage 5 für den im Gebäude
24.00 hergestellten gelatinösen
Sprengstoff BAMgel 30.

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Gebäudeeckenanzahl

. I 4.
: gelatinöse Sprengstoffe (GSP)

: 4

: 1000
: 1.1

: keine

: keine

"
: seite 3 DkjAk : 4/4 . -

: ja
'-

4 5 6 7 8 9 10 11 12321

Ausblasewand

Gebäudelage
Produktionsbereich

X-Werte: 883 894 894 883
Y-Werte: 662 662 674 674

Gebäudebauart Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

Schutzeinrichtungen : doppelte
Erdüberdeckung

Akzeptor: 1

Sonstiges Die doppelte Erdüberdeckung ergibt
einen kleineren K-Faktor bei den
Abstandsberechnungen.
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesell~chaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 033.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehrnigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

UBA/89.033.00

033.00

Patronieranlage 6 für BAMgel 40

Patronieranlage 6 für den im Gebäude
23.00 hergestellten gelatinösen
Sprengstoff BAMgel 40.

J 4
gelatinöse Sprengstoffe (GSP)

4

STOFFMENGE in kg : 1000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
.Eigenantrieb

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

: seite 3

: ja

Dk/Ak: 4/4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'X-Werte: 923 934 934 923
Y-Werte: 662 662 674 674

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

gefährlich

keine

Donator :

Akzeptor:

1

1
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 034.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenumrner

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.034.00

034.00

Packhaus II incl. Palettierung

Packhaus II für die Verpackung und
Palettierung der in den Gebäudenrn.:
31.00 / 32.00 und 33.00 hergestellten
gelatinösen Sprengstoffen sowie die
Palettierung von Wettersprengstoffen.
J 4
gelatinöse Sprengstoffe (GSP)

8

5000
1.1

keine

keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: seite 7

: ja

Dk/Ak: 4/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 978 989 989 994 994 989 989 978
Y-Werte: 662 662 667 667 674 674 678 678

Gebäudebauart · Gebäude mit Erdüberdeckung· und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 1

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 1

Sonstiges ··
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 035.00

Dat.um :
:;30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.035.00

Gebäudenummer 035.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Schutzraum für Patronieranlage Geb.
nr.:33.00 und Packhaus Geb.nr.:34.00
Schutzraum für die Patronieranlage 6
und das Packhaus 11 (Gebäudenrn.:
33.00 und 34.00)

Gebäudelage
ProduktionsbereiGh

J 4
Schutz- und/oder steuerraum (SSR)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

X-Werte: 950 955 955
Y-Werte: 670 670 675

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

12111098

DkJAk: entfällt

· 0000·
: 0.0

· keine·
: keine

· keine·
: ja

4 5 6 7

950
675,

321

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Gebäudebauart Schutzgebäude

Gebäudeeinstufung : unge·fährlich Donator: 0

Schutz,e'inr ichtungen : erdüberdeckt Akzeptor: 9

Sonstiges Alle Schutzräume sind so gestaltet,
daß sie einer von außen einwirkenden
Druckbelastung (entspr. K-Faktor 1,25)
standhalten.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betri~bsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 036.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.036.00

036.00

Sodaturm (Soda-Lager)

Der Sodaturm ist ein Lager für die Se
da-Lösung (Na2C03)

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in Xg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenständ'e mit
Eigenantrieb

H 5
Rohstoff-Lager

4

0000
0.0

keine

keine

(RL)

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

Dk/Ak: entf'ällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 780 785 785 780
Y-Werte: 560 560 567 567

Gebäudebauart : Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator . 0.

Sch~tzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

Sonstiges ..



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 037.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.037.00

037.00

Filterhaus und Sprengöl-Lager I

Filterhaus und Sprengöl-Lager für die
Nitrier-Anlage 1 (Gebäudenr.:41.00)
(Sprengöl-Anlage 1)

I

Gebäudelage : I 5
Produktionsbereich · Wettersprengstoff (WSP)·
Gebäudeeckenanzahl : 6

STOFFMENGE in kg · 2000·LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstüc;ke : 'keine
Gegenstände mit

('

Eigenantrie'b : kein.e

Ausblasewand : seite 4 Dk/Ak . 2/6.
Ständige "A.rbeitsplätze · keine·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 11 12
i

X~Werte: 808 822 82/2 812 812 8·08
Y-Werte: 549 549 559 559 552 55·2

Gebäudebauart Lager mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung

SChutzeinrichtungen

: gefährlich

: Wall vor
Ausblasewand

D.onator :

Akzeptor:

..,

.L

5

Sonstiges : Die Lagerme'nge im Geb. nr. : 37.00 bein
haltet auch die sympathetisch detonie
rende. Menge im Eingießhaus Geb.nr.:
38. 00 (Gesammt-Menge 2000 kg. Sprengöl)
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 038.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid : UBA/89.038.00

Gebäudenummer : 038.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: Sprengöleingießhaus für das Sprengöl
lager I

: Sprengöleingießhaus für das Sprengöl
lager (Geb.nr.:37.00) der Nitrier
Anlage 1 (Geb.nr.:41.00)

Gebäudelage
Produktionsbereich

: I 5
: Wettersprengstoff (WSP)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze :

STOFFMENGE in kg :
LAGERKLASSE DES STOFFES :

Schwere Sprengstücke :
Gegenstände mit
Eigenantrieb :

12111098

DkJAk: 4/4

600
1.1

keine

keine

Seite 2

keine

5 6 74321

X-Werte: 829 833 833 829
Y-Werte: 550 550 557 557

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 1

Sonstiges : Der gefüllte Sprengölwagen befindet
sich entweder im Geb.nr.:38.00 oder im
Geb.nr.:40.00 (Die Menge 2000 kg als
L von 37.00 und 38.00 ist zu beachten)



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehle.ndorf

Gebäude

Nr.: 039.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: UBA/89.039.00

: 039.00

: Kleinmaterial-Lager / WC

: Das Kleinmaterial-Lager wird für alle
notwendigen Kleinteile für die Ni
trieranlage 1 genutzt.
Außerdem enthält das Gebäude ein WC.

Gebäudelage : H 5
Produktionsbere~ch : Rohstoff-Lager (RL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES · 0.0·
Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : keine Dk/Ak : ent~fällt

Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 7-82 793 79~3 782
Y-Werte: 529 529 550 550

" ..

Gebäudebauart Fertigbauweise:

Gebäudeeinstufung : unge'fährlich Donator : 0

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

Sonstiges ··
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 040.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid : \UBA/ 89 . 040 . 00

Gebäudenummer : 040.00

Gebäudebezeichnung : Sprengölwagenunterstand (Absetzhaus)

Gebäudeverwendung : Sprengölwagenunterstand für die
Nitrier-Anlage 1 (G~bäudenr. 41.00)

Gebäudelage
Produktionsbereich

I 5
Wettersprengstoff (WSPJ

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ausblasewand

St~ndige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STO~FES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: 4/4,

600
1.1

keine

keine

seite 4

keine

5 6 74321

X-Werte: 837 842 842 837
Y-Werte: 537 537 545 545

I

Gebäudebauart Lager mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufu~g : gefährlich Donator: 1

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 1

Sonstiges : Der gefüllte Sprengölwagen befindet
sich entweder im Geb.nr. :40.00 oder im
Geb.nr.:38.00 (Die Menge 2000 kg als
~ von 37.00 und 38.00 ist zu beachten)



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 041.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäu·denummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.041.00

041.00

Nitrier-Anlage 1 (Chargennitrierung)

Diese Nitrier-Anlage arbeitet im dis
kontiunierlichen Chargenbetrieb.

Gebä'udelage : H 5
Produktionsbereich : Wettersprengstoff (WSP)

Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE·in kg : 600
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine --·
Ausblasew-and · keine Dk/Ak . entfällt· .

: Ständige Arbeitsplätze : ja

1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 754 762 762 754
Y-Werte: 536 536 545 545

Gebäudebauart Gebäude mit schwerem Dach und Wall

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

gefährlich

keine

Donator :

Akzeptor:

2

2

Sonstiges : Diese Nitrieranlage ist eine Einheit,
bestehend aus mehreren Gebäuden. Der
Auslaufraum (Geb.nr.:42.00) beinhaltet
kein Sprengöl wenn in Geb.nr.:41.00
nitriert wird und umgekehrt.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 042.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.042.00

Gebäudenummer 042.00

Gebäudebezeichnung Sprengölauslaufraum mit Unterstand

Gebäudeverwendung Der Sprengölauslaufraum mit Unterstand
ist der Bereich in d~m das SprengBl in
die Transportbehälter eingefüllt wird.

G·ebäudelage
Produktionsbereich

: H 5
: Wettersprengstoff (WSP)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ausblasewan.d

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: 2/2

: 600
: 1.1

: keine

: keine

: seite 2

: keine

4 5 6 7321

X-Werte: 767 770 770 767
Y~Werte: 537 537 543 543

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

Schutzeinrichtungen : Schutzwand vor
Ausblasewand

Akzeptor: 1

Sonstiges : Diese Nitrieranlage ist eine Einheit,
bestehend aus mehreren Gebäuden. Der
Auslaufraum (Geb.nr~:42.00) beinhaltet
kein Sprengöl wenn in Geb.nr.:41.00
nitriert wird und umgekehrt.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 043.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.043.00

Gebäude"nummer 043.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Nachscheidung Abfallsäure (Nitrier-
Anlage 1) I

In der Nachscheidung Abfallsäure (Ni
t+ier-Anlage 1) wird die Mischsäure
des Nitriervorgangs von den Sprengöl
resten geschieden.

Gebäudelage
Produktionsbereich

H 5/6
Denitrierung (Dn)

Gebäudeeckenanzahl 4

ständige Arbeitsplätze :

Ausblasewand

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprertgstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: entfällt

5
1.1

'keine

"keine

keine

keine

5 6 74321

X-Werte: 744 754 754 744
Y-Werte: 495 495 503 503

Gebäudebauart : Gebäude mit leichtem Dach und Wall

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 3

SChutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 3

Sonstiges
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 044.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: UBA/89.044.00

: 044.00

: Wasserversorgung (Nitrier-Anlage 1)

: Die Wasserversorgung der Nitrier-An
lage 1 dient aueLl zur Treibwasserver
versorgung für die Sprengölemulsion
in der Nitrier-Anlage 1.

Gebäudelage : H 5/6
Produktionsbereieh : Energieversorgung (EV)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in .kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : keine Dk/Ak : entfällt

Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 788 797 797 788
Y-Werte: 495 495 512' 512

Gebäudebauart : Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator : 0

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

Sonstiges :
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 045.00

Datum :
30. Ap.~.

199 0

Genehmigungsbescheid : ,UBA/ 89 • 045 • 00

Gebäudenumm'er 045.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Abwassernachscheidung (Nitrier-Anlagen
1 und 2)
In der Abwassernachscheidung wird aus
dem Abwasser, des Nitriervorgangs, der
dort verbliebene Sprengölrest ge
schieden.

Gebäudelage
Produktionsberelch

I 5/6
Wasseraufbereitung (WA)

Gebäudeeckenanzahl 4

ständige' Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere S.prengst;ücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

DkjAk: entfällt

· 10·: 1.1

: keine
I.

· keine·
· keine·
· keine·

4 -5 6 73'21

X-Werte: 812 818 818 812
Y-Werte: 499 499 509 509

Gebäudebauart Gebäude mit leichtem Dach und Wall

Gebäudeeinstufung gefährlich Donator : 1

Schutz·einr ichtung-en keine Akzeptor: 1

Sonstiges Die Sprengöl-Wasser-Nachscheidung gilt
für beide Sprengöl-Nitrier-Anlagen.
Die Nachscheidung geschieht aber in
getrennten Räumen.
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Gebäudenutzungsve~zeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 046.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

G·ebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstück~

Gegenstände mit
Eigenantrieb

: UBA/89.046.0Ö

: 046.00

: KontrolljSchutzraum (Nitrier-Anlage 2)

: Der Kontrollraum dient als Schutzraum
für die Nitrieranlage 2 (Biazzi-Anlage)

: G/H 4
: Schutz- und/oder Steuerraum (SSR)

8

0000
0.0

keine

keine

Aushlasewand

Ständige Arbeitsplätze

: keine

: ja

Dk/Ak: ent.fällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 700 706 706 700 700 695 695 700
Y-Werte: 601 601 614 614 610 610 607 607

Gebäudebauart

Gebäudeein$tufung

Schutzeinrichtungen

Schutzgebäude

ungefährlich

erdüb~rdeckt

Donator :

Akzeptor:

o

9

sonstiges Alle Schutzräume sind so gestaltet,
daß sie einer von außen einwirkenden
Druckbelastung (entspr. K-Faktor 1,25)
standhalten.



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 047.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

UBA/89.047.00

047.00

Nachscheidung Abfallsäure (Nitrier-An
lage 2)
In der Nachscheidung Abfallsäure (Ni
trier-Anlage 2) wird die Mischsäure
des Nitriervorgangs von den Sprengöl
resten geschieden.

G 4
Denitrierung (Dn)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 5
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: Seite 1

: keine

Dk/Ak: 4/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 681 692 690 679
Y-Werte: 620 622 628 626

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 1

SChutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 1

Sonstiges :
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 048.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.048.00

Gebäudenummer 048.00

Gebäudebezeichnung Betriebswerkstatt /Kleinmaterial-Lager

Gebäudeverwendung Die Betriebswerkstatt dient als Mate
riallager und als WC für die Nitrier
Anlagen 1 und 2 auch während des Ni
triervorgangs.

Gebäudelage
Produktionsbereich

G 5
Werkstätten (Werk)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12

...•;..

111098

Dk/Ak: entfällt

0000
0.0

keine

keine

keine

ja

5 6 74321

X-Werte: 667 690 690 667
Y-Werte: 580 580 587 587

Gebäudebauart · Fertigbauweise·

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator : 0

SChutzeinrichtungen · keine Akzeptor: 9·

Sonstiges ··



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 049.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit'
Eigenantrieb

UBA/89.049.00

049.00

Meisterstube (Nitrier-Anlage 2)

: Die Meisterstube (Nitrier-Anlage 2)
dient als Werksbüro.

: G 5 (
: Schutz- und/oder Steuerraum (SSR)

: 4

0000
0.0

:' keine

: keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

: ja

DkjAk: entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 657 666 666 657
Y-Werte: 580 580 587 587

Gebäudeoauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

: Fertigbauweise

: ungefährlich

: keine

Donator: 0

Akz"eptor: 9

sonstiges : keine besondere Bauweise !
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 050.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produkt.ionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

-STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.050.00

050.00

Nitrier-Anlage 2 (Biazzi-Nitrierung)

Im Nitrierhaus (Anlage 2) ist eine
Sprengöl-Nitrier-Anlage, die nach dem
kontinuierlichen Verfahren von Biazzi
arbeitet, installiert.

H 4
gelatinöser Sprengstoff (GSP)

4

1000
1.1

keine

keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: seite 1

: keine

DkJAk: 2/2

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 730 740 740 730
Y-Werte: 610 610 618 618

Gebäudebauart · Gebäude mit Erdüberdeckung'· und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 1

Schutzeinrichtungen · Wall vor Akzeptor: 1· Ausblasewand

S.onstiges ··



Gebäudenutzungsverzeichni~
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gefährlich~r Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 051.0·0

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0"

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.051.00

051.00

Seperatorhaus / Sprengöllager II

Das Seperatorhaus dient auch als
Sprengöllager.

Gebäudelage · H 4·Produktionsbereich · gelatinöser Sprengstoff (GSP)·
Gebäudeeckenanzahl · 6·
STOFFMENGE in kg · 4000·
LAGERKLASSE DES STOFFES · 1.1·
Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigen~trieb : keine

Ausblasewand : .Seite 1 Dk/Ak . 2/6.
Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 738 756 755 748 747 736
Y-Werte: 684. 687 691 689 695 693

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung

Schutz~inrichtungen

: gefährlich

: Wall vor
Ausblasewand

Donator: 1

Akz,eptor: 5

Sonstiges : Hier ist eine Ausblasewand angegeben,
obwohl man bei 4 t Masse keine gerich

tete Wirkung erzielen kann. Dies vermindert nicht die Donatorklas
se, aber als Akzeptor ist diese seite höher g~fährdet.Damit erhöht
sich der K-Faktor und somit der einzuhaltende Sicherheitsabstand.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berl,in
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 052'.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.052.00

Gebäudenummer 052.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Meisterstube Nitrier-Anlage 1 und
Testraum
Die Meisterstube Nitrier-Anlage 1
dient als Testraum für die Unter
suchung des angelieferten Glycerins
bzw. Glykols.

Gebäudelage
Produktionsbereich

H 6
Schutz- und/oder Steuerraum (SSR)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

s~ändige Arbeitsplä~z~

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE, DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: entfällt ",",'

· 0000·: 0.0

· keine·
· keine·
· keine·
: ja

4 5 6 7321

X-Werte: 712 722 722 712
Y-Werte: 490 490 495, 495

Gebäudebauart Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung ung~fährlich Donator : o

Schutzeinrichtungen keine Akzeptor: 9

sonstiges : Dieses Gebäude zählt zum Produktions
bereich Schutz- und/oder Steuerraum,
ist aber nicht nach den geltenden
Schutz-Gebäude-Bauweisen ausgelegt.
(d.h. Fertigbauweise)
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 053.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.053.00

Gebäudenummer 053.00

Gebäudebezeichnung

Gebäud~verwendung

Rohstofflager für Spreng$chnur
(Pentaerythrit etc.)
Dieses Rohstofflager dient ebenfalls
als zentrales Rohmateriallager, aber
nur für die Sprengschnur-Rohstoffe.

Gebäudelage
Produktionsbereich

G 5
R9hstoff-Lager (RL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ausbla.sewand

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES S?:,O:FFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände lllit
Eigenantr~eb

12111098

DkJAk: entfällt

0000
0.0

keine

keine

keine

ja

5 6 74321

X-Werte: 662 671 6~2 ,643
Y-Werte: 520 525 560 555

Gebäudebauart · Fertigbauweise·

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator . 0.

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

Sonstiges ··
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 054.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBAj89.054.00

054.00

Säuremischanlage mit Pumpstation

Säuremischanlage mit Pumpstation zur
Herstellung von Mischsäure in der be
nötigten Konzentration.

Gebäudelage · H 5·
Produktionsbereich : Denitrierung (On)

Gebäudeeckenan~ahl · 4·
STOFFMENGE in kg · 0000·
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Spre'ngstücke · kein"e·Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand · keine Dk/Ak . entfällt· .
Ständ.ige Arbeitsplätze · ja·

1 2 3 4 5 6 7
\
8 9 10 11 12

X-Werte: 712 722 722 712
Y-Werte: 556 5.56 566 566

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Fertigbauweise

ungefährlich

keine

Donator :

Akzeptor:

o

9

Sonstiges : Obwohl es sich hierbei eher um eine
Anlage für Rohstoffbehandlung handelt,
zählt dieser Bereich zum Produktions
bereich Denitrierung (Dn).



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

'B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 055.00

Datum :
30. Apr.
1 ·9 9 0

Geneh~igungsbescheid

Geb~udenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.055.00

055.00

Denitrierung und Abfallsäureauf~e

reitung
Die Denitrierung dient zur Zerstörung
des .Rests'prengölgehalts der Nitr.j.er
säure.

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenan-zahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere sprengstücke
Gegens.tände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

G 5/6
~enitrierung

4

0000'
0.0

keine

keine

: keine

: keine

(Dn)

Dk/Ak: entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 679 691 61f 8, 666
Y-Werte: 488 49'6 516 508

Gebäudebauart . Fertigbauweise.

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

sonstiges

: ungefährlich

: keine

Donator: 0

Akzeptor: 9
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher. Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 055.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäu.denummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/-a9. 055. 10

055.10

Schwefelsäure-Lagertank

Die Schwefelsäure-Lagertanks dienen
als Rohstofflager für Säuremischanlage

Gebäu~elage : G 5
Produktionsbereich : Dehitrierung (Dn)

Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE in kg · 0000..
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand : keine Dk/Ak : eritf·ä·llt·

Ständige Arbeitsplätz"e : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 667 691 691 667
Y-Werte: 557 557 567 567

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Tanklager

: ungef~ährlieh

: Bodenwanne

Donator: 0

Akzeptor: 9

sonstiges : Obwohl es sich hierbei um einen Roh
stoff handelt zählt dieser Bereich zum
Produktionsbereich Denitrierung (Dn).



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 055.11

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenumm.er

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: UBA/89.055.11

: 055.11

: (Abfall)Schwefelsäure-Lagertank

: Die (Abfall)Schwefelsäure-Lagertanks
dienen als Puffer für die Abfallsäure
aufbereitung beider Sprengöl-Nitrier
Anlagen.

Gebäudelage : H 5
Produktionsbereich : Denitrie'rung (Dn)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in k,g : '0000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände lJlit
Eigenantrieb : keine

Ausb1as·ewand : kein.~ Dk/Ak . entfällt.
Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 666 679 691 678
Y-Werte: 508 488 496 516

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

: Fertigbauweise

: ungefährli.ch

: Bodenwanne

Donato'r: 0

Akzeptor: 9

Sonstiges : Obwohl es sich hierbei um einen Roh
stoff handelt zählt dieser .Bereich zum
Produktionsbereich Denitrierung (Dn).
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 055.20

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.055.20

Gebäudenummer 055.20

Gebäudebezeichnung Salpetersäure-Lage~tank

Gebäudeverwendung : 'Die Salpetersäure-Lagertanks dienen
als Rohstofflager für Säuremischanlage

Gebäudelage
Produktionsber'eich

H 5
Denitrierung (On)

Gebä'udeeckenanzahl 4

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Spre~gstücke

Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

Dk/Ak: entfällt

· 0000·· 0.0·
: keine

: keine

· keine·
· keine·

4 5 6 7321

X-Werte: 701 712 712 701
Y-Werte: 539 539 566 566

Gebäudebauart : Tanklager

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator: 0

Schutzeinrichtungen : Bodenwanne Akzeptor: 9

Sonstiges : Obwohl es sich hierbei um einen Roh
stoff handelt zählt dieser Bereich zum
Produktionsbereich Denitrierung (Dn).



.Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
,gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 055.21

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeyerwendung

UBA/89.055.21

055.21

(Abfall)Salpetersäure-Lagertank

Die (Abfall)Sa~petersäure-Lagertanks

dienen als Puffer für die Abfaiisäure
aufbereitung.

Gebäudelage · G 5·Produktionsbereich : Denitrierung (Dn)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg '. 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES · 0.0·
Schwere sprengstücke · keine·Gegenstän.de mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand · keine Dk/Ak . entfällt· .
ständige Arbeitsplätze · keine·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 701 712 712 701
Y-Werte: 50'7 507 51·3 513

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Tanklager

: 'ungefährlich

: Bodenwanne

Donato.r: 0

Akz ep,tor : 9

Sonstiges : Obwohl es sich hierbei um einen Roh~

stoff handelt zählt dieser Bereich zum
Produktionsbereich Denitrierung (Dn)."
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betr~ebsteil

B ,A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 055.30

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehrnigungsbescheid

Geb·äudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.055.30

055.30

Glycerin und Glykol-Lagertank

Die Glycerin und Glykol-Lagertanks
dienen als Rohstofflager für die Her
stellung des Sprengöls.

Gebäudelage : H 5
Produktionsbereich · Denitrierung (Dn)·
Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE in kg · 0000·
LAGERKLASSE DES STOFFES · 0 •.0·
Schwere Sprengstücke · keine·Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand : keine Dk/Ak : entf'ä,llt

Ständige Arbeitsplätze : keine '.-

1 2 3 4 5 6 7 8 9· 10 11 12

X-Werte: 706 722 722 706
Y-Werte: 522 522 536 536

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Tanklager

ungef'ährlich

Bodenwanne

Donator :

A.kZeptor:

0,

9

Sonstiges : Obwohl es sich hierbei um einen Roh
stoff handelt zählt dieser Bereich zum
Produktionsbereich Denitrierung (Dn).
Beachtung der VbF (Verordnung über
brennbare Flüssigkeiten)



Gebäudenutzungsverzeichnis
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,gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 055.40

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehm~gungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.055.40

055.40

Mischsäure-Lagertank

Die Mischsäure-Lagertanks dienen als
als PUffer-Lager für Säuremischanlage.

Gebäudelage · H 5/6·
Produktionsbereich · Denitrierung (Dn)· /

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg · 0000·
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand : keine Dk/Ak : entfällt

Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 712 722- 742 712
Y-Werte: 495 495 519 519

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Tanklager

: ungefährlich

: Bodenw~nne

Donator: 0

Ak~eptor: 9

Sonstiges : Obw·oh.l es sich hierbei um einen Roh
stoff handelt zählt dieser Bereich zum
Produktionsbereich Denitrierung (Dn).
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil.

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 055.50

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehrnigungsbescheid ··
Gebäudenummer ··
Gebäudebezeichnung ··

I

Gebäudeverwendung ··

UBA/89.055.50

055.50

Abfallsäure-Lagertank (Puffer)

Die Abfallsäure-Lagertanks dienen als
als Puffer für die Abfallsäureaufbe
reitung.

Gebäudelage · -H 5/6·Produktionsbereich · Denitrierung (On)·
Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE in'kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES · 0.0·
Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eig,enantriE?b · keine·
Ausblasewand : keine DkjAk . en.tfällt ."..".
Ständige Arbeitsplätze · keine ". ~"· >..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-2

X-Werte: 701 71.2 712 701
Y-Werte.: 495 495 507 - 507

G-ebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Tanklager

: ungefährlich

: Bodenwanne

Donator': 0

Akzeptor: 9

Sonstiges Obwohl ,es sich hierbei um einen Roh~..
stoff handelt zählt dieser Bereich zum
Produktionsbereich Denitrierung (Dn).



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellsc:p.aft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 055.60

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89. 055'.60

055.60

Aceton-Lagertank

Der Aceton-Lagertank dient als Roh
stofflager für die Urnkristallisierung
bei der Herstellung von PETN.

-,

Gebäudelage · G 5·Produktionsbereich : Denitrierung, (Dn)

Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE in kg · 0000·
LAGERKLASSE bES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke · keine·Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand : keine Dk/Ak . entfällt.
Ständige Arbeitsplätze · kelne·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-We'rte: 640 648 643 635
Y-Werte: 558 562 571 567

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Tanklager

ungefährlich

Bodenwanne

Do,nator :

Akzeptor:

o

9

Sonstiges : Obwohl es sich hierbei um einen Roh
stoff handelt zählt dieser Bereich zum
Produktionspereich Denitrierung (Dn).
Beachtung der VbF (Verordnung über
brennbare Flüssigkeiten)
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 055.70

Datum :
30. Apr.
1 9 90

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: UBA/89.055.70

: 055.70

: Ammoniak-Lagertank

: Der Ammoniak-Lagertank dient als Roh
stoff lager für die Neutralisierung bei
der Herstellung von PETN.

Gebäudelage : H 6
Produktionsbereich : Denitrierung (Dn)

Gebäudeeckenanzahl : 3

STOFFMENGE in kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke · keine·Gegenstände mit
.Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand : keine DkJAk : entfäl:J;t

Ständige Arbeitsplätze : keine '.,.,.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 703 718 703
Y-Werte: 470 470 484

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

: Tanklager

: ungefährlich

: Bodenwa~ne

Donator: 0

Akzeptor: 9

sonstiges : Obwohl es sich hierbei um einen Roh
stoff handelt zählt dieser Bereich zum
ProduktionsbereichDenitrierung (Dn).
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 056.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UB·A/ 8 9 • 05 6 • 00

Gebäudenummer 056.00

Geb~udebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

: Abfallsäure/Abwasser-Aufbereitungsan
lage/Frischwasser für PETN-Anlage

: Die AbfallsäurejAbwasser-Aufberei-
tungsanlagejFrischwasser für die PETN

Anlage beinhaltet, räumlich. getrennt, neben
der Frischwasserversorgung auch diß Abwas
serjAbfallsäure-Aufbereitungsanlagen.

: G 5
: Denitri~rung (Dn)

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

Dk/Ak: entfällt

· 4·
: 10
· 1.1·
: keine

: kein~

: keine

· ja·
4 5 6 7321

Gebäudeeckenanzahl

X-Werte: 600 610 610 600
Y-Werte: 528 528 540 540

Gebäudebauart : Gebäude mit leichtem Dach und Wall

Gebäudeeinstufung gefährlich D'onator : 3

Ehemaliges Nitropenta-Betriebsgebäude
(d.h. Dk 3/Ak 3) mit einer ehemaligen
M.engenbe1egung von ~ 00 kg ( 1 • 1) .
Es zählt zum Produktionsbereich
Denitrierung (Dn).

Schutz~inrichtungen

I So:pstiges
I

-keine Akzeptor,: 3
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Z'ehlendo'rf

Gebäude

Nr.: 056.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

'UBAI 89 • 056 .10

056.10

Klärbecken I

Klärbecken I zur Vorklärung der
Abwässer aus Geb.nr.:56.00

: G 5/'6
: Denitrierung (Dn)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOr~ENGE in kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Ei~enantrieb : keine

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

Dk/Ak: entfälLt

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 611 629 629 611
Y-Werte: 495 495 502 502

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

: Teich

: ungefährlich

: keine

Donator: O·

Akzeptor: 9

sonstiges : Dieses Objekt fungiert als Wasserauf
bereitungsanlage, zählt aber wie das
Geb.nr.:56.00 zur Denitrierung (Dn).



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
ge·sellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 056.20

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.056.20

056.20

Klärbecken 11

Klärbecken 11 zur Vorklärung der
Abwässer aus Geb.nr.:56.00

Gebäudelage : G 5
Produktionsbereich : Denitrierung (Dn)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gege.nstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : keine Dk/Ak . entfällt.
Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2 3 I 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I

X-Werte: 603 617 617 603
Y-Werte: 558 558 568 568

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Teich

: ungefährlich

: keine

Donator: 0

Akzeptor: 9

Sonstiges Dieses Objekt fungiert als Wasserauf
bereitungsanlage, zählt aber wie das
Geb.nr.:56.00 zur Denitrierung (Dn).
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendo~f

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 057.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89. 057.0,0

Gebäudenummer 057.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Nitropenta-Herstellung/Umkristal'l'isie
rung/Packhaus
Die Nitropenta-Umkristallisierungsan
lage dient neben der Herstellung auch
der Umkristallisierung und dem Verpak
ken in betriebliche Transportbehälter.

Gebäudelage
Produktionsbereich

: F 4
: Nitropentaanlagen (NPA)

Gebäudeeckenanzahl 4

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere ,Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

1210,· 1198

Dk/Ak: 2/2

: 1000
: 1.1

: keine

· keine·
· seite 4·
· ja·

4 5 6 7321

X-Werte: 580 598 598 580
Y-Werte: 602 602 620 620

Gebäudebauart : Gebäude mit Erqüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung · gefährlich Don.ator : 1·

Schutzeinrichtungen : Wall vor der Akzeptor: 1
Ausblasewand

Sonstiges :



Gebäuden~tzungsverzeichnis

-AII-94-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 058.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.058.00

058.00

Nitropenta-Trokenhaus

Das Nitropenta-Trockenhaus dient der
Trocknung von Nitropenta

Gebäudelage : F 4
Produktionsbereich · Nitropentaanlagen (NPA)·
Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg · 1000·
LAGERKLASSE DES STOFFES · 1.1·
Schwer~ Sprengstücke · kein.e·Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand · seite 4 Dk/Ak . 2/2· .

--

Ständige ;A.rbeitsplätze : keine

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 563 572 512 563
Y-Werte: 680 680 688 688

Gebäudebauart : Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

gefährlich

Wall vor der
Ausblasewa(nd

Donator :

Akzeptor:

1

1
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Ber'lin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 059.00

Datum
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebez~ichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.059.00

059.00

Nitropenta-Siebhaus

Das Nitropenta-Siebhaus dient der
Siebung von Nitropenta

Gebäudelage · F 3·Produktionsbereich · Nitropentaanlagen (NPA)·
Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 1000
LAGERKLASSE DES STOFFES · 1.1·
Schwere Sprengstücke : kein'e
Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand : seite 4 Dk/Ak : 2/2 .

Ständige Arbeitsplätze : keine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 561 570 570 561
Y-Werte: 748 748 757 757

Gebäudeb'auart : Gebäude mi't Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 1

Schutzeinrichtungen : Wall vor der Akzeptor: 1
Ausblasewand

Sonstiges ··



-AII-96-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Be,rlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 060.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 °

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

UBA/89.0?0.00

060.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Kontrollraum Trocken- und Siebhaus so
wie PETN/Wachs Mischanlage
Schutzraum für die Nitropentatrock
nung und -siebung und das Wachs/PETN
Mischhaus (Geb.nr.:68.10)

G,ebäudelage
Produktionsbereich

F 3
Schutz- und/oder Steuerraum (SSR)

Gebäudeeckenanzahl 6

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE D.ES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: entfällt

: 0000
: 0.0

· keine·
· keine·
· keine·
· ja·

4 5 6 7321

X-Werte: 543
.Y-Werte: 717

554
717

554 547 547 543,
:5

721 721 719 719

Gebäudebauar·t : .schwere Bauart' mit Er~überdeckung

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator: 0

Schutzeinrichtungen : erd.überdeckt Akzeptor: '9

Sonstiges Alle Schutzräume sind so gestaltet,
daß sie einer von außen einwirkenden
Druckbelastung (entspr. K-Faktor 1,25)
standhalten.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 061.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.061.00

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Prodriktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

: 061.00

Sprengschnurspinnerei

Die Sprengschnurspinnerei dient der
Herstellung von Roh-Sprengschnur.

E 4
Sprengsch'nurherstellung (SSH)

,4

600
1.1

: keine

: keine

~usblasewand

ständige Arpeitsplätze

: keine

: ja

D~/Ak: entfäl:Et

1 2 3 4 5 6 7 ,,8 9 10 11 12

X-Werte: 432 4?3 453 432
Y-Werte: 606 606 616 616

Gebäu'debauart : Gebäude mit schwerem Dach und Wall

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 2'

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: Widerstandswand Akzeptor: 2
in Richtung der
ständigen Arbeitsplätze

: Gebäude mit 5 Kammern ('4*4 m) je Kam
~e~ max. 100 kg der Klasse 1.1.' Sowie
eine Vorratskammer mit max. 100 kg der
Klasse 1.1.



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteii

B A M
Aktien 
gese··llschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERK~SSE 1.1

N.r.: 062. 00

patum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäud'enummer

Gebäu,debez.eichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eig~nantrieb

UBA/89.062.00

062.00

Zwischenlager I / ~itropenta roh
(trocken)
Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung und Portionierung von Nitro
penta (roh) fürdie Schnurherstellung.

E 5
Sprengschnurberstellung (SSH)

4

200
1.1

keine

keine

Ausblasewand

Standige Arbeitsplätze

: Seite 4

ja

D~/Ak: 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 432 438 438 432
Y~Werte: 586 586 58'9 589

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

gefährlich

kein,e

Donator :

Akzep·tor:

1

5

Sonstiges Lager muß alle Stunde erg'änzt werden.
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GebäudenutzungsverzeichDis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf .

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 063.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid : UBA/89.063.00

Gebäudenummer : 063.00

Gebäudebezeichnung : Zwischenlager II / Sprengschnur (roh)

Gebäudeverwendung : Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von Roh-Sprengschnur

Gebäudelage
Produktionsbereich

: E 5
: Sprengschnurherstellung (SSH)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ständige Arbeitsplätze

STOl!FMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere ,Sp~engstücke

Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

Dk/Ak: 2/6

. 500.
: 1.1

: keine

: keine

: seite 2

: keine

4 5 6 7321

X-Werte: 472 482 482 472
Y-Werte: 586 586 591 591

Gebäudebauart : Lager mit Erdtiberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

Schutzeinrichtungen : Wall vor der
Ausblasewand

Akzeptor: 5

Sonstiges Lager für maximal 5 Rollen Roh-Spreng
schnur je ca. 100 kg Klasse 1.1



Gebäudenutzungsver~eichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

I Nr.: 064 • 00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl
I

STOFFMENGE in kg
LA~ERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.064.00

064.00

Testraum / WC

Dieses Testraum wird zur Qualitäts
überprüfung der Sprengschnur genutzt.

E 5
Sprengschnurherstellung (SSH)

4

5
1.1

keine

kein.e

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

ja

Dk/Ak: entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 483 486 414 471
Y-Werte: 534 539 547 542

Gebäudebauart

Gebäude~instufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: Fertigba~weise

: gefährlich

: schwere Bauweise

Donator: 4

Akzeptor: 4
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLA~SE 1.1

Nr.: 065.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.065.00

065.00

Sprengschnurummantelung

Dieses Gebäude dient der 'Fertigstel
lung der Sprengschnur (Ummantelung)

D 5
Sprengschnurherstellung (SSH)

4

500
1.1

keine

keine

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

: seite 4

: ja

Dk/Ak: 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 373 383 383 373
Y-Werte: 590 590 600 600

Gebäudebauart Gebäude mit Erdüberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung

SChutzeinrichtungen

Sonstiges

: gefährlich

: Wall vor der
Ausblasewand

Donator. 1

Akzeptor: 1



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesells<?haft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 066.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenurnmer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOfFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

UBA/89.066.00

066.00

Sprengschur-Schlitzanlage

Dieses Gebäude dient der Rückgewinnung
von PETN aus Sprengschnurreste

: E 5
: Sprengschnurherst~llung ( SS,H)

: 4

· 10·: 1.1

: keine

· keine·
· seite 4 Dk/Ak . 4/4· .
· keine·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 41'2 421 421 412
Y-Werte: 550 550 554 554

Gebäudebauart Gebäude mit leichtem Dach und Wqll

Gebäudeeinstufu~g

Schutzeinrichtungen

sonstige's

gefährlich

keine

Donator :

Akzeptor:

3

3
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Gebäudenutzungsv~rzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 067.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenumme-r

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbe~eich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASS~ DES STOF~ES

: UBA/89.067.00

: 067.00

: Sprengschurverpackung

: Dieses Gebäude di~nt der versandmäßigen
Verpackung von fertiger Sprengschnur.

E 5
Sprengschnurherstellung (SSH)

4

1000
1.1

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Aushla'sewand'

ständige Arbeitsplätze

keine

keine

: seite 4

: ja

Dk/Ak: 3/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11" 12

X-Werte: 404 419 419 404
Y-Werte: 507 507 528 528

Gebäudebauart : Gebäude mit schwerem Dach und Wall

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

: gefährlich

: Wall vor der
Ausblasewand

Donator: 2

Akzeptor: 2

Sonstiges : Bei Erdliberdeckung des Gebäudes und
gleicher Ausblasewand kann eine Men
generhöhung auf 2 t ermöglicht werden.
(maximal auch 2,,5 t möglich)



-AII-104-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 068.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.068.00

Gebäudenummer 068.00

Gebäudebezeichnung Pressengebäude

Gebäudeverwendung Das Pressengebäude dient der Herstel~

lung von Verstärkungsladungen(Booster)

Gebäudelage
Produktionsbereich

E 4
Boosterherstellung (BSH)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze'

STOFFMENGE ·in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Geg,enstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: 2/2

· 350·: 1.1

· ja·
· keine·
· seite 3·
· ja·

4 5 6 7321

X-Werte: 341 366 366 341
Y-Werte: 630 \ 630 640 640

Gebäudebauart Gebäude mit Erdliberdeckung
und Ausblasewand

Gebäudeeinstufung
--

gefährlich Donator : 1

Schutzeinrichtungen : Wall vor Aus- Akzeptor: 1
blasewand und
widerstandswand in
Richtung der ständigen Arbeitsplätze

sonstiges : Das Gebäude hat 5 Kammern mit je einer
Presse. Das Rohstoff~ager für den täg
lichen Bedarf ist in einem gesonder~en

Abstellraum im Mitarbeiterbereich untergebracht.



-AlI-105-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 068.10

Datum ·
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

U~~/89.068.10

068.10

Gebäudebezeichnung PETN/Wachs-Mischanlage

Gebäudeverwendung Dieses Gebäude dient der Phelgmat·.-isie
rung von PETN mit Wachs für die
Boosterherstellung.

Ausblasewan'd

Gebäudeeckenanzahl

ständige Arbeitsplätz~

Gebäudelage
Produkt~onsbereich

· F 4-.
· Boosterherstellung (BSH)·
· 4·
· 100'.
: 1.1

: keine

· keine·
· "keine Dk/~

. entfällt· .
: kei,ne ..

4 5- 6 7· 8 9 10·- 11 12321

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere 'SprengstQcke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

X-Werte: 510 517 517 510
Y-Werte: 723 723 732 732

Gebäudebauart : Gebäude mit schwerem Dach und Wall

Gebäudeeinstufung gefährli.ch Donator : 2

schutzeihrichtungen keine Akzeptor: 2

Sonstiges



-AII-I06-

/

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
~erlin

Zehlendo·rf

Gebäude

Nr.: 069.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBAI 89;. 069 . 00

Gebäudenummer 069.00

Gebäudeb~zeichnung Messraum Sprengplatz

Gebäudeverwendung Das Gebäude dient bei Untersuchungen
oder Versuchen als Meß- und Schutzraum.

Gebäudelage · B 4·Produktion$bereich · Sprengschnurherstellung (SSH)·
Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE in kg " · 0000·
LAGERI(LASSE DES STOFFES · 0·9·

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Dk/Ak: entfällt

12111098

· l keine·
· keine·
· keine·
· ja·

4 5 6 7321

. X-Werte: 178 181 1~6 173
Y-Werte: 674 680 6&2 678

Gebäudebauart : Gebäude in schwerer Bauweise

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator: 0

Schutzeinrichtungen : keine A;kzeptor: 9

sonstiges : Alle Schutzräume sind so gestaltet,
daß sie einer von außen einwirkenden
Druckbelastung (entspr. K-Faktor 1,25)
stanc;lhalten..
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebs~eil

B Ai M
Aktien 
ge-seIlschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 069.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.069.10

069.10

Sprengplatz

Dieser Platz ist für die Vernichtung
von Sprengstoffresten oder Fehl
chargen ausgelegt.

Gebäudelage : B 3/4
Produktionsbereich · Q~~litätskontrolle (QK)·
Gebäudeeckenanzahl : 8

STOFFMENGE in kg : 10 sh. Sonstiges
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstücke · keine·Gegenstände mit
E,igenantrieb : k,eine

Ausblasewand : keine Dk/Ak . entfäl:l:t.
Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-W'er'te: 115 160 187 194 167 128 103 100
Y-Werte: 661 663 700 738 770 758 727 700

,I

Gebäudebauart · Freifläche ohne Umwallung·

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 4

Schutzeinrichtungen : Das Gelände liegt Akzeptor: 4
tiefer (abgesenkt)

Sonstiges : Die Freifläch,e ist ohne Umwallung,
aber um ca. 10 Meter gegenüber seiner

Umgebung abgesengt. Es wird aber auch nur im Bereich
:der Sprengfläche vernichtet. Daher braucht der Spreng-
platz als Donator nicht berücksichtigt zu werden. \



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

W~rk

Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 069.20

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.069.20

069.20

Sprengfläche

Diese Fläche ist der Bereich tür die
Untersuchung und Vernichtung von
Sprengstoffen.

B 3/4
Qualitätskontrollen (QK)

8

10
'1.1

Jceine

kei.ne

Ausblasewand.,

ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

Dk/Ak: entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 145 158 .164 162 154 157 148 137
Y-Werte: 689 700 712 722 725 710 700 695

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

sonstiges

· Freifläche ohne Umwallung·

· gefährlich Donat.or : 4·

· Die Fläche li,egt Akzeptor: 4· tiefer (abgesenkt)

Die Freifläche ist ohne Umwallung,
aber nochmals um ca. 10 Meter tie·fe.r
gegenüber dem Sprengplatz abgesengt.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 070.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.070.00

070.00

Messraum Brandplatz

Dieses Messraum dient bei Arbeiten auf
dem Brandplatz als Meß- und Schutzraum.

Gebäudelage · C 1·Produktionsbereich · Schutz- und/oder Steuerraum (SSR)·
Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg · 0000·LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand · keine Dk/Ak . entfällt· .
Ständige Arbeitsplätze : ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 291 300 300 291
Y-Werte: 900 90'0 905 905

Gebäudebauart : Gebäude in schwerer Bauweise

Gebäudeeinstufung

SChutzeinrichtungen

: ungefährlich Donator: 0

Akzeptor: 9

Sonstiges : Alle Schutzräume sind so gestaltet,
daß sie einer von außen einwirkenden
Druckbelastung (entspr. K-Faktor 1,25)
standhalten.



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-~10-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 070.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbes,cheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schw~ere Sprengstücke
Gegenständ'e mit
Eigenantrieb"

UBA/89.070.10

070.10

Bran.dplatz

Dieser Brandplatz dient sowohl der
Vernichtung als auch der Untersuchung
von Sprengstoffen.

· e/D 1/2·· Qualitätskontrollen (QK)·
· 8·
· 10 sh. Sonstiges·
: 1.1 "-

· keine·
: keine

Ausbl?lsewand

ständige Arbeitsp~ätze

: keine

: keine

Dk/Ak: ent..fäll t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

. X-Werte: 290
Y-Werte: 857

314 325 320 300 277 263 273
8 7 1 8 9 0 9 08 913 9 1 0 8.8 0 8 63

Gebäudebauart Freifläche ohne Umwallung

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

gefährlich

Die Fläche lieg,t
tieter (abgesenkt)

Donator :

Akzeptor:

4

4

Sonstiges : Die Freifläche ist ohne Umwallung,
aber um ca. 10 Meter gegenüber der Um

gebung abgesengt. Es wird auch nur im Bereich der
Brandfläche vernichtet. Daher braucht der Brandplatz
als Donator nicht berücksichtigt zu werden.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Ber,lin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 070.20

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.070.20

Gebäudenummer 070.20

Gebäudebezei~hnung Brandfläche

Gebäudeverwendung Diese Freifläche ist der Bereich für
die Untersuchung und Vernichtung von
Sprengstoffen.

Gebäudelage
Produktionsbereich

e/D 1/2
Qualitätskontrollen (QK)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

1211

-:c""'"

1098

Dk/Ak: entfällt

10
1.1

keine

keine

keine

keine

5 6 74321

X-Werte: 270 300 300 270
Y-Werte: 870 870 885 885

Gebäudebauart : Freifläche ohne Umwallung

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 4

Schutzeinrichtungen

Sonstiges ..,

Die Freiläche ist Akzeptor:. 4
frei von brenn-
barem Materialien
Die Freifläche wird regelmäßig von
allen brennbaren Materialien befreit.



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 071.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

...

UBA/89.071.00

071.00

Sprengkapsel-Zwischenlager

Dieses Lager dient als Zwischen
lager für Sprengkapseln, die bei Un
tersuchungen benötigt werden

C 2
Qualitätskontrollen (QK)

4

10
1.1

keine

keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: seite 1

: keine

Dk/Ak: 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
X-Werte: 254 259 259 254
Y-Werte: 854 854 859 859

Gebäudebauart Lager mit schwerem Dach und Wall

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

gefährlich

stahlschrank

DonatoJ; :

Akzeptor:

2

6
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Z'ehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 072.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeyerwendung

UBA/89.072.00

072.00

Vernichtungsmaterial-Zwischenlager

Dieses Lagßr dient als Zwischen-
lager für Vernichtungsmaterial, wel
ches u.U. nicht sofort vernichtet wer
den: kann.

Gebäudelage : D 2 "'

Produktionsbereich · Qualitätskontrollen (QK)·
Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE in kg · 50·LAGERKLAS'SE DES STOFFES · 1.1·
Schwere Sprengstücke · keine·Gegenst.ände mit
Eigenantrieb I · keine·
Ausblasewand · seite 1 Dk/Ak : 4/8

'.,

· \

Ständige Arbeitsplätze · keine· '-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: '334 342 342 334
Y-Werte: 885 855 860 8~O

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

I

Lager mit Wall

gefährlich Donator : 2

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: Stahlschrank Akzeptor: : 6
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.2

Nr.: 073.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.073.00

Gebäudenummer 073.00

Gebäudebezeichnung

Gebä~deverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

zur Verfügung als Lagerklasse 1.2
-> Gegenstände mit Eigenantrieb
Dieses Gebäude dient der Herstellung
von Gegenständen mit Eigenantrieb.
Dieses GebäQde wurde nur als zusätz
liches Gebäude mit in die Betrachtung
aufgenommen , damit au.eh bewiesen wer
den kann, daß das Reche~pr9gramm dies
bei der Berechnung ebenfall? richtig
berücksichtigt bzw. berechnet
e/D 3/4
Militärisch (M)

Ausblas·ewand

Gebäudeeckenanzahl

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

12111098

Dk/Ak: 2/3

: 4

· 1000·· 1.2·
· keine·
· ja·
· Sei "t.e 3·
· ja·

4 5 6 7321

S·chwere Sprengstück.e
Gegenstände mit
Eigenantrieb

X-Werte: 286 312 ~12 286
Y-Werte: 695 695 705 705

Gebäudebauart : Gebäude mit schwerem Dach und Wall

Gebäudeeinstufung gefährlich Don'ator : 2

Schutzeinrichtungen Akzeptor: 2

Sonstiges
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Gb.Nr.:074.00 wird in den UNGEFÄHRLICHEN. BETRIEBSTEIL eingeordnet.

Gebäudenutzungsverzeichnis ungefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 074.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

UBA/89.074.00

074.,00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Pförtnerhaus Tor 11 (Nebentor im
ungefährlichen Betriebsteil)
Dieses Pförtnerhaus dient als zweiter
Aufenthaltraum und zwisch.enstation für
die Wachmanschaft. ,Tagsüber w~rden

hier die LKW-Transporte abgefertigt.

Gebäudelage
Produktionsbereich

A 2
Wachmanschaften (WM)

Gebäudeeqkenanzahl 4

Ausblasewan.d

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: entfällt

· 0000·· 0.0·
· keine·
· keine·

I

· keine·
· ja·

4 5 6 7321

X-Werte: 5 18 18 5
Y-Werte: 854 854 859 859'

Gebäudeba~uart : Fertigbauweise

Gebä'udee instufung : ungefährl.ich Donator: 0

Schutzeinrichtungen Akzeptor: 11

Sonstiges Dieses Gebäude liegt außerhalb des ge
fährlichen Betriebsteils und erhält
deshalb die Akzeptorklasse ~1.



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 075. 0,0

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.075.00

075.00

ungefährlicher Bereich des Tec'hnikums

Das Technikum dient der Entwicklung
neuer Spre-ngstoffe ,im Kilogranun
maßstab.

Gebäudelage, · F 2·Produktionsbereich : Qualitätskontrollen (QK)

Gebäudeeckenanzahl : 6

STOFFMENGE in kg · 0000·
LAGERKLASSE DES STOFFES · 0.0·
Schwere Sprengstücke · keine·Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : keine Dk/Ak . entfällt.
Ständige Arbeitsplätze : ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 576 597 597 592 592 576
Y-Wert~: 855' 855 865 865 880 880

Gebäudebauart : Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator : "v

Schutzeinrichtungen : W'iderstandswand Akzeptor: 9
in Richtung des
gefährlichen Teils

Sonstig.es :
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 075.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmig~ngsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.075.10

075.10

gefährlicher Bereich des Technikums

Das Technikum dient der Entwicklung
neuer Sprengstoffe im Kilogramm
maßstab.

Gebäudelage · F 1/2·ProduktiQnsbereich : Qualitätskontrollen (QK)

Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE in kg · 20·LAGERKLASSE DES STOFFES · 1.1·
Schwere Sprengstücke · keine·Gegenst'ände mit
Eoi.genantr ieb · keine·
Ausblasewand · seite 3 Dk/Ak . 4/4· .
Ständige Arbeitsplätze · keine·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 576 592 592 576
Y-Wert~: 880 880 905 ~05

Gebäudebauart Gebäude mit schwerem Dach und 3 Wider
sta""ndswänden sowie einer Ausblasewand

Gebäudeeinstufung

Schutze"inr ich.tungen

: gefährlich

: keine

Donator: 2

Akzeptor: 2

Sonstiges Hier befindet .sich der eigentliche
Technikum$bereich zur Untersuchung
und Erprobung neuer Techno,logien.
Er- ist von dem ungef. Bereich durch
eine Widerstandswand getrennt.



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betrieb~teil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE, 1.1

Nr.: 076.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwend~ng

Gebäudelage
Produktionsbereich

UBA/89.Q76.00

076.00

Labor

Das Labor dient neben der Entwicklung
und Untersuchung von neuen Sprengstof
fen auch der Qualitätssicherung der
normalen Produktpalette.

G 2
Qualitätskontrollen (QK)

Gebäudeeckenanzahl : 6

STOFFMENGE in kg : 3
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

-Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

: ja

Dk/Ak: entf'ällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 604 627 627 612 612 604
Y-Werte: 855 855 877 877 865 865

Gebäude.bauart : Fe,rtigbauwei~e

Gebäudeeinstufung' : gefährlich Donator e 4.

Schutzeinrichtungen : Unterteilung der Akzeptor: 4
Sprengstoffmengen
in Laboratorien

Sonstiges :
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 077.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.077.00

077.00

Betriebswerkstatt für T~chnikum/Labor

und PETN-Anlage
Die Betrie.bswerkstatt dient als Mate
riallager und Werkstatt für die Quali
tätskontrollanlagen und für die Nitro
pentaanlagen

B 3/4
Werkstätten (Werk)

4

0000
0.0

: keine

: keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

ja

Dk/Ak: entf~llt

1

X-Werte: 609
Y-Werte: 826

2 3

625 625
826 848

4 I
609

1848

5 6 7 8 9 10 11 12

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: Fertigbauweise

: ungefährlich Donator: 0

Akzeptor: 9-.



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 078.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89 •. 078.00

078.00

Probenlager

Das Probenlager dient der Lagerung von
Sprengstoffproben für die Qualitäts
sicherung.

G 1/2
Qualitätskontrollen (QK)

4

40
1.1

keine

keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

Dk/Ak: entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 676 683 683 676
Y-Werte: 898 898 908 908

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

Lager mit 'Wall

gefährlich

stahlschrank AkzE?ptor:

3

7
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Gebäudenutzungsverzeichnis .gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude'

Nr.: 079.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid : UBA/89.079.00

Gebäudenummer : 079.00

Gebäudebezeichnung : Meisterstube / Kontrollraum

Gebäudeverwendung : Dieses Ge~äude dient als Kontrollraum
und als Meisterbüro für die Qualitäts
kontrollanlagen.

Gebäudelage
Produktionsbereich

: H 2
: Qualitätskontrollen (QK)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze :

STOFFMENGE in kg :
LAGERKLASSE DES STOFFES :

Schwere Sprengstücke :
Gegenstände mit
Eigenantrieb :

12111098

Dk/Ak: entfällt

0000
0.0

keine

keine

keine

ja

5 6 74321

X-Werte: 705 722 722 705
Y-Werte: 876 876 882 882

Gebäudebauart : Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator: 0

Schutzeinrichtungen Akzeptor: 9

Sonstiges



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-122-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE~I.1

Nr.: 080.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.080.00

080.00

Wetterstrecke

Die Wetterstrecke dient der Untersuch
u~g von Wetter-Sprengstoffproben für
die Qualitätssicherung von WetterBAM

Gebäudelage .- · G/H 1·
Produktionsbereich : Qualitätskontrollen (QK)

Gebäudeeckenanzahl : 4
I

STOFFMENGE in kg · 5·
LAGERKLASSE DES STOFFES · 1.1·
Schwere Sprengstücke · keine·Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand · Seite 4 Dk/Ak : 3/3·
Ständige l~rbeitsplätze : keine

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 684 722 722 684
Y-Werte: 92,5, 925 931 931

Gebäudebauart · Wett.erstrecke in einer Bodensenke·
Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator . 2

Schutzeinrichtungen · keine Akzeptor: 2·

sonstiges ··
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 081.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebä,udeverwe.ndung

UBA/89.081.00

081.00

Kontrollraum

Dieses Gebäude dient als Meß- und
Kontrollraum für die Wetterstrecke

Gebäudelage · H 1·Produktionsbereich : Schutz- und/oder steuerrau;m (SSR)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES · 0.0·
Schwere Sprengstücke : keine

\

Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : keine Dk/Ak : entfa'llt

ständige Arbeitsplätze · ja·
1 2 -3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 707 714
Y-Werte: 946 946

Gebäudebauart

Gepäudeeinstufung

714 707
951 951

Fertigbauweise

ungefährlich Dona'tor : o

SChutzeinrichtungen

Sonstiges

Akzeptor: 9

Der Schutzraum ist so gestaltet, daß
er einer von außen einwirkenden
Druckbe'lastung (.entspr. K-Faktor 4, 00)
standhält.
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlend.orf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 082.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände' mit
Eigenantrieb

UBA/89.082.00

082.00

Prüfstand (Sprengbunker)

Der Prüfstand dient der Qualitätskon
trolle der Sprengschnur BAMCORD 100

H 1
Qualitätskontrollen (QK)

: 4

5
1.1

keine

keine

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

: Seite 1

: keine

Dk/Ak: 4/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 743 777 777 743
Y-Werte: 930 930 93',5 935

Gebäudebauart : Gebäude, in Widerstandsbauweise
mit Ausblasewand

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: gefährlich Donator: 2

Akzeptor: 2
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Ze,hlendorf

Gebäude, LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 082.10

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.082.10

Gebäudenummer 082.10

Gebäudebezeichnung Kleiner Schießplatz

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Diese Fläche liegt vor dem Geb.nr.:
82.00 und zählt zu dem umwallten Prüf
stand. ltier werden die Detonationsge
schwindigkeitsmessungen und De~ona

tionsübertragungen durchgführt.
H 1/2 .
Qualitätskontrollen (QK)

Ausblasewand

Gebäudeeckenanzahl

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

12111098

Dk/Ak: entfällt

4

5
1.1

keine

keine

keine

keine

5 6 74321

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

X-Werte: 745 778 778 739
Y-Werte: 895 895 930 930

Gebäudebauart : Freifläche (umwallt)

Gebäudeeinstuf~ng . gefährlich Donator : 3.

Schutzeinrichtungen : Akzeptor: 3
\

Sonstiges :



G~bäudenutzungsverzeichnis

-AII-126-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 083.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gepäudebezeichnung

Gebäudev~rwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.083.00

083.00

Kontrollra~m / Sozialraum / WC

Dieses Gebäude dient als Meß- und
Kontrollraum für den kleinen Schieß
platz und als Sozialraurn für das
Presonal.

H 2
Schutz- und/oder steuerraum (SSR)

8

,0000
0.0

keine

keine

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

: keine

ja

Dk/Ak: entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'X-Werte: 741 747 74J 752 752 743 743 741
Y-Werte: 856 856 877 877 884 884 875 875

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

schutzeiqrichtungen

Sonstiges

: Fertigbauweise

: ungefährlich Donator : 0

: Sei"te 5 ist Akzeptor: 9
druckfest gebaut

: Die seite 5 ist druckfest entsprechend
dem k-Fa~tor 1,25 gebaut.



-AII-127-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 084.00

Dat,um
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid'

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnu~g

Gebäudeverwendung

UBA/89.084.00

084.00

Zündmittel-Lager

Das Zündmittel-Lager dient der Lage
rung von Zündmitteln (Hauptlager).

Gebäudelage
Produktionsbereich

H 2
Sprengstoff-Lager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 10
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: ke'ine

: keine

: seite 1

: keine

Dk/Ak: 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 761 766 766 761
Y-Werte: 877 877 883 883

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: gefährlich

: stahlschrank

Dona-tor: 1

Akzeptor: 5



Gebäudenutzungsverzeichni~

-AII-128-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 091.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid ··
Gebäudenummer ··
Ge~äudebezeichnung :

I

Gebäudeverwendung ··

UBA/89.091.00

091.00

DruckluftspeicherjKompressor (Nitrier
anlage 1)
Dieses Gebäude dient als unabhängige
Druckluftversorgungsstation für die
Nitrieranlage 1.

Gebäudelage · H 5·Produktionsbereich : Energieversorgung (EV)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFF'ES : 0.0

Schwere Sprengstücke · keine·Gegenstände ,mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand · keine Dk/Ak : entfällt·
Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 788 797 797 788
Y-Werte: 513 513 518 518

Gebäudebauart : Fertigbauweise
"

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator : 0

Schutzeinrichtungen : keine Akzeptor: 9

S0!1stiges :



-AII-129-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 091.10

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.091.10

Gebäudenummer 091.10

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

DruckluftspeicherjKompressorjFrisch
wasserversorgung (Nitrieranlage 2)
Dieses Gebäude dient als unabhängige
Druckluftversorgungsstation und für

das Frischwasser für die Nitrieranlage 2

Gebäudelage
Produktionsbereich

: G 5
: Energieversorgung (EV)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze :

STOFFMENGE in kg :
LAGERKLASSE DES STOFFES :

Schwere Sprengstücke :
Gegenstände mit
Eigenantrieb :

12111098

Dk/Ak: entfällt

0000
0.0

keine

keine

keine

keine

5 6 74321

X-Werte: 683 690 690 683
Y-Werte: 588 588 59·3 593

Gebäudebauart : Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator: 0

SChutzeinrichtungen Akzeptor: 9

Sonstiges



-AII-130-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 091.20

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.091.20

Gebäudenummer 091.20

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Druckluftspeicher/Kompressor
(PETN-Anlage)
Dieses Gebäude dient als unabh~ngige

Druckluftversorgungsstation für die
PETN-Anlage.

Gebäudelage
Produktions~ereich

F 5
Energieversorgung (EV)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

Dk/Ak: entfällt

· 0000·· 0.0·
· keine·
: keine

· keine·
: keine

4 5 6 7321

X-Werte: 574 580 580 574
Y~Werte: 579 579 5&4 584

Gebäudebauart Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Donator· 0

Schutzeinrichtungen Akzeptor: 9

Sonstiges



-AII-131-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 094.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.094.00

094.00

Kälteanlage für die Nitrieranlage 1

Dieses Gebäude enthält die unabhängige
KÜhlmittelversorgungsstation für die
KÜhlanlage der Nitrieranlage 1

Gebäudelage
Produktionsbereich

H 5
Energieversorgung (EV)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

: keine

: keine

Dk/Ak: entfällt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 782 793 793 782
Y-Werte: 525 525 529 529

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: Fertigbauweise

: ungefährlich Donator: 0

Akzeptor: 9



-AII-132-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Ak.tien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.:094.10

Dat.um :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.094.10

Gebäudenummer 094.10

Gebäudebezeichnung Kälteanlage für die Nitrieranlage 2

Gebäudeverwendung Dieses Gebäude enthält die unabhängige
Kühlmittelversorgungsstation für die
Kühlanlage der Nitrieranlage 2

Gebäudelage
Produktionsbereich

H 5
Energieversorgung (EV)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasew·and

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere sprengstücke
Gegenstände mit
Eig'enantrieb

12111098

Dk/Ak: entfällt

7

· 0'000·· 0.0·
· keine· _.

: ke.ine

· keine·
· keine·

4 5 6321

X-Werte: 734 743 743 734
Y-Werte: 597 597 600 600

Gebäudebauart Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung : ungefährlich Dona1::or: 0

Schutzeinrichtungen Akzep'tor: 9

Sonstiges



-AII-133-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 094.20

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.094.20

Gebäudenummer 094.20

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Kälteanlage für die PETN-Nitrieranlage

Dieses Gebäude enthält die unabhängige
KÜhlmittelversorgungsstation für die
Kühlanlage der PETN-Nitrieranlage

Gebäudelage
Produktionsbereich

F 5
Energieversorgung (EV)

Gebäudeeckenanzahl 4

Gebäudebauart

I

Ausblasewand

Schutzeinrichtungen

Gebäudeeinstufung

1211109

Akzeptor: 9

Donator: 0

8

DkIAk: entfä'llt

: 0000
: 0.0

: keine

: keine

· keine·
· keine·

4 5 6 7

581
584

: Fertigbauweise

· ungefährlich·
:

321

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Ständige Arbeitsplätze

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

X-Werte: 581 587 587
Y-Werte: 579 579 584

sonstiges



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-134-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 099.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.099.00

099.00

Toiletten

In diesem Gebäude befinden sich die
Toiletten.

Gebäudelage · L 4·Produktionsbereich : Verwaltung (VW)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STO,FFMENGE in kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 0.0

Schwere Sprengstücke : keille
Gegenstän~e mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand : keine Dk/Ak . entfällt.
Ständige Arbeitsplätze : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 '11 12

X-Werte:1161 1162 1156 1156
Y-Werte: 605 611 612 606

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

: Fertigbauweise

ungefährlich Donator : o

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

Akzeptor: 9



-AII-135-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 099.10

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.099.10

099.10

Toiletten

In diesem Gebäude befinden sich die
Toiletten.

Gebäudelage : J/K 2/3
Produktionsbereich · Verwaltung (VW)·
Gebäudeeckenanzahl · 4·
STOFFMENGE in kg : 0000
LAGERKLASSE DES STOFFES · 0.0·
Schwere Sprengstücke · keine -,· -,

Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand · keine Dk/Ak . entfällt ,· .
Ständige Arbeitsplätze · keine·

1 2 3 4 5 ,6 7 8 9 10 11 12

X-Werte:1002 1006 1001 998
Y-Werte: 797 801 804 800

Gebäudebauart

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: Fertigbauweise

: ungefährlich Donator: 0

Akzeptor: 9



-AII-136-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 099.20

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.099.20

Gebäudenumrner 099.20

Gebäudebezeichnung Toiletten

Gebäudeverwendung In diesem Gebäude befinden sich die
Toiletten.

G,ebäudelage
~roduktionsbereich

B 2
Verwaltung (VW)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

1211109

Dk/Ak: entfällt

7

0000
0.0

keine

keine

keine

kein.e

5 64321

X-Werte: 181 186 186 181
Y-Werte: 839 839 844 844

Gebäudebauart Fertigbauweise

Gebäudeeinstufung ungefährlich Donator : o

SChutzeinrichtungen Akzeptor: 9

Sonstig'es



-AII-137-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Akti.en 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude

Nr.: 099.30

Datum :
30. l\pr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.099.30

Gebäudenummer 099.30

Gebäud~bezeichnung Schutzraum und Toiletten

Gebäudeverwendung Dieses Gebäude dient als Scnutzraum
und als WC.

Gebäud-elage
Produktionsbereich

D 4
Schutz- und/oder Steuerraum (SSR)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: entfällt

· 0000·· 0.0·
· keine·
: keine

· keine-·
: ja

4 5 6 7321

X-Werte: 389 395 395 389
Y-Werte: 624 624 629 629

Gebäudebauart Sc.hutzgebäude

Gebäudeeinstufung ungefährlich Donator : o

Schutzeinrichtungen erdüberdeckt Akzeptor: 9

Sonstiges Alle Schutzräume sind so gestaltet,
qaß sie einer von außen eiriwirkenden
Druckbelastung (entspr. K-Faktor 1,25)
standhalten.



\-AII-138-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAG~RKLASSE 1.3

Nr.: 100.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

UB~/89.100.00

1·00. 00

Gebäudebeze~chnung Nitrocellulose-Lagerhaus

Gebäudeverwendung Dieses Sprengstoff-Lager dient
der Lagerung von wasserfeuchter
Nitrocell.ulose.

Gebäudelage
Produktionsbereich

: K 4
: Sprengstofflager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ständige Arbeitsplätze :

X-Werte:1067 1078 1078 1067
Y-Werte: 630 630 64,0 640

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenan~rieb

1211109

Dk/Ak: 4/8

7 I 8

5000
1.3

keine

keine

seite 4

kein.e

5 I 6

I

4321

Ausblasewand

Gebäudebauart : Lager mit Wand der Feuerwiderstands
'klasse F 30 und umwallt.

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 3

Schutzeinrichtungen : umwallt Akzeptor: 7

Sonstiges : Die Gebäudewände haben die Feuerwider
standsklasse F 30 sind bis auf die
Zugangsseite umwallt.



-AII-139-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

.

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 101.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

UBA/89 .101. 00

101.00

Sprengstoff-Lager für WetterBAM 11

Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von WetterBAM 11.

: M 3
: Sprengstoff lager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 50000
LAGERKLASSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: seite 1

keine

Dk/Ak: 2/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte:1222 1237 1236 1221
Y-Werte: 719 720 736 735

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: gefährlich

: Erdüberdeckung
und Drucktüren

Donator: 1

Akzeptor: 5



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-140-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 102.00

Datum :
30. Apr.,
1 9 9 0

Genehmi~ungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeich.nung

Gebäudeverwendung

UBA'/89 .102.00

102.00

Sprengstoff-Lager für WetterBAM II

Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von WetterBAM II

Gebäudelage
Produktionsbereich

M 3
Sprengstof~lager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

ständige Arpeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
"Eigenantrieb

Ausblasewand·

1 2 3 4

50000
1.1

keine

keine

seite 1 Dk/Ak . 2/6.
keine

5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte:1217 1232 1230 1215
Y-Werte: 780 781 79ß 795

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: gefährlich

: Erdüberdeckung
und Drucktüren

Donator: 1

Akz~ptor: 5



-AII-141-

Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 103.00

Datum:
30. Apr.
199 0

Ausblasewand

Gebäudenummer

'Gebäudeeckenanzahl

Gebäudeverwendung

· UBA/89.103.00·
· 103.00·
: Sprengstoff-Lager für WetterBAM I1I

· Dieses Sprengstoff-Lager dient der· Lagerung von WetterBAM III.

· M 2·· Sprengstoff lager (SPL)·
· 4·
: 50000
· 1.1·
· keine·
· keine·
· seite 1 Dk/Ak : 2/6 ._~..·
· keine .'.· ......,

,
4 5 6 7 8 9 10 11 12321

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb I

Genehmigungsbescheid

Gebäudelage
Prodüktionsbereich

Gebäudebezeichnung

ständige Arbeitsplätze

X-Werte:1210 1225 1223 1208
Y-werte: 839 841 856 854

Gebäudebauart · Lager mit Erdüberdeckung·

Gebäudeeinstufung · gefährlich Donator . 1· .

Schutzeinrichtungen : Erdüberdeckung Akzeptor: 5
und Drucktüren

sonstiges :



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-142-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 104.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.104.00

104.00

Sprengstoff-Lager für WetterBAM' IIr

Dieses Sprengstoff~L~gerdient der
Lagerung von WetterBAM III.

: L/M 1
: Sprengstofflager (SPL)

4

50000
1.1

keine

keine

Ausblas·ewand

ständige Arbeitsplätze

: S,eite i

: keine

Dk/Ak: 2/,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte:1199 1214 1212 1197
Y-Werte: 897 899 914 912

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: gefährlich

: Erdüberdeckung
und Drucktüren

Donator: 1

Ak~eptor: 5



-AII-143-

Gebäudenut~ungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 105.00

Datum :,_
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebaudebezeichnung

UBA/89.105.00

105.00

Sprengstoff-Lager (TNT ungemahlen)

Gebäudeverwendung Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von 'ungemahlen TNT.

Gebäudelage : K/L 3
Produkt·,ionsbereich · Sprengstoff lager (SPL)·
Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg · 300·00·
LAG~SSE DES STOFFES : 1.1

Schwere Sprengst~cke : keine
Gegen'stände mit

.
Eigenantrieb : keine

Ausblasewand : Seite 1 DkjAk : 2/6 , .... "

Ständig~ Arbeitsplätze : keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 1098 1107 1101 1092
Y-Wer'te: 748 757 764 755

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung'

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator . 1.

Schutzeinrichtungen : Erdüberdeckung Akzeptor: 5
und Dru'cktüren

Sonstiges ··



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-144-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
g:esellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 106.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: UBA/89.106.00

: 106.00

: Sprengstoff-Lager (TNT gemahlen)

Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von gemahlenem TNT.

Gebäudelage · K 3·Produktionsbereich · Sprengstofflager (SPL)·
Gebäudeeckenanzahl

"

· 4·
STOFFMENGE in kg · 30000·LAGERKLA8S"E DES STOFFES · 1.1·
Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb · keine·
Ausblasewand · seite 1 Dk/Ak . 2/6· .
Ständige Arbeitsplätze · keine·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 11 12

X-Werte:1062 1067 1059 1054
Y-Werte: 780 786 7~3 787

Gebäudebauart · Lager mit Erdüberdeckun_9"·

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 1

Schutzeinrichtungen : Erdüberdeckung Akzeptor: 5
und Drucktüren

Sonstiges :
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.:- 107.00

Datum :
30. Apr.
1 Q 9 0

Genehmigungsbescheid : UBA/89.107.00

Gebäudenummer : 107.00

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

: Sprengstoff-Lager für BAMgel 40

: Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von BAMgel 40.

Gebäudelage
Produktionsbereich

K 2
Sprengstoff lager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

DkjAk: 2/6

7

30000
1.1

keine

keine

Seite 1

keine

5 64321

X-Werte:1023 1027 1018 1014
~-Werte: 808 815 821 814

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

Schutzeinrichtungen : Erdüberdeckung
und Drucktüren ,.

Akzeptor: 5

Sonstiges
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 108. 0'0

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.108.00

Gebäudenummer 108.00

Gebäudebezeichnung .Sprengstoff-Lager für BAMgel 40

Gebäudeverwendung Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von BAMgel 40.

Gebäudelage
Produktionsbereich

: J 2
: Sprengstofflager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenst~nde mit
Eigenantrieb

Ausblasewand

12111098

Dk/Ak: 2/6

· 30000·· 1.1·
· keine·
: ke.in.e

: seite 1

: keine

4 5 6· 7321

X-Werte: 983 986 976 973
Y-Werte: 835 842 846 839

Gebäudebauart Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung · gefährlich Donator : 1·

Schutzeinrichtungen : Erdübe,rdeckung Akzeptor: 5
und Drucktüren

I

Sonstiges :



-AII-147-

Gebäuden~tzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

'Werk
Berlin
Zehlen.dorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 109.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid : UBA/89.109.00

Gebäudenummer : 109.00

Gebäudebezeichnung : Sprengstoff-Lager für BAM.gel ·4.0

Gebäudeverwendung : Oieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von BAMgel 40.

Gebäudelage
Produktionsbereich

: J 2
: Sprengstofflager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenst~nde mit
Eigenantrieb

11 121098

Dk/Ak: 2/6

30000
1.1

keine

keine

Seite 1

keine

5 6 74321

X-Werte: 938 940 930 928
Y-Werte: 854 863 865 856

Gebäu~ebauart : Lager mit- Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

SChutzeinrichtungen : Erdüberdeckung
'und Drucktüren

Akzeptor: 5

Sonstiges
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
AAtien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 110.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.110.00

Gebäudenummer 110.00

Gebäudebezeichnung Nitropenta-Lager (feucht)

Gebäudeverwendung Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von feuchtem Nitropenta.

Gebäudelage
Produktionsbereich

E 3'
Sprengstoff lager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblas,e,wand

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: 2/6

· 2000·· 1.1·
· keine·
· keine·
: seite 3

: keine

4 5 6 7321

X-Werte: 408 418 418 408
Y-Werte: 723 723 732 732

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

Schutzeinrichtungen : Erdüberdeckung
und Drucktüren

Akzeptor: 5

Sonstiges : Bei 2 ·Tonnen ist eine Richtungweisung
durch e~tsprechende Bauweise möglich.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 111. 00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

UBA/89 .111. 00

111.00

Nitropenta-Lager (trocken)

Gebäudeverwendung Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von trockenem Nitropenta.

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

E 3
Sprengstofflager

4

2000
1.1

keine

keine

(SPL)

Ausblasewand

Ständige Arbeit$plätze

: seite 3

: keine

Dk/Ak: 2/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 438 448 448 438
Y-Werte: 723 723 732 732

Gebäudebauart Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

: gefährlich

: Erdüberdeckung
und Drucktüren

Donator: 1

Akzeptor: 5

Sonstiges Bei 2 Tonnen ist eine Richtungweisung
durch entsprechende Bauweise möglich.



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-150-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 112.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

UBA/89.112.00

112.00

Nitropenta-Lager (trocken) 3

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFM~GE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Ausblas'ewand

ständige Arbeitsplätze

1 2 3 4

X-Werte: 468 478 478 468
Y-Werte: 723 723 732 732

Gebäudebauart

Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von trockenem Nitropenta.

E 3
Sprengstofflager (SPL)

4

2000
1.1

keine

keine

Seite 3 Dk/Ak : 2/6

keine
\

5 6 7 8 9 10 11 12

Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator: 1

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

Sonstiges

: d9Ppelte Akzeptor: 5
Erdüberdeckung
und Drucktüren

: B.ei 2 Tonnen ,ist eine Richtungweisung
durcn entsprechende Bauweise möglich.

: Die doppelte Erdüberdeckung ergibt
einen kleineren K-Faktor 'bei den Ab
standsberechnungen.
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlipher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 113.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

UBA/89.113.00

113.00

Nitropenta-Lager (PETN/Wachs)

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von PETN/Wachs-Mischung.

: D/E 4
: Sprengstoff lager (SPL)

4

2000
1.1

keine

keine

Ausblasewand

Ständige Arbeitsplätze

: Seite 3

: keine

Dk/Ak: 2/6

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

X-Werte: 392 402 402 392
Y-Werte: 677 677 687 687

Gebäudebauart Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung

schutzeinrichtungen

: gefährlich

: Erdüberdeckung
und Drucktüren

Donator: 1

Akzeptor: 5

sonstiges Bei,2 Tonnen ist eine Richtungweisung
durch entsprechende Bauweise möglich.



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-152-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 114.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

UBAj89.114.00

114.00

Gebäudebezeichnung : Nitropenta-Lager (PETNjWachs)

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE i~ kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb '

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

Ausb,lasewand

1 I 2

X-Werte: 4221 432
Y-Werte: 677 677'

Gebäudebauart

3

432
68:-7

: Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von PETN/Wachs-Mischung.

: E 4

· Sprengstoff lager (SPL)·
· 4·
: 2000
· 1.1·
· keine·
: keine

: seite 3 Dk/Ak : 2/6

: keine

4 5 6 7 8 9 10 11 12

422
687

: Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung

Schutzeinrichtungen

: gefährlich

: Erdüberdeckung
und Drucktüren

pona·tor: 1

Akzeptor: 5

Sonstiges : Bei 2 Tonnen ist eine Richtungweisung
durch entsprechende Bauweise möglich.
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Gebäudenutzungsyerzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

~ebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 115.,00

Datum :
3'0. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/ 8 9 •. 115 . 0 0

Gebäuden.ummer 115.00

Gebäudebezeichnung Nitropenta-Lager (feucht)

Gebäudeverwendung Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von feuchtem Nitropenta.

Gebäudelage
Produktionsbereich

E 4
Sprengstofflager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl 4

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: 2/6

2000
1.1

keine

keine

seite 3

keine

5 6 74321

X-Werte: 452 462 462 452
Y-Werte: 677 677 687 687

.Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung gefährlich 1

Schutzeinrichtungen Erdüberdeckung
un·d Drucktüren

Akzeptor: 5

Sonstiges : Bei 2 Tonnen ist eine Richtungweisung
durch entsprechende Bauweise möglich.



Gebäudenutzungsverzeichnis
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gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 116.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäu~everwendung

UBA/89.116.00

116.00

Sprengstoff-Lager für! BAMgel 20

Dieses Sprengstoff-Lager ~ient der
Lagerung von BAMgel 20.

Gebäudelage · J 1·Produktionsbereich · Sprengstofflager (SPL)·
Gebäudeeckenanzahl : 4

STOFFMENGE in kg : 30000
LAGERKLASSE DES STOFFES · 1.1·
Schwere Sprengstücke : keine
Gegenstände mit
Eigenantrieb · kein.e·
Ausblasewand · seite 3 Dk/Ak . 2/6· .
Ständige Arbeitsplätze · keine·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 909 915 908 902
Y-Werte: 908 916 9~1 913

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckunq

Gebäudeeinstufung : gefährlich Donator : 1

Schutzeinrichtungen : Erdüberdeckung Akzeptor: 5
und Drucktüren

Sonstiges :
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

-Gebäude LAGERKLASSE 1. 1

Nr.: 117.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
'Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.117.00

117.00

Sprengstoff-Lager für BAMgel 20

Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von BAMgel 20. 11

: J 1
: Sprengstofflager (SPL)

4

30000
1.1

keine

keine

Aus,blasewand

ständige. Arbeitsplätze

: seite 3

: keine

Dk/Ak: 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 955 965 962 952
Y-Werte: 942 944 954 952

Gebäudebauart Lager mit Erdüberdeckung

Gebäuqeeinstufung

Schutzeinrichtungen

Sonstiges

: gefährlich

: Erdüberdeckung
,und DruQktüren

ponator: 1

Akzeptor: 5
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Gebäudenutzungsverzeichnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 118.00

Datum :
30. Apr.
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.118.00

Gebäudenummer 118.00

Gebäudebezeichnung

Gebäude~erwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Sprengstoff-Lager für BAMCORD 100 ~nd

B~-booster 500
Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von Sprengschn~r BAMCORD 100
und den Verstärkungs ladungen
BAMbooster 500.
K 1
Sprengstofflager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl

Ausblas:ewan·d

Ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

12111098

Dk/Ak: 4/8

4

30000
1.1

keine

keine

seite 2

keine

5 6 74321

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

X-Werte:1019 1022 1012 1009
Y-Werte: 940 949 952 943

Gebäudebaua~t : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäude~instufung gefähr.lich Donator : 1

SChutzeinrichtungen Erdüberdeckung
und Drucktüren

Akzeptor: 5

Sonstiges



-AII-157-

Gebäudenutzungsverzeichnis gef~hrlicher Betriebsteil

B A M
Aktien '
gesel'lschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 119 • 0'0

Datum :
30-. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezei~hnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereicn

Geb~udeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

UBA/89.119.00

119.00

Spreng,stoff-Lager -für BAMgel 30

Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von BAMgel 30.

: K 1
: Sprengstofflager (SPL)

: 4

: 30000. 1.1.
: keine

:' keine

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

: seite 2

: keine

DkjAk: 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte:1069 1074 1065 1060
Y-Werte: 918 926 931 923

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufun~

SChutzeinrichtungen

. Sonstiges

gefährlich

Erdüberdeckung
und Drucktüren

Donator :

Akzeptor:

1

5



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-158-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 120.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid

Gebäud~nummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

UBA/89.120.00

120.00

Sprengstoff-Lager für BAMgel 30

Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von BAMgel 30.

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

K/L 2
Sprengstoff lager

4

(SPL)

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere sprengstücke
Gegenstände mit
Eigenantrieb

Au~;"blasewand

ständige Arbeitsplätze

· 30000·· 1.1·
· keine·
· keine·
: seite 2 Dk/Ak . 2/6.
· keine·

1 2 3 4 5 6 7 ·8 9 10 11 12

X-W,erte: 1101 1111 1107 1097
Y-Werte: 873 877 886 882

Gebäudebauar·t : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung · gefährlich Donator : 1·

Schutzeinrichtungen · Erdübe~deckung Akzeptor: 5· und Drucktü·ren

Sonstiges :
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Gebäudenutzungsverzeicpnis gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien 
gesellschaft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 121.00

Datum :
30. Apr.
199 0

Genehmigungsbescheid UBA/89.121.00

Gebäudenummer 121.00

Gebäudebezeichnung Sprengstoff-Lager für BAMgel 30

Gebäudeverwendung Dieses Sprengstoff-Lager dient Qer
Lagerung von BAMgel 30.

Gebäudelage
Produktionsbereich

: L 2
: Sprengstofflager (SPL)

Gebäudeeckenanzahl : 4

Ausblasewand

ständige Arbeitsplätze

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gege·nstände mit
Eigenantrieb

12111098

Dk/Ak: 2/6

30000
1.1

keine

keine

seite 2

keine

5 6 74321

X-Werte:1112 1123 1122 1111
Y-Werte: 823 824 834 833

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstu~ung : gefährlich Donator: 1

Schqtzeinrichtungen : Erdüberdeckung
u.nd Drucktüren

Akzeptor: 5

Sonstiges



Gebäudenutzungsverzeichnis

-AII-160-

gefährlicher Betriebsteil

B A M
Aktien ~

gesellscp.aft

Werk
Berlin
Zehlendorf

Gebäude LAGERKLASSE 1.1

Nr.: 122.00

Datum :
30. Apr ..
1 9 9 0

Genehmigungsbescheid

Gebäudenummer

Gebäudebezeichnung

Gebäudeverwendung

Gebäudelage
Produktionsbereich

Gebäudeeckenanzahl

STOFFMENGE in kg
LAGERKLASSE DES STOFFES

Schwere Sprengstücke
Gegenstände mit 1

Eigenantrieb

Aus.blasewan·d

Ständige Arbeitsplät'ze

UBA/89.122.00

122.00

Neubau eines Sprengschnur-Lagers

Dieses Sprengstoff-Lager dient der
Lagerung von Sprengschnur.

: C 5
: Sprengs~offlager (SPL)

: 4

· 30000·· 1.1·
: keine

· keine·
· seite 4 Dk/Ak : 4/8·
: keine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X-Werte: 260 270 270 260
Y-Werte: 514 514 52,,9 529

Gebäudebauart : Lager mit Erdüberdeckung

Gebäudeeinstufung · gefahrlieh Donator : 1·

Schutzeinrichtungen : Erdüberdeckung Akzeptor: 5
und Drucktüren

Sonstiges ··
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